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Tagblatt
des

Großen Nathes des Kantons Bern.

Winterfitzung IkM't

KreiSsehreibe»

an

sämmtliche MttgUeder des Großen Rathes.

DelSberg, ven 29. Oktober 1864.

Herr Grvßrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem
Regierungsrathe beschlossen, den Großen Rath aus Montag den
21. November nächsthin zur ordentlichen Wintersitzung einzuberufen.

Sie werden demnach eingeladen, sich am bezeichneten Tage,
des Vormittags 19 Uhr, im gewohnten Sitzungslokale des Großen
Rathes auf dem Rathhause in Bern einzusinken.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden
sind folgende:

Gcsctzesenlwürfc.
». Zur zweiten Berathung vorgelegt:

1) Gesetz über die Ausübung der medizinischen Berufsarten.
2) „ „ Löschung der Zehnt- und Bodenzinsloskauf¬

summen.
3) „ „ den Stempel für Frachtbriefe.
4) Großrathsreglement.

b. Zur ersten Berathung vorgelegt:

k) Gesetz über die Revision des Emanzipationsgesetzes vom
27. Mai 1847.

Tagblatt des Großen Rathes 18ti4

2) Dekret über die Bekanntmachung der Gesctzesentwürfe
an das Volk.

3) Strafgesetzbuch.
-4) Gesetz über den Betrieb der Staatöbahn.
5) Dekret über die Besoldungen der Amtsschreiber und

Amtsgerichtsschreiber.
6) Dekret über einen außerordentlichen Zuschuß an die

Besoldung des katholischen Pfarrers in Münster.
7) Dekret über Vertretung des Gerichtspräsidenten von

Bern.
8) Dekret über Wiederzutheilung des Wydenbezirks in

kirchlicher Beziehung zur Kirchgemeinde Wahleren.
9) Dekret über Gründung einer katholischen Pfarrei in

Viel.

3. P o rträg e.

». Des Regierungspräsidenten.

1) Bericht über Großrathswahlen.
2) Staatsverwaltungsberichte für 48b t, 1862 und 1863.
3) Entlassungsgesuche.

b. Der Direktion des Innern.

Rekurs und Beschwerde der Burgergemeinde Belp.

e. Der Direktion des Gesundheitswesens.

Konkordat über die Freizügigkeit der Medizinalpersonen.

«I. Der Direktion der Justiz und Polizei.

1) Naturalisationen.
2) Strafnachlaßgesuche.
3) Eingabe mehrerer Studirenden des Rechts gegen das

Prüfungsreglement für Fürsprecher.
4) Streit über die Bestätigung des Polizeiinspektors von

Bern.
5) Aufhebung der Statutarrechte von Obcrstmmenthal.
6 Ehehindcrnißdispensationen.
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7) Gesuch, betreffend Venheilung der Obliegenheiten >er

Amtsgerrchisweibel und Unterweibel,

o. Der Direktion des Kirchenwcsens.

Nachtragskredit für den Bau einer katholischen Kirche in
St. Immer,

l'. Der Direktion der Finanzen,

l Vergleich mit der Einwohnergemeinde Viel zur Erledigung
der Ohmgeldangelegenheit.

2) Abrechnung mit dem neuen Kantonstheil.
3) Bericht über den Anzug, betreffend Vereinfachung der

Bergbauvcrwaltung.
4) Abschreibung verschiedener Kapitalposten der Kantonal¬

bank.
Ö) Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Kantons

für t86à.
k) Gesuch um Nachlaß einer wegen Salzschmuggel aufer¬

legten Buße.
7) Bericht über den Anzug, betreffend unentgeltliche Ver¬

abfolgung der revidirten Gesetzessammlung an die

Großrathsmitglieder.

g. Der Direktion der Domänen und Forsten.

Käufe, Verkäufe und Kantonnemente.

>>. Der Direktion der Erziehung.

Nachkreditbegehrcn für Primarlehrerbesoldungen und Schul«
Hausbauten.

i. Der Direktion des Militärs.
Verrrag mir Sachsen über gegenseitige Befreiung der

Angehörigen vom Militärdienst.

k. Der Direktion der öffentlichen Bauten.

1) Hochbauten und Straßenbauten.
2) Vervollständigung des kantonalen Straßennetzes.
3) Staatsbeitrag für die Anlage einer steinernen Schale

im Guntenbach.

I. Die Direktion der Eisenbahnen.

t) Bericht in Eisenbahnsachen.
2) Bericht des Slaabahndirektoriumö über Verwendung des

3 '/z Millionen-Eisenbahnanlcihens.
3) Konzession für eine Zweigbahn von der Station Oster-

mundigen zu den Ostermundigensteinbrüchen.
4) Nachtragskreditbegehren.

E. Wähle n.

1) Zweier Ständeräthe.
2) Eines Mitgliedes des Regierungsratheö.
3) Des Obergerichtsschreibers.
4) Des Kantonsbuchhalters.
5) Von Stabsoffizieren.
k) Des Regierungsstatthalters von Aarwangcn.
7) „ Gerichtspräsidenten von Laufen.
8) „ „ „ Oberhasli.

Für den ersten Tag werdenDauf die! Tagesordnung gesetzt

die Vorträge des Regierungspräsidenten, der Direktionen der

Justiz und Polizei und der Domänen und Forsten.
Die Wahlen finden Donnerstag den 24. November statt.

Mit Hochschätzung!

Der Großralhspräsident:
Ed. Cartin.

Erste Sitzung.

Montag den 2t. November l8ti4.

Vormittags um l» Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Knechtenhofer und
Probst; ohne Entschuldigung: die Herren Affolter von Riedtwyl,
Bärtschi, Bäguelm, Biedermann, Blösch in Viel, Blösch in
Bern, Brugger, Buhlen, Burger, Bützberger, Buri in Hettiswyl,
Chapuis, Choulat, Crclier, Ducommun, Ecaberl, Engeman»,
Etter, Funkhäuser, Feller, Freiburghaus, Frösard, Frisard,
Froidevaur, Froto, Gasser, Gerber in Stesfisburg, Girard,
Gobat zu Münster, Gobal zu Cremincs, Grimaitre, Guenat,
Gygar, Hennemaun, Henzelin, Hubacher, Jaquet, Imer, Jm-
obersteg, Jndermühlc, Jordi, Kaiser in Delsberg, Kalmann,
v. Kànel m Aarbcrg, v. Känel in Wimmis, Karlen, Karrer,
Kehrli, Keller vom Buchholterberg, Klaye, Knuchel, König,
Kohli, Lempen, Lenz, Loviat, Lüthi, Lutz, Mathey, Messerli zu
Rümligen, Michaub, Monin, Möschler, Oeuvray, Pallain, Räz,
Rebetez, Regez, Recchenbach, Renfer, Rosselet, Rösti, Röthlisberger
in Herzogenbuchsee, Ruchti, Ryz, Salzmann, Scheidegger, Schmid
von Spengelried, Schmider, Siegenthaler, Spycher, Stämpfli
in Schwanden, Srettler, Stocker, Streit von Köniz, Streit in
Zimmerwald, Thönen, Tiöche, Wüthrich, Wyder und Wyß.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Rede:

Meine Herren Großrälhe!
Ein allgemeiner Ueberblick über alle bemerkenswerthen

Ereignisse des letzten JahreS mit Betrachtungen über die geschicht-



lichen Lehren, vie sich varan knüpfen unv unsere Vorgefühle für
die Zukunft würde vielleicht etwas Anmaßendes an sich tragen
und aus dem bescheidenen Kreise heraustreten, welcher dem Kanton

Bern im Leben des Volkes angewiesen ist.

Indessen ist der bernische Frerstaat berufen, als Staat in
den Grenzen seines Gebiets und seiner Souveränität, in seinen

Beziehungen nach Außen und besonders mit der Eidgenossenschaft,

sowie in seiner innern Verwaltung, an Allem Theil zu

nehmen, was von nah oder fern, auf ihn als verfassungsmäßig
ausgebildeten Staatskörper einwirkt.

Wir können uns deshalb gegen den Gang der Menschheit
und ihre Entwicklung durch die verschiedenen Zeitalter nicht
abschließen: Ebbe und Fluth des bewegten Meerer der großartigen
Verhältnisse, die rings um uns ausgetauscht werden, können sehr

wohl auch die Gesammtheit unserer Freiheiten und unsere Wohlfahrt

vermehren oder vermindern.
Blicken wir hin nach Amerika! Diesem blutigen Schauspiel,

dessen Abschluß noch nicht eingetreten ist, können wir nicht gleichgültig

beiwohnen. Als Menschen leiden wir mit unseres Gleichen,

deren Reihen ein erbarmungsloser Krieg durch unzählige
Opfer lichtet. Als Handel- und Gewerbetreibende wünschen wir
aufs Sehnlichste die Herstellung vortheilhafter Verbindungen,
welche der Friede allein erhalten und sichern kann. Was sollen

wir zum nunmehr beendigten Kriege in Schleswig-Holstein
sagen? Was haben die Freiheiten der Völker, die Ansprüche der

Fürstenhäuser mit diesem Kampfe zu thun? Wir haben darüber
kein Urtheil zu fällen. Ein uns näher gelegeö Land ist Italien.
Wir müssen uns fragen, ob es von gethaner Arbeit ausruhe,
oder sich zu neuen und gewaltigern Anstrengungen vorbereitet,

um zu einem besser geordneten Zustand zu gelangen? Ich spreche

nicht von den ebenfalls beendigten Kämpfen Polens. Einige
Bruchstücke der polnischen Volksheere haben auf dem gastlichen
Boden der Schweiz eine Zufluchtsstätte gesucht. Wir nehmen

sie auf mit der Achtung, die wir dem Unglück schulden und mit
der Theilnahme für die, welche für Vertheidigung dessen, was
für sie eine heilige Sache ist, Alles geopfert haben. In nächster

Nähe und neuester Zeit haben die politischen Parteien in einem

der Stände der Eidgenossenschaft sich zu schweren Unordnungen
verleiten lassen. Diese Auftritte, welche die Sendung eidgenössischer

Truppen nach Genf erfordert haben, haben nur mit den

schmerzlichsten Gefühlen mit angesehen. Hoffen wir, daß dieselben

nur die augenblicklichen Ausbrüchc überspannter Leidenschaft

gewesen seien, welche sich für immer vor der Macht der Gerechtigkeit
und der Herrschaft des Alle beschützenden Gesetzes beschwichtigen

werden, der Herrschaft des Gesetzes, die um so kräftiger und
geachteter sein soll, je ausgedehnter die Freiheiten der Bürger sind.

Wenden wir endlich unsern Blick insbesondre auf unsern
Kanton, heben wir hier nur als bemerkenöwerthe Thatsache des

letzten Jahres den Verlust zweier ausgezeichneter Bürger hervor.
Wir sprechen von Herrn Kurz und Herrn Regierungsrath
Stockmar, denen der Große Rath schon den Ausdruck des
Beileides und der Dankbarkeit gezollt hat. Erwähnen wir auch
den sehr bedauernswerthen Verlust des Herrn Alllandammann
Pequignot.

Nennen wir nun einige der zum Jahresschluß uns
bevorstehenden Arbeiten.

Das Verzeichnis unserer Verhandlungsgegenstände ist
ungewöhnlich reich.

Vorerst finden wir hier den allgemeinen Voranschlag der

Einnahmen und Ausgaben, die sich so ziemlich wiederholen, wie

gewöhnlich. Der ursprüngliche Entwurf schloß mit einem Ausfall

von Fr. 318,906, welche die Staatswirthschaftskommission
im Ganzen auf Fr. 300,000 herabzusetzen vorschlägt. Sie, meine

Herren, werden erwägen, ob noch fernere Beschränkungen von
Nutzen sein werden.

Für den Betrieb der Staatsbahn ist ein besonderer Voranschlag

entworfen worden, der noch keine Stelle im allgemeinen
finden konnte. Auch hier findet sich — wie man eigentlich
voraussah — ein Ausfall, jedoch vielleicht bedeutender als man
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erwartete. Das Unternehmen ist noch in seinen Anfängen, und
wird wie alle solchen Unternehmungen sich ohne Zweifel
verbessern. Uebrigens sind bei einer guten Staatswirthschaft nicht
immer die Ersparnisse die Merkmale des besten Verfahrens, im
Gegentheil führen die Ausgaben, weise angebracht, zum
Volkswohlstand, und das ist die Hauptsache. Wenn das Land
aufblüht, ist der Staat in seiner Gesammtheit niemals arm.

Wie dem auch sei, au den Ausfall welchen wir für die
Staatsbahn zu decken haben, über deren Betrieb Ihnen ebenfalls
ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden wird, knüpft sich wenigstens
für einige unter uns der Gedanken an Verlängerung dieser
Eisenbahnen durch den Jura.

Dieß ist bekanntlich eine seil Langein behandelte Frage, über
welche uns die Eisenbahndirektion ihren Bericht erstatten wird.

Und, da wir doch vom Jura sprechen, so fügen wir sogleich
bei, daß Sie, meine Herren, auch über die Abrechnung mit dem
neuen Kantonstheil sich auszusprechen haben. Trachten wir
ein für allemal mir der Vergangenheit endgültig abzufließen;
aber ordnen wir auch wo möglich diese Verhältnisse für die
Zukunft, besonders oder vielmehr gerade dadurch daß wir den
Jura an den Wohlthaten der Eisenbahnen Theil nehmen lassen,
welche heut zu Tage eine unumgängliche Nothwendigkeit für
dien Gegend des bernischen Gebietes geworden sind.

Ferner erfordert der Entwurf des Großraih rcglemeuls Ihre
Prüfung. Sie werden besonders die Folgen der Aufstellung
von Kommissionen erwägen, durch welches das dem Regierungö-
rath übertragene Antrags- und Vorberathungsrecht beschränkt
werden soll, welches um so besser die Befugnisse und die
Verantwortlichkeit dieser Behörde bezeichnete.

Der Entwurf eines Strafgesetzbuches wird ebenfalls eine
Berathung erfordern. Er enthält neue Anschauungen, deren
Werth Sie erwägen werden. Er behält zwar die Todesstrafe
bei aber läßt dabei den Gerichtsbehörden einen solchen Spielraum,

daß ohne Zweifel diese Strafe nur sehr ausnahmsweise
ausgesprochen werden wird. Vielleicht wird im Allgemeinen das
allzugroße Gewicht, das dem richterlichen Ermessen gegeben wird,
dem Gesetze nicht den Stempel der Festigkeit und Genauigkeit
geben, wie sie für die Bezeichnung und Ahndung derjenigen
Gesetzesverletzungen nöthig sind, welche den Stoff zu einem
Strafgesetze bilden. Dieß ist ern wichtiger Gegenstand, auf
welchen Sie ohne Zweifel Ihr Augenmerk richten werden.

Ich übergehe mit Stillschweigen und unter einfacher
Verweisung auf das Einberufungsschrciben die übrigen darin
aufgezählten Berhandlungsgegenstände, welche wir nach meiner
Schätzung in 14 Tagen ganz oder größentheils sollen erschöpfen
können.

Sie bestens willkommen heißend, empfehle ich mich Ihnen,
meine Herren, in Ihr gewohntes Wohlwollen und erkläre die
zweite ordentliche Sitzung von 1864 für eröffnet.

Tagesordnung:
Vortrag des Regierungsrathes über die stattgefundenen

Ersatzwahlen.

Demselben zufolge sind ernannt worden:

1) Im Wahlkreise St. Immer am Platz (des ausgetretenen
Herrn Brandt-Schmid:

Herr Pierre Jolissaint, Amtsgerichtsschreibcr zu Courtelary.

2) Im Wahlkreise Bern, obere Gemeinde, am Platz des
verstorbenen Herrn Lauterburg:

Herr Eduard Blösch, Nationalrath, in Bern.
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Z) Im Wahlkreise Nidau ain Platz des zum Sekretär der

Armendirektion erwählten Herrn Mühlheim:

Herr Friedrich Hartmann, Dragonerhauptmann in Nidau.

4) Im Wahlkreise Bättcrkinden am Platz des ausgetretenen
Herrn Stämpfli:

Herr Jakob Rösch, Kommandant in Echalunen.

5) Im Wahlkreise Aarwangen am Platz des verstorbenen

Herrn Friedli:

Herr Daniel Geiser, Notar und Amtsrichter in Roggwyl.

Da sämmtliche Wahlverhandlungen unangefochten geblieben
sind und auch sonst keine Formmängel darbieten, so werden
dieselben durch das Handmehr gültig erklärt und die anwesenden

Herren Jolissaint, Hartmann, Rösch und Geiser sofort beeidigt.

Ferner wird herabgesetzt:

1) die dem Johann Ulrich Grogg von Thunstetrcn wegen
Nothzucht auferlegte sechsjährige Kettenstrafe auf vierjährige
Zuchthausstrafe; und

S) die der Anna Steiger geb. Haudenschild von Bleienbach
wegen Kindsmvrdes auferlegte Zuchthausstrafe von l l Iahren
auf eine solche von acht Jahren.

Dagegen > verve » mit ihren Gesuchen abgewiesene

>) Andreas Lcdermann von Madiswyl;
2? Bartholomews Slculet von Corban;
3) Johann Jäisli, Dragoner in Aarwangen ;

l) Rosa Sophie Camboly von Genez in Frankreich;
5) Johann Friedrich Köhli, Hasner, von und zu Viel;
6) Friedrich Schwab von Siselen;

7) Christian Mosimann von Signau, angesessen aus der

Kurzenegg, Gemeinde Bowyl;

8) Christian Hoser von Langnan, wohnhast zu FriederS-
matt, Gemeinde Bowvl; und

9) Jakob Friedli, Händler, von Lützelftüh.

Nun genehmigt der Große Ralb aus den Antrag des Re-
gierungSrathes:

1) Den Verkauf des alten Pfarrhauses in Aarberg, nach
dem Steigerungsprotokolle vom 5. und 15. Nov. 1864, an die

Einwohnergemeinde Aarberg um den von ihr gebotenen Preis
von Fr. 8991.

2) Der Verkauf des dem Staate gehörigen Kornhauses
sammt Mälteli zu Rohrbach an die Einwohnergemeinde des
Schulkreises Rohrbachdorf, um die Summe von Fr. 4269 laut
Vertrags vom >2. September und 7. November 1864.

3) Den Verkauf des nördlichen Theils deS Aarzieleholz-
platzeö in Bern mit Haus und Garten an Herrn Baumeister
Emil Probst in Bern um die Summe von Fr. 17,159 laut
Käufvertrags vom 29. Oktober 1864.

4) Den Verkauf der zur Pfrunddomäne Melchnau gehörigen

Lösli und Rolhmatten an Johann Leuenberger zu Bußwyl
um die Summe von Fr. 9299, laut Kaufvertrags vom 26.
Oktober und 14. November 1864.

Es sotgl die Behandlung von Strafnachlaß- und Stras-
umwandlungsgesuchen in nachstehender Weise:

Es werden erlassen:

1) dem Joseph Ecabert von Montignez der lezte Viertel der

ihm wegen Diebstahls auferlegten dreijährigen Zuchthausstrafe;
2) der Rosina v. Känel geb. Dälicnbach von Aeschi, wohnhaft

in Villeret, zwölf Tage der ihr wegen zweiten Unzuchts-
fehlerö auferlegten zwanzigtägigen Gefangenschaft;

3) dem Bendicht Klay von Walkringen, Gasscnwischer im
Altcnberg bei Bern, die Hälfte der ihm wegen Betrugs auferlegten

zweimonatlichen Einsperung.

Ehediöpensatwnsgesuch des Johannes Wüthrich von Trud
und der Magdalena Bühlmann geb. Luginbükl von Schloßwyl,
beide in Thun, letzlere Schwester der Mutter des Petenten.

Auf den Antrag des Regierungsrathes wird über diei'eö

Gesuch zur Tagesordnung geschritten.

Naturalisationsgesuche, und zwar:

l) Des Herrn Johann Dietiker von Thalheim, Kanton
Aargau, Schuhmachermeister in Bern, verheirathet und Vater
dreier Kinder, dem das Ortsburgcrrecht der Hauptstadt, Gesellschaft

von Schmieden, zugesichert ist und der vom Regierungs-
rathe empfohlen ist.

A b st i m m u n g.

Für Willfahr
Abschlag

95 Stimmen.

Herr Dietiker ist sonach mit dem gesetzlichen Mehr von
Stimmen naturalism.

2) Des Jvs. Jakob Steiner von Schrmed-Rued, Kanton
Aargau, wohnhaft zu Brünnen, Kirchgemeinde Bümpliz,
verheirathet aber kinderlos, dem das Burgerrecht der Gemeinde
Bümpliz zugesichert und der gleichfalls vom Regierungsrache
empfohlen ist.
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Abstimmung. Zweite Sitzung.
Für Willfahr 74 Stimmen.

„ Abschlag 9 „
Dienstag den 22. November 1864.

Auch z°s. Z-I-b s,à is. àlism. »m s m„.

3) Des Johann Brisson von Bonveil, Departement de

la Charente in Frankreich, Spenglermeister und Negotianten zu
Wangen, verheirathet und Vater zweier Kinder.

Die Gemeinde Wangen hat ihm das Burgerrecht zugesichert
und der Regierungsrath empfiehlt ihn zur Naturalisation.

Abstimmung.

Für Willfahr 77 Stimmen.
8 „

Johann Brisstn ist naturalisât.

A b st i m m u n g.

Für Willfahr
„ Abschlag

Herr Schenk ist naturalistrt.

78 Stimmen.
7

Sämmtliche Vortrage gehen an den Regierungsrath zurück
mit der Weisung, die Naturalisationsbriefe durch die Staatskanzlei

ausfertigen zu lassen, sobald die Burgerbriefe in der
gehörigen Form eingelangt sein werden.

Damit sind die heutigen Traktanden erledigt und der Herr
Präsident schließt die Sitzung.

Schluß der Sitzung um 12»/^ Uhr.

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.

Tagblatt des Äroßen Rathes t8K4

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Car lin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Egger, Knechtcnhofer
und Probst; ohne Entschuldigung: die Herren Bärtschi, Boguelin,
Blösch in Biel, Blösch in Bern, Brugger, Buhlen, Bützberger,
Chapuis, Choulat, Crelier, Ecabert, Engcmann, Fankhauser,
FeUer, Freiburghaus, Frisard, Froidevaur, Froto, Gobat, Gygar,
Hennemann, Jaquer, Jmobersteg, Jordi, v. Känel, Fürsprecher;
Karlen, Keller, Kohli, Lempen, Lüthi, Michauv, Momn, Pallain,
Rebetez, Regez, Reichenbach, Renser, Rosselet, Röstl, Ruchti,
Schmioer, Siegenthaler, Stocker, Streit, Bendicht; Thonen
und Wyder.

4 Des Herrn Konrad Schenk von Oberstammheim
Kanton Zürich, gewesener Verwalter auf dem Abendberge be

Jnterlaken, verheirathet aber kinderlos.

Die Gemeinde Wilderswyl hat ihm ihr Burgerrecht
zugesichert und der Regierungsrath empfiehlt auch ihn zur
Naturalisation.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

StaatSbüdget für das Jahr 1865.

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter. Das
vorliegende Büdget, wie es sich in seinem Gesammtresultate
herausstellt, ist eine Mahnung an den Großen Rath, einerseits
mit dem Dekretiren fernerer Ausgaben behutsam zu sein, und auf
der andern Seite, die bestehenden Einnahmen zu vermehren,
denn es stellt sich ein muthmaßliches Defizit heraus von mehr
als Fr. 399,999. Es wäre dieß nicht gerade erschreckend, weil
wir in den letzten Jahren stets einige Einnahmenübcrschüsse
hatten, allein es kommt noch dazu das Defizit, welches sich auf
dem Betriebe der Staatsbahn ergibt, und das sich auf
Fr. 444,899 beläuft. Sie werden aus der Vergleichung des

vorliegenden Bridgets mit dem letzljährigen entnommen haben,
daß die Ausgaben für das Jahr >865 beinahe um Fr. t 69,999
höher angeschlagen sind, als für t864, daß aber auch die
Einnahmen muthmaßlich eiwas höher sein werden. Diese
Vermehrung der Einnahmen kommt von folgenden Posten Her-
Ertrag der Forsten Fr. it,999
Der Kantonalbank „ 23,259
Wirthschafts- und Konzessionsabgaben „ 15,999
Der Stempelverwaltung „ 5,899
Der Handänderungsgebühren „ 15,999
Der Erbschaftssteuer „ 39,999

54
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Sie wissen, daß mit 1. Juli 1861 ein neues Gesetz in Kraft
getreten ist, welches diese Steuer etwas erhöht, alkin um wie
viel die Einnahmen sich vermehren werden, kann nicht mit
Bestimmtheit gesagt werden; indessen darf man immerhin auf
eine Mehreinnahme von ungefähr Fr. 36,«» 6 rechnen. Der
Posten, aus welchem sich die hauptsächlichste Mehrausgare
herausstellt mit Fr. 45,666 für Verzinsung des Eisendahnan-
leihens von zwei Millionen, wird ein vorübergehender sein.

Dieses Anleihen von zwei Millionen, das Basleranleihcn,
wird nämlich stets aus den 12. Juli verzinst uno wird
auf den 12. Juli 1865 -urückbezahlr. Das neue Anleihen
hingegen, welches zur Zurückbczahlung des Basleranleihens
aufgenommen worden, muß halbjährlich verzinst werden,
so daß der erste Halbjahrszins auf das Ende des Jahres
1865 fällig ist und daher in's Ausgabcnbüdget für das
Jahr 1865 aufgenommen werden muß. Es erscheinen daher
im vorliegenden Bridget ein ganzer uno ein halber Jahreszins
dieses Anleihens. Im Büdger für das Erziehungswcsen ist
eine Erhöhung von ungefähr Fr. 38,666 eingetreten. Die
Ursache werden wir bei der Behandlung des Büogcts der Er-
ziehungsdireklion vernehmen. Das Milnä. büdger zeigt eine

Erhöhung von ungefähr Fr. 78,666, welche zum Theil durch
die Nothwendigkeil veranlaßt ist. eine bedeutende Anzahl von
Kapüten anzuschaffen. Die Zahl der vorhandenen genügt
nicht, um das ganze Comingeru zu bekleiden, und überdieß sind
die alten bedeutend in Abgang gekommen, weil man sie jetzt,
nachdem die Aermelweste abgeschafft worden, häufiger trägt als
früher. Für Anschaffungen neuer Kapüre kommen ungefähr
Fr. 46,666, welche bisher im austrordenllichen Bridget gestanden,
nunmehr auf das ordentliche. Dazu kommt der Umstand, daß
im Jahre 1864 bloß sechs Auszügerbataillvne WiederholungS-
kurse zu passiren hatten, im Jahr >865 dagegen acht die
eidgenössische Inspektion passiren müssen, was eine Mehrausgabe
macht von Fr. 28,666. So viel im Allgemeinen. Was nun
die Rechnungs- und Kassarestanzen betrifft, so ist verflossenes
Jahr der Wunsch ausgesprochen worden, daß von den wirklichen
Nechnungs- und Kassasaldi die Ausstände, Vorschüsse und
momentanen Anlagen ausgeschieden werden. Diese Rechnungsund

Kassarestanzen betragen nun auf den 31. Dezember 1863
Fr. 2,613,262, allein diese sind nicht in Baar vorhanden,
sondern in allen Kassen des Kantons sind bloß Fr. 1,635,666.
Die Ausstände betragen Fr. 356,575, und die Vorschüsse und
momentanen Geldanlagen, worunter hauptsächlich die Vorschüsse
für Entsumpfungen, Fr. 1,227,385. Der Große Rath hat
nämlich seiner Zeit die Bewilligung ertheilt, Anleihen bis auf
ein Million Franken aufzunehmen, um den Vorschußbegchren
für Entsumpfungen zu begegnen, allein bis Ende 1863 ist davon
bloß bis auf eine halbe Million Gebrauch gemacht worden;
weitere Fr. 466,6»6 wurden provisorisch aus der Bauanleihcns-
kasse geschöpft, und für weitere ungefähr Fr. 3>«6,66«> blieb die
Kantonskasse aus Ende Jahres im Vorschusse. Unter jenen
Vorschüssen und momentanen Geldanlagen von Fr. 1,227,353
befinden sich ungefähr Fr. 27»,,4») Vo.schüfst an die Emmen-
thalergemeinden für den Bau der Eisenbahn. Ich stelle den

Antrag, es sei das Büdget rubrikcnweist zu behandeln.

Karr er, als Berichterstatter der Staatswirthschaftskom-
mission. Es handelt sich vorläufig um dje EintrctenSsragc, in
Bezug auf welche die StaatSwiithschaflskommlffion nichts zu
bemerken hat. Sie wird ihre Anträge bei den b sondern
Rubriken anbringen, auf welche sie sich beziehen. Das Büdger, wie
eS von den einzelnen Direktionen dem Regierungsrathe vorgelegt
worden ist, stellte ein Defizit heraus von mehr als einer Million,

welches aber durch die Beschlüsse des Regierungsrarhes
vermindert wurde auf Fr. 3 >8,956. Werten die Anträge der
Staatswirthschaftökommission angenommen, so tritt eine fernere
Reduktion ein bis aus Fr. 288,966. Sowohl der Regierungö-
rath als die Staatswirthschaftökommission haben sich alle mög¬

liche Mühe gegeben, um das Defizit so tief als mö stich
herabzudrücken. In allen Verwaltungszweigen hat man diejenigen
Ausgaben verworfen, welche nicht absolut nothwendig sind, weil
sie sich nicht auf bereits bestellende Gesetze gründen; allein dessen

ungeachtet ist es nicht gelungen, das Büdget ohne D.sizit
herzustellen. Was das außerordentliche Büdget betrifft, so ist dasür
gesorgt, daß seine außerordentlichen Ausgaben auch durch
außerordentliche Auflagen gedeckt werden, indem laut Beschlüssen des

Großen Rathes vom 26. Mai 1853, 29. August 1855 und 27.
Februar >857 zur Amortisation des zürn Zwecke außerordentlicher
Sraatsausgaben aufgenommenen Anleihens von Fr. 1,766,6« >6

eine Errrasteuerquote von pro miik> im alten Kantonsthcile
und vor» gesetzlichen Verhältniß im Jura bezogen werden. Der
Ertrag dieser außerordentlichen Steuer wird auch hier von den
ordentlichen Einnahmen gelrennt in Rechnung gebracht. Das
Defizit, wcl des sich aus dem Betriebe der St atöbabn ergeben
wird, ist auf Fr. 441,86«» angeschlagen. Nach meiner Ansicht
wird indessen dasselbe noch viel höher werden. Wre dieses Defizit

gedeki werden soll, dafür ist noch nicht gesorgt. Für die erste

Zeit wirb man sich mit dem Anleihen von I'/? Millionen behelfen,

welche theils zum Ausbau, theils zur Jnbcniebsctznng der
Bahn ausgenommen worden sind. Wie sich späterhin die Be-
triebörechnung der Bahn gestalten wird, ist einstweilen nicht mit
Sicherheil vorauszusehen. So wie sich bei andern Bahnen
die Sache gestaltet hat, wird mail im Verlauf des Betriebes
lernen, wo Sparsamkeit eintreten kann, und anderseits werden
sich auch die Hülssquellcn zeigen, welche beim Betrieb benutzt
werden können. Da es Thatsache ist, daß das ordentliche
Budget ein Defizit von Fr. 318,966, und die SraalSbahn ein
solches von Fr. 444,866 ausweist, so ist der Zuspruch der
Finanzdi cktion sehr gerechtfertigt, in Zukunft keine Ausgaben
zu erkennen, welche zwar vielleicht für Einzelne, nicht aber für
das Gesammte wohlthätig sind, weil sie durch die Gesammtheit
bestrilten werden müssen. Jedenfalls ist das Büdget aus der
einen Seite eine Mahnung zur größten Sparsamkeit und auf
der andern Seite zur Opferbereitwilligkeit.

Ganguillet. Ich unterstütze zwar das Eintreten, allein
einen Punkt kann ich schon hier nicht mit Sltllschweigen
übergehen. Der Finanzbirektvr hat uns vom Büdget der Staats-
bahn gesprochen und Herr StaatSbahndi.ektor K irrer hat uns
in Aussicht gestellt, daß dasselbe noch größer ausfallen werde
als der Voranschlag ausweist. Ich danke ihm für seine
Freimüthigkeit. Es scheint somit kvnstatirt, daß das Büdget, wie
man es früher gemä ht hat, ein illusorisches ist, und daß in
Wahrheit sogar ein muthmaßlichcs Dcfi.il von Fr. 4-566,666
zu gering ist. Ich nehme nun die „Berner - Zeitung", die
Nummer vom letzten Samstag zur Hand, und entnehme daraus
folgendes Resultat der BeMebSeinnahmen in den Monaten
Juni, Juli, August und September: Bern-Langnau, 37
Kilometer, Toialeinnahme Fr. 65,652; durchschniriltch per Monat
Fr. 16,113, per Kilometer im Ganzen Fr. >773, und
durchschnittlich per Monat Fr. 413. Bern-Biel, 34 Kilometer,
Totaleinnahme Fr. 134,584; durchschnittlich per Monat Fr. 989.
Bicl-Neuenstadt, 14 Kllom., Tvraleinnahme Fr. I >6,724,
durchschnittlich per Monat Fr. 27,681 per Kilometer im Ganzen
Fr. 7382, durchschnittlich per Monat Fr. 1815. Wenn sich die
Einnahmen das ganze Jahr gleich erhalten würde», so käme
bei diesen Prämissen nach meiner Rechnung ein Defizit von
Fr. 9«»>,«>6 > heraus, also das Doppelte von demjenigen was
man uns jetzt angibt. Nun lehrt aber die Erfahrung, daß in
den Wintermonaten die Einnahmen bedcntend geringer sind als
in den Sommermonaten, und daß daher diese letztern für die

Berechnung der gesammten JahreSeinnahmcn nicht maßgebend
sein können. Man wird mir einwenden, die Staatsbahn habe
ihren Höhepunkt noch nicht erreicht und man werde später mehr
einnehmen. Ich will daS nicht absolut bestreiten, allein doch
darf man sich hierüber keine Illusionen machen. Neue Eisen-



bahnen haben zwar allerdings ihre Einnahmen vermehrt, wenn
sie durch ihre Ausdehnung sich neue Zuflüsse verschafft haben,
allein wird ein solcher Fall hier eintreten? Nein, denn die

Zuflüsse zur Staatsbahn haben cristirt bevor sie gebaut war.
Es ist höchstens noch etwas zu erwarten, wenn der Waaren-
t-ansport von Frankreich statt durch die Centralbahn durch die

Franco-Suisse ermittelt und der Staatsbahn zugeführt werden
wird; allein das ist höchstens eine Sache von Fr. 40—50,000.
Der Personenverkehr von dieser Seite her wird aber der gleiche
bleiben uno sich auch auf den übrigen Theilen der Bahn nicht
vermehren. Dieses Jahr hatte die Bahn noch den Reiz der
Neuheil und Jedermann, welcher noch nie in Langnau oder
Bsil gewesen, wollte ein „Fahri" dahin machen, allein für die

Zukunft wirb das ausbleiben. Wir dürfen daher nicht glauben,
dasi die Personenfrequenz eine größere werde. Machen wir uns
deßhalb keine Illusionen, sondern stellen wir ein wahrheitsgetreues
Bridget aus und nachher, in Gottes Namen, sagen wir, daß es

gereckt sein müsse. Das Minus der Einnahmen der Wintermonate

wird wohl auf Fr. 5300 statt bloß auf Fr. 5000 zu
stehen kommen. Ich habe die kilometrischen Einnahmen der
Linie Bern-Biel bei einer frühern Gelegenheit auf Fr. l 5,000
berechnet, und jetzt kommen sie nicht einmal auf Fr. 12,000, waS
einzig auf dieser Strecke eine Mindereinnahme von Fr. 102,000
ausma ht. Es wird sich nun fragen, wie sich die Betriebskosten
herausstellen. Ich habe dieselben seiner Zeit auf Fr. 900,000
angeschlagen, Herr Karrer dagegen auf bloß Fr. 800,000. Sind
diese einmal ermittelt, so wird man dann die Rechnung genau
ma,den können, und es wird sich wohl ein jährliches Defizit
herausstellen von ungefähr Fr. 900,000, inbegriffen den Zins
der zwei Millionen, welche an der Ostwestbahn verloren gegangen

sind. Ich möchte daher nur den Wunsch aussprechen, daß
man einmal aufhöre dem Großen Rath Sand in die Augen zu
streuen, daß man die Thatsachen annehme wie sie sind, daß man
der Wirklichkeit mit Muth in's Gesicht sehe und die Mittel
finde, um das Defizit zu decken.

Karrer. Das Staatöbahnbüdget ist gegenwärtig noch
nicht in Behandlung, indem es noch nicht einmal von der Staats-
wicthschastökommijsion behandelt worden ist. Sie wird dasselbe

wahrscheinlich heute oder morgen behandeln. Kommt es dann
hier vor, so wird man auch im Falle sein sich darüber zu äußern,
allein heure haben wir es lediglich mit dem vorliegenden, gedruckt
ausgetheilten Bridget zu thun.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung wird
beschlossen.

Einnahmen.

I. Ertrag des Staatsvermögens,

s. Liegenschaften.

1) Staatsforstverwaltung Fr. 290,890
2) Forstpolizeiverwaliung. Mehrausgabe auf dieser

Verwaltung » 14,110

Reinertrag der gesammten Forstverwaltung Fr. 282,780

Herr Finanzdirektor. Es liegen hier gegenüber dem

letzten Jahre bloß unbedeutende Veränderungen vor. (Der Herr
Finanzbirektor vergleicht die einzelnen Ansätze mit denjenigen des

lctztjährigcn Bridget und fährt dann fort.) Die Direktion der
Domainen und Forsten ist mit der Ausarbeitung eines neuen
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Wirthschaftsplanes beschäftigt, welcher möglicherweise einen größern
Ertrag liesern wird. Herr Ganguillet hat die Liebenswürdigkeit
gehabt, der Regierung vorzuwerfen, daß sie dem Großen Rath
Sand in die Augen streue. Das muß ich mit aller Entschiedenheit

zurückweisen. Die Vorlagen der Regierung sind wahr und
und wenn Herr Ganguillet etwas an denselben auszusetzen hat,
so mag er es bei den einzelnen Ansätzen thun. Uebrigens ist
das Betricbsbüdget der Staatsbahn, welches von Herrn
Ganguillet angegriffen wird, noch nicht in Behandlung. Seine
Prophezeiungen nützen nichts, sondern erst die Zeit wird lehren,
wie groß das Defizit sein wird.

Ganguillet. Ich habe der Regierung keinen Vorwurf
gemacht und nicht gesagt, daß sie dem Großen Rathe Sand in
die Augen streue. Ich habe bloß gesagt, es werde uns Sand
in die Augen gestreut; denn ich kann mir wohl denken, daß
nicht die Regierung, sondern Jemand Anders das Büvget für
den Bahnbetrieb gemacht haben wird.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Die Staatswirthschaftskommission stellt hier in Erneuerung ihres
vorjährigen Antrages die Mahnung, daß der Regierungörath
beauftragt werde, „zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten,

ob nicht die Ausbeulung ungünstig gelegener Staatswaldungen,

namentlich im Jura, aber auch im übrigen Kanton,
vielfach vernachlässigt werde, so zwar, daß an solchen Orten
vieles Holz im Walde verfaule, nur weil dorr die Exploitation,
der örtlichen Verhältniste wegen, schwieriger und kostspieliger sei

und weniger schöne finanzielle Resultate liefere, und oli nicht
in dieser Beziehung eine dem fiskalischen Interesse wie den
Grundsätzen einer rationellen Forstwirthschaft besser entsprechende
Ausbeutung der Staatswaldungen der fraglichen Kategorie zu
erzielen sei." Der Antrag ist etwas lang und komplizirt redigirt,
so daß beim ersten Ablesen vielleicht nicht Jedermann ihn begriffen

bat. Es ist von einem jurassischen Mitgliede der Staats-
wirthschaftskommisston die Bemerkung gemacht worden, es werde
in den abgelegenen und nicht so leicht zugänglichen Waldungen
die Holzausbeulung in dem Sinne vernachlässigt, daß nicht im
Verhältniß der Ertragsfähigkeit Holz geschlagen werde, sondern
unter Umständen man solches zu Grunde gehen lasse. Es wird
dem betreffenden Forstbeamten hier nicht etwa eine böse Absicht
untergeschoben, sondern sie werden eine Mühe vermeiden wollen,
weil von solchen ziemlich unzugänglichen Orten her die
Transportkosten ziemlich hoch zu stehen kommen.

Weber, Regierungsrath. Ich finde diesen Ansatz der
Staatswirthschaftskommisston nicht begründet. Der gegenwärtige
Wirrhschaftsplan, welcher übrigens in einer frühern Verwal-
tungsperiooe aufgestellt worden ist, schreibt genau vor, in welchen
Abtheilungen und Wirthschaftskompleren die jeweiligen
Holzschläge stattfinden sollen. Seit zehn Jahren werden nunmehr
die Holzschläge nach diesem Plane vorgenommen und es werden
jetzt noch, wie in der frühern Verwaltungsperiode, Waldwege
und Anlagen in denjenigen Waldbezirken gemacht, in welchen
gerade Holz geschlagen wird; es werden somit jeweilen gerade
diejenigen Waldtheile zugänglich gemacht, welche crploitirt
werden. Es wird daher in dieser Beziehung geleistet, was
geleistet werden kann.

Karrer. Nach der von Seiten deS Herrn Weber
gegebenen Auskunft glaube ich, es sei der Fall, daß die Staats-
wirthschaftskommission nicht auf ihrem Antrag beharre. Ich
habe mit einzelnen Mitgliedern derselben geredet, welche der Ansicht

sind, der Antrag solle fallen gelassen wertnn. Wenn es

Mitglieder gibt, die anderer Ansicht sind, so sind sie gebeten, es

hier laut auszusprechen; sonst lasse ich den Antrag fallen.

Die Ansätze werden durch das Handmehr angenommen.
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3) Staatsdomänenverwaltung, Reinertrag Fr. 52,500

Herr Scherz, Berichterstatter. In der Staatsdomänenver-
waltung sind Einnahmen und Ausgaben gleichgeblieben. Sie
beruhen auf bestehenden Verträgen. Nur bei den Civil-Domänen
hat sich in diesen Verträgen Einiges verändert, so daß der Ertrag
von Fr. 132,030 auf Fr. 132,50» angenommen werden kann.
Bei b. „Unterhalt und Hauplreparatur der Amts- und
Domänengebäude" von zusammen Fr. 110,000 hat die
Staatswirthschaftskommission zuerst eine Herabsetzung aus Fr. 91,000
beantragt, ist aber später dazu gekommen, diese Fr. NO,till» stehen

zu lassen, dagegen unter den Ausgaben der Baudirektion „2.
Hochbau-Neubauten" folgende Ansätze zu streichen: 8) Strätt-
ltgenthurmzufahrt Fr. 3o(>0, 6) Rüggisberg-Anstalt, Pfarrhaus
Fr. <1000, 8) Bern, Hochschule, Erweiterung Fr. 2> 00, 9 > Foe-
nisberg, neuer Landjägcrposten Fr. 2000, 10) Aarberg-Ptarr-
Haus-Einrichtung Fr. 3000, N) Courtclary, Schloß-Umbauten
Fr. 5000, zusammen mit Fr. 19,000 Die Staalswirthschafls-
kommission wünscht, daß diese Posten unter die Fr. 1iO,ooO
fallen und daraus beOritten werden sollen. Es kommt nun
darauf an, ob man die Fr. 1t 0,000 hier stehen lassen und weiter
hinten die Frage der Streichung oder vielmehr der Uebcrlragung
der fraglichen 6 Posten unter die Kosten für „Unterhalt und
Hauptreparationen der Amts- und Domänengebäude" behandeln

will.

Karrer, Berichterstatter der Staatswirthschastskommisston.
Die Staatswirthschaftskommission ist mit den Anträgen des

Regierungsraths einig, glaubt aber auf den Beschluß, welchen der
Große Rath seiner Zeit auf den Antrag der Staalswirthschafts-
komnussion gefaßt hat, hinweisen zu sollen, nämlich der Regie-
rungörath habe zu untersuchen, und Bericht zu erstatten: ob

nicht mit Bezug auf den Hochbau eine bessere Aufsicht bezüglich
der Unterhaltung der Gebäude eingeführt werden könne. Der
Regierungsrath ist bis heute dieser Weisung nicht nachgekommen.
Die Staalswirthschaftskommission stellt daher den Antrag, der
Regicrungsrath möge dem Großen Rath darüber Auskunft geben.
Jener Beschluß wurde ungefähr vor einem Jahre einstimmig
gefaßt, wobei man freilich glaubte, er nütze nicht viel, indem
die Aufsicht immer am einen Orte mit größerer Strenge, am
andern mit größerer Nachsicht geübt werde. Der Antrag der
Staatswirthschaftskommission lautet: Der Große Rath möchte
dem Regierungsrath den am 26. Jänner 1864 auf Antrag der
Staatvwirthsckaftskommission gefaßten Beschluß in Erinnerung
bringen, welcher also lautet: „Der Regicrungsrath sei, im Hinblick

auf die zu Tage getretenen Uebelstände, beauftragt die Frage
zu untersuchen, ob nicht in der Organisation der Baudirektion
Abänderungen eingeführt werden könnten, die eine bessere

Beaufsichtigung im Bauwesen, namentlich in Bezug auf den Hochbau,
zur Folge haben würden."

Kilian, Regierungsrath. Wenn auch der Regicrungsrath
nicht in formeller Weise über den Auftrag, den Sie ihm

gegeben, Auskunft ertheilt hat, so ist dennoch in dieser Sache
geschehen, was beabsichtigt wurde. Bereits im März l861 hat
die Baudirektion Schritte gethan, um dem Austrage
nachzukommen. Es waren zwei Punkte, die man prüfte, nämlich
l) ob nicht auch den Regicrungsstatthalterämtern eine gewisse
Controlle und Aufsicht über den Unterhalt der Hochbauten
eingeräumt werden sollte; und 2) ob nicht den Baubeamten selber
eine größere Kompetenz eingeräumt werden solle, damit wenn
eine rasche Ausführung von Bauten nöthig werde, sie nicht
zuerst bei der Baudirektion einzufragen brauchen. In beiden

Punkten ist für die Baudirektion in diesem Sinne gesorgt
worden. Wenn der Regierungsrath darüber nicht Bericht
erstattet hat, so ist es, weil man zuerst sehen wollte, wie sich
die Sache mache. Betreffend den ersten Punkt, die Aufsicht
durch die Regierungsstatthalter, so wurde diesen eine jährliche
Kompetenz von Fr. 160 gegeben, um Bauten, die sich in den

AmtSgebäuden als sofort nothwendig erzeigen sollten, auch sofort
ausfümen lassen zu können. Eine Ausnahme war jedoch nönsig
für diejenigen Amtssitze, an welchen Bauoeamre wohnen. Die
bezeichnete Bffugniß wurde daher nur an diejenigen Regterun,s-
statthalterämter abgegeben, in welchen ni.bt die Wohnsitze beider
Beamten zuiammcnfallen. Die Ausnahme bezieht sich also auf
Piunl ul, Delsberg, Münster, Biel, Nidau, Bern, Bmgchorf,
Thun und Inter taken. An allen übrigen Ämtssitzen sind den

Regierungstatthaltern jene Kompetenzen gegeben worden.
Erfahrungen haben wir darin noch keine gemacht. I ch glaube, eS

werbe sich auch hier der Satz bewähren, den Herrn Karrer
ausgesprochen, daß es auf Pflichttreue und Fähigkeilen ankomme.
Die Re,,ierungsstatthalter, welche Lust am Bauen und bauliche
Talente haben, werben mehr dafür thun als andere. Der
zweite Punkt ist die Höhere Kompetenz der Bezirksingenieure.
Sie hatten früher eine solche von Ar. 20. Man hat sie ihnen
auf Fr. 50 erhöht, so daß wenn Bauten sofort als nöthig
erscheinen, sie auch sofort bis auf Fr. 50 ohne weitere Anfragen
solche ausführen können, ohne an die Baudirektion da über eine
besondere Anfinge zu stellen. Jh glaube diese Aenderungen
werden gute Folgen haben. Im Weilern glaubt die Baudirektion,
es möchte an der Zeit sein, die srüaern Instruktionen dieser
Beamten in eint uno andern Punkten abzuändern. Eine
erweiterte Instruktion, von welcher man auf der Baudirektion
Einsicht nehmen kann, ist ausgearbeitet. Das sino die

Aenderungen, die hier gemacht worden sind, und der Regierungö-
rath wird Ihnen zur Zeu über die Ergebnisse dieser Aenderungen
formelle Auskunst geben.

Im Einverständnisse mit der Finanz- und der Baudirektion
wird beschlossen, den Antrag der Staaiswuihs hafiskvmmijsion
betreffend die bezeichneten Posten voll zusammen Fr. 19,000
beim Bridget der Baudirektion zu behandeln.

Im Uebrigcn werden die Ansätze des Bridgets unverändert
angenommen.

b. Kapitalien.

Reinertrag Fr. 489,525.

Herr Finanzdirektor, als Berichterstalter. Was hier
zunä i st die Hypothekarkasse anbetrifft, so wird es Ihnen vielleicht
auffalle», daß die 3' zprozensigcn Fonds der Oberländer-Hypothekar

kasse für 1865 bloß 7,30 ,000 Fr. betragen, während sie

pro 1864 betrugen Fr. 7,600,000; daß ferner die 4!/,prozeuligen
Fonds der allgemeinen Hypothekarkasse pro 1865 bloß
Fr. l <,44« >,000 veranschlagt sind, wäh.end sie für 1864 auf
Fr. >3,460,oo > veranschlagt waren, und endlich, daß die vier-
prozenligen Fonds der allgemeinen Hypothekarkasse bloß
Fr. l,56'»,O0o veranschlagt sind, während sie pro 1.864 auf
Fr. 1,64>,000 veranschlagt waren. Es entspricht diesem

Verminderung des Kapitalfonds auch die Vermin, erung der Depots,
welche pro >865 auf bloß i6 Millionen Franken veranschlagt
sind, während sie pro 1864 aus Fr. >6,500,t>00 veranschlagt
waren. Diese Differenzen kommen daher, daß man beim
Entwerfen des Bridgets pro >864 noch angenommen hat, daß die

Depots, aus welchen die Kapitalanlagen zum Theil bestritten
worden, in gleichem Verhältnisse fliessen werden, wie in frühern
Jahren, und daß man daher auch in gleichem Maße werde
fortfahren können, Darlehen zu bewilligen, wie früher. Das
hat sich indessen nicht bestätigt, denn die Depots sind in Folge
der allgemeinen Gelbverhältnisse stets spärlicher geflossen, so daß
sie kaum genügt haben, um die aufgekündeten Depots wieder
zurückzubezahlen. In der verflossenen Januarsitzung wurde der



Anzug erheblich erklärt: „es möchte die Regierung untersuchen,
wie die Hypolhekarkasse wieder gespiesen werden könne, um in
den Stand gesetzt zu sein, den geldbebürftigen Bürgern gegen
Unterpfand wieder Darleihen zu bewilligen." Hier theile ich

nun vorläufig mit, daß der Regierungsrath hierauf bezügliche
Beschlüsse gesaßt hat, daß der »aderige Bericht sich im Druck
befindet und in den nächsten Tagen ausgetheilt wird. Zur
Kantonalbank übergehend, verweise ich darauf, daß der muth-
maßliche Gewinn p.v >865 auf Fr, 230,WO gestellt ist, während
er pro >864 bloß auf Fr. >00,000 gestellt war. Wir dürfen
gestützt auf den bisherigen Gang der Bank unbedingt auf diese

- Vermehrung rechnen. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit vor¬
läufig, daß in der nächsten Session des Großen Rathes ein
Ge.etzesentwurf vorgelegt werden wird, welcher einige Uebelstände,
die gegenwärtig noch obwalten, beseitigt, und es wird sich alsdann
auch um die. Frage handeln, ob der Kapitalbcstand der Bank
bleibend zu vermehren sei. Daß die Vorlage nicht schon in der
gegenwärtigen Session gemacht wird, hat seinen Grund darin,
daß man bei der Konkurrenz, welche von der eidgenössischen
Bank und der Berner Handelsbank gemacht wird, zuerst das
Jahresergebniß der Kantonalbank abwarten will; dasselbe wirb
aber erst im nächsten Januar bekannt werden

Iolissaint. Die so eben vom Herrn Finanzdirektor über
die Hypothekarkasse gegebenen Erläuterungen habe ich mit
Vergnügen vernommen. Wer mit Unterhandlungen für Darleihen
beauftragt worden ist, kennt die großen Schwierigkeiten, auf die

man gegenwärtig bei Geldaufbrüchen für die Bedürfnisse des
Landbaues stößt Die ackerbautreibende Bevölkerung ist in einer
äußerst unangenehmen Lage, wenn sie zum Betriebe ihres
Gewerbes Geld bedarf. Sie ist gezwungen sich an die Banken zu
wenden, Wechsel mit bestimmten Verfallszeiten auszustellen, mit
andern Worten sich Abzüge (Lsenmpte) gefallen zu lassen. Ich
berufe mich dafür auf Alle diejenigen, welche die schwierige Lage
der ackerbautreibenden Bevölkerung kennen, um nachzuweisen,
daß dieser Zustand nicht länger dauern kann. Um diesem Uebelstand

abzuhelfen, empfehle ich sehr angelegentlich die möglichst
beförderliche Vorlage der Vorschläge, welche betreffend der

Maßnahmen zur Wiedereröffnung der Hypothekarkasse zugesagt worden
sind. Denn es sind hier große und dringende Bedürfnisse des
Landes zu befriedige.,. Ich wünsche daher, daß der Große Rath
nicht auseinander gehe, bevor er eine Verfügung zu Speisung
der Hypothekarkasse getroffen hat.

Das Präsidium. Der Vorschlag des Herrn Jolissaint
ist eher ein Wunsch, als ein eigentlicher Antrag und ich kann
in dieser Hinsicht nur wiederholen, was schon vom Herrn
Finanzdirektor gesagt worden, nämlich, daß diesem Wunsch bereits
Rechnung getragen ist, indem eine Vorlage darüber unter den

Gegenständen erscheint, die der Große Rath in nächster Zeit zu
behandeln haben wird.

Die Ansätze werden im Uebrigen ohne Einsprache genehmigt.

II. Regalien. Reinertrag Fr. 1,067,202.

Herr Finanzdirektor. Das wichtigste Regal ist das
Salzregal. Es sind auf demselben keine wesentlichen
Veränderungen eingetreten. Der Ansatz des Reinertrages von
Fr. 78>,i30 geht von der Voraussetzung aus, daß die jährlich
ungefähr gebrauchten 1ck5,000 Centner Salz zu Fr. 10 auch
dieß Jahr verkauft w rden. Mit der Saline von Salins ist
ein neuer, günstigerer, Vertrag abgeschlossen worden, der bereits
auf die Einnahmen des Jahres 1d64 einen günstigen Einfluß
ausgeübt hat. Als Einnahmen des Postregals sind büdgetirt
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Fr. 249,252, weil der Staat so viel anzusprechen hat und zu
hoffen ist, daß die vollständige Entschädigung werde ausbezahlt
werben können. Das Bergbaurcgal zeigt die nicht unerhebliche
Mehreinnahme von Fr. 2040. Bezüglich dieses Regals ist
bei der letzten Büdgetberathung der Antrag erheblich erklärt
worden, es sei zu untersuchen, ob nicht eine Ersparniß dadurch
erzielt werden könne, daß man die Stelle des Bcrgbauverwalterö
und diejenige des Mincninspektors vereinige, so wie ferner dadurch,
daß man die Schiefcrgrubcn im Hrustrich verpachte. Ueber
Beides liegt ein besonderer Bericht deö Regierungsrathes vor,
welcher noch in der gegenwärtigen Session wird behandelt werden.
Vorläufig theile ich mit, daß beide Anträge in verneinendem
Sinne beantwortet werde,,. Das Einnehmen vom Fischetzenregal
her ist angeschlagen auf Fr. 5000, und dasjenige des Jagdrcgàls
auf Fr. 22,000, beide Ansätze wie das verflossene Jahr.

Karrer, Berichterstatter der S aatswirthschastSkommission.
Die Staatswirthschaftskommission stellt hier den Antrag, es sei
der Regierungsrath einzuladen, die Frage zu untersuchen und
Vorlagen zu bringen, durch welche Mittel der zunehmenden
Entvölkerung der Gewässer des Kantons wirksam gesteuert und
die Fischzucht gehoben werden könne. Es ist Jedermann bekannt,
daß durch den ungeheuren Konsum von Fischen so wie aus
andern Gründen die Zahl der Fische in unsern Gewässern sich

auf bedenkliche Weise vermindert hat und sich stets noch
vermindert, so daß Gefahr vorhanden ist, daß diese eben so

einträglichen als angenehmen Einnahmen nach und nach ganz
eingehen werden. In andern Ländern, namentlich in Frankreich,
hat man der Fischzucht von Seite des Staates und von Privaten
Aufmerksamkeit geschenkt und mit großen Kosten Einrichtungen
getroffen, um die Fischzucht zu vermehren, und es hat sich gezeigt,
daß diese Einrichtungen, wenn auch anfänglich mit Kosten
verbunden, dennoch später ziemlich viel eingetragen haben. So
viel ich aus Privatmitthcilungcn weiß, soll die Domänendirektion
bereits Vorarbeiten gemacht haben, allein es ist mir nicht bekannt,
wie weil sie gediehen sind; nur so viel habe ich erfahren, daß
die Behörde mit der Reglirung dieses Regals und mit der

Einführung künstlicher Fischzucht sich beschäftigt hat, um neue
Einnahmsqucllen zu schaffen.

Weber, Regierungsrath. Gegen die Erhcblichkeitserklärung
dieses Anzuges habe ich nichts zu bemerken, obgleich ich dem

Großen Rathe die Zusicherung geben kann, daß diese Frage schon

seit längerer Zeit von der Regierung einläßlich geprüft worden
ist. Wenn die Uebernahme der Entsumpfungsdirektion verflossenen
Sommer mich nicht so übermäßig in Anspruch genommen hätte,
so würde schon jetzt das daherigc Gesetz vorliegen. Dasselbe
beabsichtigt, einerseits alle aus öffentlichen Gewässern haftenden
Fischetzenrechte von Korporationen und Privatpersonen
loszukaufen, auf ähnliche Grundlagen, wie das Kantonnementsgesetz
die Rechte von Korporationen und Privatpersonen auf
Staatswaldungen loskäuflich erklärt hat, und anderseits die Fischereirechte

des Staates auf Privatgcwässer ebenfalls loskäuflich zu
erklären. Es ist für Privatpersonen eine sehr unangenehme
Last, Dritte über ihr Eigenthum gehen zu lassen, um in den

Bächen zu fischen. Später muß dann noch ein Gesetz vorgelegt
werden, welches die ganze Verwaltung des Fischcreiregals reglirt;
dasselbe wird die Fischctzenreviere möglichst groß und die Dauer
der Pachtverträge möglichst lang machen, damit die Pächter ein

Interesse haben, auf die Wiederbevölkerung der Gewässer bedacht

zu sein; ferner wird ihnen die Pflicht auferlegt, eine bestimme

Anzahl Sämlinge zu züchten w. Auch die Frage der künstlichen
Fischzucht habe ich geprüft und mehrere derartige Anstalten
besucht, allein ich bin zum Schlüsse gekommen, daß der Staat
nicht etwa von sich aus eine künstliche Fischzucht einzurichten
habe, sondern daß, wenn einmal das Fischereiwescn so organisirt
ist, wie ich angedeutet habe, damit auch die Bedingungen
aufgestellt sind, unter welchen die künstliche Fischzucht durch
Privatpersonen rentabel gemacht werden kann. Das nämliche Gesetz
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wird auch Bestimmungen aufstellen über die Fischereipolizei in
den öffemlichen Gewässern im Allgemeinen, z, B, daß in der

Laichzeit nicht gefischt werden dürfe ic. Die Sache beschäftigt
auch sonst die Behörden, indem gegenwärtig mehrere Kantons-
regierungen auf Veranlassen des Kantons Aargau zu einer
Konferenz zusammentreten, um sich über die Fischerei im Rhein und
seinen Zuflüssen zu vereinbaren.

v. Gonzenbach. Es freut mich zu hören, daß Herr
Regierungsrath Weber glaubt, die künstliche Fischzucht, wenn sie

einmal eingeführt werden soll, sei nicht Sache des Staates,
sondern der Privatindustrie. Wenn es sich so verhielte, wie der

Herr Berichterstatter der SlaalSwirlhschaftSkommissson annimmt,
daß in andern Staaten die Einführung der künstlichen Fischzucht
zuerst viel Geld gekostet, allein nachher sehr lukrativ geworden,
so könnte der Staat es wagen, und wenn er mir den Staat
nennen kann, der dieses Resultat erzielt hat, so werde ich zum
Antrage der Kommission stimmen, - allein ich zweifle, ob er
einen wird anführen können. Ich kann ihm dagegen einen

anführen, in welchem die künstliche Fischzucht nicht lukrativ
geworden ist, nämlich Frankreich, welches in Hünigen künstlich
Forellen und Salmen zieht. Jeder Fisch, der auf den Tisch des
Kaisers gelangt, kommt — wie man behauptet — auf Fr. lOOO

zu stehen. Namentlich der Salm, der ein Wanderfisch ist und
aus dem Meere Reisen in die Binnengewässer macht und wieder
zurück, erfordert eine mit großen Kosten verbundene Zucht, indem
man ihm zeitweise ein künstliches Meer machen muß, wenn er
fortkommen soll. Diese Zucht ist schon an manchen Orten
versuckt, mußte aber wieder aufgegeben werden, wo nicht
außerordentliche Mittel zur Verfügung gestellt werden konnten. Ich
möchte mich daher aus dasjenige beschränken, was uns so eben

der Herr Domäncnbirektor in Aussicht gestellt hat, nämlich
Regln ring des Fisckczenregals durch Ankaus der Drittmanns-
rechte aus den öffentlichen Gewässern und Verkauf der Rechte
des Staates an den Privatgewässern, so daß Pächter über größere
Stromgebiete verfügen können. Dazu muß gute Fischpolizci
eingeführt werden, — allein ein Staat, welcher für das nächste

Jahr ein Defizit von mehr als Fr. 700,000 in Aussicht hat,
soll nicht noch künstliche Fischzucht treiben wollen, wie überhaupt
der Staat weder Kühe, noch Hasen, noch Fische ziehen soll.

Geiß bühler warnt davor, doß der Staat durch ein Gesetz
nach Analogie der Waldkantonnemente die sämmtlichen Fischezen
an sich ziehe, weil derartige Dicnstbarkeiten auf den Bächen von
Privateigenthüme n außerordentlich lästig für dieselben seien.
Die Fischzucht sei für den Staat ohne Zweifel eine theure
Krämern, während sie in den Händen des Privatmannes
Vergnügen und Nutzen bringen könne, sofern ihm die Möglichkeit
gegeben werde, sie auf seinem Privateigenthum nach Gutdünken
zu regliren, ohne die Eingriffe Dritter befürchten zu müssen.

Herr Domänendirektor Weber. Herr Geißbühler hat mich
vollständig mißverstanden, denn nach dem ausgearbeiteten Gesetz
sollen die Puvateigenthümer ihre Gewässer frei machen können
von den Fischreireehten des Staates. Hingegen sehe ich keinen
Grund ein dafür, daß der Staat seine Fischezenrechte in den
öffentlichen Gewässern verkaufe. Er hat im Gegentheil ein
Interesse daran, auf den öffentlichen Gewässern sämmtliche
Fischezenrechte an sieb zu bringen, damit nicht, wie es jetzt
geschieht, die verschiedenen Berechtigten an einem und demselben
Gewässer die Fischerei gegenseitig ruiniern. Um jedem Irrthum
vorzubeugen, wiederhole ich noch einmal: die Eigenthümer von
Privatgewässern sollen die Fischereirechte des Staates, der Staat
dagegen die Fischereirechte von Privatpersonen auf den öffentlichen
Gewässern einkaufen, resp, loskaufen können.

Röthlisberger, Gustav. Bei dieser Gelegenheit mache
ich darauf aufmerksam, auf welche erschreckende Weise das Gewild
in unseren Waldungen abgenommen hat und wie lar die Jagd¬

polizei gehandhabt wird. Nachdem man schon seit mehreren
Jahren einem neuen Jagdpolizeigesetz gerufen, möchte ich nunmehr
den Herrn Domänenbirektor anfragen, ob man ein solches endlich
erwarten könne. Wenn der Wildstand im gleichen Verhältnisse
abnimmt, wie bis dahin, so wird auch die kleine Einnahme des

Jagdregals auf dem Bridget verschwinden.

Herr Domäncndirektor Wsebe r. Wenn die Jäger selbst

auch nur einigermaßen darüber hätten einig werden können, was
sie im Jagdwesen als zweckmäßig betrachten, so wäre ich bereits
im Falle, ein Gesetz vorzulegen, allein da bezüglich der
anzunehmenden Grundsätze stets noch für und gegen gestritten wird,
so mußte ich mit diesem Gegenstand einstweilen noch warten, um
zunächst das wichtigere, das Fischereigesctz, auszuarbeiten. Im
Laufe des nächsten Jahres werden übrigens das Fischerei- und
das Jagdgesetz vorgelegt werden.

v. Gonzenbach. Der Herr Domäncndirektor will mit
dem Jagdgesetz warten, bis die Jäger einig sind, allein diese

werden nicht einig, bis der letzte Hase todt ist. Sie können
dann einen Roman schreiben mit dem Titel: „Der letzte Hase
des Kantons Bern." Was die Leute überzeugt, ist die Erfahrung,
und jeder Jäger, welcher dieses Jahr mit einem Gewehre auf
dem Rücken durch Feld und Wald gegangen ist, hat die

Erfahrung gemacht, daß unser Zustand schlimm ist und daß Hülfe
noth thut. Bald ist alles ausgerottet und ist einmal der Saame
todt, so kann natürkich nichts mehr nachwachsen. Es handelt
sich hier nicht um Staatsanstalten, welche Besoldungen nach
sich ziehen, sondern um einen Staatsreichthum, den man ohne
Lasten für den Staat erhalten kann. Es wird nur für Hasenhaare,

zum Zwecke der Filzfabrikation, so viel Geld aus dem
Kantone gegeben, daß es wirklich unbegreiflich ist, wie ein Land,
welches so sehr mit Wäldern übersäet ist, wie der Kanton Bern,
nicht selbst für die Befriedigung dieses Bedürfnisses sorgt.
Unsere Hutmacher und Filzschuhmacher kaufen mit schwerem
Gelde vom Auslande, was wir hier hahen könnten, ohne den

Hasen Ställe zu bauen oder Futter zu geben, sondern was wir
nur von selbst brauchen wachsen zu lassen. Der Domänendirektor
sollte daher nur ein Jagdgesctz wagen, denn die Jäger werden
nie einig und etwas Schlimmeres als jetzt kann nicht mehr
kommen.

Michel rügt die schlechte Fischereipolizei und macht besonders

auf die nachtheiligen Folgen aufmerksam, welche die

Entvölkerung der Gewässer für das Berneroberland zur Folge hat,
wo in der Sommersaison die Fische bis auf 3 Fr. per Pfund
bezahlt werden müssen.

Die Ansätze des Voranschlags werden mit der Mahnung
der Staatswirthschaftskommission angenommen.

ill. Ertrag der Abgaben,

a. Indirekte Abgaben.

Reinertrag Fr. 1,994,500.

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Hier erscheinen erstens die Zölle, Entschädigungen
vom Bunde rc. Die Anflitze beruhen auf einem Vertrag mit der
Eidgenossenschaft und einem Vergleich mit der Stadt Thun und
sind unbeweglich. Zweitens Ohmgelv, Rohertrag Fr. 9 to,000.
Es ist zwar vielleicht ein wenig weit gegangen für 1865 diesen
Betrag anzunehmen, da bekanntlich die dießjährige Weinerndte
unter dem gewöhnlichen Ertrag steht. Aber auf der andern



Seite ist es auch richtig, daß der mittlere Rohertrag in den drei

letzten Jahren größer als Fr, 916,666 war, nämlich Fr. 986,923,
und im Jahr 1868 Fr. >,611,688. 19. Die Vermehrung der

Bezugskosten auf Fr. 4IM» rührt hauptsächlich daher, daß die

Eisendahnen neue Ohmgeldbüreaur nöthig machen. Was den

Ansatz von Fr, 215,660 als Ertrag des Wutyschafls-, Berufsund

Gcwerbspatente und Konzessionsabgaben betrifft, so beruht
derselbe daraus, daß der Ertrag von >86l zwar bloß Fr. 266,666,
derjenige von >86l war aber schon bedeutend größer, und
derjenige von 1863 sogar Fr. 228,617, 51 betrug. Wenn die

Geldkrisis fortwirkt, so wird es freilich Einfluß haben auf die

Gewerbspatentgebühren, Der Rohertrag der Stempelverwaltung
betrug im Jahr 1863 Fr, 119,117, Im vorliegenden Budget
sind nun Fr. 111,666 als Rohertrag angenommen, in der

Annahme, daß die Einnahmen sich nicht geringer herausstellen
werden als im Jahr 18r>3. Die Betriebskosten stellen sich für
>865 etwa um Fr, 666 größer heraus durch den größern
Verbrauch von Papier und größere Büreaukosten. Bei 8) Bußen
und Konfiskationen hat die Staatswirthschastskommisston den

Antrag gestellt, daß untersucht werbe, „ob es mit der Einkasstrung
der Bußen nicht anders gehalten und êem Staat eine größere
Einnahme zugewendet werden könnte." Die Finanzdirektion hat
nichts gegen diesen Antrag einzuwenden, obschon nichts Anderes
übrig bleibt, als wie es bereits geschieht, die Betreffenden zu
betreiben, und, wenn sie Armuthsscheine vorweisen, die Umwandlung

in Straßenarbeit eintreten zu lassen. Die Militärsteuer
ist erhöht infolge der betreffenden Gejetzesbestimmungen. —
Die Erb- und Schcnkungsabgabe ist von Fr, 166,666 erhöht
auf Fr. 136, 66 mit Rücksicht auf die Bestimmungen des neuen
Gesetzes. Am Ende des Jahres wird sich zeigen, ob man das
Richtige getroffen habe oder nicht.

Karrer, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Die Staatswirthschaftskommission stellt den Antrag, der Große
Rath wolle den Regierungsrath einladen, zu untersuchen und
Bericht darüber zu erstatten, wie die Einkasstrung der Bußen
und Konfiskationen zweckmäßiger als bisher, nämlich auf eine
sowohl der Stellung der Rcgicrungstatthalter angemessenere als
auch dem Interesse des Fiökus besser entsprechende Weise zu
organischen sei. Ich persönlich war mit diesem Antrage nicht ganz
einverstanden, weil ich glaube, die beantragte Maßnahme nütze
nicht viel.

Mühlethalcr. Schon oft habe ich den Antrag gestellt
auf Herabsetzung des Amtsblattabonnements auf etwa Fr. 8;
es ist aber noch nie entsprochen worden. Ich verweise dafür,
daß dieß ein Mittel zu höherem Ertrag wäre, auf die

Erfahrungen in Postsachen; hier zeigt sich bekanntlich stets ein Mehrertrag

infolge der Herabsetzungen der Porti. Der Gewinn
macht sich dann auf dem großem Absätze. Ich wünsche, der
Regicrungsrath möchte es doch einmal probiren. Man kommt
in viele Wirthschaften und trifft daselbst eine Menge Zeitungen
an, aber gewöhnlich kein Amtsblatt. Würde das Abonnement
herabgesetzt, so würde man auch dieß finden. Auch das Tagblatt
des Großen Rathes sollte möglichst verbreitet werden. Das
Abonnement kostet jetzt 1 Fr. Ich wünschte auch hier Herabsetzung

und möchte ich dem Regicrungsrath an's Herz gelegt
haben, doch wenigstens ein Jahr oder zwei zu probiren.

Der Antrag der Staatswirthschastskommisston wird durch
das Handmehr genehmigt.

Mühlethaler. Ich habe keinen Antrag gestellt, bloß
einen Wunsch ausgesprochen.
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d. Direkte Abgaben.

Reinertrag Fr. 1,116,166

Herr Finanzdirektor. Auch hier hat sich nichts geändert.

Die Revision der Grundsteuerschatzung ist, wie Sie wissen,
im Gange. Die allgemeinen Schätzungen haben stattgefunden
und es wird sich im nächsten Jahre darum handeln, die
Einschatzungen für den Einzelnen vorzunehmen. Bis dieß geschehen
sein wird, bleibt natürlich die Grundsteuer die gleiche. Auch die

unterpfändlich versicherten Kapitalien sind noch die nämlichen.
Das Einkommenssteuergesetz wird vom Großen Rathe in seiner
nächsten Session behandelt werden, allein obgleich dasselbe eine

Vermehrung der Einkommensstcuer bezweckt, so muß dennoch der

Büdgetansatz einstweilen der nämliche bleiben, weil man noch
nicht wissen kann, ob und wie das Gesetz angenommen wird.
Auch die Grundsteuer im Jura ist für das nächste Jahr noch
die gleiche, indem fortwährend nach dem Beschluß vom 21.
Dezember 1853, betreffend die Steuervcrhältnisse zwischen dem alten
und neuen Kantonstheile, verfahren wird.

Der Ansatz wird durch das Handmehr genehmigt.

IV. Geschiedenes Fr. 1565.

Ohne Bemerkungen durch das Handmehr angenommen.

Ausgaben.

I. Allgemeine Verwaltungökosten Fr. 267,776.

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter. Die Ausgaben

der Staatskanzlei mußten um Fr. 16u6 erhöht werden,
weil die Büreaukosten durch außerordentliche Drucksachen größer
geworden sind. In einigen Amtsbezirken sind die Mielhzinse
für Audienzlokalien und Archive etwas höher geworden, weil
die Eigenthümer aufgeschlagen haben. Was die Besoldungen
der Amtsschreiber betrifft, so liegt bereits ein Gesetz vor, welches
diese Besoldungen in einigen Amtsbezirken ganz aufheben soll.
Dieser Gesetzcsentwurf ist in den Händen der zu dessen

Berathung niedergesetzten Kommisston.

Ohne Einsprache durch das Handmehr angenommen.

II. Direktion des Innern.
Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter. Die Kosten

1) des Direktorialbürcaus mit Fr. 26,166; 2) für Volkswirthschaft

mit Fr. 65,666; 3) für Militärpensionen mit Fr, 3666;
1) für Gesundheitswesen mit Fr. 6306, sind im vorliegenden
Büdget gleich wie im letzrjährigen.

Herr Berichterstatter der Staatswirtschaflskommisston.
Die Kommission stellt zur Rubrik „Volkswirthschast" den Antrag,
„es sei der Regicrungsrath einzull den, darüber zu wachen, daß
die durch das Gesetz bewilligten Summen für Ausrichtung von
Prämien für Pferde- und Hornviehzucht nur zweckmäßig ent-
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sprechend, unv nicht, wie es hie und da geschehen, zweckwidrig
und unnöthig verwendet werden." Sie wissen, daß nach Mitgabe

des Gesetzes zur Veredlung der Pferde- und Rindviehzucht
vom 1l. April >862 jährlich eine Summe von Fr. 46,66(1 zur
Uuterftützung einer rationellen Pferde- und Rindviehzucht auf
das Budget zu nehmen ist, in der Weise, daß Fr. 26,666 für
Pserdzzucht und Fr. 2t),«1(1(1 für Rindviehzucht Verwendung
finden soll. Der Antrag der Staatswirrhschaftskommission
beabsichtigt nun keineswegs eine Abänderung dieses Gesetzes, sondern
sie geht bloß von der Ansicht aus, daß wenn auch Fr. 46,666
zu den angegebenen Zwecken aus das Budget genommen werden
müssen, damit nicht gesagt sein solle, daß dieser Kredit nothwendiger

Weise jedes Mal vollständig erschöpft werden müsse, selbst

wenn kein Grund dazu vorhanden ist; mit andern Worten, es

sollen nur solche Pferde und nur solches Hornvieh prämirt werden,

welche wirklich Prämien verdienen. Man soll daher nicht
glauben, daß, weil diese Ansätze einmal laut Gesetz in das Bridget
aufgenommen werden müssen, sie auch unter allen Umständen
erschöpft werden müssen. In der Staatswirthschaftskommission
ist von ziemlich kompetenter Seite behauptet worden, und die

Kommission hatte keinen Grund daran zu zweifeln, daß es einige
Male fast den Anschein hatte, es seien Stücke prämirt worden,
welche im Grunde keine Preise verdient hatten, - bloß damit
der Kredit aufgebraucht werde.

Gfeller in Wichtrach. Diese Bemerkungen nöthigen mich

zu einigen Worten der Widerlegung. Zunächst erinnere ich Sie
daran, daß dieß Gesetz, welches im April 1862 angenommen
worden ist, erst zwei Male angewendet worden ist. Die Staats-
wirthschaftskommisston hat keine Veranlassung zu glauben, daß
die Kommission für Viehzucht den ausgesetzten Kredit jeweilen
absolut verbrauchen wolle; denn wenigstens bei der ersten
Anwendung des gcsetzes ist er nicht ausgebraucht worden, dagegen
allerdings das zweite Mal In allen Dingen können Üebel-

stände und Schwierigkeiten eintreten und überall wird man einer
ausführenden Behörde einen gewissen Spielraum lassen müssen,
wo sie nach eigenem Ermessen zu handeln hat, — und so ist es
auch hier. So waren z. B. verflossenes Jahr im Amtsbezirk
Delsberg nur 3 bis 4 Stücke ganz prciswürdig, allein wenn
die Kommission eine so lange Reise macht und die Leute das
Schönste herbringen, das sie haben, und wenn bann die
Kommission wieder abziehen wollte, nachdem sie bloß ein oder zwei
Stücke prämirt hätte, - was würde das für ein Geschrei in
der betreffenden Bevölkerung geben? Man hat daher nur in
einzelnen Bezirken, in welchen infolge der Verhältnisse noch keine

größere Auswahl war, einzelne Stücke prämirt, welche man sonst

allerdings an andern Orten, wo die Vieh- und Pferdezucht
bereits florirt, nicht prämirt hätte, allein das ist ganz natürlich.

Der Ansatz wird mit dem Antrage der Staatswirthschafcs-
kommission durch das Handmehr genehmigt.

6) Armenwcsen:
a. Ausgaben für das Armenwesen des alten Kantonstheils,

nach 8 85 der Staalsverfassung, zusammen Fr. 579,(16(1
d. Für das Armenwesen des ganzen Kantons

nach 8 32 litt, d., 88 46 und 47 des Ar-
mengesetzeö, zusammen „ 184,766

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Hier sind
alle Ansätze gleich geblieben, wie im letztjährigen Büdget.

Herr Berichter st atter der Staatswirthschastskommisston.
Die Kymmisston stellt hier zu Ziffer 7 (Staatsbeitrag an die
Jrrenastalt Waldau Fr. 46,666) zwei Anträge, nämlich, erstens

den Ansatz von Fr. 46.666 aus Fr. 35,666 herabzusetzen und
zweitens durch den Regierungsrath untersuchen und Bericht
erstatten zu lassen, ob nicht auf eine dem Bedürfnisse deS Kantons

entsprechende Erweiterung der Irrenanstalt Waldau
hinzuwirken sei. Was den ersten Antrag betrifft, so hat man gefunden,

daß der Ansatz von Fr. 46,666 sich auf kein Gesetz gründe.
Er ist zum ersten Mal auf das Büdget gekommen vor einigen
Jahren zum Zwecke verschiedener Anschaffungen und neuen
Einrichtungen, welche in der Waldau gemacht werden sollten, und
seither ist der Ansatz jeweilen immer wieder bewilligt worden,
indem der Große Rath glaubte, er werde später wegfallen. Um
dieser Meinung Rechnung zutragen, wird hier der Antrag
gestellt, den Ansatz um Fr. 5666 zu rcduziren, in dem Sinne, daß
diese Reduktion sich später wiederholen und der Ansatz wo möglich

nach und nach ganz aus dem Büdget verschwinden soll.
Man glaub;, es werde dieses möglich werden, einerseits wegen
des großen Andranges von Kranken und anderseits bei der
großen Wohlthat, welche Gemeinden und Privatpersonen durch
die Aufnahme der Kranken bewiesen wird, indem unter diesen
Umständen das Einkommen der Anstalt durch Erhöhung des
Betrages der Kostgeldei^wird vermehrt werden können. Meine
persönliche Ansicht ist nicht ganz diejenige der Kommission; denn
so wie in allen Lebensverhältnissen alles theurer geworden ist,
Lebensmittel, Kleider, Wohnung, und infolge dessen auch die

Besoldungen erhöht werden mußten, so sollte man nunmehr eher
annehmen, der StaatSbeitrag an die Waldau sei vcrhältnißmäßig
ebenfalls zu erhöhen, namentlich weil seither die Zahl der Kranken

stets zugenommen und daher auch die Kosten gestiegen sind.
Unter diesen Umständen den Staatsbeitrag noch herabzusetzen,
wäre nach meiner Ansicht nicht gerechtfertigt. Wenn es sich

dann wirklich herausstellt, daß im Lande eine so große Neigung
vorhanden ist, höhere Kostgelder zu bezahlen, so wird in eurem
folgenden Jahre die Regierung von selbst den Antrag auf
Verminderung des Ansatzes bringen. Was den zweiten Antrag,
die Erweiterung der Waldau betrifft, so möchte ich denselben
nicht bekämpfen, obgleich eine Erweiterung der Waldau unter
keinen Umständen ohne Opfer von Seite des Staates ausgeführt
werden kann. Man muß überhaupt diese Anstalt als eine der
wohlthätigsten im Kanton unterstützen.

Or. Lehmann, alr-Regierungsrath. Herr Präsident, meine

Herren! Ich möchte den Großen Rath recht eigentlich beschwören,
den ersten Antrag der Staatswirthschaftskommission ja nicht
anzunehmen, indem man gewiß im Laufe des Jahres hierauf
zurückkommen müßte, wenn der Ansatz herabgesetzt werden sollte.
Die Staatswirthschaftskommission geht von einer absolut irrigen
Voraussetzung aus, wenn sie annimmt, dieser Ansatz sei seiner
Zeit als ein bloß vorübergehender auf das Büdget genommen
worden, und beruhe auf keinem Gesetz. Er beruht vielmehr auf
dem Dekret betreffend die Errichtung einer neuen Irrenanstalt
vom 9. Februar >856, wo der Art. 2 sagt: „der Staat bestimmt
die zum Baue, zur innern Einrichtung und zur Unterhaltung
der Anstalt nöthigen Geldbeiträge, sobald die Insel- und Außer-
krankenhauskorporation durch ihre Rechnungen nachgewiesen
haben wird: a. daß die Restanz' derjenigen Summe von
Fr. 256,666, welche die Burgergemeinde der Stadt Bern laut
Art. 7 des Dotattonsvergleichs vom 26. Juni >841 zum Zwecke
der Erweiterung der Insel und des äußern Krankenhauses mit
besonderer Rücksicht auf das Bedürfniß eines Jrrenspitals
verfügbar halten soll, bereits zum Baue der neuen Anstalt verwendet,

und die zur Vollendung, so wie zur innern Einrichtung
derselben weiter nöthigen eigenthümlichen Geldmittel ihr fehlen;
b. daß der Ertrag des Vermögens der Insel- und Außerkran-
kenhauskvrporation zu Erreichung der Zwecke der neuen Anstalt
nicht hinreichen." Die Insel- und Außerkrankenhauskvrporation
haben aber diese Bedingungen vollständig erfüllt, denn einerseits
ist die Summe von Fr. 256,666 verbaut worden und anderseits
reicht der Ertrag des Vermögens dieser Korporation zur
Erreichung der Zwecke der neuen Anstalt nicht hin. Es ist daher
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die juristische Nothwendigkeit vorhanden, daß der Staat
denjenigen Geldbeitrag leistet, welcher zum Unterhalt der Waldau
nöthig ist. Wenn Sie übrigens wüklich glauben sollten, daß
Gemeinden und Privaten gerne höhere Kostgelder bezahlen, wenn
nur die Patienten aufgenommen werden, so würden Sie sich

ungemein irren, denn diese Kostgelder sind bereits ziemlich hoch
und jedenfalls auch für die Armen höher als man bei der
Gründung der Waldau annahm, daß sie sein werden. Man
rechnet daher durchaus falsch, wenn man glaubt, die Einnahmen
der Anstalt werden durch Erhöhung der Kostgelder so vermehrt
werden, daß der Staatsbeitrag verringert werben könne. Im
Gegentheil, rüsten Sie sich vielmehr darauf, daß der Staat noch
bedeutend mehr beizutragen habe. Morgen Nachmittag wird sich
die Jnselvirektion mit der Frage über die Erweiterung der
Waldau beschäftigen. Ich bin als Mitglied des Hausdeparte-
mentes der Jnselvirektion mit Herrn Professor Jonquiöre beauf-
tra t, über diese Frage Bericht zu erstatten, und da kann ich

Ihnen vorläufig so viel sagen, daß der Normalbestand der Anstalt
von 20t» Personen, wie er im erwähnten Dekrete angenommen
ist, bereits um ungefähr 0t) Personen überschritten ist, so daß
die Waldau als überfüllt betrachtet werben muß. Ich kann
Ihnen noch mehr sagen. Schon als ich noch im Regierungsrath

das Sanitätswesen leitete, habe ich darauf gedrungen, daß
neben der neuen Anstalt auch die alte wieder benutzt werden
möchte, und gegenwärtig sind in dieser alten Anstalt über 3t)
Irre untergebracht Sie werden erstaunen, daß eine so große
Anstalt in so kurzer Zeit überfüllt worden ist, allein man hat
auch in andern Staaten die gleiche Erfahrung gemacht. Man
glaubte schon bei der Giündung die Erfahrungen anderer Staaten
in dieser Beziehung benutzt zu haben, allein alle Erwartungen
sind übertroffen worden Das kommt daher, daß das Publikum,
sobald gute Anstalten vorhanden sind, Zutrauen bekommt und
Privaten und Gemeinden in denselben ihre Kranken unterzubringen

suchen, welche sie sonst oft zum großen Schaden zu
Hause behalten hatten. Es kommt ferner daher, daß dermal
die Kostgelder noch erschwinglich sind, obgleich sie, wie bereits
gesagt, höher sind als man sie früher berechnet hatte. Auch für
solche die noch Vermögen haben, ist das Kostgeld bereits ziemlich
hoch. Es darf daher der Ansatz nicht reduzirt werden, sondern
wir müssen, sofern wir den sich zeigenden Bedürfnissen Rechnung
tragen wollen, uns im Gegentheil dazu rüsten, den Ansatz zu
erhöhen. Wir werden dahin kommen, daß der Regierungsrach,
auf den Antrag der Jnseldirektion, Ihnen die Acquisition einer
bedeutenden Liegenschaft in der Nähe der Waldau wird
vorschlagen müssen, nicht bloß um die Waldau zu erweitern, sondern
auch um die landwirthschaftliche Bevölkerung in der Anstalt
genügend zu beschäftigen, und zwar sowohl mit Rücksicht auf die
Gesundheit der Kranken als auf das finanzielle Interesse der
Anstalt. Der Direktor der Waldau beschäftigt sich bereits mit
dem Programm dieser neuen Einrichtung, welche eine eigentliche
landwirthschaftliche Abtheilung der Waldau auf dem zu acqui-
rirenden Boden werden und nickt bloß Oekonomiegebäude,
sondern auch Räumlichkeiten zur Aufnahme einer gewissen Anzahl
von Kranken erhalten soll. Ich möchte daher den Großen Rath
beschwören, den Ansatz der Fr. 4>>,t)t>t) nicht zu reduziren. Sie
würden damit vom gleichen Augenblicke an die Verwaltung
stören und manche Verbesserungen verhindern, welche im Laufe
des Jahres vorgenommen weiden müssen. Namentlich ist man
absolut genöthigt, die Einschränkung der Anstalt, welche dermal
aus Pallisaden gemacht ist, durch Mauern zu ersetzen und
nachdem man damit seit mehreren Jahren Strecken von Mauern
errichtet hat, muß man nunmehr damit fortfahren. Auch im
Innern des Gebäudes ist manches nothwendig, indem einige
Räumlichkeiten angestrichen werden müssen, weil sich in denselben

Ungeziefer eingenistet hat, was leicht erklärlich ist, wenn man
weiß, in welchem Zustande häufig die Kranken ankommen. So
ist noch manches Andere zu machen. Die Anstalt kann nicht
marschiern, wenn nicht wenigstens der bisherige Beitrag
beibehalten wird.

Tagblatt des Großen Rathes t8K4

2!9

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Es ist natürlich für die Staatswirthschaftskommission nicht
angenehm, in einem solchen Falle die Verminderung eines Kredites
zu beantragen, denn die Nützlichkeit der Verwendung wird
Niemand bestreiken. Allein die Aufgabe der Staatswirthschaftskommission

ist es aber, Angesichts des bedeutenden Defizits zu
untersuchen, ob nicht da oder dort Ersparnisse gemacht werden
könnten, ohne den bestehenden Einrichtungen Eintrag zu thun.
Sie wissen, daß daS Vermögen der Insel- und Außerkranken-
Hauskorporation einer Menge wohlthätiger Vergabungen zu
verdanken ist und daß sich namentlich in der Bürgerschaft von
Bern die Ansicht geltend gemacht hat, man müsse dieser Anstalt
so viel als möglich auf dem Wege von Geschenken und Legaten
zuhalten. Wenn man nun das Dekret betreffend die Errichtung
einer Irrenanstalt so auslegt, daß der Staat alles dasjenige
beitragen soll, was man nicht durch die gewöhnlichen Einnahmen
bestreiken kann, so kann leicht nach und nach die Wohlthätigkeit
im Publikum zum Nachtheil der Spitäler untergraben werden,
indem sich die Privatpersonen dem Glauben hingeben, das seien

Staatsanstalten und der Staat sei durch das Gesetz verpflichtet,
dieselben zu unterhalten, und der Wohlthätigkeitssinn könnte eine

ganz andere Wendung nehmen. Der Art. 2 des mehrgenannten
Dekretes sagt nicht, wie viel der Staat zur Unterhaltung der

Anstalt geben müsse, sondern es steht dem Großen Rathe frei,
den Betrag der Summe zu bestimmen. Der fragliche Art. 2

sagt im Fernern unter I,, daß der Staat die zum Baue, zur
innern Einrichtung und zur Unterhaltung der Anstalt nöthigen
Geldbeiträge zu leisten habe, sobald die Insel- und Außerkran-
kenhauskoiporation durch ihre Rechnungen nachgewiesen haben

wird, daß der Ertrag ihres Vermögens zur Erreichung der
Zwecke der neuen Anstalt nicht hinreichen. Ob dieß nun der

Fall sei oder nicht, darüber kann man verschiedener Ansicht sein,
allein so lange die Insel- und Außerkrankenhauskorporation ans
ihren Liegenschaften Bauten ausführt, deren Kosten größer
sind als der Werth des ganzen Grundstücks, wie z. B. beim

Wiederaufbau der Jnselscheuer, wo man weit besser gehandelt
hätte, das Grundstück zu verkaufen, kann man nicht annehmen,
daß ihr Vermögen nicht hinreiche. Der Ertrag des Jnselver-
mögens ist jedenfalls durch diesen Bau erniedrigt worden. Man
kann hier nicht allzusehr den Mantel allzugroßer
Menschenfreundlichkeit vorhängen, sondern man muß ohne Vorurtheil
untersuchen, und da wird man denn finden, daß das Vermögen
zweckmäßiger hätte verwendet werden können.

Dr. Lehmann. Herr Präsident, meine Herren! Ich kann
unmöglich anders als darauf noch einige Worte erwidern,
betreffend die Jnselscheuer, die man dafür angezogen hat, um zu
zeigen, daß das Vermögen der Waldau nicht gehörig verwerthet
werde, weil man einen Bau vorgenommen habe, der den Werth
des Gutes übersteige, auf dem ersterer stehe. Wenn dem so ist,
wäre es Zeit, die Jnselbehörden abzuberufen. Die Sache
verhält sich aber nicht ganz so, wie Herr Karrer sagte. Die Insel
und die Waldau müssen durchaus auseinander gehalten werden.
Wir dürfen für die Waldau nichts vom Vermögen der Insel
vermenden, nicht einmal von dem des äußern Krankenhauses.
Diese Stiftungen und ihr Vermögen sind vollkommen von
einander getrennt. Das Jnselgut vor dem obern Thor ist Eigenthum

der Insel und geht die Waldau nichts an. Wenn auch

hier in Betreff des Baues einer Scheuer ein in finanzieller
Beziehung nachthciliger Beschluß gefaßt worden wäre, hat sich

dafür die Waldau nicht zu entgelten. Dieses ist aber nicht der

Fall. Zuerst war ich selbst gegen diesen Bau; später habe ich

aber mit Ueberzeugung dazu gestimmt. Die Herren, die der

Jnfclverwaltung einen Vorwnrf daraus machen, glauben, man
hätte die Liegenschaft ungcmein günstig verwerthen können. Das
gebe ich nun gerne zu. Allein die Verwaltungen solcher

Anstalten baben auch die Zukunft im Auge zu halten. Die Jnsel-
verwaltung glaubte eine so vortheilhaft gelegene Besitzung mit
Rücksicht auf einen allfälligen Neubau der Jnjel außer derMadt
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oder noch wahrscheinlicher einer Filiale, nicht veräußern zu dürfen.

Meines Erachtens soll dieses nicht geschehen, wenn man
auch den zehnfachen Ertrag erlangen könnte, was vielleicht möglich
wäre. Sobald es sich um den Bau einer Anstalt wie die Insel
handelt, so ist es absolut nothwendig, daß man dazu nur eine

Lage in einer gewissen Entfernung vom Mittelpunkt der Stadt
wähle. Geschähe das nicht, so müßte man, wie für die Waldau
und das Außer-Krankenhaus, besondere in der Anstalt wohnende
Aerzte anstellen. Man hätte dann nicht, wie bisher für die Insel,
die Auswahl unter allen Aerzten der Stadt, was für die Kranken

und die Anstalt sehr vortheilhast ist. Ich halte deßwegen
an der Ansicht fest, die Insel dürfe unter keinen Umständen diesen

Boden, den sie in der Nähe der Stadt besitzt, verkaufen, und
es scheint mir daher ganz natürlich, daß man wieder ein Oeko-
nomiegebäude zu erstellen wünschte, an welches übrigens die

Brandassekuranz eine bedeutende Summe zu leisten hatte. Die
Ausgabe für diesen Bau von zirka Fr. 35,lM ist nicht so bedeutend,

wenn man berücksichtigt, daß neben der Wohnung des

Lchenmanns noch eine weitere Wohnung gewonnen wird, für
welche der Insel bereits ein Zins von Fr. IWl) versprochen ist;
von obigen Fr. 35Mi> würden also bereits Fr. 25,000 schön

verzinset werden, so daß nur noch weitere Fr. l0,000 dem Gut
auffallen. Ich glaube daher, die Jnselbehörden haben in dieser
Sache sehr angemessen gehandelt.

Dr. Wyttenbach. In Bezug auf die Summe des
Beitrages an das Irrenhaus will ich mich nicht näher aussprechen;
auch nicht über die Kostgelder für die Irren, die, wenn sie auch

für die Bemitteltem als zu niedrig erscheinen, dennoch der Art
sein müssen, daß denselben noch etwas übrig bleibt, um sich außer
der Beköstigung einige Annehmlichkeiten zu verschaffen. Dahin
rechne ich den Genuß von Tabak, und wenn man bedenkt, daß
z. B. selbst für einen Unvermöglichen täglich 25 Stück Cigarren
auf Rechnung gebracht worden sind, so ist das wohl ein be-

achtenswerther Umstand. Ich ergreife vorzüglich das Wort
darum, um darzuthun daß sowohl diese Anstalten, als die

Privatirrenanstaltcn des Kantons einer jährlichen Visitation
bedürfen. Es ist zwar diese Sicherheitsmaßregel für die Anstalt
der Waldau in Bezug auf die Aufnahmen kaum nothwendig,
indem kaum solche Personen dort aufgenommen werden, die nicht
Irre sind, wohl aber ist dieselbe nothwendig für die Privanrren-
anstalten. Betreff der Waldau ist nicht zu vergessen, daß bei

großen Anstalten dieser Art infolge der vielfachen Beschäftigung
der Beamten die Entlassungen manchmal übersehen werden können,
und daß gewesene Irre länger in solchen Anstalten bleiben
können, als ihr Interesse und ihre Gesundheit es erfordern.
Ganz besonders aber ist diese Maßregel nothwendig für die
Privatanstalten des Kantons. Aus verschiedenen Gründen
können Nichtüre in solchen Anstalten enthalten sein. Auch ist
es wünschenswerth, daß die Behandlungsart der wirklichen
Irren untersucht und überwacht werde. Ich glaube, wir haben
Anstalten, wo eigentliche körperliche Züchtigungen vorkommen.
Ich hatte einmal aus Auftrag des Regierungsrathes
Irrenanstalten zu besuchen; da sind mir solche Fälle von Züchtigungen
vorgekommen, und auch Züchtigungen zwar mit erlaubten Mitteln,

aber im Uebermaß. Im ärztlichen Publikum herrscht das
Gefühl, es sollte eine schützende Maßregel getroffen werden.
Mein Antrag geht dahin, die Regierung möchte wenigstens
einmal jährlich die Irrenanstalten, sowohl die Waldau als die
Privatanstalten, untersuchen lassen.

Or. Lehmann. Es ist mir leid, daß ich zum zweiten
Mal das Wort ergreifen muß. Aber ich kann unmöglich zu
den Aeußerungen meines Kollegen, Herrn vr. Wyttenbach,
schweigen. Wenn das, was er sagt, richtig stenographirt wird
und in das Publikum kommt, so ist es geeignet bezüglich der
Waldau die schädlichsten Vorstellungen zu erzeugen, und ich
weiß darauf nicht anders zu begegnen, als daß ich hier den
Wunsch ausspreche, der Große Rath solle sofort eine Kommission

aufstellen, welche speziell zu untersuchen habe, wie es sich in
Betreff der Andeutungen des Herrn vr. Wyttenbach verhalte,
ob in der Anstalt Waldau Personen aufgenommen werden, die,
weil nicht geisteskrank, nicht dahin gehören, und bezüglich auf
den Fall, den Herr Dr. Wyttenbach im Auge haben mag, wünsche
ich nur, daß der Aktenband, der sich auf der ObcrglNchtschreiberei
befinden soll, auf den Kanzleitisch gelegt werde. Herr vr.
Wyttenbach hat in demselben als Sachverständiger functionirt.
Wenn der Große Rath dieß nicht will, so ersuche ich, daß Jeder,
den es interesstrt, jene Akten einsehe und sich überzeuge, ob in
jenem Fall nicht Irresein vorhanden gewesen sei, als die
betreffende Person in die Waldau kam. Es liegen darüber drei
ärztliche Zeugnisse bei den Akten, so wie Zeugnisse von
Geistlichen, ebenfalls drei an der Zahl und von Gemeindsbehörden.
Gerade in diesem Fall hat man das Mögliche gethan, um sich

zu überzeugen, ob Irresein vorhanden sei oder nicht. Ich wünfche
dringend, daß der heute angeregte Verdacht sofort gehoben werde.
Daß Tabak auf den Rechnungen der Waldau erscheint, hält
vr. Wyttenbach, wenn ich ihn recht verstanden habe, als etwas
Ungebührliches. Meinen Sie denn, Tit., daß man die Leute
sofort anders behandlen solle in der Irrenanstalt, als sie zu
Hause gewohnt waren, wenn sie z. B. gewohnt waren, zu
Hause ein Pfeiflein zu rauchen, foll man es ihnen untersagen?
Ich habe sieben Jahre der öffentlichen Irrenanstalt vorgestanden
und hatte auch eine Privatanstall. Es hat mich aber immer
gefreut, wenn ich einen Kranken gemüthlich sein Pfeifchen rauchen
sah. So mag man noch manches andere zulassen zur Erheiterung
und Zerstreuung der Kranken. Ich Halle diese Art der
Behandlung für einen großen Fortschritt und für ein absolutes
Erforderniß zu einer guten Pflege der Irren.

vr. Wyttenbach. Ich glaube ich sei mißverstanden
worden, wenigstens wollte ich nicht so sprechen, wie Herr
Regierungsrath Lehmann es aufgefaßt hat, als habe ich der Leitung
der Anstalt nahe treten wollen. Da aber ein Mißverständniß
möglich sein könnte, so will ich es berichtigen. Ich habe
ausdrücklich gesagt, in Bezug auf die Waldau seien schützende

Maßregeln genug vorhanden, welche die Aufnahme von Nicht-
Irren unmöglich machen; allein ich habe zugegeben, es könnte
auch vorkommen, daß Kranke, deren Heilung fortgeschritten ist,
möglicherweise länger als nothwendig in der Anstalt behalten
würden. Das ist kein Vorwurf, sondern etwas Menschliches
das überall vorkommen könnte. Ich glaubte, wenn irgendwo so

sollte auch hier der Staat sein Oberaufsichtsrecht geltend machen.
Was den Tabak anbetrifft, so gönne ich ihn den Irren wie den
Gesunden ganz gut; allein das Uebermaß möchte ich vermeiden
und ihnen namentlich aus ökonomischen Rücksichten lieber Tabak
als Cigarren zu rauchen geben.

G fell er von Wichtrach. Es hat allerdings den Anschein
gehabt, als wolle man den Vorwurf erheben, die Waldau werde
nicht gehörig geleitet. Ich komme nun häufig in diese Anstalt
und habe nicht ermangelt meine Augen aufzüthun, allein ich

muß sagen, daß die Leitung eine äußerst gute ist und daß die

größte Sorgfalt und Humanität geübt wird. Davon war ich

Zeuge, so oft ich dort war; ich habe die Anstalt und ihren
ganzen Gang stets mit Freuden betrachtet und mich überzeugt,
daß sie zur größten Zufriedenheit geleitet wird. Es wäre mir
leid, wenn hier aus dem Votum des Herrn vr. Wyttenbach
etwas NachtheiligeS gegen die Anstalt geschlossen werden sollte.
Ich wiederhole es noch einmal, die Vorsteh crschaft ist durchaus
lobenswert!).

vr. Lehmann. Ich bestreite den Antrag des Herrn vr.
Wyttenbach, jährlich die Waldau untersuchen zu lassen, dafür
ist die Jnselverwaltung da.

Die Herren Seßler und Rubeli von Tschugg widersetzen
sich dem Antrage des Herrn vr. Lehmann, eine Kommission zur
sofortigen Untersuchung der Anstalt niederzusetzen.
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Abstimmung.

t. Für den Antrag der Staatswirthschafts-
kommiision, betreffend die Frage der
Erweiterung der Irrenanstalt Waldau zu
untersuchen Handmehr.

2. Für den Antrag, jährlich vom Staate aus
die Irrenanstalten untersuchen zu lassen 5t Stimmen.
Dagegen 54 „

3. Für den Antrag, sofort eine Kommission
niederzusetzen, um die Administration der
Irrenanstalt Waldau zu untersuchen Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

4. Für den Antrag, den Ansatz von Fr. 40,000
auf Fr. 35,000 herabzusetzen Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

5. Für die unbestrittenen Ansätze Mehrheit.

III. Direktion der Justiz und Polizei und des
KirchenwesenS.

Gcsammtbetrag der Ausgaben Fr. 1,149,78k.

Die Ansätze:
1) Kosten des Dircktorialbüreau mit
2) Centralpolizci „
3) Justiz- nnd Polizeiausgaben in den Amts¬

bezirken „ 73,200

Fr. 12,900

„ 33,200

werden ohne Bemerkungen durch das Handmehr genehmigt

4) Strafanstalten:
g, Strafanstalt Bern (50«) Sträflinge). Erforderlicher

Zusämß des Staates Fr. 65,0u0.
'

d. Strafanstalt Pruntrut (100 Sträflinge). Erforder¬
licher Zuschuß des Staates Fr. 17,400.

c. Zwangsarbeitsangalt Thorberg (250 Sträflinge).
Erforderlicher Zuschuß des Staates Fr. 17,300.

<1 Rettungsanstalt Landorf Fr. 3000.

Herr Berichter st atter des Regierungsrathes. Auch hier
sind nur unwesentliche Veränderungen; bei einer Bevölkerung
von 500 Sträflingen weiden ganz wie im letzten Jahre die
Verwalmngskesten auf Fr. 54,000, Nahrung auf Fr. 80,000
und Verpflegung Fr. 60,000 angeschlagen. Dann kommt der
muthmaßlichc Verdienst der Anstalt: Fabrikation mit
Fr. 50,000; das letzte Jahr waren für diesen Posten Fr. 60,000
veranschlagt, allein die Rechnung zeigt, daß diese Einnahme
zu hoch büdgetirt gewesen. Land wirthschaft Fr. 20,000.
Das letzte Achr waren bloß Fr. 8000 büdgetirt, allein die Rechnung

pro Id63 ergibt ein Resultat, welches zu einem höhern
Aniatze berechtigt. Taglöhne, Akkordarbeiten, Zieglcrei :c Franken

05,000. Hier sind Fr 2000 nuhr büdgetirt, als im
verflossenen Jahr. Die Zieglerei hat nämlich einige Ausdehnung
erhalten, weßhalb zu erwarten ist, daß auch der Erlös aus
derselben etwas größer sein wird. Der Staatszuschuß für die

Anstalt in ern ist für 1805 um Fr. 4000 geringer veranschlagt
als pro 1864. Die Strafanstalt in Pruntrut hat ebenfalls
einige Veränderungen erhalten. Die Verwaltungskosten sind von
Fr. 7350 auf 7000 Fr., die Nahrung dagegen von Fr. 16,300
auf runde Fr. 16,000 herabgcsitzt. Infolge dieser Veränderungen

sinken die Ausgaben von Fr. 30,030 herab auf Fr. 29,500.

Der muthmaßliche Verdienst wird mit Rücksicht auf das Ergebniß
des letzten Jahres von Fr. 12,000 auf Fr. 12,100 erhöht. Der
erforderliche Staatszuschuß sinkt daher von Fr. 18,030 auf
Fr. 17,400. Bei der ZwangsarbeitSanstalt in Thorberg sind die
Verwaltungskosten gleich geblieben mit Fr. 7300; die Nahrungskosten

dagegen sind von Fr. 32,700 auf Fr. 34,000 gesetzt. Die
Verpflegung ist gleich geblieben mit Fr. 17,500. Unter dem muth-
maßlichen Verdienste der Anstalt ist der Erlös von Arbeiten von
Fr. 12,500 auf Fr. 13,000 hinauf; der Ertrag der Landwirthschaft

dagegen von Fr. 25,000 auf Fr. 24,000 herabgesetzt
worden. Unter dem Titel Kostgelder erscheint unter dem muth-
maßlichen Verdienste der Anstalt dieses Jahr ein Posten von
Fr. 4500, welchen Sie im letztjährigen Budget nicht finden.
Derselbe bestund zwar schon früher, wurde aber anders verrechnet
als eö jetzt geschieht. Der erforderliche Zuschuß des Staates
kommt dießmal auf bloß Fr. 17,300, statt wie verflossenes Jahr
auf Fr. 20,000. Sie werden bemerkt haben, daß die Kosten in
den verschiedenen Anstalten auch sehr verschieden sind; am höchsten

kommen sie in Pruntrut, nachher kommt Bern und am
niedrigsten steht Thorberg. Das Ergebniß pro 1863 ist
folgendes :

Bern Prnntrut Thorberg
Anzahl der Sträflinge 447 62 ' 234

'

Fr. Ct.
"

Fr. Ct. Fr. Ct.
Verwaltungskosten 111.02. 115.62. 31.20
Nahrung 122.45. 253. 34. 148. —
Verpflegung 134.07. 132.76. 80.—
Es kostet daher der Einzelne

jährlich 397.54. 501.72. 259.20

Fabrikation
Landwirthschaft
Taglohnarbriten u. s. w.

Summa Verdienst

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr Ct.
76. 23. 57. 50. 64. 50
42.82. 10.30. 86.60

155. 36. 54. 76. 19. 95

274.41. 122.56. 171.05
Summa Staatszuschuß 123.13. 379.16. 88.15
Gleich den Kosten 397.54. 50Ï772. 259.20

Im Laufe des letzten Jahres hat der Verwalter der
Verwalter der Strafanstalt Bern in amtlichem Auftrage mehrere
fremde Strafanstalten besucht, um zu untersuchen, wie und wo
etwas erspart werden könnte. Sobald der daherige Bericht an
den Regierungsrath gelangt ist, wirb diese Behörde nicht
ermangeln, Ihnen die entsprechenden Anträge zu stellen.

Dr. Wvttenbach. Herr Präsident, meine Herren. Die
bedeutenden Summen, welche alljährlich für die Nahrung und
Verpflegung der Sträflinge ausgegeben werden müssen, sowie
andere Wahrnehmungen, welche ich in diesem Verwaltungszweige
gemacht habe, erwecken in mir die Ueberzeugung, daß hier
bedeutende Reformen nothwendig seien. Es ist vor einiger Zeit
dem Großen Rathe eine Bittschrift der Gemeinde Könitz eingereicht

worden, dahingeheyd, es sei die Strafkolonie in Könitz,
nachdem sie so lange Jahre zum Nachtheile dieser Gemeinde
dort bestanden und belassen worden, nunmehr anderswohin zu
verlegen. Diese Bittschrift ist hier nie zur Sprache gekommen;
jedoch wurde von der Justizdircktion bei gegebenem Anlasse in
Aussicht gestellt, daß eine Verlegung nach Frienisberg in Beachtung

gezogen werde; es ist aber nicht zu rechtfertigen, daß Pe-
titonen von solcher Tragweite hier nicht zur Behandlung gebracht
werden; denn die Gemeinde Könitz leidet wirklich einigermaßen
unter dem Drucke dieser Anstalt, sowohl mit Rücksicht auf die

Straßen, auf welchen manchmal der ordentliche Verkehr belästigt
wird, als mit Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse der

dortigen Bevölkerung, namentlich der Taglöhncr und der
Schuljugend. Man nimmt Anstoß, daß die Sträflinge auf offenem
Felde die gleiche Arbeit verrichten wie die freien Arbeiter in den

angrenzenden Aeckern, nur mit dem Unterschied, daß den letztern
eine bedeutend längere Arbeitszeit per Tag zugemessen wird als
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den erstem. Ich glaube beifügen zu dürfen, daß auch die

Bevölkerung der Stadt Bern dringend wünscht, daß ^er Verkehr
der Sträflinge in der Stadt, und namentlich zur Sommerszeit
in denjenigen ^tadttheilen, wo der größte Fremdenverkehr ist,

aufhöre. Täglich marschiren eine Anzahl Abtheilungen, beiderlei

Geschlechts, zur Stadt hiuaus und wieder hinein, was einen

sehr üblen Eindruck macht. Ich möchte daher darauf dringen,
daß diesem Uebelstande abgeholfen werde, bevor man hierseits

genöthigt ist, ebenfalls zu petitioniren. Die Filialanstalt in
Könitz, um auf dieselbe zurück zn kommen, hat überdieß den

großen Nachtheil, daß außerordentlich viel Zeit verloren geht.
Bei täglich 2 bis 4 Zügen von je 20 Sträflingen, ergibt sich

per Mann bereits ein täglicher Verlust von 2 Arbeitsstunden,
was im Ganzen täglich 80 bis 120 Arbeitsstunden ausmacht,
welche ausschließlich auf der Straße verloren gehen. Dazu
kommt die Art der Ernährung. Täglich geht ein Fuhrwerk der

Strafanstalt nach Könitz, um das Essen hinaus zu schaffen.

Ob es noch in gutem Zustande und warm dort ankommt, möchte

zweifelhaft sein; jedenfalls wäre es viel vortheilhafter, wenn die

Sträflinge auch in der Filialanstalt selbst ernährt würden. Die
Gemeinde Könitz leidet auch dadurch, daß die Taglöhnerarbeiten
bedeutend, influenzirt werden, und zwar besonders im Herbst, wo
das Dreschen durch Gefangene in bedeutender Anzahl verrichtet
wird und daher die Taglöhner von dieser Arbeit verdrängt
werden. Wenn ein solcher Uebelstand Jahre lang auf einer

Gegend gelastet hat, so ist sie berechtigt, Abhülfe zu verlangen.
Herr Präsident, meine Herren! Ich muß Sie noch auf andere

Uebelstände aufmerksam machen, welche bei der Reform der

Strafanstalten in Betracht gezogen werden müssen. Es ist mir
schon oft bemühend aufgefallen, wie die Strafnachlaßgesuche aus
der Anstalt hieher gelangen, indem es sicher ist, daß bei derartigem

Geschäftsgang der Profos oder Wächter im Grunde über
allen andern Behörden steht. Der erste Bericht über das
Verhalten des um Strafnachlaß petitionirenden Sträflings kommt

nämlich vom Profos an den Zuchthausverwaltcr, dann vom
Verwalter an die Justizdircktion, von dieser an den Regierungsrath

und von da an den Großen Rath und die Behörden
haben keine Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, ob der ProfoS
das Betragen des Sträflings richtig und pflichtqctreu gewürdigt
hat, oder auch uns richtig zu würdigen versteht. Dieses System
ist jedenfalls fehlerhaft. Es ist zur Uebung geworden, daß die

meisten Sträflinge entlassen werden, nachdem sie ^ ihrer Strafzeit

ausgehallen, ohne unter weitere polizeiliche Aufsicht gestellt
zu werden, wie es in England und anderswo geschieht, wo die

Sträflinge zwar auch vor dem Ablaufe ihrer Strafzeit entlassen

werden; allein unter der Bedingung, daß wenn sie aufs Neue
aus Vergehen betreten werden, sie ohne weiteres Urtheil ihre
ausstehende Strafzeit noch vollständig absitzen müssen. Bei einem
andern Begnadigungssystem gäbe es eine sicherere Basis zur
Willfahr oder zum Abschlag,' wie ich bald angeben werde. -
Man hat uns zur Zeit in Aussicht gestellt, es solle ein Theil
der Sträflinge, welche sich zur Agrikultur eignen, in eine andere
Gegend versetzt werden. Es hätte dieß den Vortheil, daß nicht
nur der tägliche Erwerb der Sträflinge als Profit in Anschlag
gebracht werden könnte, sondern daß ganz besonders die Ertragsfähigkeit

der betreffenden Domäne erhöht würde. So ist z. B.
die Anstalt in Könitz gegenwärtig im höchsten Ertrag, während
dagegen die Domäne in Fricnisberg im niedrigsten Ertrage
steht. Es würde nicht nur der Taglohn profitirt, sondern
auch der Mehrwerth, welchen das Gut mit der Zeit erhalten
würde. Es ist daher ohne Zweifel aus verschiedenen, hier
nur kurz angedeuteten Gründen nothwendig, eine Reform der
Strafanstalt in Bern vorzunehmen. Zu meiner größten
Befriedigung erfahre ich nun soeben, daß eine Reform auch
bald kommen wird, indem die hiesige Strafanstalt einen
thatkräftigen und fähigen Verwalter hat, der stch's angelegen sein

läßt, in jeder Beziehung seiner Aufgabe nachzukommen und
selbst Reformen vorzuschlagen, und daß derartige Vorschläge
bereits vor der Justizdireklion liegen. Es dürfte aber vielleicht

dessenungeachtet nicht ungelegen sein, von hier aus etwas zu
vernehmen, und namentlich die Angelegenheit zur möglichsten
Förderung zu drängen. - Die Frage ist demnach: Haben wir
Mittel an der Hand, um möglicherweise eine viel bessere

Verwerthung der Arbeit der Sträflinge zu erzielen und zu denjenigen

Reformen zu gelangen, welche die Aufgabe des Schutzauf-
stchtsvereins bedeutend erleichtern und die außerordentliche Zahl
der Rückfälligkeiten vermindern; also auch ein rationelleres
Verfahren bei Begnadigungen zu ermitteln. So viel ich mit
Männern gesprochen, welche diesen Zweig kennen, haben
dieselben die Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer Reform, wie
ich sie beantragen möchte, gebilligt. Ich halte es daher für
zweckmäßig, daß vor Allem aus und mit Beförderung eine Vorlage

ausgearbeitet werde, damit eine Versetzung der Kolonie in
Könitz in eine andere Landesgegend stattfinde. Die Ziegelei
nehme ich aus, weil man dieselbe nicht von einem Tage auf
den andern veräußern oder verlegen kann; allein bezüglich der

Agrikultur beharre ich darauf, wie übrigens diese Angelegenheit
schon früher in einer Schrift eines frühern Direktors behandelt
und beantragt worden ist. (Die Strafanstalt in Bern und ihre
jüngste Beurtheilung von Johann Michel.) Es können natürlich

nicht alle Sträflinge zur Landarbeit verwendet werden, allein
alle doch zur Arbeit überhaupt. Die Arbeit, welche geleistet
wird, ist die einzige Basis, welche in Bezug auf die Frage, ob

der Sträfling sich gebessert habe, und ob er einer Begnadigung
würdig sei, nicht trügt. Alle übrigen Anhaltspunkte zur
Beurtheilung dieser Momente sind unzuverlässig, einzig die wirkliche

Arbeit kann nicht simulirt werden. Die große Zahl der
Rezidiven, die man sich kaum erklären kann, beweist uns, daß
irgendwo ein großer Fehler eristiren muß. Meine prinzipielle
Ansicht ist die: es sollen die geeigneten Sträflinge in beweglichen
Abtheilungen nach den verschiedenen Theilen des Landes geschickt
und dort beschäftig: werden, sei es, daß sie in beweglichen leicht
zusammenfügbaren Baraken oder sonst wie untergebracht werden.
Der Vortheil wäre der, daß wenn die Sträflinge einer Gegend
wirklich zur Last fielen, diese Last sich wenigstens vertheilen
würde, und daß hrnwiedcr, wenn darin ein Vortheil liegt, auch
dieser sich vertheilt. Solche bewegliche Arbeiterstrafkolonien
könnten da, wo der Staat mit baaren Geldmitteln helfen muß,
die Leistungen in Arbeiten ausführen. Ich will in dieser
Beziehung an die Straße von Jnncrkirchen im Oberhasli erinnern,
welche wegen zu sparsamen Bewilligungen im Baubudgct während

mehr als 10 Jahren nicht fertig gemacht werden konnte.

Ich will ein anderes Beispiel hier anführen, eine Angelegenheit,
welche in den nächsten Tagen hier vorkommen wird. Die
Gemeinde Sigriswyl kommt mit dem Gesuch ein, der Staat möchte
an die Errichtung einer steinernen Schale für die Gcradlegung
des Guntenbaches einen bedeutenden Beitrag leisten, weil es
der Gemeinde selbst nicht möglich ist, die Kosten zu bestreiten.
Wenn hier der Große Rath Anstand nehmen sollte, den
verlangten Kostensbeitrag zu dekretiren, so braucht er doch keinen

Anstand zu nehmen, eine Anzahl Sträflinge hinzuschicken und
auf diese Weise dasjenige ausführen zu lassen, für was baarcs
Geld nicht so leicht geleistet werden dürfte. Es ist klar, daß
auf diese Weise das Budget weniger belästigt würde. Sie werden

mir einwenden, daß die Sträflinge nicht in gutem Gewahrsam

gehalten werden könnte» und daß daher die öffentliche
Sicherheit gefährder würde. Ich theile diese Befürchtung nicht;
denn Sie sehen, wie selbst die schweren Verbrecher von einem
einzigen ProfoS Jahr aus und ein auf das Feld geführt werden

und, einzelne Ausnahmen vorbehalten, am Abend von ihm
wieder hereingeführt werden, obgleich es auch schon vorgekommen
ist, daß nicht der Profos die Sträflinge, sondern die Sträflinge
den Profosen geführt haben. Diese Verwendungsart würde die
Grundlage oder die Anfangsgründe eines richtigern
Begnadigungssystems bilden, indem die Sträflinge bloß dann auf
Begnadigung Anspruch machen könnten, wenn sie keine Entwei-
chungöversuche gemacht und die ihnen aufgetragene Arbeit wirklich
geleistet. Es wäre das ein Prüfstein, ob sie sich nunmehr



wirklich zur Arbeit gewöhnt hätten. Es wäre auf diese Weise
auch möglich, dem Sträfling etwas an Lohn zurückzulegen, das
ihm bei seiner Entlassung auf die Hand gegeben werden könnte.
Es würde dadurch auch der Uebelstand vermieden, daß in der
Centralanstalt eine Uebersüllung stattfände und man würde
Raum für ein Assienlokal finden. Dieselbe hätte dann nur noch
den Zweck, die erste Schule mit den Sträflingen durchzumachen
und überdieß noch diejenigen wieder aufzunehmen, welche sich
bei den Arbeiten im Freien störisch benehmen oder sich nicht
arbeitsam zeigen sollten. Solche könnten dann in die Anstalt
zurück geführt und daselbst so gehalten werden, daß sie nachher
froh wären, wieder im Freien ihre Arbeit verrichten zu dürfen.
Ich will jetzt nicht weiter eintreten, sondern glaube, eS werden
mit der Zeit auf die eine oder andere Weise Mittel gefunden
werven, um derartige Reformen durchzuführen; möglich ist es

auch, daß der Herr Verwalter der Strafanstalt bereits etwas
besseres ausfindig gemacht hat. Ich wollte den Antrag stellen,
es möchte die Regierung eingeladen werden, auf solche Reformen
bedacht zu sein, und im Verlaufe einer gewissen Zeit dem Großen
Rathe daherige Anträge vorzulegen; da aber das Werk bereits
angebahnt ist, so genügt es mir, meine Ansichten über die

Zweckmäßigkeit und Dringlichkeit einer Reform hier vorgetragen
zu haben.

Die Ansätze werden unverändert angenommen.

5) Gesetzgebungskommission und Gesetzesrevisionskosten Fr. 3666

Herr Berichterstatter des Regicrungsrathes. Es ist
möglich, daß im Laufe des Jahres die Behörde eine Vorlage
machen wird, damit dieser Betrag erhöht werde. Eine
Gesetzgebungskommission für Redaktion eines einheitlichen Civilgesetzbuches

ist bestellt, aber noch nicht in Aktivität getreten. Es wird
sich zeigen, ob es nöthig sein wird dafür einen besondern Kredit
auszuwirken; so lange man keine Grundlage dafür hat, so hat
man geglaubt, es sei besser es auf spätere Zeiten vorzubehalten.

Wird ohne Bemerkungen angenommen.

6) Landjägerkorps Fr. 268,666

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Eidgenossenschaft bezahlt nunmehr auf Reklamation des Kantons
Fr. 23,666 als Beitrag für die Grenzbewachung, statt bloß Fr.
16,666, wie früher. Dieß ist also eine Vermehrung der
Einnahmen. Bei der Bewaffnung und Ausrüstung ist eine Aus-
gabenvermindcrung von Fr. 566 eingetreten.

Durch das Handmehr angenommen.

7) Kirchenwesen Fr. 653,886

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Bei b.

„Besoldung der protestantischen Geistlichen" sind Fr. 2666 mehr
ausgesetzt; diejenige der katholischen zeigt eine unbedeutende
Verminderung ; ck. „Synodalkostcn" eine Vermehrung von Fr. 366.
Die Kosten des „Priester-Seminars", ursprünglich auf Fr. 3666
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angesetzt, die aber nicht genügten, sind nun auf Fr. 3866
bestimmt.

Durch das Handmehr angenommen.

IV. Direktion der Finanzen.

Gesammtauögaben Fr. t 46,266

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Dieser
Abschnitt hat einige Aenderungen erlitten; bei 5) Zins der Zehnt-
und Bodenzinsliguivation, eine Schuld, die sich von Jahr zu Jahr
vermindert; bei 6) Triangulation und topographische Aufnahme
des alten KantonStheilS sind Fr. 6666 vom Regierungsrath
vorgeschlagen. Im Regierungsrathe machten sich Stimmen geltend
für Streichung; denn man hatte einen Bericht über den Stand
der Triangulation und topographischen Aufnahme erwartet, allein
derselbe war noch nicht erstattet. Die Kartirungskommission hat
sich nun seither versammelt und hat diesen Bericht ausgearbeitet,
der ausgetheilt worden sein wird. Angesichts desselben wird es

am Orte sein, diesen Kredit zu bewilligen. Die
Staatswirthschaftskommission hat Streichung beantragt, allein durchblicken
lassen, baß, wenn ein genügend rechtfertigender Bericht einlange,
sie geneigt wäre, den Kredit zu bewilligen. Wie die Sachen liegen,
ist dieser Kredit nöthig zu Beendigung der Arbeiten. Die für 1865
ausgesetzten Fr. 6666 sind ein Theil der für die nöthigsten
Arbeiten auf Fr. 16,366 veranschlagten Kosten; und für die weitern
Arbeiten ist dann eine größere Summe nöthig. Ueber diese

wäre aber heute nichts zu verfügen. Der Vizepräsident der

Kartirungskommission, Herr Regierungsrath Kilian, wird auf
Verlangen über diese Angelegenheit nähere Auskunft geben.
Ganz neu in diesem Abschnitt ist der Ansatz unter 7) „Staatsanleihen

für Eisenbahnen", Zinse davnn für das zweite Halbjahr
>865 Fr. 45,666, worüber ich bereits im EingangSbericht Auskunst

gegeben habe. Ich empfehle Ihnen die unveränderte
Annahme der Ziffern dieses Abschnittes.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskomisston.
Die Staatswirthschaftskommission hat beschlossen, folgenden
Antrag zu stellen: „Die Slaatswirthschafts-Kommission beantragt

Streichung des vom Regierungsrathe für diesen

Gegenstand verlangten Kredites von Fr. 6666 und Gewärtigung
eines allfälligen besondern und motivirten KreditbegehrenS
des Regierungsrathes für die fraglichen Arbeiten." Der
Zweck dieses Antrages ist folgender: Man glaubte, daß,
wenn man den Ansatz streiche, eine bestimmte Auskunft über
den Stand dieser Angelegenheit werde gegeben werden, die bis
dahin nicht gegeben worden ist; so würde dann der Beschluß
auch für die Folge wirken. Es wurde nicht bezweckt, für immer
den Ansatz zu streichen, sondern nur für einstweilen. Der
Bericht ist nun eingelangt; und ich glaube annehmen zu dürfen,
daß wenn derselbe vor dem Beschluß der Staatswirthschaftskommission

eingelangt wäre, diese nicht auf Streichung angetragen
hätte. Gestützt auf diese Thatsachen ziehe ich den Antrag auf
Streichung zurück. Wenn irgend ein Mitglied nicht einverstanden
ist, so wird es ersucht, seine Ansicht hier geltend zu machen.

Kilian, Regierungsrath. Herr Präsident, meine Herren!
Ich sehe mich veranlaßt über diesen Punkt das Wort zu ergreifen,

und Jlmen um so mehr über die Thätigkeit der Kartirungskommission

Auskunft zu geben, als betreffend diese Angelegenheit
Anträge im Regierungsràth und in der Staatswirthschaftskommission

dahin gingen, den Ansatz zu streichen. Wenn die

Kartirungskommission ihren Bericht nicht auf die Zeit der Berathung
der Staatswirthschastskommission abgeben konnte, so lag der
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Grund darin, daß der Oberingenieur im letzten Jahr einen
Urlaub erhalten hatte, um sich mit andern Dingen zu beschäftigen,
in Sachen der europäischen Gradmessungen, demzufolge er mehrere
Monate abwesend war. Ohne ihn konnte man sich nicht
versammeln. Es wäre dieß noch thunlich gewesen, wenn er sich

im Kanton aufgehalten hätte, aber er mußte sich außer Landes
begeben, um die betreffenden Arbeiten auszuführen. Sobald es

möglich war, hat sich nun die Kommission versammelt und sich

bemüht, dem Regierungsrathe ihren Bericht abzugeben. Dieser
Bericht liegt gedruckt aus dem Kanzleiruch und kann von den

Mitgliedern des Großen Rathes erhoben werden. Gleichwohl
glaube ich, es sei am Orte, noch Einiges darüber zu sagen.
Da der Bericht Alles umfaßt, was in der Sache geschehen und
daher ziemlich lang ist, so glaube ich, es wird der Fall sein,
über die Hauptmomente desselben Auskunft -zu geben Die ersten

Anregungen gur Kartirung unseies Landes gehen sehr weit zurück.

Im Ansang dieses Jahrhunderts wurden Triangulationen und
Ausnahmen vorgenommen. Diese umfaßten aber kein vollständiges

Ganzes, sondern nur einzelne Theile des Landes. Die
nöthigen Hülfsmittel waren nicht zur Hand; die Instrumente
waren nicht vollkommen. Daher waren diese Arbeiten nicht in
dem Maße zu verwenden, wie eS wünscheuswerth gewesen wäre.
Ein weiterer und sehr ansehnlicher Schritt geschah im Jahr 4844,
wo der Regierungsrath dem Großen Rathe einen Bericht und
Antrag vorlegte, dahin gehend, daß eine Karte des Kantons
Bern in möglichst großem Maßstabe, nämlich zu und zu
^-oavo gemacht und dafür ein Kredit von Fr- 100,'>00 a. W.
bewilligt werden möchte. Der Große Rath trat zuerst in diesen

Antrag .nicht ein, sondern wies ihn zurück, weil einerseits die

Wichtigkeit der Sache noch nicht recht bekannt war, und andrerseits

weil man glaubte, die bereits.gemachten -Arbeiten ließen
sich dazu benutzen. So war vom Amte Bern eine Aufnahme
gemacht und ebenso von andern Kantonstheilen, namentlich vom
Oberland. Man glaubte daher diese Ardeilen benutzen zu können.
Der Regierungsrath untersuchte diese Sache. General Düfour,
Direktor der Eidgenössischen Aufnahmen, wurde bestellt, um mit
dem Lohenskommissär und einem vorzüglichen Ingenieur jene
Arbeiten zu prüfen. Das Ergebniß war, daß davon wenig,zu
brauchen, daher auch keine große Ersparniß durch deren Benutzung
zu erzielen sei. Später im Jahre -1844 faßte dann der Große
Rath den Beschluß in Bezug auf die Kartirung: „Es soll eine

topographische Karte des Kantons aufgenommen werden," und
ertheilte dgfür einen Kredit von Fr. 100,000 a. W. Die sämm-
lichen nöthigen Arbeiten waren damals auf ungefähr Fr. 13>>,000

a. W. veranschlagt. Man rechnete, daß die Eidgenossenschaft
einen Beitrag von Fr. 30,000 a. W. -leisten würde, so daß ein
Betrag von -Fr. 100,000 a W. .oder Fr. 144,g»0 n. W von
Seiten Berns nöthig sein werde. Dann tralt wieder ein Stillstand

in der Sache ein infolge des Abtotens der damaligen
Regierung im Jahre 1846. Die Regierung legte die Sache in
die Archive nieder. Bald nachher haben andere Kantone sich

auch mit dieser Frage beschäftigt, und kamen bei der Eidgenossenschaft

um Beiträge ein. Den verschiedenen Kantonen sind ziemlich

erhebliche Beiträge geleistet worden; das gab dem Kanton
Bern den Muth um einen Beitrag einzukommen, und es kam
ein Vertrag zu Stande, infolge dessen die Eidgenossenschaft
Fr. 44,000 versprach, also ungefähr so viel, als man schon im
Jahr 1844 vorausgesetzt hatte. Man stellte nun eine Berechnung
an, wie theuer es komme, wenn die Arbeiten im Akkord einem
Ingenieur übertragen würben, und auch für den Fall, wo ein
tüchtiger Techniker mit ffrer Besoldung zu Leitung des
Unternehmens und verschiedene Ingenieure unter ihm zur Besorgung
der Aufnahmen im Akkord angestellt würden. Wie der Bericht
der Kartirungskommissivn über diesen Gegenstand lautete, wurde
dem zweiten Vorschlag der Vorzug gegeben und zwar mit vollem
Recht. Wenn die Kommission auf den heutigen Tag einen
Antrag darüber zu stellen hätte, so würde sie das gleiche Verfahren
beantragen. Dieses Verfahren erhielt die Genehmigung des

Regierungsraths. Herr Denzlcr, Ingenieur in Zürich, würd«
als leitender Oberingenieur bestellt. Es ging ihm ein sehr guter
Ruf als Karteningenieur voraus; er hatte schon in andern
Kantonen gearbeitet. Dann handelte es sich um Ausführung;
zuerst begann man mit Der Triangulation, dann mit den
Aufnahmen; eS war aber sehr schwierig, die nöthigen Techniker
aufzubringen. Infolge der Eisenbahnbauten war nämlich ein
bedeutender Mangel an Ingenieurs eingetreten und ferner konnte
man die betreffenden Techniker infolge der engen Grenzen der
zulässigen Ausgaben nur unter ungünstigen Bedingungen
anstellen. Nichts desto weniger nahm daS Unternehmen seine»
Fortgang. Im Jahr 1362 waren die Verpflichtungen gegenüber
der Eidgenossenschaft erfüllt. ES waren nämlich vom Kanton
Bern aus die Triangulation und Aufnahmen für die Blätter
VIII, XII, XIII der Eidgenössischen Karte vollendet. Diese bildeten

den Theil des alten Gebiets von der Linie Dürrmühl-Lützel-
flüh ostwärts und von der Linie Frienisbcrg-Napf südwärts bis
zur Linie Zweisimmen-Grimsel. Was südlich von dieser Linie
liegt, kommt für den damaligen Vertrag mit der Eidgenossenschaft
nicht mehr à Betracht. Später zeigte es sich, daß auch die auf
diese Strecke bezüglichen Arbeiten im Blatt XVII und XVIII
einer Umarbeitung bedürfen. Die Kosten der bisherigen Karti-
rungSarbeitcn des Kantons für die eidgenössische Karte stelle»
sich im Ganzen ziemlich günstig. Man kann dafür verschiedene

Grundlagen aufstollen. WaS den Großen Rath am meisten
interessirt, ist das Kostenresultat, wie es sich gegenüber den
Voraussetzungen vom Jahr 1344 herausstellte. Wre schon erwähnt,
wurden damals Fr. 100M0 a. W bewilligt, wobei der Beitrag
der Eidgenossenschaft als abgezogen betrachtet wurde. Auf Ende
Oktober 1864 belaufen sich die Gesammlkvsten auf Fr. 145,<162.
16 Rp. n. W. Dazu kommen aber noch die.zur vollständigen Berechnung

der vollendeten Triangulationen nothwendigen Arbeiten,
welche zum Theil schr zàaubenb sind; dafür sind berechnet von
Anfang 1865 an: Hr. 10,RIO. Diese Arbeiten können noch

ungefähr I-h? Jahr dauern.

Die Kosten bis Ende Oktober 1864 betragen Fr. 145,052. 16

Dazu für Vollendung der Berechnung der

Triangulation „ 10,300. —
Und bis Jahresschluß 4861 laufende Kosten „ 2,647. 84

macht zusammen Fr. 158,000. —
wovon aber der Beitrag der Eidgenossenschaft von Fr. 44,000
nicht abgezogen ist. Nun würde, wenn man die an die ursprüngliche

oder engere Aufgabe der Kommission sich zunächst anschlies-
senden Arbeiten in Betracht zieht, eine muthmaßliche Ersparniß
entstehen von Fr. 10,670, so daß also der Kredit von Fr. 100,000
a. W. vom Jahr 1814 nicht überschritten würde. Die Kosten
dieser Arbeit werdcn veranschlagt wie folgt:

1) Triangulation und Aufnahme des in das Blatt VII fallenden
älten KantonStheilS (Seeland und Stück Mittelland)

Fr. 35,000
ZM. Hierin ist auch die Versicherung der

Signale, jedoch nur eine unterirdische
oder aber eine Versicherung mit eichenen

Pfählen begriffen
2) Reduktion, Nivellement, Vervollständigungen

und Umarbeitung der Blätter II und VII, so

weit sie den Jura selbst betreffen „ 13,000

3) Copia und Ueberarbeitung einiger Aufnahmen
deS in die Blätter XVII und XVIII fallenden
südlichen KantonStheilS, welche früher auf
Kosten der Eidgenossenschaft gemacht wurden „ 3,000

Fr. 5l,000
Hiezu die Gesammtkartirungskostcn laut oben

für die Blätter VIII, Xll und XIII „ 158,000

Somit Kartirungskosten für den ganzen Kanton Fr. 209,000
wovon aber in Abrechnung kommen:



». Der bewilligte Bundesbeitrag von Fr. 44,000
b. der zu erwartende Bundesbeitrag für

die laut obiger Berechnung zu
machenden Arbeiten für die Blätter II,
VII, XVII und XVIII (im Verhältniß
der an die Kantone geleisteten
Beiträge) „ 30,0(10

c. der Werth des für Fr. 1540 ange¬
kauften Theodolites und einiger
technischer Werkzeuge „ 1,200 „ 75,200
Bleiben Kosten auf Rechnung des Kantons Fr. 133,000

Der bestehende Kredit beträgt L. 100,000 oder „ 144,470

Somit eine muthmaßliche Ersparniß von Fr. 10,670

Es sind aber noch andere Arbeiten, welche die Kommission als
in ihrer weitern Aufgabe liegend betrachten darf. Sehr wichtig
nämlich ist die Herausgabe einer Kantonskarte in möglichst
großem Maßstabe, nämlich von /z««»«. Wie schon bemerkt,
wurden für die Eidgenossenschaft die Aufnahmen von und
von '/soooo besorgt. Diese haben schon einen bedeutenden Nutzen
gewährt, namentlich beim Bau der Eisenbahnen. Ein Beispiel
wie wichtig für das Land diese Aufnahmen waren, ist folgendes :

Als man die Tracirung der Linie Bern-Thun behandelte, hat
man dieselbe ursprünglich nicht da gewählt, wo sie setzt durchgeht,

sondern über Wuri nach Münstngen und über das Thun-
gschneit. Man wg dann aber die Aufnahme der Eidgenössischen
Karte zu Hülfe und fand ein Tracé, bei welchem die Niveau-
verhältnisfe sich viel günstiger gestalteten. Nur damals wurden
infolge dieser Aufschlüsse durch die Karte vielleicht Fr. 100,000
erspart. Aehnlich ging cS bei der Wahl des Trace nach dem

Emmenthal. Im klebrigen dient eine solche Karte zu Straßenzwecken

und allen möglichen Erhebungen, indem die Terrain-
und Niveauverhältnisfe darauf in großem Maßstab sichtbar sind.
Ein weiterer Zweck aber dürfte von der Kommission ins Auge
gefaßt werden. Es betrifft dieß die Vorarbeiten für den Kataster
Seit Anfang dieses Jahrhunderts war bei allen Behörden daS

Bestreben vorhanden, dem Lande zu einem allgemeinen Kataster
zu verhelfen, da ein solcher im Interesse aller ökonomischen
Verhältnisse liegt. Aber bis jetzt hat man aus finanziellen Gründen
es noch nicht dazu gebracht. Dafür müssen nun gewisse Grundlagen

gegeben sein, namentlich durch eine genaue Triangulation
des ganzen Kantonsgebietes. Die Arbeiten für die Kantons-
kavte und die Vorarbeiten für der, Kataster glaubt nun die

Kommission auch besorgen zu sollen, sie konnte aber darüber für
jetzt noch keine ausführlichen Vorlagen machen und daher auch
keine Anträge darüber stellenz sie gedenkt diese ihre weitere Aufgabe

berührenden Arbeiten mit der Zeit des Nähern zu
untersuchen und später Vorlagen darüber zu machen. Für den Augenblick

hat sich die Kommission darauf beschränkt, dem Regierungsrath

Auskunft zu geben über die Sachlage, betreffend die

Aufnahme im ganzen Kanton und den Antrag zu stellen, für
Beförderung desjenigen, was noch in ihre ursprüngliche Aufgabe
fällt, pro 1863 Fr. 6« 00 zu bewilligen. Dieser Antrag wurde
vom Regierungörath schon angenommen, nachdem ich als
Vizepräsident bei Anlaß der Budgetbcrathung in seinem Schooße
Auskunft gegeben hatte. Dessenungeachtet hat die Kartirungskommission

geglaubt, sich auf den Standpunkt stellen zu sollen,
als ob dieser Kredit, da das Budget vom Großen Rathe noch

nicht durchberathen ist, noch nicht bewilligt wäre. Es ist zwar
hierseitö schon bemerkt worden, daß aus Grundlage dcö im Jahr
1844 gefaßten Beschlusses noch hinlänglich Kredeit vorhanden
ist, also noch keine Ucberschrcitung stattgefunden hat. Gleichwohl

erachtete die Kartirungskommission es in ihrer Pflicht,
über diese Angelegenheit Auskunft zu geben und in einem
ausführlichen an den RegierungSrath gerichteten, gedruckten Berichte
alle Verhältnisse, wie sie sich in geschichtlicher, geschäftlicher,
technischer und finanzieller Beziehung gestalten, zu erörtern. Ich
kann damit schließen und den Wunsch auösprechen, daß die

Staatsbehörden fernerhin das gemcinnützliche Werk, das der
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Kartirungskommission zm Aufgabe gemacht ist, nach besten

Kräften unterstützen möchten.

Die Ansätze werden unverändert angenommen.

Schluß der Sitzung um 1 Uhr.

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 23. November 1864.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter -dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Ea r lin.

Nach dem Namensausrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren v. Bergen, Chapuis
und Sommer; ohne Entschuldigung: die Herren Aebi, Affolter
in Riedtwyl, Böguelin, Berger von Schwarzenegg, Berger von
Spiez, Blösch in Viel, Blösch in Bern, Bösiger, Brechet, Brugger,
Buhren, Burger, Crelier, Engemann, Feller, Frotö, Gygar,
Hennemann, Hirsig, Jaquet, v. Känel, Fürsprecher; Karrer,
Keller von Wyl, Keller von Buchholrerberg, Knechtenhofer, König,
Lehmann von Rüedtligen, Lüthi, Lutz, Manuel, Messerti von
Rümligen, Michaud, Michel von Ringgenberg, Michel von
Aarmühle, Monin, Niggeler, Pallain, Probst, Rebetez, Regez,
Rossclet, Röthlisberger, Jsaak; Rubelt, Ryz, Salzmann, Schären,
Schertenleib, Schmid in Burgdorf, Schmuz von Vechigen,
Schneider, Nationalrath; Seiler, Stocker, Streit von Köniz,
Streit von Zimmerwald, Thönen, Tscharner, Winzenried und
Wyder.
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Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und unterricht in den Primärschulen, Der Erziehungsdirektor wird
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt. Ihnen hierüber das Nöthige mittheilen. Der Ansatz für das

Seminar zu Münchenbuchsee mußte um Fr. ZWO erhöht werden.

Tagesordnung:
Fortsetzung der Berathung des Staatsbüdgets.

V. Direktion der Erziehung.

Gesammtausgaben Fr. 979,85k

1) Kosten des Dircktorialbüreau Fr. 11,700
2) Hochschule „ 171,573
3) Kantonsschulen „ 110,239
4) Sekundärschulen „ 110,798

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter. Das Büdget
der Erziehungsdirektion kommt auf Fr. 941,984 höher zu stehen,

als das letzte Jahr. Die Ursachen werden Sie bei den einzelnen
Ansätzen vernehmen. Bei der Hochschule finden Sie eine

Vermehrung von Fr. 5100, und bei den Subsidiaranstalten eine

solche von Fr. 2500. Beide Vermehrungen sind bestimmt zur
Hebung der Thierarzneischule und haben ihren Grund in einem

besondern vorläufigen Beschlusse des Regierungsrathes betreffend
die Thicrarzneischule. Es wird sich nun fragen, ob Sie diesen

Beschluß durch Annahme deS daherigen Ansatzes sanktionniren.
Es handelt sich nämlich darum, der hiesigen Thierarzneischule
aufzuhelfen durch Anstellung neuer tüchtiger Kräfte, denn in
einem Kantone, in welchem die Viehzucht ein so wichtiger
Erwerbszweig ist, ist es auch nöthig, daß tüchtige Thierärzte
herangebildet werden. Der Ansatz für Kantonsschulen ist um
Fr. 9220 erhöht, was gerechtfertigt ist durch ein Tableau der

Lehrer und ihrer Besoldungen. Für die Elementarschule in Bern
waren im letztjährigen Büdget Fr. 2l00, welche im dießjährigen
Büdget auf Fr. 300 herabgesetzt sind. Der Rest soll durch die

Schulgelder gedeckt werden. Der Ansatz für Sekundärschulen
mußte auf Fr. 5000 erhöht werden, theils wegen neuen Lehrerstellen,

theils wegen Besoldungserhöhungen der bestehenden, so

wie serner für die Ausarbeitung neuer Lehrmittel. Die Zahl
der Sekundärschulen nimmt stets noch zu und der Staat muß
zu jeder neuen Schule die gesetzlichen Beiträge übernehmen.
Bisweilen werden auch die Besoldungen erhöht, in welchem
Falle der Staat ebenfalls beizutragen genöthigt ist.

Diese Ansätze werden durch das Handmehr genehmigt.

Herr Erziehungsdirektor. In der letzten Sitzung
ist der Antrag erheblich erklärt worden, daß das Turnen in den

Primärschulen eingeführt werden möchte. Es liegt darüber ein
besonderer Bericht vor, welcher noch im Laufe dieser Sitzung
behandelt werden wird. Ein fernerer Anzug ist erheblich erklärt
worden, betreffend die Entschädigungen der Mitglieder der
Synode. Auch dieser Vertrag wird noch im Laufe der
gegenwärtigen Sitzung behandelt werden.

Alle diese Ansätze werden durch das Handmehr angenommen.

VI. Direktion des Militärs.
Toral der Ausgaben Fr. 896,158

1) Verwaltungsbehörden Fr. 43,677
2) Kleidung, Bewaffnung und Rüstung der

Miliztruppcn „ 203,900

Herr Finanz direkter, als Berichterstatter deS

Regierungsrathes. In den Kosten des Direktorialbüreaus hat eine

Erhöhung des bisherigen Ansatzes von Fr. 13,917 stattgefunden
auf Fr. 14,057, herrührend von dem Beschlusse deS Großen
Rathes, betreffend die Fouragerationcn. Unter dem Ansätze

„v. Bezirksbehörden" hat eine Erhöhung von Fr. 10,500 auf
Fr. 13,500 stattgefunden, weil die frühern Ansätze nicht genügten
und nur für Besorgung der Bezirksadministration, nicht aber
auch für die Vakalionen der Bezirksbcamten berechnet waren.
Der Ansatz für Kleidung, Bewaffnung und Ausrüstung der
Miliztruppen hat eine Erhöhung erlitten von Fr. 30,900, waS
im Einzelnen von folgendem herrührt: Kleidung für Sappeur
und Pontonniers, Artillerie und Park, Trains, Dragoner, Guiden,
Scharfschützen, Infanterie, Tambourmajors, Auszeichnung für
Tambouren und Trompeter, Krankenwärter, Dekorationen für
Jäger und Korpsarbeiler, Reparationen im Kleidermagazin; ferner
Auötauschkleider für die verschiedenen Waffen; Beiträge an die

Kosten der Ausrüstung notochch ganz armer Rekruten; bei
1500 Kaputröcken.

Die Ansätze werden durch das Handmehr angenommen.

5) Primärschulen
6) Schulinspektorate
7) Spezialanstalten
8) Synodalkosten

Fr. 449,100

„ 20,250

„ 103,700
2,500

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter. Die ordentlichen

Staatszulagen an die Lehrerbesoldungen mußten von
Fr. 302,300 erhöht werben auf Fr. 312,000, weil seit dem
letzten Jahre zahlreiche Lehrer, welche bloß provisorisch angestellt
waren und daher die Staatszulage noch nicht bezogen, definitiv
angestellt worden und weil überdieß neue Schulen entstanden sind.
Der Ansatz für Mädchenarbeits- und Kleinkinderschulen mußte von
Fr. 20,000 auf Fr. 32,000 erhöht werben infolge des daherigen
Gesetzes, welches Sie im Laufe des Jahres angenommen haben.
Einen neuen Ansatz von Fr. 1500 finden Sie für den Turn-

3) Unterricht der Truppen Fr. 442,29 l.

Herr Finanzdirektor als Berichterstatter deö Regierungsrathes.

Die Veränderung gegenüber dem letztjährigen Budget
betrifft die Rationsvergütung für das Pferd des Oberinstrukrors,
wofür infolge des bereits erwähnten Beschlusses, betreffend die

Rationsvergütung, der Ansatz um ungefähr Fr. 100 erhöht
werden muß. Im fernern ist die Besoldung des dritten Jn-
struktionsgehülfen vom RegierungSrathe innerhalb der Schranken
seiner Kompetenz um Fr. 200 erhöht worden. Auch im Ansätze
für das Jnstruktionskorps ist eine kleine Veränderung eingetreten,
welche daher rührt, daß einige Beförderungen stattgefunden haben,
was eine Erhöhung des Soldes zur Folge hat. Der Ansatz für
Sold und Verpflegung der zur Instruktion einzuberufenden Truppen

ist ungefähr gleich qeblieben. Eine bedeutende Abänderung
hat stattgefunden, im Ansatz für Wiederholungskurse, welcher



im verflossenen Jahr Fr. 124,489 betragen hat und gegenwärtig
Fr. 154,l50 beträgt. Die Details sind folgende: Infanterie
des Auszuges, Wiederholungskurse von 8 Bataillonen auf
7 Tage, mil 6 Tagen Vorübungen der Kadres, Sold und Ge-

»meindsverpflegung :c., inbegriffen 2 Tage Schießübungen der
Jägerkompagnien: Fr. l >6,000; Scharfschützen deö Auszuges,
eine Kompagnie ohne Kadresvorübung, Sold und Gcmeinds-
verpflegung: Fr. 4600; Scharfschützen der Reserve, Schießübungen

in den Bezirken: Fr. 750; Pferdeichatzungen, Abschätzungen,
Fuhrungen von Kaputiöcken und Kleidern, Landeinschädigungen,
Schießeinrichtungen, Waffenreparaturcn:c. Fr 5000. Sie finden
hier serner einen Ansatz von Fr. 4500 für Stabsoffizierskurs
und Offizieröreitkurse. Die Militärdirektion hatte zu diesem
Zwecke einen Kredit von Fr 9000 verlangt, indem sie sowohl
einen StabsoffizierskurS, als auch einen Offiziersreitkurs
abhalten wollte. Der Regierungsrath hat indessen gefunden, wenn
auch beides wünschenswerth und sogar nothwendig sei, so könne

man es doch für das Jahr 1865 dabei bewenden lassen, nicht
beides, sondern nur das Eine oder das Andere vorzunehmen,
wobei es dem Regierungsrath zu entscheiden übrig bleiben solle,
ob er einen ReitkurS oder einen Stabsoffizierskurs anzuordnen
für gut finde. Ich möchic den Ansatz sehr empfehlen, denn man
muß den Stabsoffizieren der bernischcn Infanterie Gelegenheit
geben, sich mit etwas mehr zu beschäftigen als mit der Elemen-
takrik, welche sie bei den Wiedcrholungskursen Gelegenheit haben
zu üben. Wenn ein Stabsoffizierskurs von zwei bis drei Wochen
auch nicht alleS leisten kann, so ist doch damit immer soviel
geleistet, denn es ist nichts bedenklicheres, als ein Stabsoffizier,
welcher im Felde seine Truppe nicht gehörig führen kann und
es wäre sehr fatal, wenn man im Felde darüber traurige
Erfahrungen machen müßte. Für Pferdemiethe ist der letzjährige
Ansatz von Fr. 39,000 auf Fr. 42,MO erhöht worden, was
durch das fortwährende Steigen der Pferdemiethe bedingt ist.
Der Ansatz für das Schützcnwesen ist um Fr. 9060 erhöht worden,

waS daher rührt, daß mehrfache Schützenhausbau en in
Aussicht stehen, zu welchen der Staat die gesetzlichen Beiträge
zu leisten hat.

v. Büren. Ich wünsche hier eine kleine Auskunft. Der
RegierungSrath beabsichtigt die Wiederholungskurse so

vorzunehmen, daß einige Bataillone zusammen gezogen werden, um
anschließend an einen Beschluß des Bundesrarhes durch einige
Bataillone einen kleinern Truppcnzusammenzug abzuhalten. Ich
begrüße diese Maßregel mit Freuden und wünsche nur Auskunft
über folgenden Punkt. Es soll ein Antrag des Kantons Solo-
thurn, ein Bataillon Infanterie an einem solchen berntschen
Truppenzusammenzuge Theil nehmen zu lassen, von der Hand
gewiesen worden sein. Das wäre mir sehr leid; denn es hätte
dem Kanton Bern gar keinen Eintrag gethan, wenn zu einem
solchen Zusamme zuge auch Truppen eines andern KantonS
beigezogen worden wären. Ich sehe gar nicht ein, warum ein
Bataillon des KantonS Solothurn hätte zurückgewiesen werden
sollen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich kann
die Auskunft ertheilen, daß die Regierung gefunden hat, wenn
man dem Kanton Solothurn ein Bataillon zu schicken gestatte,
so werde möglicherweise der Kanton Bern ein eigenes Bataillon
nicht Theil nehmen lassen können. Da ich die Ehre habe,
eidgenössischer Inspektor im Kanton Solothurn zu sein, so hätte
ich mit besonderem Vergnügen Hand zu einer solchen Maßregel
geboten. Allein es machte sich eben die Ansicht geltend, daß
schon aus unserm Kanton Bataillone genug an diesem

Zusammenzuge Theil nehmen.

Herr Militâr direktor. Die Militärdircktion hat bereits
im verflossenen Jahre im Ginverständniß mit der Eidgenossenschaft

einige Bataillone zu einem kleinen Truppenzusammenzuge
in Thun zusammenziehen lassen, und etwas Aehnliches sollte

Taqblatt des Großen Rathes I8K4.

im laufenden Jahre durch das Zusammenziehen zweier Bataillone
in Laupcrswyl und Lützelflüh stattfinden; allein der Zufall fügte
es so, daß eines dieser Bataillone nach Genf berufen wurde.
Die Militärdirektion ist ganz der Ansicht, man solle abwechS-
lungsweise mehrere Bataillone zu gemeinschaftlichen Uebungen
zusammenziehen, namentlich um den Stabsoffizieren Gelegenheit
zu geben, sich im Kommando größerer Truppenkörper zu üben.
Es kann dieß im Einverständnis mit der Eidgenossenschaft unter
Beizichung von SpezialWaffen geschehen, ohne daß dem Kanton
größere Kosten entstehen, als durch die gewöhnlichen
Wiederholungskurse. Auch für das nächste Jahr ist man für einen
derartigen Zusammenzug mit der Eidgenossenschaft in Unterhandlungen.

WaS die Antwort betrifft, welche dem Kanton Solothurn

gegeben worden, so kann ich nur bestätigen, was der
Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes geäußert hat. Der
Kanton Bern bildet für sich allein einen eidgenössischen Militärkreis

; er hat jährlich 16 Bataillone Wiederholungskurse passiren
zu lassen und er hat daher genug Truppen zu kombinirten
Manövern mit den von der Eidgenossenschaft gelieferten Spezial-
waffen abzugeben, so daß, wenn dem Kanton Solothurn
entsprochen worden wäre, unser Kanton weniger Truppen in diesem

Zusammenzug hätte geben und daher weniger von unsern Leuten
diesen Vortheil hätten genießen können.

Hektor Egger. Ich bin mit der Maßregel kantonaler
Truppenzusammcnzüge vollständig einverstanden, muß aber
darauf aufmerksam machen, daß man bloß von den Truppenzu-
sammenzügen der Bataillone spricht, von den SpezialWaffen
dagegen vollständig Umgang nimmt. Ich bin überzeugt, daß
wir von solchen Truppenzusammenzügen erst dann ein gehöriges
Resultat zu erwarten haben, wenn die verschiedenen Waffengattungen

zusammenwirken, so daß der Soldat ein Bild eigentlicher
Feldmanövers bekommt. Sollte man die Spezialwaffen bei

solchen Gelegeuheiten nicht mitwirken lassen, so müßte ich dann
wünschen, daß lieber gar keine Zusammenzüge abgehalten werden,
als bloß ausschließlich von Infanterie. Ich stelle keinen Antrag,
sondern äußere bloß einen Wunsch.

Herr Militärdirektor. Um der Versammlung einiges
Licht zu geben über diese kantonalen Truppenzusammenzüge
bemerke ich Ihnen, daß die Kosten der Wiederholungskurse der
Infanterie, sowohl deS Auszuges als der Reserve und der
Landwehr, von den Kantonen bestritten werden müssen, während
die Spezialwaffen ihre Instruktion von der Eidgenossenschaft
erhalten und daher bei ihren Wiederholunhskursen von der
Eidgenossenschaft bezahlt und verpflegt werden. Die Eidgenossenschaft

fhat nun, um die verschiedenen Waffen vereinigt und
feldgemäß zu üben, die Tendenz, die Wiederholungskurse der
Spezialwaffen mit denjenigen der Infanterie zu vereinigen, in
dem Sinne, daß sie die Spezialwaffen besoldet und verpflegt,
die Infanterie hingegen auf Rechnung der Kantone kommt. Es
ist daher selbstverständlich, daß bei diesen kantonalen
Truppenzusammenzügen Spezialwaffen mitwirken, allein dieselben werden
von der Eidgenossenschaft bezahlt, so daß der Zweck, welchen
Herr Egger im Auge hat, schon jetzt erreicht wird

v. Büren. Ich habe Mühe, mich von der Richtigkeit
der Behauptung zu überzeugen, daß zum Wicderholungskurse
in Thun das Solothurnerbataillon nicht auch hätte bcigezogen
werden können; denn die Zahl der Berncrdataillone hätte
deswegen ganz die gleiche'bleiben können.

Die Ansätze werden unverändert angenommen.
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4) Garnisonsdienst in der Hauptstadt Fr. 25,940.
5) Zenghausverwaltung „ 180,000.

Herr Finanz direkter als Berichterstatter. Hier ist der
Ansatz für die Musik von Fr. 2500 auf Fr. 3800 erhöht. Der
Kanton ist im Falle, eine größere Militärmusik zu halten, welche
sich bekanntlich in Bern befindet. Außer den dienstpflichtigen
Militärs, welche zu diesem Korps gehören, muß dasselbe noch
einige Musiker von Beruf haben, welche natürlich mit dem
gewöhnlichen Militärsolde sich nicht anstellen lassen würden. Daher

diese Erhöhung. Der Ansatz Gesundheitspflege, Arzneien,
Verpflegung, Unterhalt der Spitaleffekten zc., hat von Fr. 0500
auf Fr. 000V herabgesetzt werden können, weil die Spitaleffekien,
welche man nach und nach angeschafft hat, nunmehr allipälig
vollständig werden. Für neue Anschaffungen im Zeughaus,
wofür jetzt wie letztes Jahr Fr. 140,000 angesetzt werden, hat
die Militärdirektion durchaus Fr. 283,0tl0 verlangt. Es wurde
auf das Genaueste untersucht, was angeschafft werden muß, und
wenn nur Fr. 140,000 bewilligt worden sind, so geschah es

deßhalb, weil der Rest auf andere Jahre vertheilt wird. Alle
diese Anschaffungen müssen gemacht werden infolge von Bun-
deSgesetzen und Bundesbeschlüssen. Das Einzelne ist folgendes:
(Mehrere Geschützröhren für Zwölfpfünder; Gcschützausrüstung,
Fuhrwerke, Waffen, Lederzeug, verschiedene Ausrüstungsgegenstände,

wie: Reitzeug, Traingeschirre, Trommeln, Trompeten,
Zimmerärte, vollständige Pferdputzzeuge, Kochkessel, Wasserkessel,

Pserdebeschlagsäcke, Schirmtücher, Feldkapelle; ferner Munition.)

Herr Ber ichter st a t ter der Staatswirthschastskommission.
Die Konrmission stellt zum Artikel Zeughausverwaltung den

Antrag, der Rcgierungsrath sei einzuladen, von nun an im
Bridget der „neuen Anschaffungen des Zeughauses", für welche
die erforderlichen Mittel bewilligt werden sollen, im Gegensatze

zu einem Generalansatze, wie rhn der vorliegende Entwurf mit
Fr. >40,000 enthält, entsprechend zu spezifiziren und dabei
namentlich die ordentlichen Anschaffungen, welche zum gewöhnlichen

Unterhalt der militärischen Ausrüstung der Truppen
dienen, rubrizircnd zu unterscheiden von den außerordentlichen
Ausgaben, welche z. B. durch die Umänderuug alter oder die

Einführung neuer Gewehre u. dgl. infolge von Beschlüssen der

Bunvesbehörden geboten werden. Dieser Antrag beabsichtigt
einfach, daß jedes Mitglied des Großen Rathes sich sogleich soll
überzeugen können, für was diese großen Summen ausgegeben
werden sollen.

-
Die Ansätze werden mit diesem Antrage genehmigt.

VII. Direktion der öffentlichen Bauten, der Ent-
sumpfungen und Eisenbahnen.

GesammtauSgabe Fr. 774,260.

1) Kosten des Direktorialbureau Fr. 55,800.
2) Hochbau-Neubauten „ 76,000.

Herr Finanzdirektor als Berichterstatter deS Rcgie-
rungsrathes. Die Baudirektion hat für Hochbauneubauten
Fr. 300,000 verlangt; allein der Regierungsrath hat nur Franken

76,000 bewilligt.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Die Kommission beantragt folgende 6 Ansätze der Rubrik
Hochbau-Neubauten

1) Strättlingerthurm, Zufahrt Fr. 3,000.
2) Rüggisbcrg-Anstalt, Pfarrhaus „ 4,000.
3) Bern, Hochschule, Erweiterung „ 2,000.
4) Frienisbcrg, neuer Landjägerposten „ 2,000.
5) Aarberg, Pfarrhaus, Einrichtung „ 3,000,
6) Courtclary, Schloß, Umbauten „ .5,000,

zu versetzen in die Abtheilung Einnahmen,

l. Ertrag des Slaatsvermögens V. Liegenschaften, 3. Staats-
domänenverwaltung, Abzug der Ausgaben, 0. Unterhalt und
Hauptreparationen der Amts- und Domänengebäude und
daselbst unter die aufgestellten entsprechenden Rubriken zu bringen,
jedoch ohne Erhöhung des dorr angenommenen Totalansatzes
von Fr. 110,000, wodurch in den Ausgaben der Direktion der
öffentlichen Bauten der Ansatz für Hochbau-Neubauten von
Fr. 76,000 auf Fr. 57,000 herabgesetzt würde. Die
Staatswirthschastskommission hat wohl gefühlt, daß wenn man nach
Belieben über Geld verfügen könnte und nicht schon daS ordentt
liehe Büdget, geschweige denn daS außerordentliche, so bedeutende

Defizits ausweisen würden, der Ansatz für den Unterhalt
von 11 — >200 StaatSgebäuden nicht zu hoch wäre, indem schon
der gewöhnliche Unterhalt der Dachungen, der Oefen rc., diese
Summe nahebei aufzehrt; allein die Staatswirthschaftskommission
mußte eben untersuchen, wo etwas erspart werden könne, weil
man sich nach der Decke strecken muß.

Herr Baudirektor. Ich bin im Falle, einen Gegenantrag

zu stellen; allein bevor ich auf die Sache selbst eintrete,
will ich Ihnen mit einigen Worten zeigen, welches Schicksal das
Büdget der Baudirektion erfahren hat. Schon im Regierungsrath

sind alle Ansätze der Baudirektion mit der großen Buchs-
scheere beschnitten worden. So ging z. B. der Antrag der
Baudirektion für den Ansatz „Hochbau-Neubauten" aus Fr. 306,000
und vertheilte sich auf 10 verschiedene Gegenstände. Obgleich
der RegierungSrath die Nothwendigkeit der vorgeschlagenen Bauten

anerkannte, setzte er dennoch angesichts des großen Defizits
den Ansatz von Fr. 306,000 auf Fr. 70,000 herab. Beim
Straßen- und Brückenbau wurde der Ansatz der Baudirektion
von Fr. 547,000 auf Fr. 462,400 herabgesetzt. Beim Wasserbau
fand eine Reduktion von Fr. 15,000 statt, so daß das Gesammt-
büdget von mehr als Fr. 900,00t) auf Fr. 774,260 reduzirt
worden ist. Natürlich kommt dadurch die Bauverwallung in
große Verlegenheit; denn sie es, welche den Staat in baulichen
Angelegenheiten gegenüber dem Publikum vertreten und daher
diejenigen Klagen ertragen und leiden muß, welche eigentlich den
Großen Rath angehen. Wenn nunmehr die StaatSwirthschafts-
komnussion noch von den Fr. 76,000 für Hochbau-Neubauten
Fr. >9,000 auf den Posten von Fr. 1 >0,000 für Unterhalt und
Hauptreparation der Amts- und Domänengebäude verlegen und
in diesem Posten unterbringen will, so muß ich vor Allem auS
den Irrthum berichtigen, als ob die angefochtenen Bauten ihrer
Natur nach unter dem Posten für Unterhalt und Hauptreparationen

fallen müssen; denn es handelt sich hier nicht darum,
Bestehendes zu unterhalten, sondern darum, Neues zu schaffen
oder doch bestehende Gebäude zu erweitern. Was wäre die Folge
der beantragten Uebertragung? Daß die Summe von Fr. 110,000
um Fr. >9,000 reduzirt würde und daß um so viel wdniger für
Unterhalt und Reparaturen verwendet werden könnte, während
doch bereits Fr. 1 >0,000 zu diesem Zwecke zu wenig sind. Wenn
im Büvget irgendwo eine Anomalie vorhanden ist, so ist dieß
im Baubüdget der Fall. Schon bei der Aufnahme des Bau-
anleihens von zwei Milloncn machte ich darauf aufmerksam,
daß eine Summe von Fr. 500,000 nöthig wäre, um die sämmtlichen

Gebäude in einen normalen Zustand zu stellen, in welchem
sie dann bei einer jährlichen Untcrhaltungsausgabe von Fr. 12.5000
bis Fr. 130,000 für längere Zeit ohne außerordentliche Nachhülfe
erhalten werden könnten. Um indessen eine solche Ausgabe nicht
mit einem Male auf Unkosten der sonst so vielen vorhandenen
baulichen Bedürfnisse zu machen, schlug ich damals nur Fr. >20,000



vor, in der Voraussetzung, daß dieser Ansatz sich dann jährlich
wiederholen werde. Dieß ist jedoch nicht geschehen, sondern im
letzten Budget, so wie im vorliegenden, sind bloß Fr. 110,000
angesetzt. Wie vertheilt sich nun diese Summe aus die mehr
als >20(1 StaatSgebäude, von welchen einige sehr groß sind,
wie z. B. das Zeughaus, StaatSschulen rc. Schon für den

Unterhalt der Dachungen müssen Fr. 30,00(1 abzogen werden,
so dgß für die eigentlichen Reparaturen nur noch Fr. 80,000
bleiben. Wie vertheilen sich diese auf die sämmtlichen 1200
Gebäude? So, daß auf ein Gebäude nicht ganz Fr. 07
verwendet werden können. Damit kann man es aber wahrhaftig
nicht machen und nicht einmal der dreifache Betrag würde
ausreichen. Heutigen Tags kann man mit Fr. 0? nicht einmal
einen Stubenboden, nicht einmal ein Paar Vocfcnster, nicht einmal
einen Ofen neu erstellen, so daß schon mit Fr. >10,000 die

Bauverwallung in dje größte Verlegenheit kommt. Dazu darf
man nicht vergessen, daß die Arbeitslöhne und die Materialpreise
stets im Steigen sind und zwar die Arbeitslöhne nicht nur
deßwegen, weil auch die Preise der LebenSmittel fortwährend steigen,
sondern weil die Arbeiter wegen der fortwährenden Ausführung
großer industrieller Bauten mehr gesucht sind als früher. Auch
die Holzpreisc stehen in einem ganz andern Verhältnisse als
früher. Wenn Sie daher eine Reduktion veS Ansatzes eintreten
lassen, so ist das keine Oekonomie, sondern nur eine momentane
illusorische Abhülfe, denn nachher zeigt sich der Schaden nur um so

größer und man muß alsdann mit doppeltem, statt mit einfachem
Faden nähen. Wäre die Baudirektion in die StaatswirthschaflS-
kommission berufen worden, so hätte ich Auskunft gegeben, so

daß ohne Zweifel dieser Antrag nicht beschlossen worden wäre.
Ich muß überhaupt den Wunsch äußern, daß die Direktoren zu
den Sitzungen der Staatöwirthschaftökommission eingeladen werden,

wenn es sich um ihre Büdget handelt, denn es könnten
dadurch viele Mißverständnisse verhütet und unnöthige Diskussionen

im Großen Rathe vermieden werden. Ich will sogar
weiter gehen und den Wunsch äußern, daß die Mitglieder der
Staatswirthschaftskommission auch im Laufe des JahreS die

Verwaltung der Direktionen untersuchen Ich stelle den Antrag,
daß der Ansatz der Regierung aufrecht erhalten werde.

Stämpfli, Bankpräsidcnt. Ich muß die Ansicht deS Hrn.
Baudirektors durchaus unterstützen. Schon verflossenen Winter hat hier
eine Diskussion über die Unterhaltung der StaatSgebäude stattgefunden,

wobei bemerkt worden ist, daß sie seit einer Reihe von Jahren
vernachlässigt worden und daß sie so ziemlich im Verfall sind.
Es ist keine Ersparniß, bei der Unterhaltung von Gebäuden
knauserig zu sein, man kann zwar längere Zeit sparen, allein dafür
muß man dann auf einmal Tausende statt bloß Hunderte ausgeben.

Schon der Ehre des KantonS Bern wegen sollten die StaatSgebäude

in einem gehörigen Zustande sein. Eö ist aber noch
ein anderer Punkt, mit welchem ich nicht einverstanden bin.
Unter den Hochbau-Neubauten erscheint nämlich der Ansatz:
„Bern, französische Kirche, (Schullokalicn) Fr. >0,000". Ueber
die Erweiterung der Hochschule will ich nichts bemerken, weil dafür
bloß Fr. 2000 ausgesetzt sind. ES ist Ihnen nun bereits ein
Vortrag deS Regierungsrathes ausgetheilt worden in Sachen
der Stadterwciterung, wonach die sämmtlichen Militäranstalten
in Bern außer die Stadt verlegt werden sollen. Geschieht dieß,
so werden das ganze jetzige Zeughaus, die Kaserne Nr. 1, die

Schlachtbänke hinter derselben, der Militärspital und überhaupt
die Umgebung und Anbauten der französischen Kirche rastrt, und
sie wird infolge dessen so dastehen, daß man dazu kommen wird,
auch die Kirche zu rastren. Der Zeitpunkt, wann dieß stattfinden

wird, ist allerdings noch nicht bestimmt, allein da diese

baulichen Veränderungen früher oder später kommen werden, so

ist es auf keinen Fall zweckmäßig, an diesem Gebände jetzt noch
Fr. 10,000 zu verbauen. ES sollen durch die beabsichtigte
Erweiterung in der alten Lokalität des Kunstsaales Lokalien für
die Einwohncrmädchenschule gewonnen werden; allein auch
abgesehen davon, daß diese Lokalien sich gar nicht für Schulzimmer
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eignen, so ist auch diese Schule keine Sraatsschule, sondern eine

Sekundärschule, welche für ihre Räumlichkeiten selbst zu sorgen
hat. Ich verlange daher, daß dieser Ansatz abhängig gemacht
werde von der Dikussion über die Belegung der Mili tärgebäude.

Herr Baudirektor. Ich habe im RegierungSrathe
ungefähr die gleiche Ansicht entwickelt. Es handelt sich hier darum,
den obern Boden im Theile der Kirche stadtabwärts einzurichten
und ihn an die sogenannte Fcöhlichschule zu vermsethen. Diese
Mädchenschule befindet sich allerdings in großer Verlegenheit um
Lokalien, weshalb sie an den Regierungsrath die Anfrage
gerichtet hat, ob man ihr nicht gegen einen sehr schönen Zins
diese Räumlichkeiten zu Schulzwecken einrichten könnte. Die
Behörde hat den angebotenen Zins noch in etwas hinaufgeschraubt,

so daß nunmehr die Schule einen jährlichen Zins von
Fr. >000, also 10°/<> von dem zu verbauenden Kapitale verspricht
Die Regierung glaubt daher, wenn auch später die französische
Kirche rasirt werden sollte, so könne gleichwohl dem Wunsche der
Einwohner-Mädchenschule entsprochen werden und man habe
diese Ausgabe nicht zu fürchten.

S tämpfli. Ich beharre auf meinem Antrage. Diese
10 °/g bilden für mich keinen Grund, denn wenn die baulichen
Aenderungen eintreten, welche ich angedeutet, so werden diese
>0°/<, zwar einige Jahre bezahlt; allein dann hört dieser Zins
auf, und gleichzeitig ist das Kapital verloren. Uebrigens ist
der Eingang zu diesem Lokal für eine Schule sehr unzweckmäßig,
indem zu ebener Erde und auf dem ersten Boden Getreidemagazine

sich befinden, so daß fortwährend Mehl- und Getreidesäcke

die nämlichen Treppen hinauf- und hinabgetragen werden,
welche auch als Eingang für das Schullokal dienen. Ich
wiederhole übrigens noch einmal: diese Schule ist eine Privatschule
und eS ist nicht schicklich, daß der Staat sie gegenüber andern
Schulen auf solche Weise bevorzuge.

Girard. Im vorliegenden Fall Handelt es sich um Schulen,
zu welchen die HauSväler Sorge tragen sollen. Was ich von
dieser Angelegenheit weiß, veranlaßt mich, für den Antrag des
Regierungsrathes zu stimmen. Die Anstalt, für welche man
neue Schulzimmer einzurichten wünscht, ist eine stark besuchte
Schule, von ungefähr àllO Mädchen, worin welche bis zu 80
in einer Klasse zusammengehäufl sind, so daß sowohl der
Unterricht ungenügend wird als auch ihre Gesundheit leidet.
Es ist schwer in der Stadt Bern die nöthigen Räumlichkeiten
für eine so zahlreiche Schule zu finden; durch die Verlegung
der Gemäldesammlung in das Bundesrathhaus ist jedoch die

bisher dafür benutzte Räumlichkeit in einem Theil der französischen

Kirche verfügbar geworden. Die Kommission der
Einwohnermädchenschule hat sich deßhalb an die Regierung gewandt,
und ihr den Wunsch ausgedrückt, diesen großen Saal zur
Aufnahme von einigen Klassen dieser Schule gegen einen sehr hohen
Zins, den sie dem Staat zahlen würde, benutzen zu dürfen.
Die Regierung hat diesem Wunsche, so viel an ihr, entsprochen,
so daß ich denke, wir sollten vor der dafür nöthigen Ausgabe
nicht zurückschrecken. WaS die Verlegung der Militäranstalten
außer die Stadt betrifft, mit der ich einverstanden bin, so ist
dieß ein Vorhaben, das sich nicht sobald verwirklichen wird,
wie Herr Stämpfli glaubt. Es wird wohl noch wenigstens fünf
Jahre dauern, bis die Kaserne Nr. > und die anstosscnden
Gebäude rasirt werden, und die französische Kirche braucht deßhalb
nicht nothwenvigerweise abgetragen zu werden. Die Fundamente
dieses dem Staat gehörigen Gebäudes sind fest genug, um eS noch

seiner Bestimmung gemäß eine lange Reihe von Jahren zu
erhallen. Ich sehe nicht ein, warum es entfernt werden sollte.
Wir würden dadurch in bedeutende Kosten gerathen, weil man
dann für den französischen Gottesdienst in der Hauptstadt eine
andere Kirche bauen müßte. In Umfassung deS Angebrachten
stimme ich dazu, daß der Staat hier ein Opfer bringe. Mit
10 "/« Zins, welche die Schulbehörde für Benutzung dieser
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Räumlichkeiten zu zahlen anerbietet, wird der Stadt in mindestens

l(1 Jahren sein Kapital zurück haben. Einstweilen wird
man noch nicht alle, von Herrn Slämpfli beabsichtigten und
angekündigten Aenderungen für Vergrößerung der Hauptstadt
verwirklicht sehen.

Steiner, Müller. Ich muß mir ein Wort erlauben zur
Unterstützung des Hrn. Baudircktors. Ich denke es konnte noch

eine geraume Zeit gehen bis alles so rasirt ist, wie man heute
schon Alles im Geiste rasirt steht Die alte Predigerkirche kann

sehr wohl stehen bleiben und weiter zu ihrem Zwecke dienen,

wenn auch die Militärgebäude verlegt werden. Auch Herr Oberst
Girard ist im Irrthum, wenn er glaubt, diese Kirche gehöre
dem Staat. Nein, sie gehört dem Staat und der Einwohnergemeinde

Bern: das Chor gehört dem Staate und das Schiff
gehört der Einwohnergemeinde. Nun wird die Gemeinde diese

Kirche nicht so leichthin opfern; sondern wenn die Stadt sich

ausdehnt, so daß neue Kirchen nothwendig werden, so kann

man sich dadurch helfen, daß die GemeindSeinthcilung geändert
und die jetzige Predigerkirche zur Kirche einer durch eine neue

Eintheilung entstehenden neuen Kirchgcmeinde gemacht wird.
Die Gemeinde wird durch die Erhaltung dieser Kirche sehr großen
Ausgaben zuvorkommen. Ich will damit bloß zu bedenken geben,
daß man diese Kirche nicht ohne Weiteres preisgeben kann und
daß ohne Zweifel die Einwohnergemeinde Bern großen Werth
auf ihre Unterhaltung legen wird. Ich möchte daher den
Antrag der Baudirektion empfehlen. Gegen die Verlegung der

Militärgcbäude an und für sich habe ich nichts einzuwenden.

Herr Erzichungsdirektor. Die Einwohnermädchenschule

in Bern ist nicht ausschließlich eine Privatschule, sondern
eine Sekundärschule, also zur Hälfte Privat- und zur Hälfte
Staatsschule und sie verdient die Unterstützung des Staates um
so mehr, als sie in ihren obern Klassen zugleich die Zwecke eines
Seminars verfolgt. Herr Stämpfli hat zwar allerdings mit
einigem Rechte bemerkt, daß der Schule bessere Lokallen zu
wünschen wären ; allein da sie nichts anderes hat, so ist das

zwar noch mangelhafte doch immer besser als gar nichts. Der
Staat hat auch an andern Orten Sekundarschullokalien in
Stacusgebäuden eingerichtet, natürlich gegen einen gehörigen
Zins, durch welchen die Erstellungskosten allmälig amortisirt
werden. Allerdings würde die Summe von Fr. 10M0 in vier
Jahren durch einen Zins von Fr. 1000 nicht amortisirt; allein
wenn auch die Militärgebäude in der Nähe abgetragen und verlegt

werden, so wird man doch die Kirche nicht abbrechen, bis
man weiß, wo eine andere gebaut werden soll. Auf keinen

Fall ist eS gesagt, daß der Staat diese Fr. 10,000 verlieren
werde, denn wenn man später Aussicht hat, das ganze Lokal
zu einem guten Preise zu verkaufen, so wird man diese Fr 10,000
zum Kaufpreis schlagen.

Roth in NicdcrbippKempfiehlt den Ansatz der Baudirektion,
weil man aus Rücksichten für die Zukunft die Gegenwart nickt
vernachläßigen dürfe.

Flück. Ich will den Antrag der Regierung unterstützen,
allein gleichzeitig muß ich die Frage aufwerfen, ob man bezüglich
der Staatsgebaude grundsätzlich nicht einen andern Weg
einschlagen könnte. Bei jeder Büdgetberathung vernehmen wir,
daß der Staat bei 120(1 Gebäuden besitze, deren Unterhalt
außerordentliche Summen erfordert; ich möchte daher die Regierung,
ersuchen, dem Großen Rathe einmal eine Vorlage darüber zu
dringen, ob das wirklich im Interesse des Staates sei, oder ob eS

nicht zweckmäßiger wäre, einige hundert Gebäude nebst einigen
Liegenschaften zu verkaufen, so daß, was jetzt etwa zwei Prozent
abwirft, später vielleicht vier Prozent eintragen könnte. Ick
weiß wohl, daß wenn ein Hausvater anfängt seine Liegenschaften
zu verkaufen, in der Regel kein günstiges Urtheil über seinen
haushälterischen Sinn gefällt wird; allein das hindert nicht, daß

Staat und Gemeinden ihren Liegenschaftsbcsttz so einrichten, wie
es zweckmäßig ist. Der Staat hat eine ziemliche Anzahl von
Gebäuden, welche ihm regelmäßig wiederkehrende große Kosten
verursachen, während sie durch Verkauf besser zu andern Zwecken
dienen und übcrdieß noch schöne Einnahmen gewähren würden.
Es ist wahrhaftig ein Wunder, wie die Baudireklion mit
Fr. 110.00(1 den Unterhalt von 1200 Gebäuden bestreiken kann,
denn wir wissen Alle, das heutzutage das Bauen vielmehr Kostet,

als früher. Ich stelle daher den Antrag, es solle die Zahl der
Staatsgebäuve vermindert werden, wenn es im Interesse deS

Staates geschehen kann.

Herr Baudirektor. Allerdings soll es das Bestreben
der Regierung sein, diejenigen Gebäude zu veräußern, aus
welchen der Staat nicht den gehörigen Nutzen zieht; allein ich
kann die Versicherung geben, daß in dieser Beziehung die
Domänendirektion das Möglichste thut und da und dort verkauft,
wo es sich thun läßt. Auf der andern Seite ist jedoch nicht

zu Übersehen, daß stets neue Bedürfnisse auftauchen, welche auch

neue Gebäude nothwendig machen, so daß die Zahl sich ungefähr
gleich bleibt, wenn auch von Zeit zu Zeit verkauft wird. So
wird noch in dieser Sitzung ein Vortrag vorgelegt werden,
betreffend den Neubau zweier Muniti mögebäude, um die Gefahr
aus der Stadt zu entfernen. Es zeigen sich für den Staat
stets neue Bedürfnisse, indem z. B. bei neuen Eisenbahnstationen
auch neue Salzmagazine gebaut werden müssen. Allein daS
Bestreben der Behörde ist es stets, diejenigen Gebäude zu
veräußern, welche dem Staate nichts nützen.

A b st i m m u n g.

Für den Antrag der Staatswirthschaftskommission 9 Stimmen.
Dagegen 103 „
Für den Antrag, die Fr. 10,000, Bern fran¬

zösische Kirche, Schullokalien, zu streichen 51 „
Dagegen 05 „

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr

3) Straßen- und Brückenbau Fr. 462,460
4) Wasserbau „ 63,000

Der Herr Berichterstatter des RegierungSralheS
rechtfertiget die in der Besoldung der Oberwegmeister und
Wegmeister eingetretenen Erhöhung von Fr. 6540 dadurch, daß viele
neuen Straßenbauten und Slraßenkorrektionen unternommen
worden sind und deßhalb neue Wegmeister angestellt weroen
Statt des letztjährigen Ansatzes von Fr. 20,000 für kleiner
Reparationen finden Sie nunmehr Fr. 40,00(1. Die Baudireklion
verlangte Fr. 85,0(10, mit welchen sie folgende kleinere Korrektionen

auszuführen beabsichtigte. (Es wird ein daheriges
Tableau vorgelesen). Der Ansatz: verfügbare Restanz-Staaisbei-
träge Fr. 12,000, ist nothwendig; um für Straßen vierter
Klasse, die von den Gemeinden gebaut werden, den vom Gesetz
vorgeschriebenen Staalsbeitrag leisten zu können. Die Baudirektion

halt diesen Betrag für nothwendig.

Herr Berichterstatter der Staarswirthschastskommission.
Die Sraatswirthschaftskommisston stellt zu dem Ansatz: 2)
„Materialfuhren, Rüstung, Ankauf von Kiesgruben, Brandasseku-
ranzbciträge für Brücken und übriger Unterhalt der bestehenden
Straßen und Brücken Fr. 22(1,000", folgenden Antrag: „Der
Große Rath wolle den Regierungsrath einladen, zu untersuchen
und Bericht zu erstatten, ob nicht beim gewöhnlichen Unterhalt
der Straßen und Brücken Ersparnisse erzielt werden könnten,



durch Verakkordirung des Unterhalts und zwar sowohl der
Besorgung, als der Materiallieferungen." Herr Präsident, meine

Herren! Die Staatswirthschaftökommission glaubt es sei die

Frage zu untersuchen, ob man nicht durch Verakkordirung des

Unterhalts der Straßen billiger und besser auskommen würde
als jetzt, wo Alles durch Regie gemacht wird, und alle
Besoldungen, die Grie l fuhren u. s. w. vom Staate direkt getragen
werden. Namentlich Ein Mitglied der Staatöwirthschaftskom-
mission legt Werth aus diesen Antrag und ich glaube, er werde
sich persönlich noch darüber auSsprechcn, nachdem es der
Baudirektor gethan haben wirb.

Herr B a u dilcklor. Herr Präsident, meine Herren! Ich
will über diesen Gegenstand nicht viele Worte verlieren, nur
muß ich zwei Irrthümer berichtige»! der Herr Berichterstatter
der Staatswirthschaftökommission hat gesagt, es werde der

Straßenunterhalt in Regie betrieben. Das ist nicht der ^all,
sondern dem Staat fällt hauptsächlich die eigentliche Aussicht auf,
wie in allen Ländern, hingegen die Malerialsuhecn werden nicht
in Regie betrieben werben, sondern im Akkord (daß weiß man
ja) und noch manche andere Arbeiten. Aber Alles kann man
nicht im Akkord machen, namentlich nicht die Aufsicht besorgen.
Der Grund der Auslagcnvermehrung liegt nicht in diesem System,
sondern darin, daß man Jahr für Jahr mehr Straßen zum
Unterhalte übernehmen muß; nach den Bestimmungen deö

Gesetzes vom 2l. Merz >834, § 14, hat der Staat die Straßen
erster, zweiter und dritter Klasse zu unterhalten. Wirb also eine

solche Straße erbaut, auch wenn es von den Gemeinden
geschieht, so muß sie der Staat unterhalten. So wird derselbe

nächstes Jahr eine Strecke von lit Stunden neuer Straßen zu
übernehmen haben. Ein anderer Grund ist dann auch die

Erhöhung aller Arbeitspreise. Diese beiden Irrthümer wollte ich

berichtigen. Einer weitern Untersuchung will sich die Baubi-
rektion nicht widersetzen. Dieselbe hat darüber zwar eine

ausgesprochene Ansicht; allein da es sich um eine Untersuchung
handelt, so will ich mich derselben nicht widersetzen. Aber auch
hier sehen wir, wie zweckmäßig es wäre, wenn bei derartigen
Fragen der betreffende Direktor in die SlaatSwirlhschaftskom-
misston berufen würde und ich möchte wirklich wünschen, daß
den Vorstehern der Direktionen Gelegenheit gegeben würde, Auskunst

über solche Fragen zu ertheilen. Wenn man dieß nickt
will, so sollte man doch auf der Baudirektion nachsehen. Ich
scheue diese Kontrolle gar nicht.

Vogel. Bereits vor einem Jahr oder anderthalbcn habe ich
einen Anzug gestellt, daß eine Untersuchung darüber angeordnet
werde, ob nicht eine Reorganisation im Straßenbau vorgenommen
werden könnte, und daß eine Revision des Straßcnbaugesetzes
stattfinden möchte, daher ist es leicht zu errathen, wer in der Staats-
wirthschastskommission den Antrag gestellt hat. Was ist nun aus
diesem Anzug geworden? Bis dahin ist dem Großen Rath darüber
kein Bericht erstattet worden, als was im StaatSverwaltungs-
bericht von 1863 steht: „Auch hinsichtlich des gewöhnlichen
Unterhalts will die Baudirektion nicht früher Gesagtes wiederholen.
Derselbe wurde möglichst gut besorgt, ohne größern Aufwand
als anderwärts, ja mit bedeutend geringern Kosten als in vielen
andern Staaten;'A und im Eingang: „Die Baudircktion hatte
im Jahr 1863 keà »>.» u Gesetzesentwürfe allgemeiner Natur
vorzulegen. Zwar könnten das Straßenbau- und Straßenpoli-
zeigesetz, mit Rücksicht auf die durch die Eisenbahnen veränderten
Verkehrsvcrhältnisse etwelcher Umgestaltung bedürfen; allein
vor der Ausbildung des Eisenbahnnetzes und der zu machenden
Ersahrungen ist es weder am Platze noch dringlich, diese Revision

vorzunehmen " Ich glaube, dieser Satz in Bezug auf
Eisenbahnen und daherigen Erfahrungen ist nicht ganz richtig. Nach
dem gemachten Pröblein von 1 Millionen können wir schon

sehen, was daraus wird. Im Jahr 1856 war der Eisenbahn-
bahnvcrkehr noch nicht da; es war noch die Zeit, wo schwere

Postwagen, wo viele Landfuhrwerke und ungeheure Frachlwagen
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die Straßen befuhren. Im Büdget von 1856 stehen unter
1) Besoldungen u. s. w. Fr. 130,000, in dem vom Jahr 1865
165,400; unter 2) Materialfuhren und übriger Straßcnunter-
halt für das Jahr 1856 Fr. 165.000, für das Jahr 1865
Fr. 220,900. Nun wird Jedermann zugeben müssen, baß der
Unterhalt von sehr vielen Straßen nicht mehr so groß ist, wie
früher^ Man wird einwenden, man habe eine große Strecke
neue Straßen gebaut. Herr Präsident, meine Herren! wo sind
die>c großen Straßenbauten außer am Brienzersce und am Brünig.
Ich sage die neuen Straßenbauten traten an den Platz der
alten Straßen, und die alten brauchten nicht mehr unterhalten
zu wnden. Also kann ick nicht begreifen, warum so viel mehr
als früher für den Slraßcnunterhalt nöthig ist. Ich glaube,
die I» Stunden, die wir das nächste Jahr übernehmen, und
wo nur etwa ein Sprcngwägelcin oder ein Kachelifuhrmann
durchsahrcn wird, bilden ein gutes Acquivalcnt gegen die großen,
kostbar zu unterhaltenden Straßen von früher. Ich will hier
die Bern-Zürickstraße und die Straße nach Lyß und Aarberg
anführen. Das sind Straßen, die nicht mehr so stark gebraucht
werden. Deßhalb kam die Slaatswirthschaftskommilsion dahin,
den Antrag zu stellen, es sei zu untersuchen, ob man nicht
etwas Anderes machen könne. Wenn man dem Wegmcister,
dem bestimmte Tage in der Woche, wo er auf der Straße
arbeiten soll, z. B. der Donnerstag und der Samsiag, vorgeschrieben

sind, diese Tage auSstrcichen würde, und ihm sagen wollte:
„Mache du die Straßen so gut du kannst; aber ob du so und
so viel Tage darauf verwendest, das ist gleich," so würde
dadurch der Wegmetstcr, der bei der Festsetzung bestimmter Tage
leicht faul wird, zum Fleiß veranlaßt werden und neben der
Straßcnarbeit noch etwas Anderes zu treiben suchen. Wir glaubten,
es lasse sich auch etwas reformiren mit Bezug auf die Aufsicht
über die Straßen. Ich glaube das System der Bezirksinspektoren

ohne Oberwegmcister sei noch immer besser, als das der
Bezirksingenieure und der Oberwegmeister. In jedem Amtsbezirk

oder in zwei, drei Aemtern wird sich leicht ein Mann finden,
der so viel versteht, als ein Ingenieur für den Straßcnunler-
halt zu wissen braucht, ohne so viel Besoldung zu fordern.
Nirgends als im Kanton Bern sehen Sie die sonderbare Einrichtung

mit den Täsel in Wenn sie die eine Seite hervorkehren,
so sollen sie Wegmcister auf der Straße sein, und wenn die

andere hervorgekehrt, sollen sie in der Kiesgrube sein, bisweilen
in ganz eigenen Kiesgruben! Die Obcrwegmeister werden nur
aus den andern Wcgmeistern genommen, und haben daher nicht
das nöthige Ansehen. (Der Redner fügt noch einiges bei über
die Kompetenzen.) Die von mir vorgeschlagenen Einrichtungen
sind zwar nicht auf allen Straßen anwendbar. Aber Probiren
Sie das System auf Straßen, die ihre Bedeutung fast verloren
haben, und Sie werden sehen, daß Sie viel wohlfeiler davon
kommen.

Herr Baudirektor. Ich muß einige Auskunft ertheilen
über das so eben Angebrachte. Herr Vogel hat es auffallend
gefunden, daß der Regierungsrath noch kelnc Auskunft gegeben
über seinen Anzug aus Reorganisation des Straßenbauwesens.
Ich habe darüber bereits gestern Bericht erstattet. ES scheint
aber, Herr Vogel sei nicht anwesend gewesen. Er ist im
Irrthum, wenn er glaubt, es sei auf seinen Anzug hin nichts
geschehen. Er bringt den StaatSvcrwaltungSbericht von 1863 und
sagt, daraus könne man betreffend seinen Anzug nichts entnehmen.
Das ist ganz natürlich, daß man in dieser Sache damit nichts
beweisen kann! Herr Vogel hat seinen Anzug im Jahre 1863
gestellt, und die fraglichen Aenderungen wurden erst im Laufe
dieses Jahres getroffen. ES kann daher im Bericht von 1863
noch nichts davon stehen. Im Weitern möchte ich die Meinung
berichtigen, daß, weil man nun Eisenbahnen habe, die Straßen
im Allgemeinen weniger kosten. Allerdings die Straßen, die

paralcll mir den Eisenbahnen laufen, sollten weniger kosten;
allein nur in gewissen Punkten, nämlich nur in Bezug auf
Verwendung des Materials; dagegen sind z. B. die Kunstbauten
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an denselben dem Verderben so gut ausgesetzt, als sonst, und
kosten daher eben so viel wie früher. Die zu den Eilenbahnen
laufenden Straßen hingegen sind jetzt viel stärker benutzt und

kosten deßhalb viel mehr Unterhalt als früher, z. B. die Sun-
menthalstraße. Hier haben namentlich die Holzsuhren sehr bedeu-

tend zugenommen, und das Gleiche ist der Fall aus der Schwar-
zeneggstraße. Ebenso ist die St. Jmmertyal-Slraße und die

Bern-Basel-Straße, wenigstens was den untern Theil des Jura
betrifft, sehr stark befahren. Alle diese Straßen kosten daher
viel mehr Unterhalt als früher. Aber der Hauptgrund der

vermehrten Kosten liegt darin, daß man viel mehr Straßen
jährlich zu unterhalten hat; so z. B. die Brünig-Straße, Etrapen
im Seeland, im Miitelland. Das ist em großer Unterschied,
ob wir wie früher nur 2W Stunden, oder aber wie jetzt 3àà
Stunden Straßen zu unterhalten haben. Ich habe voriges Jahr
nachgewiesen, was die einzelnen Straßen kosten. Man konnte

den Unterschied sehen zwischen den Straßen die mit den

Eisenbahnen parallel! lausen und denen, die zu den Eisenbahnen

führen. Man sagt ferner, es sei nicht passend, daß die
Wegmeister nur an 2, 3 bestimmten Tagen aus der Straße sind.

Da konnte ich dem Herrn Vogel ein Beispiel anführen, daß

dieß den Wegmeistern gerade recht ist, namentlich wenn sie

Landbesitzer sind, indem sie alsdann sicher sind für die vayeugen
Arbeiten wenigstens an einzelnen Tagen die nöthige freie Zeit
zu haben. Wenn sie sechs Tage arbeiten müssen, ,o müssen sie

für jedes persönliche Geschäft Urlaub nehmen, was oft hörend
ist. Herr Vogel sagt, sein Antrag sei im fernern dahin gegangen,

daß man die Bezirksinspektoren einführen möchte. Diese

Einrichtung hat vor dem Jahr I8àti behandelt. DaS Institut
war so weit recht, nur glaubte man es erweitern und diesen

Beamten den Namen Bezirksingcnieurs geben zu sollen. Die
ge enwärtige, von Herrn Regierungsrath Slockmar eingeführte
Einrichtung hat sich sehr gut bewächt, wie ich aus Erfahrungen
sagen kann, die ich acht Jahre lang als Bezirksingenieur und
sieben Jahre lang als Baudirckror gemächl habe, und zwar so

gut, daß wir vielfach aus dem Ausland darüber angefragt
werden und andern Kantonen darüber Auskunft und
Akten schicken müssen, so nach Solothurn, Aargau, Gu.ubündten.
Etwas aber möchte ich bei dieser Einrichtung wünschen, daß man
die Besoldungen der Ingenieurs höher stellen könnte. Die
Staatswirthschastskommission wünscht einen Bericht über andere

Einrichtungen betreffend den Straßenuntcihalt, und dieser Bericht
soll gegeben werden. Bereits gestern habe ich Auskunft darüber

gegeben, daß in Bezug auf die Kompetenzen der Regierungsstatthalter

und Erhöhung der Kompetenz der Bezirksingenieurs
Verfügungen getroffen worden sind

Egger, Hcktor. Ich billige den Antrag der
Staatswirthschastskommission vollständig, bin aber auf der andern Seite
überzeugt, daß nichts dabei herauskommen wird Herr Vogels
Gedanke war cS schon seit Langem, man sollte die Straßen in
Akkord geben Wenn er sagt: „alle Straßen sollten in Akkord
gegeben werden", wäre derselbe noch ziemlich gerechtfertigt. Aber
wenn er nur die nicht viel Unterhalt erfordernden Straßen in
Akkord geben will, die viel gebrauchten hingegen nicht, so ist
dieß fast ein Armurhszcugniß Er möchte also nur die wenig
befahrenen Straßen in Akkord geben, aber bei diesen können
Momente eintreten, wo sie so viel befahren werden wie andere,
z. B. bei einem großen Holzschlag, oder bedeutenden bauten.
Dann bin ich überzeugt, daß ein Unternehmer, den man zum
Unterhalt anhielte, darauf antworten würde: „Ja, ich habe das
nicht so verstanden; ich habe den ordentlichen Unterhalt bei der
Uebernahme verstanden, und jetzt lasse ich den erwachsenden
bedeutenden Mehrunterhalt bleiben." Dadurch würden leicht
Schwierigkeiten entstehen. Herr Vogel meint, die Vermehrung
der Kosten komme nicht nur von den neuen Straßen her,
sondern auch von dem unnölhigen Unterhalt der alten; aber Herr
Vo„el rechnet nicht, daß die Arbeitöprcise in der letzten Zeit
sehr bedeutend gestiegen sind und daß der Unterhalt der Straßen

schon infolge dessen bedeutend erhöht yoird. Das können wir
nicht ändern. Wir müssen die Arbeitslöhne und die Löhne für
Führungen rc. annehmen, wie sie geng und gebe und landesüblich
sind. Mir scheint die ganze Sache so: Wenn ich einen Bau
übernehmen soll um eine runde Summe, kommen dann Nach-
tragsarbciten dazu oder nicht, so finde ich, man mulhet mir
damit eine Ungerechtigkeit zu. Ich sott vieltnehr, wenn ich
diesen Bau ausführe, bezahlt werden für die wirklich geleistete

Aàt. Was ich weniger Arbeit hatte, soll zu Gunsten des
Bauherrn kommen Soll ich aber mehr leisten, als veranschlagt
wurde, so soll ich dafür bezahlt werden. Wende ich das auf
Straßen an, so sage ich: die stark gebrauchten Straße» sollen
unterhalten werden nach Bedürfniß des Publikums, und wenn
es eine Straße ist, die minder Unkerhalt bedarf, so soll man
bloß nach dem Bedürfniß die Unterhaltskvsten bezahlen Ich
finde aber, man soll den Untcrbeamten mehr Besugniß geben.
Deßhalb glaube ich, daß die von Herrn Vogel beantragte
Einrichtung nicht zu Gunsten des Kantons ausfallen wird. Der
Wegmeister ist nicht nur da für die Gricnarbeiten, sondern für
den Unterhalt überhaupt, der Kunstbauten, der Brunnlcitungen,
Gräben rc Dafür ist der Wegmeister da und muß in allen
diesen Dingen die Ordnung handhaben. Ob er jetzt drei oder
vier Tage in der Woche frei habe, das ist mir ganz gleich,
wenn er nur den Straßenunterhalt gehö ig besorgt. Sobald
man diesen in Akkord giebt, so wird die Straßenpolizei "von
selber ve, schwinden. Ich glaube also, eS wird bei der beant agten
Untersuchung nichts herauskommen. Hingegen habe ich nichts
dagegen, daß diese Angelegenheit untersucht werde. Ich will
noch weiter gehen und möchte eö einmal versuchen: Man soll
ein ganzes Amt zu dieser P.obe noch in diesem Jahr in Akkord
vergeben, so baß man dem Großen Rath so bald als möglich
Bericht geben kann, wie es herausgekommen ist. So werden
wir bis in einem Jahr etwas Bestimmtes haben. Ich möchte,
daß der Große Rath dem Regierungsrath den Auftrag gebe,
einen gewissen Bezirk, meinetwegen ein Amt, zum Straßenunterhalt

zu ve akkordiren.

Girard. Der Betrag der Ansätze des Voranschlags ist
bedeutend, da es sich um den Belauf von Fr. lllZglists handelt,
die mit den frühern Jaheeörechnungen verglichen in steigendem
Maßstabe zunehmen. Die Erläuterung, wel che uns die Bau-
dircktton giebt, ist nicht erschöpfend, und ich bin der Ansicht,
daß dieser Abschnitt zu näherer Untersuchung der zu treffenden
Maßnahmen dem Regierungsrath zurückgewiesen werden sollte.

Auch ich glaube, daß man durch Uebertragung dieser Straßenarbeiten

an Unternehmer zu Ersparnissen sollte gelangen können.
Es ist bekannt, daß die Wegmeister nach ihren AnstellungSbe-
dingungen sechs Tage lang auf der Straße sein sollen, während
sie nicht für drei Tage Arbeit haben. Nun ist es offenbar, daß

wenn man einem Wcgmeister lB>«X> Fuß Straßenlänge zum
Unterhalt übcr.ziebt, er bei gehöriger Benutzung der Zeit zu
dieser Arbeit vier Tage von sechs ersparen wird. Er kann also
diese Arbeit in kürzerer Zeit besorgen und der Staat wird dabei
eine Ersparniß machen. Andererseits wäre auch die Aussicht
bedeutend vereinfacht, wenn die Oberwegmeister nur die Art
und Weise der Ausführung der Arbeit zu überwachen und sich

nicht auch von der Anwesenheit der Wcgmeister auf einer Stelle
ihrer Abtheilung zu verfiltern hätten. Ich glaube daher, es

wären in dieser Beziehung Eesp rrnisse zu erlangen. Man hat
gesagt, der Abnutzung durch die Fuhrwerke, und namentlich der

Bauholzfuhren in gewissen Gegenden, sei das Verderben der

Straßen zuzuschreiben. Ohne Zweifel sind dieß ungünstig
wirkende Ursachen. Aber eS giebt noch andere Einwirkungen,
die den Straßen nicht minder schädlich sind, z. B. das W isser

und das schlechte Weller. Nun giebt es aber Mittel diesen

Uebclstäirden zu begegnen; es genügt zu diesem Zweck, für einen

gehörigen Wasserablauf zu sorgen und die Straßen so trocken

als möglich zu erhalten. Auf diese Art werden sie weniger
unter Witrerungseinflüssen, wie Regen, Schneeschmelze u. s. w.
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leiden. So wenig man verkennen kann, daß seit einer Reihe Straßen Profile anzubringen, weil sie nicht sowohl durch die

von Jahren das Bestreben zu besserem Unterhalt der Straßen Fuhren, als infolge ungenügeuder Aufmerksamkeit auf den Was-
obwaltet, so ist es nicht minder wahr, daß dieser Unterhalt in serablauf zu sehr abgenutzt werden. Darauf erwidere ich, daß
mehreren Landestheilcn noch Einiges zu wünschen übrig läßt, vie Baudicektion dieselben Bemerkungen und zwar namentlich
sei es aus Mangel an Aussicht der Ingenieure, sei es aus mit Bezug auf die Zeit der Bekiesung der Straßen gemacht hat.
Nachläßigkeit der Wegmeister in ihrer Arbeit. Wenn diese keine Früher waren zu diesen Arbeiten zwet bestimmte Jahreszeiten,
andere Arbeit haben, so könnten sie unter Anleitung des Ingenieurs der Frühling und der Herbst, vorgeschrieben, wo sich mehr
das Straßenprofil wieder herßelten. Die neuen Straßen mit Straßenkoth zeigt, als im Sommer. Aber dann war für die

gewölbter Oberfläche leiden weit weniger als die nut wagrechter Zwischenzeit nicht Material genug auf den Straßen, nämlich im
Oberfläche.' In dieser Beziehung könnten durch gehörigen Winter bei trockenem, und im Sommer bei staubigem und bei Re-
Unlerhalt deck Straßenprofils bedeutende Ersparnisse an Material genwetter. Deßhalb habe ich es für zweckmäßig gesunden, in der
und Grienfuhrungen gemacht werden. Was ich gesagt habe, neuen Instruktion für die Bauangestellten vorzuschreiben, daß
wud man als richtig anerkennen müssen. Es ist also Stoff die Ingenieurs und die Oberwegmeister dafür sorgen sollen, daß
zum Untersuchen da, der Herr Baudireklor ist ebenfalls der immer eine gewisse Menge Kies zu den nöthigen Bekiesungen
Ansicht, daß es geschehen könnte. Es genügt aber nicht nur, verfügbar sei. Diese Borschrist ist sehr wichtig, weil, wenn man
ein Jahr lang zu versuchen ; man sollte einen kleinern oder an Regentagen die Straßen besucht, man besser sieht, wo sie der
größern Bezirk bezeichnen rà an demselben dieses Verfahren Ueberkiesung bedürfen. Soviel, was die Beschädigung durch
längere Zeit versuchen. Ich weiß nicht ob die bestehenden Ge- Wasser betrifft. Aber im Jura waltet ein anderer Uebelstand,
setzeövorschrifren es erlauben. Ich für meinen Theil stimme nämlich die Beschaffenheit der Materialien, die eine ganz andere
zum Antrag der Staalswirthschaftskommissioa, vaß die Sache ist, als im ganzen übrigen Kanwn. Wir haben besonder-' gutes
genau untersucht werde, weil ohne allen Zweifel Ersparnisse auf Material im Oberland, wo sich der harte Kalkstein findet, wäh-
diesem Betrag von Fr M2,000 gemacht werden können. rend im Jura der Stein leicht zerbröchelnv und zerreibbar ist;

deßhalb muß ein viel höherer Betrag für den Jura verwendet
Röthlisberger, Gustav. Ich erkläre zunächst, daß tch werden; dieß beweist der Kredit, der dem Ingenieur des Jura

unbedingt dem Antrage der Staatswirthschaftskommission bei- bewilligt und von ihm aufgebraucht wird und welcher jährlich
stimme, allein ich ergreife eigentlich vaö Wort, um kurz zu un- bloß für Amtsbezirke Pcumrut, Freibergen, Delsberg und Lausen
tersuchen, welche Maßregeln zu ergreifen seien, um im Straßen- 35 bis 40,000 Franken ausmacht, während der Ingenieur des
wesen Ersparnisse zu erzielen. Der Herr Baudirektvr hat uns ersten Bezirks bloß à bis 7000 Franken bedarf. Dieß rührt
gesagt, daß der Unterhalt derjenigen Straßen, welche paralell daher, daß die Beschaffenheit der Materialien im Jura schlechter
mit Eisenbahnen lausen, weniger koste, als früher; allein wenn ist als im Oberland, wo man sich in den Flüssen, Bächen uud
Sie das wollen, so müssen Sie zunächst die gegenwärtige Breite überall durch Ausbrecher» aus den Felsen Material beschaffen
der Straßen reduziren; denn so lange die großen Hauptstraßen, kann, während das im Jura viel schwieriger ist. Ein anderer
welche paralell lausen mir den Eisenbahnen, gleich breit bleiben, Umstand ist der, daß du im Voranschlag bewilligten Gelder
so wird die Bekiesung auch fortwährend gier«) vrel kosten. Die niemals hinreichen; ich habe sogar im Regierungsrath einen
Straßenbreite muß daher in das richtige Verhältniß gesetzt Antrag auf Erhöhung gestellt, und 225,000 anstatt 200,000
werden zur Frequenz der Straße. Solche Straßen sind namentlich Franken verlangt, aber diesen Betrag nicht erhalten können, weil
Biel-Reuenstadt, Bern-Thun, die alte Straße nach Zürich rc man aus allen Ansätzen des Voranschlags Ersparnisse machen
Es würde aus diese Weise nicht nur die Bekiesung weniger mußte. (In deutscher Sprache.) Nun noch ein Wort an Herrn
kostspielig, sondern man könnte auch das abzuschneidende Terrain Röthlisberger, welcher glaubt, man könne bedeutende Ersparnisse
wieder ausbrechen und durch Verkauf der Kultur zurückgeben, machen, wenn man die Breite der mit den Eisenbahnen parallel
Für alles Andere gebe ich im Grunde nicht viel. Die Haupt- lausen Straße reduzire. Dieser Punkt ist schon einläßlich untpr-
sache ist, daß die Wegmeister ihre Pflicht erfülleu und es kommt sucht worden. Anscheinend ist es ganz richtig, daß eine solche
nicht daraus an, daß sie gerade so und so viel Tage auf der Straße nicht mehr die nämliche Breite zu haben brauche, wie vor
Straße seien dem Bau der Eisenbahnen. Allein man übersteht dabei zwei

Punkte. Vorerst übersieht man, daß es nicht nöthig ist, solche

Jolissaint. Ich bin im Fall hier einen Antrag zu Straßen, -.n ihrer ganzen Breite zu bekiesen und daß dieß auch
stellen. Als der Staat den Straßenunterhalt übernahm, überließ nicht geschieht, sondern daß man nur einen Theil überliest, auf
er den Bcrggemeinden den Schneebruch im Wincer. Nun ist der andern Seile dagegen Gras wachsen läßt, aus dessen Ueber-
dieß nach meiner Ansicht gegenüber den Gemeinden eine eben so lassung an Dritte man so gut als möglich eine Einnahme zu
ungerechte als lästige Auflage; denn vom Augenblick an, wo zu ziehen sucht. Der andere Punkt ist der, daß eine solche
ReStraßen für die öffentlichen' Bedürfnisse erstellt werden, so ist duktion der Breite wegen der Kunstbauten, wie Straßenschalen,
ihre Bestimmung — liegen sie nun in den Bergen, in der Abläufe rc., welche sich auf beiden Seiten befinden, mit bedeu-
Ebene oder wo es immer sein mag ein und dieselbe, und sie Kosten verbunden wäre, ohne daß man deßwegen durch den
sollen denselben Vorschriften unterworfen sein In einem freien Verkauf des gewonnenen Landes etwas Rechtes lösen könnte.
Staat, wo alle Bürger vor dem Gesetz gleich sind, wo die Man hat daher die Straßen nur da schmäler gemacht und nur
öffentlichen Lasten gleichmäßig auf Alle vertheilt sein sollen, wo da gewonnenes Land verkauft, wo es ohne Nachtheil hat ge-
Jeder für seinen Theil zu den öffentlichen Bedürfnissen beizutra- schehen können. Im Uebrigen hat man sich dahin verständigt,
gen hat, sollte eine solche Ausnahme, wie die so eben von mir die Straßen bleiben zu lassen, wie sie sind und sie bezüglich des
bezeichnete Ungleichheit nicht vorkommen. Ich stelle daher den Unterhaltes nur in einer solchen Breite zu bekiesen, wie die

Antrag, der Regierungsrath sei einzuladen, zu untersuchen, ob Frequenz eö wirklich erfordert, sei es in der Mitte, sei es bald
das Gesetz über den Straßenbau nicht in der Weise abzuändern auf dieser oder jener Breitenhälfte,
wäre, daß die öffentlichen Last n auf billige Art und im ganzen
Landesgebiet nach oenselben Grundsätzen vertheilt werden durch Vogel. Ich muß bemerken, baß ich mich bezüglich des

Auferlegung der Kosten des Schneebruchs auf den Straßen der Verwaltungsberichtes pro >803 nicht im Irrthume befinde. Der
Berggegenden im Winter an den Staat. fragliche Anzug war ein selbstständiger Anzug, welchen ich im

Jahr !8l>3 hier gestöllt habe, und nicht ein Antrag dcr'SraatS-
Kilian, Baudirektor. Ich will Herrn Girard in fran- wirthschastskommisston. Dem Herrn Baumeister Egger, welcher

zöstscher Sprache antworten. Er findet, eS wären Verbesserungen die Gefälligkeit Halle, mir ein Armuthszeugniß ausstellen zu
im Straßenunterhalt und insbesondere im bessern Unterhalt der wollen, muß ich bemerken, daß wenn ich von weniger bedeutenden
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Straßen gesprochen habe, ich mit solchen eben einen Versuch

machen wollte und zwar einen Versuch, der nicht viel kosten

sollte. Was den Antrag des Herrn Röthlisberger betrifft, so

halte ich auch dasür, es ließe sich wirklich viel Land, welches

gegenwärtig nichts nützt, wieder urbar machen. Ich erinnere

in dieser Beziehung nur an die große Zürich-Bern-Straße, welche

manchen Orts 36 Fuß breit angelegt ist, während die jetzige

Fahrbahn aus derselben an den meisten Orten nur etwa 9 Fuß
Breite hat. Das Ucbrige ist allerdings mit Gras bewachsen,

allein dieses trägt nicht so viel ab, wie wenn der Boden wieder
der Kultur zurückgegeben würde. Wenn auch der Staat keinen

Kreuzer lost aus solchen Abschnitten, so ist es dennoch
zweckmäßig, sie zu verkaufen, weil dadurch dem Nationalwohlstand
ein Aequivalent gegeben würde für die großen Flächen Landes,

welche durch den Eisenbahnbau in Anspruch genommen worden
sind. Bei einer Ueberlassung an die Anstößer müßte überdieß
bei einer Revision der Grundsteuerschatzung der Mehrwerth dieser

anstoßenden Stücke in Rechnung gebracht werden.

R oth von Bipp glaubt, mit der Verakkordirung des

Straßenunterhalts werde der Staat nicht viel ersparen; denn auch bei

andern Akkordarbeiten habe er nicht immer Profit gemacht.

G feller von Wichtrach glaubt ebenfalls, durch Verakkordirung

werde der Staat nicht viel gewinnen; denn schon bei

dem jetzigen System habe von Seite des Staates die größte
Sparsamkeit gewaltet; wenigstens er habe nichts davon bemerkt,
daß etwa ein Wegmeister durch sein Amt irgendwie reich geworden

wäre; hingegen glaube er, durch fortwährendes Rütteln an
der gegenwärtigen Einrichtung könnte man dazu kommen, den

Straßenunterhalt wieder den Gemeinden zu übergeben, weßhalb
er die Sache lieber behalten wolle, wie sie ist. Wegmeister,
Wegknechte und Grienfuhrleute seien so bescheiden bezahlt, daß
schwerlich dritte Personen die Sache billiger machen könnten,
wenigstens er sehe trotz langjähriger Beobachtung nicht ein, wie
es möglich wäre, hier noch etwas zu ecsparen.

A b stim m u n g.

Für den Antrag der Staatswirtschaftskommisston Handmehr.

„ „ „ betreffend die Oeffnnng der Berg¬
straßen zur Winterszeit durch den Staat Minderheit.

Dagegen Mehrheit.
Für die unbestrittenen Ansätze „

5) Bauanleihen, Verzinsung desselben Fr. 99,999
6) Enlsumpsungen „ 19,990
7) Eisenbahnen „ 8,999

Herr Fin anz direkter, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Das Bauanleihen erleidet keine Veränderung;
die daherigen jzwei Millionen werden fortwährend verzinset. Die
Direktion der Entsumpfungen ist im Lause des Jahres nach dem
Tode des Herrn Regicrungsrath Stockmar der Domänendirektion
zugetheilt worden, was zur Folge hatte, daß auch das Büreau
aufgehoben werden konnte, so daß hier die Besoldung des Sekretärs,

so wie die Büreaukosten, nicht mehr figuriren. Im Fernern
erscheint hier der Beitrag von Fr. 4999, welcher laut Gesetz

vom 1. Dezember 1864 an die Gürbenkorrektion geleistet werden
soll. Unter dem Ansätze für Eisenbahnen im Betrage von
Fr. 8999 sind Büreau- und Reisekosten inbegriffen; denn wenn
auch die Studien im Jura bald zu Ende gehen, so veranlassen
sie dennoch einstweilen Auslagen.

Durch's Handmehr genehmigt.

VIII. Kosten der G e r i ch t s v e r w a lt u n g.

Gesammtausgabe Fr. 274,653

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regie-
rungsrathcs. Der Ansatz ist um ungefähr Fr. 499 höher, als
der vorjährige, weil die StaalSrechnung pro 1863 herausgestellt
hat, daß das Büdget um ungefähr so viel zu niedrig gestellt
war. Auch der Büdgeansatz von 1864 hat nicht genügt, sondern
es wird um ein Bedeutendes überschritten werden; allein diese

Ueberschreitung hat ihren Grund in außerordentlichen Gerichtskosten,

so daß das Defizit, welches sich in der Rechnung pro
1864 herausstellen wird, für das Büdget pro 1865 nicht
maßgebend ist.

Ohne Einsprache durch's Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Somit
ist das ordentliche Büdget zu Ende berathen. Ich werde die

Bilanz, wie sie sich nunmehr nach den gefaßten Beschlüssen
herausstellen wird, später mittheilen.

Außerordentliches Büdget pro 1865.

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Dieses Büdget beschränkt sich auf die Amortisation
des Anleihens von Fr. 1,799,999, welches laut Beschlüssen des
Großen Rathes vom 26. Mai 1853, 29. August 1855 und
27. Februar 1857 zum Zwecke außerordentlicher Staatsauögaben
aufgenommen worden ist. Es ist zurückbezahlt bis auf Fr. 329,999,
für deren Tilgung wie bis dahin eine Ertrasteuerquote von ^/,o
vom Tausend irst alten Kantonstheil und vom gesetzlichen
Verhältniß im Jura bezogen werden, deren Ertrag von den ordentlichen

Einnahmen getrennt, in die für daS Anleihen besonders
geführte Rechnung gebracht werden soll. Diese Ertrasteuerquote
lst pro 1865 für den alten Kantonstheil veranschlagt auf

Fr. 138,679.
für den. neuen Kantonstheil auf „ 39,815.

zusammen Fr. 169,485.
Die Fr. 329,999 betragenden Kosten des Anleihens sind
rückzahlbar stipulirr: Fr. >29,999 auf 1. November 1865.

und „ 299,999 „ 1. > „ 1866.

Das außerordentliche Büdget wird ohne Einsprache
angenommen.

StaatSbähn-Büdget.

Herr Finanz direkter, als Berichterstatter des Regic-
rungsrathes. Das Büdget für den Betrieb der Staatsbahn hat
mit dem ordentlichen Büdget nicht vereinigt werden können, weil
es zu spät an den Regierungsrath gelangt ist. Nachdem es

eingelangt war, mußte die Regierung dasselbe, um einige
Aufschlüsse zu bekommen, welche thcilweise auch ertheilt worden sind,
an das Staatsbahndircktorium zurückweisen. Die
Staatswirthschaftskommission hat nun gestern das Büdget behandelt und
nach längerer Diskussion beschlossen, vorläufig in dasselbe nicht



einzutreten, sondern vom Direktorium, resp, vom Regierungsruth,
noch einen einläßlichern Bericht zu verlangen. Ich wünirhc zwar
sehr, vaß es noch in dieser Session behandelt werden könnte,
muß aber bekennn», daß ich den Antrag der Staatswirthschafts-
kourmission nicht ungerechtfertigt finde. Dasselbe wird nun erst
im nächsten Jahre in Behandlung kommen können, weil für
einen einläßlichen Bericht an den Großen Rath die Staatswirth-
schaftkommisston jetzt keine Zeit mehr finden wird.

Ile. Tische, als Berichterstatter der StaatSwirthftîafts-
kommission. Nachdem der ordentliche und außerordentliche
Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben behandelt war, hatte
sick die Staatswirthschaftskommission noch mit einem andern
Budget zu befassen, mit demjenigen der Staatsbahn. Wenn ich

Ihnen heute die Motive auseinandersetze, welche die Kommission
zu Vertagung dieser Frage bewegen mußten, so geschieht eS,

weil verschiedene Ansichten in ihrer Mitte zu Tage getreten sind.
Seit der kurzen Zeit, wo Bern seine Eisenbahnen ausbeutet,
d. h. seit vier Monaten, ist es wirklich unmöglich durch Ver-
gleichung von Zahlen zu einem bestimmten Ergebniß zu gelangen.

Man legt uns einen Voranschlag vor, der mit einem

Ausfall von Fr. 444,86» schließt. Wenn man die Ueberzeugung
hätte, daß es bei diesem Ausfall bleiben würde, so könnte der
Kanton Bern sich sehr glücklich in Ausbeutung seiner Linie
betrachten. Aber von welchen Erwägungen gehen die Berechnungen

aus, die dem Voranschlag zu Grunde liegen? Von einer
vielleicht in Zukunft eintretenden Möglichkeit; und wie wäre eS

denn einer Kommission möglich über Zahlen zu verhandeln, ohne
Belege? Es war ihr unmöglich, die Berathung dieses
Voranschlages an die Hand zu nehmen, ohne die nöthigen Nachweise

zu Feststellung ihrer Ansichten zu haben. Wir haben eine An-
leihensrechnung im Betrage von 17 's, Millionen für die

Eisenbahnen und haben dafür einen Zins von 77l)M() Fr. zu bezahlen.
Wie wird man das zu Stande bringen? Durch theilweis
ungewisse künftige Einnahmen! Denn der einzige sichere Ertrag
für den Staat besteht in Pacht- und Miethzinsen von
Landstücken, Böschungen, Nebengebäuden von Stationen, Bahnhöfen

und Wirthschaften; dieß ist das Einzige, das man als
gesicherte Einkünfte betrachten kann. Wir haben einen Ansatz
von Fr. 1,<)3l>,t)g» als unmittelbare Betriebseinnahmen von
Reisenden, Gepäck, Vieh, Fuhrwerken und Waaren. Nun sind
die Eisenbahndirektion und Herr Karrer in Uebereinstimmung
mit dem Regierungsrath und mit den verschiedenen Berichten
der'Bahnvcrwaltung dazu gelangt, einen Ertrag von Fr. 12,»6»
per Kilometer auf der besten Straße zuzugeben; auch dieß ist
nur eine Voraussetzung; denn um feste Zahlen aufzustellen, muß
man nothwendigerweise eine längere Erfahrung zu Grunde legen
können, als die von vier Monaten. Andrerseits haben wir den
Voranschlag der Auslagen,welcke die Hauptsache ausmachen, aber
ebenfalls nicht unveränderlich sind; eine Menge Angestellter zum
Betrieb der Eisenbahn werden es vielleicht morgen nicht mehr
sein; ich bin überzeugt, daß sie für ihre Leistungen besser bezahlt
wären, wenn sie zu einer andern Gesellschaft gingen; freilich
sind sie durch Verträge gebunden, und es ist möglich, daß das
Direktorium in den Fall kommt, sich gegenüber den Beamten
auf diese Verträge zu berufen. Alle diese Umstände versetzen
die Staatswirthschaftskommission in die reine Unmöglichkeit, Ihnen
das Eintreten in die Berathung über den Voranschlag der
Einnahmen uno Ausgaben der Staatsbahn anzurathcn. Uebrigens
liegen keine dringenden Gründe vor, um diese Berathung schon
jetzt vorzunehmen; denn man weiß doch noch nicht, wie der
Ausfall gedeckt werden soll, ob durch ein Anleihen, oder durch
El höhung der direkten Abgaben. Das ist Alles möglich. Ist
einige Hoffnung vorhanden, daß unsere Bahnstrecken sich

verlängern, daß sie ausblühen werden? Darüber eben wünschen
wir Belehrung, und dafür bedarf eS eines umständlichen und
ins Einzelne gehenden Berichtes, damit die Staatswirthschaftskommission

mit voller Sachkenntniß ihre Aufgabe lösen könne,
um Ihnen zu ihren Anträgen die Grundlagen vorschlagen und

Taqblatt res ^ireßcn Rathes 1864.

die Beweggründe entwickeln zu können. Der Große Rath würde
die Sache zu leicht nehmen, wollte er zur Berathung dieses
Voranschlags schreiten, ohne die nöthigen Angaben darüber zu
besitzen. Wir schlagen daher der hohen Versammlung vor, die
Berathung dieses Voranschlags zu verschieben, bis ein
erläuternder und einläßlicher Bericht darüber vorliegt. Ich wünsche
sehr, daß der Große Rath in die Anschauungsweise der Kom-
miision eintrete und dieses Geschäft auf die nächstfolgende
Sitzungszeit verschieben möchte; denn der Regierungsrath hat
nicht Zeit, noch während der gegenwärtigen Session die nöthigen

Nachforschungen anzustellen und seinen Bericht vorzulegen.

Girard. Ich kann mich nicht enthaltet» der Versammlung
den Übeln Eindruck mitzutheilen, welchen ich während der ganzen
Berathung des Voranschlages empfunden habe und den
vielleicht mehrere unserer Herren Kollegen theilen. Wir haben
soeben Millionen bewilligt, ohne nur das Wort zu ergreifen.
(Der Redner radelt die Art und Weise, wie das Büdget
berathen und beschlossen worden; er kritistrt den Herrn Bericht-
erstaller der Staatswirthschaftskommission, welcher sehr häufig
mit allzu lakonischer Kürze einfach gesagt habe, er habe keine
Bemerkung zu machen Er tadelt namentlich, daß bei dem Ansatz

von Fr. i4t),»tX) für neue Anschaffungen im Zeughaus im
Budget selbst keine Details enthalten gewesen seien, und fährt
dann fort) : Ist das der Weg, den wir bei Berathung eincS
Voranschlages mit Ausgaben von mehreren Millionen einschlagen
sollen? Ich glaube es nicht, und Sie sehen, daß die Staats-
wirthschaftskommlssion bezüglich des Voranschlags für die Slaats-
bahn uns soeben anrärh, es nicht zu thun. Dieß ist der Grund,
warum ich hier das Versahren des StaatSbahndirekt wiums tadeln
muß, welches uns einen sehr großen Betrag abfordert, ohne
seine Forderung mit einem einzigen zu deren Beleuchtung geeigneten

Belege zu unterstützen. Wir müssen uns ein für alle Mal
gegen ein so außerordentliches Vorgehen verwahren. So viel
an mir, gehe ich noch weiter, als die Staatswirthschaftskommission,

und verlange, daß der Regierungsrath eingeladen werde,
seinen Bericht über den Voranschlag der Staatsbahn noch während

der gegenwärtigen Session vorzulegen. Stelle man sich

nur nicht vor, daß diese Arbeit so bedeutend sei, daß sie nicht
im Lause dieser Session gemacht werden könnte; das läßt sich

ohne viele Mühe thun. Wartet man aber bis nächstes Jahr
mit der Berathung dieses Voranschlags, worauf denn — frage
ich, — wird sich die Verwaltung der Staatsbahn stützen? Ich
für meinen Theil möchte nicht die Hand dazu bieten, und ich
dringe darauf, daß dieses Geschäft noch während vergegenwärtigen

Sitzungsperiode zur Erledigung komme. Der Antrag der
Kommisston hat gewißZseine zweckmäßige Seite, indem wir durch
Vertagung der Berathung Zeit gewinnen, um den Gesctzesent-
wurf über den Betrieb der Staatsbahn zu prüfen und festzusetzen,

und um den vorberathendcn Behörden Zeit zu geben, in
ein gesetzliches Geleise einzulenken, welches sie nie hätten
verlassen sollen. Ich schließe meine Bemerkungen, indem ich
beifüge, daß es die Würde des Großen Rathes und der Vertreter
des Berncrvolks erheischt, hier ihren ausdrücklichen Willen kund

zu geben, damit der Regicrungsralh sich darnach richte und den
von der Kommission verlangten Bericht noch während der
gegenwärtigen Session erstattte, damit er noch während wir hier
versammelt sind, geprüft, berathen und erledigt werden könne.

Ganguillet. Ich unterstütze den Antrag der
Staatswirthschaftskommission ebenfalls, will ihn aber noch ausdehnen.
Herr Girard hat zwar auch gesagt, er wolle den Antrag
erweitern; allein er hat ihn, glaube ich, eher eingeschränkt. Ich
will nämlich den Amrag dahin ausdehnen, daß der Bericht
nicht erstarret werde, bis die Rechnung der Staatsbahn pro 1864
abgeschlossen ist; denn erst nach Abschluß derselben hat man eine
sichere Basis für das Büdget des folgenden Jahres, was, wie
mir Herr Karrer gesagt hat, wahrscheinlich im Januar 1865
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stattfinden kann. Bei dem Antrage des Herrn Girard wäre daS

Budget stets noch auf eine unsichere Grundlage gebaut.

v. Gonzenbach. Da der Herr Berichterstatter der

Staatswirthschaftskommission französisch gesprochen, so wird es

manchen Mitgliedern nicht unangenehm sein, wenn ich noch in
deutscher Sprache die Motive der Kommission auseinandersetze.
Die Staatswirthschaftskommission war allerdings erstaunt, daß,

wenn man zum ersten Male daS Budget über ein so wichtiges
Institut vorlegt, wie die StaatSbahn ist, einfach vier Seilen
Zahlen dargeboten werden, ohne Unterschrift und ohne ein Wort
der Erklärung und der Erläuterung. Wir mußten uns fragen,
wie es auf diese Grundlage hin möglich sei, die Einnahmen und

Ausgaben einer für uns so neuen Einrichtung zu berechnen.

Wir müßten Engel des Himmels gewesen und über die Staatsbahn

hingeflogen sein, um zu wissen, wie viel Personen da und
dort ein- und ausgestiegen und wie viel Waaren ein- und
ausgeladen worden sind. Die Ansätze deS Büdgets beruhen
wahrscheinlich auf den bisher gemachten Erfahrungen und da wäre
es denn doch keine große Mühe gewesen, wenigstens diese

mitzutheilen. Wir haben das Staatsbahnvireklonum aufgestellt,
weil wir der Regierung >u ihren übrigen Geschäften nicht noch
ein solches Spezialgeschäft aufladen wollten, welches ihre
Thätigkeit in hohem Grade absorbirt hätte, sondern weil wir eine

Verwaltung wollten, welche ausschließlich für dieses thätig sein

und mit Umsicht und Vorsicht handeln solle, damit nicht auf der
Staatslokomotive daS ganze Staatsvermögcn fortrolle. ES hätte
daher das erste Bridget auch mit Ernst vorgelegt werden sollen.

Hätte man uns statt dieses Büdget vorzulegen, einfach gesagt:

„Wir glauben, es giebt einen Ausfall von Fr. 444,86V, gebt
uns die Ermächtigung, diesen Ausfall zu decken", so hätten wir
ganz gleich viel gewußt. Man kennt übrigens auf allen
Eisenbahnen den Durchschnittscrtrag der einzelnen Monate oder doch

denjenigen einzelner Jahreszeiten; man weiß, welche Monate gut
und welche weniger gut und daß bekanntlich die Sommermonate
die besten sind. Dazu kommen noch andere Momente. Eine
neu eröffnete Bahn zieht viele Leute an, welche der Neuigkeit
wegen fahren und später nicht mehr kommen, während sich

dagegen andere Verkehrsverhältnisse eröffnen. Aus den ersten
vier Monaten konnte daher nicht viel geschlossen werden. Zudem
ist das Gesetz über den Betrieb noch nicht berathen. Wenn Sie
nun in demselben andere Bestimmungen aufnehmen, als diejenigen,

welche das Büdget voraussetzt, so hängt es ganz in der
Luft. Da uns demnach alles Material für eine sichere
Berechnung fehlt, so müssen wir die Berathung verschieben, wenn
wir nicht der Regierung ein bloßes Zutrauensvotum geben
wollen. Das dürfen wir aber hier nicht thun, sondern als
Vertreter des Volks müssen wir selber zu dessen Vermögen Sorge
tragen. DaS in Aussicht gestellte Defizit von ungefähr Fr. 444,660
repräsentirt ein Kapital von zirka l 4 Millionen Franken, welches
wir wahrlich nicht so leicht aufgeben dürfen. Wir müssen
mit Ernst untersuchen, ob ein solches Defizit denn wirklich sein
müsse. Noch keiner Bahn, von der Franco-Suisse bis zu den

vereinigten Schweizerbahnen ist jemals ein solches Büdget
vorgelegt worden. Die Aktionäre, als welche bei der Staatsbahn
der Große Rath, die Stellvertreter des Volkes, zu betrachten
sind, würden gesagt haben: „Seid so gut, uns zu erklären,
warum Ihr glaubt, daß das so sein müsse." Die Staatswirth-
schaftskommftsion sollte eine vergleichende Uebersicht über die
einzelnen Demils haben, wie sie sich bei den einzelnen Bahnen
in Brennmaterial, Maschinenunterhalt, Beleuchtung, Bekleidung
u. s. w. herausstellen. Wenn man unter einem einzigen Posten
Fr. 94,vvv ansetzt, so lohnt es sich schon der Mühe, Auskunst
zu geben. Ich zweifle keinen Augenblick daran, daß das
Staatsbahndirektorium dieies Material besitzt und uns vorde-
monstriren wird, baß die Staatsbahn sogar wohlfeiler werde
betrieben werden können, als Privatbahnen. Ich wäre sehr
glücklich, allein bis man es mir beweist, bin ich so frei zu
zweifeln, besonders wenn ich mich an die frühern Gutachten

und Rentabilitätsberechnungen erinnere, bei welchen man sich so

enorm getäuscht hat. Haben wir später durch eine Fortsetzung
der Bahn auf irgend eine Seite hin eine Vermehrung der
Einnahmen zu hoffen, oder müssen wir in alle Ewigkeit jährlich
eine halbe Million zuschießen, bloß um des Vergnügens willen,
eine StaatSbahn zu haben? Ueber alles das muß man
vollständig klar werden und man muß so genau als möglich dar-
lhun, wie viel ausgegeben werden muß; denn wenn das Volk
vermMhen sollte, es werde mit seinem Gelde nicht eben so sparsam

umgegangen, wie bei andern Bahnen, so würden alle Hoffnungen
auf Fortsetzung der Bahn reine Träume. Ich habe Dinge
gehört, welche mich hoffen lassen, es sei eine Verlängerung und
Ausdehnung der Bahn im Interesse des Kantons möglich und
es sei ferner möglich, daß sich auch die Rentabilität gut gestalte.
Alle diese Momente müssen in dem abzugebenden Berichte
zusammengestellt .werden. Derselbe braucht nicht gerade in alle
Details einzugehen, allein er soll doch ungefähr zeigen, wie man
hofft, daß die Zukunft sich gestalten werde, und jedenfalls muß
man das Büdget verschieben, bis das Betriebsgesetz berathen ist.

Scherz, Regierungspräsident. Herr Präsident, meine

Herren! Nur einige Bemerkungen, zunächst auf Herrn Girards
Vorwurf, daß der Regierungsrath so schnell das Büdget zu Ende
berathen habe; ich dagegen danke Ihnen sehr dafür. Herr Girard
klagt auch darüber, daß man im Büdget nicht mehr Details
gegeben, allein ich mache einfach darauf aufmerksam daß das
Büdget seit 26 bis 36 Jahren immer in der gleichen Form
vorgelegt worden ist, wie auch das so eben berathene, und daß
niemals eine andere Form gewünscht worden ist. Will man es

nun auf einmal anders, so mag man daherige Anträge bringen,
aber der Regierung kann man keine Vorwürfe machen. Herr
Girard wünscht im Fernern, daß noch in dieser Sitzung über
das Staatsbahnbüdget ein einläßlicher Bericht erstattet werde.
Wenn es möglich ist, diesen Bericht noch in dieser Sitzung zu
erhalten, so kommt das Niemanden erwünschter, als der
Finanzdirektion, ddnn sie hat kein Interesse, dieses Büdget in das nächste
Jahr zu verschleppen, denn es ist ein bedeutender Uebelstand, wenn
man ohne Büdget Ausgaben machen muß. Ich stelle diesen
Uebclstand höher, als die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit eine

Begründung zu erhalt n. Die Regierung ist aber nicht Schuld
an dieser Verzögerung. Der RegierungSrath hat schon vor
längerer Zeit vom Staatsbahnvireklonum einen ausführlichen
Bericht verlangt und derselbe ist auch versprochen worden, kam
aber bis jetzt nicht an. Der RegierungSrath hat daher dieses

Büdget ohne diesen Bericht berathen, weil die Staatswirthschafts-
kommisstpn zusammentrat und ihr das Büdget vorgelegt werden
mußte. Was nun aber Herr v. Gonzenbach bezüglich dieses
Berichtes verlangt, nämlich daß er sich auch über die Verlängerung

der Bahn in den Jura ausspreche, ist aber zu viel
verlangt, denn diese Frage der Verlängerung gehört offenbar nicht
in diesen Bericht, welcher bloß die Einnahmen und Ausgaben
nachweisen soll ES ist dieß ein neuer Gedanke, der vom
Präsidenten der Staatswirthschaftskommission, dem Herrn
Großrathspräsidenten Carlin angeregt worden, und der geprüft werden
soll. Herr Ganguillet stellt den Antrag, daß die Berathung des

Büdgets für die Staatsbahn bis nach Ablegung der dießjährigen
Rechnung verschoben werde. Ich kann diesem letztern Antrag
nicht beistimmen; denn es ist wünschcnswerth, daß der Große
Rath sich so schnell als mit diesem Büdget befasse.

Karr er. Herr Präsident, meine Herrn! Sie werden mir
nicht übel nehmen, wenn ich mir hier auch einige Worte erlaube.
J:h habe gestern der Sitzung der Staatswirthschaftökommisston
beigewohnt, konnte aber infolge meiner Stellung im StaalSbahn-
direkwrium weder für noch gegen den Antrag der Kommission
stimmen. Ich bin damit einverstanden, daß die Sache
verschoben wird, wenn man nicht nur ein Büdget will, sondern
auch einen Berichr darüber. Von vornherein aber muß ich mich
verwahren gegen einen Bericht, wie Herr v. Gonzenbach ihn



verlangt. Wir haben so lang wir hier sitzen, zu dem Büdget
niemals einen Bericht gehabt, sondern der Bericht bestund im
detaillirten Büdget, und sür die Staatsbahn wird wohl das
gleiche Versahren angenommen werden sollen. Herr Präsident,
meine Herren! Wenn Sie einen Bericht wollen, wie ihn Herr
v. Gonzenbach will, so ist eine Prüfung der Frage nöthig: wie
kommen die Einnahmen heraus bei einer Verlängerung der

Staatsbahn nach Luzern, nach Basel und nachPruntrut? Seit
Jahren aber arbeitet man an der Beantwortung dieser Fragen und
ist bis heute nicht dazu gekommen, eine solche Antwort zu geben.

Nun verlangt Herr v. Gonzenbach zum Büdget einen Bericht,
der dies Alles behandeln soll. Wenn er sagt, es werde jeweilen
über die Büdgets der Eisenbahngesellschaften den betreffenden
Verwaltungsräthen ein fernerer Bericht außer dem Büdget gegeben,
so sage ich, es ist nicht wahr! Es ist übrigens ein Schlußbericht

über das Büdget der Staatsbahn gemacht worden, nämlich
über das Ergebniß von Einnahmen und Ausgaben, über die

Vertheilung auf die verschiedenen Conti, den Betriebskonto, den

Bau-Conto, den Unterhaltungs-Conto u. s. w. Es ist daher
unrichtig, was gesagt worden, daß kein Bericht vorliege. Hier
ist er in meiner Hand (der Redner weist denselben vor). Er
ist vom Direktorin»! unterzeichnet, datirt vom 14. und 15. dieß
und ist an die Eisenbahndirektion gerichtet. Es ging mit diesem

Büdget, wie es geht, wenn das Ergebniß nicht ganz glücklich

ist; das ursprüngliche Büdget war niedriger in den Einnahmen
und höher in >einem Ausfall. Wenn man in einem solchen

Falle genauer untersucht, so kömmt man bisweilen auf günstigere
Ergebnisse. Eine Grundlage, die man sonst hat, hatte man für
die Staatsbahn bis dahin nicht, das sind die bisherigen
Einnahmen, denn diese können uns hier nicht als Maßstab dienen.

Unser Vorsteher des Handels- uud KontroUfachs sagt: es sei

möglich, sogar wahrscheinlich, daß mit der Ausdehnung des

Verkehrs, mit der Gewöhnung des Publikums an die Staatöbahn,-
durch verschiedene Anstalten, zur Anziehung von Waaren und
Personen auf die Bahn, die bisherigen Einnahmen der bessern Monate
auch für die schlechtem gelten können. Ob dieß richtig ist oder
nicht, will ich nicht beurtheilen. Meine persönliche Ansicht ist:
es ist nicht richtig. Diese sogenannten „höchsten" Monate dürfen
wir nicht als Durchschnitt annehmen. Wir müssen praktische

Erfahrungen gewinnen. Ich glaube, der Durchschnitt vom
August wird denjenigen für die spätern Jahre abgeben. Der fragliche

Bericht ist nicht sehr lang, doch will ich ihn nicht ganz
ablesen. Darin ist der Bericht vom Controlle-Chef aufgenommen.
Dieser Bericht ist die Grundlage über den Theil des Büdgets
über die Einnahmen ö. I.—V. des Entwurf-Büdgetö und
lautet also.: (Der Redner liest den Eingang ab, in welchem der

Tag des vom Direktorium an den Controlle-Chef ertheilten
Auftrages zu Erstattung des Berichtes, und der Tag der

Abfassung des letztern angegeben ist.) Herr Präsident, meine Herren!
Das mag Ihnen den Beweis leisten, was der regierungsräthliche
Auftrag für Folgen gehabt hat. Um nämlich den Beweis leisten

zu können, was jede der verschiedenen Bahnstrecken, Bern-Biel,
Biel-Ncuenstadt, Bern-Langnau abtrage, mußten genaue
Berechnungen gemacht werden. Drei Angestellte waren damals fast
Tag und Nacht volle 14 Tage lang damit beschäftigt. Es ist gut,
daß diese Berechnungen gemacht worden sind, damit Jedermann sich

genau vorstellen kann, wie es sich verhält. Der Bericht sagt: „Das
Resultat ist kein glänzendes". Die Einnahmen sind nämlich
geringer als damals berechnet worden ist. Ein früherer Bericht
ist einstimmig dahin gegangen, daß Biel-Neuenstadt mit Fr. 21,VW
Ertrag in die Rechnung falle und fast eben so viel Bicl-Bern.
Es ist fatal, baß es nicht so eingetroffen ist, aber keiner Behörde
kann ein Vorwurf daraus gemacht werden. Biel-Neuenstadt
kommt etwas über Fr. 22,VW, Bicl-Bern auf ungefähr Fr. 12,000
und Bern-Langnau auf etwas mehr als Fr. 5VVV kilometrischen
Ertrages. Dieß ist das Ergebniß und Sie können den Bericht
hundert Mal zurück schicken, Sie bekommen doch kein anderes
Resultat. Der Redner fährt fort zu lesen.) „Immerhin ist
aber nicht aus dem Auge zu verlieren, daß erst mit Anfang dieses
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Monats Züge mit direktem Güter-Tarif im schweizerischen Verkehr

erstellt worden sind, und so zu sagen, namentlich die Lang-
nau-Linie, noch eigentlich für den Güterverkehr bearbeitet werden
müssen." Um z. V. von der Langnauer-Linie zu reden, mußte
man sich außerordentlich Mühe geben, um Waaren zur
Beförderung auf derselben zu bekommen. Man hatte hier die
Konkurrenz der Achse. Von Langnau nach Burgdorf sind es auf
der Straße vier, auf der Bahn aber dreizehn Stunden Wegs.
Man mußte daher eigene Vorkehrungen treffen, um namentlich
bezüglich der Beförderung von Holz und Käse auf der Bahn
Erleichterungen eintreten zu lassen. Die Linie Langnau-Bern
weist an beförderten Personen aus im Juni 13,VW

„ Juli 18,54V

„ August 13,I9V
„ September 1v,55v

Zusammen: 55,34V
Die Zentnerzahl für Waaren war im Juni 9,980

„ Juli 16,455
„ August 21,360
„ September 23,4VV

Zusammen: 71,195
Die Güterfuhr hat sich daher vom Juni bis zum September

vermehrt, und im Weinmonat war sie noch größer. Der Totalertrag

von Waaren und Personen in dieser Zeit beträgt Fr. 65,652
und hat sich seither noch sehr vermehrt.
Die Waaren ertrugen Fr. 14,472, die Personen Fr. 51,18V.

Personen Zent. Waaren mit Ertrag
Die Linie Biel-Bern

beförderte im Juni 17,640 7,285

„ Juli 25,420 13,580

„ August 20,080 21,300

„ September 16,740 17,500

Im Ganzen 79,880 59,665
Fr. 134,584

Personen Zent. Waaren mit Ertrag
Die Linie Biel-Neuenstadt

beförderte im Juni 17,000 104,735

„ Juli 17,210 108,265

„ August 15,060 72,840

„ September 17,010 98,300

Im Ganzen 66,280 384,140
Fr. 110,724

So kommt man auf dieser Linie auf einen durchschnittlichen
Ertrag von Fr. 22,000. Nun fährt der Bericht fort: Wenn
somit in runder Summe auf die so günstige Berechnungsweise
gestützt das Endresultat von 930,600 sich ergibt, so scheint es
vielleicht zu weit gegangen pro 1865 eine Einnahme von Franken

1,030,000 aufzunehmen. Man darf indessen immerhin für
eine neue Bahnlinie eine Vermehrung des Verkehrs im ersten
Jahr als sicher annehmen, und wird sich diese allerdings nach
den jeweiligen industriellen Verhältnissen des von der Bahn
durchzogenen Gebiets richten. Speziell auf die neue Linie der
Berner Staatsbahn angewendet ist nun aber in dieser Richtung
hervorzuheben: 1 Die Holz- und Käsesendungen aus dem
Emmenthal. 2) Die Steinetransporte aus der Grube in Oster-
mundingen. 3) Der Transitverkehr mit den westlichen französischen

Seeplätzen, welche durch die Paris-Lyon-Mittelmeer-Bahn
verbunden werden, und die infolge des Bauâ der Staatsbahn
um 50 Kilometer näher gerückt sind. Diese drei Faktoren
zusammen, in Verbindung mi der konstatirlen Thatsache, daß der
Verkehr im großen Ganzen genommen mit jedem Tag sich

steigert, sind dem Unterzeichneten wenigstens Bürgen dafür, daß
jene Berechnung nicht außer dem Berreich der Wahrscheinlichkeit
liegt. Eine andere Begründung der Einnahmen ist dem Direk-
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torium so wenig als dem Regierungsrath möglich. Nun kommt

man zu den Ausgaben. Man spricht von den Besoldungen, und
auch hier kann man nur etwas Annäherndes sagen. Vorausgesetzt,

daß das Betriebsgesey einige Modifikation erleide, so

kann vielleicht etwas Bestimmteres angesetzt werden. Die
Besoldungsansätze sind im Betriebsgesetz bestimmt, und zwar find
die Stellen des Betriebsinipektors, der Maschinenmeister, der

Bahningenicurs und Kontrvllechefs, die höher bezahlten; die

ersten gehen von Fr. 4lXb> bis Fr. 0000, und die letzten von
3500 bis Fr. 4506. Diese Stellen find gegenwärtig besetzt und
man ist dabei weder zum Minimum noch zum Marimum
gegangen. Das sind alles Beamte, die infolge sehr schwieriger
Unterhandlungen gewonnen worden sind. Obgleich sie sich für
5000 Fr. anstellen ließen, so werden sie für eine höhere Besoldung

sofort fortgehen; und man wird daher, wenn man sie

behalten will, später zum Marimum kommen müssen. Man
darf diese Stellen nicht vergleichen mit andern. Beim Bau einer

Eisenbahn, für die man bei 20 Millionen Franken ausgibt,
ist ein Oberingenieur im Fall hundert Tausende auszugeben.
Da muß man Jemanden haben, welcher der Sache gewachsen

ist, das Gleiche ist der Fall beim Betriebsinspektor, beim
Maschinenmeister u, s. w. Bei einem unfähigen Beamten können
in einem Monat unnöthige vermeidbare Auslagen entstehen, die

mehr als 3 bis 4 Jahre seiner Besoldung betragen. Ich spreche

nicht vom Direktorium, indem auf den Vorschlag der Kommission
vom nächsten Jahr an kein Direktorium mehr bestehen ixird,
sondern ein Direktor mit einem Verwaltungsrath von so und so

viel Mitgliedern. Der Direktor muß arbeiten können und
arbeiten wollen, und daneben ein treuer braver Mann sein. Wenn
Sie einen Direktor bestellen, dem man trauen kann, so kann er
in einem Jahre viel mehr ersparen und nützen, als seine Besoldung

während mehrerer Jahre beträgt. Auch die Besoldungsverhältnisse

der übrigen Angestellten sind durch bestimmte Verträge
mit ein-, zwei bis dreimonatlicher Kündigung geregelt. Dann
kommt der Verbrauch von Materialien, besonders der Baumate

ialicn. Das beruht auch auf Berechnungen. Wenn man
nach Biet 4 bis 6 Züge fahren läßt, statt wie jetzt blos 3, und
nach Langnau 3 Züge, statt wie jetzt 2, so braucht man mehr
Material, hat aber dafür möglicherweise mehr Einnahmen Ueber-

htmpt sind alle Ausgaben nach den abgeschlossenen Verträgen
berechnet. Allein ich finde es auch am Ort für das erste Mal
eingehende Erläuterungen zu geben, und das Direktorium wird
gar nicht in Verlegenheit sein, einen solchen Beucht zu erstatten.
Ich stelle keinen Gegenantrag, sondern stimme zur Zurückweisung
und Erstattung eines Berichts.

v. Gonzenbach. Bloß noch zwei Worte. Wenn ich
mich an den Platz des Herrn Karrer versetze, so begreife ich

ganz gut, daß er so hat sprechen können. Wenn es ihn freut,
daß auch ich mich geirrt habe, so erwidere ich ihm: wir siird
allzumal Sünder, allein wenn er sagt, es sei nicht wahr, daß
andere Bahnverektorien solche Berichte ablegen, so will ich es
ihm beweisen. Der Große Rath repräsentirt bei der StaatS-
bayn die Versammlung der Aktionäre von Privatbahnen, mit
dem Unterschied, daß die Aktionäre aus ihrem eigenen Gelde
bezahlt haben, wir dagegen aus dem Staatsgute. Den
Generalversammlungen aller Eisenbahngesellschaften wird nun alljährlich
ein Gencralbericht über den Betrieb vorgelegt, und wenn
derselbe ein ungünstiges Resultat erzeigt, so wird jedes Mal daraus
hingewiesen, ob und auf welche Weise, z B. durch Anschluß
neuer Bahnen, wie bei der Union Suisse durch den Anschluß
an die Bodenseeaürtelbahn, ein besseres Resultat in Aussicht
gestellt werden kömie. Wenn wirklich, wie Herr Karrer sagt,
ein Bericht vorliegt, so fallen zum Theil meine Bemerkungen
weg; allein jedenfalls hätte ich ihn gerne ged uckt gesehen, denn
es müßte Einer einen Kops haben, wie ein Viertel, wenn er
vom bloßen Ablesen der angehörten Zahlen sich eine klare
Vorstellung machen wollte. Hier gilt der Grundsatz: principiis
àà; Mißbräuchen muß man gleich von Anfang entgegentreten.

Für ein- und allemal: es soll ein gedruckter Bericht ausgetheilt
werden.

A b st i m m u n g.

Für den Antrag des Herrn Girard, der Bericht
solle noch im Lause der gegenwärtigen Session

abgelegt werden Minderheit.
Dagegen Mehrheit.
Für den Antrag der StaatSwirthschaftskommisston Handmehr.

Staatsverwaltungsberichte der Jahre 1850, 1060,
1001, >002 und 1003.

Die Staatswirlhschastükommission trägt aus
Genehmigung der Verwaltuugsberichte von 1050 bis 1003 an,
behält sich dagegen vor, über den umfangreichen und reichhaltigen
Bericht deö JahreS 1803 in der nächsten Großrathösession
einläßlicher zu rapportiren.

Der Große Rath pflichtet bei, ohne Widerspruch, durch'S
Handmehr.

Hieraus wird in üblicher Weise die nachgesuchte Entlassung
ertheilt:

1) Dem Herrn Egger, neuerwähltem Geschäftsführer der

Bankfiliale Laugenthal, als Regicrungsstatthalter von Lan-
gemhal

2) Dem Herrn Joh. Jak. Romang, als Obergerichlsschreiber,
diesem auf den 3l. Dezember 1004.

Vortrag über die Frage der obligatorischen Einführung deS

Turnens in den Primärschulen.

Der Regierungsrath trägt darauf an, daß der
obligatorischen Einführung des Turnens in den Primärschulen keine

Folge zu geben, wohl aber auf oem Wege der Empfehlung und
Aufmunterung allmälig auf eine Forderung des Turnunterrichtes
im gedachten Sinne hinzuwirken sei.

Herr Erziehungödirektvr, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Herr Präsident, meine Herren! Nach
Vorschrift des § 48 des GroßrathSreglements hat der Regierungs-
rath bei Entwerfung des Budgets Bericht zu erstatten über die

Art und Weise, wie er den bei der letzten Büdgetberathung
erheblich erklärten Amrägen nachgekommen sei oder warum er dieß

nicht gethan habe. Es fällt unter diese Bestimmung der vom
Großen Rath unterm 27. Januar d. I. dem RegierungSrathe
ertheilte Auftrag: die Frage der Einführung des Schulturnens
in den Primärschulen zu untersuchen und darüber Bericht zu
erstatten. Die Erziehungsdircktion beehrt sich, Ihnen hier über
folgendes zu berichten. Was zuerst den Grundsatz der Einführung

des Schulturnens in der Primärschule betrifft, so kann
derselbe vom theoretischen Standpunkte aus kaum mehr ernstlich
in Frage gestellt werden. In verschiedenen Armeen, auch in der
schweizerischen, ist bereits das Turnen eingeführt ; es wird aner-



kannt, daß dasselbe zur militärischen Ausbildung gehört; es wird
sogar als wünschbar erklärt, daß es derselben vorhergehe und
nicht erst im militärpflichtigen Alter begonnen werde; es ist durch
gekrönte Preisschriften nachgewiesen, daß das Turnen der Schuljugend

zur Vorbereitung für den spätern Waffendienst sogar
noch zweckmäßiger sei, als die Einführung des Kadettenwesens
in der gestimmten Volksschule. Hieraus folgt bereits, daß ein

Staat, dessen Bürger grundsätzlich zum Militärdienste verpstichtet
sind, schon aus militärischen Gründen die turnerische Ausbildung
wenigstens der männlichen Jugend wünschen muß. Dieser
Wunsch muß aber auf die gesammte Schuljugend männlichen
und weiblichen Geschlechts ausgedehnt werden^ sobald hier in
gleichem, ja in höherm Maße der sanitarische und der pädagogische

Gesichtspunkt hervorgehoben und mit Recht anerkannt
werden Tüchtige Aerzte und tüchtige Pädagogen behaupten mit
gleichem Nachdruck, daß die Erziehung den Leib wie den Geist
im Auge haben müsse, und daß die Ausbildung der Fähigkeiten
des erster» eben so wenig der Natur und dem Zufall überlassen
werden darf, als man anerkanntermaßen die Entwicklung der

Geistesanlagen dem bloßen Zufall überlassen kann. Da Ort
und Zeit hier nicht gestatten, diesen Gedanken in's Einzelne
auszuspinnen, so wollen Sie es bei der Anführung des
allgemeinen Satzes bewenden lassen, daß die leibliche Bewegung und
Kraft eben so sehr wie die geistige nur durch planmäßige Uebung
und Leitung dem Menschen vollkommen und allseitig zu eigen
wird. Brechen wir die prinzipielle Erörterung hier ab. Ist ja
doch dieser Grundsatz schon im Jahr 1835 durch unsere oberste

Landesbehörde anerkannt worden, indem das damalige Primar-
schulqesetz nach Anführung der obligatorischen Unterrichtsfächer
der Primärschule erklärt: »8 17. Die allmälige Einführung
körperlicher Uebungen soll vom Staate begünstigt werden " Der
oben erwähnte Auftrag des Großen Rathes schließt aber nicht
nur diese grundsätzliche Frage in sich, sondern eben so sehr die

praktische, auf welche Weise daS Turnen in der Primärschule
eingeführt werden könne und sollen Wie dieß schon durch die
Redaktion des oben erwähnten Auftrags zugegeben wird, ist dieß
keine so leichte Aufgabe, sonst würde es genügen, im 8 3 dcS

Organisationsgesetzes vom 24. Mai 1856 das Turnen einfach
den übrigen obligatorischen Fächern beizufügen. Die Erfahrung
hat aber bewiesen, daß eine solche Bestimmung von sehr zweifelhaftem

Nutzen sein müßte. Jene bereits angeführte Bestimmung
des Primarschulgesetzes vom Jahr 1835, welche das Turnen
zwischen die fakultativen Fächer (Realien und weibliche
Arbeiten) hineinschob, hat sich nämlich, man kann wohl sagen,
vollständig nutzlos erwiesen, und es würde, aus nahe liegenden
Gründen, so ziemlich dasselbe erfolgt sein, wenn in jenem Gesetz

dieser Unterricht gar nicht erwähnt oder wenn er unter den

obligatorischen Schulfächern aufgezählt worden wäre. Den
besten Beweis lieferen die El fahrungen der Sekundärschulen unsers
Kantons. Hier nämlich, wo die Verhältnisse bereits dem Turnen
günstiger waren, führte sich dasselbe meistenthcils ein, obschon
es durch das Gesetz vom >2. März 1838 nicht vorgeschrieben

v war, und es gedieh unter diesem Gesetz ungefähr eben so, wie
unter demjenigen von 1856, welches den Sekundärschulen das
Turnen vorschrieb. Wenn der Gesetzgeber vom Jahr 1856 das
Turnen in der Primärschule gar nicht mehr erwähnte, dagegen
es in der Sekundärschule obligatorisch erklärte, so hat er damit
einfach der Erfahrung Rechnung getragen. Und er har Recht
daran gethan, sofern es sich erzeigen sollte, daß die obligatorische
Einführung im ganzen Kanton damals eine Unmöglichkeit war.
Denn Gesetze, welche man nicht handhaben kann und darf,
nützen nicht nur nicht, sondern es wird durch deren Nichtbeachtung

auch die Würde und der Erfolg derjenigen Geseße

geschwächt, welche bei gutem Willön ausgeführt werden können.
Nun darf aber unbedenklich behauptet werden, daß nicht nur
im Jahr >856 die allgemeine Einführung des Turnens in der

Volksschule eine Unmöglichkeit war, sondern, daß sie eS auch
heute noch ist, selbst wenn man die unterste Altersstufe davon
dispcnsiren wollte. Um nicht zu reden von den an vielen Orten
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noch sehr mächtigen Vorurtheilen des Volkes gegen das Turnen,
so wie der Unzulänglichkeit der von den Gemeinden für die
übrigen Bedürfnisse der Schule angewiesenen Hülfsmittel, sei

nur dieß Eine erwähnt, daß wenigstens die Hälfte der sämmtlichen

Lehrer und Lehrerinnen den Turnunterricht nicht ertheilen
können, und ein großer Theil derselben wegen vorgerücktem Alter sich
auch nicht mehr dazu befähigen kann. Denn noch immer sind
fast die Hälfte unserer Lekrer und Lehrerinnen solche, welche
nicht in Seminarien gebildet worden sind und auch von den in
Seminarien vorgebildeten sind nicht nur eine Menge Lehrerinnen,
sondern wohl auch noch einzelne Lehrer, welche den Turnunterricht

nicht übernehmen könnten. Und doch werden diejenigen/
welche den Turnunterricht in den Primärschulen einführen wollen,
dabei die Meinung haben, daß er durch die Lehrer und zwar
jedem Kinde eben durch seinen Lehrer ertheilt werde, schon weil
es meist nicht anders möglich wäre und weil sonst ein bedeutender

Theil seines pädagogischen Werthes verloren ginge. Diese
Schwierigkeiten scheint denn auch unsere Schulsynode gefühlt zu
haben, als sie voriges Jahr die Frage der Einführung des
Turnens in der Primärschule besprach. Obschon dieselbe nicht
daran denkt, die Leistungsfähigkeit der Primärschule gering zu
schätzen, und obschon der Antrag auf obligatorische Einführung
energisch vertreten wurde, so beschloß sie gleichwohl um Empfehlung,

und nicht um Anbefehlung des Turnens zu petitioniren.
Auch das kann uns noch nicht zur Nachahmung reizen, wenn
z. B. von Zürich oder von deuffchen Staaten erzählt wird, in
welchen das Turnen auch in der Primärschule obligatorisch
eingeführt sei. Denn es ist bekannt, daß in Zürich noch vier Jahre
nach Erlaß dieses Gesetzes (22. Januar >86-1) der ErzichungS-
ralh diese Vorschrift insoweit einschränken mußte, als die Lehrer
dafür befähigt worden und die Räumlichkeilen dazu vorhanden
sind, une daß er (8. Juni >861) die Nichterfüllung des Gesetzes

durch Mangel an gutem Willen bei Gemeinden und Lehrern zu
erklären sich veranlaßt steht Ebenso soll in Preußen die PrariS
hinter der fortgeschrittenen Gesetzgebung zurückbleiben. Wenn
aber auch einstweilen in unsern Primärschulen das Turnen noch
nicht obligatorisch eingeführt werden kann, so kann doch gar
manches geschehen, um diese Maßregel vorzubereiten und zu
beschleunigen, und manches geschieht auch schon jetzt in diesem

Sinne. Das unablässige Neben des Turnens in den Seminarund

Wiederholungskursen setzt uns in den Besitz einer immer
größern Zahl von Lehrern, welche dieses Faches kundig sind und
andrerseits wird das Publikum durch die Fortschritte der
Sekundärschulen und durch die lebendige Anschauung, welche es dort
von der Sache erhält, allmälig für dieselbe gewonnen und
begeistert. ES sollte aber auch der Große Rath von >864
dasjenige wieder bestätigen, was schon das Gesetz von >835
ausgesprochen hatte, nämlich: der Staat habe die Einführung der

körperlichen Uebungen zu begünstigen. Der Große Rath würde
dieses thun durch Genehmigung der im Budget für das Jahr
>865 angesetzten Summe von Fr. 156l>. Die nähere Bestimmung

über die Verwendung dieser Summe könnte der Große
Rath eben so gut der Regierung überlassen, als er dieß bei

einer Menge anderer Kredite thut, welche zur Unterstützung von
Vereinen oder gemeinnützigen Unternehmungen bewilligt werden.
Es scheint dieß schon deßwegen nöthig, weil auf diesem Gebiete
Äst Erfahrungen gemacht, Methoden aufgegeben und neue
versucht werden müssen, bevor eine gesetzgeberische Arbeit definitiv
in Kraft treten darf, und weil der Große Rath selbst sich am
Besten dabei befindet, wenn er durch sein Vorgehen an kein

bestimmtes Verfahren und allfällige zu weit gehende Konsequenzen

gebunden ist. Nur so viel sei hier bemerkt, daß diese Summen
einstweilen am zweckmäßigsten zur Abhaltung von Turnlchrer-
kursen und zur Auszeichnung besonderer Leistungen einzelner
Primärschulen verwendet werden dürfte. Da eine wesentliche
Be ingung für die Ertheilung des Turnunterrichts die Erstellung
besonderer Lokalitäten ist, so wäre ferner wünschbar,, daß auch
die für den Turnunterricht in der Primärschule bestimmten Lokalitäten

den durch das Gesetz vom 7. Juni 4859 festgesetzten Staats-
til
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beitrag erhalten. Diese Gesetzesauslegung, welche dem Geist
jenes Gesetzes durchaus entspricht, dars vom Großen Rathe
unbedenklich zugegeben werden. Eine besondere Honorirung des

Turnunterrichts wird Ihnen deßhalb nicht vorgeschlagen, weil
»ach ,dem begründeten Wunsche der Schulsynode durch denselben
auch die Zahl der Unterrichtsstunden nicht vermehrt und durch
dieses Fach die Kosten der Lehrerbildung nicht erhöht werden.
DaS schließt aber nicht aus, daß nicht aus allgemeinen Gründen
aus Hebung der Lchrerbesoldungen fortwährend hinzuwirken sei,

damit immer vollständiger sich der Lehrer mit Leib und Seele
der Schule widmen könne.

Durch das Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung um !'/» Uhr.

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.

Vierte Sitzung.

Donnerstag den 24. November 1864.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carl in.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Berger von Schwar-
zcnegg, Chapuiö, Kncchtenhofer une Sommer; ohne Entschuldigung:

die Herren Böguclin, Blösch in Viel, Blösch in Bern,
Buhlen, Burger, Feller, Frolö, Henncmann, Krebs, Lüthi,
Messerli von Rümligcn, Michaud, Monin, Regez, Röthlisbcrger
von Herzogenbuchsee, Ryscr, Sign, Stocker und Thönen.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

T a g e s o r r> n u,n g:

Wahlen.

Mühlethaler. Im Einberufungsschreiben zur letzten
Session ist unter andern Wahlen auch diejenige des Oberinstruk-
tors aufmarschirt; allein es hies damals, der bisherige Oberin-
struktor habe sich nicht wieder gemeldet und man müsse die Stelle
nochmals ausschreiben. Ich denke indessen, der Herr Militärdirektor

hätte ihm schon bei der Ausschreibung einen Wink geben
können. Die Stelle ist wieber ausgeschrieben worden und Herr
Oberst Brugger hat sich wieder gemeldet; allein im Einladungsschreiben

finde ich die Wahl nicht angezeigt. Unterdessen nirrd
Herr Oberst Brugger provisorisch funktioniren. Ich wünsche,
daß Auskunft gegeben werde, warum diese Wahl nicht auf dem
Traktandenverzeichniß steht.

Herr Präsident. Der Herr Militärdirektor ist diesen
Augenblick nicht anwesend, weil, wenn es sich um Wahlen Handelt,

nach Mitgabe der Verfassung die Mitglieder des Regierungsrathes

auszutreten haben. Er wird antworten, so bald er wieder
da ist.

G a n g uillet. Ich erlaube mir über die Wahl der Ständeräthe

eine Vorfrage. Bis in die letzten Zeilm war der Kanton
Bern seit einer Reihe von Jahren durch zwei Ständeräthe
vertreten, welche weder Mitglieder des Regierungsrarhes noch
Mitglieder des Großen Rathes sind, während in allen andern Kantonen

die Ständeräthe gewöhnlich so gewählt werden, daß daS
eine Mitglied eines der Häupter der Regierung und das andere
ein Mitglied der gesetzgebenden Behörde ist. Das ist ganz
natürlich; denn die Ständeräthe sollen eben den Stand, den
Kanton vertreten und müssen daher Leute sein, welche die genauen
Verhältnisse der Administration und der Lage des Kantons
gegenüber der Eidgenossenschaft kennen. Ich muß nun die Frage
auswerfen, ob es schicklich sei, daß der Kanton Bern Ständeräthe

habe, von welchen keiner weder Mitglied der Regierung
noch des Großen Rathes ist. Ick möchte daher, bevor wir zur
Wahl schreiten, den Grundsatz aufstellen, daß ein Ständeralh
aus den Regierungsräthen, und der andere aus der Zahl der

Mitglieder des Großen Rathes gewählt werde.

Herr Präsident. Wenn Herr Ganguillel auf diesem

Antrage beharrt, so könnte ich ihn höchstens als Anzug behandeln

; denn eine solche Beschränkung der Wahlfreiyeit müßte
durch ein Gesetz aufgestellt werden.

t. Zweier Ständeräthe.

Es werden ernannt:

Herr alt - RegierungSrath Sahli im ersten Wahlgang mit
I1l> Stimmen von l77 Stimmenden, neben Herrn v. Gonren-
bach mit 3t, Herrn RegierungSrath Kurz mit 9, Herrn
RegierungSrath Ktlian mir 6 Stimmen; und Herr Johann Ulrich
Lehmann in Lozwyl im ersten Wahlgang mit I t3 Stimmen von
189 Stimmenden, neben Herrn v. Gonzenbach mit 4t, Herrn
GroßratI, Moor mit 9 und Herr RegierungSrath Kurz mit 5
Stimmen.

2. Eines Mitgliedes des Regierungsrathes am Platz deS

Herrn Stockmar sel., ernannt: Herr Regicrungsstatthaller



Jerome Desvoignes in Saignelegicr im dritten Wahlgang mit
Kit Stimmen von >89 Stimmenden, neben Herrn Großrath
Jolissaint mit 7 t und Herrn v, Gonzenbach'mit l t Stimmen.

3. Eines ObergerichtsschreiberS, ernannt: Herr Kammerschreiber

Friedr. Fischer von Bern im dritten Wahlgang mit 99
Stimmen von tôt Stimmenden, neben den Herren Fürsprecher
Hodler mit ôt und Streit mit 1(1 Stimmen. "

4. Eines Kantonsbuchhalters, ernannt: Herr Franz Henzi
von Bern, der bisherige, im ersten Wahlgang mit 95 Stimmen
von 97 Stimmenden, ohne Konkurrenz.

5. Eines Kommandanten im Auszuge, ernannt: Herr
Major Karl Schrämli in Thun im ersten Wahlgang mit KAI
Stimmen von 192 Stimmenden, neben Herrn Michel mit einer
Stimme.

6. Eines Majors im Auszuge, ernannt: Herr Hauptmann
Sam. Scheidegger von Huttwyl im ersten Wahlgang mit 96
Stimmen von 199 Stimmenden, neben Herrn Großrath Moor
mir 5 Stimmen, Herrn Buchwalder mir I Stimme, Herr
Bernard 1 Stimme.

7. Eines Regierungsstarthalters von Aarwangen.

Vorgeschlagen sind, vom Amtsbezirke:

1) Herr Gottlieb Geiser, Amtsschaffner in Langenthal.
2) „ Jakob Egger, Amtsverweser in Aarwangen

Vom Regierungsrathe:

1) Herr Kommandant Gugelmann in Langenthal.
2) „ Amtsrichter Jordi in Linvenholz.

Ernannt: Herr Gottlieb Geiser, Amtffchaffner, im ersten

Wahlgang mit 115 Stimmen von 139 Stimmenden, neben

Herrn Egger mit 9, Herrn Jordi mit 5 und Herrn Gugelmann
mit 1 Stimme.

8. Eines Gerichtspräsidenten von Lausen.

Vorgeschlagen sind, vom Amtsbezirke:

1) Herr Joseph Mcury, Amtsschreiber in Laufen
2) „ Nikl. Frepp, Regierungsstatthalter daselbst.

Vom Obcrgerichte:

1) Herr Fürsprecher R.m in Laufen.
2) „ Ritter in Biel.

Ernannt: Herr Joseph Mcury, Amtsschrciber in Laufen,
im ersten Wahlgang mit 124 Stimmen von 136 Stimmenden,
neben Herrn Rcm mit 8, Herrn Ritter mit 3 und Herrn Frepp
mit 1 «stimme.

9. Eines Gerichtspräsidenten von Oberhasle.

Vorgeschlagen sind, vom Amtsbezirke:

1) Herr Großrath Simon Willi im Bühl.
2) „ Caspar Glatihard, Gemeindschreiber in Jnnerkirchen.

Vom Obcrgerichte:

1) Herr Fürsprecher Züricher und
2) „ „ Weber, beide in Bern.

Ernannt: Herr Großrath Simon Willi im ersten Wahlgang

mit 129 Stimmen von 158 Stimmenden, neben Herrn
Glatthard mit 37 und Herrn Züricher mit 1 Stimme

Schluß der Sitzung um 1 Uhr

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 25. November 1864.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Berger von Schwar-
zenegg, Burger, Chapuis, Knechtenhofer, Ryser, Sommer und
Stocker; ohne Entschuldigung: die Herren Affolter von Sumis-
wald, Bärtschi, Bequelin, Biedermann, Blösch in Bern, Bucher,
Buhren, Buri von Hettiswyl, Egger, Etter, Feller, Frote,
v. Graffenried, Grubcr, Hcnnemann, Jordi, Kehrli, Klaye,
Lehmann von Rüedtligen, Lehmann von Langnau, Lenz, Lüthi,
Lutz, Mcsserli von Rümligen, Michaud, Probst, Renfer, Ruchti,
Schmuz von Köniz, Sign, Steiner in Langenthal, Wüchrich,
und Zbindcn in Schwarzenburg.
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Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:
Zweite Berathung des Gesetzes über den Stempel

für Frachtbriefe.

(Siehe die erste Berathung in der Sitzung vom 29. Juni (863,
Seite 249.)

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regie-
rungsrathes, trägt auf Eintreten, Berathung in glodo und
unveränderte Annahme veö Gesetzes an.

Der Große Rath pflichtet bei ohne Widerspruch durch
das Handmehr.

Vor trag des Regierungsrathes über den Anzug betreffend

Vereinfachung der Bergbauverwallung.

Herr Fin anz direkter, als Berichterstatter deS Regie-
rungSrathes. Herr Präsident, meine Herren! Der Große Rath
hat in seiner Sitzung vom 26. Januar abhin, anläßlich der

Verwaltung des Voranschlages folgenden Antrag erheblich erklärt:
„Der Regierungsrath möge untersuchen, ob nicht in der

Verwaltung des Bergbaues eine Vereinfachung dadurch erzielt werden

könnte, daß man entweder die beiden Stellen eines Berg-
bauvcrwalters und eines Mineninspektors vereinigen oder die

Dachschierererploitation verpachten könnte." Die Finanzdirektion
entspricht diesem Auftrage, indem sie über jede der gestellten
Alternativen besonders ihren Bericht erstattet. Was erstens die

Vereinigung der Stellen eines Bergbauverwalters und eineö

Mineninspcktors betrifft, so ist darüber folgendes anzubringen:
Die beiden eben erwähnten Stellen sind ihrer Natur nach d. h.

nach den Kenntnissen und Fähigkeiten, welche von ihren
Inhabern vorausgesetzt werden, keineswegs so gleichartig, daß

angenommen werden könute, es werde ein Beamter, der die eine

dieser Stelle-: zur vollen Zufriedenheit bekleiden kann, auch den

Obliegenheiten der andern in ihrem ganzen Umfange gewachsen
sein. So bestehen die Funktionen des Bergbauvcrwaltcrs im
Allgemeinen in der Begutachtung aller Fragen, die ihm von
Behörden oder Privaten über geognostische oder mineralogische
Verhältnisse irgend welcher Art vorgelegt werden, namentlich
in der Abgabe von Gutachten über die voraussichtliche Rentabilität

und den kunstgerechten Abbau von Erzlagern, Stein-
kvhenflötzen, Steinbrüchen u. s. w. ; im Speziellen dann in der

technischen und administrativen Leitung der Dachschieferausbeu-

tung in Mühlenen, der Sandsteinausbeutung in der Stockern,
der technisch-bergbaupolizeilichen Ucberwachung der Steinbrüche
und Gypsausdeutungen am Thunersec, der, Steinkohlenausbeu-
tungen u. s. w.; und es muß bei diesem Beamten eine umfassende

Kenntniß aller Zweige des Bergbaues und der Hüttenkunde

vorausgesetzt werden. Dem Mineninspekto- deö Jura
dagegen liegt speziell ob: die Ucberwachung einer bergmännisch-
rationellen und auf den nöthigen Schutz von Gesundheit und
Leben der Grubenarbeiter bedachten Ausbeutung der Bohncrz-
lager des Jura, die Anlage und jeweilige Unterhaltung der
Markschcidearbeitcn, d. h. der Pläne und Risse über die
Grubenarbeiten und deren Fortschreiten; die Kontrolle über die

Quantitäten Bvhncrz, welche zu Tage gefördert werden; die

nach Maßgabe dieser Quantitäten vorzunehmende Berechnung
der Entschädigung, welche dem Grundeigenthümer zukömmt und
der an die Staatskasse zu entrichtenden Abgabe. Dazu kömmt
eine detaillirte Buch- und Rechnungsführung, Korrespondenz
mit den Eisenerzetablissemcnten, Begutachtung von Konzessionsund

Schürfscheinöbegehren, die Ucberwachung der Erzwäschen,
überhaupt die gestimmte Obsorge für gehörige Handhabung der

Bergbaupolizei im Jura. Für diesen Beamten muß im
Speziellen eine genaue Kenntniß der jurassischen Formation vorausgesetzt

werden, abgesehen von den weitern, aus den oben
aufgezählten Obliegenheiten sich von selbst ergebenden Eigenschaften.
Da der Bergbau deS Kantons Bern, wenigstens der Zeit, so

weit es das fiskalische Interesse betrifft, seinen Schwerpunkt im
Jura hat, so könnte an eine Vereinigung der beiden dermal
neben einander bestehenden Stellen der Bergbauverwaltung nur
in dem Sinne gedacht werden, daß der Träger der beiden
vereinigten Beamtungcn seinen Sitz im neuen Kantonstheile, in
der Nähe der dortigen Eiscnerploitationen aufschlagen und dann
die im alten Kanton zu besorgenden Geschäfte mittelst periodischer

Reisen zu erledigen suchen würde. Allein es ist leicht zu
beweisen, daß durch eine derartige Anordnung für den Fiskus
nichts gewonnen werden könnte, wohl aber die Interessen des

Bergbaues, soweit solche den alten Kanton betreffen, erheblich
darunter leiden müßten. Vorerst wird es wohl als selbstverständlich

betrachtet werden müssen, daß eine Persönlichkeit, welche
mit den erforderlichen ausgedehnten wissenschaftlichen und
technischen Fähigkeiten auch nock die nöthige administrative Fertigkeit
und eine so bedeutende Arbeitskraft verbände, wie sie nothwendig
vorausgesetzt werden müsse, nicht um die bisher dem
Mineninspektor deS Jura ausgerichtete Besoldung von Fr. 39(19 zu
finden wäre, sondern daß eine wesentliche Erhöhung des
Gehaltes stattfinden müßte. Zu der hierdurch bereits eintretenden
bedeutenden Schmälerung der Ersparniß, welche man durch die

angeregte Stellenvereinigung zu erzielen bezweckt, kämen aber
im Weitern noch die Auslagen deS Bcrgbaubeemten auf seinen
Geschäfts- und Inspektionsreisen im alten Kanton, Reisen, welche
selbstverständlich auch unter der Voraussetzung der Verpachtung
deS Schieferbruches bei Mühlenen, unerläßlich wären und auf
eine so bedeutende, nur zum kleinsten Theil durch Eisenbahnen
vermittelte Entfernung, sehr kostspielig ausfallen müßten.
Anderseits aber würden die Interessen des Bergbaues im alten
Kanton nichtsdestoweniger unter einer solchen Ordnung zu leiden
haben; namentlich wäre der direkte Verkehr des Publikums mit
dem Bergbaubeamten sozusagen unmöglich gemacht. In diesem

Verkehr, namentlich in den Rathschlägen über Bauwürdigkeit
von Steingruben, Erzlagern, brennbaren Fossilien u. s. w. ; sowie

in den Anweisungen über die zweckmäßigste Inangriffnahme der

Ausbeutung liegt aber gerade das wesentlichste Verdienst deS

Bergbaubeamten; ebenso aber liegt cS im höchsten nationalökonomischen

Interesse, daß nicht wegen Mangels an wissenschaftlichen

Voruntersuchungen bergmännische Arbeiten unter ungünstigen

Umständen in Angriff genommen und dadurch Tausende

von Franken nutzlos verschleudert werden, wofür eine noch nicht

zu ferne liegende Vergangenheit auch in unserm Kanten
warnende Beispiele auszuweisen hat. Alle diese voraussichtlichen
Nachtheile zusammengefaßt, kann mit Sicherheit behauptet werden,

daß eine Vereinigung der beiden dermal neben einander
bestehenden Beamtungcn der Bergbauverwaltung dem Staate
gar keine Ersparniß oder wenigstens nur auf Kosten des
Publikums bringen würd. Ich komme nun zweitens auf die

Verpachtung der Dachschiefergruben in Mühlenen. Auch gegen diese

Maßregel sprechen eine Reihe gewichtiger Gründe Vorerst yält
die Finanzdirektion es für sehr zweifelhaft ob überhaupt eine

solche Verpachtung zu Stande gebracht werden könnte, da das
Geschäft an sich nicht ausgedehnt genug ist, um die Thätigkeit
eines unternehmenden Mannes zu absorbiren und ibm dagegen
eine entsprechende Rendite zu gewähren; anderseits aber die
örtliche Lage des Schieferbruches eine Vereinigung des Betriebes
mit andern verwandten Unternehmungen nicht wohl zuläßt.



Allein ganz abgesehen hicvon, und selbst unter der Voraussetzung,
daß eS gelingen würde, einen mit den nöthigen technischen Fähigkeiten

ausgestatteten Pächter zu finden, müßte doch die Gefahr
bleiben, daß die Ausbeutung rein im temporären Interesse veS

Pächters, ohne Rücksicht auf die entferntere Zukunft betrieben,
das dermalen an Sicherungsarbeiten und Vecsu ysbauten
Vorhandene so vollständig als möglich ausgenützt; dagegen jede nicht
dem Augenblicke zu gut kommende, unmittelbar produktive
Arbeit, so weit nur immer thunlich unterlassen würde. Die
Verhinderung eines solchen Raubbausystems, welches in nicht ferner
Zeit aus ein gänzliches Erliegen des Dachschieferbruchcs hinauslaufen

müßte, wäre nur möglich durch eine fast unausgesetzte
staatliche Aufsicht über die Grubenarbeiten, in deren Kosten
dann aber auch die Ersparniß resp. Mehreinnahme, welche man
durch die Verpachtung zu erzielen hofft, vollständig aufgehen
würde. Dabei darf wenigstens nebenbei noch erwähnt werden,
daß die Arbeiter, welche dermal in den Schiefcrbrüchen des
Staates einen verhältnißmäßig guten, jedenfalls sichern Verdienst
finden, bei dem Uebergange des Geschäfts an einen Unternehmer
leicht ihre Eristenz gefährdet sehen, oder wenigstens in Bezug
auf Fürsorge für Gesundheit und Leben in eine bedeutend
ungünstigere Lage gerathen dürften. Der Regierungsrath stellt
aus diesen Gründen bei Ihnen den Antrag: eS sei in die

Eingangs rcprovuzirten, vom Großen Rath erheblich erklärten
Anträge nicht einzutreten.

v. Gonzenbach. Da ich es war, der im Schoße der
Staatswirthschaftskommission den Antrag gestellt hat, über welchen

soeben Bericht erstattet worden ist, so bin ich veranlaßt, hier
Einiges mitzutheilen. Der leitende Gedanke in der Staatswirih-
schaftskommission war der, die Bergbauverwaltung trage Nichts
ein, sondern eher aus. Nur bei der größten Oekonomie ist es

möglich, hier eine Einnahme zul schaffen, weßhalb die Staats-
wirthschaftskommisfion untersuchen lassen wollte, ob nicht die
Stelle des MineninspektorK mit derjenigen des Bergbauverwalters
vereinigt werden könne. Mit der so eben angehörten Auskunst
fällt nun der Antrag der StaatSwirthschaftskommisston dahin.
Der andere Theil des Antrages betrifft die Dachschiefer-Erploi-
tation und geht vom gleichen Gedanken aus, wie der erste, daß der
Slaar Bern, wenn er industriell sein wolle, trachten müsse, eine
lukrative Industrie zu haben, oder aber dann lieber gar keine.

Der Staat soll lieber nicht die Chancen eines industriellen
Unternehmens übernehmen, sondern dieses den Privatpersonen
überlassen, welche Lust nnd Liebe dazu haben. Wenn es nicht gelingt,
die Dachschieferausbeutung lukrativ zu machen, was ich glaube,
so wird es sich dann um die Frage handeln, ob man nicht besser

diese ganze Industrie wegfallen läßt. Ich weiß, daß die
Bevölkerung der betreffenden Gegend momentan darunter leiden
würde, wenn diese Industrie einginge, allein es ist nicht der
Standpunkt des Staates, dafür zu sorgen, daß eine alte
Gewohnheit, welche sich nicht rechtfertigt, weil sie sich nicht ernährt,
dessenungeachtet fortdauert. Der Staat bricht diesen Augenblick
Schiefern, nicht weil er darauf gewinnt, sondern weil er damit
eine arme Bevölkerung beschäftigt. Wenn dieser Standpunkt
festgehalten werden soll, so würde man vielleicht besser thun, die

Bevölkerung wenigstens auf andere Weise zu beschäftigen; allein
zunächst wird es sich fragen, ob, wenn man die Sache auf
andere Weise an die Hand nimmt, z. B. auf der Stockernstein-
grube nichts zu gewinnen wäre. Ich erkläre mich daher mit
der ertheilten Auskunft befriedigt.

Stämpfli, Bankpräsident. Ich dagegen bin mit der
ertheilten Auskunst nicht ganz befriedigt, und will kurz die Gründe
entwickeln, warum die Sache noch besser überlegt werden sollte.
Es hat mit dem Bergbauregal eine eigene Bewandtniß, namentlich
im alten Kantonstheil. Der Staat hat früher bekanntlich
verschiedene Zweige des Bergbaues direkt auf seine Rechnung
betrieben, nämlich die Eiscnbergwerke im Oberland, welche noch
bis ins erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts betrieben worden
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sind, ohne daß sie sich rcntirt hätten. Später betrieb er
Steinkohlenbergwerke am Thunersee und im Simmenthal; allein auch
diese ergaben keinen besondern Profit und wurden daher, als die
Eisenbahnen wohlfeilere und bessere Kohlen brachten, aufgegeben.
Was die Dachschieferausbeutung betrifft, so ist sie anfangs, als
diese Bedachungsart noch neu war, ziemlich gut gegangen; allein
jetzt kränkelt sie stets stärker, weil durch die Eisenbahnen bessere

Schiefern hieher geschafft werden, so die Walliser-, die Glarner-
und die Elsäßerschiesern. ES liefe sich nachweisen, daß der Staat
auf diesem Zweige geradezu verliert. Man hat nun auch der
Stockerngrube erwähnt; allein die Ausbeutung dieser Sandstein-
gruden zähle ich nicht zum Bergbauregal, eben so wenig als das
Brechen von Golvswylplatten oder die Ausbeutung andrer
Steingruden, von welchen der Staat bloß zufällig einen Grubcnzins
bezieht, nicht weil die Ausbeutung ein Regal wäre, sondern weil
der Staat zufälligerweise Eigenthümer von Grund und Boden
ist. Neben der Stockerngrube sind noch andere Sandsteingruben,
welche Privatpersonen gehören, wie die Gruben in Ostermundi-
gen, am Gurten, bei Krauchthal rc., und welche ausgebeutet
werden, ohne daß der Staat eine Regalabgabe bezieht. Da»
Bergwerkgesetz vom 21. März 1853 giebt in dieser Beziehung
im Art. 1 folgende genauere Erklärung: „Alle Mineralien, deren
Gewinnung und Ausbeutung ohne technische bergmännische
Kenntnisse nicht möglich ist, gehören zum Bergwerkregal." Da
nun zum Brechen von Sand- oder Kalksteinen, Golvswylplatten,
Marmor ic. keine bergmännischen Kenntnisse erforderlich sind,
sondern bloß die Kenntniß des Berufs eines Sleinhauers, so

gehört die Ausbeutung solcher Berüfe nicht unter die Regalien.
Würde daher der Staat Alles aufgeben, was sich auf die
Ausbeutung von Steinen bezieht, so würde im alten Kantonstheil
bloß noch die Dachschieferausbeutung übrig bleiben; allein auch
diese gehört eigentlich nicht unter das Bergbauregal, denn wenn,
sei es im Jura oder im Simmenthal, ein Privatmann in seinem
G und und Boden Schiefer entdeckt, so darf er ihn ausbeuten,
ohne besondere Erlaubniß des Staates. Ich zähle daher die

SchieserauSbeutung nicht zum Bergbau und komme aus diesem
Grunde zum Schlüsse: Wir haben überhaupt im alten
Kantonstheil keinen Bergbau mehr, denn wir haben weder Eisen-
noch Kohlenbergwerke, noch Bergwerke aus andere Mineralien
und die Sandstein - und Schieserbruche gehören zu den
Mineralien, deren Gewinnung und Ausbeutung auch ohne technische
bergmännische Kenntnisse möglich ist. Es bleibt daher dem
Bergbauverwalter im alten Kantonstheil bloß noch der theoretische

Theil seiner Aufgabe, nämlich Gutachten abzugeben über
geognostische Fragen Allein auch dazu brauchen wir keinen

Bergbauverwalter, indem wir hier an der Universität solche

Professoren haben, sehr gute und sogar sehr ausgezeichnete, an
welche sich die Behörden für die Beantwortung theoretischer
Fragen wenden können. Wir brauchen daher im alten Kantonstheil

keinen Bergbauverwalter mehr. Im Jura dagegen haben
wir noch ein Mineral, welches erploitationsfähig ist und rcnrirt,
nämlich das Bohnerz. Da ist allerdings ein Beamter nothwendig,
nicht um die Ausbeutung persönlich zu betreiben, sondern um
einen regelmäßigen Aobau zu überwachen. Der Staat bezieht

für jeden Kübel ausgebeutetes und gewaschenes Eisener; eine

Abgabe von 8 Rp. und der Mineninspektor kontrolirt diese

Abgabe. Im alten Kantonstheil dagegen ist ein solcher Beamter
nicht mehr nothwendig und der gegenwärtige könnte daher sogleich
entlassen werden.

Dr. Wyttenbach. Der Berichterstatter des Regierungs-
rathcs hat mich belehrt, denn ich war sonst der Ansicht, es würde
vollkommen genügen, sich für wissenschaftliche Gutachten an
Privatgeologen zu wenden. Es wäre dieß vielleicht um so

zweckmäßiger, als unser Bcrgbauverwalrer der Schule angehört,
welche lieber zwanzig Male clivas von der Hand weist, als ein
einziges Mal etwas wagt. Ich habe übrigens gefunden, daß
wenn man die Summe einer fünsundzwa»zi.gährigcn Anstellungs-
arbeit zusammenstellt und vergleicht mit der Größe der Arbeit anderer
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Beamten, der Bergbauverwalter kaum die Hälfte der Zeit
beschäftigt sein kann, weßhalb ich fragen möchte, ob es nicht möglich
wäre, von diesem Beamten noch andere Arbeiten zu verlangen?
Vor allem auö glaube ich, der Staat hätte das Recht, von ihm
zu verlangen, daß er seine sünfundzwanzigjährigen Erfahrungen
iv einem Berichte auf ausführliche Weise mittheile; seine Reputation

erfordert es, daß er auf diese Weise zeige, ob er wirklich
ein Bergbaubeamter sei, was er, wie ich beiläufig bemerke, wirklich

ist. Ich weiß wohl, daß der größte Werth unseres
Bergbauregals in der Eisengewinnung besteht, allein eS ist nicht
gesagt, daß nicht auch noch andere Fossilien unsere Aufmerksamkeit

in hohem Grade verdienen und gerade der Bergbauvcrwalter
ist es, welcher zu derartigen Versuchen Veranlassung geben sollte.

(Der Redner erinnert, so viel der Stenograph versteht, an den

Güldstein und den Marmor, die im Oberlande gefunden werden,
und fährt dann fort:) Allein ich frage, ob es nicht zweckmäßig
wäre, in einer Periode, wo der Torfverbrauch so sehr an
Ausdehnung gewinnt, eine Statistik des vorhandenen Vorrathes
auszustellen, damit man wisse, was in dieser Beziehung für «ine

Zukunft zu erwarten ist. Die Torfausbeutung, so weit es der
Staat betrifft, steht unter der Forstverwaltung, was nicht richtig
ist, indem dieß in das Gebiet der Geologie einschlägt. So gut
Man sich aber bei den Forsten übet das Quantum des vorhandenen

Holzes und den Werth der Waldungen einen Neberblick

verschafft, eben so gut sollte man auch eine Torfstatistik haben.
Ich stelle daher den Antrag, der Regierungsrath möchte den

Bergbauverwalter einladen, l über seine amtlichen Wahrnehmungen

im Gebiete des Bergbaues einen ausführlichen Bericht
zu erstatten, und 2) eine geologische Statistik des Torsreichthums
unseres Kantons auszustellen.

ve. Schneider. Herr Präsident, meine Herren! Der
letzt gefallene Antrag, bezüglich der -Untersuchungen über bergbauwürdige

Stoffe, erinnert mich daran, daß schon in frühern Jahren
à ähnlicher Auftrag dem Bergbauins-pektor gegeben worden ist,
«nd wenn ich nicht irre, so hat auch Herr Professor Studer
einen analogen Auftrag von der Regierung erhalten. Es müssen

daher Berichte hinter der Regierung liegen, wie es sich verhalte
mit der Ausbeutung von Mineralien und den Oertlichkeiten, an
welchen sich solche im Kanton Bern finden dürsten. Ich erinnere

mickr ganz gut, daß der Bericht dahin ging, daß wir keine

Goldgruben haben und darin nichts machen können, und glaube
daher, daß das Ergebniß einer solchen Untersuchung wieder
dasselbe sein würde. Wenn irgend »was zu machen wäre, so wäre
es für die Ausbeutung von Torf. Dieß ist einzig im Seeland
möglich, da ist für lange Jahre Torf vorhanden, und dennoch
machen die TorsauSbeutunqSgesellschaften keine glänzenden
Geschäfte. Ich glaube, wir können auch in dieser Beziehung getrost
der Zukunft entgegen sehen und diese Angelegenheit dem Ge-
werbsfleiß von Privaten überlassen. Ich muß daher mit Herrn
Ctämpfli finden, daß im alten Kanton ein Bcrgbauinspektor
nicht nöthig sei. Wenn der Finanzdirektor Auskunft in Berg-
bauangclegcnheiten haben will, so hat er dafür Sachverständige
genug. Ich würde mich dafür an Herrn Beck vor allen Andern
wenden; er hat große Erfahrung und kennt den alten Kanton
in dieser Beziehung auf das Beste, aber ihm cine fire Besoldung
zu geben, betrachte ich als überflüßig. Ich habe eS schon vor
10 15 Jahren so angesehen, und die Verhältnisse haben sich

seither so gestaltet, daß ich es jetzt noch weniger für zweckmäßig
halte, eine solche Stelle länger zu behalten. Ich möchte den in
dieser Hinsicht gestellten Anzug aufrecht erhalten. Etwas ganz
Anderes ist es im neuen Kantonstbeil; ich will nicht wiederholen,
was der Herr Finanzdirektor darüber gesagt hat. Da würde eS

ganz am unrechten Orte sein, die Stelle des Mincninspektors
aufzuheben.

Bernard. Ich will hier die Frage nicht näher prüfen,
ob im alten KantenStheil ein Becgbauinspcktor nöthig sei. Die
Herren Stämpfli und Schneider behaupten nein, und glauben,

man könnte sachverständigen Geologen die Ausstellung von
Gutachten für die Regierung über Ausbeutung der Schieferbrüche
übertragen. Ich für mich will Hier nur anbringen, daß der
Anzug, betreffend die Vereinigung beider Bergbaustcllen in eine,
offenbar aus Sparsamkeitsgründen gestellt worden ist; mannahm
an, ein einziger Beamter werde den Bergbau in beiden Landestheilen

besorgen können und es lassen sich daher beide AmlS-
verrichtungen in einer einzigen Person vereinigen. Nun ist es
aber offenbar, daß mit der vorgeschlagenen Einrichtung die Kosten
in keiner Weise vermindert würden, weil durch die Reisen, zu
denen der Bcrgbauverwalter gezwungen wäre, Kosten verursacht
würden, welche die beabsichtigten Ersparnisse wieder auswiegen
würden. Diese Einrichtung wäre ferner den Eigenthümern des

Jura sehr schädlich, weil wenn z. B. der Bergbauvcrwalter sich

im Oberland befinden würde, die Bewohner des Jma ihn nicht
zu Rathe ziehen könnten. Es hat sonnt in Beziehung aus
Ersparnisse dieser Anzug seinen Zweck verfehlt. Wir Haben im
Jura einen sehr fähigen Mincninfpcktor; die VerlegtMg seines
Wohnsitzes in den alten Landestheil wäre ein für uns sehr

nachtheiligcr Schritt. Wir müssen daher über den vorliegenden
Anzug zur Tagesordnung schreiten. Ich unterstütze demgemäß
den Bericht der Finanzdirektion und dessen Anträge.

G seller von Wiehtrach. Die Antwort auf die Frage, ob

das Bergbauregal etwas eintrage oder nicht, glaube ich im
Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben zu finden, wo das
Einnehmen für „Bcrgbauprodnktc" auf Fr. 31,5-aO veran,chlagt
ist. Ich nehme an, darunter sei eben die Ausbeutung von
Sandsteinen, Steinkohlen, Schiefern w. verstanden. Dann sind
im Fernern die „Bcrgvauabgaden" zu Fr. 10M>0 veranschlagt,
so daß die Gesammtcinnahmen Fr 41,920 betragen. Zieht man
davon auch die Ausgaben mit Fr. 32,100 ab, so bleibt immerhin
noch ein Reinertrag von Fr. 982». Wenn auf der einen Seite
diese Einnahme erzielt und auf der andern Seite noch den
betreffenden Gegenden Verdienst verschafft wird, j-o möchte ich
den Antrag unterstützen, welchen die Regierung bringt, und das
Regal behalten, wie es ist.

Stämpfli, Bankpräsidcnt Die Angabe, daß das Brrg-
bamegal ein Gewinn bringe, muß ich bestellen. Allerdings ist

für 1835 eine Einnahme von Fr. 9820 büdgetirt, allein wenn
Sie im gleichen Büdgel m der Rubrik „Durchschnitt der letzten
vier Jahre" nachsehen, so kommt die Sache anders heraus.
Vorerst sind die Staats!echnungsergebnisse von 1830 -1833
und nicht das Bridget als Grundlage für eine solche Berechnung
anzunehmen. Laut diesen Rechnungen war der durchschnittliche
jäh liche Reinertrag der Bergwerke dcS Jura und dcS alten
KantonStheilS zusammen nur Fr. 6583, die Bcrgbauabgabrn
des Jura betrugen aber einzig Fr. 4300, und diese Einnahmen
würden ungeschmälert bleibe», auch wenn die Dachsckicserfabri-
kation ausgegeben wird. Man hätte daher beim Ausgeben der
Dachschieferfabrikation einen bedeutend erheblichern Gewinn, als
wenn sie in Regie betrieben wird, und er wäre um so größer,
wenn noch ei» Pachtzins für die Gruben erhältlich wäre. Kann
die Dachschieferausbeutung überhaupt rentabel gemacht werden,
so wird sich schon Jemand finden, der diese Ausbeutung vom
Staate in Pacht nimmt. Der Staat braucht dann, wenn er
die Sahe nicht selbst betreibt, auch keinen Bergbauverwalter.
Mein Antrag geht also dabin, es sei die Stelle eineS Bergbau-
Verwalters für den alten Kantonstheil aufzuheben und die Dach-
schiefererploitativn zu verpachten.

Herr Finan (direkter, als Beristterstatter dcS Regic-
rungsrathcs ES ist nicht ganz richtig, daß der Staat an der
Schieferausbeutung veu liere. Allenings hat man nicht viel
eingenommen; allein der H-uptgrund lie t darin, daß ein s.üherer
Pächter der Schiefe ausbeutung keine neuen Sichcrhcits-
bauten angelegt hat. Der Staat hat nun neue solche Sicher-
heitsbautcn gemacht und einen -bedeutenden Theil des Reinertrages
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darauf verwendet. Das Resultat der Einnahmen ist daher pro
1864 schon ein günstigeres, indem der Reinertrag Fr. 2Ä19

beträgt. Nachdem nun in den letzten Jahren viel für Sicherheitsbauten

ausgegeben worden, so fängt das Geschäft nunmehr an
rentabel zu werden, weßhalb jetzt wenigstens nicht der geeignete
Zeitpunkt ist, um den Regiebetrieb einzustellen. Herr Stämpfli
rechnet nicht ganz richtig, denn die Bergbauprodà bellugen
in den letzten drei Jahren durchschnittlich Fr. 23,5kl, die
Auslagen für Dachjchieserfabrikation rc. dagegen Fr. 21,919, so daß
sich immerhin noch eine Mehreinnahme von Fr 1651 herausstellt.

Wegen des frühern nicht bedeutenden Ausfalles ist eS

doch nicht am Platze, plötzlich, Kloß um die Stelle des Berg-
bauverwàrS aufheben zu können, die ganze Dachschieseranstalt
aufzuheben, welche doch einer ziemlichen Anzahl von Leuten
Verdienst giebt, selbst abgesehen von den Sicherungsbauten, welche
in Zukunft einen Reinertrag erwarten lassen. Wir haben noch
andere Regalien, und die einen tragen etwas mehr, die andern
etwa« weniger ein. Wenn auch die Dachschieseranstalt keà
Goldgrube ist, so ist doch kein Grund vvrlMden, sofort auf
dieselbe zu ve zichten. Herr Stämpfli hat gesagt, man beziehe auS
den Kantonen Glaruö und Wallis bessere Schiefern, allein das
ist nicht richtig denn ich habe à Untersuchung vornehmen
lassen, welche herausgestellt hat, daß diese Ansicht bloß ein Bars?

urtheil ist und daß auch die französischen Schiefern nicht so gut
sind wie die unsrigen. So wie die Ausbeutung einige Zeit
lakig betrieben worden ist, e-hielt daS Publikum allerdings nicht
immer gute Waare; allein jetzt, nachdem die neuen Bauten
gemacht worden, ist eS anders. Ich kann das Räthsel lösen,
warum andere Schiefern besser sein sollen. An andern Schie-
fergrubcn bestehen nämlich Verwaltungen, welche den Abnehmern
ein Trinkgeld geben und weil derartiges bei uns nicht vorkommt,
sollen nun unsere Schiefern weniger werth sein. Ich einpfehle
Ihnen den Antrag deS Regierungsrathes.

l b st i m m u n g.

- ' Uedertrag: Fr. 1,884. 06
Z. Johann Rothen von Guggisberg, angesessen
- l i à Althaus daselbst, soll laut Obligtion vom

2. und 3. März 1846, unter Bürgschaft deS

Joseph Zahnd auf der Muhleu und Joseph
Zbinden auf den Ackern, beides Gemeinde
Guggisberg, ein restanzliches Kapital von „ 629. 2?

v'...' nebst Zins fest 29. Mai 1848 und Betrei¬
bungskosten. - ^

Der Schuldner nnd der eine Bürge Zbinden
sind vergeltstagt; der andere Bürge Zahnd
tst vermögenslos verstorben und eS konnte in
der gerichtlichen Bereinigung seines Nachlasses
kerne fruchtbare Anweisung erziehst werden.

4. Christian Stauffer, gewesener GerichtSweibel s - ü
von Sigriswyl und dessen Sohn gleichen
Namens, ebendaselbst, als getvesene Amksbür-
gen des Rechtsagent Samuel Stauffer von
Sigriswyl/ in Thun, schulden -laut Urtheil
vom 6. Oktober 1853 eine Summ« von
restanzlich «'075. 49
nebst Zinsen seit H. Juni >854 zu 5°/, und
ergangenen Kosten.

Der eine Verpflichtete, Christian Stauffer,
ist verstorben und über seinen Nachlaß die
gerichtliche Bereinigung vollführt worden; der
andere ist vergeltstagt. Der Anspruch gegen
den ursprünglichen Schuldner Sam. Stauffer
ist verwirkt, da die Kantonalbank die in seiner
Güterabtretung erhaltene, später werthloS
erfundene Anweisung auf Aktiven Nicht
ausgeschlagen hat. ^Zusammen Fr. 3,579. 73

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Für Tagesordnung

„ den Antrag -der Umftage
76 Stimmen.
49

Abschreibung verschiedener Kapitalposten der Kantonalbank

Der RegierungSrath trägt darauf an, folgende, in der

Kantonalbank-Obligationen-Liquidation als unerhältlich sich

herausstellende Posten vom Vermögen abzuschreiben:

1. Johann Lüthold, Hansens sel. zu Brügg, Amts Oberhaste,
schuldet laut Obligation vom 14. Februar 1845, unter
Bürgschaft des Johannes Wyß zu Aeppigen und Johannes
Oth, alt Obmann im Grund, ein restanzliches Kapital
von Fr. 797. 19
mit Zinsen seit 22.zFebruar 1845 und^rgan-
genen Kosten.

Sowohl der Schuldner als die beiden
Bürgen'sind vergeltstagt.

2.Z Johann Weber von Wahlern, zu Eiscngruben,
Amtö Schwarzenburg, soll laut Ovligation
vom 9. Februar l84k, unter Bürgschaft des

Johann Kißling aus dem Vogclsand, und
Christian Lüthold in den Rothenfuhren, ein
Kapital von « „ 1,936. 96
mir Zinsen seit 4. Februar 1847 nebst

ergangenen Kosten.
Der Schuldner Weber und der eine Bürge

Lüthold sind vergeltstagt, der zweite Bürge
Kißling ist vermögenslos verstorben.

Fr7"IM706

Gesuch deS Kaspar Kleeb, Müller zu Neulingen, und sechs

Mithaften, um Nachlaß einer wegen Salzschmuggel auferlegten
Buße.

Der Regierungsrath trägt auf Abweisung an.

Herr Fin anz direkt or, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Sie werden sich erinnern, daß der Kanton Luzern
den Salzpreis von 19 auf 8 Rappen herabgesetzt hat. Die
Finanzdireküon hatte daher schon längere Zeit begründete
Besorgnisse, daß diese Neuerung aus unsern Salzkousum au der
lnzernischen Grenze -fatale Rückwirkungen ausüben und den
Ertrag des Regals benachtheiligcn werde, um so mehr, als die

luzèrnisch-bernischen Grenzen seht ausgekeimt und so beschaffen

sind, daß der Schmuggel schwer zu überwachen ist. Die Finanz-
lireklion erließ daher an die Regierungsstatthalterschaften der

Grenzämter die Weisung, es seien die gesetzlichen Bestimmungen
über das Salzregal streng zu beobachten. Seit Anfang März
liefen nun Anzeigen über Anzeigen wegen entdeckten.Salzschmug¬
geleien ein und sieben Personen wurden infolge dessen vom Rich-
teramt Trachselwalv mit Geldbußen belegt, nämlich: I) Kaspar
Kleeb, Müller zu Neuligen, für 299 Pfund Salz mit Fr. 289.86,
2) Andreas Meer im Längacker, für 299 Pfund Salz mit
Fr. 289. 86, 3) Joh. Mr. Waldsburger, für 79 Pfund mit
Fr. >99, 4) Wittwe Jordi in Aelmegg für 199 Pfund mit
Fr. 144. 98, 5) Gebrüder Peter und Joh Mr. Kleeb, für 69
Pfund mit Fr. 85, 6) Andreas Loosti in Neulingen, für 399
Pfund mit Fr. 434, 7) Johann Schärrcr in der Willimatt, für
399 Pfund mit Fr. 434. Dieselben stellen nun das Gesuch,
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eS möchte jedem Gebüßten ein Bußnachlaß gestattet und wenigstens
die gegen Jeden ausgesprochene Buße von Fr. 4 a. W. aus Fr. 1

n. W. per Pfund Salz herabgesetzt werden. DaS Gesetz spricht

zwar allerdings eine ziemlich harte Strafe aus; allein wenn man
den Schmuggel verhüten will, so bleibt nichts Anderes übrig, als
daS Publikum durch Strafen abzuschrecken, und der Richter hat
denn auch die volle Strafe ausgesprochen. Diese Bußgelder sind

vertheilt worden und der Staat ist dabei ganz leer ausgegangen,
obgleich er bezüglich des eingeschmuggelten Salzes eine Einbuße
von wenigstens Fr. 470 auf dem Salzregal erleidet. Laut dem

Gesetz fielen der Buße dem Perleider und V» den Ssiendkassen

der betreffenden Gemeinden zu. Ueberdieß hat der Staat
in mehreren andern Schmuggelfällen, in welchen die Angeklagten
gesetzlich nicht ganz überwiesen werden konnten, die

Untersuchungskosten bezahlen müßen. Wenn man am Salzregale, welches
eine der vorzüglichsten Einnahmsquellen des Staates ist,
festhalten will, so ist es durchaus nothwendig, daß man die
gesetzlichen Strafen ausspreche, ohne einen Bußnachlaß ein relen zu
lassen. Es bleibt nichts Anderes übrig, als strenge einzuschreiten

und die Urtheile gehörig zu vollziehen. Da die Bußen mit
Ausnahme von Fr. 434, welche Andreas Loosli schuldet, bereits

nicht nur bezahlt, sondern auch an die Verleider und Spendkassen

vertheilt sind, so müßte im Falle eines Nachlasses der

Staat den Anzeigern und den Spendkassen baar vergüten, waS

er den Angeklagten nachlassen würde, denn der Fiskus kann nur
auf dasjenige verzichten, was ihm selbst zugesprochen worden,
nicht aber auch auf die Bußantheile von jenen Personen und
Behörden, welche gesetzliche Ansprüche auf die Bußen erheben
können.

Scheidegge r. Ich erlaube mir einige Worte zu Gunsten
der Gesuchsteller. Es ist ganz lichtig, daß wir die Beamten,
welche die Gesetze vollziehen, unterstützen sollen, und es muß
mehr oder weniger cntmuthigend auf die untern Beamten wirken,
wenn der Große Rath Strafen, welche die Gcrichtsbeamten aus-
sprechcn müssen, mildert oder ganz nachläßt. Ich muß gestehen,
daß sowohl die Landjäger als die Gcrichtsbeamten ihre Pflicht
durchaus erfüllt haben. Hingegen habe ich doch finden müssen,
das Gesetz sei mehr oder weniger hart, und es betreffe hier Leute,
welche gesetzesunkundig waren und, als sie das Vergehen
begingen, nicht wußten, daß sie einer so harten Strafe verfallen,
wenn sie dem Richter angezeigt werden. Einige von ihnen mögen
vielleicht die Strafe besser gekannt, Andere dagegen nicht, ,und
namentlich hat gewiß die Wittwe Jordi die Folgen ihrer Handlung

nicht begriffen. Sie glaubte einfach, wenn sie jdas Salz
nur bezahle, so dürfe sie es im Kanton Bern oder im Kanton
Luzern kaufen. Für diese Leute, welche an der KanlonSgrenze
wohnen, ist es übcrdicß näher zur ersten Salzbütte im Kanton
Luzern, als zu der nächsten im Kanton Bern; sie kommen daher
leicht in Versuchung, das Salz da zu holen, wo sie es näher
und wohlfeiler bekommen. Ich glaube der Große Rath könne

füglich eintreten, denn gewiß ist die Strafe, auch wenn
entsprochen wird, für diese Leute noch hart genug, indem sie
alsdann für jedes Pfund geschmuggeltes Salz stets noch l Franken
n. W. Buße zu bezahlen haben. Sie verlangen nur, daß der
alte Franken in einen neuen umgewandelt werde. Ich stelle den
Antrag, es sei dem Gesuche zu entsprechen.

Geißbühler. Ich könnte diesem Antrag unmöglich
beipflichten. Es ist a» die Regierungsstatthalter und an die ganze
Polizei an der Grenze die strenge Weisung ertheilt worden, ein
scharfes Auge auf den Salzschmuggel zu halten, und diese Weisung

ist getreu und redlich beobachtet worden. Gerade diesem
Umstände hat man es zu verdanken, baß man einige Schmuggler
erwischt hat. Dieselben sind nach dem Gesetz, nicht schärfer und
nicht milder als dasselbe vorschreibt, gestraft worden. Da nach
dem Gesetze die Spcndkassen und die Verlcidcr auf die Bußen
berechtigt sind und dieselben zum größten Theil bereits erhalten
haben, so müßten sie von ihnen zurückgefordert werden und statt

der Gebüßten hätte der Staat sie zu bezahlen. DaS wäre denn
doch aber wenig konsequent, daß der Staat noch in seinen eigenen

Sack greifen soll. Die Ordnung gegen die Schmuggler ist
sehr schwer zu handhaben, und wenn nicht sehr scharf verfahren
wird, so kann man dem Schmuggel nicht Einhalt thun. Ich
möchte unter keinen Umständen Rücksichten eintreten lassen,
sondern den Antrag der Finanzdirektion unterstützen.

Herr Berichterstatter. Herr Scheidegger will uns
glauben machen, diese Leute haben in aller Unschuld gehandelt.
Ja, diese Unschuld ist wirklich rührend; - die Leute wußten
alle, daß das Gesetz den Schmuggel verbietet. Herr Scheidegger
sagt ferner das Gesetz sei hart; allein das müssen alle fiskalischen
Gesetze sein, wenn sie ihren Zweck erreichen sollen, und namentlich

diejenigen gegen den Schmuggel, denn unter zehn Fällen
wird kaum Einer entdeckt. Uebrigens sind die Petenten nicht
arme, sondern reiche Leute; das geht aus dem bedeutenden
Quantum Salz hervor, welches sie gekauft haben. DaS ist ein
Grund mehr, um den Daumen aufzusetzen und diese Leute merken

zu lassen Lbaß sie sich dem Gesetz ebenfalls fügen müssen.

Der Antrag der Regierung wird durch das Handmehr
angenommen.

Anzug, betreffend unentgeldlichc Verabfolgung der revi-
dirten Gesetzessammlung an die Mitglieder des Großen Rathes

Herr Finanzdireklor, als Berichterstatter des Regie-
rungSrathes. In der Session vom letzten Januar ist der Anzug
erheblich erklärt worden, die „neue offizielle Gesetzessammlung"
den Mitgliedern des Großen Rathes untengeldlich verabfolgen
zu lassen. Unterdessen hat der RegierunaSrath die Verfügung
getroffen, daß die Gesetzessammlung den Mitgliedern des Großen
Rathes bis zum l August >864 zu Fr. 20 statt zu Fr. 25
(das Register inbegriffen) überlassen werden solle Es war bisher
Uebung, den Mitgliedern des Großen Rathes von der Zeit ihreS
Eintrittes in die Behörde, bis zu ihrem Austritt die laufende
Gesetzessammlung un?ntgeldlich auszutheilen. Frühere Gesetze

wurden den neu eintretenden Mitgliedern nicht gegeben. Der
Große Rath ist nun vollkommen befugt, die bisherige Uebung
abzuändern und nach dem erheblich erklärten Anzüge den
Mitgliedern die ganze neue Sammlung unentgeldlich auszutheilen,
allein ich glaube, eS sei besser, die bisherige Uebung beizubehalten.
Man könnte auf zweifache Weise verfahren: Es könnte zunächst
jedem Mitgliede die Gesetzessammlung gegeben werden für die

Zeit, während welcher eS Mitglied ist und bleibt, so daß es
beim Austritt aus der Behörde dem Staate die Gesetzessammlung

zurückzugeben hätte. Eine solche Vorschrift besteht für alle
Beamte, indem sie beim Ablauf ihrer Amtsdauer die
Gesetzessammlung ihrem Nachfolger zu übergeben haben. Oder aber,
man könnte den Mitgliedern die Sammlung eigenthümlich
überlassen. Der erste Weg wäre zwar der richtige, allein er ist mit
Schwierigkeiten verbunden, weil man jeweilen beim Austritt oder
beim Absterben eines Mitgliedes das ihm anvertraute Eremplar
zurück verlangen müßte und es schwierig sein dürfte, dasselbe

jeweilen vollständig zurück zu bekommen. Würde dieS aber auch
vollzogen, so wäre es doch mit Kosten und viel Bemühungen
verbunden. Jedem Mitgliede aber ein Eremplar eigenthümlich
zu überlassen, wckre für den Staat mit bedeutenden Auslagen
verbunden. Rechnen Sie das Eremplar zu Fr. 26 und mit dem
Register zu Fr. 27, so macht das bei 225 Mitgliedern Fr. 6,075.
Es ist klar, daß jedem neueintretcnden Mitgliede ebcnfall ein
Eremplar gegeben werden müßte, waS bei dem häufigen AuS-
und Eintritt m einer vierjährigen Periode fernere 80 Eremplare
mit Fr. 2,460 ausmachen würde. Da die Nachlieferung uatür-



lick für alle Zukunft gemacht werden müßte, so würde auch die

Zahl der ausgetheilten Gesetze stets größer werden und die Kosten
müßten sich fortwährend vermehren. Da bei der Auflage der
Gesetzesbändc für die Jahre l8til —186t auf diesen Mehrverbrauch

nicht gerechnet worden ist, so müßten dieselben eine neue

Auflage erhalten, was wieder außerordentliche Kosten veranlassen
würde. Sie sind indessen vollständig befugt, nach Gutfinden
zu beschließen.

Mühlethaler. Ich müßte mich sehr verwahren, /auf
Rechnung des Volkes ein solches Geschäft zu machen; ein solcher
Beschluß wäre ungerecht und überdies sehr unklug und würde
gewiß einen solchen Lärm im Volke verursachen, daß man später
darauf zurückkommen müßte.

Dr. Tische. Wir begreifen die im Bericht des Regierungsrathes

angeführten Gründe zur Verwerfung des Antrages ganz
gut. Aber die Schwierigkeiten, die in diesem Bericht gegen die

unentgcloliche Verrheilung der neuen Gesetzessammlung an die

Mitglieder des Großen Rathes angeführt sind, erscheinen als
nicht unübersteiglich, sondern leicht zu überwinden, indem mit
einiger Sorgsalt die Zustellung dieser Sammlung an die Herren
Grvßräthe sehr wohl stattfinden kann. Die größte Schwierigkeit
liegt in der Kostensrage; auch ich begreise und würdige sie. Aber
aus der an ern Seite ist auch anzuerkennen, daß die Vertretung
des BcrnervolkS. die gesetzgebende Behörde des Landes, sich in
einer ganz ungehörigen Lage befindet. Denn die Mitglieder dieser

Behörde, welche berufen sind Gesetze zu machen und zu beschließen,

besitzen nicht einmal ihr eigenes Werk. Dieser Umstand hat
Auffallendes, über das jeder Fremde sich wundern würde, wenn
er vernähme, daß die gesetzgebende Behörde des Kantons Bern
nicht einmal selbst die Gesetze besitze, die sie gemacht hat. Es
gibt aber noch andere Gründe zu Gunsten des Anzugs. Sie
wissen nämlich, daß bei der gegenwärtigen Aufstellung von Kom-
miisionen zur Prüfung und Vorberathung der wichtigsten dem

Großen Rathe vorgelegten Fragen und Gegenstände, es bringend
nothwendig isch daß wenigstes jedes Mitglied, das in diesen

Kommissionen sitzt, eine Gesetzessammlung besitze Vergessen wir nicht,
daß diese Kommissionen nicht immer bloß im Vorsaal des Großen
Rathes zu arbeiten haben, daß die Mitglieder, aus denen sie bestehen,

sehr oft gezwungen sind zu Haute, im Jura, im Oberland und
überall anderswo zu arbeiten. Da können sie dann nicht nach
dem Gesetze greifen, welches sie zu Rathe ziehen sollten, und
sind in Verlegenheit. Schon dieser einzige Umstand kann den

Männern, die mit ernsthafter Arbeit betraut sind, sehr hinderlich
sein und sie zu bedauerlichen Irrthümern veranlassen. Die
Einwendringen, welche die Finanzdirektion gegen das fragliche
Begehren erhoben hat, macht sicherlich ihrer Sorge für die

Staatsfinanzen alle Ehre; aber ungeachtet dieser Einwendungen hätte
ich, was mich betrifft, das fragliche Begehren gerne noch weiter
ausgedehnt gesehen. Ich hätte gewünscht, daß die Mitglieder
der Amtsgerichte ebenfalls unsere revidirte Gesetzessammlung
besitzen. Diese Beamten erhalten die Gesetzesbände; aber in den

Amtsgerichten findet eine fortwährende Bewegung von Kommenden

und Gehenden statt; heute sitzt darin ein Mitglied, das

morgen durch ein anderes ersetzt wird, und das austretcnde
Mitglied stellt seine Gesetzessammlung dem ersetzenden nicht zu.
Ich soll demgemäß den vorliegenden Anzug unterstützen und des

Fernern wünschen, daß die revidirte Sammlung auch allen
Amtsrichtern zugestellt werde. '

Girard. Es sei auch mir, als einem der Unterzeichner
dcö gegenwärtig behandelten Anzugs erlaubt, einige Worte dem
bereits Gesagten beizufügen. Vor Allem soll ich bemerken, daß
es mir ziemlich gleichgültig ist, ob nun diese Angelegenheit so

oder anders erledigt werde. Der Bericht der Regierung hat dem

Anzug eine Wichtigkeit gegeben, welche dieser gar nicht hat.
Die bisher befolgte Uebung bestand darin, daß die Gcsetzesbände,
so wie sie erschernen, zugestellt oder zugesandt werden. Nun

Tagblatt des Großen Rathes I8K4.

gerade eben so sollte hier verfahren werden. Diese Sammlung
ist durch eine Kommission des gegenwärtigen Großen RatheS
revibirt und durch diese hohe Versammlung angenommen worden.
Alles außer Kraft getretene ist daraus ausgeschieden worden.
Es wäre daher nicht so übel, wenn diese Sammlung den
Mitgliedern des Großen Raths zugestellt würde. Etwas anderes
ist es zu sagen, auch die in den Jahren 186?, 1863 und 1864
erschienenen Bände seien bei ufügcn; denn der Anzug selbst
erwähnt deren nicht, sondern spricht einzig und allein von der
neuen revidirten Sammlung Ich wiederhole daher, es wäre
nicht zu weit gegangen, wenn der Anzug, wie er gestellt worden
ist, angenommen würde.

Mühlethlcr macht darauf aufmerksam, daß Jeder der
darauf hört und darüber nachfragt, was im Volke gehe und
was über diese Sache gesagt werde, sich überzeugen müsse, daß
eine solche Lieferung der neuen Gesetzessammlung an die Großräthe,

einen sehr schlechten Eindruck machen müßte.

Bütz berger stellt für den Fall, daß der Anzug angenommen

werde, was er nicht wünscht, die Anträge: l) daß den
Mitgliedern des Großen Rathes, welche die Gesetzessammlung
schon bezogen und bezahlt haben, diese Zahlungen zurückvergütet
werden; daß die Mitglieder nach Ablauf ihrer AmtSdauer
die erhaltene Gesetzessammlung dem Staat zurückstellen.

A b st i m m u n g.

Eventuell für die Rückerstattung des Betrages an
die Großräthe, welche die Gesetzessammlung
bereits gekauft Gr. Mehrheit.

Dagegen Minderheit.
Eventuell, es solle jedes Mitglied beim Austritt

die Sammlung wieder abliesern 84 Stimmen.
Dagegen 11 „
Zur Tagesordnung Gr. Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

Vortrag der Finanzdirektion vom 26. Oktober 1864, vom
Rcgierungsrath genehmigt den 24. desselben Monats, den
Kaufabschluß zwischen dem Jnselspital und der Kantonalbank über
das sogenannte Jnselkornhaus Nr. >36 »., zu oberst an der
Judengassc, um den Preis von >26,266 Fr. und 1262 Fr.
Steigerungsrappen zur Genehmigung zu empfehlen.

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regie-
rungsratheS Die Kantonalbank war in frühern Zeiten auf der
Stift. Da aber ihre Geschäfte sich sehr ausgedehnt hatten, war
sie genöthigt dort auszuziehn. Sie hat dafür ein HauS in der
obein Stadt, zu oberst an der Judengasse gemiethet. Nun käm
aber die Kantonalbankdirektion und stellte das Begehren, es
möchte ihr ein Gebäude eigenthümlich angewiesen werden; als
passend bezeichnet sie dasjenige, dessen Ankauf Ihnen vorgeschlagen

wird. Der Verwaltungsrath der Bank hat zuerst einen

Sachverständigen ersucht, das Gebäude zu untersuchen, und ihm
die Magen vorgelegt: „1) Ob das JnselkornhauS die nöthigen
Räumlichkeiten darbietet, um die Büreaur der Kantonalbank in
zweckmäßiger Weise darin unterzubringen? 2) Welcher Schatzungswerth

dem genannten Hause in seinem heutigen Zustande beigelegt

werden kann? 3) Welche Kosten es erfordern würde, um
das HauS für den fraglichen Zweck einzurichten?" Der
Sachverständige antwortete darauf: „Das Jnselkornhaus ist ein
durchaus solid erstelltes Gebäude mit prachtvollen Kellern,
Erdgeschoß und zwei Stockwerken, nebst hohem Mansardcndachraum.
Die Mauern sind sehr solid, durchweg mit hartem Fasen unter,
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zogen und von genügender Dicke, um allfällig noch ein drittes
Stockwerk darauf zu setzen. Die Trämböden und der Dachstuhl
sind nicht nur solid konstruirt, sondern scheinen auch durchweg
wohl erhalten. Die Stockwerkshöhen, bei sonstigen Kornhäusern
sehr geringe, sind hier zum verlangten Zwecke mehr als genü-

glird. Das Einzige, was zu bedauern, ist die Stellung und
ungenügende Größe der Fenster; letzten« kann durch Einsetzen
größerer Fensterlichter abgeholfen werden. Ersteres Vagegen wird
für die innern Einrichtungen mehr ober weniger maßgebend, so

daß diese nicht leicht so zweckmäßig erzielt werden kann, wie es

bei einem vollständigen Neubaue der Fall wäre. Aus den
beiliegenden Planskizzen werden Sie jedoch ersehen, daß die nöthigen

Rämlichkeiten für die Kantonalbank, wie ich glaube, in
genügender Größe auf einem Boden erstellt werden können, mit
Ausnahme des Archivs, welches ins Erdgeschoß hinter d«e Treppe
und unter dieser zugängig, innert durchaus feuerfesten Wänden
und Gewölben verlegt würde. Der Hausemgang ist vom Gäß-
chcn her angenommen. Im Erdgeschoß verbliebe Raum für ein
sehr großes und zwei kleinere Magazine, und das zweite Stockwerk,

sowie der Dachraum könnten zu größern Wohnungen, mit
je 7 bis 8 Zimmern nebst Küchen eingerichtet werden." Den
Werth schlägt der Architekt an auf: Fr. 93,987
während der Kaufpreis betragen soll Fr. 129,299
die Herstellungskosten werden angeschlagen auf „ 79,971
dazu wird noch gerechnet für Unvorhergesehenes „ 19,999

so daß der Gesammtwerth des Hauses mit Ein¬
richtung betragen würde Fr 183,938

Wenn noch ein drittes Stockwerk angebracht wird, so wird dieß

mehr kosten Fr. 29,999. Die Direktion der Kantonalbank hat
bei der Steigerung ein Angebot auf dieses Gebäude gethan,
wurde aber um Fr. 199 überboten. Da jedoch der Versteigerer
sich unter den drei höchsten Angeboten die Auswahl vorbehalten
hatte, so wurde das Gebäude hingegeben. Die Direktion der
Kantonalbank hofft auf diese Art billig zu einem neuen Gebäude

zu kommen, mit einem zweiten und dritten Stockwerk, wovon
ein Theil vortheilhafi vermiethet werden kann. Die Bank würde
daher dafür nicht mehr Zins bezahlen, als bis jetzt. Uebrigens
sind Mitglieder der Bankverwal.ung hier anwesend, welche Auskunft

geben können. Nachdem auch der Verwallungsrath der
Bank die Genehmigung dieses Kaufs beantragt hatte, hat der
Regierungsrath dieselbe ausgesprochen, das heißt, er empfiehlt
Ihnen denselben zur Genehmigung.

P. Schneider, eidgenössischer Finanjsekretär. Glauben
Sie ja nicht, daß, wenn ich das Wort ergreife und gegen den

gestellten Antrag spreche, ich derjenige sei, der nicht will, daß
die Kanlonalbank nicht mehr Räumlichkeiten erhalte. Im
Gegentheil, es ist nöthig, daß sie zu einem definitiven Lokal
gelange. Aber so, wie ich das Grundeigenthum des Staates
in der Stadt Bern kenne, halte ich es für überflüssig, daß der

Staat ein neues Gebäude zu diesem Zweck ankaufe. Das
Verzeichnis? der Gedäulichkeiten dcS Staats in der Stadt enthält
vlche, die, wenn sie auch jetzt nicht vollständig dazu eingerichtet
ins, doch ganz zweckmäßig eingerichtet werden können; z. B.

die Staatsapotheke, die neun Häuser an der Herrcngasfe, das
sogenannte Zengwarthaus, worin sich das Bureau der Miluär-
bireklion befindet. Ich stelle einstweilen bloß auf die Sàrks-
aporheke ab und frage, ob es nicht besser wäre, wenn man dieses
Gebäude für die Bank verwenden würde, anstatt weitaus den

größten Theil desselben an Professoren zu vermuthen. Es würde
sich auch fragen, ob es nicht besser wäre, daß der Staat, der
darin den Apotheker, gegenüber der Insel und ihreir Zweiganstalten,

spielt, dieses Geschäft andern überlassen würde. Ich
glaube, es wäre besser, diese Anstalten würden ihre Arzneimittel
selber zubereiten, oder in einer gewöhnlichen Apotheke zahlen.
Der Staat bezicht Fr. 1599 jährlichen Zins aus der Staats-
apvtheke und ich glaube, diese Anstalten könnten diesen Zins
selber in Sack stecken. Wenn ich von diesem Gebäude spreche,

so mache ich darauf aufmerksam, daß es ungefähr den gleichen
Quadratinhalt hält, wie das von dessen Ankauf wir heute sprechen.
Däs Gebäude der StaatSapotheke hat ein Erdgeschoß und drei
Stockwerke, jedes Stockwerk zu sieden Zimmern. Vergleichen
wir das gegenwärtige Bedürfniß mir diesem Raume, so findet
die Kantonalbank darin genügenden Platz. Sie könnte sogar
neben der Apotheke noch in einem Stockwerk untergebracht, und
eS könnten überdieß, sowohl dem Bankdirektor, als dem Staats-
apothcker im gleichen Gebäude noch Wohnungen gegeben werben.
Das HauS, von dem ich spreche, trägt dem Staat jetzt nicht
einmal Fr. 3999 ab. Nun sollen für die Kanlonalbank Fr. 129,299
Kaufpreis und Fr. 89,999 Baukosten bezahlt werde», zusammen
Fr. 299,299, was einem Miethzins von ungefähr Fr. 19,999
gleich käme. Allerdings würde der Zins für die Wohnung des
Direktors davon abgehen; aber es ist doch kein Verhältniß
zwischen dem, was der Staat in Zukunft bezahlen soll, und den
Gebäuden, die er eigenthümlich besitzt. )ch möchte bei diesem

Anlaß auf ctwaS Anderes aufmerksam machen. In der letzten
Session ist eine Vorlage gemacht worden, um für Restauration
des Rathhauses ungfähr 8«»,999 Fr auszugeben. Auf den
Antrag von Herrn Niggeler wurde beschlossen, diese Angelegenheit
an eine Kommission zu überweisen, und diese hat gefunden, daß
das Gelv, das auf Erneuerung des Rathhauscs verwendet würde,
fortgeworfen wäre. Die Kommission wlrd daher den Antrag
stellen, bloß die Westseite des RathhauseS zu erneuern und vaS
Uebrige für einen Neubau aufzubehalten. Eln Neubau ist sehr
nöthig, nicht nur deßhalb, weil das gegenwärtige Gebäude nicht
mehr groß genug ist, sondern auch deßhalb, weil die Direktionen
im Stiftgebäude nicht Platz haben. Gegenwärtig ist die
Justizdirektion an der Judengaffe und die Milttärdirektion am Waisen-
hausplatz. Diese Zersplitterung ist schädlich für den Geschäftsgang.

Wenn alle Direktionen vereinigt sind, so kann ein bedeutender

Zeitverlust vermieden werden. Wenn man nun an ver
Herrengasse.ein neues Gebäude erstellen würde, so könnte man
dort auch für jene Direktionen Räumlichkeiten erstellen. Ich
glaube auö den angebrachten G rinden, man solle auf den
heutigen Tag auf den Antrag des RcgierungSralhes nicht eintreten,
d. h. die beantragte Genehmigung nicht ertheilen. Ich stelle
deshalb den Antrag: der RegicrungSrath solle eingeladen
werden, zu untersuchen oder zu begutachten, ob die Kanlonalbank
nicht in einem der bezeichneten Gebäude untergebracht werde»
könnte.

Ganguil le t. I h habe wirklich nicht geglaubt, daß
Oppositionen gegen den Antrag des Regierungsrathes erhoben werden.
Bekanntlich war die Kantonalbank lange Jahre auf der Stift
und wäre dort sehr wohl gewesen; aber mehrere Gründe wirkten
dahin, daß sie von dort ausziehen mußte. Vorerst war do t
nicht mehr Platz. Es war nicht einmal mehr Platz daselbst für
die Sitzungen der Direktion, so daß sie ein Zimmer an der
Herrengasse miethen mußte. Ein zweiter Grund war die
Verlegung der Post in die obere Stadt. Von da an konnte die
Kantonalbank nicht mehr wohlauf der Stift bleiben, wegen des

großen täglichen Geldverkehrs mit der Post. Aber ein dritter
Grnnd war der, daß die Regierung die Centralisation der
Bureaux nöthig fand. Die Bureaur der Bank wurden infolge
dessen von der Steuerverwaltung eingenommen. Herr Schneider
sagt, der Staat habe Gebäude genug in der Stadt. Dieß ist
nicht richtig, sofern es auf U iterb in zuug von Behörden
ankommt. Ja man sieht, daß man deßhalb sehr oft in Verlegenheit

ist. Der Staat wußte, als die Bank ausziehen mußte, ihr
kein Gebäude anzuweisen, außer eines einzigen, das nicht vakant

war, nämlich daö alte Postgebäude. Aber die Unterbringung
der Bank in demselben war nicht möglich, weil es nicht dazu
eingerichtet war. Es müssen nämlich täglich große Summen
von der Bank auf die Post und von der Post auf die Bank
getragen werden. Nun hat die Bankverwaltung schon seit

längerer Zeit der Bankdirektion geschrieben, es wäre vielleicht
zweckmäßig, wenn die Kantonalbank trachten würde, ein eigenes Ge-



bäude für sich entweder zu bauen oder zu erwerben. Die
Direktion ließ sich vom Verwaltungsrath eine Ermächtigung dazu
geben; sie aal zum Z veck eines Neubaues den Platz des Bären-
höstcins ins Auge gefaßi; allein nach den daherigen Unterhandlungen

mit der Berner Ballgesellschaft zeigte sich dieser Bau als
viel zu kostspielig für die Bank. Run kam man auf den
Gedanken, baß daS Znselkornhaus in ungefähr gleicher Lage in ein
Bankgebäude umgestaltet werden könnte. Die Direktion der
Kamonatbank ließ dieß Haus genau untersuchen und das
Ergebniß dieser Untersuchung hat der Herr Finanzdirektor bereits
abgelesen. In der Direktion ist gar nichts dagegen eingewendet
worden. Nun hat der Verwaltungsrath sich an die Regierung
gewendet und hat sie crsuckt, sie möchte die Jnsclverwaltung
zu bewegen suchen, dieses Gebäude der Bank abzutreten. Die
Jaselvcrwaltung hat vom Augenblick an, wo sie den Zweck
kannte, zwar nicht einstimmig, aber mit Stimmenmehrheit sich

willig gezeigt, dieses Gebäude zu verkaufen; nur machte sie die

Bedingung, daß es an eine öffentliche Steigerung komme, und
erklärte von vornherein, daß wenn es nicht den Preis von
Fr. 120,000 gelte, sie es an der Steigerung gar nicht hingeben
werde. Man fand, die Bank könnte diese Fr. 120,000 bieten.

Herr Oberst Meier und ich waren an diese Steigerung
abgeordnet. Es fielen dabei zuerst niederere Angebote. Allein gegen
ti Uhr, wo losgeschlagen werden sollte, haben die Herren Schegg
und Böhlen, die das Gebäude bisher benutzt haben, Fr. t 20,100
dasür geboten. Wir haben Fr. 100 mehr geboten; die Herren
Schegg und Böylen sind um noch Fr. 100 weiter gegangen.
Wir machten nun kein ferneres Angebot mehr, sondern dachten,
die Jnsclverwaltung werde wohl unS den Vorzug geben, und
es ist unö auch wuklich hingegeben worden, und der Kauf
erhielt bis jetzt die Genehmigung aller Behörden bis zum Großen
Rath. Wenn wir den Kaufpreis von Fr. 120,200
annehmen, und die Baukosten zu „ 30,000
veranschlagen, mit einem dritten Stockwerk „ 20,000

mehr so nehme ich an, es koste uns fir und fertig Fr. 220,200
dieß macht zu d"/g einen Zins von Fr. 11,000. Nun hat das
Gebäude einen ausgezeichneten Keller, nächst dem Kornhauskeller

den größteil und schönsten in der Stadt. Schon jetzt wirft
er einen Zins von Fr. tl0.» ab und wird noch weit mehr
ertragen. ES ist uns schon ein solcher von Fr. 2000 geboten.
Feiner haben nur schon Angebote für Lurusladen im Ervgeschoß
für Fr. 2« >00; den zu erwartenden Zins vom zweiten und dritten
Stockwerk kann man anschlagen auf zusammen Fr. 7000; dann
wäre die Bank noch irr einem Zins von Fr. 3000, aber diesen
Zins bezahlt sie bereits j.tzt für ein ganz ungeeignetes Lokal; in
welchem sie nicht genug Platz hat; dasselbe ist sehr feucht und
kalt und voll Salpeter, und übrigens ist es für diesen Zweck
nicht eingerichtet. Es ist auch nicht am Ort, daß die Bank
nicht in ihrem eigenen Hause sei. Ueberall gibt es eigene Bank-
gcbäudc, und hier erhalten wir durch Genehmigung des Kaufes
ein sebr zweckmäßiges. Das anzukaufende Haus hat eine prachtvolle

Lage, geht auf einen schönen Platz, liegt ziemlich in der
Mitte der Stadt und doch nicht ganz an deren oberstem Ende.
Ich glaube, wir können nicht wohl eine wohlfeilere und bessere

Erwerbung machen. Herr Schneider hat gesagt, man solle die

Staatsapotheke für die Bank einrichten, allein die Lage ist dort
offenbar nicht zweckmäßig. Dieselbe liegt an einer hintern Gasse,
und wäre für daS Publikum nicht leicht zu finden; diese paßt der
Lage nach nicht zu diesem Zweck. Die Bank gewinnt von Jahr
zu Jahr. ja von Semester zu Semester an Ausdehnung. Es
ist ein Etablissement, das prosperirt. Es gewinnt alle Jahre
einen größern Wirkungskreis und hat jetzt Filialen zu Burgdorf,
Biel, St. Immer, Thun, und von nun an auch zu Langcnrhal,
und ich glaube, die Regierung werde es auf eine des KanronS
würdige Art einrichten »vollen. Mit vollem Bewußtsein empfehle
ich den Antrag des Regierungsrathes. Wenn man nun noch
andere Gebäude für die Regierungsbehörden einrichten will, so
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habe ich nichts dagegen; aber eS hat dieß keinen Zusammenhang
mit diesem Gegenstand.

Herr Baudirektor. Die Ansichten, welche Herr Großrath

Schneider eröffnet hat, sind zwar sehr wohlmeinend, beruhen
aber auf Irrthum. Was vorerst die hinlängliche Räumlichkeit
betrifft, so ist solche wicklich in den verschiedenen StaatSgebäuden
nicht vorhtuiven. Der nächste Beweis liegt darin, daß die
Kantonalbank genöthigt ist, ihr bisheriges Gebäude aus Mangel
an Raum zu verlassen, wie überhaupt die verschiedenen Dikasterien
in allen Zweigen der Administration sich natürlich stets ausdehnen

und größere Räumlichkeiten nothwendig machen. Allein
nicht nur für die Kantonalbank, sondern überhaupt für öffentliche
Zwecke sind zu wenig Räumlichkeiten. Herr Schneider hat drei
verschiedene Räumlichkeiten genannt und zwar zunächst die

Herrengasse. Es ist ganz richtig, daß der Staat dort mehrere
Gebäude besitzt, allein sie eignen sich nicht zum Zwecke, den man
im Auge hat, denn die Häuser und die Zimmer in denselben
sind zu klein. Zudem wird man wohl mit mir einverstanden
sein, daß diese schmale, abgelegene Gasse kein geeigneter Ort iß
für die Kanlonalbank. Da der Hauptverkehr sich in der obern
Stadt macht, so ist es auch zu wünschen, daß die Bank dorthin
gestellt werde. Als zweites und drittes Gebäude nennt er die

StaatSapotheke und daS Gebäude der Militärvirektion. Was
zunächst die StaatSapotheke anbelangt, so ist zu bemerken, daß
dieses Gebäude gar nicht solid ist. Es ist schon ein Mal um
ein Stockwerk erhöht worden und schon damals glaubte man, eS

halte daS nicht aus, wie denn auch wirklich die Mauern gelitten
haben. Allein auch die Räumlichkeiten sind zu diesem Zwecke
nicht entsprechend, weil sowohl die Breite als die Tiefe des
Gebäudes gering sind, so daß man daS Gebäude jedenfalls
erweitern müßte. Uebrigens ist eS gut, wenn die StaatSapotheke
bleibt, wo sie ist, nämlich in der Nähe des Znselspitals.
Gerade eben so verhält es sich mit dem Zeugwarthause, welches
auch keine große Zimmer enthält und ebenfalls erweitert werden
müßte. Zum zweiten Motive des Herrn Schneider übergehend,
bemerke ich, daß nicht daran zu denken ist, daß in der nächsten

Zeit ein neues Rathhaus gebaut werde. Nachdem im Jahr
1739 das alte Münzgebäude neben dem Rathhause abgebrannt
war, hat die Regierung Schritte gethan, um ein neues Rathhaus

zu erstellen; allein obgleich die Staatskasse voll war, so

ist die Ausführung doch nicht zu Stande gekommen, so wie
auch später nicht, obwohl man Geld in Hülle und Fülle hatte.
Wird man nun in heuliger Zeit jo schnell dazu kommen, jetzt,

wo man so sparsam mit den öffentlichen Geldern umgehen muß?
Ich bin zwar einverstanden, daß die Wünschbarkeil vorhanden
ist und daß der schönste Platz dazu an der Herrengasse wäre;
allein andere viel dringendere bauliche Bedürfnisse liegen uns
noch näher, so z. B. eine neue Kantonsschule, die Verlegung
der Militäranstalten, ein neues Ajsisengebäude rc. Allein gesetzt

auch, man würbe zum Neubau eines Rathhauses schreiten und
die Kantonalbank an die Herrengasse hinstellen, so wäre das ja
auch eine Verlegung derselben. Uebrigens ist es richtig, daß die

zur Restauration des Rathhauses niedergesetzte Großrathskommission

der Ansicht gewesen ist, es sei bloß die Facade gegenüber
der katholischen Kirche zu rcstauriren und alle übrigen baulichen
Aenderungen seien Verlornes Geld; allein sie hielt auch dafür,
daß im Innern des Gebäudes sehr viel nöthig wäre und glaubte
im übrigen, daß die Restauration der Far-ave in etwas anderer
Weise zu machen sei, als nach dem vorhandene» Plan. Ich
empfehle Jgnen bestens den Antrag des RegierungSratheS.

Schneider, Sekretär des eidgenössischen Finanzdcparte-
mentö. Es ist mir am Ende ganz gleichgültig, ob der Kauf
ratifinrt werde; allein ich muß fragen, ob der Staat für eine

einzige Verwaltung bei Fr. 120,000 verwenden will? An der

Herrengasse besitzt der Staat neun Häuser, von welchen drei
durch die Herren Geistlichen am Münster bewohnt sind. Alle
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übrigen sind vermiethet und werfen einen Zins ab von Fr. 56M.
Nehmen Sie nun von diesen sechs Gebäuden eins oder zwei für
die Kantonalbank, so können Sie mit Fr. 5l)—6l)Ml) dieselbe

erstellen. Ich will nicht aus die Staatsapotheke dringen, allein
die Regierung sollte doch untersuchen, ob eS nicht möglich wäre,
die Bank daselbst unterzubringen, so daß man nicht gezwungen
wäre, solche enorme Summen für eine einzige Anstal! auszugeben.

Herr Ganguillet hat bemerkt, das Kantonalbankgcbäude
müsse an einem frequentirten Platze stehen; allein das halte ich

nicht für nothwendig, denn bekanntlich werden die Banken vom
Publikum aufgesucht, nicht das Publikum von den Banquiers.

Reichend ach, Fürsprecher. Ich Dagegen stimme gegen
den Antrag des RegierungsralheS, weil ich mit vielen Andern
glaube, das Bankgesetz sei abzuändern und es sei der Bank nicht
eine so große Ausdehnung zu geben, wie sie jetzt bekommt, ion-
dern es sei viel richtiger, sie auf dasjenige zurückzuführen, was
sie ursprünglich war. Es wird hier bald ein Anzug gestellt
werden, welcher die Revision des Bankgesetzes beantragt. Welches
Schicksal dieser Anzug haben wird, weiß ich nicht; aber so viel
weiß ich, daß der Anzuss auf Revision kommen wird. Unter
diesen Umständen halte ich es nicht für nöthig, noch mit großen
Summen Gebäude anzukaufen, bevor man weiß, wie die

Ausdehnung der Bank sich machen wird.

Meyer, Oberst. Herr Fürsprecher Rcichcnbach bringt den
Ankauf des neuen Bankgebäudes in Zusammenhang mit der
Revision des neuen BankgesetzcS und stellt sich dabei auf einen

ganz irrigen Standpunkt. Er sagt, es sei nothwendig, die Bank
einer Revision zu unterwerfen. Diese Revision ist aber bereits
als nothwendig anerkannt und es liegt bereits ein ausgearbeiteter

Gesetzesentwurf vor, so daß man sich wohl der Mühe
überheben kann, noch einen besondern Anzug zu stellen. Herr
Reichenbach sagt im Fernern, es werde sich fragen, ob nicht die Bank
auf dasjenige zurückzuführen sei, was sie ursprünglich war und
was sie eigentlich sein solle. Ick weiß nicht, was br damit
sagen will. Wollen Sie, daß die Bank ihre Operationen
beschränke, so brauchen Sie das nur zu beschließen; allein ich

glaube, solche Anstalten sollen im Jnteresie des Handels und
Verkehrs ausgedehnt werden. Es wird daher wohl schwerlich
die Absicht vorwalten, durch die Revision des BankgesetzcS die
Anstalt einzuschränken, sondern im Gegentheil, sie eher zu
erweitern. Mlt der Frage der Revision steht übrigens die Frage
des Lokals durchaus in keinem Zusammenhange, denn die Bank
wird stets ein Lokal nöthig haben, und eine bedeutende Veränderung

wäre nicht nöthig, ob sie etwas mehr oder weniger
Geschäfte mache. Die Regierung, resp, die Domänendirektion, hat
übrigens der Bankverwaltung angezeigt, sie müsse sich um andere
Lokalien umsehen, indem die gegenwärtigen für andere Zwecke
der Staatsverwaltung in Anspruch genommen werden sollen;
da die Bank ein mehr oder weniger abgegränztes Ganzes
ausmacht, so sei es natürlich, daß man ihr zumuthe, sich um ein
anderes Lokal umzusehen. Die Bankverwaltung hat hieraus alle
Staatsgebäude in hiesiger Stadt durchgangen und gefunden, daß
für sie ein einziges in Frage kommen könnte, nämlich das alte
Postgcbäude; allein schließlich ist man zur Ansicht gekommen,
daß die Lage desselben in der jetzigen Zeit sich nicht eigne, indem
solche Anstalten doch möglichst im Centrum des Verkehrs liegen
müssen. Auch an der Matte, im Aarziclc, auf dem Brückfeld rc.
sind Lokalitäten, allein es fragt sich eben, ob sie für eine Bank
zweckmäßig plazirt seien. Nachdem man an verschiedenen Orten
um Miethe oder Kauf angefragt hatte und stets abgewiesen
worden war, so blieb nichts mehr übrig, als die Acquisition des
Jnselkornhauscs, und es war noch mit Schwierigkeiten verbunden,
dieses zu bekommen. Die Ratifikation von Seite der Jnselbe-
höeden erfolgte bloß mit Stichentschcid des Präsidenten, indem
viele Mitglieder glaubten, die Insel mache kein gutes Geschäft.
Ich habe liicht daran gedacht, daß gegen diesen Kauf eine solche
Opposition sich erheben könnte, denn das dringende Bedürfniß

der Anstalt nach einem andern Lokal ließ nicht daran zweifeln,
daß die Ratifikation der obersten Behörde erfolgen werde. Der
Staat macht übrigens ein gutes Geschäft und ich will mich

gerne verpflichten, sämmtlichen Mitgliedern des G.oßcn Rathes
ein gutes Nachtessen zu bezahlen, wenn Sie mir erlauben, am
Platze dcS Staates in den Kauf zu treten.

R ei chen b ach. Meine Ansicht geht nicht dahin, daß durch
die Revision des BankgesetzcS das Kapital oder der Geschäftsverkehr

der Anstalt vermindert, sondern daß die ganze Maschinerie
einfacher gemacht und mir den Staatsbehörden in nähere
Beziehungen gebracht werden soll.

Ganguillet. Ich muß dem Herrn Schneider erwidern,
daß die Bank allerdings den Kaufpreis mit Zinöschriften bezahlt
nicht mit baarem Geld, indem die Jniel sich mit Bankobligationen
begnügen will. Was die Bankrcv.sion betrifft, so sind in beiden
Richtungen Projekte ausgearbeitet worden, allein wenn man
auch die Maschinerie der Anstalt einfacher machen will, so hindert
das doch nicht, ein neues Gebäude anzukaufen. Daß die Bank
dnrch ihre Ausdehnung große Vortheile gewährt, weiß
Jedermann, und hätte sie bei der gegenwärtigen Zeit nicht vielen
Leuten unter die Arme gegriffen, so hätten wir große Kalamitäten
im Lande. In keinem Falle ist aber die Reorganisation in
einem Zusammenhange mit dem Ankaufe eines neuen Gebäudes.

A b st r m m u n g.

Für sofortiges Eintreten

„ Verschiebung

„ den Antrag deS RegierungsralheS
Dagegen

Mehrheit.
Minder heil.
Meyryert.
Minderheit.

Vortrag des Regierungörathes betreffend eine Uebcrcin-
kunft mit dem Könireich Sachsen über gegenseitige Befreiung der
Angehörigen vom Militärdienste.

Der Regierungsrath beantragt, derselben beizutreten.

Herr Regierungspräsident. Durch KrciSschrcibcn dcS

Bundesrathes wird dem Kanton bekannt gemacht, das sächsische

Ministerium habe mitgetheilt, daß Schweizer im Königreiche
Sachsen keinen militärischen Verpflichtungen unterworfen seien,
und baß die dortigen Behörden glauben annehmen zu dü sen,
daß auch die Schweizer in gleicher Weise gegen sächsische Angehörige

verfahren werden. Der Vertrag liegt im Jrtteresse unserer
Bevölkerung.

Wird vom Großen Rathe ohne Widerspruch durch daS
Handmehr angenommen.

Der Regierungsrath und die StaatswirthschaftSkommiision
beantragen folgende Nachtr» gskredite. Dieselben sollen auS den
muthmaßlichen Mehreinnahmen des Jahres ltttiä gedeckt werden.

t) Der Staatskanzlei Fr. 5l)l)l1. -

Herr Finanzdirektor. Dieser Nacbtragskredit ist
gerechtfertigt durch viele außerordentliche Drucksachen, wie z. B.
zweimaliger Druck des GroßrathSrcgl, ments, Entwurf des
Strafgesetzbuches in beiden Sprachen, Bericht über das projektirte



Eisenbahnnetz im Jura und manches Andere. ES herrscht sonst

auf der Staatskanzlei große Oekonemie, so große, daß es oft
schwierig ist, ein Bleistift zu bekommen.

Ohne Einsprache genehmigt.

2) Der Justiz- und Polizcidirektion, Kosten der Centralpolizei
Fr. 13,5W.

Herr Finanzdirektor. Dieser Nachtragökredit ist zum
Theil gerechtfertigt durch außerordentliche Büreaukostcn, indem
bei Gelegenheit von Reparaturen der Gebäulichkciten auch einige
Mobiliaranschaffungen stattfinden mußten. Auch die Gefangen-
schaftskostei! in der Hauptstadt sind um einiges größer, als
verflossenes Jahr. Die allgemeinen Polizeikosten sind auch größer
als sonst, infolge der massenhaften Ausschreibungen aller Art, so

wie Armenfuhren rc. Dazu sind in diesem Jahre noch
außerordentliche Auslagen gekommen im Betrage von ungefähr Fr. 7000
durch Kasernirung und Unterhalt der unglücklichen polnischen
Flüchtlinge.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

3) Der Obergcrichtskanzlci Fr. 3500.
4) Der Kriminalkammer für die Kosten der Geschwornen

Fr. 4000.
5) Der Staatsanwaltschaft Fr. 3700.

Herr Finanzdirekror Die Gerichtsverwaltung verlangt
diese Nachtragskredite mit der Behauptung, daß die Geschäfte
sich stets vermehren, was ich wenigstens für die Civilkammer
bezweifle. Soviel ist indessen richtig, daß ein Nachkredit
erforderlich ist. Was den Kredit für die Kosten der Geschwornen
betrifft, so erinnere ich Sie daran, daß vor einiger Zeit ein
einziges Geschäft 14 Tage das Gericht in Anspruch genommen
hat. Auch die Zahl der Geschäfte ist bedeutend größer geworden.

v. Gonzenbach, Berichterstatter der StaatSwirthschafls-
kommisston. Die Kommission fügt sich in'" Unvermeidliche.
Wir können leider nur noch die Sanktion dieser Summen
aussprechen.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

6) Der Erziehungsdirektion für SchulbauSbausteuern
Fr. ll),W0.

7) Derselben für ordentliche Zulage an Primarleyrer
Fr. 9000.

Herr Erziehungsdirektor. In Bezug auf die Fr. 10,000
für Schulhausbausteuern ist zu bemerken, daß die Ecziehungs-
direktion im Büdget für 1805 Fr. 30,000 verlangt, daß aber
der Große Rath den Ansatz auf Fr. 25,000 rcduzirt hat, wobei
angedeutet worden ist, daß im Falle der Ueberschreitung deS

Ansatzes ein Nachkredit verlangt werden möge. WaS die

Fr. 9000 für ordentliche Zulagen an Primarlehrer betrifft, so

konnte die Direktion, als sie im August 1863 das Büdget pro
1864 einreichte, nicht voraussehen, daß eine solche Mehrausgabe
eintreten werde. Ich erklärte zwar, daß der Ansatz für diesen
Gegenstand um ungefähr Fr. 6000 erhöht werden müsse. Allein
da die Staatswirthschaftskommission und der Regierungsrath
nicht einverstanden waren, so unterblieb die verlangte Erhöhung.
Da einerseits diese Ausgaben durch Gesetze vorgeschrieben sind
und anderseits die betreffenden Summen, so weit sie vorausgesehen

werden konnten, wirklich verlangt worden sind, so wird
wohl der Große Rath keinen Anstand nehmen, diese Kredite zu
bewilligen.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagblatt des Kroßen Rathes I8K4.

8) Der Eisenbahndirektion zu Deckung verschiedener Ercedente
Fr. 6500.

Herr Eiscnbahndirektor Hartmann giebt den Aufschluß,
daß diese Summe hauptsächlich habe verwendet werden müssen

zu Eisenbahnstudien für die Jura- und für die Grimselbahn.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

SlaatSbeitrag an den Bau einer katholischen Kirche in
St. Immer.

Herr Regicrungsrath Kummer, als Stellvertreter deS

Kirchcndirektors. Das Geschäft ist schon verflossenen Sommer
im Großen Rathe zur Behandlung gekommen und einer besondern

Kommission zur Begutachtung überwiesen worden. Da eS

an einer bestimmten Norm fehlte, nach welcher die Staatsbciträge
für den Bau namentlich katholischer Kirchen sich richten, so hat
die katholische Gemeinde in St. Immer Anfangs nicht weniger
als Fr. 40,000 verlangt, und es ist auch natürlich, daß der
Pftrrreirath möglichst viel zu bekommen suchte, indem dieser

Kirchenbau auf Fr. 200,000 zu stehen kommt. Die Regierung
beantragt indessen bloß Fr. 20,000.

v. Gonzenbach, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Die Staatswirthschaftskommission will in
Uebereinstimmung mit der Finanzdirektion eine Reduktion 'der
vom Regierungsrathe beantragten Fr. 2«>,000 auf Fr. 15,000
und stellr im Weitern den Antrag, der Regicrungsrath solle
beauftragt werden, eine Vorlage zu bringen zum Zwecke der
Aufstellung fester Normen, welche den Behörden in der Behandlung
kunstiger Gesuche um Staatsbciträge an Kirchenbauten zur
Richtschnur zu dienen hätte. Diese Sache ist allerdings schon
ein Mal vorgelegen, ist aber zurückgewiesen worden, weil nicht
ausgemittclt war, welcher Maßstab bei solchen Beiträgen sonst

angelegt worden ist. Seither hat sich die Sache für die Petenten
eigentlich verschlimmert, indem das Gesetz vom Dezember 1818
und Februar 1819, betreffend die Besolvungsverhältnisse der
reformirlen Geistlichen im Jura, im § 5 folgendes festsetzt:

„Unter Aufsicht unserer Oberamtmänner liegt der Gemeinde wie
bisher ob, die Erbauung und der gehörige Unterhalt der
Pfarrgebäude mit Ausnahme der Kirchenchore, deren Errichtung und
Unterhaltungskosten der Staat zu tragen hat, wozu aber die
Gemeinden die Holzlieferungen und Fuhrungen leisten sollen;
wobei wir unS aber gleich wie durch die von uns unterm 25.
November-1815 ratifizirte Vereinigungsakte 8 7 gegen die
katholischen Gemeinden der leberbergischen Aemter geschah, verpflichten,
denjenigen Gemeinden, deren Mittel als unzureichend erfunden
würden, zu Hülfe zu kommen." Der Staat hat durch die

Uebernahme des Chores ungefähr 10 Prozent zu den Gesammt-
kosten des Baues an resormirten Kirchen beigetragen; allein die

Kommission wollte diesen Maßstab der Gerechtigkeit nicht anlegen,
um so weniger, als das zitirte Gesetz nicht in die neue Sammlung

aufgenommen worden und daher als obsolet zu betrachten
ist. Zur Unterstützung katholischer Kirchcnbautcn läßt sich eigentlich

gar nichts anführen, als die Vereinigungsurkunde. Allein das
ist eine sonderbare Urkunde, von welcher man, je nachdem es

gerade nothwendig ist, bald behauptet, sie mache noch Regel und
bald wieder, sie sei durch die Verfassungen von den Jahren
1831 und 1846 aufgehoben. Wir können uns daher auf diese

Urkunde nicht berufen. Die Sache hat sich in der katholischen
Kirche ungefähr folgendermaßen gestaltet. Vor der Reformation
hatte derjenige Geistliche oder Laie, welcher die nöthigen Güter
und Kapitalien zur ersten Gründung einer Kirche, so wie zur
Besoldung ihres Priesters dargab, von Rechtes wegen das
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Patronat über dieselbe, welches bestund: l) in der jeweiligen
Präsentation des zu wählenden Seelsorgers, und 2) in der

Aussicht über die Verwaltung des Kirchen- und Pfrundfonds,
wogegen ihm dann aber die Pflicht zum Bau und Unterhalt
drr Psarrwohnung, so wie des Kirchenchors oblag. Diese letztere

Last mochte daher rühren, daß der Kirchenvatron im Chore der

betreffenden Kirche seine ordentliche Begräbnißstätte hatte, wie
solches noch vorhandene Grabsteine in einzelnen Chören beweisen;
ein Eigcnlhumsrecht auf dieselbe war ihm jedoch durch die

kirchlichen Gesetze nicht zuerkannt, sondern die Gemeinde, für
welche die Kirche errichtet worden, war und blieb ausschließliche

Eigenthümerin des Chores so gut als des von ihr selbst gebauten
und unterhaltenen Schiffes. Diese ursprünglichen Rechte und
Pflichten giengen auf die Nachfolger des Fundators über und
erlitten sogar durch die Reformation keine Veränderung. Auch
der protestantische Kirchcnpatron oder Kollator hatte seine Grabstätte

im Chore der Kirche; dazu waren ihm und seiner Familie,
einzelnen Beamten und Vorgesetzten der Gemeinde Ehrenplätze für
alle kirchlichen Aktionen und Festlichkeiten darin angewiesen.
Dieses Gesetz blieb ungeschrieben in Kraft nahe an drei
Jahrhunderte lang. Die Gemeinde baute und unterhielt stctsfort
daS Schiff der Kirche, so wie den Kirchhof, der Kollator dagegen

das Chor und die Pfarrgebäude, wozu jedoch die Kirchgenossen

alle Fuhrungen leisteten. Eine Firirung dieser hergebrachten

Regel ist dann schließlich erfolgt durch das angeführte Gesetz

vom Dezember 1818 und Februar >8>9, aus welchem ich Ihnen
den 8 7 bereits vorgelesen habe. Allein, wie bereits gesagt, ist
dieses Gesetz, ob absichtlich oder unabsichtlich weiß ich nicht, in
die neue Gesetzessammlung nicht ausgenommen worden und somit
außer Kraft getreten. Wir üben daher durch die Erkennung
eines Beitrages an eine Kirchenbaute einen Akt der Großmuth,
nicht der Pflicht. Die Staatswirthschaflökommission hat nun
gesunden, so sollte es nicht mehr gehalten sein, sondern es sollte
eine Regel aufgestellt werden, wie z. B. für die Beiträge an
Schulhausbauten, und es solle für die Zukunft gesagt sein,
welche Beiträge der Staat an reformirte und an katholische
Kirchen zu leisten habe, wobei ich schon jetzt bemerke, daß zwischen
beiden Konfesstonen kein Unterschied zu machen sein wird. Die
Gemeinde St. Immer hatte nun zuerst einen Beitrag von
F 46,066 verlangt, eine Summe, welche den finanziellen
Verhältnissen des Kantons gewiß nicht angemessen und überdieß
durch den Bau selbst nicht gerechtfertigt ist. Die Kosten
desselben sind nämlich durch einige Zufälligkeiten ziemlich erhöht
worden, indem man z. B. nicht Rücksicht darauf genommen hat,
daß Quellwasser im Boden war, welches die Fundamennrung
erschwert hat. Die Regierung glaubt mit Rücksicht auf diese

nicht vorgesehenen Mehrkosten Fr. 26,666 übernehmen zu sollen,
während dagegen die Staatswirthschaftskommission bloß Fr 15,666
geben will. Ich bin beauftragt, Ihnen diesen letztem Antrag
zu empfehlen. Herr Präsident, meine Herren, noch ein Wort
über die Finanzen unseres Kantons Es ist nichts Angenehmeres,

als generös zu sein; wer sich aber nicht nach der Decke

streckt, thut unrecht, auch wenn er ein noch so großer Herr ist,
wie der Kanton Bern. Bei den großen Defizits auf dem
ordentlichen Bridget und auf demjenigen der StaatSbahn müssen
Sie auf allen Zweigen der Administration streichen und vor
allem aus gerecht, statt großmüthig sein. Wenn Sie gerecht
bleiben, so ist das stets schön und Sie bleiben gerecht, wenn
Sie Fr. 15,666 dckretiren. Die Herren in St. Immer werden
bei unsern gegenwärtigen finanziellen Verhältnissen auch mit
dieser Summe stets noch zufrieden sein.

Iolissai n t. Ich will dem verehrten Herrn v. Gonzenbach
nicht in der ganzen Ausdehnung seiner eben gemachten Erörterungen

folgen. Es ist hier weder der Ort, noch die Zeit über
die gegenwärtige Geltung der VereinigungSurkunde des ehemaligen
Bislhums Basel mit dem Bernergcbiet in ibrcn civilrechtlichen
und öffentlich rechtlichen Bestimmungen zu verhandeln. Ich
werde mich daher ihm gegenüber aus die Bemerkung beschränken,

daß ich mit seiner Auslegungsweise des Art. 7 der erwähnten
Urkunde nicht einverstanden bin. Ich glaube, derselbe betreffe
blotz die im Jahr 1815 bereits bestehenden katholischen Pfarreien.
Er kann keine Anwendung finden auf die seither gegründeten,
namentlich nicht aus die im protestantischen Jura errichteten.
Die letztem sind ganz neue Schöpfungen, auf die man betreffend
Unterstützungen für Kirchenbauten ganz dieselben Grundsätze
anzuwenden hat, wie aus die protestantischen Pfarreien. Mit
Freuden habe ich gehört, baß Herr v. Gonzenbach die großen
Grundsätze der Duldsamkeit und der Gleichheit verficht, welche
zwischen den verschiedenen Glaubensbekenntnissen herrschen sollen.
Ich habe in dieser Hinsicht nichts Ander.s von ihm erwartet.
Wie alle hellsehenden Köpfe unseres Zeitalters will er, daß
dieselben Vortheile und Vergünstigungen jeder Art der
Gottesverehrung zukommen. Auf diese Grundsätze der Gerechtigkeit und
Billigkeit gestützt, glaube ich, der Staat solle zu Gunsten neuer
katholischer Kirchen dieselben Opfer bringen, die er in letzter
Zeit für neugebaute protcstantifche Kirchen gebracht hat Sie
erinnern sich ohne Zweifel, daß der Große Rath die Uebung,
fast möchte ich sagen den Rechtsgedrauch hat, den Pfarreien,
welche Kirchen bauen einen Zehntel der Baukosten beizusteuern.
So ist er wenigstens bezüglich der in letzter Zeit zu Münster,
Delsbcrg, Rapperöwpl, Laserriere u. s. w. gebauten Kirchen
verfahren. Ich verlange daher nichts Neues, indem ich den
Antrag des Regierungscathes und der Kirchendirektion bezüglich
einer Beisteuer von Fr. 26,666 zu Gunsten der Kirche in
St. Immer unterstütze. Wie Sie wissen, wurde diese Pfarrei
im Jahr 1857 gegründet. Sie zählt ungefähr 250«) Seelen,
welche in allen Gemeinden des AmtS Courtelarh zerstreut sind.
Sie besitzt nicht, wie ältere Pfarreien, sogenannte Kirchengüter
oder Pfarrgüler. Sie hat als einzige Hülfsquelle die Auflagen
oder Steuern, die sie ihren Mitgliedern auferlegt. Im Jahr
1863 hat sie beschlossen, eine neue Kirche zu bauen, welche nöthig
geworden war, um den Bedürfnissen des Gottesdienstes zu
genügen. Der Bauanschlag und die Pläne wurden der Genehmigung

durch den Regierungsralh unterworfen. Der
Kostenvoranschlag betrug ungefähr Fr. 156,06t). Infolge von
Aenderungen in den Plänen durch den Regierungsrath und bei der

Grundlegung zu Tage getretenen Schwierigkeiten im Boden,
sind die Kogen des Baues auf Fr. 266,666 zu stehen gekommen.
Demgemäß würde ein Beitrag von ein Zehntel zu diesen Kosten
nach bisheriger Uebung bis zu der vom Regicrungsrath
vorgeschlagenen Beisteuer ansteigen müssen. Angesichts der von der
katholischen Pfarrei von St. Immer gemachten Anstrengungen
und Opfer zum Bau einer Kirche halte ich dafür, es würde
dem Großen Rath übel anstehen, Fr. 5666 abzumarkten, wie
es die Staatöwirthschaftskommsssion vorschlägt. Ich hoffe, daß
der Große Rath in dieser Sache groß und edelmüthig sein wird,
wie er es immer in solchen Fällen gewesen.

A b st i m m u n g.

Für einen Beilrag von Fr. 26,666 32 Stimmen.

„ „ „ „ » 15,666 77 „
Für den unbestrittenen Antrag der StaatSwirth-

schaftskommission Handmehr.

Schluß ver Sitzung um 1'/< Uhr.

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.



Berichtigung.
Nach den Wahlen (Seite 241> erwiderte der mittlerweile

eingetretene Herr Militärdirektor auf die denselben vorhergegangene

Interpellation des Herrn Mühlethaler, betreffend die Wahl
«ineS Obennstruktors, wie folgt:

Herr Militärdirektor. Im Einladungsschreiben zur
letzten Großralhs-Session, war auf den Traktanden die Wahl
eines Obennstruktors angezeigt. Sie wurde hier nicht behandelt,
weil der Regierungsrath eine nochmalige Ausschreibung veranstaltet

hatte. Das erste Mal hatte sich Herr Oberst Brugger
nicht gemeldet. Bei der zweiten Ausschreibung hatte sich neben
Herrn Oberst Brugger gemeldet Herr Oberstlieutenant Franz von
Erlach. Die Regierung hat auf mündliche Berichterstattung hin,
nach Vorlage dieser An schrei bringst iste, die Anschauungsweise
des Redners genehmigt, hauptsächlich weil während des Winters
dem Oberinstruktor keine militärischen Funktionen obliegen, und
möglicherweise bis im Frühling in der Person deS Vorstehers
der Militärdirektion Aenderungen eintreten könnten, sowie ferner,
weil es absolut wünschbar ist, daß der Militärdirektor mit dem
Oberinstruktor in vollständiger Harmonie stehe, den Gegenstand
vorläufig bei Seite zu legen und den Militärdirektor zu
beauftragen, sich bis zu einer spätern Sitzung nach Männer umzusehen,

welche nebst Befähigung auch die sonstigen gewünschten
Eigenschaften besäßen. Dieß wurde dem Herrn Großrathspräsidenten

mitgetheilt, und dieser erklärte sich damit einverstanden.
Heute Morgen, wie die Interpellation gemacht wurde, durfte
ich nicht anwesend sein, indem die Verfassung und das Groß-
rathsreglement den Mitgliedern des Regierungsraths verbietet/
bei den Wahlen im Großen Rathe anwesend zu sein.

Sechste Sitzung.

Samstag den 26. November 1864.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Berger, Christian;

M3

Burger, ChapuiS, v. Graffenricd, Jndermühle, Knechtenhofer,
Riggeler, Rösti, Rpser, Sommer und Stocker; ohne Entschuldigung:

die Herren Affolter, Negotiant ; Bärtschi, BegueliN,
Biedermann, Bühlmann, Buhren, Bützberger, Egqer, Engemann,
Frote, Geiser, Gerber, Hennemann, Hnstg Hubächer, Jordi,
Kaiser, v. Känel in Wimmis, Kehrli, Keller, Christian; Klaye,
Knucdel, Kummer, Lenz, Loviat, Lüthi, Meyer, Messerli, von
Rümligen, Michaud, Probst, Renfer, Rötblisberger, Gustav;
Ruchn, Salzmann, Scheidegger, Schmid, Christian ; Schmiß
Rudolf; Schmid, Andreas; Sigri, SteiNcr rn Langenlhah
Gteitler, Wagner, v. Werdt, Werren, Willi, Simon; Wyß und
Zbinden.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:
Rekursbeschwerde der Burgergemeinde Belp in der Gemeinde-

gülerausscheibungsfrage vbm 23. Dezember l863.

Herr Reichen bach, Fürsprecher, als Berichterstatter der
Bittschriftenkommission. Herr Präsident, meine Herren! Der
vorliegende Gegenstand betrifft eine Gemeindegüterausfcheidung
zwischen der Burger- und der Einwohnergemeinde Belp. Es
liegt vor eine Beschwerde, resp. Rekurövorstellung, der
Burgergemeinde Belp gegen einen vorläufigen Entscheid des Regierungsrathes,

vom Oktober >863 in dieser Ausschcidungssache. Wenn
ich diesen Gegenstand nach dem Umfange des vorhandenen
Materials behandeln wollte, so müßte ich für meinen Bericht den

ganzen Vormittag in Anspruch nehmen. Allein glücklicherweise
reduzirt sich das Wesentliche auf nur Weniges, so daß ich, ohne
der Vollständigkeit Erntrag zu thun, mich auf wenige Momente
beschränken kann. Bereits im Jahre l826 hat zwischen der Bur-
gergemcinde Belp und den damaligen Hintersäßen resp, der

Einwohnerschaft eine Art Ausscheidung stattgefunden; allein gleichwohl

hat die Bmgergemcinde seither noch Leistungen für die

allgemeinen örtlichen Bedürfnissen geleistet, welche sie streng
genommen nach Mitgabe dieser Ausscheidung nicht mehr schuldig
gewesen wäre, z. B. durch Lieferungen an Holz, durch
Überlassung von Land zur Benutzung rc. Eine vollständige Trennung

zwischen den Gütern beider Parteien ist damals nicht
ausgeführt worden und jedenfalls bestunden damals noch nicht
zwei gesonderte Gemeinwesen, indem erst durch das Gemeinde-
gesrtz vom Jahr >832, eine Trennung in zwei.gesonderte
Gemeindewesen, in Burger- und in Einwohnergemeinde, stattgefunden
hat. Uebcrdirß ist der Vertrag von t826 der Regierung niemals

zur Sanktion vorgelegt und er ist von ihr auch niemals sank-
tionirt worden. Am >6 Oktober >853 erschien nun das bekannte

Gesetz über die gerichtliche Ausmittlung und Festsetzung des

Zweckes der Gemeindegüter. Demselben war vorausgegangen
das Gesetz über das Genieindewesen vom 6. Dez. 1852, welches
nach dem Vorbilde des Gesetzes von 183 l die Ausscheidung
zwischen Burger- und Einwohnergemeinde noch genauer durchführt

und im/Prinzip vorschreibt/daß die Güter zwischen beiden
Gemeinden ausgeschieden, ihre Bestimmung ausgcmittelt und
amtlich festgestellt werden solle. Das Gesetz über die

Ausscheidung der Gemeindegüter vom 1» Oktober 1853 enthält nun
ein Zwitterding zwischen administrativem und zivilrechtlichcm
Verfahren. Genau zurecht finden kann Man sich in demselben

nicht; allein so viel ist sicher, daß es vorschreibt, wie im Falle
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von Streitigkeiten verfahren werden solle. Die AusscheidungS-

verträge müssen demzufolge, bevor sie nämlich genehmigt unv
abgeschlossen werden, gleichwie es für Nutzungs- und andere

Gemeindereglemente vorgeschrieben ist, vorerst im Entwürfe und

nach ihrer Genehmigung noch einmal 14 Tage lang in ver

Gemeindeschreiberei öffentlich aufgelegt werden, damit allfällige
Einsprachen eingereicht werden können. Sind Einsprachen
eingelangt, so hat der Regicrungsstatthalter, wenn sie nicht privat-
rechtlicher Natur sind, zunächst eine Ausgleichung der Parteien

zu versuchen, unv falls dieselbe mißlingt, so fällt er einen

geheimen Entscheid, d. h. er stattet ein Gutachten ab, von welchem
die Parteien gar nichts zu sehen bekommen, und sendet die Akten

an den Regierungsrath, welcher nach Art. 7 nunmehr noch keinen

endlichen Entscheid ausfällt, sondern, wenn der zur Sanktion
eingelangte Ausscheidungsbeschluß oder Vertrag nur mit'Abänderungen

sanktionirt werden kann, welche nicht die Form
betreffen, denselben noch einmal an die Parteien zurücksendet,
damit sie vor der endlichen Entscheidung Gelegenheit haben, sich

über die Aenderungen auSzusprechen, Ein endlicher Entscheid
und ein endliches Verfahren soll erst dann stattfinden, wenn die

Fingerzeige der Regierung von den Parteien nicht angenommen
werden. In diesem Falle soll dann nach Art. 16 des Gesetzes

eine sogenannte „ schiedsrichterliche Erledigung" eintreten. Man
hat diesen Ausdruck gewählt, um das Verfahren beliebter zu
machen und den Glauben zu verbreiten, es werde auf diese

Weise den Händen der Advokaten entzogen. Allein ein eigentliches

schiedsgerichtliches Verfahren ist es nicht, denn ein solches

setzt die freie Wahl voraus, ob man überhaupt ein Schiedsgericht

wolle, sowie ferner die Wahl der Schiedsrichter durch die

Parteien und die Bestimmung des einzuhaltenden Verfahrens.
Hier dagegen sind nach Art. 16, sowohl das Schiedsgericht, als
das Verfahren, wenn auch ein sehr formloses, zum Voraus
bestimmt. Das Schiedsrichteramt wird nämlich in erster Instanz
vom Negierungsstatthalter und in oberer Instanz durch den Re-
gierungörath ausgeübt. Im vorliegenden Falle haben nun auch

Burger- und Einwohnergemeinde von Belp versucht, einen Aus-
scheivungsbeschluß zu Stande zu bringen, und es liegt hier
zunächst ein Entwurf vor, vom Jahr 1855, gegen welchen aber
eine Protestation eingelangt, und welcher infolge dessen zurückgezogen

worden ist. Dieser Entwurf gelangte nie vor die Staatsbehörde.

Hierauf blieb die Sache sehr lange liegen, bis daS

Regierungsstatthalteramt die Initiative ergriff, und die Gemeinde

ermähnte, diese Angelegenheit zu ordnen. Es erfolgte hierauf
unter der Vermittlung des Regierungsstatthalters ven Seftigen
zwischen den Aus geschossenen der Burger und der Einwohner
am 2. August >862 eine Zusammenkunft, wobei die Burger
ihre Anerbieten machten und die Einwohner ihre Forderungen
stellten, ohne daß eS jedoch zu einem Resultate gekommen wäre,
allein immerhin war dieß der Versuch, die Parteien auszugleichen,
wie das Gesetz es vorsieht. Da man indeß über die Nothwendigkeit

eiuer Revision des Entwurfs und der Aufnahme mehrerer
früher fehlender Punkte in denselben einverstanden war, so kam
ein verbesserter Entwurf zu Stande, welchen die Elnwohnerge-
meinde am >. und die Burgergemeinde am l5. Dezember 1862
annahmen. Die Burgergcmcindc war in ihren Beschlüssen
einhellig; in der Einwohnergemeinde dagegen gab sich eine
Minderheit kund, welche mit dem Entwürfe nicht einverstanden war.
Allein die Korporationen als solche waren beide einverstanden.
Während nun der Entwurf 14 Tage lang in der Gemeindeschreiberei

auflag, erfolgte von sechs Einwohnern von Belp,
worunter der Präsident und vier Mitglieder des Gemeinderathes,
eine sogenannte Einsprache, in welcher theils gegen das stattge-
sundene Verfahren der Gemeindsbchördc, in Behandlung der
gemachten Verbesserungsantiäge, Einwendungen erhoben und
Anträge gestellt wurden, in dem Sinne, daß die Bedürfnisse der
Einwobnergemeinde nicht hinlänglich gewahrt seien, und daß
ihr noch Naturalliefcrungen in Land und Holz zugesichert werden

sollten. Namentlich wurde verlangt, daß die Regierung
nachträglich eine Dotationssumme zu Gunsten der Einwohner¬

gemeinde festsetze. Es ist somit innerhalb der nützlichen Zeit
eine Einsprache in gehöriger Form gegen den Auöschcibungsver-
trag eingelegt worden, freilich nicht von einer der kontrahirenden
Parteien; allein es ist nach dem Gesetze auch nicht nothwendig,
daß solche Einspracheu von einer Behörve ausgehen, sondern sie

können auch von Privatpersonen herrühren. Die Burgergemeinde

gab nach gehöriger Prüfung dieser Einsprache ihren vom
24. Dezember datirten Bericht und ihre Gegenanträge ab, so

daß beide Parteien angehört worden sind und rechtliches Gehör
genossen haben. Der Regierungsstaithalter seinerseits gab, wie
das Gesetz ihn anweist, am 16. Juni >863 seinen einläßlichen
Bericht sammt Gutachten ab und sandte sämmtliche Akten an
den Regierungsralh ein. Es ist hier zu wiederholen, daß die

Angelegenheit noch nicht zum definitiven Entscheid an den

Regierungsralh überwiesen ist, sondern nur, um nach Art. 7 deS

Gesetzes die vorläufigen Ansichten und Meinungen, die Fingerzeige

der obern Administrativbehörde zu vernehmen, und wirklich
hat sich denn auch die Regierung in ihrem vorläufigen Entscheid
darüber ausgesprochen, unter welchen Umständen der Auöschei-
dungsvertrag ihre Sanktion zu gewärtigen hätte. Der Entscheid
des Regierungsrathes sagt in ziemlich ausführlicher Weise, es
müssen noch diese und jene Naturalleistungen in Holz und Feld
für Schulzwecke gemacht und zur Bestreitung öffentlicher
Bedürfnisse eine Dotationssumme ausgesetzt werden, allein eS ist
wohl zu bemerken: dieß ist kein definitiver, sondern bloß ein
vorläufiger Entscheid, nach welchem den Parteien wieder
Gelegenheit gegeben werden soll, sich noch über die Ansichten und
Fingerzeige der Regierung auszusprechen. Trotzdem nun noch
kein definitiver Entscheid vorliegt, tritt nun die Burgergemeinde
mit einer so betitelten Rekursvorstellung vom 23. Dezemb. 1863,
enthaltend: eine Beschwerde gegen den genannten Entscheid vom
22. Oktober gleichen Jahres, vor den Großen Rath, und es ist
dieß die Beschwerde, welche wir heute zu beurtheilen haben. Die
Burgergemeinde hat, wie es scheint, diesen Entscheid als einen
definitiven aufgefaßt und sich durch denselben in ihren Rechten
verletzt gefühlt; denn die Anträge ihrer Rekurs- und Beschwerdeschrift

gehen dahin: >) Der Große Rath möchte den Entscheid
des Regierungsrathes vom 22. Oktober t863 als verfassungs-
und gesetzwidrig ausheben; 2) eventuell: er möchte diese Behörde
anweisen, dem letzten Ausscheidungsvertrage vom 1. und 15.

Dezember 1862 die Sanktion zu ertheilen, und weiter: 3) eventuell

: das Dotationskapital angemessen herabsetzen und ei,> Dis-
positiv, betreffend die der Einwohnergemcinde eingeräumten
Holzrechte näher zu bestimmen; oder 4) eventuell: der Große Rath
möchte wenigstens gegenüber» dem RegierungSrathc die geeigneten
Verfügungen treffen, welche im § 46 des Gesetzes vom 19. Mai 1851
(über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Behörden und
Beamten) vorgesehen sind. Diese Anträge werden in formeller
und materieller Beziehung folgendermaßen begründet: formell, sagt

man, hat die Regierung gefehlt, weil sie einen Entscheid gegeben
Hai, ohne daß der gesetzliche Sühncversuch durch den Regierungsstatthalter

abgehallen worden wäre; da dieser Sühneversuch hier
eigentlich nicht stattgefunden, so sei der Entscheid des Regie«
rungsratheö voreilig. Man behauptet in formeller Beziehung
im Weitern, die Regierung habe einen oberinstanzlichen Entscheid
gegeben, ohne daß ein erstinstanzlicker Entscheid vorgelegen, und
auch aus diesem Grunde sei der Entscheid voreilig! In
materieller Beziehung beruft sich die Burgergemeinde von Belp im
Wesentlichen auf folgendes: es hätte nach Mitgabe des Ausschei-
dungsgesctzes vom lt). Okt. 1853 die Ausmittlung des Vermögens

zunächst noch Siegel und Brief, — auch dieß ist ein beliebter

Ausdruck, den man gebraucht hat, um dem Gesetz Eingang zu
verschaffen, - vorgenommen werden sollen, Brief und Siegel sei

aber im vorliegenden Falle nicht beachtet worden, denn solche
bestehen im Ausscheidungsvertrage vom Jahr 1826, welcher hier in
keiner Weise berücksichtigt worden. Es wird ferner bemerkt, die

eigentlich beteiligten Parteien und Korporationen seien einig
gewesen, und es sei auch kein Streit vorgelegen, so daß die

Regierung sich angemaßt habe, zu entscheiden, wo gar kein



Streit obgewaltet. Endlich sucht man an der Hand der Gc-
meinderechnungen und Protokolle aus den zwanziger und
dreißiger Jahren darzulhun, daß die Dotation, welche die Regierung
zu Gunsten der Burgergemeinde ausgesprochen, die Bedürfnisse
der Einwohnergemeinde bedeutend überschreite und der Burger-
gemcinde zu große Lasten auferlege. Die Regierung bestrcitet
dagegen in formeller und materieller Beziehung die Richtigkeit
der verschiedenen Beschwcrdepunkte. In formeller Beziehung
behauptet sie, es habe ja freilich am 2. August 1861 unter der
Vermittlung des RegierungSstatthalters von Seftigen ein Sühneversuch

stattgefunden, der zwar allerdings fruchtlos abgelaufen
sei, allein durch dessen Abhaltung doch dem Gesetz ein Genüge
geleistet worden Die Regierung behauptet im Fernern, man
könne nicht sagen, daß ein erstinstanzlicher Entscheid nicht da
sei, denn der Regierungsstatthalter habe ja, nachdem eine
Einsprache eingelangt, freilich nicht einen Entscheid, welcher den

Parteien eröffnet worden, wohl aber einen Bericht an die Re-
giernng abgegeben, welcher gcwißermaßen auch als ein Entscheid
angesehen werden könne. In materieller Beziehung macht die

Regierung darauf aufmerksam, daß von Brief und Siegel hier
nicht die Rede sein könne, weil damals eine Trennung der
Korporationen noch nicht stattgefunden und der damalige angebliche
Vertrag übrigens niemals sanktionnirt worden sei. Auf das
Einverständnis der Korporationen könne die Regierung nicht
Rücksicht nehmen, sondern sie habe von Amtes wegen die öffentlichen

Interessen zu wahren, so daß,, wenn auch die Mehrheit
der Korporationsangehörigen selbst das Interesse derselben nicht
wahren, die Regièrung im öffentlichen Interesse von sich aus
dasselbe zu wahren habe. Die Regierung stellt in ihrem Berichte
auch ein Tableau über das Burgergut auf und weist an der

Hand der Protokolle und Rechnungen nach, daß die Dotation
den Verhältnissen angemessen sei. So, Herr Präsident, meine

Herren liegen die Akten. In der Bittschriftenkommission haben
die Akten zirkulirt und sind von den Mitgliedern genau
geprüft worden. Gestern Abend ist nun die Kommission
zusammengetreten und hat einmüthig den Antrag auf Tagesordnung
an Sie beschlossen. Die Kommission hat sich zunächst gefragt,
ob eS zulässig sei, daß ein Ausscheidungsvertrag in materieller
Beziehung durch den Großen Rath geprüft und definitiv festgesetzt

werde, oder ob man nicht bloß zu untersuchen habe, ob

die Regierung innerhalb ihrer Kompetenz gehandelt. Würde
dieses Letztere verneint, so könnte natürlich eine Kassation
stattfinden, wird es aber bejaht, so muß die Kompetenz der Regierung

aufrecht erhalten werden. Die Kommisston hatte ferner zu
untersuchen, ob wirklich Formverletzungen in der Behandlung des

Geschäfts stattgefunden, z. B. durch Nichtanhören der Parteien :c.
Die Kommission ist zur Ansicht gekommen, in das Materielle
der Frage dürfe deb Große Rath nicht eintreten, vorausgesetzt,
daß die Regierung die kompetente Administrativrichterin in oberer

Instanz sei; denn sonst würde der Große Rath in allen derartigen

Streitigkeiten über Gemeindegüterausscheidungen und in allen
andern Administrativstreitigkeiten eine dritte Instanz bilden. Was
nun die formelle Seite betrifft, so hat die Kommission gefunden,
die Regierung sei in der Sache kompetent. Es soll damit nicht
gesagt werden, sie habe richtig entschieden, — gar nicht, sondern

nur, der Entscheid liege in ihrem Bereich. Das sagt schon die
Verfassung, obgleich es eine etwas gesuchte Auslegung braucht,
um das herauszufinden, — allein der Große Rath hat sich schon

wiederholt in dieser Beziehung auf die Verfassung berufen. Der
§ 42 der Staatsverfassung sagt nämlich: „Er, (der Regierungs-
ralh) entscheidet höchstinstanzlich alle reinen Verwaltungsstreitigkeiten,

die nicht in die Kompetenz des Rcgierungsstatthalters
fallen." Im Fernern sagt dann der 8 49: „Alle Entscheidungen

in Verwaltungsstreitigkeiten und alle Beschlüsse von
Regierungsbehörden, die sich auf einzelne Personen oder Korporationen

beziehen, follen motivirt werden." Wenn auch nach Mitgabe
dieser Verfassungsbestimmungen Zweifel über die Kompetenz deS

Regierungsrathes erhoben werden könnten, so werden dieselben
doch gehoben durch das Gesetz über die Ausscheidung der Ge-

Tagblatt des Großen Rathes 18K4.

meindegüter, vom Oktober 1853, welches vom Großen Rathe
erlassensworden und daher für denselben verbindlich ist. Dieses
sagt ausdrücklich, — ob wohl oder übel, will ich nicht entscheiden,

— daß alle Entscheide in derartigen Angelegenheiten in die

Kompetenz der Avministrarivbehörde fallen und zwar erstinstanzlich
in die Kompetenz des RegierungSstatthalters und oberinstanzlich in
diejenige des Regicrungsrathes. Es kann daher nicht bestritten werden,

daß die Regierung hier durchaus kompetent gewesen, zu
entscheiden. Nun fragt eS sich im Weitern, ist das gesetzliche

Verfahren ingehaltcn worden, und da soll ich nicht nur eine
persönliche Bemerkung machen, sondern die Bittschriftenkommisston
war darüber einig, im Allgemeinen werden rücksichtlich unserer
Administrativjustiz und unseres AdministrativvcrsahrenS bedeutende
und begrünbete Klagen laut, weil ganz formlos und ohne Schutz
für die Parteien verfahren wird. Daö ganze Verfahren in der
Administration ist ein ungeregeltes. ES findet sich nichts
vorgeschrieben über die Kompetenzen der obern und der untern
Administrationsbehörden und ebenso nichts über den Gerichtsstand.
Es ist ferner nichts vorgeschrieben, wie die Parteien sich bewegen
sollen, was man doch bei jedem ordentlichen Streitverfahren
wissen sollte; noch weniger findet sich etwas darüber, wie die

urtheilenden Personen und Behörden sich bewegen sollen, sondern
in allem dem herrscht die größte Willkühr. Infolge dieses regellosen

Verfahrens herrschen bedeutende Klagen. Sie wissen, daß
durch das Promulgationsdekret zum Civilprozeßgesetzbuch vom
Jahr 1847 der Abministrativgerichtöstand ausgehohen worden ist.

Man wollte davon nichts mehr, infolge der langjährigen
gemachten Ersahrungen. Man hielt den Administrativgerichtsstand
nicht für gut und wollte, was nicht „reine Verwalkungsstreitig-
keiten" seien, den Civilgcrichten übertragen. Dieser Grundsatz
war im Jahr 1850 unbequem. Man halte nun nicht den Muth,
zu sagen: wir wollen den alten Administrativprozeß vom Jahr
1818 wieder einführen; nein, sonder» man legte durch eine Reihe

von besondern Gesetzen jeweilen den Entscheid in die Hände der

Administration, so daß indirekt und allmälig durch eine Reihe
von Spezialgesetzen der Administrativgerichtsstand wieder eingeführt

worden ist. Wie gesagt, man hatte nicht den Muth, den

Administrativprozeß vom Jahr 1818 wieder einzuführen, und
was noch schlimmer ist, es wurde für die Streitigkeiten vor der

Administration gar kein Verfahren aufgestellt. Der genannte
alte Avministrativprozeß schrieb wenigstens noch ein Verfahren
vor und bestimmte 1) was vor die Administration gehöre,
2) wie die Parteien sich bewegen, und 3) wie die'Behörden bei

der Beurtheilung vorgehen sollen, so daß eine Streitsache doch

nicht ganz in die Willkübr und das freie Ermessen der Administration

gelegt war. Gegenwärtig wird oft bei einem

Regierungsstatthalter eine Beschwerdeschrist abgegeben, welche als
Beweismittel Zeugen, Augenscheine, Urkunden, Handrisse rc.

nennt; allein die klagende Partei vernimmt von ihrem Geschäfte

gar nichts mehr, bis die erste oder sogar die obere Instanz ge-
urcheilt hat. Reklamirt man und erkundigt man sich, warum
dieser oder jener Zeuge nicht abgehört worden, so erhält man
einfach die Antwort: wir haben es nicht für nöthig gefunden.
Von andern Regierungsstatthaltern wird dagegen nach Analogie
des Civilprozesses verfahren, indem Klage und Antwort, Replik

und Duplik eingeholt werden, ein Beweisverfahren
abgesponnen, und sogar zu Beeidigungen geschritten wird; allein alles
das nur nach Analogie des Civilprozesses, denn ein Geietz ist

dafür nicht da. Es herrscht somit schon im Verfahren die

größte Unregelmäßigkeit und Ungleichheit, was zur Folge hat,
daß im Lande nur eine Stimme herrscht, es finde die größte
Willkührlichkeit statt und eine Abhülfe sei nicht möglich, so lange
nicht ein gesetzliches Verfahren ausgestellt wird. Der Fehler
liegt also darin, daß man bei der allmäligen Wiedereinführung
des AdministrativgerichtsstandeS nicht den Muth hatte, gleichzeitig

das Verfahren sestzustellen. Ich habe geglaubt, diese

Bemerkungen im Namen der Bittschriftenkommission hier machen zu
sollen und die Erwartung aussprcchcn zu dürfen, daß ihnen
Rechnung getragen werde. Will man absolut den Administra-
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tivgerichtsstand, so stelle man doch ein Verfahren, wenn ein

auch noch so einfaches, auf, damit die Parteien wissen, wie sie

sich bewegen können, und damit sie gegen Willkühr geschützt

seien. Es sind mir viele Fälle bekannt, in welchen nach dem

erstinstanzlichen Entscheide des Regierungsstatthalters der
Regierungsrath gesunden, es sollen in der einen oder andern Weise
noch Aufschlüsse erfolgen. Die Behörde wendet sich zu diesem

Zwecke an den Regierungsstatthalter und verlangt zu
Vervollständigung der Akten einen Bericht, von welchem die Parteien
nie etwas zu sehen bekommen. Wenn nun der Regierungsstatt-
haltcr Neigung hat, seinen erstinstanzlichen Entscheid ausrecht

zu erhalten, so kann er in diesem Berichte einfach sagen, was
er will, denn die Parteien erfahren nichts davon, und doch

wird gerade dieser Bericht die Grundlage des oberinstanzlichen
Entscheides bilden. Ich will Niemanden einen Vorwurf machen,
sondern ich will damit bloß die Regierung einladen, uns einen

entsprechenden Gesetzcsentwurs vorzulegen. Herr Präsident, meine

Herren! was nun in der vorliegenden Beschwerdesache die Frage
betrifft, ob Formen verletzt worden seien, so begreifen Sie, daß
keine verletzt worden, weil keine vorhanden sind; untersucht man
aber speziell, was die Burgergemcinde Belp darunter versteht,
so findet man, daß sie bezüglich des Verfahrens im Unrecht ist,'
denn es hat wirklich ein Sühneversuch stattgefunden, indem die

'
Ausgeschvssenen beider Gemeinden vor dem Regicrungsstatthalter
erschienen sind, freilich ohne sich verständigen zu können. Man
sagt im Fernern, es sei kein erstinstanzliches Urtheil da. Auch
das ist unrichtig, denn der Regierungsstatthalter hat am 16. Juni
1863, freilich in ganz formloser Weise, als Gutachten und
Entscheid, seine Meinung dem Regierungsrathe mitgetheilt, freilich
sie den Parteien nicht eröffnet, allein man sieht immerhin daraus,
wie der Regierungsstatthalter die Sache ansieht. Was aber
insbesondere die Rekursvorstellung mit Beschwerde als verfrüht erscheinen
läßt, das ist die Natur des regierungsräthlichcn Entscheides. Die
Regierung hat in vorliegender Sache nicht definitiv entschieden und
nicht eine Sanktion ertheilt, welche etwas Bestimmtes festsetzt,
sondern sie hat bloß nach Art. 7 des Gesetzes den dem eigentlichen
schiedsgerichtlichen Verfahren vorausgehenden Entscheid gegeben,
indem der genannte Art. 7 ausdrücklich vorschreibt: „Wird ein

zur Sanktion eingelangter Ausscheidungsbcschluß oder Vertrag
nur mit Abänderungen sanktionirt, welche nicht bloß die Form
betreffen, so ist der Partei vor der endlichen Entscheidung
Gelegenheit zugeben, sich über die Aenderung auszusprechen." Die
Regierung hat somit bloß vorläufig ihre Ansichten und Fingerzeige

gegeben, und allerdings den Parteien gewißermaßen bereits
eröffnet, unter welchen Bedingungen und Modifikationen die
Sanktion zu erwarten sei; allein es ist nicht ein definitiver
Entscheid gegeben worden, sondern die Angelegenheit muß noch zurück
nach Belp wandern und ist wirklich schon zurückgewandert, so

daß beide Korporationen noch Gelegenheit haben, sich über die

von der Regierung gewünschten Modifikationen auszusprechen
und zu verständigen. Diesen wesentlichsten Grund, warum die
Bittschriftenkommission den Antrag stellte, Sie möchten zur
Tagesordnung schreiten, hat die Burgergemeinde zu Belp zu wenig
ins Auge gefaßt.

l)r. Manuel. Herr Präsident, meine Herren! Ich
erlaube mir einige Worte zu Bestätigung dcS Berichtes des

Herrn Reichenbach. Die Kommission war zwar nicht ganz
vollzählig versammelt, aber die anwesenden Mitglieder waren
einhellig in ihrem Beschlusse, und es konnte auch nicht wohl ein
anderer Beschluß gefaßt werden. Der Standpunkt ist ein rein
formeller. Es entscheiden dabei die Verfassung und die Art. 4
und 1l> des betreffenden Gesetzes vom 16. Oktober l853. Es
müssen also dergleichen Sachen, wie hier eine vorliegt, von den

Verwaltungsbehörden entschieden und können unmöglich vor den

Großen Rath gebracht werden; denn, wenn der Große Rath
schon sonst nicht fertig wird mit, den ihm durch die Verfassung
übertragenen Geschäften, so kann er sich nicht noch zu einem

Kassationshof in Gemeindestreitigkeiten machen, sofern er sich

wenigstens nicht permanent erklären will. Die Verfassung und
das Gesetz haben diese Sachen nicht dem Großen Rathe
übertragen; dieser könnte nur dann einschreiten, wenn der
Regierungsrath seine Kompetenz überschritten oder die Formen verletzt
hätte, allein seine Kompetenz hat er nicht überschritten, weil
solche Angelegenheiten ihm durch die Verfassung wirklich
zugewiesen sind, und auch hat er keine Formen verletzt, denn beide

Parteien haben das Gehör genossen. Hingegen ist über die
Formen zu bemerken, daß das ganze Verfahren, wie es durch
das Gesetz bestimmt wird, formell nicht ganz zweckmäßig ist.
Das Gesetz von 1853 braucht gewisse Worte, die ihrem Zwecke
gar nicht entsprechen. Schon der Titel sagt: „Gesetz über die
gerichtliche Ausmittlung und Festsetzung des Zwecks der Ge-
mcindegüter", allein im Gesetz selbst ist von gerichtlicher
Ausmittlung und Festsetzung gar nicht die Rede. Das Gesetz ist
ein Administrativgesetz; aber weil die Worte „gerichtlich" u. s. w.
für die Durchsetzung des Gesetzes einen bessern Erfolg haben,
so wurden diese Ausdrücke gewählt, um dem Gesetz eine gewisse

„Gattig" zu geben. Das darin bestimmte Verfahren ist nicht
ein mit allen Rechtsmitteln ausgestattetes Verfahren, sondern es
wird der Behörde vielfache Einmischung möglich gemacht, so z. B.
im § 5, welcher sagt: „Wenn nach Verfluß der Eingabsfrist
keine Einsprachen eingelangt sind, so prüft der Regierungsstatt-
haltcr, ob die Verhandlung den Vorschriften des Gcmeindegcsctzes
und dieser Verordnung entspricht, läßt Undeutliches oder
Zweifelhaftes so weit nöthig aufklären oder belegen, fügt dann seinen
Bericht nebst Antrag bei und übersendet das Ganze dem Re-
gierungsrathc zur Sanktion. Sind dagegen Einsprachen
eingelangt, so ist weites zu untersuchen, ob dieselben privatrechtlicher
Natur seien, oder nicht. Privatrechtliche Ansprachen sind an die

Gerichte zu verweisen, alle nicht privatrcchtlichen Einsprachen
hingegen nach 88 56 und 57 des Gemeindegesetzes zu erledigen."
Da ist schon die Frage der „Privatrechtlichkeit", die sehr wichtig
ist in Bezug auf die Kompetenz der Administrativbehörden, dem

Entscheid dieser Behörden selbst überlassen; ferner soll: „zu dem
Ende der Regierungsstatthalter bei allen Einsprachen, deren
Grund nicht ein privatrcchtlicher ist, zunächst Ausgleichung der
Parteien zu versuchen, und falls dieselbe mißlingt, seinem
Gutachten über die Sanktion den erstinstanzlichen Entscheid über die

Opposition beizufügen." Der Regierungsstatthalter ist also in
diesem Paragraphen und auch im 8 16 über den Schiedörichter-
spruch gestellt, indem er zu diesem erstinstanzlichen Richterspruch
seinen eigenen motivirten Antrag stellen soll, der jedoch den
Parteien nicht mitgetheilt zu werden braucht. Diejenige Partei,
welche glaubt, es sei ihr Unrecht geschehen., kann also diele
Motive gar nicht prüfen, weil sie konsidentiell bleiben. Im Art.
16 ist ein Verfahren aufgestellt, das einigermaßen als ein
Gerichtsverfahren gelten kann; es heißt: „Die schiedsrichterliche
Erledigung geschieht in folgender Weise: ». das Schicdsrichter-
amt wird in erster Instanz vom Regierungsstatthalter des
Bezirks, zu welchem die streitenden Korporationen gehören, in
oberer Instanz durch den Regierungsrath ausgeübt, b. Jede
der streitenden Parteien hat das Recht ein Memorial einzureichen,
und kann demselben alle gutfindenden Beweisstücke beifügen oder
sich auf Zeugen berufen. Der Regierungsstatthalter bestimmt

zu dem Ende beiden Theilen zugleich eine angemessene Frist,
e. Sind Zeugen angerufen worden, so werden diese vorbeschieden
und in Gegenwart der Parteien abgehört, welche denselben durch
die Behörde Fragen vorlegen lassen können. Die Behörde ist
befugt, wenn sie es gutsindet, die Zeugen zu beeidigen." Da
ist immer nur von Parteien die Rede und doch ist den Parteien
keine rechte Einwirkung gestattet. Wenn ferner die Zeugen nicht
erscheinen, so ist kein Zwangsverfahren gegen sie vorgeschrieben
u. s. w., so daß keine festen und abgeschlossenen Formen bestehen,

wie sie für ein solches Beweisverfahren nöthig sind. Der
Ausdruck „Schiedsgericht" ist hier ein leeres Wort. Ein Zwangs-
schicdsgericht, wie es vorgeschrieben wird, ist kein Schiedsgericht,
eben so wenig als eine Zwangsmühle, wie sie aus dem Mittel-
alter herrühren, wo gewisse Bürger gezwungen sind, ihr Getreide
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auch wieder gesagt: Gewisse Kategorien von Gemeinden seien

von diesem Verfahren ausgenommen: „Da wo außer der Ein-
wohnergcmeindc und der eigentlichen Burgcrgemeinde noch andere
Korporationen bestehen, wie Zünfte, Schutgemeinden, sogenannte
Seyburgerschaften u. dgl. finden die Bestimmungen der Art. 3,
9 und 10 aus die letztern keine Anwendung." Sie sehen, Herr
Präsident, meine Herren, daß dieses Gesetz rm Ganzen etwas
sich Widersprechendes hat. Dem Namen nach soll es eigentlich
ein gerichtliches Verfahren einführen, aber in der Wirklichkeit
selbst ist davon keine Rede. Hingegen ist es nun einmal das
Gesetz, das die Sache, die hier vorliegt, normirt. Es ist mir
in Erinnerung, daß vor einiger Zeit eine Beschwerde in Bezug
aus das Seygut von Thun vor den Großen Rath kommen sollte.
Der Bericht darüber war bereits gedruckt, allein die Beschwerde
wurde später zurückgezogen In dieser Beschwerdeschrift wurde
das Gesetz einer sehr strengen Kritik unterworfen, und wenn fie
vor den Großen Rath gekommen wäre, so wäre die Berathung
wahrscheinlich eine sehr einläßliche geworden. Wie die heute zu
behandelnde Sache aber liegt, konnte die Kommission nichts
Anderes finden, als daß die Tagesordnung zu beantragen sei.

Zu den angeführten Gründen kommt ferner hinzu, daß der
Entscheid des Regicrungsraths eigentlich gar nicht ein definitiver
ist, obgleich freilich aus demselben deutlich zu sehen ist, wie der
definitive Entscheid ausfallen wird, sondern daß die Gemeinden
eigentlich noch Gelegenheit haben, dem Rcgierungsrath ihre
Bemerkungen über seinen Erlaß zukommen zu lassen. Man
kann also sagen, die Beschwerde richtet sich nicht gegen einen
endlich gefaßten Beschluß der AdministrativbehHrde. DaS sind
die Bemerkungen, die ich in Bestätigung des Berichts machen zu
sollen glaubte. Ich halte den Antrag desselben vollständig am
Orte.

Roth von Bipp bemerkt, es haben noch mehr Gemeinden
Erfahrungen der Art gemacht, wie die Burgergcmeinde von
Belp. Er begreife, daß der Antrag auf Tagesordnung gestellt
worden, denn allerdings sei das Auftreten der Burgergemeinde
Belp verfrüht, allein schon mehrere Gemeinten hätten die

Erfahrung gemacht, daß die Forderungen der Einwohnergemeinden
von den Entscheiden des Regierungsrathcs noch übertroffen
werden. Er hätte gern der Burgergemeinde Belp entsprochen,
sehe aber, daß es heute nicht geschehen könne. Hingegen stelle

er den Antrag, der Große Rath möchte der Regierung bestimmtere

Vorschriften über derartige Sachen geben. Es gehe gar
merkwürdig mit diesen Ausscheidungen, indem z. B. das Gesetz

von 1853 eine Frist von einem Jahr vom I. Wintermonat 1853
zu AuSmittlung deS Zwecks der Gemeindegüter bestimme, während
es auf den heutigen Tag, wie er glaube, Amtsbezirke gebe, in
welchen noch keine einzige solche Ausscheidung gemacht sei, so

daß das Gesetz nicht gehandhabt worden ist.

Bernard. Ich kenne die Gemeindsangelegenheiten von
Belp nicht; aber Herr Manuel sagt Ihnen so eben, daß der
Große Rath nicht zuständig sei, über die Anstünde zu entscheiden,
welche zwischen Gemeinden und dem Regierungsrath bezüglich
der Ausscheidung der Gemeindegüter entsteben können. Aber
auf der andern Seite frage ich, wenn eine Gemeinde im Falle
ist, sich über einen Entscheid des Regierungsrathes zu beschweren,
an wen soll sie sich denn wenden? Mir scheint, in einem solchen

Fall sei der Große Rath einzig zuständig, über solche Klagen
zu urtheilen. Man dars nicht vergessen, daß bei Ausscheidung
der Gcmeindsgüter, man kann fast sagen, Ungereimtheiten
vorkommen. Man Übermacht die Ausscheidungsurkunde, nachdem
sie von beiden betheiligten Gemeinden angenommen worden ist,
dem Regierungörathe, und dieser erhöht den Betrag der Leistungen

ohne Rücksicht auf die getroffene Uebereiakunft. Wenn die
zwei Gemeinden unter sich einverstanden sind, so frage ich, mit
welchem Recht dann der Regierungsrath die Leistungen der
Burgergemeinde erhöhe? Ich kann in dieser Hinsicht zwei

Gemeinden anführen, wo die Regierung die Leistungen der
Burgergemeinden um einige tausend Franken erhöht hat. Wenn
daher der Große Rath zum Entscheid über diese Beschwerde
nicht befugt ist, so unterstütze ich wenigstens, was so eben Herr
Roth angebracht hat, und verlange, daß der Große Rath der
Regierung bestimmte Weisungen bezüglich der Ausscheidung der
Gemeindegüter gebe.

Der Antrag der Bittschriftenkommsssion wird vom Großen
Rathe ohne Einsprache angenommen.

Konzession betreffend eine Zweigbahn von der Bahnstation

Ostermunvigen bis zu dem Steinbruch im Ostermundi-
genberg.

Herr Regierungsrath Hartmann, Direktor der Eisenbahn,
als Berichterstatter. Ein Mitglied der Versammlung hat mir
soeben mitgetheilt, es werde den Antrag stellen zu Niedersetzung
einer Großrathskommission zum Zwecke der Vorberathung dieses
Gegenstandes. Da nach dem Großrathsreglement vor allem aus
diese Frage entschieden werden muß. so will ich mit meinem
Eingangsrapporte nicht aufhalten, sondern damit warten, bis
diese Frage entschieden ist.

Steiner, Müller. Herr Präsident, meine Herren! Ich
ergreife das Wort um die Ordnungömotion zu stellen, es seie
diese Angelegenheit zunächst einer Großrathskommission zu
überweisen. Ich habe dabei nicht die Absicht, die Berathung zu
verschleppen, sondern nur die, die Sache gehörig untersuchen zu
lassen, weßhalb ich gleichzeitig verlange, daß oie Kommisston aus
nicht mehr als drei Mitgliedern bestellt werde und daß sie beauftragt

werde, noch im Laufe dieser Session ihren Bericht zu
erstatten. Indem ich mit wenig Worten diesen Antrag begründe,
erkläre ich zunächst, daß ich dem Unternehmen durchaus nicht
feindselig entgegentreten werde, sondern daß ich eS als ein
gemeinnütziges und verdienstliches anerkenne, — allein ich verlange,
daß es gehörig geprüft werde vom Gesichtspunkte der öffentlichen
Interessen aus, welche der unternehmenden Gesellschaft zu lieb
verletzt werden sollen. Ich habe für meinen Antrag zwei besondere

formelle Gründe anzuführen. Zunächst hat die Eisenbahndirektion

keinen ausführlichen, schriftlichen Bericht erstattet, sondern
will nur eine mündliche Auskunft ertheilen. Wenn nnn eine
solche Konzession auf immerwährende Zeiten ertheilt werden soll,
genügt da, bei der bloß einmaligen Behandlung, eine mündliche
Auskunft? Ich habe ferner Gelegenheit gehabt, den eigentlichen
Konzessionsentwurf in die Hände zu bekommen und muß an
demselben rügen, daß er nicht in gehöriger Reinschrift vorliegt,
sondern zahlreiche Streichungen und Einschaltungen enthält.
Wer wird nun, wenn dieses Aktenstück vielleicht noch längere
Zeit in den Büreaur herumliegt, es so genau überwachen, ob

nicht noch fernere Einschaltungen und Streichungen dazu kommen.

Nun, Herr Präsident, meine Herren! noch einige materielle
Bemerkungen. Ich bin auf vas ganze Geschäft aufmerksam
gemacht worden durch ein öffentliches Blatt, welches den Tadel
enthält, die zum Zwecke der Erstellung einer Eisenbahn von der
Bahnstation Ostermundigen bis zu den Steinbrüchen im Oster-
mundigenberg sich bildende Gesellschaft beabsichtige, sich das
ausschließliche Transportrccht aller Steine aus diesen Gruben ertheilen
zu lassen. ES ist mir aufgefallen, daß die Presse, ungeachtet
dieses Artikels, keine Auskunft und keine Zusichcrungcn ertheilt
hat, daß diese Sache sich nicht also verhält. Ich habe daher
an dieser Angelegenheit Interesse genommen und sogleich nach
Anfang der Session es mir zur Pflicht gemacht, von dem Aktenstück

Kenntniß zu erhalten. Ich habe erst gestern das Aktenstück
bekommen und mich überzeugt, daß diese Besorgniß unbegründet
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ist, indem der Art. t: der Konzession folgendermaßen lautet:
„Der Kanton Bern ertheilt den Herren Glauser und Comp,
Besitzer von Steinbrüche» zu Ostermundigen, das Recht zum
Bau und Betriebe einer Eisenbahn von der Bahnstation
Ostermundigen bis zu den Steinbrüchen im Ostermundigenberg
ausschließlich zum -Zwecke des Transportes der am letztern Orte
gebrochenen rohen oder bearbeiteten Bausteine." So wie ich

das verstehe, hat es den Sinn, daß die Bahn einzig dienen soll

zum Transporte von Steinen, ohne daß der Transport auf der

Achse behindert werden soll. Die Gesellschaft darf nichts anderes

transportiren, als Steine, die am Ostermundigenberg gebrochen

werden; allein sie darf Niemanden hindern, nach Belieben dort
gebrochene Steine zu holen. Es drängt sich mir aber ein anderes
Bedenken auf. Wenn man einer mächtigen Gesellschaft für alle

Zeiten eine solche Konzession ertheilt, so ist es wohl möglich,
daß durch die Anlage der Bahn der gewöhnliche Verkehr zu
Wagen bedeutend beeinträchtigt und unmöglich gemacht wird.
Herr Präsident, meine Herren! Man ist gewohnt, jedeö neue
Unternehmen auch als ein verdienstliches zu betrachten, sucht es

möglichst zu fördern und läßt dann dabei oft die allgemeinen
Interessen der Bevölkerung außer Auge. Etwas derartiges könnte
auch jetzt geschehen und es könnte ein großer Theil der Bevölkerung

der Umgegend, welche nach wie vor das Interesse haben

wird, ihre Steine selbst aus der Grube abzuholen, bedeutend

beeinträchtigt werden. Ich mache aufmerksam, daß diese Bahn
bedeutende Dienste leisten wird allen Gegenden, welche an den

mit ihr in Verbindung stehenden Bahnen liegen. Allein es gibt
eben auch Gegenden, welche nicht an den Eisenbahnen liegen
und welche ihre Steine zu Wagen abholen müssen. Deßhalb
sollen wir auch das Interesse solcher Lokalitäten ins Auge fassen.

Darunter sind namentlich zu zählen die Oertlichkeitcn in der

nähern Umgebung von Ostermundigen, welche es nicht in ihrem
Interesse finden, die Steine zuerst in den Steinbrüchen auf die

Waggons zu legen, in Ostermundigen abzuladen und dann auf die

Achse zu legen, sondern die es vorziehen, die Steine sogleich in
den Steinbrüchen auf den Wagen zu laden. Das Interesse der

Umgegend erfordert eS daher, daß der gewöhnliche Verkehr zu
Wagen nicht gehindert werde. Man hat in dieser Beziehung
noch Anderes zu befürchten. Wenn man es nämlich mit einer

großen Gesellschaft zu thun hat, welche über ein zahlreiches oft
übermüthiges Personal von Angestellten verfügt, so könnte
möglicherweise ein Bauer z. B. bei einem Bahnübergang oft lange
warten müssen, bis er hinüberfahren kann. Das könnte leicht

zu regelmäßigen Chicanen ausarten, weßhalb die Konzession auch

für die Rechte des Bürgers, nicht bloß für diejenigen der Gesellschaft,

Garantie geben muß. Nach Art. 2 der Konzession fällt
in den Bereich der Gesellschaft auch das Recht, in den
Steinbrüchen und bei der Station Ostermundigen Werk- und Verladplätze

zum Behancn und Verladen der Steine mit den erforderlichen
VerzweigungSgeleisen und den nöthigen Anlagen überhaupt zu
erstellen; — allein nicht nur das, sondern durch Art. 3 wird zur
Erwerbung des dazu erforderlichen Grund und Bodens und von
Drittmann?rechten das Erpropriatiosrecht im vollsten Umfange
ertheilt. Wir wissen, daß schon dermal bei der Ostermundigen-
station derartige Werkplätze von Baumeistern aus der Stadt
erstellt sind, Plätze, auf denen Steine behaucn und von denen
aus sie versandt werden. Wenn wir nun unbedingt das Erpro-
priationsrecht ertheilen, so ist nichts leichter möglich, als daß die

unternehmende Gesellschaft, um diese Konkurrenz aus dem Wege
zu räumen, den oder die gegenwärtigen Eigenthümer oder Pächter
dieser Plätze crpropriiren sind -verdrängen könnte, so daß keine

Konkurrenz mehr vorhanden wäre. Es ist übrigens noch ein

allgemeines Interesse zu wahren. Wir dürfen nämlich der
Gesellschaft nicht jeden Augenblick und für alle Zeiten das ganze
Terrain bei der Oitermundigenstation zur Verfügung stellen, denn
sonst wäre es möglich, daß sie durch allerlei Mittel und Winkelzüge

auf ganz andere Weise über diese Plätze verfügen könnte.
Aehnliches kann auch in den Steinbrüchen selbst vorkommen.

Auch dort wird unbedingt das Vorrecht ertheilt zur Anlage von
Werk- und Verladplätzen. ES könnte dies vielleicht so ausgebeutet

werden, daß gegenüber den Steinbrechern, welche bis
dahin dort ihr tägliches Brod gefunden, das Territorium
erpropriirt würde, welches sie im Fernern durch das Ausbrechen
von Steinen ausbeuten möchten. Es sollten daher genügende
Schranken gezogen werden. Es ist mir ferner aufgefallen, daß
während wir sonst gewohnt sind, bei derartigen Unternehmungen
nach den Vorschriften des eidgenössischen Gcseizes erpropriirt zu
werden, welches sehr zweckmäßige Bestimmungen enthält, nunmehr
plötzlich wieder nach bcrnischem Recht erpropriirt werden soll.
Ich bin so frei, die Ansicht zu äußern, es möchte dieß wohl eher
im Interesse der Gesellschaft, als in demjenigen der Erproprialen
geschehen. Nach bernischem Verfahren ist denn auch wirklich
kein Plan öffentlich aufzulegen, auf dessen Grundlage die Privaten,

wie es nach dem eidgenössischen Gesetz bei dem Baue anderer
Eisenbahnen der Fall ist, das Recht hätten, Einspruch zu erheben
und Beschwerde zu führen, sondern die Pläne sind einfach dem

Regierungsrathe zur Genehmigung vorzulegen nnd die
Privatpersonen können bloß ihr Eigenthum schätzen lassen und hergeben.
Ein fernerer Punkt ist der Tarif. Für den kurzen Transport
von den Brüchen bis zur Station Ostermundigen, von weniger
als Stunde WegeS, werden per Kubikfuß Sandstein 12 Cts.
gefordert. Nach dem allgemeinen Transport-Reglement der
schweizerischen Bahnen wird das Gewicht eines KubikfußeS
Berner-Sandstein auf l2() Pfund angeschlagen, mithin käme der

Zentner Sandstein für diese kurze Strecke auf ungefähr tl) CtS.

zu stehen. Sämmtliche schweizerische Bahnen fordern aber für
die gleichen Sandsteine per Kubikfuß und per Wegstunde weniger
als zwei Rappen. Man wird zwar zu Gunsten der Gesellschaft
einwenden, und ich begreife eS, sie lransportire nur auf sehr
kurzer Wegstrecke, deßhalb müsse sie einen höhern Tarif haben,
das lasse ich gelten. Ferner wird man sagen, in obigem Ansatz
sei die Verladungsgebühr inbcgriffen; das ist richtig, aber auf
sämmtlichen schweizerischen Bahnen beträgt sie höchstens Rp. 3Vz
per Zentner, so daß die Ansätze des vorliegenden Konzessionsbegehrens

mehrfach so hoch sind, als diejenigen anderer Bahnen.
Man ist übrigens bisher in die Steingruben gefahren, ohne für
das Aufladen noch besonders zu bezahlen, obgleich auch schon

jetzt die Grubenbesitzer ein Personal zu diesem Zwecke haben
müssen. Was denn gar den Rücktransport der leeren Wagen
betrifft, so frage ich Sie: wo haben Sie je gehört, daß man auf
unsern Bahnen oder auf fremden noch etwas fordert für den

Rücktransport leerer Wagen? Dafür hat noch nie Jemand etwas
bezahlt. Es scheint mir, man wolle bei dieser Konzession die

Anschauungsweise der alten Oberländer Kutscher zur Anwendung
bringen, welche nicht nur forderten für die Fahrt von Jnterlaken
nach Mailand, sondern dann noch besonders für die Fahrt von
Mailand nach Jnterlaken zurück. Das paßt aber nicht mehr
auf die heutigen Zeiten. Schließlich mache ich noch darauf
aufmerksam, daß die Konzession nach einmaliger Berathung ertheilt
und unwiderruflich und ans ewige Zeiten gegeben wird; denn
für den Staat ist kein Rückkaufsrecht vorbehalten. Prüfen Sie
daher wohl, bevor Sie etwas beschließen. Mir persönlich ist

zwar die Sache sehr gleichgültig; allein ich bin nicht für meine
Interessen hieher gesandt, sondern für diejenigen meiner Mitbürger,

für sie sollen wir hier einsteben, gegenüber den Interessen
einer bloßen Spekulationsgesellschaft. Es wirken bei diesem
Gesuch Aussichten auf große persönliche Vortheile. Die
Konzession wird zwar verlangt von den Herren Glauser und Comp.,
allein sie werden dieselbe wahrscheinlich sogleich wieder abtreten.
Wer ist der eigentliche Konzessionär? Herr Präsident, meine

Herren! die eidgenössische Bank Wahren Sie Ihre Interessen auch

gegenüber einer solchen Geldmacht! Prüfen Sie, wenn es sich

um die Interessen einzelner Personen handelt; prüfen Sie aber
nicht weniger genau, wenn Sie es mit einer mächtigen Gesellschaft

zu thun haben! Ich wünsche, daß die Konzession genau
untersucht werde und ohne Verschleppung, noch im Laufe der



gegenwärtigen Session. Ich stelle daher die Ordnungsmotion,
es sei zur Prüfung dieser Angelegenheit eine GroßrathSkommis-
fion niederzusetzen von bloß drei Mitgliedern.

Stämpfli, Bankpräfident. Ich bin im Falle, einigen
Aufschluß zu geben über diese Angelegenheit, weil ich, nicht
für die eidgenössische Bank, sondern persönlich für die Herren
Glauser und Comp. gegenüber dem Staate und der Centralbahn
die Unterhandlungen geleitet habe. Es ist nicht richtig, daß die

eidgenössische Bank diese Angelegenheit übernehmen wird, wohl
aber wird sie die Aktien der zu bildenden Gesellschaft beim

Publikum unterzubringen suchen. Bei dieser Angelegenheit ist
daher weder die Bank, noch bin ich persönlich betheiligt. Ich
habe nichts dagegen, daß eine Kommission niedergesetzt wird,
allein ich wünsche, daß sie noch in dieser Sitzung ihren Bericht
erstatte und daß noch in dieser Sitzung die Sache behandelt
werde, weil alles zum Beginne der Arbeiten gerüstet ist und den
Petenten durch die Verschiebung bedeutender Verlust erwachsen
würde. Es wäre wünschenswerth gewesen, daß das Präsidium
schon zu Anfang der Woche angefragt hätte, für welche Gegenstände

der Große Rath Kommissionen bestellen wolle und für
welche dagegen nicht. Es wäre damit diese Verschiebungsfrage
von selbst dahingefallen. Durch die Konzession, welche die

Herren Glauser und Comp. verlangen, soll allerdings kein

Monopol und kein ausschließliches Recht zum Transporte von
Steinen aus den Steinbrüchen bis zur Station von Ostcrmun-
digen begründet werden, sondern es soll den Herren Glauser und
Comp. als den Besitzern von Steingruben zu Ostermundigen
nur das Recht gegeben werden zum Baue einer Eisenbahn zu
ihren Gruben. Allein es ist damit nicht gesagt, daß nicht auch

zu andern Gruben gleiche Bahnen sollen geführt werden können.
Es ist daher nicht wie bei andern Eisenbahnen, wo durch die

Konzession die Zustcherung ertheilt wird, daß während dreißig
Jahren keine Konkurrenzbahnen konzedirt werden sollen, sondern
eS soll in der Konzession ausdrücklich vorbehalten werden, daß
die auf ibre Bahn einmündenden Nebengeleise von andern Gruben,
wenn der Staat zu solchen die Bewilligung ertheilt, aufnehmen
und den Transport für diese zu den nämlichen Bedingungen
und Tarifen zu besorgen habe, wie für die eigenen Gruben.
Es ist in einem öffentlichen Blatte sogar gesagt worden, die

gewöhnlichen Steintranöporte zu Wagen werden nicht mehr
gestattet werden, allein auch das ist nicht der Fall, sondern
Steinfuhrlcute werden mit ihren Wagen nach wie vor fahren
können. Es ist also für Jedermann Freiheit vorbehalten, auch

für die Zukunft. Was dann die übrigen Einwendungen betrifft,
wie z. B. die Bahn werde die gewöhnlicken Wege versperren,
welche jetzt zu den Ostermundigengrubcn führen, so ist zunächst
diese Einwendung unrichtig denn zu diesem Zwecke sind die

Pläne für sämmtliche Bauten und Anlagen zur Genehmigung
dem Regicrungsrathe vorzulegen, und dieser wird natürlich
dafür sorgen, daß die jetzt zur Grube führenden Straßen nicht
versperrt werden. Die Bahn wird so projektirt, daß sie entweder
unter oder über der Straße, oder im Niveau derselben durchführt,

so daß die gewöhnlichen Steinfuhrcn ungehindert
durchfahren werden, wie bis dahin. Allein nun heißt es, die Bauern
werden in Zukunft bei Seite gesetzt und ignorirt werden! Ich
glaube umgekehrt; denn wenn eine Bahn erstellt wird, welche

von 10(1 Prozent gebrochenen Steinen 9(1 Prozent abführt, so

werden die Bauern viel schneller bedient sein, als bis dahin, wo
sämmtliche Steine durch gewöhnliche Fuhrwerke aus der Grube
geführt werden mußten. Es ist daher klar, daß in Zukunft
bessere Straßenpolizei herrschen wird, als bis dahin. Auch in
dieser Beziehung ist daher eine allfälligc Befürchtung unbegründet.
Allein nun wendet man sich gegen das Erpropriationsrecht,
welches auch für die Anlage von Werk- und Verladplätzen
verlangt wird, weil, wie Herr Steiner sagt, die übrigen
Steingrubenbesitzer und die Eigenthümer und Pächter von Werkplätzen
bei der Station von ihrem Recht verdrängt werden könnten!
Allerdings ist diese Bahn nicht ganz gleicher Art, wie die übrigen

TaMatl des Großen Rathes I8K4.
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öffentlichen Eisenbahnen, welche Personen, Militärs, Waaren,
die Post rc. führen; allein die Gesetzgebung und Praris sprechen
dafür, daß auch solchen Spezialbahnen das Erpropriationsrecht
gegeben werde. Wenn ein Bauer zu einem Grundstücke keine

Zufahrt hat, so kann er seinen Nachbar anhalten, ihm ein Weg-
recht einzuräumen; mit andern Worten, er ist befugt, seinen Nachbar

zum Zwecke einer Zufahrt zu erpropriiren. Oder wenn ein
Bauer, der auf dem eigenen Lande keinen Brunnen hat, einen
solchen durch des Nachbars Grundstück auf sein eigenes leiten
will, so kann er diesen zwingen, ihn seine Brunnleitung anlegen
zu lassen. Sie haben in neuerer Zeit solche Grundsätze häufig
auf Verhältnisse von Privatunternehmungen angewendet, welche

zwar allerdings zunächst Spekulationöunternchmungen sind, allein
gleichzeitig unbestrittener Maßen im öffentlichen Interesse liegen.
So haben Sie z. B. der Bernerbaugcsellschaft und der Bieler-
baugcsellschast das Erpropriationsrecht ertheilt, weil sie neben
der Verfolgung ihrer Privatinteressen auch öffentliche und
gemeinnützige Zwecke fördern. Das gleiche Verhältniß waltet ob
bei der Bahn, deren Konzession hier verlangt wird. Denn auch
sie hat neben der Privatspekulation noch ein gewisses
gemeinnütziges itnd öffentliches Interesse Die Steinfuhren, welche bis
dahin von Ostermundigen nach Bern auf den gewöhnlichen
Straßen und dem gewöhnlichen Stadtpflaster gefahren sind, haben
voriges Jahr 50(1,<1(1(1 Kubikfuß oder 70(1,(1(1(1 Zentner Sandstein

bloß für den Stadtbedarf in die Stadt geführt. Wer nun
die Straßenverhältnisse ein wenig kennt, weiß, wie sehr solche

Steinfuhren, welche täglich l(1 bis 20 Mal in die Stadt fahren,
die Straßen und die Stadtpflaster beschädigen. Schon von
diesem Standpunkte aus ist die Bahn ein gemeinnütziges
Unternehmen für die Stadt und für den Staat. Bis dahin kostete
der Steintransport von Ostermundigen in die Stadt in der Regel
l8 Ct., und von den Steinbrüchen bis zur Station Ostermundigen

15 Ct. per Kubikfuß. Wie wird sich nun die Sache
mit der neuen Bahn gestalten? Ich will annehmen, es werde,
wie Herr Steiner befürchtet, das Maximum des Tarifs von
12 Ct. angewendet, so kommt die Fracht von den Brüchen bis

zur Station jedenfalls um 6 Ct. billiger als bis dahin. Für
die Fuhren in die Stadt haben die Herren Glauser und Comp.
mit der Central- und mit der Staatsbahn einen Vertrag
geschlossen in dem Sinne, daß diese Bahnen den Zentner Stein
von der Ostermundigenstation ins in den Bahnhof Bern um
Einen Centime führen, wenn die Herren Glauser und Comp.
eigene Wagen liefern, so daß auch M die Fuhren in die Stadt
die Fracht jedenfalls wohlfeiler zu stehen kommen wird, als bis
dahin und zwar jedenfalls um 3—4 Ct. wohlfeiler. Wer
Baumeister ist, weiß, was dieser Unterschied für eine Bedeutung hat.
Man brauchte übrigens bezüglich des Tarifes gar nichts zu
sagen, sondern könnte einfach die Konkurrenz walten lassen;

wenn dann die Fuhr per Eisenbahn nicht wohlfeiler zu stehen

kommt, als die Fuhr auf der Achse, so wird diese letztere einfach
fortfahren, wie bis dahin. Der Staat könnte demnach einfach
Konkurrenz walten lassen, wie bisher. Wenn Herr Steiner
sagt, die andern Eisenbahnen fahren billiger und verlangen
nichts für den Transport der leeren Wagen, so ist das eine

unzuläßige und unpassende Vergleichung. Die Bahn von
Ostermundigen zu den Steinbrüchen hat keinen Transport von
Personen und Waaren, sondern sie führt eiiffach Steine aus
den Brüchen auf die Station, nicht einmal zurück in die Brüche
hat sie etwas zu führen Die Anlagekosten der Bahn werden

auf ungefähr Fr. 250,00(1 und das Betriebsmaterial auf zirka
Fr. 50,000, zusammen auf ungefähr Fr. 300,(1(1(1 zu stehen,

was zu 5 Prozent ein Kapitalzins von jährlich Fr. 15,000
ausmacht. Berechnen Sie nun noch die Betriebskosten auf
Fr. 15,000, so macht das jährlich Fr. 30,000 aus, welche die

Bahn einbringen muß, nur um das Kapital zu 5 Prozent
verzinsen zu können. Wenn Sie nun den Transport für Kubikfuß
zu 10 Ct. rechnen, so müssen Sie, um zu dieser Summe zu
kommen, jährlich 500,000 Kubikfuß Sandstein auf die Station
führen. Wäre es nun wie auf einer gewöhnlichen Bahn, welche

W
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viele Millionen Zentner Waaren und überdieß noch Personen
führt, für welche sie per Stund nicht nur einige Rappen, sondern
36 bis 56 fordert, so könnte man allerdings 'mit dem Tarif auf
2, 3 bis 4 Ct. heruntergehen; allein Sie sehen, daß die
Verhältnisse bei solchen Lokalbahnen ganz anders sind, als bei

öffentlichen Bahnen und ich kann Ihnen zum Voraus sagen,
daß wenn man den Tarif auf 8 Rp. feststellt, das Unternehmen
nicht zu Stande kommt. Vom öffentlichen Standpunkte aus
kann man also sagen, daß bei einem Tarif von l2 Rp. der
Kubikfuß Stein um 3 Rp. billiger in die Stadt kommt, als bis
dahin, was viel werth ist. Was den Transport der Steine
betrifft, deren Transport weiter geht als bis Bern, z. B. Basel,
Genf :c., so haben sich die dortigen Bauleute immer darüber
beklagt, daß die Steine von Ostermundigen her nicht regelmässig
und vertragsmässig geliefert werden und daß viele Bestellungen
ganz ausbleiben. Wenn aber Baumeister von Basel oder Genf
Steine in Ostermundigen bestellen, dieselben aber nicht ganz erakt
und pünktlich erhalten, so müssen sie ihre Bauten einstellen und
ihre Arbeiter warten lassen, werden in die Unmöglichkeil versetzt,
ihre abgeschlossenen Bauverträge zu halten und werden in große
Verlegenheit und in großen Schaden versetzt. Wenn daher die
in Ostermundigen aufgegebenen Bestellungen nicht ganz erakt
gehalten werden, so wird der Absatz aus diesen Steinbrüchen
nie groß sein. Verflossenes Jahr sind etwa 266,666 Zentner
Steine weiter als Bern geführt worden. Wenn aber eine
Gesellschaft das BeHauen und den Transport der Steine besorgt,
so wird die Spedition unendlich viel regelmäßiger besorgt werden
könncu, als es bis jetzt den einzelnen Steinbrechern möglich war
und der Absatz in die Ferne wird zunehmen. Ein Grund warum
der Absatz in die Ferne nicht größer war, lag außer der
unregelmäßigen Lieferung der Steine auch im kostbaren Transport, indem
die öffentlichen Bahnen l '/r bis 1/z Cent, per Wegstunde
forderten. Nun haben die Herren Mauser und Comp. bereits mit
der Centralbahn einen Vertrag dahin abgeschlossen, daß sie alle
von der neu zu konzessionircnden Bahn ihr aufgeladenen Steine
zu 1 Cent, per Stunde transportât, also bedeutend wohlfeiler
als bis dahin, so daß in Basel der Kubikfuß Ostermundigenstein
26 bis 36 Cts., in Zürich 36 bis 36, in Genf 36 bis 5C Cts.
wohlfeiler zu stehen kommen wird.^ Es wird überdieß an solchen
Orten die Tendenz entstehen, die Steine nicht mehr unbehauen,
sondern behaucn kommen zu lassen, weil die bchaucnen natürlich
leichter sind und daher im Transporte weniger kosten Es wird
daher in der Umgebung der Steinbrüche für die Bevölkerung
Gelegenheit zu schönem Verdienste entstehen, was vom Standpunkte

der Gemeinnützigkeit aus ebenfalls sehr cmpfehlcns-
werth ist. Es werden also, wo jetzt 26 bis 36 Steinbrecher
und Steinhauer beschäftigt sind, später mehrere hundert
Arbeiter beschäftigt sein. Auch das ist vom Standpunkt der öffentlichen

Interessen aus inö Auge zu fassen. Ich glaube damit
nachgewiesen zu haben, daß bei diesem Konzessionsbegehrcn neben
der Privatspekulation auch ein öffentliches allgemeines Jntcrcfse
in die Waagschale fällt, ein Interesse, welches die Erthcilung
des Erpropriationsrechtes gerade so rechtfertigt, wie Sie es schon

in vielen andern Fällen als gerechtfertigt betrachtet haben. Endlich
hat Herr Steiner bemerkt, es wundere ihn, daß für die
Expropriation das kaPonale Gesetz, nicht das eidgenössische zur
Anwendung kommen solle. Ich erwidere ihm aber, daß diese Lokalbahn

von der Ostermundigenstation zu den Steinbrüchen eine

ganz gleiche Bahn ist, wie diejenige, welche im Kanton Solothurn
von der Centralbahn aus gegen die Fabrik und Spinnerei
Emmenhof, eine halbe Stunde von der Bahn entfernt, gebaut
worden ist. Diese Bahn verlangte die Genehmigung der Bun-
deSbehördc, um nach dem eidgenössischen Gesetz crpropriiren zu
können; allein der Bundesrath erwiderte, daß diese Eisenbahn
als eine Lokalbahn für keinen öffentlichen Verkehr diene, sondern
bloß für eine Privatfabrik erstellt werde und daß es daher nicht
am Platze sei, d>ß die Konzession des Bundes ertheilt werde.
Auf diesen Entscheid des Bundesrathes ist die Gesellschaft, welche

um Konzession nachsucht, im Falle, die kantonale Konzession
nachzusuchen und infolge dessen das kantonale Erpropriations-
verfahren anzuwenden. Dieß, Herr Präsident, meine Herren!
die Erläuterung, welche ich Ihnen zu geben habe: die
Unternehmung ist einerseits allerdings ein Spekulationsgeschäft, allein
anderseits ist es ein Unternehmen, welches für die Stadt Bern,
so wie für die Arbeiterbevölkerung der Stadt und deren Umgebung

von hoher Wichtigkeit ist Ich wiederhole Ihnen, daß die
eidgenössische Bank das Unternehmen nicht übernimmt, sondern
nur der zu bildenden Gesellschaft die Gcldaufnahme vermitteln wird.

Herr Hartmann, Eisenbahndirektor, als Berichterstatter
des Regierungsrathes. Gegen die Riedersetzung einer Kommission
will ich keine Einwendung erheben, da die Prüfung dieser
Angelegenheit durch eine Kommission dem Regierungsrathc nur
erwünscht sein kann. Ich wollte der Kürze wegen über die Ein-
tretcnsfragc vorläufig keinen besondern Bericht erstatten, und
bedaure bloß, daß ungeachtet meiner Absicht so viel Zeit verloren
gegangen ist. Herr Steiner hat allerlei Bemerkungen gegen den
Wortlaut der Konzession gemacht, allein Herr Stämpfll hat ihm
auf alle Einwendungen geantwortet, so daß ich mich nicht im
Falle befinde, hierüber Worte zu verlieren.

v. Büren. Herr Präsident, meine Herren! Diese
Angelegenheit ist allerdings ziemlich einläßlich behandelt worden,
und der Herr Berichterstatter bedauert die dafür verlorene Zeit.
Ich glaube aber die heutige Diskussion wird keine Verlängerung
der Verhandlung, sondern eine Abkürzung zur Folge haben. Ich
erlaube mir daher die Ansicht auszusprechen, daß Anträge für
Vorbcrathung einer Angelegenheit durch eine Kommission bcfser

zum Voraus als erst bei der Berathung gestellt werden, wo sie

dann eine Verschiebung ter ganzen Sache zur Folge haben.
Auf einer Seite wurden Bedenken über die Ausführung deS

Unternehmens ausgesprochen, und auf der andern Seite wurde
ein größeres Licht auf die Sache verbreitet, das nur zu verdanken
ist. Einstimmig ist man darin, daß das Unternehmen zu
befördern sei, aber dabei soll man auch andere Verhältnisse nicht
außer Auge lassen, und gegen Jedermann billig sein. Ich wünsche
deßhalb, daß die Kommission auf die heutige Verhandlung Rücksicht

nehmen möge, besonders da der Entwurf der Konzession

nur theilweisc vorschlägt, was zweckmäßig ist. Es wäre besser,

die Konzession würde sick über das Erpröpriationsrccht, die

Erstellung von Ablagerungs und Bauplätzen :c. ausführlicher
verbreiten, damit nicht infolge dehnbarer Bestimmungen andere
Interessen dadurch verdrängt werden können. Ich mache noch
aus etwas Anderes aufmerksam, wobei ich persönlich interessirt
bin. Es geht nämlich vor der nähern Steingrube und durch
das beabsichtigte Bahntracö eine bedeutende Brunnleitung, welche
den umliegenden Gütern Wasser aus dem Ferrenberg zuführt.
Im Abschnitt über die Expropriation heißt es nun, dieselbe
beziehe sich auch auf Drittmannsrcchte. Dieß ist ein sehr weil
gehender Ausdruck und man kann fragen, wie weit kann das
gehen? Ich halte dafür, man werde durch die Erthcilung der
Konzession die Brunnlcitung nicht crpropriiren und jenen Gütern
den Wasserzufluß unmöglich machen wollen. Die Erthcilung
der Expropriation ohne genauere Angaben, wie weit sie sich

erstrecken soll, ist nicht zweckmäßig, fondern man muß auf der
einen Seite Rücksicht nehmen auf den Nutzen des Unternehmens,
und auf der andern auf bestehende Rechte. Ich mache die

Herren, die in die Kommission gewählt werden, darauf
aufmerksam, daß sie Allen die nöthige Rücksicht angedeihcn lassen,

um die Bahnintcrcsscn mit bestehenden Verhältnissen, die auch
eine Berechtigung haben, auszugleichen. Ich bin damit
einverstanden,- daß eine Kommisston aufgestellt werde, welche die Sache
näher zu prüfen habe.
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Abstimmung.

Für Verweisung an eine Kommission Handmehr.

„ eine Kommission von drei Mitgliedern 19t> Stimmen.

„ » fünf „ Minderheit.

„ Ernennung derselben durch das Bureau Handmehr,

Das Präsidium eröffnet, daß vom Büreau diese Kommission
niedergesetzt worden sei aus den Herren Großrathen Samuel
Steiner von Bern, Jakob Stämpfli, Bankpräsident, und Hektor
Egger von Aarwangen.

nienen Rechte über den Wydenbezirk. Die Bewohner des Wy-
denbczirks jedoch, die politisch der Einwohnergemeinde Wahlern
zugetheilt sind, gaben sich hiemit noch nicht zufrieden; sie bahnten
eine Verständigung mit den Kirchgemcinden von Rüschegg und
Wahlern an, und diese gaben die Wiederzutheilung des
fraglichen Bezirks an letztere Kirchgemeinde zu. Die Folge dieser
Uebereinkunft ist nun das heute vorliegende vom RegierungS-
statthalteramt Schwarzenburg empfohlene Gesuch, dem nunmehr
der RegierungSrath mit Rücksicht auf die Einmüthigkeit der
Beteiligten, auf die zustimmende Empfehlung der fraglichen zwei
Gemeinden, auf die Beipflichtung des Regierungsstatthalteramts
und endlich mit Rücksicht darauf, daß hiedurch weder staatliche
noch anderweitige Interessen verletzt werden, Rechnung zu tragen
und sich ihm anschließen zu sollen glaubt; er legt dem Großen
Rathe daher folgendes Projekt-Dekret zur ersten Berathung vor:

Zweite Berathung des Gesetzes über die Ausübung
der medizinischen Beruföarten.

Dr. Manuel, als Berichterstatter der Spezialkommission,
trägt an, dasselbe wegen vorgerückter Zeit heute nicht zu
behandeln.

Der Große Rath pfiichtct bei, ohne Widerspruch durch das
Handmehr,

Erste Berathung des Dekretes über Wiederzutheilung
des Wpdenbezirks in kirchlicher Beziehung

zur Kirch gem ein de Wahlern. sUnterliegt einer zweiten
Berathung.)

Der Vortrag des Negierungsrathes beleuchtet den historischen
Hergang dieser Angelegenheit, wie folgt: Durch Beschluß des
Kleinen Rathes vom 15. Mai und 19. Juli 1869, wurde der

großen Ausdehnung der Kirchgemcinden Guggisberg und Wahlern

wegen, zu Rüschegg eine geistliche Helferstelle errichtet und
derselben als Wirkungskreis einzelne von ihren Stammkirchen
allzu abgelegene Bestandtheile der Kirchgemeinden Guggisberg
und Wahlern angewiesen. So weit es nun den von der
Kirchgemeinde Wahlern losgetrennten, sogenannten Wydenbezirk
betroffen, sei jener Beschluß von ihm schon damals mißbeliebig
aufgenommen worden, so daß deßhalb eine Gährung entstanden
sei, welche mittelst eines Reskripts des Kleinen Rathes vom
Juni 1819 beigelegt ward, worin den Einwohnern des fraglichen
Bezirks freigestellt wurde, ihre Taufen, Unterweisungen,
Begräbnisse ic, beliebig in Rüschegg oder Wahlern vor sich gehen
zu lassen. Dieses willkührlichc Verhältniß bestund ohne Störung
fort, bis im Jahr >86» der RegierungSrath die Helfcrei Rüschegg
zu einer Kirchgemeindc erhob und ihr den bisher der Hclferei
eingeräumten Wirkungskreis zutheilte Nachdem früher der
Wydenbezirk formell sich stets als zur Kirchgemeinde Wahlern
gehörig betrachtet, deren Lasten und Beschwerden tragen, die
neue Orgel und Glocken erstellen geholfen und sich nur einzelne
Bewohner in einzelnen Fällen der Kirche zu Rüschegg bedient
hatten, entstunden auf jenes Eintheilungs- resp. Lostrennungsdekret

hin Unruhen, Reibungen und amtliche Konflikte. Das
Pfarramt Rüschegg wollte pflichtgemäß seine Funktionen auf
seinen ganzen Wirkungskreis und auf alle Fälle ausdehnen, die

dortige Kirchengemeinde wählte Angehörige des WydebezirkS in
seinen Kirchenvorstand, die bereits in demjenigen von Wahlern
saßen und dergleichen mehr. Es wurde durch Vermittlung des

Regierungsstatthalteramts die Intervention des Negierungsrathes
angerufen und dieser bestätigte unterm 9. Oktober 1863 die vom
Pfarramt und der Kirchgemeinde Rüschegg in Anspruch genom-

Projckt-Dekret

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Betrachtung:

daß das kirchliche Verhältniß, in welchem der sogenannte Wydenbezirk

in der Einwohnergemeinde Wahlern gegenwärtig zu der
Kirchgemeindc Rüschegg steht, zu vielfachen Beschwerden und
Streitigkeiten Anlaß gibt, und es daher zweckmäßig erscheint,
dieses Verhältniß auf eine den Umständen und Bedürfnissen
angemessene Weise abzuändern;

Auf den Antrag des Negierungsrathes

beschließt:

Art. 1. Der sogenante Wydenbezirk in der Einwohnergemeinde

Wahlern, umfassend die Ortschaften Winlerkraut, Ober-
und Nieder-Rothen, Ober- und Unter-Wyden, Fuhren, Matten,
Stygmatt, Ahorn, Loch, Gauggenberg, Hänseli, Wydenegg,
Hinterfeld, Buchcnmühle, Wengerti, Einschlag Waizacker, Nölh-
acker, Lungern, Längackern und Fuhrenweidli, bildet in
kirchlicher Beziehung einen Bestandtheil der Kirchgemeinde Wahlern.

Art. 2. Dieses Dekret, durch welches der Art. 2 der

Verordnung vom 17. Sept. 1869, soweit derselbe die ehemalige
Helferei Rüschegg betrifft, abgeändert wird, tritt in Kraft und
ist in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufzunehmen.

Herr RegierungSrath Kummer, als Berichterstatter, bean-

tragt Eintreten, Behandlung in ^lobo und Annahme des
Dekrets, was der Große Rath durch das Handmehr beschließt.

Das Dekret unterliegt einer zweiten Berathung, ist also

nach Verfluß von drei Monaten wieder vorzulegen.

Naturalisationsgesuch des Herrn Albert Moritz Eduard von
Grenus von Morsee und Genf, in Bern, geb. 1839, verhei-
rathet, zur Stunde noch ohne Kinder, dem das Ortsbürgerrecht
von Bern, Gesellschaft zu Mohren, zugesichert und der vom
Regierungsrath empfohlen ist.

A b sti m m u n g.

Für Willfahr
Für Abschlag

86 Stimmen.
3 Stimmen.
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Herr von GrenuS ist also mit dem gesetzlichen Mehr von V»

Stimmen naturalisirt.

EhehindernißdispensationSgesuch deS Johann Bögli, Bater,
Landwirth, und der Änna Elisabeth Bögli, vollbürtige Nichte
deS Pctcntcn, beide von Juchten und wohnhaft zu Rütschelen.

Herr Regierungsrath Hartmanjn, als Berichterstatter.
Die beiden Petcnten, welche vollblütig im dritten Grade
verwandt sind, suchen bei Ihnen um Dispensation von dem in
jener Vcrwandschaft liegendes gesetzlichen Ehehinderniß nach.
Nun verbietet die Satzung 44 deS Civilgesctzbuchcs eine solche

Ehe gänzlich und auch das Gesetz über die Ausübung deS

DispensationsrcchteS bei Ehehindernissen gestattet weder dem

RegierungSrath noch dem Großen Rath in einem solchen Falle
eine Dispensation zu ertheilen, welch' letztere überhaupt nur in
Verschwägerungsfällen zuläßig ist, so daß, wenn auch genügende
Motive vorlägen, was, beinebens gesagt, nicht der Fall ist,^dennoch

dem Großen Rathe nichts übrig bleibt, als über erwähntes
Gesuch zur Tagesordnung zu schreiten, will er anders nicht eine

Gesetzesvcrletzung begehen. Daher hat denn auch der
Regierungsrath meinen Antrag genehmigt und trägt bei Ihnen auf
Abweisung an.

Ohne Einsprache durch das Handmehr abgewiesen.

Siebente Sitzung.

Montag den 28. November 1864.

Vormittags um 10 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Berger, Christian;
Burger, ChapuiS, v. Graffenried, Jndermühle, Knechtcnhofer,
Mathe;, Rösti, Seßlcr, Sommer und Stocker; ohne Entschuldigung:

die Herren Affolter, Rcchtsagent ; Bärlschi, Beguelin,
Biedermann, Botteron, Buchmüller, Bützbergcr, Buri, Niklaus;
Buri, Friedrich; Choulat, Ecabert, Egger, Engemann. Fank«
Häuser, FreibrughauS, Frotä, Gaffer, Gobäl, August; Gobat,
Aime; Hcnnemann, Henzelin, Hubacher, Jordi, v. Käncl in
Wimmis, Karlen, Keller, Christian; Klaye, Knuchel, Loviat,
Monin, Moor, Oeuvray, Probst, Renfcr, Rosselet, Rötblisbcrger,
Mathias; Roth in Wangen, Rothenbühlcr, Ruchti, Salzmann,
Schmid, Christian; Siegemhalcr, Steiner in Langenthal, Stelller,
Willi, Simon; Wittwer, Wyder und Wyß.

ES werden abgewiesen die Büß-, Slrafnachlaß- und Straf-
umwandlungsgesuche:

1) des Christian Brügger, Oelcr zu Neuencck;
2) deS Johann Sommer von SummiSwald ;
3) deS Kaspar Friedli von Juchten, und
4) der Brüder Rudolf und Jakob Rychner in Gränchen,

KantonS Aargau.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daö Handmehr genehmigt.

Auf den Antrag deS RegierungSratheS wird der Plan für
zwei Landjägcrwohnungen, sowie für neue Gefangenschaften in
Büren gut geheißen und den Devisen zufolge für erstere Fr 10,000.
für letztere Fr. 9,000 bewilligt.

Durch Zuschrift vom 26. dieß erklärt Herr Rcgierungs,
statthalter Desvoignes dis Annahme der Wahl zum Mitgliede
deS .RegierungSratheS, bittet jedoch, ihm für den Eintritt selbst
einen Aufschub zu ertheilen bis zum 12. Dezember, welchen
der Große Rath bewilligt. Sollte Herr DevoigneS nicht nach
Bern kommen, bevor die gegenwärtige Sitzung geschlossen wird,
so ist der RegierungSrath ermächtigt, denselben vcrfassungS gemäß
zu beeidigen.

Schluß der Sitzung um 12/z Uhr Fürsprecher Ed. Blösch in Bern, Mitglied deS Na-
tionalralheS, leistet als neu eintretendes Mitglied des Großen
Rathes den verfassungsmäßigen Eid.

Für die Redaktion-

Karl Schärcr, Fürsprecher.
Tagesordnung:

Erste Berathung des Gesetzesentwurfes über die
Organisation deS Betriebes der bernischen
Staats bahn.

Herr RegierungSrath H art mann, Direktor der
Eisenbahnen, als Berichterstatter des RegierungSratheS. Herr Prä-



fident, meine Herren! Der GesctzeSemwurf über die Organisation
des Betriebes der Staatsbahn hat, seitdem er Ihnen zum ersten
Mal im Februar abhin vorgelegt worden ist, wesentliche
Abänderungen erlitten, deren Gründe ich Ihnen angeben will. Die
Linien, welche gegenwärtig von der Staatsbahn betrieben werden,
waren ursprünglich der Ostwestbahn konzedirt, welche bekanntlich
den Zweck hatte, eine Linie zu bauen von Neuenstadt über Viel,
Bern, Langnau, Luzern, Rappcrswyl, wo sie sich an die
vereinigten Schweizerbahnen anschließen sollte. Bei dieser Gesellschaft

war der Staat für zwei Millionen Franken mit Aktien
betheiligt. Die Ostwcstbahn hat die Strecke von Viel nach
Neuenstadt bis zur Inbetriebsetzung ausgeführt und der Centralbahn

zum Betriebe verpachtet. Diese Ostwestbahngesellschaft
machte aber nicht gute Geschäfte, sondern mußte liquidiren, in
einem Zeitpunkte, als die Strecke Bern-Langnau noch nicht
vollendet und an der Linie Biel-Bern noch gar nichts gearbeitet
war, außer der Planaufnahme. Es wurde bei dieser Liquidation
die Frage aufgeworfen, ob man diese Linien, welche im Kanton
Bern liegen, nicht zu Handen des Staates kaufen wolle. Nach
reiflicher Berathung beschloß der Große Rath, dieselben wirklich
anzukaufen und, so weit sie noch nicht vollendet waren, im
Staatsbau zu vollenden. Um den Bau zu bewerkstelligen, wurde
ein^ Staatsanleihen von t6 Millionen Franken aufgenommen.
Zur Stunde wird der Betrieb geleitet durch ein aus drei
Mitgliedern und zwei Suppléante» bestehendes Direktorium.
Verflossenen Juni wurden diese Linien dem Betriebe übergeben;
allein die 16 Millionen genügten nicht zum Ausbau, so daß
man später noch ein Anleihen von !'/, Millionen machen mußte,
über dessen Verwendung Ihnen ein schriftlicher Bericht ausgetheilt
worden ist. Ob nun diese l Millionen genügen werden, weiß
ich nicht, aber ich hoffe, man werde eS damit machen können.
Am 6. Mai >863 faßte der Große Rath ohne Diskussion und
ohne Opposition k^en Beschluß, es sei der Betrieb der Staatsbahn

durch den Staat auf eigene Rechnung zu übernehmen und
gleichzeitig ertheilte er dem StaalSbahndirektorium den Auftrag,
die zu Vollziehung dieses Beschlusses erforderliche Organisation
auszuarbeiten und vorzulegen. Dasselbe hat hierauf im November
1863 einen Gesetzesenrwurf von 1l6 Artikeln über die.Organi¬
sation dcö Bahnbetriebes vorberathen und dem Regicrungsrathe
zur weiter» Vorberathung und Vorlage an den Großen Rath
übermittelt. Dieser Entwurf stellte an die Spitze der Verwaltung
ein vom Regierungsrathe zu wählendes Direktorium, bestehend
aus dem jeweiligen Eisenbahndirekwr als Präsidenten, zwei
ständigen geschäftsführenden Mitgliedern und zwei Beisitzern. Es
sollte somit eiw Direktorium aufgestellt werden, welches direkt
unter dem Reglerungsrathe stehen sollte; diesem wäre die
Obliegenheiten eines Verwaltungsrathes zugekommen und der Große
Rath hätte dann diejenigen Kompetenzen auszuüben gehabt,
welche bei Privatbahnen von den Aktionärversammlungen
ausgeübt werden. Dieser Entwurf wurde im Januar 1861 vom
Regicrungsrathe vorberathen, allein diese Behörde glaubte es
seien in demselben viele Bestimmungen enthalten, welche theils
bereits im Bundcsgesetze aufgenommen sind, theils in besondere
Reglemente für die einzelnen Dienstvorstände gehören und daher
nicht im Gesetze zu stehen brauchen. Es wurde deßhalb die'

Zahl der Artikel von 116 auf 53 reduzirt. Bezüglich des
Direktoriums fand der Regierungsrath, man solle, bevor man
dasselbe vrganisire, zuerst Erfassungen machen, welches die beste

Organisation sei, und man solle daher das gegenwärtige
Direktorium vorläufig bis zum Schlüsse des Jahres 1861 im Amt
belassen, damit dann später der Große Rath über die Organisation,

Zusammensetzung und Besoldung des Direktoriums mit
Benutzung der gemachten Erfahrungen ein besonderes Gesetz

erlassen könne. Der Große Rath hat hierauf am 1. Februar
1861 beschlossen, diesen Gcsctzesentwurf nicht zu behandeln,
sondern ihn an eine Großraihskommission zur Begutachtung zu
überweisen. Diese Kommission hat in der Februarsitzung nicht
die erforderliche Zeit gefunden, um ihr Gutachten abzugeben,
weßhglb der Entwurf in jener Sitzung auch noch nicht behandelt
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werden konnte. Da indeß die Eröffnung des Betriebes auf den
1. Juni angeordnet war, so war eS nöthig, dem Regierungsrathe
die Grundlagen zu bezeichnen, auf welche er den Betrieb orga-
nisiren solle, weßhalb Sie in der Sitzung vom 1. Februar den
Beschluß faßten, der Betrieb sei auf Grundlage des damals
vorliegenden Entwurfes zu organistrcn. Der Regierungsrath
hat denn auch infolge dieser Ermächtigung den Bahnbetrieb auf
l. Juni 1864 eröffnen lassen und die im Gesetze vorgesehenen
Beamten und Angestellten ernannt oder durch das Direktorium
ernennen lassen. Bevor nun in der Frühlingssitzung der
Gesetzesentwurf dem Großen Rathe vorgelegt worden, fand der
Regierungörath auf Antrag der Eisenbahndirektion, es sei der
Fall, die Organisation und die Verwaltung im Gesetze selbst zu
regeln und damit ein besonderes Dekret über diesen Punkt zu
ersparen. Er schlägt jetzt statt einer einzigen Behörde zwei
solche vor, nämlich erstens einen Verwaltungsrath von fünf
Mitgliedern und zwei Suppleanten und zweitens ein Bahn-
komite von drei Mitgliedern, beide Behörden vom Regierungsrathe

zu wählen. Durch diese Vorschläge hat der ganze Gesetzesenrwurf

eine andere Grundlage erhalten, denn es hätten alle
diejenigen Artikel, welche vom Direktorium handeln, ebenfalls
geändert werden sollen. Ihre Kommisston hat aus diesem Grunde
das Projekt umgearbeitet, wie es Ihnen jetzt gedruckt vorgelegt
wird. So ist es gekommen, daß Ihnen nunmehr ein anderer
GesetzcSentwurf vorliegt, als der im Februar ausgetheilte. Der
Regierungsrath hat dann noch einige besondere Abänderungen
beschlossen, welche Ihnen ebenfalls gedruckt ausgetheilt worden
sind. Herr Präsident, meine Herren! Es ist möglich, daß Sie
lieber nicht eintreten, weil Sie es vielleicht vortheilhafter finden,
den Betrieb zu verpachten, als ihn selbst zu übernehmen. Wenn
diese Einwendung gemacht worden wäre vor der Eröffnung der
Bahn, so wären wir vielleicht eben so weit gekommen; allein
im gegenwärtigen Augenblick ist das nicht mehr möglich. Die
Ergebnisse des Betriebes sind einmal bekannt und der Verkehr
ist noch nicht gehörig so entwickelt, wie er sich später noch
entwickeln wird. Es würde sich daher auch keine Gesellschaft finden,
welche so viel als Pachtzins bezahlen würde, als wir durch
den eigenen Betrieb herausschlagen. Es wird sich vielleicht
später fragen, ob es nicht besser wäre, uns mit unserm
Bahnbetrieb, an die Westbahnen anzuschließen. Es ist bekannt, daß
die drei westschweizerischen Bahnen aus Gründen der Oekonomie
und der Zweckmäßigkeit ihren Betrieb vereinigt und daß sie der
bernischesi Staatsbahn das Recht vorbehalten haben, ebenfalls
beizutreten. Die Eisenbahndirektion wird sich fpäter mit dieser

Frage befassen. Ich glaube, wir sollen heute in die Berathung
eintreten. Es wird zwar vielleicht der Einwurf gemacht werden,
Mß die Verwaltung komplizirt sei; allein man kann in dieser
Beziehung bei der artikelweisen Berathung stets noch die
erforderlichen Abänderungen treffen. Ich stelle daher den Antrag,
Sie möchten in diesen Entwurf eintreten und denselben artikelweise

berathen.

Röthlisberg er, Gustav, als Berichterstatter der
Kommission, trägt ebenfalls auf Eintreten an.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung werden durch
das Handmehr beschlossen.

Art. 1.

Die Verwaltung der Staatsbahn zerfällt in folgende zwei
Abtheilungen:

1) In eine allgemeine Verwaltung, und
2) In den speziellen Betriebsdienst, welcher folgende Hauptzweige

in sich schließt:
67
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s. den ErpeditionSdienst;
b. den Fahrdienst, und
e. die Unterhaltung und Ueberwachung der Bahn.

Wird unverändert angenommen.

Art. 2.

Für die allgemeine Verwaltung werden aufgestellt:
s. ein Verwaltungsrath von 7 Mitgliedern, und
b. ein Direktor.
Der jeweilige Eiscnbahndirektor und der Finanzdirektor der

Regierung sind von Amtswegen Mitglieder des Verwaltungsrathes.

Die übrigen fünf Mitglieder erwählt der Große Rath
auf den Vorschlag des Regierungsrathes.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Dieses
ist einer der Hauptartikel Der Regicrungsrath schlägt hier als
Art. 2 vor:

„Für die allgemeine Verwaltung werden aufgestellt:
i>. ein Verwaltungsrath von fünf Mitgliedern und zwei Er¬

satzmännern;
t>. ein Direktor. Die Mitglieder und Ersatzmänner des Ver¬

waltungsrathes und der Direktor werden durch den

Regierungsrath erwählt."

Herr Präsident, meine Herren! Ein Verwaltungsrath von
fünf Mitgliedern wird eben so gut sein, wie ein solcher von
sieben, wie man überhaupt die Erfahrung gemacht hat, daß gar
zu zahlreiche Kommissionen in der Regel nicht so thätig sind,
wie weniger zahlreiche. Beim Betrieb einer Eisenbahn ist es

nöthig, daß alle Geschäfte so schnell als möglich abgethan werden.
Der Regierungsrath beabsichtigt, diesen Verwaltungsrath unter
das Präsidium des Direktors der Eisenbahnen zu stellen, indem
derselbe ohnehin im Regierungsrathe über alle Eisenbahngeschäste
Bericht erstatten muß. Die übrigen vier Mitglieder würden
frei gewählt. Das Verhältniß wäre dann ungefähr das gleiche,
wie bei der Direktion des Innern mit den Kommissionen für Handel,

für Viehzucht ic. Der Regierungsrath schlägt ferner vor
einen Direktor. Man hat nämlich gesunden, daß das im frühern
Entwürfe vorgeschlagene Konnte von drei Mitgliedern bei der
geringen Ausdehnung unseres Bahnnetzes überflüssig sei und daß
ein tüchtiger Direktor genüge; man muß natürlich bedacht sein,
einen solchen zu bekommen. Wie Sie sehen, schlägt der
Regicrungsrath die Wahl des Verwaltungsrathes durch die Regierung,-
die Kommission durch den Großen Rath vor. Die Regierung
hat gefunden, diese Verwaltung hänge so eng zusammen mit der

Staatsverwaltung, daß es nicht am Platze sei, in der Wahlart
eine Ausnahme vorzuschlagen. Auch der Verwaltungsrath der
Kantonalbank wird vom Regierungsrath gewählt und der Große
Rath ist ohnehin mit Wahlen aller Art überhäuft. Ihre
Kommission glaubt hingegen, wenn man die Wahl dem Regierungsrath

überlasse, so sei der Verwaltungsrath keine selbstständtge
Behörde, sondern werde zu fiskalisch verfahren; er werde z. B.,
weil der RegierungSrath die Sache möglichst einträglich
einzurichten suchen werde, die Tarife etwas hoch stellen. Das fürchte
ich indessen nicht, denn der Regicrungsrath wird zwar allerdings
vor allem aus das Interesse der Bahn wahren, allein deßwegen
dasjenige der Bevölkerung nicht übersehen. Will indessen der
Große Rath diese Wahl selbst vornehmen, so hat der
Regierungsrath insofern nichts dagegen, als damit eben so viel
Verantwortlichkeit dem Regierungsrath abgenommen und dem Großen
Rathe auferlegt wird.

Herr Berichterstatter der Kommission. Dieser Artikel
ist der Kern des Gesetzes. Die Kommission hat sich ganz besonders

mit demselben beschäftigt, ihn mit besonderer Gründlichkeit
erörtert und einstimmig angenommen, wie er jetzt vorliegt. Di
Kommission hat sich dabei gesagt, man müsse dahin trachten, den
Organismus der Eisenbahn möglichst frei und selbstständig von
allen politischen Fluktuationen zu stellen und daher einen
unabhängigen Verwaltungsrath niederzusetzen mit möglichst großer
Befugniß. Je größer dieselben sind, desto größer ist auch die
Verantwortlichkeit und je größer diese ist, desto mehr Garantie
haben wir, daß diese Behörde im Gefühl ihrer großen
Verantwortlichkeit mit aller Treue, Hingebung und Sachkenntniß sich
dem Unternehmen hingeben werde. Wir haben im Fernern uns
gesagt, daß so lange die Eisenbahnen von Privatgesellschaften
betrieben werden, die Regierung die Bürger gegen deren Anmaßung
schützen werde; sei aber einmal Staatsbau und Staatsbetrieb,
so set auch zu besorgen, daß dieser Schutz verloren gehe,
ja noch mehr, daß die Regierung und die Bahn sich zum
Zwecke der Ausbeutung des Unternehmens die Hand reichen
werdeil. Die Regierung muß daher eine freie Stellung haben,
um im Falle einer zu fiskalischen Ausbeutung der Bahn das
Publikum zu schützen. Wird die Bahnverwaltung nicht selbst-
ständig, sondern spielt dabei die Regierung als solche die Hauptrolle,

so ist Gefahr vorhanden, daß ein büreaukratisches Element
sich in unserm Staate festsetze und daß im Falle größerer
politischer Aufregung der freien politischen Meinungsäußerung Eintrag

geschehe. Wir haben die Frage indessen auch an der Hand
der Erfahrung geprüft, namentlich derjenigen Erfahrung, welche
wir in dieser Beziehung im Kanton Bern gemacht haben. Da
haben wir zunächst die Kantonalbank, welche bekanntlich seiner
Zeit, als sie noch unter dem Finanzdepartement stund, einen sehr
beschränkten Verkehr hatte, während sie später infolge einer freiern
selbstständigen Stellung einen bedeutend größcrn Umsatz hatte
und auf den heutigen Tag ihren Verkehr auf mehr als 260
Millionen jährlich gebracht hat. Diese Erfahrungen sind so

schlagend, daß man die von der Kommission vorgeschlagene
Organisation annehmen muß. Allein auch an der Eisenhahn haben
wir Erfahrungen gemacht. Welches sind diejenigen Eisenbahnen,
welche sich am schönsten entwickelt haben und am meisten rcntiren?
Gerade diejenigen, welche sich rein unter ihrer Privatadministration

bewegen, wie die Ccntralbahn und die Nordostbahn. Man
wendet allerdings ein, dem Großen Rathe liegen schon so viele
Wahlen ob; allein ich frage: wenn kein Major und kein
Kommandant gewählt werden kann, es sei denn durch den Großen
Rath, und wenn wir erst noch verflossenen Donnerstag mit der
Wahl eines Obergerichtsschreibers durch Ballotiren eine Stunde
Zeit verloren haben, ist es denn nicht konsequent, auch eine
Behörde von fünf Mitglieder» zu wählen, welcher wir die

Verwaltung eines Kapitals von 2l) Millionen Franken anvertrauen?
Herr Präsident, meine Herren! Man hat auch gefragt, ob eS

im Interesse der Stellung des Verwaltungsrathes selbst sei, daß
er durch den Großen Rath gewählt werde. Das wird allerdings
der Fall sein; denn seine Stellung ist ungleich imponirender,
wenn er von der obersten Landesbehörde, als wenn er durch den
RegierungSrath gewählt wird; es ist für den Abschluß von
Verträgen mit andern Eisenbahngcsellschaften und für die Stellung

gegenüber den Beamten der eigenen Bahn sehr wichtig,
daß er eine freie und imponirende Stellung einnehme. Man
hat zwar gesagt, eine aus 200 Mitgliedern bestehende Behörde
sei nicht so geeignet, die rechten Leute für diesen Platz im Lande
ausfindig zu machen, wie eine kleinere Behörde; allein wir haben
die Erfahrung gemacht, daß es auch bei Wahlen und Vorschlägen
im Regierungsrathe möglich ist, daß ganz andere Inte: essen

obwalten, z. B. politische und lokale. Der Regierungsrath wird
übrigens die Porschläge machen und zu diesem Zwecke im Lande
Rundschau halten. Das Vorschlagsrecht ist also der Regierung
jedenfalls eingeräumt, nur ist der Vorschlag kein für den Großen
Rath verbindlicher. Der Regierungsrath ist übrigens jeweilen
durch zwei seiner Mitglieder, durch den jeweiligen Finanzdirektor



und Eisenbahndirektor vertreten, so daß namentlich dafür gesorgt
ist, daß von Amtes wegen derjenige Beamte im Verwaltungö-
rathe Sitz und Stimme hat, welcher für die finanzielle Lage des
Kantons verantwortlich ist. Das andere Mitglied des
Regierungsrathes ist der Eisenbahnbirektor, dessen Aufgabe es ist, für
die Entwicklung der bernischen Eisenbahnen zu sorgen und
überhaupt die bernischen Bahnverhältnisse zu überwachen. Eine
Hauptsache wird es immerhin sein, daß der Direktor der gehörige
Mann sei. Indem ich noch einen Blick äuf den Antrag des

Regierungsrathes werfe, mache ich aufmerksam, daß nach
demselben der Eisenbahn- und Finanzdirektor nicht von AmteS wegen
Mitglieder des Verwaltungsrathes sind, während dagegen die

Kommisston ihnen von Amtes wegen Einfluß im Verwaltungs-
rathe einräumen will. Auch schlägt die Regierung neben fünf
Mitgliedern noch zwei Ersatzmänner vor; allem diese haben den Gang
der Geschäfte nicht in der Hand, fie find nur Lückenbüßer und
begreifen von der Sache nicht viel, wenn sie ausnahmsweise
einberufen werden. Lieber will ich sieben Mitglieder, welche alle
die gleiche Verantwortlichkeit haben. Ich wünsche sehr, daß der
Vorschlag der Kommission angenommen werde.

Vogel. Ich stelle hier den Antrag, der Art. 2 sei an die
Kommisston zurück zu weisen, damit sie untersuche, ob eS nicht
am Platze sei, an die Stelle deS Verwaltungsrathes den
Regierungsrath zu setzen. Beim Durchlesen dieses Gesetzesentwurfes
sind mir die außerordentlich große Zahl der Beamten und ihren
hohen Besoldungen aufgefallen. Daß man nun, nachdem das
Schwierigste, der Bau, überwunden ist, noch einen Verwaltungsrath

von sieben Mitgliedern oder von fünf Mitgliedern und zwei
Ersatzmännern einsetzen will, scheint mir überflüssig. Ich glaubte
und glaube noch jetzt, der Regierungörath sei eben so gut im
Falle, das Publikum vor Unbilden anderer Bahnen oder der
Beamten der Staatsbahn selbst zu schützen, als ein Verwal-
tungörath. Der Regierungsrath ist ohnehin verpflichtet, die
Interessen der industriellen so wie diejenigen der landwirthschast>
lichen Bevölkerung zu schützen, und er kann ganz gut aus Grund
der Einfachheit diese Verwaltung übernehmen. Ich sage: aus
Grund ver Einfachheit und der geringern Kosten. Man wird
einwenden, alle übrigen Bahngesellschaften haben einen Ver-
waltungörath und das ist richtig; allein alle diese andern Bahnen
beruhen auf einem andern System, als unsere Bahn, indem sie

nicht Eigenthum des Staates, der gesummten Staatsbürger,
sondern ver Aktionäre sind Ist das Ergebniß einer Privatlahn
günstig, so bekommen die Aktionäre Dividenden, ist es aber
ungünstig so bekommen sie wenig over nichts. Wenn sich nun
ein Defizit auf dem Bahnbetrieb herausstellt, und wir haben
bereits einen kleinen Vorgeschmgck davon, wer muß es ertragen?
Wer-muß überhaupt die Auslagen ertragen, welche wir beschließen?
Die Bürger, seien es schlichte Landleute oder seien eS Städter,
mit einem Worte das Volk, und dieses wird uns Dank wissen,
wenn wir die Verwaltung dem Regierungsrathe übergeben, statt
einem besonvern Verwaltungsrathe, welcher doch sein Taggcld
beziehen will. Wir sollten die Sache wenigstens probeweise
machen; wenn später unsere Bahn sich weiter entwickelt und die

Verantwortlichkeit ver leitenden Personen größer wird, so ist eS

dann allervings am Platz, einen besondern Verwaltungsrath
niederzusetzen; allein so lange täglich nach Langnau bloß zwei
und nach Biel drei Züge hin und her fahren, so kann die
Regierung die Leitung ganz gut übernehmen. Stößt der
Eisenbahndirektor auf schwierige Fragen, welche er sich nicht allein
zu lösen getraut, so kann er mit Fachmännern sich besprechen

Wir haben ja solche Leute genug im Kanton Bern, welche früher
z. B. die Postkommission und jetzt noch die Handelskommission
bilden und welche man fragen kann. Ich empfehle Ihnen meinen

Antrag im Interesse der Einfachheit und der möglichst geringen
Kostspieligkeit des Betriebes.

Karr er. Herr Präsident, meine Herren! Es war mehr
als wahrscheinlich, daß in Bezug auf diesen Hauptarlikel, sich

verschiedene Ansichten geltend machen werden, und ich für meine
Person bin auch so frei meine Ansicht auszusprechen Ich
vermuthe wohl mit Recht, daß die Kommisston hie Wahl des Per-
waltungSraches durch den Großen Rath in der Absicht vorschlage,
den Verwaltungsrath möglichst unabhängig vom Regierungsrathe
zu stellen; allein ich glaube er werde bei dieser Wahlart nicht
unabhängiger, als wenn er durch den Regierungsrath gewählt
wü.rde. Wir haben hier die Erfahrung am BerwaltungSrathe
der Kantonalbank, dessen Mitglieder auch durch den Regierungsrath

ernannt werden, ohne daß bis dahin Jemand behauptet
hätte, sie seien abhängig vom Regierungsrath. Ich glaube
vielmehr, man hat bei der Kantonalbank das richtige Verhältniß
getroffen, und wir würden eS durch die gleichen Bestimmungen
auch bei der StaatSbahn treffen. Aber, in welche Stellung
kommt der Große Rath — abgesehen von der Frage, ob es

klug sei, ihn mit zu viel Wahlen zu behelligen - in welche
Stellung kommt er gegenüber dem Unternehmen, wenn er den
Verwaltungsrath erwählt? Ich möchte ihn in die Stellung
einer rein kontrollirenden Behörde setzen. Wenn aber Sie ihn
wählen, so sprechen Sie den Regierungsrath von aller
Verantwortlichkeit frei. Der Regierungsrath wird immer sagen können,,

wenn etwas krumm gegangen ist: ich bin nicht Schuld, Ihr
habt die Leute gewählt. Ist es klug, daß der Große Rath diese

Verantwortlichkeit übernehme und die Erekutivbehörde von
derselben befreie? Ich glaube, der Große Rath käme dadurch in
eine ganz schiefe Stellung und würde eine Verantwortlichkeit
übernehmen, an die er memals gedacht hat. Ebenso ist z. B.
die Stellung des Regierungsrathes gegenüber den Regierungsstatthaltern

und andern Beamten, die er nicht selbst wählt, eine
schiefe ; er ist von der nöthigen Verantwortlichkeit entHoden.
Man kann ihn nicht so gut rür ihre Handlungen verantwortlich
machen, wie wenn er selbst sie gewählt hätte. Es ist aber noch
ein anderer Grund für Vornahme dieser Wahlen durch den
Regierungsrath. Sie wissen, was der Große Rath in letzter Zeit
eine unendliche Menge von großen und schwierigen Arbeiten
vor sich hat, und wenn er nun noch diese Wahlen auf sich laden
will, so bleibt ihm für das, für was er eigentlich da ist, für
die großen und wichtigen Fragen, gar keine Zeit übrig; und so

wird es kommen, daß man das Strafgesetzbuch die Iurafrage,
die Eisenbahnfrage von einer Sitzung auf die andere verschiebt.
ES ist nicht nur durch die Verfassung geboten, die Unabhängigkeit

des Großen Rathes in dieser Beziehung aufrecht zu erhalten,
sondern es ist auch ein Gebot der Klugheit, daß er sich nicht
mit kleinern Sachen beschäftige, die ihn von seiner eigentlichen
Aufgabe abziehn. Die Kommission fürchtet im Fernern, bei der
Wahl durch den Regierungsrath würde diese Behörde mehr oder

weniger es darauf absehen, im Verwaltungsrathe die gleiche

politische Tendenz zu haben, wie im Regierungsrathe und es
könnten dann aus diesem Verhältnisse allerlei Uebelständc
entstehen. Allein, ist der Große Rath in dieser Beziehung in einer
bessern Stellung, als der Regierungsrath? Wenn ihm die
betreffenden Wahlen übergeben werden, machen sich da nicht auch

Intriguen geltend durch vorderige Besprechungen, durch Komites
u. dgl.? Ganz die gleichen Intriguen finden Sie im Großen
Rath, wie im Regierungsrath, nur daß man im Ganzen
genommen nicht die Garantie hat, daß Männer gewählt werden,
die man wirklich verantwortlich machen kann. Es steht
Niemand über dem Großen Rath, als das Volk, und dieses macht
seine Oberaufsicht bloß bei den Wahlen geltend. Hingegen steht

der Große Rath über dem Regierungsrath, und wenn der

Regierungsrath seinen Einfluß nicht gehörig ausüben würde, so

wird sich ihm gegenüber die Oberaufsicht des Großen Rathes
geltend machen. Derartige Tendenzwahlen sind ebenso gut
möglich, wenn der Große Rath wählt. Die Kommission hat
dieß gefühlt und hat deßhalb gesagt: Der Große Rath soll wählen
auf den Vorschlag des Regierungsrathes. Endlich muß noch gefragt
werden: soll der Große Rath an diesen Vorschlag gebunden sein oder

nicht? Ist er daran gebunden und der Vorschlag ein einfacher, so ist

dieß nicht viel anders, als eine Wahl durch den Regierungsrath;



oder aber er ist ein doppelter oder dreifacher, so ist die
Verantwortlichkeit des RegierungSraths um so kleiner, je größer die

Zahl der Vorgeschlagenen ist. Deßhalb müßen wir den Regie-
rungSrath allein machen lassen und ihm auch einzig die

Verantwortlichkeit der Wahl überlassen. Ich glaube daher, der

Antrag des Regierungsrathes sei gerechtfertiget durch Grundsätze
der Klugheit und der Verantwortlichkeit, in welcher
der Regst rungsrath stehen soll. Es bleibt nun noch der
Vorschlag, daß der Regierungsrath als solcher Verwaltungsrath
sein solle. Diese Frage wurde in verschiedenen Richtungen
allseitig geprüft und man hat gefunden, daß, wenn dieß thunlich
wäre, in finanzieller Beziehung die Taggelder und Reiseentschädigungen

des Verwaltungsrathes gewonnen würden. Aber Herr
Präsident, meine Herren! Wer irgendwie mit Geschäften
vertraut ist, wie wir sie dem Verwaltungsrath übertragen wollen,
wer vertraut ist mit den Schwierigkeiten, die man überwinden
muß, um diesen Geschäften auf den Grund und Boden zu
kommen, und wer weiß, welche Vorarbeiten dazu nöthig sind,
der wird sich die Ueberzeugung verschaffen, daß man den
Regierungsrath durch Uebertragung dieser Verrichtungen noch mehr
von seinen eigentlichen Geschäften abziehen würde, als den Großen
Rath, wenn man ihm die Wahlen übertrüge. Der Vortheil
der dadurch erlangten Vereinfachung ist, glaube ich, nicht so

groß, um deßhalb diesen Vorschlag aufrecht zu erhalten. Der
Regierungsralh hat auch schon sonst Geschäfte genug. Ich
stimme also zum Antrag des Regierungsrathes, so weit es die

Wahl des Verwaltungsrathes betrifft. Ich weiß wohl, daß es

für die Mitglieder des Großen Raths einen eigenen Reiz haben

mag, zu diesen Wahlen Einiges zu sagen; aber ich glaube. Sie
werden Selbstüberwindung genug haben, um zu untersuchen:
auf welche Weise geht es am Besten in dieser Sache. Das
Ergebniß einer solchen Prüfung wird das sein, daß Sie die

Wahl dem Regierungsralh überlassen.

v. Goumoöns. Herr Präsident, meine Herren! Ich
erkläre mich zum Voraus einverstanden mit den Grundsätzen,
wie sie der Herr Berichterstatter der Kommission ausgesprochen
hat. Dagegen beantrage ich eine Verdeutlichung der von ihr
vorgeschlagenen Fassung. Ich erinnere mich an eine Diskussion,
die in diesem Saal gewaltet hat, über die Auslegung des
Wortes: „Vorschlag". Dieß Wort ist bei Wahlen der Amts-
gerichtswcibel sehr verschieden ausgelegt worden. Der Herr
Berichterstatter hat zwar erklärt, dieser Vorschlag für den

Verwaltungsrath sei unverbindlich gemeint. Ich hingegen wünschte,
daß zu Vermeidung jeder Auslegung, die später doch zu
Diskusstonen führen könnte, die Worte beigefügt werden möchten:
„auf ven „„jedoch unverbindlichen"" Vorschlag des Regierungsrathes."

— Jetzt noch ein Wort über das, was Herr Karrer
gesagt hat. Ich scheue mich nicht davor, diese Verantwortlichkeit
der Wahl eines Verwaltungsrathes zu übernehmen, indem ich

glaube, je mehr ich weiß, wofür ich hier bin und warum ich
eine Verantwortlichkeit übernehme, desto besser weiß ich auch,
warum meine Wähler mich als ihren Vertreter hierher geschickt

haben, und wenn Herr Karrer von Intriguen spricht, so können
sie sich in ganz anderer Weise auch geltend machen, dadurch,
daß man die Verfügungen des RegicrungsraHcs, mit denen
der Große Rath nicht einverstanden war, denn doch wieder gut
heißt. Darum glaube ich, jedes Mitglied des Großen Raths
wird sich wohl prüfen, bevor er zu den Wahlen in den
Verwaltungsrath schreitet.

Gygar. Ich will nur mit ein paar Worten den Antrag
des Herrn Vogel unterstützen. Derselbe schlägt nicht nur die

wohlfeilste, sondern auch die beste Organisation vor. Der
Regierungsrath ist gewiß nicht so sehr mit Geschäften überhäuft,
daß er nicht noch diese kleine Bahnstrecke überwachen könnte,
und es ist nicht nöthig, daß der Ertrag der Bahn noch durch
Besoldungen dahin gerafft wird. Der Große Rath sollte einmal
anfangen zu sparen, und wenn es sich später wirklich mit Sicher¬

heit herausstellt, daß der RegierungSrath diese Geschäfte nicht
besorgen kann, so können wir dann stets noch eine besondere
Verwaltungsbehörde mit schönen Besoldungen aufstellen. Das
wäre jedenfalls besser, als zuerst einen Verwaltungsrath dekre-
tiren und nachher doch die Sache dem Regierungsrathe in die
Hand geben. Die Vergleichung mit dem Berwaltungsrathe der
Kantonalbank ist nicht passend; denn wenn man früher, als die
Bank noch unter dem Finanzdepartement stund, ihr die Weisung
und die Mittel gegeben hätte, ihre Geschäfte auszudehnen, so

hätte sie es gewiß eben so gut thun können, wie jetzt.

v. K âne l, Negotiant. Ich ergreife das Wort, um über
das Kapitel „Verwaltungsorgane" einige Bemerkungen, mehr
formeller als materieller Natur, zu machen. Der Große Rath hat
sich bis dahin zwar schon sehr häufig mit Eisenbahnfragen
beschäftigt; allein stets nur mit Fragen über den Grundsatz der
Errichtung von Bahnen, sowie mit Trace- und Baufragcn;
nachdem also früher nur Beschlüsse gefaßt und Konzessionen
ertheilt worden, haben wir es heute zum ersten Male mit einem
„Gesetz" in Eisenbahnsachcn zu thun. Nach meiner Ansicht
sollten wir vor Allem aus fragen: welche Stellung nimmt dieser

neue Zweig der Administration in der übrigen Administration
ein, und wo können wir ihn im allgemeinen Staatshaushalte
einreihen? Das ist im vorliegenden Entwürfe zu wenig klar
gesagt. Wenn in Zukunft Jemand von Ihnen wissen will, ob
dieses oder jenes in die Kompetenz des Verwaltungsrathes, des
Regierstsigsrathes oder des Großen Rathes falle, so muß man
zu diesem Zwecke vorerst das ganze Gesetz lesen. Es sollten die
Befugnisse der einzelnen Staats- und Eisenbahnbchörven
paragraphenweise zusammengestellt sein, so daß man jeden Augenblick
genau nachschlagen könnte, was diese und was jene Behörde zu
befehlen hat, ohne zuerst das ganze Gesetz durchlesen zu müssen.
Ich finde, sowohl die Deutlichkeil, als die Wichtigkeit der Sache
verlangt es. Man kann gegen diese Bemerkung nicht einwenden,
daß diese Kompetenzen sich in andern Gesetzen finden, denn
dieser Zweig der Administration ist noch neu und kein Gesetz
über Organisation des Staatsbahnbaues oder des Staatsbahnbetriebes

enthält hierüber Borschriften. Man bat bereits davon
gesprochen, welche Stellung der Verwaltungsrath, wenn ein
solcher wenigstens beschlossen wird, gegenüber der Regierung
einnehmen soll. Ich glaube, auch diesem Verwaltungsrathe
sollte in einem besondern Paragraphen eine bestimmte Stellung
gegenüber der ordentlichen Staatsbehörde angewiesen werden und
er sollte weder freier noch unabhängiger vom Regierungsrathe
da stehen, als eS nothwendig ist im Interesse der eigenthümlichen

Natur des Geschäftes. Der Entwurf hat in diesem Punkte
in materieller Beziehung ziemlich die richtige Mitte innegehalten.
Der Große Rath ist, wie schon Herr v. Gonzenbach bemerkt

hat, gegenüber der Staatsbahn in der gleichen Stellung, wie
die Aktionärvcrsammlung gegenüber einer Privatbahngesellschaft,
mit dem Unterschied, daß die Mitglieder des Großen Rathes
nicht persönlich bezahlen, wie die Aktionäre, sondern auö den
Geldmitteln seiner Vollmachtgeber, des Volkes. Wenn Sie nun
die Statuten großer industrieller Gesellschaften nachschlagen, so

finden Sie, daß in allen die Attribute der Aktionärversammlung,
des Vcrwjalrunasrathcs und der Direktion zusammengestellt sind.
Ich stelle daher den Antrag, es sei in diesem Kapitel ein Zusatz
aufzunehmen, durch welchen auch den höchsten Staatsbehörden,
dem Großen Rathe und dem Regicrungsrathe ihre Stelle
anzuweisen und der Kreis ihrer Befugnisse zu bestimmen sei. Im
Uebrigen stimme ich bezüglich der Frage, ob ein Verwaltungsrath

aufzustellen oder die daherige Kompetenz dem Regierungsrathe

zu übertragen sei, für einen Verwaltungsrath. Die
Besorgnisse der Herren Vogel und Gygar find nämlich durchaus
nicht begründet, indem ein solcher Verwallungsrath gar nicht
viel kostet, wie aus der Thatsache hervorgeht, daß der
Verwaltungsrath der Centralbahn gewöhnlich nicht einmal 12 Sitzungen
hält. Die Frage, wer ihn wählen soll, ist mir, offen gestanden,
ziemlich gleichgültig; denn es kommt weniger darauf an, wer



wählt, als wer gewählt wird. Beide Behörden, der Große
Rath und der Regierungsrath können gut wählen, nur muß
ich behaupten, daß Alles, was gegen die Wahl durch den

- Großen Rath gesagt worden, nicht stichhaltig ist. Namentlich
auf dasjenige, was bezüglich der Verantwortlichkeit des
Regierungsrathes gesagt worden ist, nämlich er würde bei der Wahl
des Verwaltungsrathes durch den Großen Rath weniger
Verantwortlichkeit haben, erwidere ich: Unsere Regierung wird stets
auS so ehrenhaften Männern bestehen, daß sie es mit der
Verantwortlichkeit nicht weniger genau nehmen wird, ob sie nun
auch noch die Administration der Staatsbahn zu besorgen habe
oder nicht.

»
Meyer, Oberst. Herr Vogel beantragt den Art. 2 an

die Kommission zurückzuweisen, damit sie untersuche, ob nicht
an die Stelle des Verwaltungsrathes der Regierungsralh gesetzt

werden könne. Ich habe die Ehre, Ihrer Kommission anzugehören

und kann Sie versichern, daß diese Frage sehr einläßlich
diskutirt worden ist. Im Antrage des Herrn Vogel liegt eine

Prinzipienfrage, welche Sie allerdings hier entscheiden können;
allein wenn Sie dieser Prinzipienfrage nicht vorgreifen, sondern
durch die Annahme des Antrages von Herrn Vogel bloß
vorübergehend die Sache ordnen wollen, so wird dieß zu Komplikationen

führen, welche nicht im Interesse des Unternehmens
sind. Der Antrag der Kommisston bildet für sich ein Ganzes,
ein System und so auch der Antrag des Regierungsrathes.
Nehmen Sie den erstem an, so können Sie in die artikelweise
Berathung des von der Kommisston vorgelegten Entwurfes
eintreten. Nehmen Sie aber den Antrag des Herrn Vogel, oder
den Vorschlag des Regierungsrathes an, so muß der vorliegende
Entwurf zurückgewiesen werden, um ihn dem angenommenen Prinzip

anzupassen, denn meiner Ueberzeugung nach ist dann ein eigener
VerwaltungSrath überflüssig. Das braucht Zeit. Die Erlaffung
dieses Gesetzes aber ist sehr dringend, weil daö gegenwärtige in
Kraft bestehende Gesetz auf 3>. Dezember 1864 dahin fällt und
überhaupt auf die dermaligen Verhältnisse nicht paßt. Also von
zweien Eins. Entweder man will eine möglichst von der ordentlichen

Verwaltung gelrennte Bahnadministrarion, oder mau will
die Verwaltung der Bahn durch die ordentlichen Staatsverwaltungsorgane

besorgen lassen. Um nun zu wissen, welches System
dem Großen Rathe besser konvenirt, halte ich dafür, daß die

Abstimmung über den Antrag des Herrn Vogel einen prinzipiellen

Charakter haben müsse. Hat der Große Rath sich einmal
darüber ausgesprochen, so weiß man, was er will, und man
kann in der von ihm bezeichneten Rich ung progrediren. Was
die Wahlart des Verwaltungsrathes betrifft, wie sie die
Kommission vorschlägt, so bin ich nicht damit einverstanden. Allerdings

habe ich der Regierung nicht die ganze Verantwortlichkeit
übertragen wollen, sondern theilweise auch dem Großen Rathe,
indem ick der Regierung das Recht eines doppelten verbindlichen
Vorschlages, die Wahl aber dem Großen Rathe selbst vorbehalten
wollte. Dabei leiteten mich zwei Motive. Erstens bin ich

überhaupt der Ansicht, daß die Zusammensetzung eine viel gelungenere

werden muß, wenn eine kleinere Behörde den Vorschlag
ausarbeitet, und zweitens wollte ich dadurch, daß ver Vorschlag
verbindlich gemacht werden sollte, dem RegierungSrath eine

Verantwortlichkeit für seine Vorschläge auflegen. Durch den
doppelten Borschlag hätte der Große Rath dann Auswahl genug
gehabt und die Freiheit besessen, unter den Vorgeschlagenen
diejenigen zu wählen, welche ihm am besten konvenirten. Die
Regierung hätte in diesem Falle gewiß dafür gesorgt, Männer
vorzuschlagen, welche sowohl die nöthige Befähigung, als auch
das Vertrauen des Großen Rathes besitzen. Die Kommisston
pflichtete diesem Vorschlag bei; später aber kam sie darauf zurück
und strich den doppelten verbindlichen Vorschlag. Ich bedaure
dieß sehr und halte dafür, daß wenn man keine verbindlichen
Vorschläge will, der Regierungsrath die geeignetere Wahlbehörde
wäre, als der Große Rath; denn ich hatte Gelegenheit genug,
wahrzunehmen, daß der Letztere nicht immer glücklich ist in seinen
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Wahlen. Bei der Kantonalbank, einem Institut, das jährlich
über 366 Millionen verkehrt, wird der Verwaltungsrath auch
durch den RegierungSrath gewählt. Warum sollte dieß nicht
auch für die Staatsbahn der Fall sein dürfen? Man wird zwar
einwenden, es stehe bei der Bahn der größere Risiko auf dem
Spiele als bei der Bank; deßhalb sei die Bahnverwaltung und
die Wahlen in dieselbe wichtiger. Ich theile aber diese Befürchtung

nicht. Ich wünjche, daß vor allem über den Antrag deS

Herrn Vogel abgestimmt werde. Je nachdem der Entscheid fällt
können wir fortfahren, oder wir müssen das Ganze zur
Umarbeitung zurück an die vorberatbenden Behörden weisen.

Bach. Ich ergreife das Wort, um den Antrag des Herrn
Vogel zu unterstützen. Es fällt mir auf, daß man seiner Zeit,
als man dem Staate Bern die unglückliche Ostwestbahngeschichte

aufgesalzt hat, hauptsächlich geltend machte, der Kanton
müsse diese Bahn erwerben, um in der Eisenbahnpolitik eine

gewichtige Stimme zu haben, während man heute gerade umgekehrt

glauben machen will, man müsse die Bahn von der
Regierung so unabhängig als möglich machen. Das sind
Widersprüche, welche ich nicht reimen kann. Da einmal die Bahn da
ist, so müssen wir nun dafür sorgen, daß die Regierung sie auch
gehörig verwaltet. Bei unserer selbstverschuldeten prekären finanziellen

Lage müsseu wir darauf bedacht sein, so viel als möglich
zu sparen und wir dürfen daher für diese kleine Bahn nicht
einen Verwaltungsrath einsetzen, welcher eine zweite Regierung
wäre. Ich unterstütze in erster Linie den Antrag des Herrn
Vogel, bin aber einverstanden, daß wenn derselbe angenommen
wird, das ganze Gesetz an die Kommission zurückgewiesen werde,
damit die übrigen Bestimmungen mit diesem Hauplgesetze in
Einklang zu bringen seien. Wenn aber ein besonderer VerwaltungSrath

belieben sollte, so wünsche ich dann, daß er gewählt werde
nach dem Wahlmodus, wie die Kommission ihn vorschlägt, in
Verbindung mit dem Amendement des Herrn v. Goumoenö.

Mühlethaler. Wie Herr Meyer sagt, es sei eine Prin-
zipiensrage, wenn man den Antrag des Herrn Vogel annehme,
so glaube ich ebenfalls, die Sache sei wichtig, und wenn sie

schon ein paar Tage wegnehme, so schade dieß nichts. Gegenüber

dem Volk ist es wichtig, daß man eine wohlfeile Verwaltung

erstelle. Ich möchte »aber die Motive und die Ansicht deS

Herrn Vogel durchaus unterstützen. Bloß hat er den Antrag
gestellt, die Sache an die Kommission zurückzuweisen; ich

hingegen möchte sie an den Regierungsrath zurückweisen, von wo
sie dann von selbst an die Kommission zurückgelangt; besonders

deßhalb stelle ich diesen Antrag, weil Herr Meyer meint, es sei

dieß eine Prinzipienfrage.

l)r. v. Gonzenbach. Herr Präsident, meine Herren!
Ich habe eine ganz umgekehrte Auffassung, als diejenigen, welche
bisher gewaltet haben. Der Kommisstonalantrag wird
angegriffen, theils vom Standpunkt der Verantwortlichkeit und theils
vom Standpunkt der Sparsamkeit aus. Ich will diese beiden

Standpunkte etwas näher berühren, und zwar sie von der praktischen,

nicht von der theoretischen Seite aus besprechen. Hr. Karrer
sagt ganz richtig vom Standpunkt der Verantwortlichkeit aus:
es sei konsequent, daß die Regierung dieses Organ der Verwal-
tüng wähle. Nun, Herr Präsident, meine Herren, erlauben
Sie mir, daß ich zuerst Ihrem Gedächtniß ein wenig nachhelfe.
Wie war es, als die Staatsbahnbaukommission ernannt wurde?
War es der Große Rath oder der RegierungSrath, der solche

ernannte? Sie, Herr Präsident, meine Herren, haben dieselbe

ernannt! Und Sie haben sie damals deßhalb ernannt, weil
Ihnen zu jener Zeit die Erlebnisse mit der Ostwestbahn noch

viel näher lagen, weil sie jeder von Ihnen noch nicht vergessen

hatte. Und was war Ihr Eindruck von diesen Erlebnissen her

Daß die Verantwortlichkeitsgesetze sich in einer Gesetzessammlung
recht gut ausnehmen, daß sie aber selten oder gar nie zur
Anwendung kommen, und zwar namentlich in Betreff der Finanz-
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Verwaltung kaum zur Anwendung kommen können. Wäre dem

nicht so, so hätte damals allerdings das Verantwortlichkeitsgesetz

zur Anwendung kommen sollen. Sie haben damals die Regierung

beauftragt, sich davon zu überzeugen, ob wirklich die acht

Millionen gezeichnet seien, von deren Zeichnung die Konzession
und die Staatsbetheiligung von zwei Millionen der Ostwestbahn
abhängig gemacht worden war. Diese Aufgabe war nicht

schwierig; aber wie ist sie erfüllt worden? Die Direktion der

Eisenbahnen hat sich begnügt, durch ihren Sekretär auf dem

Bureau der Ostwestbahn nachsehen zu lassen, ob jene acht
Millionen wirklich gezeichnet und theilweise einbezahlt seien. Und
dieser erklärte, nachdem ihm ein falsches Aktienregister
vorgewiesen worden war, es sei Alles in bester Ordnung, 20 "/<, der
acht Millionen seien bereits einbezahlt, obsckon man auf den

ersten Blick sehen konnte, daß das Register ein falsches sei, und
daß die Bedingung, an welche der Kanton seinen Beitrag
geknüpft hatte, nicht gehörig erfüllt sei, daß nämlich die verlangte
Summe der acht Millionen nicht ernstlich gezeichnet, geschweige
denn theilweise einbezahlt sei. Aus diese oberflächliche Prüfung
hin wurden dann die zwei Millionen verabfolgt, die in der
Liquidation wohl bis auf Weniges verloren gehen werden. Nach
diesen unglücklichen Erlebnissen mit der Ostwcstbahndirektion
haben Sie sich dann entschlossen, den Bahnkörper für den Staat
anzukaufen und noch 10 Millionen dazu zu thun, um die Bahn
fertig zu bauen. Damals sagten Sie, gewarnt durch jene

Erfahrungen! „Jetzt wollen wir eine eigene Behörde aufstellen,
der keine andern Geschäfte obliegen, sondern die nur die Aufgabe

hat, diese l8 Millionen, welche wir an den Bau ver
Eiseilbahn von Neuenstadt bis Langnau wenden wollen, gehörig
zu verwenden, und in Folge dessen haben Sie das Staatsbnhn-
Baudirektorium eingesetzt. Herr Mühlethaler wird sagen, es

fei etwas anderes ein Staatöbahn-Baudirektorium oder eine bloße
Bahnbetriebsdirektion; man könne diese schon dem Regierungsrath

übertragen. Aber fragen Sie alle Eisenbahndirektionen in
der Schweiz ob die Direktion des Betriebs nicht auch eine

sehr zeitraubende Sache sei? Wenn Sie diesen Schritt thun
wollen, dann müßten Sie gleichzeitig eine andere Organisation
aufstellen. Dann würde ein Direktor nicht genügen. Diejenigen
Herren unter Ihnen, welche auf der Centralbahn fahren, sehen
bald den einen, bald den andern der Herren Direktoren derselben
immer ball? in Ölten, bald in Bern, bald in Thun, um die

nöthige Aussicht zu üben, und wenn ein einsichtiger Mann wie
Herr Gygar meint, etwas zu ersparen, wenn man die armseligen
Taggelder der Mitglicver des Vcrwaltungsrathes erspart, oder

wenn Sie den Regierungsrath zwingen wollen, seine wichtigsten
Pflichten „schlucken" zu lassen, um ven Bahnbetrieb zu
beaufsichtigen, so ist mir das wirklich unbegreiflich. Es ist in diesem

Fall ganz unmöglich, daß das Direktorium nur in einer Person
bestehe neben dem Regierungsrath als verwaltende Behörde.
Dann müssen Sie eine Direktion machen, welche die Bahn
bereist. Ich weiß zwar recht gut, daß bei der Centralbahn schon
die Rede vavon war, nur einen Direktor zu bestellen; aber auch,
daß man immer wieder darauf zurück kam, es haben drei Direktoren

genug zu thun. Sie werden daher den Mitgliedern des
Vcrwaltungsrathes zumuthen müssen, von Zeit zu Zeit auf die
Bahn zu gehen, um den Betrieb zu überwachen. Ich stelle mich
daher zunächst auf den Standpunkt der guten, für den Staat
wie für das Publikum befriedigenden Verwaltung und frage:
ist es anzunehmen, daß das Personen- und Waarenspeditions-
geschäft, in welches der Kanton beiläufig 20 Millionen
Staatsvermögen placiren wird, für den Staat nutzbringender, und für
das Publikum befriedigender geleitet werde, wenn wir damit
eine besondere Behörde betrauen; oder aber ist es zweckmäßiger,
um einige Taggelder zu ersparen, wenn mit der Leitung dieses
Speditionsgeschäfts die Regierung betraut wird, welche zu allen
ihren andern Geschäften auch dieß noch übernehmen solle? Von
diesem Standpunkt aber komme ich zu einem andern Schluß als
Herr Karrer. Ich will der Regierung geradezu diese
Verantwortlichkeit abnehmen, weil ich nicht glaube, daß sie bei der

Regierung eine ernste sein könnte. Die Regierung besteht nämlich
auch aus Menschen, deren Arbeitskraft und Lust ihre Gränzen
hat. Sie können aber nicht einen galvanischen Strom von
Thätigkeit in die Mitglieder hinein leiten, durch welchen ihre
Arbeitskraft vermehrt wird, jedesmal, wenn Sie mehr von ihnen
fordern. Wenn die Verfassung sagt: der Rcgierungsrath besteht

aus neun Mitgliedern, so hatte sie dabei die Verwaltung der

Finanzen, der Justiz, des Militärs, der Erziehung, der öffentlichen

Bauten u. s w. im Auge; aber nicht den Betrieb einer
Eisenbahn. Fragen Sie einmal die Herren Regierungsräthe, ob

es ihnen so wohl sei auf ihren Sitzen? Der Baudirektor, der

Miliiärdircktvr, der Finanz« irektor haben alle vollauf zu thun.
Auch der Erziekungsdirektor würde Ihnen wohl antworten die

Hochschule, die Kantonsschule, die Sekundär- und Primärschulen
geben ihm genug zu thun, er wüßte nicht, wo die Zerr hernehmen,

um dem Betrieb einer Eisenbahn wickelten zu helfen. Wenn
der Verfassungsrath geahnt hätte, daß je eine so großartige
Staatsciscnbahnverwaltung aufgestellt würde, so hätte er die

Regierung wohl nicht nur aus neun Mitgliedern bestellt. Jetzt
aber wollen Sie hinterher festsetzen, die Regierung solle auch

den Eisenbahnbetrieb übernehmen, auf ihre Verantwortung hin!
Diese Verantwortung, das ist ein bequemes Wort: aber mehr
nicht! Wollen Sie die Regierungsräthe persönlich verantwortlich
machen für allen Schaden, der dadurch entstehen kann, daß der
Betrieb nicht gehörig geleitet wird? Sie sehen selbst ein, daß
dieß so wenig wird geschehen können, als seiner Zeit bei der

unvorsichtigen Aushingabc der zwei Millionen für die Ostwestbahn.

WaS bleibt Ihnen also übrig; Sie können, wenn der
Betrieb nicht gut geht, die Regierung auf den Kopf stellen; dabei

wird aber nicht viel gewonnen «ein! — Herr Kacrer meint:
der Reiz. Wahlen zu machen, sei so groß, und deßhalb wünsche

man einen besondern Verwaltungsrath; das ist er nicht, wenigstens

nicht auf der Seite der Versammlung, welche die Wahlen
nicht macht! Ich wünsche nichts Anderes im Auge zu behalten,
als den Zweck, der erreicht werden soll, nämlich eine möglichst

gute Verwaltung, auf daß die Bahn das leiste, was von ihr
erwartet werden darf, und daß der Kanton nicht gar zu viel
dafür ausgebe. Das in die Bahn gelegte Kapital ist eine eigene

Behörde wohl werth, und ein solches Kapital verdient, daß
Leute dazu stehen, die nicht mit vielen andern Geschäften
überladen sind. Die Mitglieder des Regierungsrathes haben zu viel

zu thun, um ihnen auch die Ucbcrwachung des Betriebs der

Staatsbahn noch aufzulegen; ihr auch diese Verantwortlichkeit
noch aufzubürden, ist des Guten zu viel. Aber auch vom Standpunkt

der Wohlseilheit ist eine eigene Verwaltung für die Bahn
wohl vorlheilhafter Wenn irgend etwas Dringendes
vorzunehmen ist, das einen sofortigen Entscheid erheischt, würde der

Finanzdircktor aber sagen: heute kann ich nicht, ich habe in
meiner Direktion Dringenderes abzuthun, und der Baudirektor
würde beifügen: heute kann auch ich nicht, u. s w. ; so kann

aus diese Weise in kurzer Zeit unberechenbarer Schaden entstehen.

Also kann da in wenigen Tagen viel mehr verloren gehen, als
die Mehrkosten betragen, die in den unbedeutenden Taggeldern
eines besondern Verwaltungsrathes bestehen. Schaffen Sie also

das Organ, durch das die Sache am besten besorgt wird, und
sprechen Sie nicht von der Verantwortung der Regierung. Wir
haben über das Verantwortlichkcitsgesctz im Kanton Bern traurige

Erfahrungen gemacht, auf die ich um so weniger
zurückkommen will, als es sich von einer materiellen Verantwortlichkeit
überhaupt nicht handeln kann! Wer wollte sich solcher Gefahr
aussetzen? Der Regierungsrath ist eine politische Behörde; hier
aber haben wir einen industriellen Verwaltungsrath nöthig.
Wenn Sie einen besondern Verwaltungsrath bestellen, so haben
Sie in der Regierung die schützende Gewalt wieder hergestellt,
welche dieselbe vormals zu Gunsten des Publikums gegen die

Centralbahn übte, die aber vom Augenblick an verloren gegangen
war, als die Regierung gleichsam als Oberdirektorium der Staatsbahn

funktionirte, wobei sie in die Versuchung kam, hohe Tarife
anderer Bahnen zuzugeben, die sie früher bekämpft hatte. Wa-
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sollen. Wenn Sie nun in Zukunft eine eigene Verwaltungsbehörde

für diese haben, so wird die Regierung wieder in ihre
natürliche Stellung kommen und diesem Verwaltungsrath, wenn
er Ungebührliches verlangen sollte, erklären: das können wir
nicht zugeben. Was nun die Wahlart dieser Behörde anbelangt,
so muß ich von meinem Standpunkt aus wünschen: der Große
Ralh möge wählen. Zu den Einsichten des Großen Raths aber
habe ich das Vertrauen, daß er eben so gut einen VerwaltungS-
rath wird wählen können, als er neun Regierungsräthe wählen
kann. Glauben Sie aber, es sei besser, daß der Regierungsrath
einen Vorschlag mache, so habe ick auch gar nichts dagegen;
zumal dieser ganz daö gleiche Interesse hat, wie wir, dasjenige
nämlich, daß sähige Leute erwählt werden. Der Regierungsrath
kann dem Großen Rath nur sagen: Ich halte diese und diese

für fähig. Wenn Ihr sie auch für fähig haltet, so freut es
uns. Wenn Ihr aber eine andere Wahl treffen wollt so steht
euch dieß vollkommen frei. Ich stimme also vollkommen zu den

Anträgen der Kommission.

Vogel. Ich bin ganz erstaunt und wahrscheinlich die Herren
Regierungsrälhe nicht weniger, in Herrn v. Gonzenbach auf einmal
einen so väterlichen Fürsprecher der Regierung zu finden, welcher
sagt, sie arbeite schon jetzt viel und sie könne die Verwaltung
der Eisenbahn nicht noch zu ihren Geschäften übernehmen. Ich
glaube, wenn man die Herren Regierungsrälhe selbst fragen
wollte, so würde keiner sagen, das sei ihm nicht mehr möglich.
Welch ungeheurer Unterschied ist nicht zwischen der Centralbahn
mit ihrem ungeheuern Netz und der Staatsbahn mit ihrem kleinen
Netze. Die Centralbahn zahlt ihren Direktoren je Fr. ll),vl)l) nebst
den Reisegeldern, und in diesem Unterschiede ist der Grund zu
suchen, daß diese Herren so viel reisen. Allein brauchen deßhalb
unsere Regierungsräthe oder Verwaltungsräthe eben so viel auf
der Bahn zu sein, während sie im Grunde vielleicht doch bloß nach
Tägertichi oder Schlipfen zu fahren hätten, um zu schauen, wie die

Vögel herum fliegen? ES ist nicht.nöthig, daß stets auf jeder Station

ein Verwaltungsrath stehe, wie Herr v. Gonzenbach schildert,
daß es auf der Centralbahn sei. Wenn die Kommission noch
einmal berathen haben wird und uns alödann eines bessern

belehrt, so will ich mich fügen; allein eine solche Untersuchung
im Interesse der Sparsamkeit ist der Mühe werth.

v. Känel, Fürsprecher. Es wird als eine besonders gute
Eigenschaft des vorliegenden Gesetzes-Entwurfcs bezeichnet, daß
er die Eisenbahnverwaltung möglichst selbstständig der übrigen
Staatsverwaltung und namentlich der Regierung gegenüber stellt.
Ich meinerseits habe gerade die entgegengesetzte Ansicht und glaube,
der Entwurf leide gerade daran, daß er die Bahn viel zu wenig
mit der übrigen Verwaltung in Zusammenhang bringt. Der
Entwurf schafft uns für den Betrieb der Bahn von oben an
bis unten aus ganz neue Administrationsvrgane. Ich begreife
sehr wohl, daß für den Bahnbetrieb, als für einen unserer
Staatsverwaltung bisher fremden Administrationszweig, neue
Beamte sein müssen; allein es ist nicht nöthig, deßwegen auch
einen ganz neuen Organismus zu schaffen. Es liegt im Wesen
einer Regierung, daß sie eine einheitliche Gewalt sei. Die
Verfassung verlangt bloß einen Regierungsrath und bloß eine
Verwaltung, nicht zwei, weßhalb ich nicht neben der ordentlichen
Staatsregierung noch eine Regierung No. 2, eine Eisenbahnregierung,

aufstellen möchte. Ich halte dafür, es sei ganz gut
möglich, daß wir es mit einer Regierung machen. Der Große
Rath soll in unserm Eisenbahnwesen die Versammlung der
Aktionäre und die Regierung den Verwaltungsrath darstellen,
und der Direktor, welcher bereits vorgesehen ist, wird diejenigen
Obliegenheiten zu überwachen haben, für welche andere Bahnen
ein sogenanntes Betriebsdirektorium haben. Die bereits
vorhandenen verfassungsmäßigen Organe, der Große Rath und der

Regierungsrath, sollen vollständig genügen und wenn überdieß
noch ein Direktor als ausführende, unter dem Regierungsrathe
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stehende Behörde nebst den nöthigen Beamten und Angestellten,
welche den technischen Betrieb verstehen, angestellt wird, so sollen
wir vollständig genug Behörden und Beamte haben. Es ist
möglich, daß die Direktoren der Centralbahn Arbeit genug haben;
allein ich zweifle sehr, ob das Verhältniß bei unserer Bahn das
gleiche sein wird. Die Ausdehnung der Linie und die Zahl der
Geschäfte sind bei beiden Bahnen enorm verschieden. Es wird
nicht nothwendig sein, daß die sämmtlichen Mitglieder der
Regierung, unter welchen übrigens ein besonderer Eisenbahndirektor
als vorberathendes Organ für alle Eisenbahnsachen besteht,
persönlich nachsehen, ob die Wagen geschmiert und die Lokomotiven
gehörig geheizt seien. Ich finde im Tableau der Beamtungen drei
Beamte, welche alles das im Gange behalten sollen, ohne daß
die Regierung stets persönlich im Bahnhofe anwesend zu sein
braucht, nämlich erstens den Betriebsinspektor, welcher die sämmtlichen

den kaufmännischen Betrieb der Bahn oder den Personen-
und Gütertransport betreffenden Geschäfte besorgt; zweitens den
Maschinenmeister, in dessen Geschäftskreis alles gehört, was die

Lokomotiven, die Wagen, die Werkstätte betrifft, und drittens den

Bahningenieur, welcher den Bau und Unterhalt der Bahn zu
beaufsichtigen hat. Wenn über diese Beamte noch ein Direktor
und der Regierungsrath gestellt wird, unter dessen Mitgliedern
ohnehin eines die Eisenbahnangelegenheiten speziell unter sich hat,
so scheint es mir, die Sache sollte sich machen können. Man
sagr, die Regierung sei mit Geschäften überladen. Ich weiß
wohl, daß sie sehr viel zu thun hat; allein es fragt sich, ob es

nicht möglich wäre, ihr andere Geschäfte abzunehmen; denn ein
Fehler unserer Verwaltung liegt darin, daß die einzelnen
Mitglieder der Regierung die Geschäfte allzusehr bis in die minimsten
Details hinein behandeln und behandeln müssen. Es ist gewiß
nicht nothwendig, daß der Baudirektor stets persönlich an Ort
und Stelle anwesend sei, wenn etwa in einem Pfarrhause ein
Kochöfelein oder ein Plättliboden einiger Unterhaltung bedarf.
Es könnte sehr viel, was bis dahin von den Mitgliedern der
Regierung besorgt worden ist, den Unterbeamten überlassen
werden. Namentlich wenn einmal die Regierung wieder
vollständig ist, so daß nicht ein Mitglied neben seiner ordentlichen
Direktion noch die EisenbahndirekNon zu versehen braucht, so

wird der Eisenbahndirektor so ziemlich für diese Geschäfte
hinreichen. ' Da wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit keine neuen
Eisenbahnen bauen, so hat ja das betreffende Mitglied der
Regierung nicht viel anderes zu thun, als den Betrieb zu
überwachen. Wenn dieses Mitglied noch alle im Entwürfe
vorgesehenen Beamten neben sich hat und überdieß noch seine Kollegen,
so ist dieß gewiß mehr als genug. Wenigstens einen Versuch
sollten wir machen ; denn wenn es dann so nicht geht, so können
wir nach einer Probezeit von ein bis zwei Jahren stets noch
auf eure andere Organisation zurückkommen, während es schwierig
sein dürfte, eine solche Eisenbahnregierung, wenn sie einmal
besteht, wieder abzuschaffen. Es ist bekanntlich stets schwerer,
einmal geschaffene Stellen wieder abzuschaffen, als neue zu
kreiren. Uebrigens hatten wir schon früher einen solchen
Geschäftsbetrieb, ohne deßhalb einen besondern Verwaltungsrath
nothwendig zu haben, nämlich das Postwesen, welches eine sehr
komplizirte Verwaltung bildete. Wenn dasselbe auch nicht so

viel Kapitalien in Anspruch genommen hat, wie jetzt die
Eisenbahnen, so dürften doch die Details eben so groß gewesen sein;
denn die Post verzweigte sich in alle Enden und Ortschaften des

Kantons, während jetzt die Eisenbahn bloß von Bern nach
Langnau und von Bern nach Viel und Neuenstadt fährt.
Dessenungeachtet brauchte man damals keine besondere Post-
regierung. Wenn übrigens die Regierung es nothwendig findet,
so kann sie zur Vorberathung einzelner Geschäfte oder Geschäftszweige

immerhin noch eine besondere Kommission einberufen, ähnlich
wie wir bereits eine Handels- und Jndustriekommission und eine
Kommission für landwirtschaftliche Interessen haben. Allein
einer solchen Kommission wäre nicht eine Stellung zu geben,
wie der Entwurf eine solche dem Verwaltungsrathe geben will,
sondern sie müßte unter der Regierung stehen damit überhaupt
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unsere Regierung eine einheitliche bleibe Man kann sich nicht
daraus berufen, daß wir bereits ein besonderes Baudirektorium
aufgestellt haben. Dasselbe war allerdings eine etwas abnorme

Erscheinung und mag aus den Motiven hervorgegangen sein,
welche Herr v Gonzenbach andeutet ES lag dann allerdings
mit Rücksicht auf die damaligen Vorgänge ein gewisses
Mißtrauensvotum; allein dieses Mißtrauen darf nicht ein fortwährendes

sein, sondern wir müssen bei demjenigen Systeme bleiben,
welches uns die Verfassung für die Administration gibt und
welches darin besteht, daß die Regierung diejenige Behörde ist,

welche „die ganze Regierungsverwaltung" besorgt.

Röthlisberger, Gustav, als Berichterstatter der
Kommission. Ich bin sehr verwundert, daß man in dieser Sache eine

politische Tendenz wahrnehmen will; denn man braucht ja, um
hierüber jeden Zweifel zu entfernen, nur zu fragen, wie Ihre
Eisenbahnkommission zusammengesetzt ist. Wer sagen darf, ein

Verwaltungsrarh sei nichts anderes, als eine zweite Regierung,
die große Kosten verursache, kann wirklich das Gesetz nicht
näher untersucht haben. Welches sind denn eigentlich die

Befugnisse des Verwaltungsrathes? (Der Redner zitirt dieselben

aus Art. 7, stehe unten.) Nun frage ich, ist das eine Behörde,
eine sogenannte zweite Regierung, auf welche die Regierung
keinen Einfluß ausüben kann? Gewiß nicht, sondern der Einfluß
der Regierung wird um so größer sein, als zwei Mitglieder
derselben von Amtes wegen Mitglieder des Verwalrungsrathes
sein sollen. Ein sehr erfahrner Mann, Herr Regicrungsrath
Stockmar sel., hat immer und immer wieder verlangt, daß ein

Verwaltungsrath niedergesetzt werde. Und was hat die Regierung
selbst gemacht, welche doch die Zweckmäßigkeit oder Unzweck-
mäßigkeit einer solchen Organisation am besten beurtheilen kann
und weiß, was man noch auf ihren Wagen laden kann? Sie
hat am 4. Mai abhin einen Verwaltungsrath von fünf
Mitgliedern und zwei Suppleanten und überdieß ein Bahnkomite
von drei Mitgliedern vorgeschlagen. Glauben Sie, daß die

Regierungsräthe, welche ohnehin schon häufig durch eidgenössische

Angelegenheiten, durch national- und ständeräthlichc Geschäfte
u. s. w. in Anspruch genommen sind, neben ihren Büreauge-
schäften noch Zeit für die Eisenbahnverwaltung finden werden?
Ich kann namentlich nicht begreifen, wie man jetzt behaupten
kann, daß ein Verwaltungsrath besondere Kosten veranlasse, indem
durch Art. k ein Taggeld von bloß Fr. U) vorgeschlagen wird.
Die Kommission schlägt zwar vor, dasielbe auf Fr. 15 zu
erhöhen, nach Analogie der Taggelder für die Bankkommission.
Ich für meine Person halte dafür, es sei nicht anders möglich,
als einen Verwaltungsrath aufzustellen, sei es nun, daß er vom
Großen Rath oder vom Regierungsrath gewählt werde. Was
den Antrag des Herrn v. GoumodnS betrifft, so hat die
Kommission denselben in Betracht gezogen, allein ihn für überflüßig
gehalten, weil ein solcher Vorschlag schon selbstverständlich
unverbindlich ist, indem ein verbindlicher nicht mehr ein Vorschlag
wäre, sondern eine Wahl selbst.

Herr Regierungspräsident. Ich kann mich um so

kürzer fassen, als der Standpunkt, den ich einnehme, schon von
Herrn Fürsprecher v. Känel ausführlich erörtert worden ist.
Ich für meine Person habe hinter den verschiedenen zu Tage
getretenen Meinungen durchaus keine politischen Umtriebe et blickt,
sondern die Sache folgendermaßen aufgefaßt: Man sagt, die

Regierung habe nicht die erforderliche Zeit, um noch die Geschäfte
des Verwaltungsrathes zu übernehmen; ich dagegen glaube, sie

habe die erforderliche Zeit, und die Kommission muß im Grunde
der gleichen Ansicht sein, denn sonst könnte sie nicht den Vorschlag
bringen, daß der jeweilige Eisenbahndirektor und der Finanzdirektor

von Amtes wegen Mitglieder des Verwaltungsrathes
sein sollen. Diesen beiden wird ohnehin ohne Zweifel der Natur
der Sache nach der größte Theil der Geschäfte auffallen. Ich
darf hier um so mehr meine vom Antrage des Regierungsrathes
abweichende Ansicht äußern, als ich schon im Regierungsrathe

erklärt habe, dieß hier thun zu wollen. Es sind Vergleichungen
angestellt worden mit dem Verwaltungsrathe und der Direktoren
der Centralbahn, allein darauf ist auch schon erwiedert worden,
daß die Cemralbahn drei Mal größer sei, als die Staatsbahn
und daß ihre Geschäfte drei Mal größer sind. Es ist darauf
auch schon erwidert worden, daß die Direktoren auffallend häufig
den Geschäften nachgehen. Ich habe die Herren auch schon

häufig auf der Bahn angetroffen, allein niemals bei schlechtem,
sondern stets bei schönem Wetter. Es wäre gewiß nicht jedesmal
nöthig für sie, persönlich auf die Bahn zu gehen; allein im
Frühling, Sommer und Herbst bleiben sie eben nicht gern immer
in der Stadt. Ich halte dafür, daß man wenigstens einen
Versuch machen sollte, die Obliegenheiten deS Verwaltungsrathes
dem Regierungsrathe zu übertragen, wobei ich indeß dem Herrn
v. Gonzenbach gleichwohl sehr dankbar dafür bin, daß er die

Mitglieder der Regierung mit diesem Zuwachs von Arbeit
verschonen wollte. Was die Wahlart des Verwaltungsrathes
anbetrifft, so muß ich die Ansicht unterstützen, daß er vom
Regierungsrath zu wählen sei, und zwar aus den von Herrn
Karren auseinandergesetzten Gründen.

Kaiser in Dclsderg. Obgleich Mitglied der Kommission,
hatte ich dennoch nicht die Absicht, das Wort zu ergreifen, weil
ich nicht daran dachte, daß der Antrag, die Befugnisse des
Verwaltungsrathes dem Regierungsrathe zu übertragen, gestellt
werde, und noch weniger, daß er Unterstützung finden könnte.
Man hat bis dahin stets geklagt, unsere Regierungsmaschine sei

nicht speditiv genug und sie lasse immer viel in der „Drucke"
liegen, und es herrscht deßwegen ein gewisses Mißbehagen. Die
Kommission hat deßhalb von dieser Idee abstrahirt, nachdem sie

sich überzeugt hatte, daß solche Klagen gerechtfertigt sind. Die
Kommission hat im fernern gefunden, wenn auch der Regierungö-
rath die erforderliche Zeit hätte, so wäre doch nickt jedes Mitglied

eine geeignete Persönlichkeit für Mitglied des Verwaltungsrathes
einer Eisenbahn, und ich habe noch jetzt die Ueberzeugung,

daß der nämliche Mann, welcher ein ausgezeichneter Erziehungsdirektor

sein kann, vielleicht ein sehr schlechter Verwaltungsrath
ist, weil er keine technischen und keine kaufmännischen Kenntnisse
besitzt und ihm daher ein richtiger Blick in eine solche Verwaltung

abgeht. Ebenso kann Jemand ein guter Justiz- oder
Militärdirektor sein, ohne in einem solchen Verwaltungsrathe
ausgezeichnete Dienste zu leisten. Wenn wir einen gehörigen
Betrieb crzwecken wollen, so müssen wir auch einen besondern
Verwaltungsrath haben Nun sagt man, man müsse sparen und
daher diese Befugnisse dem Regierungsrathe aufladen; allein eS

fragt sich, was sparen ist. Nehmen wir an, der VcrwaltungS-
rath halte monatlich eine Sitzung und fünf seiner Mitglieder
beziehen Taggelder, denn die zwei Regierungsräthc, welche von
Amtes wegen Mitglieder sind, bekommen keine Taggclder; nehmen
Sie ferner an, das Taggeld betrage Fr là, so macht das jährlich
Fr. 90<>, und würde 'bei zwei Sitzungen per Monat Fr. 1800
ausmachen. Ist das nun eine Ersparniß bei der Verwaltung
eines Kapitals von 20 Millionen Franken? Nein, sondern daS
ist das Verfahren eines BäucrleinS, welches stets spart und
spart und sich trotz allen Sparens ruinirt, weil es die Sache
unzweckmäßig angreift. Ein eigentlicher, aus den rechten
Persönlichkeiten bestehender Verwaltungsrath wird die Hauptkrast
sein, um die Rentabilität des Unternehmens zu erhöhen.

Andreas Schmid in Burgdorf warnt ebenfalls davor, der
Regierung die Kompetenz des Vcrwaltungsrathes zu übertragen.
Der Regierungsrath habe mit Eisenbahnfragen zu thun gehabt,
lange bevor der Große Rath sich mit der Staatsbahnfrage
beschäftigt habe, nämlich um die Rechte des Kantons gegenüber
der großen Eisenbahngesellschaften zu wahren, welche unser Kan-
tonsgeläet erploitiren. Damals sei der Regierungsrath sehr
häufig mit Reklamationen vom Lande her gegen die Centralbahn
behelligt worden, weil die Bevölkerung durchaus nicht die gleichen
Interessen habe, wie die Bahn, welche unsern ganzen Kanton



27t

durchschneidet und auch nicht gleiche Interessen haben werde,
wie die Staatsbahn. Bei solchen Reklamationen gegen die Ccn-
tralbahn, z. B. wegen Errichtung neuer Stationen, habe die

Regierung bis vor zwei Jahren die Begehren der Bevölkerung
stets unterstützt und ihre Interessen gewahrt, allein seit zwei
Jahren weise sie derartige Begehren stets ab, weil sie sich sagen
müsse: Wenn wir diese Reklamationen empfehlen, so kommt
später gegenüber der Staatsbahn diese oder jene Gemeinde ebenfalls

mit einem gleichen Begehren, und wenn wir jetzt gegenüber
der Centralbahn darauf dringen, daß sie entspreche, so müssen
wir später gleichen Begehren ebenfalls entsprechen. So sei

ferner ein Bctriebsreglement der Centralbahn während vier Jahren

von der Regierung Verworfen, allein nachdem die Staatsbahn

zwei Monate betrieben worden, seien Verhandlungen
eingeleitet worden, in der einzigen Absicht, auch für die Staats-
bahn höhere Tarife anzubahnen. Es sei bekannt, daß seit der
Eröffnung des Betriebes der Staatsbahn die Regierung mit den

übrigen Bahnen, welchen sie sonst sehr scharf auf die Finger
geschaut, sehr gut fahre und daß diese Gesellschaften erklären,
es sei nunmehr viel besser mit der Regierung zu verkehren, weit
sie jetzt die nämlichen Interessen habe, wie die übrigen Bahnen.

Herr Baudirektor. Herr Präsident, meine Herren
Ich begreife den Werth, den man darauf setzt, ob ein Verwal-
lungsrath aufgestellt werden solle oder nicht. Ich Halle mich in
dieser Beziehung an den Vortrag uud Antrag des Regierun >s-

rathes ; aber em Punkt ist in der Diskussion bis dahin nicht
erwähnt worden, nämlich der bezüglich der Mitgliederzahl des

Verwaltungsrathes. Der Regierungsrath schlägt fünf, Ihre
Kommission dagegen sieben vor. Ich halte nun dafür, — und
habe mich auch in diesem Sinne bei Behandlung deS Geschäftes
im Rcgicrungsrathe ausgesprochen — daß fünf Mitglieder für
den Vcrwaltungsrath jedenfalls genug seien. Die KK 7, 8 und
9 sprechen über die Befugnisse des Verwaltungsrathes und deS

Direktors. Der K 9 sagt, daß vom Direktor alle Geschäfte, die

ihm zugewiesen werden, begutachtet werden sollen. Der Direktor
wird also alle Geschäfte m einläßlicher Weise untersuchen und
behandeln; und zwar geht diese Untersuchung nicht nur von ihm
aus, sondern er muß dabei die Anträge und die Begutachtung
der Unterbeamten und Augestellten in Händen haben, und der
Verwaltungsrath hat dann die Berathung der Geschäfte
vorzunehmen, wie sie vom Direktor vorgelegt werden; aber, wie gesagt,
alle diese Geschäfte werden vorher voruntcrsucht, so daß in dieser

Beziehung die Arbeit des Verwaltungsrathes bedeutend erleichtert
ist. Der Art. 7 überträgt dem Verwaltungsrath die
Berathung und Begutachtung: s über den Voranschlag für
Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung. Nun frägt es sich:
kann dieses Geschäft, das nicht sehr viel Zeit wegnehmen wird,
nicht ebenso gut von fünf, als von sieben Mitgliedern berathen
werden? Da sage ich wieder: Ganz ebenso gut; wenn einmal
das Budget für das erste Jahr aufgestellt ist, so wird man für
die spätern Jahre einen Anhalt haben, und die Arbeit wird nicht
allzubcdeutend sein. Ferner heißt es unter Litt. l>: Abgabe,
Prüfung und Begutachtung der Verwaltungsrcchnung nebst
Geschäftsbericht. Dä will ich anerkennen, daß dieß schon mehr
zu thun gibt, und daß es sehr gut und sehr wichtig ist, daß
dieß gründlich geschehe; aber fünf Mitglieder können es so. gut
machen als sieben. Unter Litt, c folgt: An- und Verkauf von
Grundeigcnthum. Wenn einmal die Bahn läuft, wird man
nicht mehr viel Land ankaufen. Das wird also nicht viel Zeit
wegnehmen. Litt. <i nennt: bleibende Tarifbestimmungen. Hier
ist es ebenso; wenn einmal der Tarif bestimmt ist, so wird es
keine große Aenderungen mehr geben. Es wird sich darum
handeln, ob die Tarifbestimmungen der zwischen den Schweizerbahnen
abgeschlossenen Übereinkunft auch für die Staatsbahn gelten
sollen. Alle schweizerischen Bahnlinien, außer der Linie ü'itslie,
haben diese Tarifbestimmungen. Es ist absolut nöthig, daß die

Staatsbahn den gleichen Tarif annimmt, wie die andern Bahnen.

Es ist äußerst wichtig, daß darin eine einheitliche Grund-
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läge aufgestellt und durchgeführt wird. Litt, e nennt ferner
unter den Verhandlungsgegenständen deS VerwaltungsratheS:
periodische Fahrtenplane. Man wird sich an die andern
Fahrtenplane anschließen, also nicht viel Zeit für diesen Gegenstand
brauchen. Litt, k endlich: Verwendung des Reinertrags. Dieß
wird den Verwaltungsrath nicht sehr lange aufhalten, und wenn
es sich einmal darum handelt, so werden es fünf Mitglieder so

gut behandeln können als sieben. Ebenso verhält eS sich mit
den andern Artikeln. Ich glaube daher, es sei durchaus nicht
nöthig, daß sieben Mitglieder im Verwaltungsrath sitzen,
sondern fünf genügen Ueberdieß möchte ich auch den Rücksichten
der Ersparniß Rechnung tragen. Allerdings werden die Kosten
dieser Verwaltung nicht sehr groß sein. Aber wenn man auch
da etwas ersparen kann, so soll man es thun. Je größer ferner
die Zahl der Mitglieder, desto komplizirter der Geschäftsgang.
Ob nun der Vorschlag des RegicrungsratheS oder derjenige der
Kommission angenommen werde, so möchte ich Ihnen sehr
empfehlen, nur fünf Mitglieder in den Verwaltungsrath zu wählen,
und zwar so, daß man zwei Ersatzmänner hätte, wie Ihnen der

Regierungsrath in seinem gedruckten Vortrag, fünf Mitglieder
und zwei Ersatzmänner, vorschlägt. In diesem Sinne empfehle
ich Ihnen den Antrag deS Regierungsrathes.

A b st i m m u n g.

Für Zurückweisung an die Kommission, nach

Antrag des Herrn Vogel

„ sofortiges Eintreten

„ den Redaktionsvorschlaq des Herrn von
Goumoönö

Dagegen
Die Kommission auS fünf Mitgliedern und zwei

Ersatzmännern zu bestellen

Für sieben Mitglieder

„ den Kommissionalantrag mit obigen zwei
Modifikationen

„ den Antrag des Regierungsralhes.—
» » Zusatzantrag des Herrn Negotiant

v. Känel
Dagegen

5 t Stimmen.
97 „

Mehrheit. '
Minderheit.

191 Stimmen.
41

112 „
31 „

Minderheit.
Mehrheit.

Art. 3.

Die Amtsdauer deS VerwaltungSratheS ist sechs Jahre.
Alle zwei Jahre trittet der dritte Theil aus. Dre Austrctenden
sind wieder wählbar.

Herr Berichterstatter des RegicrungsratheS. Eine
längere Amtsdauer als die gewöhnliche >vird deßhalb
vorgeschlagen, damit nicht Beamte, nachdem sie vielleicht im Dienste
der Staatsbahn mit Eisenbahngeschästen vertraut geworden,
sogleich wieder austreten können, um anderswo eine lukrativere
Stelle anzunehmen. Da nunmehr die Zahl der Mitglieder des

Verwaltungsrathes von sieben auf fünf reduzirt ist und von
denen eines von Amteswegen der jeweilige Finanzdirektor und
ein anderes der jeweilige Eisenbahndirektor ist, so wird jeweilen
alle zwei Jahre ein Mitglied auszutreten haben.

Der Herr Berichterstatter der Kommission stellt den

Antrag, daß das LooS die erste Rangfolge des Austrittes
bestimmen soll, was vom Berichterstatter deS Regierungsrathes
zugegeben wird.

Revel beantragt entsprechend der für andere öffentliche
Amtsverrichtungen und für den Großen Rath bestehenden Ge-

99
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setzesübung, die Amtsdauer des Verwaltungsrathes auf vier
Jahre zu bestimmen, und alle zwei Jahre den betreffenden Theil
der Mitglieder ersetzen oder neu wählen zu lassen.

Wird mit dieser Modifikation angenommen.

Herr Lempen richtet im Auftrage mehrerer Mitglieder an
das Präsidium den Wunsch, es möchte der Antrag des
Regierungsrathes, betreffend die Hypothckarkasse, auf morgen oder
übermorgen an die Tagesordnung gesetzt werden.

Der Herr Präsident erklärt, diesem Wunsche Rechnung
tragen zu wollen. à

Schluß der Sitzung um t'/z Uhr.

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.

Achte Sitzung.

Dienstag den 29. November 1864.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Burger, Chapuis,
v. Graffenried, Knechtenhofer, Malhez, Rösti, Seßler und
Stocker; ohne Entschuldigung: die Herren Beguelin, Botteron,
Buchmüller, Bützberger, Choulat, Ecabert, Fankhauser, Frotö,
Gerber, Gobat, August; Gygär, Hennemann, Henzelin, Jordi,
Karlen, Keller, Christian; Lopiat, Lüthi, Lutz, Monin, Moor,
Oeuvray, Probst, Reichenbach, Rothenbühler, Siegenthaler,
Steiner in Langenthal, Willi, Simon, und Witschi.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:
Fortsetzung der Berathung des GesetzeSentwurseS

über die Organisation des Betriebes der
bernischen StaatSbahn.

Art. 4.

Der VerwaltungSrath erwählt seinen Präsidenten und
Vizepräsidenten aus seiner Mitte. Der Sekretär der Verwaltung
besorgt das Sekretariat.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Regierungsrath hm vorgeschlagen, der Präsident und Vizepräsident
des Verwaltungsrathes seien aus dessen Mitte durch den
Regierungsrath zu wählen; da Sie nun aber beschlossen haben, der
Verwaltungsrath sei durch den Großen Rath zu wählen, so lasse

ich nunmehr diesen Antrag fallen und schlage statt dessen vor,
der Direktor der Eisenbahnen solle von Amtes wegen Präsident
des Verwaltungsrathes sein. Ich habe bereits darauf aufmerksam
gemacht, daß der Direktor der Eisenbahnen im Regierungsrathe
das Organ für diesen ganzen Geschäftszweig ist, weßhalb er sich

schon seiner Stellung wegen fortwährend init der Staatsbahn
zu beschäftigen hat. Es wäre daher nicht am Platze, daß er
nicht auch hier die leitende Persönlichkeit sei.

Herr Berichterstatter der Kommission. Dieser Antrag
war vorauszusehen, allein die Kommission hat sich mit demselben
nicht befreunden können. Diese Stelle sollte so viel als möglich
und so lange als möglich durch die gleiche Person bekleidet

werden; wenn nun der Direktor der Eisenbahnen von Amtes
wegen sie bekleidet, so ist bei dem häufigen Wechsel im
Regierungsrathe eine zu große Schwankung zu befürchten. Wir haben
im Zeitraume von zwei Jahren schon 4—5 definitive und
provisorische Eisenbahndirektoren gehabt, wie die Herren Schenk,
Weber, Stockmar, Hartmann, und auch dieser wird nicht lange
bleiben. Unter diesen Umständen möchte die Kommission dem
Verwaltungsräthe die Befugniß lassen, seinen Präsidenten zu
wählen, wie er es für gut findet Ich will hier nur im
Allgemeinen den Standpunkt angeben, welchen die Kommission
bezüglich der Befugnisse des Verwaltungsrathes einnimmt. Ich
habe schon gestern Gewicht darauf gelegt, daß der Verwaltungsrath

unabhängig da stehe. Wir müssen ihm, wenn wir diesen
Zweck erreichen wollen, das Recht einräumen, wie sein eigenes
Präsidiuni, so auch seine Beamten zu wählen, damit diese wissen,
daß sie dem Verwaltungsrathe verantwortlich sind und von ihm
zurückgestellt werden können. Es ist natürlich, daß wenn er den
Präsidenten zu wählen hat, er auch die Beamten muß wählen
können, denn hat er die Befugniß zur wichtigern Wahl, so muß
er auch die Befugniß zur Wahl der dem Verwaltungsrathe
untergeordneten Beamten haben.

A b st i m m u n g.

Für den Antrag der Kommission 10 l Stimmen.

„ „ „ deS RegierungöratheS 18 „
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Art. 5.

Der VcrwaltungSrath versammelt sich auf die Einladung
seines Präsidenten so oft es die Geschäfte erfordern, oder wenn
es von wenigstens zwei Mitgliedern verlangt wird.

Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist die Anwesenheit des
Präsidiums und dreier Mitglieder erforderlich.

Wird mit der von beiden Berichterstattern selbst beantragten
Streichung der Worte: „des Präsidiums und" im zweiten Lemma
durch das Handmehr genehmigt.

Art. k.

Die Mitglieder des Verwaltungsratheö beziehen für ihre
Verrichtungen Taggelder von fünfzehn Franken. Auswärts
wohnende erhalten für jede Stunde Entfernung hin und zurück
Fr. 1. 50 und für je zehn Stunden Entfernung ein Taggeld.

Der Berichterstatter des Regierungsrathes stellt den

Antrag, das Taggeld auf Fr. 10 statt Fr. 15 zu 'etzen, weil
auch die Mitglieder der Bankvcrwaltung Fr. 10 beziehen. Der
Regierungsrath beantragt im Fernern folgenden Zusatz:
„Diejenigen Mitglieder, welche zugleich Mitglieder des Großen Rathes
find, beziehen keine Reiseentschädigungen, wenn die Sitzungen
des Verwattungsrathes mit den Sitzungen des Großen Rathes
zusammen fallen. Mitglieder, denen in anderer Eigenschaft vom
Staate eine Besoldung zufließt, haben keinen Anspruch auf das
Taggeld, sondern bloß auf Vergütung der Auslagen"

Herr Berichterstatter ^er Kommission. Die Kommission
stimmt den Anträgen des Regierungsrathes bei, nur beharrt sie

auf einem Taggelde von Fr. 15. Wer in amtlicher Stellung
nach Bern kommt, einen ganzen Tag da bleibt, sich verköstigen
und vielleicht noch über Nacht da bleiben muß, hat an Fr. 15
nicht zu viel. Die Mitglieder der Bankverwaltung baben
allerdings nur Fr. 10, allein dieser Verwaltungsrath versammelt sich

jährlich höchstens 3—1 Mal, und da bringt Jeder gerne ein
Opfer. Wenn aber häufigere Sitzungen abgehalten werden
müssen, wie die Bahnverwaltung zur Berathung der Reglemente,
Instruktionen w, im Falle sein wird, bis das ganze Räderwerk
organism und im Gange ist, so ist das mit Opfern verbunden,
welche man Niemanden zumuthen darf.

Müh le thaler. Ich habe gestern gezeigt, daß eS mir mit
dem Sparen Ernst ist, indem ich keinen Verwaltungsrath wollte,
sondern lieber den Regierungsrath mit diesen Funktionen beauftragt

hätte. Auch hier muß ich nun zum niedrigeren Ansätze
stimmen. Die Geschwornen sind noch bescheidener bezahlt, denn
fie haben bloß Fr. 4, und früher sogar nur Fr. 3. Ich glaube
die Verwaltungsräthe seien besser dran mit bloß Fr. lO. (Heiterkeit.)

Kaiser in Delàrg. Ich muß doch davor warnen, im
Vorliegenden Falle zu viel zu sparen. Fr. 15 machen wahrlich
für einen Mann, der im Verwaltungsrathe am Platze ist, nicht
zu viel aus. Der Unterschied ist übrigens für den Staat ein

ganz unbedeutender, denn bei 24 Sitzungen per Jahr kommen
die Taggelder bei Fr. 15 im Ganzen auf Fr. 1080 und bei

Fr. 10 auf Fr. 720. Wenn Sie nun nicht ganz gewöhnliche
Leute in den Verwaltungsrath wählen wollen, sondern tüchtige
Techniker oder tüchtige Kaufleute, so sind wahrhaftig Fr. 15 sehr

wenig. Würde der Verwaltungsrath täglich sitzen, -ö würde eS

jedem Mitgliede bei einem Taggelde von Fr. 10, nach Abzug
der Sonntage Fr. 3l30 beziehen, und glauben Sie, für diese

Summe würde stch ein ausgezeichneter Mann dazu brauchen

lassen und daS ganze Jahr seine kostbare Zeit opfern? Nein!
Auch bei Fr. 15 bringt ein solcher Mann ein Opfer, und da
sollte man wenigstens dafür sorgen, daß er doch seine
Auslagen bestreiten rann, z. B. wenn er über Nacht in Bern bleiben

muß.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Fr. 10
sollten doch genügen, besonders da die auswärts wohnenden
Mitglieder noch eine Reiseentschädigung beziehen, und, wie ich
vermuthe, mit einer Freikarte reisen werden. Die Sitzungen
werden übrigens nicht so häufig sein und für das gemetne Wohl
kann man schon ein Opfer bringen.

Gygar. Nachdem man sich in der Kommission lange
gestritten, ob man 10, 12 oder 15 Fr. beantragen, ist sie endlich
einstimmig gewesen, daß Fr. 15 das Entsprechende sei. Man
hat angenommen, ein Verwaltungsrath habe nicht nur an den
Sitzungstagen zu arbeiten, sondern auch in der Zwischenzeit
Rechnungen zu prüfen, Berichte zu erstatten, rc., welche Arbeiten
ihm nicht besonders bezahlt werden, so daß dann Fr. 15 für die

eigentlichen Sitzungstage nicht zu viel sind. Man wird in den
Verwaltungsrath nicht alles Leute bekommen, welche zu Hause
nichts anderes zu thun haben als zu warten, bis ein
Einladungsschreiben kommt, und die sich noch die Finger schlecken,

wenn sie für Fr. 10 nach Bern kommen dürfen, sondern man
wird wohl Leute nehmen wollen, die auch zu Hause etwas zu
verdienen im Stande sind. Ich habe schon Taggelder von Fr. 20
gehabt, allein infolge meiner Abwesenheit sind mir zu Hause
meine Angelegenheiten um mehr als Fr. 20 zurückgegangen.
Wie es nun heißt, sollen Freikarten gegeben werden. Davon
hat aber Niemand etwas gesagt; jedenfalls müßten die Mitglieder,

die nicht an der Bahn wohnen, wie die Jurassier, die
Post nehmen bis Viel.

Lenz. Ich unterstütze den Antrag auf Fr. 10. Wir haben
auf dem Betrieb der Bahn ein wahrscheinliches Defizit von mehr
als 400,000 Fr. und Niemand wird uns dafür bürgen, daß es
nicht vielleicht auf 800,000 Fr. und mehr ansteigt. Daran soll
man auch denken. Wenn dann die Eisenbahn gut rentirt, dann
allerdings erhöhe man auch dieses Taggeld; allein so lange sich
ein so ungünstiges Resultat herausstellt, muß man etwas
magerer zu Werke gehen. Nach dem Entwürfe sollen nun
auswärts Wohnende für jede Stunde Entfernung hin und zurück
Fr. 1. 50 und für je 10 Stunden Entfernung ein Taggeld
beziehen. Ich finde, das sei zu viel, und wenn die Verwal-
tungSräthe Reisegelder bekommen, wie die Mitglieder des Großen
Rathes, so sollen sie es machen können; sie brauchen nicht noch
ein besonderes Taggeld für je 10 Stunden Entfernung. Ich
stelle daher den Antrag, es seien die Worte „und für je 10
Stunden Entfernung ein Taggeld" zu streichen.

Abstimmung.
Für 1 Taggeld von 15 Fr.

», l „ „ 12 „
» k „ „ 10 „
„ die beantragte Streichung

Dagegen

15 Stimmen.
12 „
Große Mehrheit.
66 Stimmen.
58 „

Für die unangefochtene Bestimmung Mehrheit.

Art. 7.

Der VerwaltungSrath ist die leitende Behörde der
Bahnunternehmung. Er entscheidet endgültig über alle dieselben
betreffenden Fragen, so weit sie nicht ausdrücklich den ordentlichen



Staatsbehörden (Regierungsrath und Großer Rath) vorbehaltn
sind Er vertritt die Bahnverwaltung in ihren Rechten und
Verbindlichkeiten gegen Dritte, und hat alles daslenige anzuregen
oder selbst zu thun, was zur Förderung des Unternehmens und
der volkswirthschaftlichen Interessen geeignet sein kann.

Insbesondere liegt ihm ob:
1) Die Berathung und Begutachtung aller Gegenstände, welche

dem Regie« ungörathe, beziehungsweise dem Großen Rathe
vorbehalten sind, und zwar:
s. über den Voranschlag für Einnahmen und Ausgaben

der Verwaltung;
d. Abnahme, Prüfung und Begutachtung der Verwaltungs¬

rechnung nebst Geschäftsbericht;
c. über An- und Verkauf von Grundeigenthum (Art. 27

Ziffer III der Staatsverfassung);
<l. über bleibende Tarifbestimmungen;
e. über periodische Fahrtenpläne, und
l', über die Verwendung deS Reinertrages.

In Bezug ans den Zeitpunkt der Eingabe des Budgets
und der Verwaltungörechnung nebst Geschäftsbericht sind
die von den ordentlichen Staatsbehörden bestimmten Fristen
von der Bahnverwaltung einzuhalten.

2) Die Feststellung aller für die ganze Verwaltung erforderlichen
Reglemente, so wie aller Erlasse, welche durch einen sichern
und geregelten Gang der Verwaltung bedingt sind, so weit
sie nicht dem Direktor übertragen werden.

3) Die Wahl des Direktors und die Aufsicht über dessen Ge¬

schäftsführung. '
4) Die Feststellung der Pläne und Voranschläge für allfällige

Bauten auf der in Betrieb gesetzten Bahnlinie, innerhalb
der Büdgetkredite, so wie alle auf ihre Vollziehung bezüglichen

Beschlüsse.
5) Die Ernennung sämmtlicher Beamten (Art. 18, Ziffer I—IV)

auf den Vorschlag des Direktors, so wie deren Entlassung
nach Maßgabe des gegenwärtigen Gesetzes.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Regierungsrath beantragt zum ersten Theile des Artikels Streichung
der Worte: „und der volkswirthschaftlichen Interessen". Es
versteht sich nämlich von selbst, daß die Bahn eine Anstalt ist,
welche die volkswirthschaftlichen Interessen fördern solle; allein
das braucht nicht noch ausdrücklich gesagt zu werden. Für eine

solche Notiz wäre eher Platz in den Motiven. Bei dieser
Gelegenheit bemerke ich, saß man dem Rcgierungsrath schon gestern
Motive untergeschoben, die er nie gehabt hat. So ist z. B.
bemerkt worden, seit dem Bau und Betriebe der Staatsbahn
habe der Regierungsrath daS Bestreben, nicht mehr so kräftig
gegen die Centralbàhn aufzutreten, à es früher geschehen ist,
und hat darauf hingewiesen, daß der Regierungscath ein Gesuch
um Erstellung von Stationen nicht empfehlen wollte. Der Grund
war aber durchaus nicht der, weil man etwa befürchtet hätte,
bei der Staatsbahn in den gleichen Fall zu kommen, sondern
der Grund lag darin, daß Stationen so nahe bei einander
errichtet worden wären, daß wirklich der Betrieb sich gehemmt
befunden hätte. Es ist nämtich eine Station für Lengnau und
eine andere für Mctt verlangt worden. Mett wurde nun
deßhalb abgewiesen, weil es nur 20 Minuten von Viel, und Lengnau
deßhalb, weil es zwischen Pieterlen und Grenchen liegt. Wäre
entsprochen worden, so hätte man innerhalb einer Wegstunde
drei Stationen gehabt, was der Centralbahn wirklich nicht zu-
gemuthet werden konnte. Es ist ferner dem Regierungsrath
vorgeworfen worden, er habe beim Direktorium dahin gewirkt,
es möchte sich dafür verwenden, daß die Ccntralbahn höhere
Tarife aufstelle, damit dieselben mit denjenigen der Staatöbahn
übereinstimmen. Auch das ist unrichtig; die Staatsbahn hat
ganz gleiche Tarife aufgestellt, «vie die Centralbahn, und zwar
wie sie bestunden, bevor die Staatsbahn enstirte. Der
Regierungsrath beantragt ferner, daß die Unterabteilung 2 also
laute: 2) Die Erlassung aller, für die ganze Verwaltung er¬

forderlichen Reglement, unter Vorbehalt ihrer Genehmigung durch
den Regierungsrath, sowie die Feststellung aller Erlasse, welche
durch einen sichern und geregelten Gang der Verwaltung bedingt
sind, soweit sie nicht dem Direktor übertragen werden." Die
Reglemente sollen der Genehmigung des Regierungsrathes auS
dem gleichen Grunde unterworfen werden, wie z. B. alle Ge-
meindsreglemente. Das ist schon deßhalb nöthig, damit wir
Kenntniß von Ihnen bekommen. Art. 3. soll nach dem Antrage
des RegierungSrathes also lauten: „3. Der Vorschlag für die

Wahl deS Direktors und die Aufsicht über dessen Geschäftsführung."

Ich bin nun im Falle, Ihnen statt dieses Antrages
vorzuschlagen, daß der Direktor durch den Großen Rath gewählt
werde; denn nachdem Sie sich vorbehalten haben, den Vcrwal-
tungsrath zu «vählen, so müssen Sie auch das andere
Verwaltungsorgan, nämlich den Direktor auf den Vorschlag des Ver-
waltungsrathes «vählen. Ain Platze der Ziffer 5 schlägt Ihnen
der RègierungSrath zwei verschiedene Ziffern vor, nämlich:
„5. Der Vorschlag für die in Art. 18, unter Ziffer I und II,
genannten Beamten, deren Wahl dem Regieru-!gsrathe vorbehalten
bleibt. 6. Die Ernennung der in gleichem Art. sub. Ziffer 3
und 4 bezeichneten Beamten auf den Vorschlag des Direktors,
sowie deren Entlassung nach Maßgabe deS gegenwärtigen
Gesetzes." Die Angestellten hat dann, nach einem spätern Artikel,
der Direktor selbst zu wählen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Was zunächst
die Streichung ver Worte betrifft: „und die volkswirthschaftlichen
Interessen", so hätte die Kommission dieselben gerne unter die
Motive aufgenommen, hat aber gefunden, sie eignen sich hier
besser. Wir haben offenbar die Staatsbahn nicht der Spekulation

wegen ins Leben gerufen, sondern zum Zwecke der Förderung

von Handel, Verkehr. und Wohlstand, und das sollte
wenigstens mit einem Wort erwähnt werden. Was die definitive
Genehmigung der Reglemente durch den Regicrungsrath betrifft,
so hat Herr Regierungsrath Hartmann bemerkt, es sei schon

deßhalb nöthig, damit der Regierungsrath Kenntniß von derselben
erhalte. Ich bin indeß überzeugt, vaß die Regierung sich diese

Kenntniß auch sonst verschaffen kann. Die Regierung hat
zweierlei Reglemente zu genehmigen, nämlich erstens diejenigen,
welche die öffentlichen Interessen überhaupt beschlagen, «vie z.B.
die Handhabung der Bahnpolizei; und zweitens diejenigen, über
die nach Art. 24 zu errichtenden Unterstützungs- und Krankenkassen

für die Beamten, Angestellten, Arbeiter und Bediensteten
der Bahn. Diejenigen Reglemente, welche hier unter Ziffer 2
erwähnt sind, haben aber einen ganz andern, einen rein
administrativen Charakter, welche dem Verwaltungsrathe deßwegen
überlassen sein müssen, »veil er nicht eine bloß vorberathende
Behörde ist. Die Uebertragung dieser Genehmigung an den
Regierungsrath würde durchaus der Stellung widersprechen, welche
wir bereits dem Berwaltungsrathe eingeräumt haben. Was die
Wahl des Direktors betrifft, so ist es gerechtfertigt, daß dieselbe

durch den Berwaltungsrath selbst vorgenommen werde, indein
der Direktor auf diese Weise in eine abhängigere Stellung zum
Verwaltungsrathe kommt und diese Behörde immer auf seine

Ergebenheit wird zählen können. Die Wahl durch den
Verwaltungsrath geschieht im Interesse größerer Disziplin und
Subordination. Was die Wahl der in Art. 18, unter Ziffer
t und 2 genannten Beamten durch den Regierungsrath betrifft,
so würde es dem Verwaltungsrath, obgleich er die ganze
Verantwortlichkeit übernehmen soll, doch nicht möglich gemacht, sich
mit denjenigen Männern zu umgeben, welche sein Zutrauen
besitzen. Die Wahl durch den RegierungSrath wäre ein
unlogisches Prinzip, indein untere Beamte jcwcilen von den obern
abhängig sein müssen.

Schmid, Andreas in Burgdorf. Ich habe gestern hier
geäußert, daß der Regierungsrath bei Anlaß der Berathung des
Tarifes der Staatsbahn dem Direktorium einen Wink gegeben,
es möchte dahin wirken, daß auch andere Bahnen den erhöhten
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Tarif adoptiren. Diese Behauptung wird nun vom Herrn
Berichterstatter des Regicrungsrathes widersprochen, indem er sagt,
man habe den Tarif der Centralbahn nicht anfechten wollen.
ES ist ganz natürlich, daß der Tarif der Ceutralbahn nicht
angefochten werden kann, weil er itt der Konzession enthalten ist,
und daß daher die Regierung nicht die Weisung ertheilen konnte,
dahin zu wirken, daß er erhöht werde. Ich habe übrigens meine
Angaben aus den öffentlichen Blättern geschöpft und erkläre, ohne
anzustehen, daß ich das Protokoll des Regierungsrathes nicht
gelesen habe, allein nach den öffentlichen Blättern zu schließen,

hat das Direktorium seiner Zeit die Tarife etwas höher gestellt
als diejenigen der Centralbahn. Das wird allgemein
angenommen Der Redner bemerkt im Weitern, daß die Staats-
bahn noch eine Einschreibgebühr fordere, für alle Güter, welche
ttansportirt werden, und daß, laut den öffentlichen Blättern,
die übrigen Bahnen haben bestimmt werden sollen, dieselbe ebenfalls

einzuführen. Henn diese Behauptung nicht richtig sei, so

MN die öffentlichen Blätter dafür verantwortlich, allein er glaube,
die Sache verhalte sich so. Was den vorliegenden Paragraph
betreffe, so stimme er zum Antrage der Kommission, weil die
Wahl des Direktors von derjenigen Behörde vorgenommen werden

müsse, unter welcher er stehet

Mühlethaler empfiehlt die Wahl des Direktors durch
den Regierungsrath.

Ren fer. Eine Erklärung des Herrn Regierungörath
Hartmann veranlaßt mich, beim § 7 Verhältnisse zu besp echen,
welche eigentlich nicht hieher gehören ; allein nachdem man ihnen
gerufen, bin ich so frei, mich ebenfalls darüber zu äußern. Herr
Regierungsrath Hartmann hat erklärt, die Klagen des Publikums
gegen die Staatsbahnverwaltung, daß sie im Allgemeinen höhere
Tarife fordere, als andere Bahnen, seien unbegründet. Ich halte
dagegen dafür, sie seien begründet; denn das klagt jeder Geschäftsmann

Land auf und Land ab. Im fernern hat sich Herr Re-
gierungsrath Hartmann veranlaßt gefunden, zu erklären, die

Regierung habe das Gesuch um Errichtung zweier Haltstcllen
in Lengnau und Mett nicht empfehlen können. Entweder hat
nun Herr Rcgierungsrath Hartmann hier eine Unwahrheit gesagt,
oder man hat mir früher Unwahrheit gesagt. Ich habe nämlich
Namens der Gemeinden Bözingen, Mett, Orpund, Brügg u. a.
ein Gesuch eingereicht um Errichtung einer Haltstelle in Mett.
Der Herr Regierungspräsident Scherz erklärte mir damals, als
ich ihm das Gesuch übergab, er werde eS empfehlen. Zwischen
Pieterlen und dem Bahnhofe Viel, also auf einer Strecke von
zwei vollen Wegstunden, ist keine Station, obgleich mehrere
Ortschaften, wie Safncrn, Orpund, Mett und Bözingen, .mit
einer Bevölkerung von nahezu 4000 Seelen, eine Haltstclle in
der Nähe von Mett benutzen könnten und würden. Auch sonst

war das Gesnch gerechtfertigt. Ich will z. B. nur auf die

große und industrielle Ortschaft Bözingen mit mehr als 1500
Seelen verweisen. Dieselbe liefert jährlich bei 50,000 Zentner
Waaren auf die Eisenbahn, und ist auf den Bahnhof von Biel
oder auf die Station Pieterlen angewiesen. Jener ist aber bei

drei Viertelstunden Und letztere eine volle Stunde entfernt, während

dem, wenn in Mett eine Haltstelle wäre, die Entfernung
höchstens ll) Minuten betrüge. Diese und andere Verhältnisse
habe ich schriftlich und mündlich auseinandergesetzt und Herr
Regierungspräsident Scherz hat mir ausdrücklich erklärt, der

Regierungsrath werde das Gesuch empfehlen. Jetzt dagegen
erklärt uns Herr Regierungsrath Hartmann, die Regierung habe
das Gesuch nicht empfohlen. Man hätte lieber damals den
Gemeinden klares Wasser einschenken sollen, statt bei ihnen einen

unrichtigen Glauben zu veranlassen und ihnen Kosten zu
verursachen. Das mußte ich hier rügen. Es ist im fernern nicht
richtig, daß den Wünschen der Bevölkerung Rechnung getragen
werde; denn um ein Beispiel anzuführen, es wird Jedermann,
der von Biel nach Twann fährt, sagen, daß auf dieser Strecke

von zwei vollen Stunden Länge eine Station für Tüscherz und

Tagblatt des Äroßen Rathes 1864.

Alfermen gerechtfertigt wäre. Diese Gemeinden haben ein Gesuch
in diesem Sinne eingereicht, allein die Staatsbahn hat nicht
entsprochen, so daß die Erklärung des Herrn Regierungsrath
Hartmann, es sei eine genügende Zahl von Stationen vorhanden,
unrichtig ist.

Herr Berichterstatter deS Regierungörathes. Ich bin
im Fall auf die Anbringen des Herrn Fürsprecher Renfer auch
Einiges zu erwidern. Vorerst wiederhole ich, daß der
Regierungsrath das Gesuch der Gemeinden Mett und Lengnau, wie
es vorlag, nicht empfohlen hat, und zwar auf den Antrag der
Eisenbahndirektion. Ferner lege ich in Bezug auf die Behauptung,

daß die Centralbahn und die Staatsbahn nicht die gleichen
Tarife haben, den Vertrag zwischen den beiden Bahnen vor,
welcher sagt: „Für den internen und direkten Verkehr sind
folgende Bestimmungen anzuwenden: 1) Das Transportreglement
vom 15. Merz 1863 für den direkten Verkehr der schweizerischen
Eisenbahnen. 2) Für den internen und direkten Verkehr der
beiden Bahnen der Wagenklasstfikation vom 15. Oktober 1863,

Für die I. Klasse 4 Rappen per Zentner und Stunde
3
3 „
3'/- »
l'/2 »
1 '/» »,

II.
» M,

Wagenladung »ì.

», II. Ich» „ „ 1

», 0.
Dazu fire Zuschläge:

s) Bei Klassen I, II, III und Wagenklasse á für Auf- und
Abladgebühren 3 Rappen per Operation.

d) Bei Wagenklasse kî. von 4 Rappen im Ganzen und unter
allen Umständen.

c) Bei Wagenklassc O. von 4 Rappen im internen und
direkten Verkehr, und Rappen Transitverkehr.

Ferner:
<I) Für jede Gepäck- und Güterabfertigung eine Einschreib¬

gebühr von 10 Rappen.
e) Anwendung einer Äinimaltare von 40 Rappen per Sen¬

dung, mit Inbegriff der Einschreibgebühr sowohl im
Gepäck- als im Güterverkehr.

k) Alle Bruchtheile wepden aufwärts abgerundet
Es ist also ein Vertrag vorhanden, wonach beide Bahne»

die gleichen Trrife beziehen sollen, so daß meine Behauptung
ganz richtig ist. Ferner belMptet Herr Renfer: ich habe gesagt:
es sei eine genügmde Zahl Stationen an der Staatsbahn
vorhanden. Ich glaube nicht, daß ich das gesagt habe, vielmehr
meine ich gesagt zu haben, es bestehen genug Stationen zwischen
Biel und Grenchen.

A b stim m u ng.

Für Einschaltung der Worte „und der volks-
wirthschaftlichen Interessen" im ersten Lemma

„ Weglassung derselben

„ Ziffer 2 nach den Anträgen der
Kommisston

», den Antrag deS Regierungsrathes
», die Wahl des Direktors durch den Ver-

waltungsrath
„ die Wahl des Direktors durch den Großen

Rath
« die Wahl des Direktors durch den Re¬

gierungsrath

„ Fallenlassen des Antrages betreffend die

Wahl durch den RegierüngSrath

„ die Wahl des Direktors durch den Ver¬

waltungsrath
„ dir Wahl des Direktors durch den Großen

Rath

„ die unbeanstandeten Bestimmungen der

Ziffer 3

Mehrheit.
Minderheit.

Mehrheit.
Minderheit.

72 Stimmen.

71 „
12 „

Gr. Mehrheit.

63 'Stimmen.

96 „

70
Mehrheit.
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Für Ziffer 5 der Kommission 94 Stimmen.

„ „ 5 und 6 des Regierungsrathes 43 „
„ die übrigen Bestimmungen des Paragraphen Mehrheit.

den rechten Geist der Sparsamkeit anerkennen. Ich möchte Ihnen
daher den Antrag der Kommission empfehlen wie er hier
vorliegt, und zwar im wohlverstandenen Interesse unseres Landes.
Wir haben uns in der Kommission lange über diesen Gegenstand
besprochen und sie hat alle Anträge, welche sie Ihnen vorlegt,
gehörig geprüft. Wir sind hier verfahren nach dem Wort:
„Prüfet Alles und das Beste behaltet."

Alt. 8.

Der Direktor, als vorberathendes und vollziehrndes Organ,
wird vom Berwaltungsrathe auf eine Amtsdauer von sechs

Jahren gewählt. Seine Wahl unterliegt der Genehmigung deS

Regierungsrathes.
Derselbe soll sich ausschließlich mit dieser Beamtung beschäftigen

und darf namentlich bei keiner andern Bahnverwaltüng
betheiligt sein. Seine Besoldung ist bestimmt auf jährlich
Fr. 6000—10,000.

In Verhinderungsfällen bezeichnet der Vcrwaltungsrath
seinen Stellvertreter.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Nachdem
Sie beschlossen, daß der Große Rath den Direktor zu wählen
habe, so wird Art. 8 so anzunehmen sein, wie ihn der Rcgie-
rungsrath vorgeschlagen hat: „Die Amtsdauer des Direktors
ist sechs Jahre. Er soll sich ausschließlich mit dieser Beamtung
beschäftigen und darf namentlich bei keiner andern Bahnverwaltung

betheiligt sein." Man hat gefunden, man wolle dieß
beifügen, damit der Direktor die Interessen dieser einzigen Bahn
besorge und sich nicht mit andern Bahnen beschäftige. Für die

Besoldung beantragt die Kommission Fr. 600010,000. Ich
finde nun, wenn man sparen will, so müsse man auch beim
Direktor sparen, und eine Besoldung von Fr. 5000 bis Fr. 8000,
wie sie der Regierungöratl, vorschlägt, würde genügen. Es ist

allerdings ein Mann erforderlich, der Geschäflskenntniß und
Erfahrung im Eisenbahnwesen hat, gnd man wird ihm eine gute
Besoldung geben müssen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Allerdings muß
man sich in erster Linie über die Redaktion verständigen. Der
Große Rath hat also beschlossen, selber den Direktor zu wählen.
Wir hätten lieber gesehen, wenn diese Frage beim § 8 zur
Behandlüng gekommen wäre, aber da es nun einmal so ist, so

muß ich bemerken, daß es das Bestreben der Kommisston war,
ungemein zu sparen. Dafür aber muß man tüchtige Männer
haben. Man muß eben am rechten Orre sparen und nicht, wie
es oft geschieht, äm einen Orte mit Löffeln einnehmen und am
andern mit Kellen ausgeben. Die Stelle des Direktors ist nun
unstreitig die wichtigste. Er hat alle andern Beamten unter
seiner Aufsicht; er muß das vermittelnde Organ zwischen dem
Vcrwaltungsrath und den andern Behörden sein; er hat die

Initiative für alle Verhandlungen. Leute, die eine solche Stelle
gehörig ausfüllen, sind nun nicht zahlreich vorhanden, und eS

hat Ihnen schon Herr Großrath Karrcr auf'S Einläßlichste
erklärt, daß dieß eine Spezialität ist, welche Männer erfordert,
die sich mehr oder weniger in diesem Fach schon einen Ruf
gemacht haben. Haben wir das Glück, einen solchen Manwgu
finden, der in der Lage ist, dieser Stelle seine Zeit, Mübe und
Sorge zu widmen, so ist das ein ungeheurer Gewinn. Deßhalb
haben wir geglaubt, die Besoldung auf Fr. 6000—10,000 setzen

zu sollen. Es versteht sich von selbst, daß, wenn wir für
Fr. 6000 einen Mann bekommen, welcher für die Stelle paßt,
wir ihm nicht mehr geben werden, aber daß wir die Latitude
haben, ihm so viel geben zu können, als der Entwurf vorschlägt,
darauf legt die Kommission großes Gewicht. Sie will auch
sparen, aber sparen wir am rechten Ort, nämlich so, daß wir

Herr Regierungspräsident. Ich unterstütze den Antrag
des Regierungsrathes welcher folgendermaßen lautet: „Die
AmtSdauer des Direktors ist sechs Jahre. Er soll sich

ausschließlich mit dieser Beamtung beschäftigen und darf namentlich
bei keiner andern Bahnverwaltüng betheiligt sein. Seine
Besoldung ist bestimmt auf jährlich Fr. 5000 bis Fr. 8000. In
Verhinderungsfällen bezeichnet der Regierungsrath seinen
Stellvertreter." Der Regierungsrath glaubte. Fr. 10,000 sei etwas
hoch gegriffen. Nun noch eine Bemerkung auf die zwar nicht
sehr parlamentarisch gehaltene Anklage deS Herrn Großrath
Renfer. Es ist allerdings richtig, daß Herr Fürsprech Renfer,
ohne Zweifel als Anwalt der betreffenden Gegend, mit einem

Abgeordneten mir eine Vorstellung überreicht hat. Ich habe
damals den Herrn Renfer angehört und erklärt, ich für meine

Person werde dem Begehren nicht in den Weg treten, denn nach
meiner Anschauungsweise habe die Regierung keinen Grund,
diesem Begehren nicht zu entsprechen. Daß ich aber dem Herrn
Fürsprech Renfer oder seinen Klienten die Zusicherung gegeben,
die Regierung werde das Gesuch empfehlen, das ist nicht richtig,
denn das hätte mir nie einfallen können, indem ich dazu von
der Regierung weder einen Auftrag noch eine Ermächtigung
bekommen, und die Regierung sogar noch keine Kenntniß von dem

Gesnche erhalten hatte. Ich will Ihnen übrigens den fraglichen
Beschluß des RegierungSrathcs ablesen und dann mögen Sie
selbst urtheilen, ob derselbe eine Empfehlung oder eine Abweisung
ist Unter Angabe des Sachverhalts und Ueberweisung des

Gesuchs an das Slaatsbahndirektorium schrieb nämlich die
Regierung unterm i5. August 1864 u. a. wörtlich: „Es läßt sich

nicht verkennen, daß die bedeutende Entfernung zwischen dem

neuen Bahnhose in Biel und der Station Pieterlen wohl eine

Zwischenstation zuließe. Ob aber mit Rücksicht auf die geringe
Distanz zwischen dem Bielerbahnhofe und der Ortschaften Mett,
Bözingen und Orpund und die Lage der übrigen pctitionirenden
Gemeinden eine solche Zwischenstation mit Vortheil gerade bei

Mett zu erstellen wäre, wollen wir jetzt nicht näher untersuchen,
sondern vorerst gewärtigen, wie Sie sich über das Gesuch auS-
sprechen." Ich habe diesen Beschluß so verstanden, der
Regierungsrath anerkenne allerdings, es sei im Interesse der Gegend,
eine Zwischenstation zwischen dem Bahnhofe Biel und der Station
Pieterlen zu erstellen, allein er wolle nicht entscheiden, ob es im
Interesse der pctitionirenden Gemeinden sei, dieselbe gerade in
Mett zu erstellen. Sie mögen nun selber dieses schreiben
interpretiren. Die Behauptung dann, daß durch meine
Mittheilung Kosten verursacht worden, ist eine wahre Aufschneiderei;
denn nicht Herr Großrath, sondern Herr Fürsprech Renfer hat
mit mir gesprochen, in einem Zeitpunkte, als die Bittschrift schon

redigirt war und daher die Kosten bereits entstanden waren.
Die Kosten sind daher auf keinen Fall durch mich, sondern durch
den Wunsch der Gemeinden veranlaßt worden, eine Station zu
bekommen, zu welchem Zwecke sie von sich aus, nicht aus
Veranlassung der Behörde, eine Petition haben abfassen lassen.

Hauswirth. Die im vorliegenden Entwürfe enthaltene
großartige Besoldung des Direktors hat mich schon gestern dazu
bestimmt, für Zurückweisung an die Kommisston zu stimmen.
Die gegenwärtige Lage unseres Kantons ist für jeden Staatsbürger

bemühend und alle wichtigern Beschlüsse, welche wir seit

einiger Zeit gefaßt, haben stets eine Vergrößerung des Defizits



zur Folg«. Das ordentliche Bridget pro 1864 weist ein Defizit
aus von Fr. 258,8fi8
Hierzu kommen die in den letzten Tagen bewil- M

ligten Nachtragskredite im Betrage von zirka „ 85,9(10
Dazu tritt das Defizit der Staatsbahn pro 1864

im Betrage von wenigstens » 599,999

was zusammen ausmacht Fr. 843,868
Dazu kommen die Defizits pro 1865; auf dem

ordentlichen Budget ergibt sich ein solches

von Fr. 318,999
auf dem Staatsbahnbüdgct pro 1865

ein solches von „ 444,999
so daß pro 1865 die Defizits sich auf wenigstens „ 762,999

belaufen. Rechnet man nun noch die

unglücklich an der Osiwestbahnverwaltung
verlorenen 2,999,999
dazu, welche der steuerpflichtige Bürger doch

bezahlen muß, so erhalten wir die Riesen-

summe der Defizizs pro 1864 und 186 von Fr. 3,695,863
Sowie dermal die staatlichen Verhältnisse im Kanton Bern geordnet

sind, so läßt sich mit Sicherheit annehmen, daß ein Defizit
von wenigstens Fr. 899,999 jährlich wiederkehrend ist. Wenn
ich nun frage, auf welche Weise dieses große jährliche Defizit
zu decken sei, so ist keine andere Antwort denkbar, als die: durch
eine Erhöhung der Grund-, Kapital- und Einkommcnsstreuer,
mit andern Worten: der Schweiß des Gewerbtteibenden und des

Ackerbautreibenden wird als Wagenschmiere gebraucht für die

Staatslokomotive. Unter solchen erhöhten Steuern leidet der

Mittelstand am meisten und wird ruinirt, um so mehr, als auf
der andern Seite große Geldinstitute ins Leben gerufen werden,
welche den Kapitalvorrath unseres KantonS absorbiren, indem
der Kapitalist sein Vermögen nicht mehr zu unterpsändlich
versicherten Danlchn verwendet, sondern auf der Bank ein höhern
Zinsfuß herauszubringen sucht. Der Lanbwirth namentlich wird
durch die höhern Arbeitslöhne gedrückt, welche er zu bezahlen

hat; denn er muß seinen Arbeitern einen doppelt höhern Lohn
bezahlen, als früher. Hauptsächlich drücken ihn aber die jetzt

doppelt höhcrn Staats-und Gemeindesteuern, welche noch von Jahr
zu Jahr zunehmen. Wenn man alles dieses ins Auge faßt,
und überdieß weiß, daß der Lanbmann seine Produkte nicht mehr
zu einem Preise verkaufen kann, welcher im Verhältniß zu seiner
Arbeit steht, indem durch die neuen leichten Zufuhrmittel die

Preise unserer landwirthschaftlicheu Produkte so ziemlich heruntergedrückt

sind, so kommt man nothwendigerweise zum Resultate,
daß der Landmann seine Rechnung nicht mehr finden kann. An-
gefichts und ungeachtet dieser Thatsache sind wir heute wieder
auf dem Punkte, durch den vorliegenden Entwurf eine bedeutende

Anzahl neue? Bcamtungen zu schaffen und Besoldungen
für sie auszusetzen, wie es im Kanton Bern bisher noch nie
erhört worden ist. Für den Direktor sind hier Fr. 6999 bis
19,999 vorgeschlagen. Es macht mir den Eindruck, wie wenn
der Kanton Bern, der gute alle Mutz, Patient wäre. Der
Große Rath und der Regierungsrath sind seine Aerzte; allein
bei jeder Konsultation, welche sie über den Kranken halten,
verordnen sie ihm, statt ein stärkendes Hausmittel anzuwenden, das
neues Blut und gute Nerven macht, fur seine Rückenmarkschwindsucht

stets neue Aderläßen und Abführungsmittel. Ich gehe wohl
nicht zu weit, wenn ich die Lage des Kantons Bern noch mit
einem andern Bilde darstelle. Ich kann unsere Finanzoperationen
mit nichts besser vergleichen, als mit einem schlafenden Manne,
welchen der Alp (Doggeli) drückt. Der schlafende Mann hat
das vollste Gefühl der auf ihn drückenden Beängstigung, welche
ihn dem Ersticken nahe bringt, allein er weiß auch, daß wenn
er erwachen würde, er von seinem Doggeli erlöst wäre. Herr
Präsident, meine Herren! Der Große Rath, der Rcgierungsrath
und Jedermann kennt eigentlich die Verlegenheit, welche uns alle
drückt. Das Doggeli ist das Defizit, und wir wissen, daß wir
geweckt und erlöst werden können durch größere Sparsamkeit
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und durch zweckmäßige Herabsetzung und Verminderung der
Ausgaben. Allein, Herr Präsident, meine Herren! zu einem

derartigen Erwachen lst es schwer zu gelangen und gerade durch
den vorliegenden Gesetzesentwurf werden wir neuerdings auf dem
breiten Weg größerer Ausgaben wandeln, welche aus dem Sacke
des Bürgers gemacht werden. Angesichts dieser gesammten
Verhältnisse glaube ich, eine solche Besoldung von 6999- 19,999 Fr.
sei viel zu hoch. Glauben Sie, der Bürger, der Bauer, der an
seinem Pfluge schwitzt, werde einverstanden sein, wenn man ihm
sagt: Du zwar schwitzest, allein in Bern bezieht man dafür
19,999fränkige Besoldungen. Ich möchte diese Verantwortlichkeit
nicht tragen und möchte daher den Antrag stellen, daß das
Maximum der Besoldung des Direktors das Einkommen eines
Regierungsrathes nicht übersteigen soll. Wenn man glaubt, das
sei nicht genug, so kann man allfällig noch 15 Prozent des
Reingewinnes der Bahn beifügen, dagegen werde ich nichts
einwenden.

Nig geler. Herr Präsident, meine Herrett! Ich will auf
die Erörterungen des Herrn HauSwirth nicht näher eintreten,
sondern nur zwei Bemerkungen machen. Vorerst ist es

allerdings richtig, daß der Zinsfuß gegenwärtig sehr hoch ist; aber

ich glaube nicht, daß es uusere Schuld sei, denn diese Erscheinung

zeigt sich in ganz Europa, und ich glaube nicht, daß wir
an Allem Schuld seien, was ist ganz Europa geht! Daß wir
ferner ein Defizit zu gewärtigen haben, ist ebenfalls richtig; aber
andere Staaten sind im gleichen Fall. Dieß „Doggeli", wie er
es nennt, plagt noch viele andere Staaten. Wenn man sagt,
der Bauer müsse höhere Taglöhne bezahlen als früher, so kommt
das solchen zu, die es auch nöthig haben, und nöthiger als
diejenigen, welche Herr Hauswirth in Schutz nimmt. Alle
Lebensbedürfnisse sind viel theurer als früher; man bestreitet mit
5999 Fr. kaum mehr das, was früher mit Fr. 3999; allein
ich will davon nicht wei er reden, sondern von dem, was uns
hier zunächst beschäftigt. Man sagt, wir wollen sparen und dem

Volk nicht daS Geld aus dem Sack nehmen. Ich unterschreibe
das Alles; aber ich frage: was ist sparen und was ist nicht-
sparen? Ich will anfangen mit einem sehr untergeordneten
Angestellten der Eisenbahn, mit einem Lokomotivführer. Wir haben
eben Lokomotivführer und Lokomotivführer, man bekommt sie sehr

ungleich. Der eine Lokomotivführer, der mit Fr. 2299 besoldet

ist, braucht vielleicht bei 29 bis 25 weniger Heizmaterial als
der andere, der mit Fr. 1299 besoldet ist; der Gleiche, welcher
weniger Heizmaterial braucht, hat seine Maschine immer in
Ordnung, der andere hat sie immer in der Rcparaturwcrkstätte.
Welches ist nun der Wohlfeilere? Ich glaube, hier werde
Jedermann sagen: „Jader Theurere ist der Wohlfeilere." Jeder
Bauer wird an seinen Knechten die gleiche Wahrnehmung machen.
Der Bauer, der seine Knechte schlecht bezahlt und schlecht hält,
wird nie gut fahren, weil er stets nur schlechte Knechte
bekommt, während derjenige, der gehörig bezahlt, einen guten
Knecht wird behalten können. Die Stelle eines Eiscnbabndirek-
tors ist nun keine Kleinigkeit. Alle andern Babnvcrwaltungen
bezahlen ihre Direktoren viel höher als wir. Die Ccntralbahn
hat vier Direktoren, und jeder von ihnen hat eine Besoldung
von 12,999 Fr. nebst Vergütung aller Auslagen; bei der Westbahn

und bei den andern Bahnen ist es wieder das Gleiche;
die Direktoren sind dort noch höher bezahlt. Wir haben nun
allerdings eine kleinere Bahnstrecke als diese Bahnen, allein wir
baben auch nur einen einzigen Direktor, welcher bei dieser Bahn
das machen muß, was dort jene vier. Er hat daher eine
außerordentliche Arbeit, und muß in viel mehr Zweigen erfahren sein
als der einzelne Direktor bei andern Bahnen, wo die Depärte-
mente vertheilt sind. Wenn wir nun bei der Staatsbahn für
den einzigen Direktor nicht wenigstens annähernd gleich hoch
gehen können mit der Besoldung wie andere Bahnen für jeden
einzelnen ihrer Direktoren, so bekommen wir zwar vielleicht einen,
vielleicht sogar einen, der sich mit einer Besoldung von Fr. 5999
begnügt, wie Herr Hauswirth vorschlägt allein was für



àen? Wenn Herr HauSwirth oder ich Vie Kühnheit hätten,

Nils für dièse Stelle tu màn, so' müßte ver Staat für uns
vielleicht 4 bis àvt>,M) Franken Lehrgeld bezahlen, und wen«

Wir dünn Ven Staat dieß Lehrgeld hätten bezahlen lassen und

nun allsgezeichnete Direktoren geworden wären, und dann die

Cenlralbithn oder eine andere Gesellschaft kommen und uns
Fr, t2M> geben würde, so würden wir natürlich ein solches

Anerbieten annehmen, DaS gäbe ein theures Geschäft, denn

es läuft eben auf Eisett. Also besinnen Sie sich wohl und gehen

Sie nicht so Weit hiràtèt,, daß Sie eilten Direktor, der an
seinem Orte ist, nicht behalten können; da würden Sie nicht

späten, svttvern das Geld äs der einen Seile lösselweise
einnehmen, uttd es auf der ändern Seite kellenweise wieder hinaus
Werfen, Das ist kein richtiges Verfahren. Es wird nicht von
vornherein das Maximum der Besoldung gegeben werden,
sondern vielleicht wird man mit Fr, k bis 7! »Ach vielleicht nsit

Fr. 80t») auskommen; aber man muß eine gewisse Latitude haben,

um für den Fall, daß ihm eine Stelle mit höherer Besoldung
sott auswärts arigeböteti wird, eine Besolvungserhshung
eintreten lasse« zu können, ohne seven Äugenblick vor den Großen
Rath treten und ème Erhöhung deS Maximums verlangen zu
müssen. Sie haben sich die Wahl des Direktors vorbehalten
und Werden Jemanden wählen, der das Geld nicht zum Fenster

hinaus wirst; allein Sie müssen ihm auch die nöthige Besoldung

geben, daß er die Bahn so verwalte, wie es der Vortheil
deS Staates gebietet,

Bach. Ich dagegen müßte ven Antdag des Herrn HauS-
wirch aus voller Ueberzeugung unterstützen. Ich danke ihm,
daß er den Muth gehabt hat, mir und einer Menge anderer
Mitglieder ans dem Herzen zu dedèn. Man sagt immer, man
Müsse die Besoldungen erhöhen, weil alles viel theurer sei als
früher; allein alle Lebensmittel sind gegenwärtig sehr billig, so

daß man billig leben kann, wenn Man den Lurus nicht allzu
hoch treibt. Das Brod und alle absolut nothwendigen
Lebensbedürfnisse stehen in Niedrigem Preise, so daß in gegenwärtige
Augenblicke dieser Grund bahinfällt, um hohe Besoldungen
auszusetzen Die LaNdeSprovukte stehen in sehr billigem Preise,
allein die Produktion ist sehr kostbar und das Betriebskapital
des LandWirthes rentirt sich nicht. Es ist gegenwärtig kein

Verhältniß zwischen der Produktivst des Làdmanncs und dem

Verdienste der Tagiöhner und Gewerbsleute. Der Stand der
Landwirthe ist nicht der unwichtigste, sondern auf ihm beruht
die GesaMMtwohlfahtt des Staates uttd es muß daher eine

unserer ersteN Pflichten sein, zu diesem Stande Sorge Zu tragen
Herr Präsident, meine Herren! wir werden auch mit einem
Einkommen von Ft. 10,000 keinen Engel vom Himmel bekommen

als Eisenbahnvirektor, sondern wir werden bloß einen Menschen
bekommen, der nicht mehr wissen muß, als ein Regierungsrath.
Ich verlange von eittem Bahndirektor viele besondere Kenntnisse;
allein nickt so viele allgemeine Kenntnisse, wie von einem Re-

gierungörath, Und es scheint mir daher auch kein Gtund
vorhanden, seine Besoldung Höher zu stellen, als diejenige eines

Regierungsrathcs.

v. K à nel, Negotiant. Der Vortrug des Herrn Niggeler
hat zum großen Theil bereits gesagt, was ich sagen wollte und
er dispettsirt Mich daher, manches anzuführen, was ich sonst

angeführt hätte. Man muß die Besoldung so feststellen, daß
man dafür rechte Leute bekommt, sonst werden wir uns zehnmal
mehr schaden als nützen. Eine andere Idee, die ich habe, ist
die, ob es nicht möglich wäre, fire Besoldung festzusetzen ; es

hätte das einen großen Vortheil bezüglich des Verhältnisses
zwischen dem Bahndirektor und denjenigen Behörden, welche ihm
vorgesetzt sind. So lange ein Minimum und ein Maximum
besteht, so wird der Direktor jedenfalls stets unwillig auf die

Behörde schauen, welche ihm das Maximum geben könnte, wenn
sie wollte, allein es noch nicht gibt. Ohne einen Vorschlag zu
machen, stelle ich die Anfrage, ob nicht fite Besoldungen festgesetzt

werden könnten; wettn man aber an einem Minimum und
Maximum festhalten will, so sollte auch gesagt werden, wer diese

Besoldung feststellen soll, weßhalb ich eventuell vorschlage, der
Regierungsralh solle ste feststellen.

v. Gonzenbach. Der Große Rath ist heute in einer
sonderbaren Stimmung, welche ich schon lange vorausgesehen
habe und welche eine nothwendige Folge des Grundsatzes deS
Staatsbaucs der Bahn ist. Jetzt müssen wir die Konsequenz
innerer Beschlüsse annehmen, und es wäre nicht wohl überdacht
und könnte nichr zum Guten fuhren, im gegenwärtigen letzten
Stadium noch etwas anderes machen zu wollen. Jede Arbeit
hat ihre Tare und diese wird nicht an dem einzelnen Orte
normirt, wo man die Arbeit gerade braucht, sondern bei Stellen,
für welche die Konkurrenz durch ganz Europa geht, gibt eS

auch einen Mittelsatz, der sich durch ganz Europa geltend macht.
Ich verweise in dieser Beziehung auf unser eidgenössisches
Politechnikum. Glauben Sie, die Eidgenossenschaft könnte sagen:
Das eidgenössische Politechnikum soll in Zürich sein und ein
Ptofessor an demselben soll für ein und allemal nicht mehr
Einkommen haben dürfen, als ein Regierungsrath daselbst? Ein
züccherischer Regierungsralh hat noch viel weniger Einkommen,
als ein brrnischer und doch sindet Man Leute für diese Stellen,
allein glauben Sie, die verschiedenen Professoren würden sich

mit einem solchen Einkommen begnügen? Nein, sondern sie

würden antworten: IN der Wahl Eurer Regierungsräthc seid

Ihr gar nicht limitirt; Ihr braucht nur Einen zu wählen, so

ist er Regierungsralh; probirt es auch so mit einem Professor
am Politechnikum! Herr Präsident, meine Herren, das ist etwas
ganz andereS: derjenige, welcher gesucht ist, macht den Preis,
gerade so wie der Preis der Waare sich nach dem Verhältniß
richtet, in welchem sie gesucht wird, und ist für eine vielgesuchte
aber nothwendige Arbeit nur eine kleine Konkurrenz, so wird dir
Arbeit theuer. DaS ist die Lage, in welcher Sie sind. WcnN
Sie einen gewöhnlichen Fuhrmann nöthig haben, so brauchen
Sie ihm nicht so viel zu geben, wie einem Lokomotivführer ;
allein wenn Sie einen Lokomotivführer wollen, so müssen Sie
ihm so viel geben, wie man ihm überhaupt in Europa gibt.
Glauben Sie nun, daß ein Eisenbahndirektor in Europa sich

mit dem begnüge, was ein bernischer Regierungsrath hat?
Nein, sondern man wird einfach erwidern, daß derartige
Dienstleistungen auch Anspruch haben auf so viel Einkommen, wie eS

überhaupt für verartige Dienstleistungen überall ausgesetzt wird.
Wenn an andern Orten Privatgesellschaften, welche auf ihren
Nutzen sehen, es für gut finden, oder durch die europäische
Nothwendigkeit sich gezwungen sehen (denn jede Gesellschaft hätte
lieber einen wohlfeilen, als einen theuern Direktor), hinaufzugehen

bi - zum Mittelsatz, glauben Sie denn, Sie können hier
durch einen Beschluß eine andere Tare machen? Nein! Wenn
Sie für eine solche Stelle an die Besoldungen in der Administration

einer kleinen schweizerischen Republik denken, so haben Ste
sehr Unrecht. Sie sind jetzt einmal in dieser Sache und waS
Sie gewollt haben, müssen Sie nun richtig ausführen; zu diesem

Zwecke bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als die verschiedenen

Stellen in der Bahnverwaltung so zu bezahlen, wie andere
schweizerische Bahnen, und Nicht umsonst habe ich schon beim

Büdget gesagt: Seid so gUl und legt uns einen Bericht vor,
was die Administration bei andern schweizerischen Bahnen kostet.

Ich halte deßhalb dafüt, es müsse jedenfalls entweder der Antrag
des Regierungsrathes oder derjenige der Kommission angenommen
werden und ich für meine Person stimme zu dem letzter».
Anknüpfend an di. Anfrage des Herrn v. Känel, ob es nicht
möglich wäre, nur fire Besoldungen aufzustellen, möchte ich noch
ferner fragen: Wäre es nickt möglich, alle Minima zu streichen?
Wer nur das Minimum hat, ist dadurch schon verletzt, denn er
wird sich sagen: man könnte nieine Besoldung hinaussetzen, allein
man will nicht. Wenn Sie hingegen kein Minimum festsetzen,
so können Sie bei jedem Einzelnen untersuchen, wie wohlfeil
Sie ihn bekommen. Sie müssen nicht glaube», daß Sie Ihre



Chefs stets bloß in gemachten Reputationen zu suchen haben.

Ich will Ihnen dafür ein paar Beispiele zitiren. Herr Direktor
Simon hat zuerst ein sehr niedriger Gehalt gehabt. Ich darf
gar nicht sagen, wie niedrig, denn sonst würden Sie glauben,
eS sei noch jetzt möglich, einen Direktor für eine solche Besoldung
zu bekommen. Man sagte eben, man wolle ihn zuerst probiren
und sehen, ob er ein Mann von Energie sei, und er war wirklich
vortrefflich Die Centralbahn hat als Betriebsdirektor den Herrn
Hoffmann - Mcrian, welcher früher in Basel an einer Stelle
war, welche ihm nicht recht behagte. Die Centralbahn stellte

ihn an und er bewährte sich vollständig, so daß er nunmehr
ebenfalls eine hohe Besoldung bezieht. Man muß Leute vom
zweiten Rang zu finden wissen, welche nicht nur nicht gleich
hohe Ansprüche erheben, sondern häufig eben so gut sind, wie
Männer von gemachter Reputation. Bewähren sie sich dann,
so kann man nachher mit der Besoldung stets noch steigen. Ich
möchte daher alle Minima streichen. Uebrigens ist dem Einen
die Stellung eben so viel werth als einem Andern die Besoldung.
Es gibt Eisenbahndirektoren, welche so reiche Leute sind, daß sie

gar nicht auf,das Geld schauen, allein das Bedürfniß habest,

etwas zu regiren, dirigiren und zu ordnen. Ich stimme daher

zu den Ansätzen der Kommission, wünsche aber, daß alle Minima
gestrichen werden, damit die anstellende Behörde mehr Freiheit
habe, mit ihren anfänglichen Anerbietungen tiefer zu gehen.

Steiner, Müller. Herr Präsident, meine Herren! Die
Erfahrung lehrt, daß wenn das Gesetz für eine Beamtenstelle
ein Minimum und ein Marimum der Besoldung aufstellt, man
schon in sehr kurzer Frist zur Bezahlung des Maximums gelangt.
Ich halte es für sehr verderblich, wenn in unserer Verwaltung
eine Stelle besteht, welche möglicherweise acht- bis zehntausend
Franken Besoldung bezieht. Der Direktor, den wir zu suchen

haben, hat nicht ein neues Unternehmen zu gründen; es braucht
zu dieser Stelle weder ein Universal- noch ein Spezialgenie, denn
er findet ein bereits organisirtes Unternehmen vor und schon

jetzt lausen die Bahnzüge wie Weberschiffchen hin und her. Es
liegt ihm allerdings die Überwachung des Beamtenpersonals
ob; allein neue Schöpfungen erwartet man nicht von ihm. Wie
ich aus dem Vortrage des Herrn Präopinanten gehört, haben
wir überdieß auch trotz einer hohen Besoldung keine Garantie,
daß wir sogleich einen guten Direktor bekommen werden, sondern
es ist immerhin möglich, daß er zuerst auf unsere Kosten die

Sache lernt, und da wollen wir ihn dann besser bezahlen, wenn
wir uns von seiner Tüchtigkeit überzeugt haben. Zu Anfang
der dreißiger Jahre war der Kanton im Fall, die Posten zu
übernehmen. Hat nun die Regierung damals etwa gethan, was
man jetzt thut, nämlich irgend eine europäische Berühmtheit
herbeigezogen, um diesen neuen Verwaltungszweig zu organisiren?
Nein, sondern sie that einen Griff unter die Zahl der tüchtigen
Männer unseres eigenen Volkes und sie hat einen sehr guten
Griff gethan. Der Mann wurde allerdings später aus Gründen,
welche seiner Amtsthätigkeit fremd waren, entfernt; allein er

wurde nie ersetzt. Könnten wir es auf den heutigen Tag bei

der Organisation des Bahnbetriebes nicht auch so machen? Ich
zweifle nicht daran, daß es auch möglich wäre, man darf sich

nur nicht absolut vorsetzen, man müsse einen Nichtberner, einen
Fremden haben. Versuche man es einmal mit einem hiesigen
Manne! Ich möchte auch nicht, daß unser Betriebsdirektor sich

durch seine Besoldung verführen lassen würde, stolz auf die

Regierung herabzusehen, in einem Gallawagen, wie dieß anderwärts

geschieht, durch das Land zu fahren und nicht einmal
seine Abhängigkeit vom Staatsorganismus zu fühlen. Herr
Karrer hat uns letzthin gesagt: „solche Beamte müssen sauber
sein' über das Nierenstück und daher müssen wir sie hoch besolden."
Herr Präsident, meine Herren! Wenn eine hohe Besoldung
eine Garantie darböte, daß der Betreffende sauber bleibe über
das Nierenstück, so würde ich ebenfalls gerne dazu stimmen;
allein die Erfahrung zeigt, daß dieses nicht immer der Fall ist.

Ich bin überzeugt, wenn wir einen Spielraum von 8—10,000 Fr.
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festsetzen, so sind wir bald einmal da angelangt, wo wir das
Marimum bezahlen müssen. Die öffentliche Presse hat gerügt,
daß unsere bisherigen Direktoren, welche Taggelder beziehen,
Tag für Tag, auch an den Sonn- und Festlagen, also für 365
Tage im Jähr, ihre Taggelder, von Fr. 18 und 20 sich haben
auszahlen lassen. Hätte man damals, als diese Taggelder
beschlossen wurden, irgend ein Mitglied des Großen Rathes gefragt,
ob es der Meinung sei, daß die Taggelder auch am Sonntag
bezahlt werden sollen, so hätte es gewiß mit nein geantwortet.
Hier spreche ich mit Vergnügen meine Anerkennung aus, daß
ein drittes Mitglied des Direktoriums, welches nunmehr gestorben

ist, Herr Stockmar, anders gehandelt hat, so daß seine
Familie öffentlich erklären konnte, so lange er Mitglied des
Rcgierungsrathes gewesen, habe er keine Taggelber nebenbei
bezogen. Gegenüber dem Verfahren der andern Direktoren spreche
ich hier dem Verstorbenen um so lieber öffentlich diese Anerkennung

aus, als ich sonst keineswegs immer seiner Ansicht war.
Ich halte diese hohen Besoldungen für verderblich, weil es bald
jeder höhere Staatsangestellte nur auf diese zu hohen Besoldungen

absieht, welche außer allem Verhältnisse stehen zu demjenigen,
was bis dahin in unserer einfachen Republik „gäng und gäbe"
war. Bleiben wir lieber auf unserm spezifisch bermschen Fuße!
Unser bernisches Eisenbahnwesen ist nicht so verwickelt, daß wir
absolut mit hohen Besoldungen berühmte Persönlichkeiten
herrufen müssen. Es kann nicht lange gehen, so haben dann auch
unsere Regierungsräthe höhere Besoldungen; es wird sich alsdann
nicht gut machen, wenn die untern Beamten nicht ebenfalls
verhältnißmäßig höhern Gehalt bekommen und es muß ein gewisser
Wetteifer entstehen, ausgehend auf das Beziehen von hohen
Besoldungen, indem jeder Beamte denken wird: Wäre ich doch
auch in jenem Zweig angestellt, wo man so übermäßig bezahlt
wird Unserer Zeit ist es überhaupt angethan, nach hohen
Besoldungen zu streben. Man verläß! die höchsten und bestbesoldeten
Ehrenstellen des Staats, um in irgend einem andern Fache, im
Eisenbahn- oder Bankgeschäft noch höhern Gehalt zu erlangen.
Allein diesem Zug der Zeit sollen wir entgegenwirken. Man
erwidert mir vielleicht, das sei eine schöne Theorie, allein in
Wirklichkeit könne es nicht so sein. Ich habe mich deßhalb nach
Autoritäten umgesehen, welche diese Ansicht ebenfalls theilen und
mir den Ausspruch eines sehr berühmten Mannes notirt, eines
der ausgezeichnetsten Männer Frankreichs, welchem man zur Zeit
der ersten französischen Revolution eigens eine Staatsstelle errichten

wollte mit unverhältnißmäßig hohem Gehalt. Er wies dieß
entrüstet von der Hand mit den Worten: Lt comment aves-
vous pu imaginer, qu'un komme <le quelque talent et ck'un

peu ck'konneur voulût se résigner au râle ck'un cockon, à

l'engrais ck'un gros traitement! Das heißt zu deutsch: „Und
wie habt Ihr Euch einbilden können, daß ein Mann von einigem
Talent und von nur ein wenig Ehrgefühl sich zur Rolle
hergeben könne eines Schweines an der Mast einer übermäßigen
Besoldung." So hat der Sohn einer jungen Republik gesprochen
und sollten wir alte Republikaner anders handeln? Bleiben
wir unsern republikanischen Sitten treu und stimmen wir nicht
in den Ton ein, in welchen andere Staaten gefallen sind. Ich
schliefst mich dem Antrage des Herrn Hauswirth an und glaube,
wir sollen versuchen, ob wir nicht im eigenen Lande einen
tüchtigen Mann finden, welcher sich für diese Funktionen eignet.

Acbi. Die Herren Steiner, Hauswirth und Bach wissen

wohl, daß ich durchaus mit ihnen einverstanden bin, daß überall
möglichste Sparsamkeit im Staatshaushalte entwickelt werden
müsse; allein nichtsdestoweniger bin ich mit ihren Anträgen nicht
einverstanden. Herr Präsident, meine Herren! Ich will ihnen
an einem Beispiele meine Ansicht auseinandersetzen. Ein reicher

Herr lud einmal einige gute Fruende zum Mittagessen ein.
Während der Tafel sagen ihm einzelne: man hat sich verwundert,
daß Sie stets noch zu Fuß gehen und nicht eine Equipage
anschaffen, während Sie es doch so gut vermögen und Mancher
sich ein Fuhrwerk hält, der weniger Vermögen bat; man hält
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Sie aus diesem Grunde häufig für einen Knauser, Andere
Freunde dagegen sagten ihm: wir sind durchaus nicht dieser

Ansicht, denn Equipage ist ein Lurus, mit dem man sich nicht
einmal immer wohl befindet. Der Herr befolgte indessen den

Rath der Erstem, schaffte sich eine prächtige Kalesche und ein

Zweigespann an und bezahlte dafür viele tausend Franken. Allein
damit war es nicht gemacht, sondern er mußte noch Ställe,
Remisen und Bühne erstellen; es kam daher etwas höher, als der

reiche Herr zuerst geglaubt hatte, allein er wurde seines

Zweigespanns nicht mehr los und mußte es behalten. Wenn er den

Wagen nicht in der Remise und die Pferde nicht im Stalle
stehen und krank werden lassen wollte, so mußte er endlich auch

einen Kutscher haben; denn er selber konnte nicht kutschiren. Wie
er sich nach einem solchen umsieht, so melden sich zwei; der Eine
forderte bloß 3l) Kronen, allein er konnte die Pferde nicht recht

besorgen, und nicht einmal recht fahren; der Andere dagegen
forderte öl) Kronen, allein er verstund sich sehr gut auf die Pferde.
Wie sollte nun der reiche Herr wählen? Sollte er den wohlseilen

Kutscher anstellen, selbst auf den Risiko, daß er die Pferde

zu Schanden gehen lasse und den Wagen mit dem Herrn und
der Familie umwerfe; oder aber sollte er den Andern nehmen,
der zwar Kl) Kronen forderte, aber sich doch auf den Dienst und
die Pferde gut verstund? Der reiche Herr entschloß sich zum
Letztern, indem er sich sagte: habe ich einmal unklug gehandelt,
indem ich Equipage angeschafft, so will ich die Folgen ertragen
und wenigstens dafür sorgen, daß Stall und Fuhrwerk in gutem
Stande seien; ich will iii Zukunft ein wenig sparen, aber nicht

am Kutscher, indem ich ihm weniger Lohn gebe, sondern indem

ich weniger schöne Kleider anschaffe, und weniger für Theater
und Lustbarkeiten ausgebe. Und dann will ich auch, sagte er

sich ferner, in Zukunft denjenigen Freunden weniger trauen,
welche mir die Equipage angerathen haben. Ich stimme zum
Antrage der Kommission und eventuell zu demjenigen des Re-
gierungSrathes.

Karr er. Es wird so ziemlich auf das Gleiche
hinauskommen, ob der Antrag des Regicrungsrathes, oder derjenige
der Kommission oder derjenige des Herrn Hauswirth angenommen

werde. Wenn man für eine Besoldung, wie Herr Hauswirth

sie vorschlägt, einen guten Direktor findet, so wird man
natürlich außerordentlich froh sein, wenn man aber damit keinen

brauchbaren bekommt, so wird der Große Rath sich in der
Alternative befinden, entweder Jemanden zu wählen, der nicht
brauchbar ist, oder aber eine höhere Besoldung zu dekretiren.

Ich habe mich während eines zweijährigen Geschäftsganges
vollständig überzeugt, daß man einen Mann, an den man so viele

Forderungen stellt und stellen muß, nicht auf dem Wege der

Ausschreibung finden wird, sondern daß man ihn suchen muß,
und daß, wenn man nicht Gefahr laufen will, jährlich 10 bis
100,00t) Fr durch ungeschickte Administration zu verlieren, man
ihn mit einigen Tausend Franken höher als die gewöhnlichen
Beamten bezahlen muß. Man muß solche Männer aufsuchen

und mit ihnen unterhandeln. Die Verwaltung der Union Suisse,
welche per Kilometer jährlich bloß Fr. 14,à also per Monat
bloß bei Fr. I 100 abwirft, so daß die Aktionäre nicht den

geringsten Zins beziehen, hat sich so billig als möglich eingerichtet,
und es war das fortwährende Bestreben Aller, weiche an der

Spitze dieser Verwaltung stunden, Ersparnisse zu machen bis
auf das Aeußerste, — und wirklich hat sie solche gemacht; allein
wie hat sie das angestellt? Man hat einen Mann gesucht, von
welchem man glaubte, daß er die ganze Sache einrichten könne;
man hat einen solchen gefunden und ihm jährlich bei Fr. 40,000
bezahlt. Er arbeitete zwei Jahre an der Einrichtung und verließ

allerdings nachher diesen Platz; allein die Gesellschaft sagt,
sie habe niemals Geld so gut angewendet, wie durch die

Anstellung dieses Mannes. Wie steht es jetzt mit den Vereinigten
Schweizerbahnen. Sie haben gegenwärtig auch nur einen
Direktor, allein dafür eine ganze Menge höherer Beamten, von
welchen unserer Gesetzeseutwurf nichts weiß. Herr Wirth-Sand,

der Chef des ganzen Unternehmens, hat ein Firum von Fr. 12,000
und überdieß eine Tantieme von /z des Bruttoertrages, die

ihm wenigstens eben so viel einträgt, so daß er jährlich wenigstens

auf Fr. 24,WO zu stehen kommt. Der Bctriebschef kommt
auf 10,tX10 Fr., der Maschinenmeister mit seinen Prämienan-
thcilen an den Kohlenersparnissen auf Fr. 12—10,000, der Hauptkassier

oder Komptabilitätschef, dessen Aufgabe freilich eine viel
weitergehende ist, als des Kassiers der Staatsbahn, auf Fr. 6000;
der Bahningenieur auf Fr. 5 - 6000; der Chef deS kommerziellen
Dienstes auf Fr. 5000; der Kursinspektor auf 3 -4000, rc. Sie
sehen, daß gerade die sparsamste Bahn die Sparsamkeit darin gesucht
hat, daß sie die rechten Leute, natürlich mit entsprechenden Besoldungen,

an die Spitze gestellt hat. Jeder Bauer, der einen Meisterknecht

haben muß, macht es ganz gleich und macht seine Sache
besser, wenn er einen guten Meisterknecht mit einem höhern Lohn,
als wenn er einen schlechtem mit einem geringern Lohn anstellt.
Die Nordostbahn macht sehr gute Geschäfte: sie ist auf sehr breitem

Fuß eingerichtet und rentirt sehr gut. Wenn ich nicht irre,
so hat jeder Direktor Fr. 8000, und ich glaube es seien deren

vier, und jeder Beisitzer Taggelder und Benefices. Unter den
Direktoren ist freilich Einer, welcher seine Besoldung nicht einmal
annimmt, sondern alljährlich in die Hülfskasse der Angestellten
legt; allein er kann es sonst machen, weil er ein Vermögen
von mehreren Millionen besitzt und nicht das Einkommen von
Fr, 8000 für ihn Werth hat, fondern die Ehre an der Spitze deS

Unternehmens zu stehen. Allein dieser Mann ist zugleich
Präsident eines andern ebenso großen Instituts, so daß Sie sehen,

daß man das Eine besorgen und dessenungeachtet im Stande sein

kann, noch etwas Anderes zu leisten. Es ist aber einer der

ersten Köpfe der Eidgenossenschaft. Die Nordostbahn bleibt aber

nicht bei der Besoldung von Fr. 8000 für jeden Dirktor,
sondern wenn ein solcher sich auswärts Zürichs aufhält, so bekommt

er noch ein Taggcld von Fr. 20 und Vergütung der Rciseaus-
lagen. Andere Bahnen haben ähnliche Besvldungsvcrhältnisse
und dabei dürfen Sie nicht vergessen, daß überall mehrere
Direktoren sind und daß die Union Suisse noch mehrere Beamte hat,
welche hier ganz fehlen. Man wird daher Jemanden suchen und
unterhandeln müssen, und wird der Große Rath mit der Wahl
einverstanden seilt, so wird er auch so viel bezahlen als
nothwendig ist. Es ist daher gleichgültig, ob man den Antrag des

Regierungsrathes, oder denjenigen der Kommission annehme, nur
bietet der Letztere den Vortheil, daß man weniger in den Fall
kommen wird, das Gesetz abzuändern. Nun noch ein anderer
Punkt, welchen ich, weil er meine eigene Person betrifft, unberührt

gelassen Härte, wenn nicht von Seite des Herrn Pmopi-
nenten Andeutungen gemacht worden wären. Auf Zeitungsartikel
hätte ich nie geantwortet; weil hingegen dieser Gegenstand im
Großen Rathe zur Sprache gebracht wird, so bin ick veranlaßt,
darauf einzutreten, obgleich die Sache etwas delikater Natur ist,
indem ich nicht gerne von meiner eigenen Person spreche. Was
meine Stellung bei der Bahn betrifft, so ist sie seiner Zeit auch
durch den Großen Rath firirt worden und zwar auch nach
vorgängiger Unterhandlung. Der damalige Herr Regierungsrath
Schenk hat mich zu wiederholten Malen angegangen, mich dieser

Sache anzunehmen, allein ich habe es mehrere Male abgelehnt,
weil ich Antipathie habe gegen alle amtlichen Anstellungen.
Endlich habe ich die Vorschläge angenommen unter der Bedingung,

daß ich nicht in die Stelle eines Beamten komme,
sondern durch Taggelder entschädigt werde, ohne Beamter zu sein.
Aus diese meine F rderung ist man eingetreten und der Große
Rath hat dieselbe sanktionirt. Ich verdiene daher keinen Vor-
wurf; denn wäre der Große Rath nicht einverstanden gewesen,
so hätte er anders beschlossen und ich selbst wäre vielleicht besser

daran gewesen wenn ich nicht in diese Stellung eingetreten wäre.
Die Besoldungsverhältnisse sind also in Zeitungsartikeln besprochen

und es ist auch heute wieder gesagt worden, daß Herr
Schaller und ich Tag für Tag die Taggelder bezogen haben. Es
ist das für Herrn Schaller richtig und für mich theilweise; allein
es war dieses eine Bedingung, unter welcher ich mich dieser



Aufgabe unterzogen habe. Wenn Herr Steiner glaubt, es hätten
am Sonntag keine Taggelder bezogen werden sollen, so ist er
im Irrthum; denn unsere Stellung war so, daß jeder Sonntag
gearbeitet werden mußte. Herr Schaller hat daher nichts bezogen,
als was er sich ausbedungen hatte, allein hohes Lob muß ich
hier über ihn und seine Leistungen aussprechen. Wenn nicht
ein solcher Mann an der Spitze gewesen wäre, so würden wir
noch viel schlimmer stehen, als es jetzt der Fall ist. Ich für
meine Person habe das Taggcld auch für alle Tage bezogen,
ausgenommen während zwei Erholungsreisen, die ich gemacht,
und während welcher ich die Taggelder nicht bezogen habe, —
gewiß nur aus allzugroßer Delikatesse, denn ich bin vollständig
berechtigt dazu. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, daß ich
mir diese Tage abziehen ließ. Wenn es noch einmal vorkommt,
so werde ich es nicht mehr thun, sondern so viel nehmen, als
ich das Recht habe. Diese drei Jahre habe ich sozusagen
vollständig den Eisenbahngeschäften gewidmet. Zwei Mal habe ich
vor Amtsgericht plaidirt und zwei Mal vor Obergericht, wenn
ich mich nicht irre. Wenn nun ein Mann drei Jahre aus
seinem Geschäfte auötritt und seine Praris verliert, so erhält er
noch Vorwürfe, wenn er dafür bezieht, wozu er berechtigt ist.

Ich mußte während dieser Zeit doppelte Haushaltung führen,
in Summiswald und hier, und deßhalb wurde festgesetzt, daß
ich nebst den Taggeldern noch Anspruch auf eine Vergütung der
Auslagen haben solle. Sie wissen, was man hier braucht. Bis
dahin habe ich von diesem Rechte noch keinen Gebrauch gemacht,
allein es ist möglich, daß es noch geschieht, namentlich wenn
man behaupten sollte, daß ich kein Recht dazu habe. Ich komme

auf einen sernern Punkt, um nachzuweisen, wie sparsam man
verfahren ist. Es ist keine Bahn in der Eidgenossenschaft und
vielleicht keine auf der Welt, wo die Rechtsgeschäfte durch ein
Mitglied des Direktoriums besorgt werden, wie aus der bernischen

Staatsbahn, sogar der Jura industriel und die Ligne
d'Italie, welche beide noch viel schlechter stehen als wir, hatten
ihre Anwälte. Nur bei der Staatsbahn hat ein Mitglied des
Direktoriums die 800 Erpropriationsgeschäfte persönlich besorgt.
Ueberall anderswo wäre ein Anwalt angestellt und doppelte
Taggeldcr für die gleiche Arbeit bezogen worden, welche ich
persönlich besorgt habe. Jeder Arbeiter ist seines Lobnes werth
und die Folge solcher ungerechter Vorwürfe, wie man sie heute
hier gemacht hat, ist die, daß man sich in Gottes Namen in
Zukunft nicht mehr zu solchen Dingen verwenden läßt.

Herr Regierungspräsident. Ich erlaube mir auch
noch ein Wort. Man hat den Anlaß benutzt, die Finanzdirektion
anzugreifen, und zwar habe ich gesehen, daß es in einer nichts
weniger als wohlwollenden Absicht geschehen ist. Die
Berechnungen, die Herr Hauswirth gemacht hat, sind viel zu hoch.
Ich hätte ihm aber Mittel an die Hand geben können, um sogar
ein Defizit von 40 Millionen herauszubringen; denn dazu brauchen

wir einfach alle Staatsschulden zusammenzurechnen. Der
Kantonalbank haben wir nämlich die Autorisation für ein
Anleihen ertheilt von 2'/z Millionen. Wir haben Depositen in
der Hypothekarkasse im Belauf von 16 Millionen; das ist auch
eine Schuld. Das Entsumpsungsanleihen beträgt 1 Million.
Um Bauten auszuführen haben wir ein Anleihen von 2
Millionen aufgenommen. Das Eisenbahnanleihen beträgt ursprünglich

17 Vz Millionen und dazu kommt noch das auf 10. Juli
1865 zu erneuernde Anleihen, ursprünglich für Betheiligung an
der Central-, dann an der Ostwestbahn von 2 Millionen. Dies
vermehrt das Defizit nach Herrn Hauswirths Auffassungsweise
aus 41 Millionen. Ja, wir haben noch ein Mehreres, das man
dahin rechnen kann. Schon die Regierung der Fünfzigerperiode
hat ein Anleihen gemacht, das nun in allmäliger Tilgung
begriffen ist, wovon wir aber noch Fr. 320,000 schulden. Auch
dies würde also zu Herrn Hauswirths Defizit gehören. Bis
dahin hat man aber als Defizit nur das gerechnet, was man
zu Bezahlung der Kapitalzinse und zu Bezahlung der laufenden
Ausgaben zu wenig hatte. Herr Hauswirth hat gejammert,

daß der Mittelstand so hoch besteuert werde. So viel es diesen
Punkt betrifft, mache darauf aufmerksam, daß die 1858er
Verwaltung dieselben Steuern bezogen hat, wie wir, und daß auch
die Periode von 1850 im gleichen Falle war. Wir haben keine

neue Steuern bezogen, und die bestehenden nicht erhöht.
Hingegen verweise ich darauf, daß Neues geschaffen und daß mehr
geleistet und mehr verausgabt worden ist im Erziehungswesen,
im Armenwesen, im Straßenwesen und in allen andern Zweigen
der Administration, ohne daß deßwegen die Steuern erhöht worden

wären. Die Klagen über erhöhte Steuern sind daher
unbegründet. Ich gebe zu, daß ein Zeit Zeitpunkt kommen kann,
wo wir genöthigt sein werden, die Steuern zu erhöhen, allein
bevor man auch so klagt, soll man diesen Zeitpunkt abwarten.
Man spricht von der Tendenz nach hohen Besoldungen und von
der Sehnsucht anderer Beamten nach eben so hohen Besoldungen,
wie sie für den Staatsbahndirektor vorgeschlagen werden. Das
führt mich gerade zum umgekehrten Schluß. Wenn wir verhüten
wollen, daß tüchtige Männer den Staatsdienst verlassen, so müssen

wir ihnen Besoldungen geben, daß sie da bleiben. Uebrigcns
ist dieses Streben nach größern Einkünften nicht nur bei dem
Staatsbeamten da, sondern auch bei allen übrigen Klassen der

Bevölkerung, namentlich bei dem Kapitalisten. Deßhalb fordern
diese Letztern einen höhern Zinsfuß und spekuliren in Eisenbahnen
und Aktien. Ich hätte gewünscht, das betreffende Mitglied des
Großen Rathes möchte auch in dieser Beziehung Wünsche
aussprechen, daß auch solche Leute nicht zu hohe Prozente fordern.
Da könnte man vielleicht auch die Verhältnisse ein wenig nivel-
liren, in dem Sinne, daß Jeder nur so viel bekomme, als er zu
seinem Auskommen gerade nöthig hat. Ich hätte Ansichten in
diesem Sinne von dieser Seite nicht erwartet. Man hat nun
noch eine Vergleichung gemacht, und zwar eine sehr unerquickliche,

nämlich mit einer Saumast. Jeder bringt eben immer
die Vergleichungen aus demjenigen Kreise, der ihm zunächst liegt.

v. Känel, Negotiant, zieht seinen Antrag zurück.

Meyer, Oberst. Nur ein paar kurze Worte gegenüber
den Aeußerungen des Herrn Müller Steiner, welcher die Stellung

des Bahndirektors so geschildert bat, als ob derselbe nur
noch eine gut eingerichtete Administration auch ferner im Gange
zu erhalten hätte. Diese Ansicht ist unrichtig; denn eine
Hauptaufgabe des Direktors ist es, die Bahn möglichst rentabel zu
machen. Das kann aber nur geschehen durch das Ausfinden
und Eröffnen neuer Verkehrsquellen, welche noch nicht gefunden
sind und daher erst slüßig gemacht werden müssen. Bei den
wenigsten Bahnen war der Verkehr sogleich bei der Eröffnung
so stark, wie er sich dann später gestaltet, im Gegentheil
entwickelte er sich nur nach und nach, je nachdem die Verwaltung
ihre Aufgabe besser oder weniger gut verstund. In dieser
Beziehung hängt es vorzugsweise von der Intelligenz, der Tüchtigkeit

und dem Scharstmn des Direktors ab, ob er neue
Verkehrsadern zu öffnen und. der Bahn zuzuleiten wisse. Dazu
braucht es einen Mann, der alle volkswirthschaftlichen Verhältnisse

durch und durch kennt. Eine andere Hauptausgabe des
Direktors, welche sehr schwierig ist, bilden die Verhandlungen
mit andern Bahnverwaltungen. Wenn wir einen Direktor
haben, welcher an solchen Konferenzen Theil nimmt, ohne gegenüber

den erfahrnen und klugen Männern, mit denen man es da
meistens zu thun hat, das hierseitige Interesse wahren zu wissen,
so muß es der Staat theuer büßen. Es erfordert also auch
hierin die Stellung des Direktors, daß er nicht bloß ein guter
Administrator, sondern auch im Stande sei, die ihm anvertrauten
Interessen in überzeugender Weise zu verfechten. Da bei solchen

Konferenzen oft sehr wichtige Geschäfte abgethan werden, so ist
es nicht gleichgültig, durch wen sie besucht werden. Ich glaubte
mit diesen zwei Bemerkungen die Ansicht des Herrn Steiner
berichtigen zu sollen. Ich gebe übrigens zu, daß bei den
heutigen Verhältnissen und bei den Personen, welche möglicherweise
in Frage kommen, eine Besoldung von Fr. 8000 vielleicht genügt
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und baß möglicherweise Herr Direktor Schaller, welcher
gegenwärtig angestellt ist, vielleicht für Fr. 8000 bleiben wird; allein
wenn es sich um die Erlassung eines Gesetzes handelt, welches
auf längere Zeit Geltung haben und nicht bloß die heutigen
Verhältnisse, sondern auch die Zukunft berücksichtigen soll, so

muß es einen größern Spielraum gewähren. Wenn Herr
Schaller für unsere Bahn verloren gehen sollte, sei es auf eint
oder andere Weise, so wüßte ich Niemanden, welcher die nöthigen
Fähigkeiten hätte, der für diese Besoldung diese Stellung
übernehmen würde, denn Diejenigen, welche ich als tüchtig genug
kenne, verdienen in andern Stellungen mehr als so viel. Wenn
es daher auch nicht nöthig ist, sofort das Maximum zu geben,
so müssen wir es dennoch aussetzen und dem Regierungsraihe
das erforderliche Zutrauen schenken, daß er diese Besoldung nur
im Nothfalle auf das Höchste bestimmen werde. Ich > empfehle
Ihnen daher den Antrag der Kommisston, die Besoldung des
Direktors auf jährlich Fr. 6000 bis 10,000 zu bestimmen.

A b st i m m u n g.

Eventuell für den Antrag des Herrn Hauswirth,
die Besoldung des Direktors nicht höher
zu bestimmen, als diejenige eines Mitgliedes

des Regierungsrathes Minderheit.
Für den Antrag des Herrn v. Gonzenbach, nur

einen Marimalbetrag der Besoldungen
aufzustellen Handmehr.

„ einen Marimalansatz von Fr. 10,WO, nach
dem Antrage der Kommission Minderheit.

„ einen Marimalansatz von Fr. 8000, nach
dem Antrage des Regierungsrathes Gr. Mehrheit.

Herr Präsident Carl in. Sie haben also mit großer
Mehrheit den Antrag des Regierungsrathes, betreffend das
Maximum, angenommen.

Art. 9—13 kommen zusammen in Behandlung.

Art. 9.

Dem Direktor liegt ob:
Die Besorgung sämmtlicher Geschäfte der Verwaltung nach

Mitgabe der bestehenden Gesetze, Verordnungen, Rcglemente und
gemäß den Beschlüssen des Verwaltungsrathes. Ein besonderes
Reglement wird dessen Stellung und Kompetenzen näher bestimmen.

Er entwirft die Voranschläge und Rechnungen aller Ein-
und Ausgaben der Verwaltung, die Fahrtenpläne und
Tarifansätze und legt sie dem Verwaltungsrathe vor.

Er wohnt den Sitzungen des Verwaltungsrathes mit
berathender Stimme bei und begutachtet alle Geschäfte, welche ihm
zugewiesen werden, so wie ihm auch das Recht der Jnitiave bei
dem Verwaltungsrathe zusteht.

Art. 10.

In Fällen, wo das Interesse des Dienstes oder der
Unternehmung sofortige Maßnahmen erfordert, welche nicht in die

Befugnisse des Direktors fallen, ist derselbe ermächtigt, nach
eingetretener Verstndigung mit dem Präsidenten des Verwaltungsrathes,

vorläufig das Nöthige anzuordnen, unter Vorbehalt der
nachträglichen Genehmigung durch den Verwaltungsrath.

Art. 11.

Der Direktor ernennt und entläßt alle Angestellten der
Verwaltung (Art. 18, Ziffer V und VI).

Art. 12.

Sämmtliche Beamten und Angestellten stehen unter seiner
Leitung und Aufsicht.

Art. 13.

Zur Aushülfe wird dem Direktor ein Sekretariat mit Buch-
haltungs- und Kontrollebüreau beigegeben, deren Einrichtung
ebenfalls besonderen Reglementen vorbehalten bleibt.

Regez bemerkt, daß im Art. 9 die Worte Ein- und
Ausgaben in Einnahmen und Ausgaben zu verändern seien, mit
welcher Redaktionsveränderung die Artikel unverändert genehmigt
werden.

Art. 14 -17 werden zusammen behandelt.

Art. 14.

Jedem Hauptzweige des Betriebes (Art. 1) steht ein
Vorgesetzter vor.

Art. 15.

Die Dienstvorstände handeln unter der unmittelbaren Aufsicht

des Direktors und erhalten von demselben die nöthigen
Instruktionen und Befehle.

Diese Vorstände sind:
1) Der Vorgesetzte des Erpcditionsdicnstes (Betriebs Inspektors

Er besorg! sämmtiche Geschäfte, welche den kaufmännischen
Betrieb der Staatsbahn ober den Personen- und
Gütertransport betreffen.

2) Der Vorgesetzte des Fahrdienstes (Maschinenmeister). In
seinen Geschäftskreis gehört alles, was die Lokomotiven, die
Wagen, das Betricbsmaterial und die Werstätten betrifft.

3) Der Vorgesetzte des Bahnaufsichts- und Unlerhaltungsdienstes
(Bahninqemeur). Er besorgt alle Geschäfte, welche die

Aufsicht und den Unterhalt des Bahnkörpers, des Oberbaues,
ihrer Zubehörden, der Kunstbauten, der Gebäude und übrigen
Einrichtungen der Stationen und ihrer Zugänge beschlagen.

Die Wahl der Dicnstvorstände unterliegt der
Genehmigung des Regierungsrathes.

Art. 16.

Die Dienstvorstände sind haftbar für alle Amtshandlungen,
deren Initiative ihnen zusteht, für die rasche Ausführung der
Befehle der Oberbohörde, so wie für die Regelmäßigkeit, Sicherheit

und Sparsamkeil des ihrer Leitung anvertrauten Dienstes.
Sie sorgen für den pünktlichen Vollzug der auf das Bahnwesen
bezüglichen Vorschriften der kompetenten Behörden.

Art. 17.

Die genauern Bestimmungen über Befugnisse und
Dienstpflichten der Dienstvorstände werden durch die Reglemente
bestimm!, welche vom Verwaltungörath auf den Vorschlag des
Direktors erlassen werden.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes theilt
mit, daß der Regierungsrath die Schlußworte des Art. 15: „die
Wahl der Dienstvorstände unterliegt der Genehmigung des

Regierungsrathes", zu streichen beantrage.



Herr Regierungspräsident Scherz erwidert, daß er die

Streichung dieser Worte nicht für zweckmäßig halte, indem
immerhin dadurch ein Zusammenhang zwischen dem Verwaltungsrathe

und dem Regierungsrathe erhalten werde.

Karr er macht zum Art. 14 aufmerksam, daß wenn
einmal die Administration im Gange sei, der gleiche Vorgesetzte
zwei Hauptzweige des Betriebes übernehmen könne, wcßhalb
er den Antrag stellt, nach dem Wort „steht" einzuschalten
„ordentlicherwelse."
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Der Herr Berichterstatter der Kommission bemerkt, daß
die Kommisston selbst gegen die Genehmigung der Wahl der
Dienstvorstände durch den Regierungsrath nichts einzuwenden,
und daß er über den Streichungsantrag des Regierungsrathes
sich verwundert habe.

Die Art. 14 bis und mit 17 werden mit dem Antrage des

errn Karrer zu Art. 14, und mit dem Streichungsantrage des
egierungsratheS zu Art. 15 angenommen.

Art. 18.

Die Beamten und Angestellten, ihre Rangordnung, Dienstklasstfikation und Gehalte sind durch nachfolgende Uebersicht festgesetzt:

ttm^und Beamteundderen Rangordnung. Gehalte. Nebenbezüge.
stellung.

I. Betriebsinspektor

Fr.

Betnebslnipektor t

(in einer und derselben Linie) 4009—5000
Bahningenieur l
Kontrollechef
Materialverwaltcr 2500—3500
Sekretär der Verwaltung 2500—3500

II. Adjunkt des Betriebsinspektors 2500 - 3500
Kassier und Buchhalter 2500—3000
Bahnhofinspektor I. Klasse 2000—3000 nebst freier Wohnung oder Wohnungs-

entschädigunq bis auf Fr. 700.
Jngenieurgehülfe 1500—2500

III. Bahnhofinspcktor ll. Klasse und Stellvertreter des Bahnhofinspcktors
l. Klasse 1500—2200 nebst freier Wohnung oder WohnungS-

entschädigung bis auf Fr. 500.
Sekretär der Vorstände des Betriebsdienstes; erster GeHülse des

Kontrollechess, Materialverwalters und Kassiers. Gehülfe deS

Sekretärs der Verwaltung 1200 - 2400
IV. Kontrolle- und Materialverwalrungsgehülfe, Kanzleigehülfen 600—1500

Vorsteher der Zwischenstationen 800—1500 nebst freier Wohnung.
Bahnmeister 1000—1500
Einnehmer in den Bahnhöfen 1200—2100 zum Theil mit Wohnung.
Gülererpedienten 1300—2400
Gepäckserpedientcn 1000—1600
Telegraphisten 700-1400
Zugführer 1200 —2400 nebst Stundengeldern und Ersparniß-

prämien.
Lokomotivführer 1200—2200 „ „ „ „
Werkführer 1400—2000 zum Theil mit Wohnung.
Bahnhofaufseher (oliok cl'sguipo Güterschaffner) 900 -1500

V. Gehülfe deS Gülererpedienten 700—1300
Stationsgehülfen, Gehülfen der Gepäcköerpedienten und Telegraphisten 600—1000
Kopisten 600-1000
Wagcnkontrolleur und Visiteur 800—1400
Vize-Zugführer und Kondukteure 800—1600 nebst Stundengeldern u. Ersparnißpräm.
Heizer 800—1000 „ „ „ „

VI. Vorarbeiter, Weichen- und Signalwärtcr, Bahnwärter 600—1200 unter Fr. 660 Besoldung erhalten sie

Wohnuug.
Abwarte, Portiers, Faktoren
Magazinknechte, Lampisten, Gaswärter, Putzmeister
Wagenwärtcr, Putzer re. ^ 600-1000
Gepäckträger, Ausläufer
Nachtwächter

Für Reisen in amtlicher Stellung haben sie Anspruch auf Vergütung ihrer Auslagen und legen hierüber am betreffenden
Monatsschluß ihre bezüglichen Rechnungen.
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Der Herr Berichterstatter des Regierungseathes beantragt

für den Betricbsinspektor, den Maschinenmeister, den Bahn-
mgenieur und den Kontrollechef Fr. 4000—5000, statt Fr. 4000
bis 6009 ; der Herr Berichterstatter theilt zur Rechtfertigung
dieses Antrages bezüglich des Kontrollenchefs dessen Obliegenheiten

mit; für den Materialverwalter dagegen bloß Fr. 2500
his Fr. 3500, statt 3000—4000. Er beantragt im Fernern die

Stelle des Adjunkten des Betnebsinspcktvrs ganz zu streichen,
weil dieselbe überflüßig sei, so lange die Bahn keine größere
Ausdehnung habe. Bezüglich der Stelle des Jngenieursgehülfen
theilt der Herr Berichterstatter mit, der Regierungsrath beantrage
ebenfalls Streichung, während er persönlich dagegen anderer
Meinung sei. Der Jngenieurgehülfe sei nämlich bereits angestellt

und zwar habe das Direktorium einen Vertrag aus vier
Jahre mit ihm. abgeschlossen. Eliminire man nun denselben, so

sei eS möglich, daß er eine Entschädigungsforderung anhängig
mache. Uebrigens sei diese Stelle nothwendig, indem der
Bahningenieur nicht überall sein könne und namemlich in Krankheitsfällen

einen Stellvertreter haben müsse. Für die Stellen unter
Ziffer lit. bis und mit VI. stelle der Regierungsrath den Antrag,
überall die Minimalansätzc zu streichen und nur das Marimum
zu behalten.

Der Herr Berichterstatter der Kommission bemerkt, daß
die Kommission die Stelle eines Jngenieursgehülfen als
nothwendig ebenfalls beibehalten möchte, dagegen aber einverstanden
sei, daß diejenige eines Adjunkten des Bctriebsinspektors wenigstens

für einstweilen als überflüßig gestrichen werden könne.

Niggelcr. Wenn auch bei der Stelle des Direktors die

Streichung des Minimalansatzes gerechtfertigt gewesen, so sei

das Gleiche doch nicht der Fall bei den Anstellungen unter Ziffer
ill M VI, weil hier das Minimum ohnehin ziemlich tief sei und
eine weiter« Herabsetzung des Einkommens daher nicht wohl
möglich wäre. Der Verwaltungsrath habe übrigens mit solchen
Minimalansätzen einen bestimmten AnhaltSpunkh um die
betreffend« Beamten VM unten auf dienen zu lassen, und ohne einen
solchen Ansatz sei es möglich, daß gleich von Anfang an das
Marimum gegeben werden müßte.

Egg er, Hektor. Ich bin mit diesem Antrage vollkommen
einverstanden; denn bei solchen Minimalansätzen weiß Jeder, der
eine Stelle sucht, was er im schlechtesten Falle bekommt und das
Marimum ist ihm eine Ermuthigung zur gehörigen Pflichterfüllung.

Läßt man einfach das Marimum bestehen, so muß
jeder Bewerber stets noch fragen, wie viel man ihm eigentlich
geben wolle. Waö die Stelle deö Jngenieurgehülfen betrifft,
so wirb man dieselbe hoffentlich nicht streichen wollen; denn schon
nach einem Jahre müßte man Ach überzeugen, daß der Oberingenieur

allein die Sache nicht machen kann. Der Oberingenieur
wird häufig auf dem Bureau sein müssen, um Projette
auszuarbeiten und daM kann er unmöglich auch auf der Bahn sein.

Ist er aber auf der Bahn, so muß Jemand auf dem Bureau
sein, denn jede halbe Stunde wird ihm Jemand nachfragen, und
daß ein bloßer Zeichner oder Kopist auf dem Büreau bleibe,
welcher nicht Rede und Antwort gàn kann, liegt nicht im
Interesse der Bahn.

Karrer. Ich möchte hingegen die Stelle des Adjunkten
d«ö Betriebsinfpektors nicht streichen Gegenwärtig eristirt zwar
kein solcher Beamter, sondern der Betriebsinspektor macht die

Sache allein mit der Hülfe eines ganz untergeordneten
Angestellten. Allein bei inir steht die Erwartung fest, daß die
Verhältnisse der Bahn sich zu Gunsten derselben gestalten werden
und daß der Verkehr zunehmen wird. Es werden in dieser
Richtung außerordentliche Anstrengungen gemacht und namentlich
wird dahin gearbeitet, daß die Güter von Langnau nach Burg-
dors, welche auf der Bahn bei l.3> Wegstunden zurück W legen
haben, auf dem gewöhnlichen Weg dagegen nur vier, wo möglich

zukünftig per Bah» transportirt werden. Der Verkehr wird
sich wahrscheinlich verdoppeln oder doch in hohem Grade
vermehren und alsdann muß der Betrieböinspektor einen Gehülfen
haben. So lange ein solcher nicht nothwendig ist, wird man
die Stelle unbesetzt lassen, allein das Gesetz sollte die erwähnte
Eventualität vorsehen: Es ist Ihnen vielleicht von Interesse,
die Besoldungs- und Bcamtenverhältnisse anderer Bahnen kennen

zu lernen. Die Centralbahn gibt ihrem Oberingenieur in Basel
Fr. 7200, nebst Fr. 5—10 als Reiseentschädigung. Der Ober-
ingénieur ist ein Berner, woraus Sie sehen, daß auch anderswo
nicht ausschließlich darauf gehalten wird, nur Leute aus dem

eigenen Lande anzustellen. Ihm stehen zur Seite ein technischer

Gehülfe mit Fr. 2160, ein Sekretär mit Fr. 2100 und ein
Büreaugehülfe mit Fr. 1200. Dazu hat aber die Centralbahn
noch besondere Bahningenieurs für jeden Jngenieurbezirk. So
ist in Basel neben dem Oberingenieur noch ein Bahningenieur,
der Fr. 2700 hat, mit einem Sekretär, der Fr. 1620 hat. Der
Ingenieur des zweiten Bezirks in Luzern hat Fr. 3000 und sein

Sekretär Fr. 1200; derjenige des dritten Bezirks in Bern hat
Fr. 2700, und unter ihm stehen noch ein Jngenieurgehülfe, ein
Sekretär und ein Büreaugehülfe. Diese drei Bezirksingenieure
haben überdies noch Reisegelder bis auf Fr. 1200. Während
also die Ccntralbahn ein Centralbüreau und drei untergeordnete
Bureaux hat, will man es hier mit einem sehr einfachen
Centralbüreau zu machen suchen. Der Maschinenmeister der Ccntralbahn

ist gleichzeitig Vorsteher der Reparaturwerkstätte und bezieht

in jeder dieser Eigenschaften je Fr. 2700 und überdieß ebenfalls
in jeder dieser beiden Eigenschaften je Fr. 400 als
Wohnungsentschädigung. Dazu hat er an den Arbeiten, welche die Fabrik
liefert, eine Tantième, welche eine bedeutende Summe abwirft.
Aehnliche Verhältnisse sind bei der Rordostbahn, wo der
Maschinenmeister >3—16,000, der Kassier Fr. 6000, der Betriebschef
Fr. 10,000 hat. Unsere Bahn ist nun ungefähr um ein Drittel
kleiner als die Centralbahn und als die Union Snisse, weßhalb
man auch mit den Besoldungen niedriger gegangen ist. Allein
sie müssen doch immer so sein, daß es noch möglich ist, brauchbare
Leute zu bekommen.

Bach stellt den Antrag, daß, wenn die Minima gestrichen
werden sollten, die vorgeschlagenen Minimalansätze alsdann als
Maxima erklärt werden.

Herr Baudircktor. Die Anstellung eines Jngenieurgehülfen

ist nach dem neueren Antrag Ihrer Kommission genehmigt
worden, nachdem sie anfänglich geglaubt hatte, der Oberinge-
nicur könne die Geschäfte allein besorgen. Ich war schon im
Regicrungsrath der Ansicht, diese Stelle sei nothwendig, andere
Mitglieder dagegen hielten die Stelle für überflüssig. Ich halte
dafür, die Anstellung eines Jngenieurgehülfen sei absolut nöthig.
Der Oberingenieur muß im Bureau sein und auf der Bahn;
denn in den ersten Jahren werden immer noch nachträgliche
B.auten auszuführen sein, und der Unterhalt der Bahn selber
erfordert im Anfange eine sehr gesteigerte Aufmerksamkeit und
häufige Reisen des Oberingenieurs auf Ort und Stelle. Da
ist es nun sehr nöthig, daß während der Oberingenieur auf der

Bahn ist, der Jngenieurgehülfe auf dem Bureau sei, um die
schriftlichen Arbeiten zu besorgen, welche nicht eingestellt werden
können, und um Auskunft zu geben. In den ersten Jahren
sind namentlich Veränderungen an den Schienenunterlagen nöthig,
da der Bahnkörper sich an einzelnen Stellen fetzt, so daß der

Oberingenieur nicht immer wird anwesend sein können. Durch
die Beibehaltung des Jngenieurgehülfen werden Ersparnisse
erzielt werd«. Die Besoldung ist im Ganzen sehr bescheiden. Im
Weitern kommen noch zwei Punkte in Betracht, von denen der
eine bereits angeführt worden ist, nämlich das dermal bestehende

Vertragsverhältniß mit dem Jngenieurgehülfen. Würde die Stelle
aberkennt, so könnten Streitigkeiten entstehen; denn jedenfalls
müßte eine Entschädigung bezahlt werden. Aber es ist noch ein

fernerer Punkt zu beachten. Wir haben an der Bahn ein?»
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Oberingenieur, der einen ziemlich bedeutenden Ruf besitzt und
durch und durch gebildet ist in Eisenbahnsachen, Er hat von
der Pike auf gedient und sich in verschiedenen Ländern seine

Kenntnisse erworben, weßhalb er vom Regierungsrath öfters mit
Missionen beauftragt wird, die zum Wohl des Landes dienen,
wie z, B. erst in jüngster Zeit zu Begutachtung der Alpensrqge.
Er hat dafür eine gewisse Zeit verwenden müssen, und ähnliche
Fälle werden wohl noch öfters vorkommen. Ohne einen
Ingenieurgehülfen wäre in solchen Fällen die Bahn ganz verwaist.
Aus allen diesen Gründen empfehle ich Ihnen, im Einverständniß
mit Ihrer Kommission und dem Berichterstatter des Regierungsrathes,

die Beibehaltung der Stelle des Jngenieurgehülfen.

Herr Berichterstatter des Regierungsraches. Ich gehe

den Antrag des Herrn Niggeler ebenfalls zu, daß hier die
Minima beibehalten werden, und daß beim Materialverwalter als
Mi-nmum 25l16 angesetzt werden,

A b stim m u n g.

Für Weglassung der Stelle eines Adjunkten des

Betriebsinspektors Gr. Mehrheit,

„ Beibehaltung derselben Minderheit.

„ » der Stelle eines Pahmnge-
nieursadjunkten 63 Stimmen.

„ Weglassung derselben 41 „
„ den Artikel im Allgemeinen Mehrheit.

Äteunte Sitzung.

Mittwoch den 38. November 1864.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung! die Herren Burger, Chapujs,
v. Graffenried, Knechtenhvser, Mathez, Rösti, Seßler, Sommer
und Stocker; ohne Entschuldigung: die Herren Acbi, Bcguelin,
Botteron, Buchmüller, Bützberger, Choulat, Ecabert, Fankhauser,
Frotö, Gobat zu Moutier, Gobat zu Cremines, Hcnnemann,
Henzelin, Jordi, v. Känel in Aarberg, Karlen, Keller vom
Buchholterbcrg, Loviat, Lutz, Monin, Niggeler, Oeuvray, Probst,
Reichenbach, Rosselet, Rothcnbühler, Rubelt, Scheidegger,
Schertenleib, Schmid in Spengelried, Sicgcnthaler, Stämpfli in
Schwanden, Salchli, v. Wattenwyl von Rubigen und Willi,
Simon.

Schluß der Sitzung um 1 Uhr

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.

Das Prorokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Das Präsidium läßt einen Anzug der Herren Stämpsti
und Egger verlesen, mit dem Schlüsse, daß zur Vorberathung
der Anträge des RegierungSrathcs über die Stadterweiterung
eine Kommisston niedergesetzt und in der nächsten Session des
Großen Rathes von derselben Bericht erstattet werden möchte.

Eg ger, Hektoc. Ich bin so frei, bei Gelegenheit dieses
Anzuges den Herrn Präsidenten anzufragen, auf wann er den
Vortrag des Regierungsrathes, betreffend die Vervollständigung
des Straßennetzes, welcher schon längere Zeit vollständig
vorberathen in der Drucke liegt, zur Behandlung zu bringen
beabsichtige. Wenn der Herr Präsident diese Angelegenheit nicht von
sich aus noch diese Woche aus die Tagesordnung setzt, so stelle
ich den Antrag, es möchte dieß geschehen.

R enfer bemerkt, wichtiger als dieses Geschäft, sei die so

lang verzögerte Erlassung des Strafgesetzbuches, welches jedenfalls

noch im Laufe der gegenwärtigen Session provisorisch in
Kraft gesetzt werden sollte.

Mi ehe l,^Fürsprecher, bemerkt, daß in denjenigen Gemeinden,

welche nicht an Hauptstraßen liegen, ein Beschluß, betreffend

Vervollständigung des Straßennetzes viel nothwendiger sei,

als das Strafgesetzbuch, und daß man in einzelnen Gemeinden
aus den daherigen Beschluß des Großen Rathes mit so großem
Verlangen warten, wie die Juden aus den Messias.
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Mcyer, Oberst. Am 8. Mai 1863 haben Sie ver
Straßennetzkommisston den Auftrag ertheilt, binnen Jahresfrist im Verein

mit der Baudirektion zu untersuchen, welche Straßenbautcn
die nothwendigsten und dringlichsten sein möchten, und in diesem

Sinne ein Straßennetz zu entwerfen. Diesem Auftrage sind die

Baudirektion und die Kommission rechtzeitig nachgekommen, und
die daherige Arbeit ist bereits gedruckt unter die Mitglieder
ausgetheilt. Der Regierungsrath und die Kommission können jeden

Augenblick Bericht erstatten. Ich wünsche, daß diese Angelegenheit

ihre Erledigung finde, damit nicht dem Regierungsrath und
der Kommisston der Borwurf gemacht werden könne, als ob sie

die Angelegenheit verschleppen.

v. Känel, Negotiant, bemerkt, daß beide Gegenstände noch

diese Woche behandelt werden sollten, und daß bloß die Frage
der Priorität in Betracht kommen könne. Da das Strafgesetzbuch

nicht zur Ehre sondern zur Schande des KantonS seit mehr
als einem halben Jahrhundert auf den Traktanden gewesen und
nunmehr ein vollständiger Entwurf vorliege, welcher sogleich
behandelt werden könne, während die Vervollständigung des
Straßennetzes bedeutende Geldmittel in Anspruch nehme, deren
Beschaffung im gegenwärtigen Augenblick doch nicht möglich sei,

so stelle er den Antrag, das Strafgesetzbuch morgen oder doch

noch in der gegenwärtigen Session vor dem Straßennetz zu
behandeln.

Röthlisberger, Gustav, bemerkt, es könnten leicht in
der gegenwärtigen Session beide Angelegenheiten erledigt werden,
sofern man wenigstens die Session noch die dritte Woche
fortdauern lassen wolle. Es könne dieß um so leichter geschehen,
als dermalen keine Landarbeiten vorzunehmen seien.

Herr Präsident. Ich habe dem Herrn Egger zu
bemerken, daß alle diese Berichte an die Tagesordnung gesetzt sind
und daß wir einfach abwarten müssen, welche in der heutigen
Sitzung erledigt werden können. Dem Herrn Rcnser bemerke

ich, daß der ziemlich umfangreiche Entwurf des Strafgesetzbuches
dem Großen Rathe erst vor einigen Tagen, und die französische
Uebersetzung sogar erst vorgestern ausgetheilt worden ist, so daß
die Herren schwerlich im Falle wären, mit Sachkenntniß an
dieser Berathung Tbeil zu nehmen. Was die Fortsetzung der
Session betrifft, so muß ich bemerken, daß wenn man bis jetzt
auch nicht müde geworden ist, manche Mitglieder doch nach zwei
Wochen gerne nach Hause gehen werden. Dazu kommt, daß
in der nächsten Woche die Bundesversammlung zusammentritt,
zu deren Mitgliedern die meisten Rcgierungsräthe und eine ziemliche

Anzahl Großräthe zählen. Es wäre daher für diese Herren
sehr schwierig, unsern Sitzungen auch ferner beizuwohnen. Endlich

beabsichtigt der Regierungsrath und Ihr Präsidium, den

Großen Rath kurz nach Neujahr wieder zusammen zu berufen.

Egger, Hektor. Ich beharre auf meinem Antrag und
verlange Abstimmung, denn überall wird man angefragt, wo
die Straßennctzangelegenheit stecke.

Herr Präsi d e n t. Jedenfalls könnte die Sache nicht morgen

vorkommen, denn für morgen ist schon der Gesetzesentwurf
über die Ausübungen der medizinischen Berufsarten an die
Tagesordnung gesetzt.

Ren fer. Ich beharre ebenfalls auf meinem Antrage,
betreffend das Strafgesetzbuch, in dem Sinne, daß es in g-lalio
angenommen weide. Die jurassischen Mitglieder werden sich in
dem Entwürfe schon zurecht finden.

A b st i m m u n g.

Den Straßennetzentwurf zu behandeln 65 Stimmen.
Dagegen 6t „
Das Strafgesetzbuch zu behandeln 8? „
Dagegen 3 t „
Dem Strafgesetz die Priorität zu geben 97 „

„ Straßennetz „ „ „ „ 4t „

Der Herr Präsident setzt demnach an die Tagesordnung
von Freitag den 2. Dezember:

1. Den Strafgesetzentwurf; 2. Den Straßennctzentwurf, mit
der Bemerkung, daß für das Erstere verfassungsmäßig das
Obergericht einzuladen sei.

Tagesordnung:

Konzession für eine Zweigbahn von der Ostermundigensta-
tion zu den Ostermundigersteinbrüchen.

Grundlage der Berathung bildet folgender von der
Kommission ergänzter und abgeänderter Entwurf des Regierungs-
ralhes.

Konjesfions-Entwurf

betreffend

Eisenbahn von der Bahnstation Ostermundigen bis
zu den Steinbrüchen im Ostermundigenberg.

Der Große Rath des Kantons Bern,

auf den Bericht und Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

t) Der Kanton Bern ertheilt den Herren Mauser und
Comp., Besitzer von Steingruben zu Ostermundigen, das Recht
zum Bau und Betriebe einer Eisenbahn von der Bahnstation
Ostermundigen bis zu den Steinbrüchen im Ostermundigenberg
ausschließlich zum Zwecke des Transportes der am letztem Orte
gebrochenen rohen oder bearbeiteten Bausteine.

Die Dauer dieser Konzession wird auf 99 Jahre bestimmt,
vom l. Mai 1866 an gerechnet..

Der Kanton Bern behält sich das Rückkaufsrecht der Bahn
mit Zugehörden vor zu den nämlichen Fristen und nach den
nämlichen Bedingungen, welche gegenüber der Gesellschaft der
schweizerischen Centralbahn in der Konzession vom 24. November
1852, Art. 36 und 37 festgestellt sind, mit dem einzigen
Unterschiede, daß die Rückkaufsfrist erst vom 1. Mai 1866 zu laufen
anfangen soll.

2) In den Bereich der Konzession fällt auch das Recht
zu der Anlage von Werk- und Vcrladplätzen bei den
Steinbrüchen und bei der Station Ostermundigen zum BeHauen und
Verladen der Steine, mit den nöthigen Vcrzwcigungsgeleisen und
der zum Betriebe dieser Plätze nöthigen Anlagen überhaupt.

3) Für die Anlage der Bahn und der dazu dienenden
Werk- und Vcrladplätze wird zum Behufe der Erwerbung des
erforderlichen Grund und Bodens und Drittmannsrcchten den

Konzessionären das Erpropriationsrecht ertheilt.



Für diese Expropriation sollen die Grundsätze und das
Verfahren gelten, welche das Bundesgesetz über die Verbindlichkeit

zur Abtretung von Privatrechten vom I Mai 1850 in
Verbindung mit der Publikation des Regierungsrathes vom 25.
November 1853 feststellt, nur mit dem Unterschiede, daß über die

Frage der Abtretungspflichtigkeit statt des Bundesrathes der
Regierungsrath und über diejenige der Entschädigung statt des
Bundesgerichtes die kompetenten kantonalen Gerichte entscheiden.
Die Ernennung der Sachverständigen geschieht durch die zuständigen

kantonalen Gerichtsstellen.
Zum Zwecke der Expropriation sind die Pläne für sämmtliche

Bauten und Anlagen dem Regierungsrath zur Genehmigung
vorzulegen, und zwar sowohl bezüglich der Lage und Grenzen des

zu erprvpriirenden Bodens als der auszuführenden Bahnanlagen.
Bei Genehmigung der Pläne soll namentlich darauf gehalten

werden, daß die bereits bestehenden Fahrwege zu den Gruben
nicht verschlimmert werden.

4) Die Konzessionäre verpflichten sich, die Bahn in solcher
Spurweite und Solidität anzulegen, daß beladene Steintransportwagen

der schweizerischen Eisenbahnen mit Sicherheit darauf
spedirt werden können.

5) Die Konzessionäre haben spätestens sechs Monate nach

erhaltener Konzession sich über die Mittel der Bauausführung
genügend auszuweisen, und die Erdarbeiten für die Bahn zu
beginnen, und binnen weitern zwölf Monaten die Bahnarbeiten
zu vollenden und > den Bahnbetrieb selbst zu eröffnen.

Sollte binnen den ersten sechs Monaten der Ausweis über
die Mittel nicht geleistet und die Erdarbeiten nicht begonnen
werden, so erlischt die Konzession.

6) Den Konzessionären wird für den Steintransport von
den Brüchen bis zur Station Ostermundigen die Erhebung eines
Transporttarifes bis auf höchstens 8 Ct. per Zentner bewilligt,
Verladungsgebühr und der Transport der leeren Wagen inbe-
griffen.

Auf ihre Bahn einmündende Nebengeleise von andern Gruben
haben sie, wenn der Staat die Bewilligung dazu ertheilt,
aufzunehmen und den Transport für diese zu den nämlichen
Bedingungen und Tarifen zu besorgen, wie für die eigenen Gruben.

7) Bezüglich auf die technischen und Betriebsanschlußverhältnisse

in Ostermundigen hat eine Verständigung mit den
betreffenden Bahnverwaltungen stattzufinden.

8) Vor dem Beginn der rechtlichen Erpropriationsverhand-
lungen und vor dem Beginne der Erdarbeiten haben die
Konzessionäre zur Sicherung der Vollziehung derselben eine Kaution
von Fr. 50,000 zu hinterlegen und zwar entweder in Baar oder
in soliden Werthschriften Erfolgt diese Hinterlage nicht, so erlischt
die Konzession.

9) Den Konzessionären wird unter Vorbehalt der
Genehmigung des Regierungsrathes gestattet, die gegenwärtige
Konzession auf eine Gesellschaft zu übertragen, die ihren Sitz in
Bern hat.

Herr Hartmann, Eisenbahndirektor, als Berichterstatter
des Regicrungsrathes Die Herren Glauser und Comp. haben
brreits in der ersten Hälfte des Jahres 1863 dem Bahndirektorium

ein Gesuch eingegeben, die Staatsbahn möchte eine Zweigbahn

erstellen, von der Station Ostcrmundingen bis zu den
Ostermundingersteinbrüchen. Es ist Ihnen bekannt, daß in der
Nähe von Bern sich sehr reiche Lager von Sandsteinen befinden,
welche sich sehr gut bearbeiten lassen, und daher das gewöhnliche

Baumaterial in der Stadt Bern bilden. Beinahe die ganze
Stadt ist aus diesen Steinen erbaut. Früher hat man die Sandsteine

meistens aus der Stvckerngrube am Bantiger bezogen;
seitdem aber die Linie von Bern nach Thun eröffnet ist, sind sie

wegen der Leichtigkeit des Transportes in größeren Massen aus
Ostermundingen bezogen worden, obgleich die Steine aus der
Stvckerngrube härter sind, allein es braucht in der Stockergrube
einen größern Abbau, so daß die Steine in Ostermundingen
leichter zu bekommen sind.. In letzter Zeit hat sich die Verwen-

Taqblatt des Kroßen Rathes 1864

287

dung der Ostcrmundingensteine sehr ansehnlich vermehrt, und sie

werden dermal bereits m die ganze Schweiz versendet. Besonders

viele gehen in die französische Schweiz: allein auch die
Bauten deS neues Rathhauses in Glarus, des Politeebnikums
in Zürich und andere Neubauten mehr in der Ostschweiz, sind
meistens aus diesen Steinen aufgeführt. Das Bahndirektorium
hat daher gefunden, es sei am Platze, diese Petition untersuchen
zu lassen und hat damit den Bahningenicur beauftragt. Derselbe

hat Plan und Devis an Ort und Stelle aufgenommen
und zuerst gefunden, daß der Bau der Bahn von der Station
bis zu den Steinbrüchen Fr. 260,OOl >, später aber, daß sie bloß
Fr. 226,000 kosten würde. Die Bahnlängc beträgt 8700 Fuß
und die höchste Steigung 25 pro mille. Der Höhenunterschied
beträgt l lO Fuß. Die Grube, welche die Herren Glauser und
Comp. in Ostermundingen besitzen, hat eine Länge von 500 und
eine Breite von 270 Fuß, was bei einer mittleren Höhe von
140 Fuß 18,900,0t>0 Kubikfuß ausmacht, so daß, wenn jährlich
400,0000 Kubikfuß gebrochen werden, der Vorrath auf 47 Jahre
ausreichen wird. Da aber dort noch bedeutende andere
Steingruben sind, so werden die dortigen Lager auf mehrere hundert
Jahre ausreichen. Nachdem der Bahningenicur seinen Bericht
abgegeben, wurden die Herren Glauser und Comp. eingeladen,
ihr Anträge zu stellen; worauf sie folgende Anträge einreichten:
1) Die Staatsbahn möchte die nöthigen Geldsummen zur
Erstellung dieser Zweigbahn vorschießen und dieselbe unter ihrer
Leitung durch die Gesellschaft ausführen lassen, und 2) die

Staatsbahn möchte den Herren Glauser und Comp. den Betrieb
der Bahn auf 20 Jahre übertragen, gegen Verzinsung des
Baukapitals zu 5'hg, oder sie möchte die Bahn telbcr betreiben, in
welchem Falle die Herren Glauser und Comp. 7 bis 8 Zins
ausrichten würden. Die Regierung, der Eisenbahndirektor und
das Bahndirektorium untersuchten diese Anträge, fanden aber,
der Staat sei nicht im Falle, eine solche Bahn zu erstellen, welche
bloß zum Transport eines einzigen Artikels dienen solle. Der
Regierungsrath beschloß daher in dieses Gesuch nicht einzutreten,
erklärte aber, das Bestreben der Petcntcn, eine solche Bahn zu
erstellen, welche offenbar im Interesse der Volkswirthschaft ist,

unterstützen, eine Konzession unter günstigen Bedingungen
befürworten und zu diesem Ende dem Großen Rathe vie
erforderlichen Vorschläge machen zu wollen. Diese Konzession liegt
nun heute zur Berathung vor, und es wird sich nunmehr fragen,
ob Sie dieselbe ertheilen wollen oder nicht. Wenn man bedenkt,

daß diese Bahn einen nationalökonomischen Nutzen gewährt,
indem sie dem Publikum Bausteine zu einem billigern Preis liefern
wird, als es bis dahin möglich war, so. sollten Sie nicht zaudern,
die Konzession zu ertheilen. Das Projekt gewährt übrigens auch
einen Vortheil für die Staatsbahn, denn die Staatsbahn und
die Centralbahn haben gemeinschaftlich den Transport von
Ostermundingen hinweg übernommen, und wenn die Steinbrüche
ausgebeutet werden, wie beabsichtigt wird, so wird das für die

Zukunft bedeutende Mehreinnahmen gewähren. Es wird auch

auf dem Straßenunterhalte erspart werden; denn wenn man die

Steine auf der Bahn, statt auf gewöhnlichen Wagen abführt,
so werden die Straßen der Umgebung von Ostermundingen
bedeutend weniger in Anspruch genommen. Die Gemeinden
Ostermundigen und Völligen haben diesen Grund in einer Petition
an den Regierungsrath angeführt und gewünscht, daß den HH.
Glauser unb Comp. die Konzession ertheilt werden möchte. Die
Kommisston, welche Sie vor einigen Tagen zur Begutachtung dieser

Angelegenheit niedergesetzt, hat sich gestern versammelt, und zu den

Art. 1 und 3 des ersten Entwurfes einige Zusätze beschlossen, mit
welchen der Berichterstatter des Regierungsrathes einverstanden ist.
Dieselben betreffen die Dauer der Konzession und das Verfahren bei

der Erproprialion, welche nach dem eidgenös. Erpropriationsgesetz
und der eidgenössischen Konzession vorgeschlagen werden. Wie
bekannt, haben wir kein kantonales Erpropriationsgesetz, weß-
halb der Regierungsrath vor einiger Zeit, bei Gelegenheit eines

Erpropriationsfalles in Sonvillier, wenn ich nicht irre, wo ein

Pfandgläubiger durch Auöbezahlung der Erpropriationssumme
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an den Expropriate» bald zu Schaden gekommen wäre, der

Justizdirektivn den Auftrag ertheilt hat, ein Gesetz über
Expropriationen auszuarbeiten. Für veil vorliegenden Fall hat man,
in Ermanglung eines eigenen Erpropriationsgesehes, beschlossen,

es solle das eidgenössische zur Anwendung komme», mit dem

selbstverständlichen Unterschied, daß statt des Bundesrathtö der

Regicrungsrath über die Abtretungspflichtigkeit, und statt des

Bundesgerichtes die kantonalen Gerichte über die EntschädiguNgs-
ftage entscheiden sollen. Ich glaube mit den Ergänzungen der

Kommission enthalte nun der Borschlag alles, was zum Schutze
deS Publikums verlangt werden kann. Ich trage darauf an,
Sie möchten in die Behandlung der Sache eintreten, und den

Herren Glauser und Comp., nach Mitgabe des oben mitgetheilten

/ Entwurfes die Konzession ertheilen.

Steiner, Müller, als Berichterstatter der Kommission,
verliest den Entwurf der Konzession (stehe vben.t Herr Präsident,
meine Herren! Meine Berichterstattung kann ganz kurz sein.

Es herrscht kein Widerspruch mehr zwischen den Mitgliedern der

Kommission; sie haben sich geeinigt durch gegenseitige Annäherung.
Ich will nur kurz die einzelnen abgeänderte» Bestimmungen
durchgehen. Dem § t hat man den Vorwurf gemacht, erstens
daß die Konzession in Beziehung auf die Zeitdauer unbegrenzt,
und zweitens, daß keine Bestimmung über das Rückkaufsrecht
des Staates darin zu finden sei. Man hat daher den K 1

dadurch ergänzt, daß man nach Analogie der Konzession für die

Cent'ralbahn 99 Jahre, beginnend mit dem 1. Mai 1866 als
Zeitdauer der Konzession bestimmt hat. In Bezug auf den

Rückkauf legte man die ßß 36 und 37 dieser Konzession zu
Grunde. Der Staat erhält dadurch das Recht, nach Ablauf
von 3t>, 45, 60, 75 und 90 Jahren die Bahn zurückzukaufen,
nach einem Tarif, der ebenfalls nach den betreffenden Stellen
der Konzession bestimmt ist. Dies ist nun eine Verbesserung,
denn es ist gewiß mit Recht der ursprünglichen Konzession
vorgeworfen worden, daß sie keine Zeitdauer vorgesehen und kein

Rückkaufsrecht vorbehalten halte. Der K 2 ist unverändert
geblieben. Der K 3 des rcgierungs. äthlichen Entwurfes hatte das
Erpropriationsrecht nach dem all-bernischen Versahren festgestellt,
was den Mangel zu Folge hätte, daß keine öffentliche
Planaustage vorgeschrieben wäre. Dir Grunveigenlhümet hätten gar
keine Kenntniß von ren Plänen erhalten, als bis zum gerichtlichen

Vorgehen; der Regicrungsrath hätte hinter ihrem Rücken
die Pläne bestätigen können, und sie hätten keine Gelegenheit
gehabt, die Berechtigung der Konzessionäre zu bestreikn..' Der
Entwurf legt nun das eidgenössische Gesetz zu Grunde, allein
nur mit Bezug aus das Verfahren, nicht aber mit Bezug auf
die eidgenössischen Behörden. Wir behalten die Thätigkeit und
Mitwirkung der kantonalen Behörden vor, und haben also einerseits

den Regicrungsrath, um über dir Pflicht zur Abtretung
von Grundeigenthum zu entscheiden, und die kantonalen Gerichte,
UM das Schatzungsverfahren einzuleiten und in letztet
Instanz darüber zu urtheilen, so wie auch um die Sachverständigen
zu ernennen. Wir haben durch die Annahme der Grundsätze
des Bundesgesctzes ferner die darin enthaltenen Bestimmungen
angenommen: 1) über die öffentliche Planauflage; 2) über die

Sicherung allfälliger Rechte von Pfandgläubigern; 3) über das
Rückkaufsrecht der Eigenthümer für den Fall, daß die veräußerten
Grundstücke nicht verwendet werden sollten; 4) wird es unmöglich

gemacht, daß daß Grundeigenthum zu andern Zwecken
verwendet werde, als zu denen, für welche es ursprünglich bestimmt

war; 5) kommt dann der von uns hinzugefügte Zusatz, daß die

Fahrwege in keiner Beziehung verschlimmert werden dürfen, so

daß die Fährbarkeit der Wege immerhin garantirt wird. Die
Ucberwachung dieser Vorschrift kommt der Regierung zu, wie
überhaupt viel davon abhängt, wie die Regierung ihre Verpflichtungen

erfüllt. Bei der letzthin stattgcfundenen Behandlung ist

à Bedenken ausgesprochen worden, mit Bezug auf Drittmanns-
reckte, indem die große Brunnleitung der Schoßhalve in Betracht
gekommen ist. Es ist mir darüber mitgetheilt worden, daß eine

Kreuzung der BrunnlcitUng durch die Bahn nöthig wird, jedoch

ohne Aenderung im Gcsäll, und ohne Gegengefällt. Immerhin
müssen sich die Eigenthümer der Brunnleitung für den Schutz
ihrer Dicnstbarkeitsbercchtigung erforderlichen Falls an die

Behörden wenden. Der st 6 bcschlägt den Tarif. Da hat ein

Zugeständniß, freilich nicht ein sehr erhebliches, stattgefunden.
Der ursprüngliche Entwurf hatte 12 Rp. Transporttare vom
Kubikfuß aufgestellt. Das Transpottregleinent sämmtlicher
Schweizerbahnen berechnet das Gewicht eines Kubikfußes Sandstein

auf 120 Pfund, mithin wäre der Tarif des ersten Entwurfs
für den Zentner Sandstein äuf 10 Rp. festgestellt gewesen.
Nun hat man von Seiten Sachverständiger darauf aufmerksam
gemacht, daß bet den Schritten, die fortwährend für Einführung
des MettermaßeS gemacht werden, auch aus däs Gewicht abgestellt

werden sollte. Wenn das französische Maß- und Gewichtsystem,

woran ich meinestheils nicht dränge, angenommen würde,
so hätten wir für eine Tarbestimmung nach KUbikfußeN keine

passende Grundlage mehr. Hingegen wären dann hundert
Kilogramme gleich zwei Zentnern. Es tritt nun eine Vergünstigung

für die Abnehmer der Steine von 2 Rp. per Zentner
ein. Wir lassen, anstatt wie bisher vorg.schlägen, 10 Rp vom
Zentner, bloß 8 Rp. von den Brüchen bis zur Starion Oster-
mundigcn zahlen. Die Kst 7, 8 und 9 sind Unverändert geblieben.

Ich will Noch beifüge», daß keine Steuerfreiheit wie bei

ändern Bahnen festgesetzt ist. Es ist keine solche von den

Unternehmern verlangt worden und es wird ihnen auch keine solche

eingeräumt. Das Unternehmen wird daher die Steuern immer

zu zahlen haben. Immerhin ist dasselbe nach meinem Dafürhalten

ein sehr vortheilhastcs. Indessen, wenn ein solches
Unternehmen gelinge« soll, so Muß ein Gewinn dabei herausschauen.
Da man von der andern Seite entgegengekommen ist, da ferner
diese Bahnanlage auch wesentlich den öffentlichen JNtetesstN
diem, so igtbe ich mich entschlossen/ mich diesem Entwurf
anzuschließen und ich empfel'le Ihnen, Namens der Kommission, dessen

Annahme.

v. Buten. Ich will zuerst der Kommission meinen Dank
auSsptechcn für die Modifikationen, welche sie dem regierungö-
räthlichen Entwürfe beigefügt hat, allein ich glaubo, eS sei noch

etwas anderes nothwendig. Ich wünsche, daß die Konzession
ertheilt werde, und daß das Unternehmen gedeihe; denn ich halte
es für zweckmäßig uttb passend ; allein es sind auch die

Bedingungen der Konzession richtig und billig aufzustellen. Ich zweifle
Nicht daran, daß eine Gesellschaft sich bilden, und daß det

Regicrungsrath dafür sorgen wird, daß keine bestehenden Rechte

beeinträchtigt werden. Es muß dabei aber gesorgt werden, daß
die Gesellschaft mit ihren Expropriationen nickt über dasjenige
hinausgehen kann, Was sie absolut Nöthig hat. Im 8 2 wird
nUN gesagt, in den Bereich der Konzession falle auch das Recht
zu Vet Anlage von Werk- und Verladplätzttt bei den
Steinbrüchen und bei der Station Ostermundigen zum BeHauen und
Verladen der Steine. ES ist nun natürlich, daß man nicht von
einem Platze, sondern von „Plätzen" spricht; denn bet den

Steinbrüchen werden mehrere solche Plätze nothwendig sein. Eine
andere Bewandtniß aber hät es mit det Station Ostermundigen.
Wenn dort ein Platz ist, statt mehrere, so genügt das vollständig
Mm Zwecke der Gesellschaft. Es besteht dort schon jetzt ein

Platz, wo Zteitte gehauen und versandt werden und dieses Terrain

Möchte ich den verschiedene» Persönlichkeiten, welche es bis
dähin besessen oder gepachtet haben, auch ferner erhalten, und
Nicht etwa einet Gesellschaft das Recht zuzustehen, dort alle
derartigen Plätze zu erwerben. Eine Beschränkung in diesem Sinne
ist àm Ort; z. B. indem man sagt: In den Bereich der
Konzession fällt auch das Recht zu der Anlage von Werk- uns Ver-
ladplätzcn bei den Steinbrüche», und „eines solchen bei der
Station Ostermundigen" tt. Die Befürchtung, daß die Gesellschaft

alles bei dir Station zu solchen Plätzin sich eignendes
Terrain für sich in Anspruch Nehmen werde, wärt damit beseitigt.

Ober abet man könnte bei § 3 einschalte», es seien andere
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zur Anlage solcher Plätze bei der Station stehe nicht ausschließlich

der Gesellschaft zu. Ich wünsche, daß dem Grundsätze »ach
dieser Bemerkung Rechnung getragen werde. Eine andere

Bemerkung betrifft im 8 3 das Wort „Drittmannsrechte", zu deren

Expropriation die Konzession ebenfalls ertheilt wird. Ich glaube
diesen Ausdruck könnte man geradezu streichen; denn unter
Drittmannsrechte kann man nur zweierlei verstehen, l) Wegrcchte
und 2) Wasserleitungen, etwas Weiteres könnte ich darunter
nicht begreift». Will nun die Gesellschaft sich in den Besitz der

Wege setzen, welche zu den Steinbrüchen führe», und zu diesem

Zwecke die Wegrechle erpropriiren? Nein, denn in einem andern
Paragraphen wird gesagt, daß die bestehende« Zufahktswcge zu
den Steinbrüchen nicht versperrt werden dürfen. Ganz ahnlich
verhält es sich mit den Wasserleitungen. Es kommt gewiß der

Gesellschaft nicht in den Sinn,., die Waffe, leitungen, welche die

Bahn durchschneiden muß, zu erwerben, sondern sie will bloß
die Sache so raNgiten können, daß die Bahnanlage ermöglicht
werde. Allein, warum denn sagen Drittmannsrechte können

erpkopriirt werden? Es ist zu einem solchen Rechte kein Grund
vorhanden, und diese Bestimmung soll daher nicht in die

Konzession, aufgenommen werden. Um diesen Nachweis noch ferner

zu leisten/erlaube ich mir, die Artikel 9 und 1v der Central-
bahnkonzcssion, welche sich auf Gleiches bezicht, abzulesen. .,9) Da,
wo infolge des Baues der Eisenbahn Uebergänge, Durchgänge
und Wasserdurchlässe gebaut, überhaupt Veränderungen, an
Straßen, Wegen, Brücken, Stegen, Flüssen, Kanälen oder

Bächen, Abzugsgräben, Wasserbrunnen oder Gasleitungen
erforderlich werden^ solle« alle Unkosten der Gesellschaft zufallen,
so daß den Eigenthümern oder sonstigen mit dem Unterhalt
belasteten Personen oder Gemeinheiten weder ein Schaden, noch

eine größere Last als die bisher getragene aus jenen Veränderungen

erwachsen können. Ueber die Nothwendigkeit und

Ausdehnung solcher Bauten entscheidet im Falle des Widerspruches
der Regicrungsrath ohne Weitersziehung. 19) Sollten nach

Erbauung der Bahn öffentliche Straßen, Wege oder Brunnleitungen

von Staats oder Gemeinde wegen angelegt werden, welche

die Bahn durchkreuzen müssen, so hat die Gesellschaft keine

Entschädigung zu fordern für die Ueberschreitung ihres Eigenthums,
auch fallen derselben alle diejenigen Kosten allein zur Last, welche

aus del hiedurâ nothwendig gewordene« Errichtung von neuen
Bahnwartshäusern und Anstellung von Bahnwärtern erwachsen

sollte«. - Wenn Straßen, Wege. Wässerungsanlagen, Brunn-
leitungctt u. s. w., welche die Bahn kreuzen, reparirt werden
müßtest, so hat die Gesellschaft für daraus entstandene
Unterbrechungen im Bahndienste den Eigenthümern jener Objekte

gegenüber kein Recht auf Entschädigungsforderung. Wenn solche

Reparaturen als nothwendig sich erweisen, so können dieselben,
so weit sie die Bahn berühren, nur vorgenommen werden unter
Leitung deS Bahnigcnieurs. Dießfalls gestellten Ansuchen wird
die Bahnverwaltung mit Beförderung zu entsprechen haben."
Das sind Bestimmungen vorsorglicher Art, welche hier ebenfalls
aufgenommen werden sollten; denn, wenn auch die Bahn kleiner
ist als die Central bahn, so haben doch die Anstösscr und Expropriate»

auf dieser kleinen Strecke ganz die gleichen Interessen,
wie die Anstösser einer großen Bahn. Ich bin im Uebrigcn mit
den Herren der Kommission ganz einverstanden, allein ich hoffe,
sie werden mit demjenigen auch einverstanden sein, was ich
vorschlage; denn mein Antrag enthält keine Beeinträchtigung der

Konzession, sondern bloß Bestimmungen für den Schutz anderer
Rechte, welche man nicht hintansetzen will.

Karr er. Ich glaube, entweder hat Herr v. Büren die

Konzession wie sie hier lautet Nicht vollständig gelesen, oder
aber dann ihre Tragweite nicht gehörig aufgefaßt, denn alles
was er Noch aufzunehmen wünscht, enthält sie bereits und zwar
durch die Bestimmungen, daß das eidgenössische Erpropriations-
recht anzuwenden sei. Dieses Gesetz ist der Art, daß die

Privatrechte, welche durch solche Unternehmungen verletzt werden
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können, vollständig geschützt werden, soweit ihre Abtretung nicht
durchaus nothwendig- ist. Der Artikel il> schreibt vor: „Der
Bauunternehmer ist verpflichtet, dem Gemeinderatb jeder
Gemeinde in deren Gebiet ein öffentliches Werk ausgeführt werden
soll, nach vorgenommener Aussteckung einen Plan einzureichen,
in welchem die einzelnen in derselben befindlichen Grundstücke,
soweit sie durch das öffentliche Werk betroffen werden, genau zu
bezeichnen sind." Nach Mitgäbe der fernern Bestimmungen des
gleichen Gesetzes müssen hierauf die Pläne während 39 Tagen
zu Jedermanns Einsicht öffentlich aufgelegt werden, und innerhalb

dieser Frist können alle diejenigen, welche gegen die infolge
der Ausführung des Werkes für sie, gemäß dem Plan, entstehende

Verpflichtung zur Abtretung Einsprache erheben zu können
glauben, diese Einsprache in schriftlicher Eingabe bei dem
Gemeinberath zu Handen des BundeSrathes geltend machen. Ferner
haben alle diejenigen, welche mit Beziehung auf das betreffende
Werk, gemäß dem Plane, Rechte abzutreten oder Forderungen
zu stellen im Falle sind, gleichviel, ob sie die Abtretungspflicht
bestreiken oder nicht, jene Rechte und Forderungen genau und
vollständig schriftlich bei dem Gemeinderathe anzumelden. Wird
das Recht zur Expropriation bestrilten, so entscheiden die Gerichte
darüber, ob und wie viel Grundeigenthum abzutreten ist, sowie
sie im Falle von Streitigkeiten auch über den Betrag der
Entschädigung entscheiden. Es ist daher durch die Konzession allem
demjenigen entsprochen, was Herr v. Büren wünsch, denn er
möchte bloß, was in einem Gesetz bereits gesagt ist, auf
unvollständige Weise wiederholen. Das Erpropriationsgesetz sagt im
Fernern deutlich, was die Gesellschaft auf ihre Rechnung erstellen
muß. Ueber öffentliche Rechte entscheidet die Regierung endlich.

Stämpfli, Bankpräsident. Ich will blotz noch über zwei
Punkte Auskunft geben, welche Herr v. Büren berührt hat. Er
hat zunächst daraus gedeutet, wenn man das Erpropriationsrecht
ertheile zu Anlegung von Werk- und Verladplätzen, so könnten
Mißbräuchlich andere Bauunternehmer, welche in Ostermundigen
bereits solche Plätze haben, verdrängt werden. Das ist deßhalb
ein Irrthum, weil, wenn bei der Station Wcrkplätze angelegt
werden, dieß nicht im Interesse der Gesellschaft, sondern im Jn-
eressc von Unternehmern in Bern geschieht, welche ihre Steine
dort beHauen lassen, um leichtere Steine transportircn zu können
und daher einen wohlfeilern Transport zu haben. Wenn aber
die Werkmeister in Bern ihre Steine roh nach Bern bringen
lassen wollen, so steht ihnen dieses frei; wenn sie aber es

vorziehen, ihre Steine dort behaucn zu lassen, so werden die HH.
Mauler und Comp., wenn es nöthig werden sollte, bei der
Station vom Erpropriativnsrechte Gebrauch mache», um es den
verschiedenen Baumeistern möglich zu machen, mieth- ober
kaufweise das erforderliche Land zu bekommen. Was die Gesellschaft
selbst auf ihre Rechnung behaul, wird sie oben bei den
Steinbrüchen selbst bchauen und nicht dort zuerst roh aufladen, um
in Ostermundigen wieder abzuladen, zu beHauen und wieder
aufzuladen. Wenn aber Herr v. Büren beruhigt sein will, so

kann man ja sagen „eines solchen Platzes." Wo er dann hin-
zustehen kommt, und ob der jetzt bestehende Werkplatz verlegt
werden muß oder nicht, hängt von den Unterhandlungen mit
der Centralbahn ab. Es ist möglich, daß sie verlangt, daß
dieser Platz näher an die Ostermundigenstraße verlegt werde,
während die Gesellschaft den Anschluß mehr gegen den Wald zu
wünscht. Was der Ausdruck von „Drittmannsrecht" betrifft, so

hat derselbe allerdings den Sinn, welchen Herr v. Büren ihm
beilegt. Es kann nicht bloß die Abtretung von Grund und
Boden verlangt werden; sondern es ist auch möglich, daß bloß
ein Weg verlegt werden muß. Entsteht dadurch für den
Eigenthümer keine Jnkonvenienz, so spricht ihm der Richter auch keine

Entschädigung zu, entsteht bagen solche, so tritt dafür Entschädigung

ein. Gerade so ist es mit den Brumrleitungen. Daß
es der Gesellschaft Glauser und Comp. nicht in den Sinn kommen

wird, die Schoßhaldenbrunnleitung zu erpropriiren, versteht
sich wohl von selbst, abgesehen davon, daß das eine theure Sache
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würde; sondern eS kann sich bloß um eine allfällige Vcrlequng
handeln, was geschehen kann durch ein Gewölbe über die

Bahn oder was zweckmäßiger und bei dem dortigen Niveau auch

möglich ist, unter der Bahn durch. Ich zweifle nicht daran,
daß man sich gütlich wird verständigen können. Uebrigens können

wir die Worte „und Drittmannsrechte" ganz streichen, weil
dieß schon im eidgenössischen Erpropriationsgesetz entalten ist.
Ueber Zweck und Mittel sind wir alle einverstanden, nur haben

Einige eie Befürchtung, es möchte mit Schikanen gefochten werden,
allein ich für meine Person fürchte dieß nicht, indem die Herren
Glauser und Comp. ehrliche und friedliche Leute sind,

Rcnser. Ich bin so frei, die Mitglieder der Kommission
um Auskunft zu bitten, ob sie die Frage geprüft haben, ob nicht
der Staat selber die Bahn bauen solle? Herr Steiner hat die
Sache sehr sorgfältig untersucht und wirb sich vielleicht auch'
mit diesem Gegenstand besaßt haben. Die Emmenthalerlinie
hätte es nöthig, bessere Geschäfte zu machen. Die Bahn zu den
Steinbrüchen ist nur eine ganz kurze Zweiglinie, und da der
Staat schon die Emmenthalerlinie besitzt, so liegt die Frage nahe,
ob er nicht auch diese heute vorliegende Bahn bauen soll? Nach
dem Bericht der Regierung wird dre Erstellung dieser Zweigbahn
Fr. 260,000 kosten, so daß zunächst ein Kapitalzins von
Fr, 13,000 herausgebracht werden muß. Nach konfidentiellen
Mittheilungen wird nun auf eine jährliche Ausfuhr von 700,000
Zentnern gerechnet, also von mehr als 500,000 Kubikfuß. Zu
8 Rp. der Zentuer oder 10 Rp. der Kubikfuß gibt dieß einen
Ertrag von Fr, 50,00(1
Wirb davon der Kapitalzins abgerechnet mit „ l3,000
so bleiben immerhin noch im ungünstigsten Fall Fr. 37,000
Nun hat der Staat auf der Staatsbahn Personal und Betriebsmaterial

genug und Güterwagen im Ueberfluß, namentlich auf
der Emmenthalerlinie, so daß er damit diese Zweigbahn füglich
betreiben könnte. Ich glaube daher, diese Frage wäre der Prüfung
werth, und wünsche von der Kommission Auskunft, ob sie
dieselbe geprüft habe und ob der Staat dieses gute Geschäft nicht
selber machen könnte?

Stämpftt, Bankpräsid.nt. Ich hatte im Anfang ebenfalls
die Idee, der Staat selbst sollte diese Bahn bauen. Auch die
Herren Glauser und Comp. hatten diese Idee, und die Staats-
ingenicurs haben diese Frage studirt, allein ich bin seither von
dieser Ansicht zurückgekommen, und will Ihnen meine Anschauung
durch ein Beispiel auseinandersetzen. Wenn die Herren
v. Graffenried und Henggeler zu ihrer Fabrike in der Felsenau
eine kleine Zweigbahn bauen, so ist das ein Unternehmen, welches
nicht einen öffentlichen Charakter, sondern nur einen
Privatcharakter hat, weßhalb der Staat nicht daran denken würde, diese

Bahn selber zu bauen. Ganz gleich ist es mit der Zweigbahn
von Ostermundigen. Weil also diesem Unternehmen jeder
öffentliche Charakter abgeht, so soll sich der Staat nach meiner
Ansicht wohl hüten, hier ein Privatgeschäft zu machen. Sonst
müßte er es,'wenn er es bei dieser Gelegenheit thut, bei andern
ähnlichen Gelegenheiten ebenfalls thun. Man wird sagen, das
Unternehmen rentire sich gut. Wenn aber der Staat jedes gute
Geschäft ausbeuten will, so brauchen wir keine Privalindustrie
mehr, sondern der Staat wird dann der Generalindustrielle sein.
Die Hauptsache für ihn ist, daß die Bahn entstehe, denn je mehr
solche Zweigbahnen entstehen, z. B, im Emmenthal bei den vielen
Wasserkräften, die wir dort haben, desto vortheilhafter ist es für
die StaatSbahn, allein der Staat soll dieß Alles nicht selbst
machen wollen. Also noch einmal: es ist dieß kein
Staatsunternehmen, sondern ein Privatunternehmen. Die Frage ist von
den Regierungsbehörden geprüft worden, aber sie sind davon
zurückgekommen.

Die Konzession wird mit der beantragten Einschaltung
„und eines solchen" im Art. 2 und der Streichung der Worte

„und Drittmannsrechte" in Art. 3, sowie mit Aufnahme des
Art. 10 der Centralbahnkonzession angenommen

Fortsetzung der Berathung des Gesetzesentwurfes
über die Organisation des Betriebes der
bernischen Staatsbahn.

Art. 19—28 kommen zusammen in Behandlung.

Art. 19.

Die nähern Bestimmungen über Rangordnung und Pflichten
aller im vorhergehenden Artikel angeführten Beamten und

Angestellten, so wie über Beförderungen und Gehaltserhöhungen
derselben, sollen durch die einschlagenden Dienstreglemente
festgestellt werden, welche der Verwaltungsrath auf den Vorlrag
des Direktors zu erlassen hat.

Art. 20.

Die Amtsdauer sämmtlicher Beamten darf nicht über sechs

Jahre ansteigen. Die Angestellten werden auf unbestimmte Zeit
ernennt. Dle Bedingungen der Anstellung und Entlassung sind
sowohl für Beamte als Angestellte auf dem Vertragwege zu
bestimmen.

Art. 21.

Alle Beamte und Angestellte haben vor Beginn ihrer
Funktionen den verfassungsmäßigen Eid zu leisten.

Axt. 22.

Der Verwaltungsrath bezeichnet diejenigen Beamten und
Angestellten, welche eine Amtsbürgschaft zu leisten haben, und
bestimmt zugleich das Maß derselben. Die Amtsbürgschaftsakten
sind der Hypothekarkassa-Verwaltung abzuliefern, welche sie gleich
den übrigen Amtsbürgschaften zu besorgen hat. Die Installation

kann erst erfolgen, wenn die vorgeschriebene Amtöbürgschast
in Ordnung ist.

Art. 23

Ohne besondere Ermächtigung des Verwaltungörathes ist
den Beamten und Angestellten der Bahn untersagt, ein anderes
besoldetes Amt im Staate oder in einer Gemeinde zu bekleiden,
ein Wahlamt anzunehmen, einen Beruf auszuüben oder ein
Handelsgeschäft zu betreiben.

Der Verwaltungsrath darf nur in solchen Fällen Ausnahmen

von diesem Verbot gestatten, wo die Interessen der Bahn
in keiner Weise gefährdet werden können, und der betreffende
Beamte dadurch nicht zu Abwesenheiten von seinem Posten
genöthigt wird.

Art. 24.

Für sämmtliche Beamte und Angestellte der Staatsbahn wird
eine obligatorische UnterstützungSkasse errichtet. Ebenso wird eine

für sämmtliche Arbeiter und Bedienstete der Staatsbahn
verbindliche Krankenkasse aufgestellt.

Die Statuten über die Organisation und Verwaltung dieser

Hülfskassen erläßt der Verwaltungsrath auf den Vorschlag des
Direktors, dieselben unterliegen aber der Genehmigung des Re-
gierungsralheS.
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Alt. 25.

Der Direktor bestimmt nach Mitgäbe von besondern durch
den Verwaltungsrath zu erlassenden Regulativen:

1) die Nebenbezüge sür Reiseauslagen, Stellvertretung, Aus¬
hülse, Wohnungs- und übrigen Entschädigungen; die Fälle,
in welchen dieselben eintreten und die dazu berechtigten
Beamten;

2) die Nebenbezüge an Stunden und Uebernachtgeldern, Er-
sparnißprämien, Reservedienst, Provisionen; die Fälle, in
welchen dieselben eintreten, und die dazu berechtigten
Beamten und Angestellten;

3) die jeweiligen Einnahmsbeträge, für welche der Genuß von
siren Gehaltszulagen, wie die Stundengelder, oder von
bleibenden Vorthetlen, wie die Amtswohnungen der
Stationsvorstände und Einnehmer, jährlich verrechnet werden
soll. Die Betreffenden haben sodann von den festgesetzten

Beträgen die statutengemäße Steuer an die UnterstützungS-
kasse zu entrichten;

4) die Dienstkleidung, die Bezeichnung der hiezu berufenen
Beamten und Angestellten und die dabei zu übernehmenden
Leistungen.

Art. 26.

Der VerwaltungSrath ist befugt, jederzeit in der Zutheilung
der den Beamten und Angestellten angewiesenen Funktionen
diejenigen Veränderungen eintreten zu lassen, welche die Bedürfnisse
eines ökonomischen Betriebes erfordern.

Art. 27.

Der Sitz der allgemeinen Verwaltung ist in Bern, wo auch

ihre Beamten, so wie die Dienstvorstände und ihr Büreaupersonal
ihren Wohnsitz zu nehmen haben.

Der Wohnsitz der übrigen Beamten und Angestellten ist in
den ihnen vom Direktor angewiesenen Lokalitäten.

Art. 28.

Die betreffenden Dicnstvorständc können für bestimmte Zweige
der Verwaltung eine Probezeit oder Prüfung der Bewerber
verlangen, in welchem Falle der Direktor die Art und Weise des

Verfahrens bestimmt.

Die Art. 19—23 werden unverändert genehmigt.

Die Geldbuße wird in den durch die Regulative bestimmten
Fällen und von den hiezu berechtigten Vorgesetzten zu Gunsten
der Unterstützungskasse verhängt. Sie darf den Betrag von
Fr. 100 nicht übersteigen und wird in der Regel vom Gehalt
abgezogen. Die Dienstvorgesetzten haben in ihren Monatsberichten

diejenigen jeweiligen Geldstrafen zu erwähnen, welche der
Direktor nicht selbst ausgesprochen hat.

Die Zurücksetzung in der Dienstklasse oder im Dieustgrad
und die Entlassung werden von den Behörden ausgesprochen,
welchen die Wahl der Betreffenden zusteht, und zwar auf Antrag
derjenigen Behörde, welche das Vorschlagsrecht zur Wahl hat.

Die Abberufung geschieht durch richterliches Urtheil auf
Antrag des Verwaltungsrathes und des Regierungsrathes.

Mit einem Antrag auf Abberufung ist bis zu dessen
Erledigung jederzeit die Einstellung verbunden.

Art. 31.

Der angeklagte Beamte oder Angestellte soll je vor dem
AuSspruche einer Disziplinarstrafe zum Vorbringen feiner
Rechtfertigung angehört werden.

Art. 32.

Die Disziplinarstrafen sind auf dem Dienstetat des
betreffenden Beamten oder Angestellten einzuschreiben.

Der Verwaltungsrath kann jedoch in Würdigung späterer
Dienste durch motivirten Beschluß die Streichung der Erwähnung

im Dienstetat verordnen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Im
Art. 29 sollte nach übereinstimmender Ansicht des Regierungsrathes

und der Kommission gestrichen werden „die Abberufung",
und statt „die gerichtliche Strafe" am Ende des Artikels sollte
gesagt werden „gerichtliches Einschreiten." Infolge dessen muß
denn auch beantragt werben, im Art. 30 die zwei letzten Alinea
HU Wichen weil sie auf die Abberufung Bezug haben. ES

mag Ihnen vielleicht auffallen, daß man einen Beamten einfach
soll entlassen können, während nach Mitgabe der Verfassung
die gerichtliche Abberufung erforderlich ist; allein es ist zu
bemerken, daß die Beamten und Angestellten der Staatsbahn nicht
eigentlich Staatsbeamte sind; es ist dieses schon dadurch
anerkannt, daß die ganze Staatsbahnverwaltung soviel als möglich
von der übrigen Verwaltung getrennt ist. Die Beamten und
Angestellten werden meistens auf dem Vertragswege angestellt.

Die Artikel 29—32 werden mit den vom Regierungsrath
vorgeschlagenen Modifikationen ohne Einsprache angenommen.

Art. 29—32 kommen zusammen in Behandlung.

Art. 29.

Die in der Verwaltung zur Anwendung kommenden
Disziplinarstrafen sind:

der Verweis,
die Geldbuße,
die Zurücksetzung in der Dienstklasse oder im Dienstgrad,
die Abberufung.
Außerdem haftet der Fehlbare sür allen Schaden, welcher

durch seine Gefährde oder Fahrlässigkeit veranlaßt wird.
Für Handlungen, welche sich ihrer Natur nach zu Vergehen

qualifizircn, bleibt die gerichtliche Strafe vorbehalten.

Art. 30.

Der Verweis wird, abgesehen von der Mahnung oder
Zurechtweisung, welche jedem unmittelbaren Vorgesetzten gegen den
Untergebenen zusteht, von dem Direktor erkannt.

Tagblatt des Großen Rathes I8K4

Art. 33 und 34.

Art. 33.

Der Direktor sorgt für die sofortige Wiederbesetzung aller
erledigten Stellen; Beamtungen nach vorausgegangener
Ausschreibung.

Er verordnet alle Versetzungen des Personals, dessen Wahl
ihm zusteht, und ordnet dessen Vertheilung unter die verschiedenen

Dienstzweige an.

Art. 34.

Ueber die Beurlaubung der Beamten und Angestellten und
deren Ersetzung, resp. Stellvertretung, wird ein Spezialreglement
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das Nähere festsetzen. Als Grundsatz wird hier aufgestellt, daß
der Direktor für nicht länger als 20 Tage Urlaub ertheilen darf.

Werden ohne Bemerkung genehmigt.

Art. 35—41 werden zusammen in Behandlung genommen.

Art. «5.

Der Verwaltungsrath wird einen vollständigen Gränz- und
Kadasterplan der Bahn mit kontradiktorischer Beziehung der
betreffenden Gemeindsbehördcn aufnehmen und zugleich mit ebenfalls

kontradiktorischer Beziehung von Delegirten der Bundes- und
Kantonalbehörden eine Beschreibung der hergestellten Brücke»,
Uebergänge und andern Kunstbauten, so wie ein Inventar des
sämmtlichen Betriebsmaterials anfertigen lassen. Authentische
Ausfertigungen dieser Dokumente, denen eine genaue und
vollständig abgeschlossene Rechnung über die Kosten der Anlage der

Bahn und ihrer Betriebseinrichtung beizulegen ist, sollen in das
Archiv des Bundesrathes und dasjenige des Kantons niedergelegt

werden.
Später ausgeführte Ergänzungen oder Veränderungen am

Bau der Bahn sollen in die gedachten Dokumente nachgetragen
werden.

Art. 36.

Die Bahn sammt beweglicher und unbeweglicher Zubehörde
soll stets in gutem, sicherem Zustande erhallen werden.

Art. 37.

Sämmtliches Betriebömaterial soll stets nach den besten

Modellen gebaut werden und von guter und sicherer Konstruktion

sein.

Art. 38.

Die Verwaltung ist verpflichtet, eine wenigstens zweimal
tägliche Kommunikation für die Reisenden zwischen sämmtlichen
Endpunkten der Bahn zu unterhalten.

Diese ordentlichen Personenzüge sollen eine hinreichende
Anzahl Wagen aller Klassen zur Beförderung aller sich meldenden

Personen enthalten.

Art. 39.

Die Handhabung der Bahnpolizei wird, unvorgreiflich den

Befugnissen der Landespolizei, der Verwaltung überlassen, die

hierüber unter Genehmigung des Regierungsrathes die erforderlichen

Reglcmente aufstellen wird.
Die put der Handhabung und Ausführung dieser Réglemente

zu betrauenden Bahnbcamten sollen eine kenntliche
Auszeichnung in der Kleidung erhalten.

Zur Sicherung des Bezugs des Ohmgeldes wird die Bahn-
vcrwaltung, im Einverständnisse mit den Betreffenden Behörden,
die geeigneten Vorkehrungen treffen.

Art. 40.

Die von den zuständigen Bundes- und Kantonsbehörden
erlassenen Gesetze oder besondern Strafbestimmungen gegen
Beschädigung der Esenbahn, Gefährdung des Verkehrs auf derselben
und Überschreitung bahnpolizeilicher Vorschriften finden auf der

Staatsbahn ihre Anwendung.

Störer und Beschädiger sind von den Bahnbeamten im Be-
tretungsfalle zur Verantwortung zu ziehen und je nach Umständen
festzunehmen und an die zuständige Behörde abzuliefern.

Art. 4t.

Die Staatsbahn als solche, soll für die Bahnstrecken selbst
mit Bahnhöfen, Zubehörde und Betriebsmaterial, so wie für zu
Bahnzwecken bestimmte Gebäude und Liegenschaften außerhalb
des Bahnkörpers nicht in kantonale, noch in Gemeindebesteuerung
gezogen werden dürfen.

In dieser Steuerfreiheit sind jedoch die gesetzlichen Beiträge
an die gegenseitige Brandversichcrung nicht inbegriffen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Man hat
in diesem Abschnitte die gleichen Bestimmungen ausgenommen,
wie in der Konzession der Centralbahn. (Der Redner durchgeht
die einzelnen Bestimmungen).

Die Art. 35—41 werden ohne Einsprache genehmigt.

Art. 42—50 kommen zusammen in Behandlung.

Art. 42.

Die auf der Staatöbahn zur Anwendung kommenden
Transporttaren sind im Marimum folgendermaßen festgestellt:

Tarif.
Personen. Per Stunde. Per Kilometer.

Wagen erster Klasse Fr. 0,50. Fr. 0,105.

„ zweiter „ „ 0,3 „ 0,075.

„ dritter „ „ 0,25. „ 0,055.
Kinder unter zehn Jahren zahlen auf allen Plätzen die

Hälfte Die Verwaltung wird für Billets, auf Hin- und Rückfahrt

am gleichen Tage gültig, eine Ermäßigung von 20 Prozent
auf obiger Tare eintreten lassen. Für Abonncmentsbillcts zu
einer wenigstens zwölfmaligcn Benutzung der gleichen Bahnstrecke
während drei Monaten wird sie einen weitern Rabatt bewilligen.

Für das Gepäck der Reisenden wird mit Ausnahme deS
kleinen Handgepäckes, eine Tare von höchstens Fr. 0,12 per
Zentner und Stunde (Fr. 0,025 per Kilometer) bezogen werden.

Unter Handgepäck wird bloß solches verstanden, das ohne
Belästigung in den Personenwagen untergebracht werden kann
und dessen Gesammtgewicht 20 Pfund nicht übersteigt.

Vieh, mit Waarenzügen transportirt:
Per Stunde. Per Kilometer.

Pferde und Maulthiere vom Stück Fr. 0,80. Fr. 0,165.
Ochsen, Kühe und Stiere idem „ 0,40. „ 0,085.
Kälber, Schweine und Hunde idem „ 0,15. „ 0,035.
Schafe und Ziegen idem „ 0,>0. „ 0,025.

Für den Transport ganzer Wagenladungen soll eine
angemessene Ermäßigung der obigen Taren stattfinden.

Waaren.
Die höchste Tare, die für den Transport eines Zentners

Waaren vermittelst der gewöhnlichen Waarenzüge per Stunde
bezogen werden darf, beträgt Fr. 0,04 (Fr. 0,165 per Tonne
von 20 Zentnern und per Kilometer). Die weitere Klassifikation
ist dem Verwaltungsrath unter Vorbehalt der Genehmigung deS

Regierungsrathes überlassen.
Für Gegenstände, welche ihrer besondern Natpr und

Beschaffenheit oder den Interessen der Konkurenz wegen eine
ausnahmsweise Taxation erfordern, wie Schiffe, Eisenbahnfahrzeuge,
Wagen oder Chaisen, Ackerbaugeräthschaften und dergleichen setzt
der Verwaltungsrath die Transporttare auf den Antrag deS

Direktors fest.



Art 43.

Wenn Vieh over Waaren mit Personenzügen transportirt
werden sollen, so vars die Tare für Vieh bis auf 4V Prozent
und diejenige der Waaren bis auf WO Prozent der gewöhnliche
Tare erhöhi werden.

Geld bezahlt die Tare nach dem Werth von Fr. 0,114 per
1000 Franken und per Stunde.

Als Minimum des Gewichts, resp, des Werthes, werden
berechnet Zentner, resp. 500 Fr., als Minimum der Distanz
eine halbe Stunde.

Eine angetretene halbe Stunde zahlt ihre volle Tare.
Das Minimum der Tranöporttarc eines Gegenstandes darf

nicht unter Fr. 0,40 betragen.
Sendungen dis zu 50 Pfund sind stets als Eilgüter zu

behandeln.
Traglasten mit landwirchschastlichen und gewerblichen

Erzeugnissen bis auf 50 Pfund mit den Personenzügen transportirt,
in Begleitung der Träger, wenn auch in einem andern
Transportwagen, sind frachtfrei. Was in diesem Falle über 50 Pfund
ist, bezahlt die gewöhnliche Güterfracht.

Art. 44.

Wenn der Reinertrag der Eisenbahn tl) Prozent übersteigt,
so sollen die vorstehenden Taren einer Revision und Verhältniß-
mäßigen Herabsetzung unterworfen werden.

Wenn der Reinertrag hingegen 5 Prozent nicht erreicht, so

ist es dem Regierungsrathe überlassen, auf den Vorschlag des
Verwallungsràthes den obigen Tarif zu erhöhen.

Art. 45.

Die durchschnittliche Schnelligkeit des Transport der
Reisenden soll mindestens das Maß von fünf Wegstunden in einer
Zeitstunde betragen. Waaren zur niedrigern Tare sollen innert
der nächsten zwei Tage nach ihrer Aufgabe spedirt werden; wenn
der Versender aber einen längern Termin gestattet, so kann ihm
ein verhältnißmäßiger Rabatt ' bewilligt werden Für
Waarentransporte mit Personenschnelligkeit soll die Versendung mit dem
ersten Personenzug geschehen, insofern die Abgabe eine Stunde
vor dessen Abgang stattgefunden hat.

Der Verwaltungsrath ist ermächtigt, aus den Vorschlag des
Direktors für die Einzelheiten des Tranöportdienstes besondere

Reglemente aufzustellen.

Art. 46.

Die im Tarif festgesetzten Taren begreifen nur den Transport

von Station zu Station, so wie das allfällige Abwägen
und das Ein- und Ausladen in sich. Eine Ausnahme hievon
macht das Ein- und Ausladen ganzer Wagenladungen, wofür
eine angemessene Entschädigung erhoben werden kann.

Art. 47.

Für die Ablieferung in das Domizil des Adressaten hat die

Verwaltung auf den Hauptstationen die gehörigen Einrichtungen
zu treffen und dafür die tarifmäßigen Gebühren zu erheben. -

Für Güter, welche 24 Stunden nach geschehener Anzeige
der Ankunft nicht erhoben werden, wird eine Lagergebühr bezahlt.

Art. 48.

Die Taren sollen überall und für Jedermann gleichmäßig
berechnet werden.

Die Eisenbahnverwaltung darf Niemanden einen Vorzug
einräumen, den sie 'nicht unter gleichen Umständen allen Andern
gestattet.

Art. 49.

Jede Aenderung am Tarif oder an den Transportreglemen-
ten soll gehörige Veröffentlichung bekommen; erstere mindestens
14 Tage vor ihrem Inkrafttreten.

Art. 50.

Die Dkwaltung ist verpflichtet, Militär, welches im
eidgenössischen oder kantonalen Dienste steht, so wie eidgenössisches
oder kantonales Kriegsmaterial auf Anordnung der zuständigen
Militärstelle um die Hälfte der niedrigsten bestehenden Taren
durch die ordentlichen Bahnzüge zu befördern. Der Ausdruck
„Militär" ist gleichfalls auf Landjäger und Polizcidiener
anwendbar, welche in amtlichen Aufträgen reisen.

Größere Truppenkorps im eidgenössischen Militärdienste, so

wie das Materielle derselben, sind unter den gleichen Bedingungen

nöthigenfalls durch außerordentliche Bahnzüge zu befördern.
Jedoch hat die Eidgenossenschaft oder der Kanton die Kosten,

welche durch außerordentliche Sichcrheitsmaßregeln für den

Transport von Pulver und Kriegsfeuerwcrk veranlaßt werden,
zu tragen und für Schaden zu haften, der durch Beförderung
der letzterwähnten Gegenstände ohne Verschulden der
Eisenbahnverwaltung oder ihrer Angestellten verursacht werden sollte.

Ueberdieß ist die Verwaltung gehalten, polizeilich zu trans-
portirende Personen um die Hälfte der niedrigsten Taren auf
der Bahn zu befördern.

Herr Berichterstatter des Rgierungörathes. Sowohl
der Regierungsrath, als die Kommission stellen den Antrag, den
Art. 44 zu streichen, weil man wahrscheinlich nicht in den Fall
kommt, ihn zur Anwendung zu bringen. Im Art. 43 trägt
der Regierungsrath darauf an, bei den Worten: „Traglasten
mit landwirchschastlichen und gewerblichen Erzeugnissen bis auf
50 Pfund w." die Worte „und gewerblichen" zu streichen. Auch
in der Konzession der Centralbahn ist in diesem Zusammenhange
nur von landwirchschastlichen, nicht aber auch von gewerblicher,
Erzeugnissen die Rede. Der Reglerungsrath hat gefunden, es
sei nicht am Platz, hier eine Ausnahme von der bestehenden

Regel zu machen. Wenn Jemand mit 50 Pfund Besen von
Langnau nach Burgdorf fahren wollte, so hätte er bis nach
Bern nichts zu bezahlen, wohl aber von Bern nach Burgdorf.
Man sollte es auf der einen Bahn wie auf der andern halten,
und ich wüßte nicht, warum die Staatsbahn auf diese Einnahme
verzichten sollte. Statt des 8 46 schlägt der Regierungsrath
folgendes vor: „Die im Tarif festgesetzten Taren begreifen nur
den Transport von Station zu Station. Die nicht bezeichneten

Nebengebühren, wie Auf- und Ablad-, Magazinirungs- und
Abwägungsgebühren u. s. w., werben aus den Vorschlag des

Verwaltungsrathes vom Regierungsrathe festgesetzt. Diese
Gebühren sind auch bis dahin von der Staatsbahn bezogen worden,

und ich könnte nicht einsehen, warum man diese Einnahme,
welche jährlich bei 30,000 Fr. beträgt, streichen sollte. Auch
anderere Bahnen beziehen diese Gebühren und zwar namentlich
auch die Centralbahn, und sie hat dieselben schon bezogen, bevor
die Staatsbahn eröffnet war und zwar gestützt auf eine
Instruktion-vom 7. April 1863. Diese Auf- und Abladgebühr ist
gerechtfertigt, denn man bezahlt damit einen durch die Bahn
geleisteten Dienst; da die Bahn aus- und abladen muß, wenn die
Waaren -weiter transportirt werden sollen, so leistet sie damit
dem Versender einen Vortheil, für welchen er diese einmalige
Gebühr zu bezahlen hat und für welchen die Bahn mehr
Angestellte haben muß. Die Gebühr ist um so gerechtfertigter, als
man die Waaren abwägen und zu diesem Zwecke kostbare Waagen
anschaffen muß.

Herr Berichterstatter der Kommission. Dieses ist der
bedeutendste Theil des Gesetzes. Der Artikel 42 enthält ganz
die gleichen Ansätze, wie die Konzession der Centralbahn, indem
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wir unsere Bahn nicht anders glaubten stellen zu sollen, - —
Nachdem er einige Zeit am Platze des Schnellschrcibers nicht
verstanden worden, fährt der Redner fort, indem er auf die

Worte „und gewerblich" im Art. 43 zu sprechen kommt, deren

Streichung die Kommission nicht zugeben könne. Es sei dieß
eine Begünstigung, welche für Leute vorgesehen werden, welche
nicht nur mit landwirthschaftlichen Produkten, sondern auch mit
den Erzeugnissen ihrer ländlichen Industrie den Markt besuchen.

Die daherige in der Conzcsston der Centralbahn cMaltene
Begünstigung für landwirthschaftliche Produkte müsse absolut auch
aus gewerbliche Erzeugnisse ausgedehnt werden; denn wenn z, B.
von Word, hinweg ein Bcsenmacher einen Bündel Besen von
30 bis 40 Pfund auf die Bahn mitnehme, so sei es nicht billig,
daß er dafür noch besonders bezahle, während ein Anderer der
ei s gleiches Gewicht Kartoffeln mit sich bringe, nichts zu
bezahlen brauche. Zum § 4b gibt der »Berichterstatter die

Aufklärung, das Abwägen sei so zu veistchen, daß wenn der Ver-
senver seine Waare selbst abgewogen habe, unv sie alsdann auf
der Station bloß noch nachgewogen und richtig befunden werde,
nichts zu bezahlen fei. Werde dagegen erst auf der Station
gewogen mit der Waage der Bahn und mit Hülfe des
Stationspersonals, so solle eine Gebühr bezahlt werden müssen. Für das
Ein- und Ausladen hingegen sollte nichts bezahlt werden, theils
weil auch die Centralbahn nichts verlangen dürfe und es auch
nicht angemessen sei, zwei Tarife zu haben, theils weil das
Aufladen und das Abladen ohne besondere Gebühr bei der Bahn
gerade so selbstverständlich sei, wie beim Fuhrmann.

Karr er. Das Direktorium hat bei dem Vorschlage,
welchen es seiner Zeit an den Regierungsrath gemacht hat^ einen

größeren Spielraum verlangt, als jetzt von der Kommission
vorgeschlagen wird. Man wollte für Waaren bei den gewöhnlichen
Waarenzügcn den Tarif bis auf 5 Cent, feststellen, wenigstens
in dem Sinn, daß man so viel sollte fordern können, wenn es

nöthig würde. — Das Direktorium ist mit dem Regierungsrath
vollständig einverstanden, daß im Art. 43 die Worte „und
gewerblich" gestrichen, und daß im Art. 46 die vom Regicrungs-
rathe vorgeschlagene Redaktion anzunehmen sei. Es heißt zwar
im Gesetze selbst, die Bahn solle betrieben werden zu Förderung
der volkswirthschaftlichen Interessen; allein das sind Worte, welche
man so und anders auslegen kann. Sie dürfen jedenfalls nie
vergessen, daß die Eisenbahn schon an sich ein Institut ist, welches

national-ökonomischen Nutzen gewährt, indem alle Personen,
welche solche benutzen, dieses thun, um sich einen Vortheil zu
verschaffen, und daß alle diejenigen, welche an der Bahn wohnen,
sich in einem außerordentlichen Vortheile befinden gegenüber
denjenigen, welche weiter entfernt wohnen. Ist es nun nicht
billig, daß diejenigen, welchen die Bahn ohnehin die größten
Vortheile bringt, weil sie dieselbe täglich benutzen können,
auch etwas mehr an die Kosten beitragen, als diejenigen,
welche weiter entfernt wohnen und sie deßhalb in viel
geringerem Maße benutzen können? Ist es billig, daß die
Einwohner von Zweisimmen oder von Saanen gleichviel an die
Kosten der Bahn beitragen, wie diejenigen, welche täglich in
die Züge ein- und aussteigen, oder wollt Ihr nicht die Kosten
bis auf einen gewissen Grad denjenigen auferlegen, welche die
Bahn täglich benutzen? Jedermann wird so viel Billigkcitsge-
fühl haben, zu sagen, wer mehr Vortheil von der Bahn hat,
soll auch mehr beitragen als derjenige, welcher weniger Gelegenheit

hat sie zu benutzen. Die Staatsbahn und die Centralbahn
fordern die gleichen Taren; dagegen theilt die Centralbahn die
Stunden in 16 Theile und berechnet nach Sechszehnteln, während

die Staatsbahn nach halben Stunden berechnet, so daß,
wer auf der Staatsbahn l /z Stunde fährt, die angetretene
halbe Stunde ganz bezahlt, so daß, wer eine Stunde und einige
Minuten fährt, für l >/, Stunden bezahlen muß, während er
auf der Centralbahn bloß für 1 >/j Stunde bezahlt. Die Tarife sind
ebenfalls gleich, wie bei der Ccntralbahn, nur mit dem Unterschied,

daß wir für Auf- und Abladen eine Gebühr von 7 Cent.

ansetzen und noch erne Kontrollegebühr von 5 Cent, haben.
Diese Tare bringt jährlich Fr. 20,000 bis Fr. 25,000 ein, und
wenn Sie diese Gebühr streichen, so haben Sie daher den Nachtheil,

daß Sie das Einkommen der Staatsbahn auf Rechnung
der Steuerpflichtigen verminvern. Diese Fr. 25,000 müssen auf
eine andere Wehe herbeigeschafft und daher aus den ganzen
Kanton vertheilt werden, so daß diejenigen das Wegfallende
bezahlen, welche die Bahn nicht einmal gebrauchen können.

Diese Gebühr bezieht aber die Centralbahn auch, nur ist sie

nicht durch den Tarif stritt, sondern in der besondern Instruktion
für den Bezug von Waag-, Krähn-, Lad - und Lagergebühren
vom 7. April 1863, welche im Art. 8 folgendes vorschreibt:

„Auf allen Stationen, für welche nickt Spezialinstruktionen
oder SpezialVerfügungen bestehen, sind für das Auf-, Ab- und
Umladen folgende Gebühren zu erheben:

1) Für das Ablader, aus den Eisenbahnwagen auf die Rampe
oder auf die Erde, oder für das Aufladen von der Rampe
oder von der Erde in die Eisenbahnwagen:
Für alle diejenigen Güter und Rohmaterialien, für welckc
laut den Tarifen der Auf- und Ablad den Versendern,
beziehungsweise den Empfängern zufällt,
s) mit Benutzung des Krahncs, per Zentner 2 Ct
b) ohne Benutzung des Krahncs 3Vz „

2) Für das Abladen von Privatfuhrwerken auf die Rampe
oder für das Aufladen von der Rampe auf Privatfuhr-
werkc

s) für Güter der I, It., III. und IV. Klasse und Wagcn-
ladungsklassen ä, ö und 0 mit Benutzung des KrahneS
per Zentner 2 Ct.

b) ohne Benutzung des Krahncs per Zentner 3'^ „
3) Für das Umladen aus Eisenbahnwagen auf Privatfuhr¬

werke oder umgekehrt für Güter der I., II., III und IV.
Klasse und Wagcnladungsklassen k und 0 mit Benutzung
des Krahncs per Zertner 2 Ct.
ohne Benutzung des KrahneS per Zentner 3', „ "

Für alle diejenigen Waaren dagegen wird nichts gefordert, welche

von den Privaten selbst auf- und abgeladen werden können;
weil aber in der Regel die Leute dieß nicht selbst machen, sondern
durch Bahnangestcllte besorgen lassen, indem sie auf diese Weise

billiger auskommen, so wird diese Gebühr in Wirklichkeit für
alle Waaren bezahlt. Die Staatöbahn fordert, wie bereits

gesagt, für Auf- und Ablad 7 Ct., und zwar die eine Hälfte
dieses Betrages auf der Station, wo aufgeladen, und die andere

auf derjenigen, wo abgeladen wird. Ist sowohl Auf- als Ablad
auf unserer Bahn, so beziehen wir beide Hälften, fällt dagegen
das Eine oder das Andere auf eine andere Bahn, so bezieht
diese die eine der beiden Hälften. Nun haben Sie vielleickt
schon davon gehört, daß es sich darum handelt, mit den
Westbahnen sich zu verständigen und eine sogenannte Fusion
einzugehen, weil dadurch alle Verwaltungs- und Betriebskosten
bedeutend vermindert werden und überhaupt die Administration
vereinfacht und die Einnahmen hoffentlich vermehrt werden.
Wenn Sie nun nach dem Antrage der Kommission diese Auf-
und Abladgebühr streichen, so stellen Sie sich gegenüber jenen
andern Bahnen insofern in ein nachtheiliges Verhältniß, als die

Ertragnisse unserer Bahn um so viel geringer angeschlagen
würden, als diese Einnahme ausmacht, Noch muß ich darauf
aufmerksam machen, daß wenn der Antrag der Kommission
angenommen wird, nur für die Aenderung, Zurückziehung und neue
Herausgabe der Tarife über Fr. 800Ò bezahlt werden müssen,
denn dièse Tarife befinden sich nicht nur bei unsern Stationen,
sondern sind im allen gedruckten Tarifen aller andern Bahnen
enthalten. Ich möchte daher davor warnen, vom gegenwärtigen
Systeme abzugehen um Liebhaberei zu treiben, oder einzelnen
Klassen der Bevölkerung einen Vortheil zuzuwenden. Aus dem
nämlichen Grunde möchte ich auch im Art. 43 die Worte „und
gewerblichen" streichen. Der freie Transport landwirthschastlicher
Erzeugnisse bis zu 50 Pfund hatte namentlich den Zweck, den
leichtern Besuch der Markttage in den Städten möglich zu



machen. Wenn eine Bauernfrau jeden Dienstag mit ungefähr
50 Pfund von Produkten ihrer Pflanzungen nach Bern kommt,
so soll sie für diese landwirthschaftlichen Erzeugnisse nicht noch
besonders bezahlen müssen. Wenn Sie aber dieses Recht auf
gewerbliche Produkte ausdehnen, so werden auch die Krämer
ihre Kisten, welche viel wcrthvoller sind, als ein Korb Kabis
oder Kartoffeln, gratis mitnehmen können Es lohnt sich kaum
der Mühe, auf zirka 40 bis 50 Pfund Gemüse eine besondere
Steuer zu legen, während 40 bis 50 Pfund Kaufmannswaaren
z. B, rohe oder verarbeitete Baumwolle oder gar Seide einen
sehr hohen Werth haben. Wenn man dir gewerblichen Erzeugnisse
im gleichen Verhältniß zu ihrem Werth frei wollte fahren lassen,
wie die landwirthschaftlichen, so müßte für diese letztern 5 bis 6
Zentner gratis gestattet werden, all Psund Bohnen oder Kartoffeln
sind etwas ganz anderes, als 50 Pfund Seide, indem für einen
Zentner Seide in Deutschland ein Eingangszoll von Fr 40
bis 50 zu bezahlen ist. Ich möchte daher warnen, solche
Aenderungen im Sinne der Kommission vorzunehmen. Es wäre
dieß eine Probe, welche sehr theuer zu stehen kommen und die
Interessen der Bahn mehr oder weniger gefährden würbe.

o. Goumoöns. Es ist ganz natürlich, daß man sehr
versucht ist, in den Tarifen möglichst hoch zu gehen, allein es

fragt sich denn doch, ob wir nicht etwas Anderes in's Ange
fassen sollen. Ich erinnere mich gar gut, daß man in den
Jahren 1859, I8K0 und 1861 gesagt hat: „Ja, wenn wir
einmal eine Staatsbahn und den Staatsbetrieb haben, bann
können wir das Joch der Centralbahn abschütteln, dann wird
der Tarif wohlfeiler werden." Jetzt haben wir die Staatsbahn
und den Staatsbetrieb, aber wir haben hier, fernere Belehrung
vorbehalten, einen theureren Personentransport und einen
theureren Waarentransport. Ohne einen Antrag zu stellen, will
ich auf einige Punkte aufmerksam machen, die besonders auf der
Emmenthalerbahn vorkommen. Ungefähr bei der Station Güm-
ligen verbindet sie sich mit der Centralbahn. Zwischen diesen
beiden Linien liegen verschiedene Ortschaften, und nun ist mir
positiv bekannt, daß ein großer Theil der Bevölkerung, die

zwischen beiden Linien wohnt, anstatt den nähern Weg auf die

Staatsbahn mit dem höhern Tarife zu gehen, auf die Central-
bahn mit dem niedrigern Tarife geht. Und dieß ist der Fall
nicht nur mit Personen, sondern auch mit Gütern. Von Dies-
bach geht z. B. der Waarcntransport über Kiesen wohlfeiler als
über Konolfingen. Beide Stationen sind ungefähr gleich weit
von Diesbach entfernt. Ist es unter diesen Umständen nicht der
Fall, daß man die Staatöbahn so zugänglich als möglich mache

für die, welche in deren Nähe wohnen? Da nun die Tarife
schon gedruckt sind und, wie man gesagt hat, in alle Weltgegenden

versandt, so wird man sich freilich darein fügen müssen.

In Bezug auf den Waarentransport folgendes Beispiel. Eine
Lieferung Frucht von Bern nach Worb zahlt bei einer ganzen
Wagenladung 15 Rp. vom Zentner, und zwar von Bern nach
Gümligen, auf der Centralbahn, bloß 6 Rp. vom Zentner für
eine Strecke von nahe an zwei Stunden; dagegen für die Strecke
von bloß t 5,000 Fuß von Gümligen nach Worb auf der
StaätSbahn 9 Rp., also 3 Rp. mehr als von Bern nach
Gümligen. Einen zweiten Gegenstand will ich erwähnen in
Bezug auf den Transport von gewerblichen Erzeugnr en, Da
möchte ich mich der Kommission anfchliessen und empfehlen, die

bezüglichen Worte nicht zu streichen. Herr Karrer hat uns
gesagt, was für ein großer Werth und Unterschied zwischen
50 Pfund gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse sei,

allein ich glaube dessen ungeachtet, 50 Pfund sollte man frei
auf der Eisenbahn mitnehmen dürfen, seien es nun gewerbliche
oder landwirthschaftliche Erzeugnisse. Ich möchte die Kommission
auch unterstützen in Bezug auf Art. 46. Ich halte dafür, da
man für das Ein- und Ausladen bisher nichts bezahlt hat, so

soll es auch fernerhin dabei sein Verbleiben haben. Ich schliesst
mit Empfehlung der Anträge der Kommission.
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Herr Berichterstatter der Kommisston. Ich will mit
einigen Worten aus die Aeußerung des Herrn Karrcr antworten,

man solle sich nicht in Nachtheil bringen wegen Liebba-
bereien der Kommission. Die Kommission hat keine Liebhabereien
getrieben Ich glaube im Gegentheil, daß wir die Frage der
Tarife vom rein grundsätzlichen Standpunkt aus berathen haben,
und mir persönlich ist eS ganz gleich, welchen Antrag Sie
annehmen. Hingegen hat Herr Karree in seinen Auseinandersetzungen

rmnen großen Irrthum begangen. Er hat Ihnen aus
der Instruktion der Centralbahn für Waag«, Krähn-, Lad- und
Lagergebühren die Stelle vorgelesen: „Auf allen Stationen, für
welche nicht Spczialinstruktionen oder Spezialverfügungen bestehen,

sind für daö Auf-, Ab- und Umladen folgende Gebühren
zu erheben: l) Für das Abladen aus den Eisenbahnwagen auf
die Rampe oder auf die Erde, oder für das Aufladen von der
Rampe oder von der Erde in die Eisenbahnwagen:" Man hätte
darnach glauben sollen, diese Stelle enthalte etwas ganz
Allgemeines nämlich als wäre die Bestimmung auf alles und jedes
von der Centralbahn zu tranSpoi tuende Gut anwendbar. Das
punolum «aliens aber, das er ausgelassen hat und wonach diese

Ansicht als durchaus irrig erschein?, ist die mittelbar darauf
folgende Stelle: „Für alle diejenigen Güter und Rohmaterialien,
für welche laut den Tarifen der Auf- und Ablad den Versendern,
beziehungsweise den Empfängern zufällt." Diese Auf-, Ab- und
Umlavgebühr wird also nur von den Gütern und Rohmaterialien
erhoben, für welche den Versendern oder Empfängern laut den
Tarifen Aus- und Ablad zufällt. Hierunter find aber nur die

Rohmaterialien in ganzen Wagenladungen Klasse III (in ganzen
Wagenladungen mit 0 bezeichnet) zu verstehen, im Gegensatz zu
den Kausmannswaaren, die in einzelnen Ballen als Gut zweiter
Klasse versendet werden, worauf die Centralbahn keine Auf- und
Ablavgebühr erheben darf Diesen Unterschied zwischen Kauf-
mannsgütern in Ballen und ganzen Wagenladungen haben wir
in unserem Entwurf auch. Ich glaubte Ismen diesen Irrthum
noch berichtigen zu sollen. Man kann überzeugt sein, daß wir
die Sache wirklich untersucht und nicht aus Liebhabereien
gehandelt haben. Durch den Vorschlag des Regierungsrathes würde
die ausnahmsweise Befreiung der Kaufmannsgüter von der
Auf- und Ablavgebühr für die Staatsbahn wegfallen und
dadurch auch gegenüber der Centralbahn in Frage gestellt, nachdem
die Staatsbehörden diese Befreiung mir so großer Mühe von
der Centralbahn zum Vortheile unseres Handelsstandes erwirkt
haben. Sonst aber haben wir keinen Boden, keinen Halt mehr,
wenn wir nicht den Vertrag mir der Centralbahn und deren

Tarife zu Grund legen.

Gang» il let. Ich erlaube mir zwei Worte über diesen

Paragraphen. Ich möchte mein Möglichstes thun, damit die

StaatSbahn für den Waareutransport benutzt werden könne,

und in dieser Beziehung werde ich Einiges anführen. Auf kurzen
Strecken konkurriren noch jetzt die Fuhrleute mit den Eisenbahnen.
So begegnet eS mir noch zur stunde, daß wir Waaren nach

Thun und Langnau durch Fuhrleute schicken, und noch mit viel
mehr Grund nach nähern Stationen. Wenn ich als Beispiel Thun
annehme, so kostet der Zentner von Bern nach Thun auf der

Centralbahn 20 Rappen; dazu kommen aber noch 10 Rappen <

Camionage hier nnd >0 Rappen in Thun; macht 40 Rappen.
Und was geschieht, wenn irgend etwas verloren geht, oder wenn
irgend etwas zerschlagen wird, oder die Waare an Gewicht
verliert? Diese Verluste, Beschädigungen und Gewichtsdifferenzen
werden nicht vergütet. Die Fuhrleute dagegen fordern 50 Rp.,
dabei hastet der Fuhrmann für Alles, leistet uns Garantie und
führt die Waare ins Haus des Empfängers Auf diese Art
entgeht der Bahn sehr viel. Die Langnauerlinie ist bis jetzt
sehr wenig benutzt worden und nun sollen wir die Tarife noch
Weiler hinauf setzen? Die Entfernung nach Langnau beträgt
32 Kilometer oder 7V, Stunden, so daß die Fracht auf 32 Rp.
zu stehen kommt; dazu 10 Rp. Cammionage hier und 10 Rp.
in Langnau, zusammen 52 Rappen, so daß wenn Sie noch die
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Auf- und Abladgebühr beifügen, Sie natürlich auf mehr als
kl) Rappen kommen Die Fuhrleute nehmen aber die Waaren

zu kl) Rappen nicht nur bis Langnau, sondern auch bis in die

Bärau und noch weiter, und zwar in die Wohnung des

Empfängers, oder, wie man sagt: à äomioilo, alles zu 60 Rappen,
und geben alle mögliche Garantie. Wenn Sie den Handel auf die

Staarsbahn leiten wollen, so müssen Sie dem Handel wenigstens
die nöthige Garantie geben; Sie müssen die Verluste vergüten
und nicht noch mit Auf- und Abladgebühren kommen. Auf
große Strecken nehmen Ihnen die andern Kähnen die Waaren
weg und doch haben Sie die Waaren nöthig, wenn Sie
Einnahmen haben wollen. Ich halte dafür, daß der Antrag der

Kommission für Art. 4K festgehalten werden soll mit Ausnahme
einer Bestimmung, die ich 'wirklich nicht begreife. Die
Kommission will nämlich eine Ausnahme machen für ganze
Wagenladungen. Ich frage um Gotteswillen: Warum? Gerade die

ganzen Wagenladungen solltet Ihr bevorzugen. Ganze
Wagenladungen sind ein großer Vortheil für die Bahn und werden
auf allen Bahnen einem billigern Tarif unterworfen. Es ist
da ein einziger Empfänger, eine einzige Fuhr, eine einzige
Kontrolle, so daß die Verwaltung viel sveniger zu thun hat, als
wenn viele verschiedene Waaren auf den gleichen Wagen kommen.

Ich stelle also den Antrag, daß man in Bezug auf Art. 46
hauptsächlich den Anträgen der Kommission bestimme, daß man
aber den letzten Satz: „Eine Ausnahme hievon macht das Ein-
und Ausladen ganzer Wagenladungen, wofür eine angemessene

Enischädigung erhoben werden kann", streiche. In Art. 42 heißt
cS dann: „Für Gegenstände, welche ihrer besondern Natur und
Beschaffenheit oder den Interessen der Konkurrenz wegen eine

ausnahmsweise Ta ration erfordern, wie Schiffe, Eisenbahnfahrzeuge,

Wagen oder Chaisen, Ackerbaugeräthschaften und dergleichen

fetzt der Verwaltungsrath die Transporttare auf den Antrag
des Direktors fest." Herr Präsident, meine Herren! Ich weiß
nicht, ob es da de« Fall ist, so zu spezialistren. Im Interesse
der Konkurreuz wird noch manches Derartiges in den Artikel
aufgenommen werden müssen, und es ist auch schon Manches
geschehen. Es muß z. B. der Staatsbahn daran gelegen sein,
auch die Käse von Langnau, die nach Basel u. f^w. gehen, auf
die Bahn zu bekommen. Bisdahin hat die gewöhnliche Fuhr
derselben von Langnau nach Burgdorf 5 Rappen gekostet. Will
man also diese Käsefuhren bekommen, so müssen die Central- und
die Staatsbahn sich verständigen und es müssen die Tarife
bedeutend ermäßigt werden, denn es liegt im Interesse der Bahn,
solche Ermäßigungen vorzunehmen. Man muß dabei den
allgemeinen Verkehr mehr im Auge haben, als man es bei der
vorliegenden Bestimmung gemacht zu haben scheint. Ich hätte daher
geglaubt, man sollte den Artikel allgemeiner stellen. Ich will
nicht gerade eine Redaktion vorschlagen, aber es scheint mir,
man sollte sich freie Hand vorbehalten. Allein überhaupt, nicht
nur für den Käse, sondern für alle ganzen Wagenladungen, die
zwischen Burgdorf und Langnau oder den nächsten mit Langnau
in Verbindung stehenden Stationen gehen, möchte ich nie mehr
als 50 Rappen vom Zentner bestimmen. Ein anderer Punkt,
den ich berühren möchte, betrifft die Linie Reuenstadt-Bern. Bis
jetzt leidet diese Linie an gewissen Uebelständen mit Bezug auf
den Waarentransport. Der Weg von Bern nach Paris wäre
offenbar am kürzesten über Verrieres; allein dessen ungeachtet
gehen die Güter sogar aus dem westlichen Frankreich, z. B. von
Bordcaur und von Havre noch dermal über Base! und kommen
dabei wohlfeiler und besser zu stehen, als über Verrieres und
Reuenstadt. Es liegt dies an Schwierigkeiten, welche die
sogenannte französische Ostbahn macht, und so entgeht nicht nur der
Franko-Suisse, sondern auch der Staatsbahn der Transport von
Waaren über Neuenstadt nach Bern. Ich möchte also bei diesem

Anlaß das Direktorium wirklich ersucht haben, dies ins Auge
zu fassen. Bestimmte Anträge stelle ich also nur in Bezug auf
den Art. 4k. Ich will für ganze Wagenladungen keine

Ladegebühr, und ferner, daß für ganze Wagenladungen von Burg¬

dorf nach Langnau eine einheitliche Tare von 50 Rappen
berücksichtigt werden möchte.

Blösch in Bözingen vergleicht den Tarif der Staatsbahn
und demjenigen der benachbarten Bahnen und findet jenen im
Allgemeinen viel höher und ungünstiger. Als einzelne Beispiele
führt Herr Blösch an, daß von Biel nach Reuenburg 10 Rp.
weniger, als von Bern nach Biel bezahlt werden müssen. Aus
jener Strecke habe die Centrálbahn keine Eintrittsgebühr bezogen,
jetzt beziehe die StaatSbahn eine solche von l0 Rappen. Ein
Uebelstand sei es ferner, daß keine Billers zu ermäßigten Preisen
für Schulen gegeben werden, und überhaupt fahre man auf der
Staalsbahn theurer als auf der Centralbahn.

Schmied, Andreas, in Burgdorf. Dieses Kapitel über
die Tarife hat mich wirklich sehr interesstrt. Es hat mich
inleressirt zu wissen, wie unsere Bahn im Perhältniß mit andern
Bahnen stehe und wie daö Direktorium eine gute Einnahme
zu erhallen glaubte, ob mit hohen oder mit billigen Tarifen?
Man hat sich m der Folge veranlaßt gesehen, viel „Zugemüse"
hinzu zu thun, und wird damit erreichen, daß die Bahn nicht
rentirt, wenigstens nach meiner Ansicht. Im Ansang dieses

Kapitels ist mir aufgefallen, daß gesagt ist: Kinder unter lt)
Jahren zahlen die Hälfte. DaS ist zwar gleich wie in andern
Tarifen, aber bei andern Bahnen sind Kinder unter zwei Jahren
ganz tarfrei. Man sagte mir, es verstehe sich dich von selbst.

Ich stelle aber doch den Antrag, zur Verdeutlichung zu sagen:
„Kinder von zwei bis zwölf Jahren zahlen die Hälfte." Ferner
ist mir aufgefallen, daß es in Art. 42 heißt: „Die höchste

Tare, die für den Transport eines Zentners Waaren vermittelst
der gewöhnlichen Waarenzügc per Stunde bezogen werden darf,
beträgt Fr. 0,04 (Fr. 0,tk5 per Tonne von 20 Zentnern und
per Kilometer)." Das ist nun der gleiche Tarif, den andere
Bahnen auch haben. Aber aus der Staatsbahn gibt es keine
reinen Güterrüge, sondern nur Personenzüge, so daß die Waaren
immer die nach Att. 43 erhöhte Tare für Waaren auf
Personenzügen bezahlen müssen. Ich glaube, man habe hier nicht
beabsichtigt, daß man dem ganzen Seeland, dem ganzen Emmenthal

einen erhöhten Viehtransporttarif auflegt, indem auf der
Staatsbahn keine Güterzüge fahren. Es heißt nämlich im
Art. 43: „Wenn Vieh ober Waaren mit Personenzügen
transportât werden sollen, so darf die Tare für Vieh bis auf 40
Prozent und diejenige der Waaren bis auf. >00 Prozent der

gewöhnlichen Tare erhöht werden." Wenn nun keine Güterzüge
gehen, so liegt es in der Willkür der Verwaltung, den Vieh-
transporttaris zu erhöhen. Ich glaube, es verstehe sich von
selbst, möchte aber, daß Vieh und Waaren, mit Personenzügen
transportât, nicht mehr zahlen, und wünsche daher einzuschalten:
„Da wo keine Güterzüge etablirt sind, sollen Vieh oder Waaren
in allen Fällen nur die niederere Tare zahlen." Ich glaube
zwar, es verstehe stch von selbst, halte aber doch dafür, es schade

nichts, wenn dieß hier ausdrücklich angeführt wird. Der Art.
4K ist wohl der wichtigste im ganzen Gesetz wegen seiner
Konsequenzen für den ganzen Kanton, die ich nachzuweisen suchen

will. Sie, meine Herren haben gehört, daß alle westschwei-
zcrischen Bahnen diese erhöhten Tarife haben, wie sie in diesem

Artikel aufgestellt werden. Man hat aber zugegeben, daß alle
ostschweizerischen Bahnen diese Auf- und Abladgebühren nicht
beziehen. Ich bin nun in dieser Hinsicht einverstanden mit Herrn
Ganguillct. Man sagt, diese Gebühren machen Fr. 25,000 bis
30,000 jährlich aus. Wir wollen nun andere Eisenbahngesellschaften

mit unserer Bahn vergleichen. Diese Gesellschaften in
der Westschweiz salzen einem alles Mögliche auf, so daß unser
Einer nicht im Stande ist, eine Rechnung von ihnen zu
untersuchen, allein dafür rentiren sich diese Bahnen nicht. Hingegen
alle die ostschweizerischen Tarife lassen wenigstens ihre Bahnen
eristiren. Was es für Folgen hat, wenn wir diese Ladgebühren
annehmen, will ich nun nachweisen. Herr Karrer hat uns
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gesagt: Wenn wir bedenken, daß die Staatsbahn sich mit den
westschweizerischen Bahnen jemals vereinige so müßte daS

Schwierigkeiten die ten, wenn wir diese höhern Tarife nicht haben.
Man hört nun überall davon sprechen: die Centralbahn solle
für denjenigen Theil, der im Kanton Bern liegt, auch in diese

Fusion eingeschlossen werden. Wenn Sie nun diese Tarife für
die Sraatsbahn beschliesfen, so wird die Centralbahn sagen:
„Ich verlange, daß dieses „Zugemüse" uns auch bewilligt werde,"
und unser Regierungsrath wird eS nicht verweigern können.
Deßhalb habe ich gesagt, man solle die Regierung nicht als
Verwaltungsrath aufstellen, damit sie in der Stellüng bleibe,
solchen Anforderungen sich zu widersetzen Wenn wir aber dieß

beschliesfen, so werden wir diese Bestimmung unseres Tarifes
auch der Centralbahn bewilligen müssen. Auf nur sechs
Hauptstationen der Centralbahn im Gebiet des Kantons Bern wurden
im Jahr l863 2,852,47k Zentner Güter auf- und abgeladen,
was bei einer Gebühr von 3> Ct. die Summe von Fr. 100,000
ausmacht, die wir für Aus- und Ablad nach Basel zahlen
müssen, während nach den Berechnungen des Herrn Direktor
Karrer, die Gesammteinnahmen für diese Gebühr auf der
Staatsbahn nur zirka Fr. 20,000 betragen. Ich gebe nun selbst

zu, daß von diesen Fr. Ml,kW die Hälfte oder sogar ^
immerhin bezahlt werden müssen für den Auf- und Ablad der
ganzen Wagenladungen, allein immerhin werden künftig bei

Fr. 35,000 oder sogar bei Fr. 50,000 als Konsequenzen der
beantragten Gebüh en von den sechs Stationen des Kantons
Bern als ein Mehreres nach Basel bezahlt werden müssen, bloß
um der Staatsbahn eine Mehreinnahme von Fr. 10,000 oder
Fr. 7000 zuzuführen, da hier natürlich auch nur die Hälfte
oder Vz der veranschlagten Gesammtgebühren für Auf- und
Ablad in Frage stehen kann. Dem Antrag des Herrn Ganguillet
betreffend ganze Wagenladungen kann ich nicht beistimmen, und
zwar deßhalb nicht, weil die ganzen Wagenladungen einen
besondern und tiefern Tarif haben und das Reglement für besondere
Betriebe vorschreibt, in den Klassen, für welche spezielle Tarife
ausgestellt seien, müssen Auf- und Abladgebiihren bezahlt werden.
Uebrigens liegt es auch in der Natur der Sache, denn Holz
u. dgl. sind eine ganz andere Art von Gütern, als
Kaufmannsgüter. welche man aus die Station bringt. Bei
Wagenladungen ist ein ganz anderes Verhältniß. Ich möchte diesen
Art. -tk sehr empfehlen und zwar mit der Redaktion, wie sie

von der Kommission vorgeschlagen wird und wie sie übereinstimmt
mit dem Reglement über den durchgehenden Güterverkehr der
Centralbahn und Nordostb« hn. Wir hätten besser gethan, diese

Bahnen als Muster zu nehmen, als die westschweizerischen. Ich
unterstütze diesen Artikel mit der Ueberzeugung, daß wenn wir
ihn nicht annehmen, wir einen Fehler begehen, der vielleicht nicht
mehr gut zu machen ist und der dem Lande ein Schaden wäre,
wie ich nachgewiesen habe, von Fr. 50,000 netto.

Karr er. Ich will zuerst dem Herrn Blösch antworten.
Sein ganzer Vortrag war mehr gegen meine Person als gegen
die Sache gerichtet. Wenn ich mich in dem Sinne verwendet
habe, daß der Bahnhof diejenige Lage erhaltet, welche er jetzt
hat, so geschah dieß aus Rücksichten auf das allgemeine Interesse,
und nicht speziell aus dasjenige von Biet. Viel steht es am
allerwenigsten an sich zu beklagen, denn Bicl hat durch die

Staatsbahn unendlich viel gewonnen, ohne daß es einen Kreuzer
beigetragen hätte. In Biel wird jetzt für ein Stücklein Land,
für das man früher 7 bis 8 Rappen bezahlte, 39 bis 40 Rappen

bezahlt, so daß der Werth des Grundeigenthums sich nicht
nur verdoppelt, sondern verdrei- und vervierfacht hat. Herr
Blösch macht den Vorwurf, die Staatsbahn gewähre für den
Verkehr nicht die nämliche Erleichterung wie andere Bahnen und
führt als Beispiel an, daß Schulen nicht zu ermäßigten Preisen
fahren können. Ich weiß indeß nicht, wann das vorgekommen
sein könnte, es müßte denn zur Zeit gewesen sein, als der
Betrieb noch nicht gehörig organisirt war. Das geht aber langsam
vorwärts, indem nach und nach 39 bis 40 verschiedene Régle¬

mente aufgestellt werden müssen, was Zeit erfordert. Unter
diesen Reglementen findn sich eines, welches den Transport von
Schulen und Gesellschaften reglirt. Der Vorwurf des Herrn
Blösch ist somit nicht begründet; ich will zwar die Thatsache
nicht bestreiken, allein, wenn sie vorgekommen ist, so geschah es
nur deßhalb weil der Betrieb noch nicht organisirt war, wie
es gegenwärtig der Fall ist. Namentlich die Herren vom
Emmenthal werden nicht unzufrieden sein; denn die Bahn führt
gegenwärtig die Waaren von den Stationen an der Emmen-
thalerlinie über Bern nach Burgdors, — von Langnau nach
Äurgvorf ist eine Bahnstrecke von ungefähr l3 Wegstunden —
billiger, als sie früher auf der gewöhnlichen vierstündigen Landstraße

von Langnau nach Burgdorf geführt worden sind. Nicht
Jedermann ist im Falle, derartige Verhältnisse würdigen zu
können, denn dazu braucht es bestimmte Fachkenntnisse, die erst
durch langjährige eigene Ersahrungen erworben werden; ich bin
jetzt drei Jahre bei dieser Administration und verstehe noch lange
nicht alles. Herr Ganguillet hat angeführt, selbst bei den
Tarifen der Cenrralbahn gehe noch eine Fuhr nach Thun, —
allein wenn es bei den gegenwärtigen Preisen der Centralbahn
noch eine solche Fuhr erleiden mag, so würde sie auch dann
noch gehen, wenn wir unsere Tarife bis zu denjenigen der
Centralbahn ermäßigen würden. Uebrigens wird aus kürzern Strecken
die gewöhnliche Fuhr immer wohlfeiler und bequemer sein, weil
sie vor jedem Laden halten kann, so daß die Eisenbahn auch mit
den billigsten Tarifen die gewöhnliche Fuhr nicht wirb
unterdrücken können. Ich weiß wohl, daß man auf der einen Seite
mit höhern Tarifen verliert, allein auf der andern Seite nimmt
man ein, und da muß man eben durch die Erfahrung sich

überzeugen, wie das Resultat sich gestalten wird. Herr Schmid hat
von Kindern unter zwei Jahren gesprochen, welche auf der

Staatsbahn nicht gratis fahren, wie auf der Centralbahn ; allein
in keiner Konzession steht eine derartige Bestimmung, (v. Gou-
moens: Wohl, diese Bestimmung steht in der Konzession). Die
Konzession der Centtalbahn sagt nur, daß Kinder unter zehn

Jahren auf allen Plätzen die Hälfte bezahlen; allein wahrscheinlich

hat die Centralbahn diese Vergünstigung für Kinder unter
zwei Jahren eingeführt, und ich glaube sie besteht auch bei uns,
ohne daß es einer Konzessionsbestimmung dafür bedürfte. Man
darf daher die Entwicklung der Bahn nicht durch so enge
Bestimmungen hemmen. Man hat angeführt, die schlechte Rente
der Westbahn habe ihren Grund in den hohen Tarifen, in der
Ostschweiz dagegen seien die schönen Einkünfte der Nordost- und
der Centralbahn ihren liberalern Ansichten im Handel und Verkehr

zu verdanken. Die Sache ist aber umgekehrt; die Nordostbahn

hat viel höhere Tarife, als die Centralbahn, wie Sie aus
folgendem Tableau sogleich sehen werben.

Einheitssätze.
Bernische Staatsbahn.

Geld Eilgut l. II. III. ö. 0. '

Cts. Cts. Cts. Cts. Cts. Cts. Cts. Cts.
5 8 4 3 3 2z In per Stunde

und Zentner.
3 3 3- 3, 3t 3t Auf-u. Ablad¬

gebühr p. Zent.
4 4 Firer Zuschlag p.

Zent. sFür den

Transit 2 Cts.)
Nordostbahn.

8° I jt per Stunde
u. Zentner.

4 Firer Zuschlag
p. Zentn. (Für

d Transit 2 Ct.)
Für die erste

Stunde p. Ztr.
Fürd. 2.,3.u.4.
Stunde p. Ztr.
Für jede weitere
Stunde p. Ztr.
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Vereinigte Schweizerbahnen.
Geld Eilgut l. II. III. ä v. 0.

Ct. Ct. Ct. Ct. Ct. Ct. Ct. Ct.
5 8z à 4 4 3z lzi per Stunde».

Zentner.
4 Firer Zuschlag

p. Ztr. < Für d.

Transit 2 Ct.)
4 Für die erste

Stunde p. Ztr.
2 Fürd.2.,3 u.4.

Stunde p. Ztr.
Is Für jede weitere

Stuudcp.Zlr.
Gerade in den hohen Tarifen der Nordostbahn ist der Grund
zu suchen, daß sie so viel Rente hatte, bevor die Konkurrenz der
badischen Bahn sie zu einer Herabsetzung nöthigte. Sie können

übrigens die Nordostbahn in ihrer glücklichen Lage und auch die

Centralbahn nie mit der bernischen Staatsbahn vergleichen, welche
eine einzige gute Strecke hat, nämlich Biel-Ncuenstadt, während
die beiden andern Linien sich erst noch entwickeln müssen. Die
Cenrralbahn hat uns eben die guten Strecken vorweggenommen.
Man wird es übrigens auf alle Wege probircn, und wenn man
steht, daß man mit niedrigern Tarifen weiter kommt, als mit
höhern, so wird man natürlich die niedrigern suchen eintreten

zu lassen. Noch muß ich auf eine Bemerkung deS Herrn Schmid
antworten, welcher in dieser Sache außerordentlich klar, ruhig
und sachgemäß gesprochen hat Man darf aber nie vergessen,

daß alle diese Herren, welche Handelsleute sind, von vornherein
eine besondere Stellung einnehmen, nämlich diejenige, ihren
Handel und ihr Gewerb mit möglichst wenig Aufwand betreiben

zu können. Sie wollen möglichst wenig ausgeben und möglichst
viel gewinnen, was ihnen Niemand übel nimmt; allein andere
Leute, welche nicht diesen speziellen Standpunkt haben, schauen
die Sache etwas unparteiischer an. Herr Schmid sagt nun,
wenn wir hier auf der Staatsbahn für die Auf- und Abladgebühr

Fr. 2t),MO bis Fr. 25,Ml) einnehmen, so müssen wir
dagegen Fr. 35,MV nach Basel bezahlen. Allein wenn Sie so

rechnen wollen, so bezahlen wir noch viel mehr Steuern nach
Basel; denn alsdann bezahlen wir mit jedem Billet, das wir
auf der Centralbahn nehmen eine Steuer nach Basel. Das ist
aber nicht ein Opfer, welches man nach Basel schickt, ohne
etwas dafür zu bekommen, sondern alle diejenigen, welche der
Ccntralbrhn für den Transport von Personen oder Waaren
etwas bezahlen, erhalten dafür eine Gegenleistung. Ob die
betreffenden Handelsleute wegen dieser Gebühr weniger Einnahmen
machen, möchte ich bezweifeln, denn was sie auf der einen Seite
mehr bezahlen, dafür werden sie auf der andern Seite mehr
fordern. Der Regierungsrath schlägt nicht vor, daß die betreffenden
Tarifgebühren bezogen werden sollen, sondern er sagt bloß, sie

seien vom Regierungsrath auf den Vorschlag des Verwaltungsrathes
festzusetzen, wenn er es zweckmäßig finde, daß auch in

Zukunft bezogen werde, was bis jetzt bezogen worden ist; allein
es wird nicht gesagt, daß diese Gebühren in alle Zukunft
bezogen werden müssen. Sollte die Wahrnehmung gemacht
werden, daß die Bahn bei niedrigern Tarifen mehr Waarentransport

bekommt, so seien Sie überzeugt, man wird mit beiden

Händen darnach greifen Man muß die Bahn nicht zum Voraus
in alten ihren Versuchen geniren wollen, welche doch nur dahin
gehen, das Publikum ohne Nachtheil für die Bahn gut zu
bedienen.

Schmied in Burgdorf erwidert, daß er nicht die Tarife
angegriffen, sondern dasjenige, was über die Tarife hinaus
gefordert werden solle. Es set ein Nachtheil für unsere Industrie,
wenn man sie durch die Annahme dieser Gebühr Fr. 30M) bis
Fr. 50,000 zu bezahlen mache für etwas, wofür in den benachbarten

Kantonen die Industrie nichts zu bezahlen brauche. Daß
infolge der Streichung dieser Gebühren schon durch Druckkosten

eine Auslage von ungefähr Fr 8000 veranlaßt werden, glaube
er nicht, weil die nämlichen Frachtbriefformulare nach wie vor
benutzt werden könne, indem bloß die betreffenden Rubriken nicht
ausgefüllt zu werden brauchen.

Ganguillet zieht seinen Antrag zu Art. 36, betreffend
die Ein- und Auölavgcbühren, zurück, weil die daherige
Bestimmung sich dem Transportreglement der Centralbahn
anschließe; dagegen halte er es für zweckmäßig, wenn für daS

Eiir- und Ausladen ganzer Wagenladungen eine Ermäßigung
eintrete. '

Schmied in Burgdorf zieht seine beiden Anträge zurück

A b st i m m u n g.

Für den Antrag des Regierungsrathes zum Art.
42, den Satz für den Transport ganzer
Wagenladungen:c. an den Schluß des
Artikels zu stellen

Beim Art. 43 nach d.m Antrage des Regierungs¬
rathes die Worte: „und gewerblichen" zu
streichen

Für Beibehaltung dieser Worte

„ Streichung des Art. 44
Der Art. 46, weicher infolge der Streichung des

Art. 44 nunmehr die Ziffer 45 erhält,
beizubehalten nach dem Entwürfe der
Kommission

Für deü Antrag des Regierungsrathes

„ die unangefochtenen Bestimmungen der Art.
42 bis und mit 50

Mehrheit.

Minderheit.
Mehrheit.

Minderheit.
Mehrheit.

Mehrheit.

Art. 51 (nunmehr 50).

Die Bahnverwaltung hat sich in allen Beziehungen den

einschlagenden Bestimmungen der Bundesgesetze und BundeS-
beschlüsse zu unterwerfen.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
bemerkt, daß dieses Gesetz, so wie alle Konzessionen, welche ertheilt
werden, den Bundesbehörden zur Genehmigung vorgelegt werde.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 52 und 53 (nunmehr 5 t und 52).

Art. 52.

Gegenwärtiges Gesetz tritt sofort provisorisch, in Kraft.
Bis Ende 48K5 soll dasselbe einer zweiten Berathung

unterworfen werden. Die Leitung der Verwaltung geht an die in
diesem Gesetze vorgesehenen Behörden über, sobald dieselben
konsiituirt sind.

Art. 53.

Der Regierungsrath ist mit der Ausführung des
gegenwärtigen Gesetzes beauftragt.

Dasselbe soll in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

aufgenommen werden.

Werden ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.



Der Eingang des Gesetzes lautet:

Der Große Nalh des Kantons Bern,

in Ausführung des Art. 8 deS großräthlichen Beschlusses
vom 29. August !8kl, betreffend den Bau und den Betrieb der
Staatsbahn,

im Hinblick auf den Beschluß des Großen RathcS vom
k. Mai 18t>3, welcher den Betrieb der Bahn durch den Staat
auf eigene Rechnung anordnet,

in der Absicht, diese Inbetriebsetzung den StaatSinteressen
sowohl entsprechend durchzuführen, als der Verwaltung diejenige
Stellung freier und energischer Wirksamkeit zu sichern, welche
der dieser Unternehmung vorherrschend eigenthümliche Charakter
als Verkehrsanstalt erfordert,

beschließt:

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Herr Präsident eröffnet die Umfrage über allfällige
Zusätze.

v. Büren. Der Art. 24 des Entwurfes enthält für die
Beamten lind Angestellten der StaatSbahn durch die Errichtung
einer obligatorischen Unterstützungskasse, und für die Arbeiter
und Bediensteten durch die Errichtung einer Krankenkasse eine
bedeutende Wohlthat. Es ist ganz am Ort, daß solche
Maßregeln getroffen werden. Allein ich mache hier noch auf ein
anderes Verhältniß aufmerksam, welches schon im Gesetz grundsätzlich

aufgestellt werden sollte. Es ist Ihnen bekannt, daß
gerade die Angestellten von Eisenbahnen in einem sehr hohen
Grade permanent in Anspruch genommen sind und daß ihre
Aufmerksamkeit fortwährend so gefesselt ist, daß sie vielleicht mehr
als Andere Anspruch auf einige Momente eigentlicher Ruhe
machen können. Allein auf der andern Seite ist auch bekannt,
daß der Eisenbahnverkehr gerade am Sonntag, welcher sonst
überall der Ruhe gewidmet ist, die Bediensteten besonders in
Anspruch nimmt. Ich halte dieß für einen wichtigen Uebclstand
und glaube, wenn man auch denselben nicht ganz entfernen kann,
so sei es unö doch geboten, daß der Anspruch der
Eisenbahnbediensteten auf den Sonntag so weit als möglich berücksichtigt
werde. Ich weiß, daß anderswo, wenigstens in einem gewissen
Verhältniß der Sonntag den Eisenbahnangestcllten gelassen worden

ist; allein dasselbe rst in der letzten Zeit nun ganz aufgegeben
worden. Ein solches Verfahren ist nicht recht gegenüber den
Angestellten; allein es ist auch nicht klug, im Interesse einer
guten Administration. Der Sonntag ist den Angestellten sehr
nothwendig, weßhalb wir ihnen und uns gegenüber eine Pflicht
erfüllen, wenn wir im Gesetz den Grundsatz aussprechen, daß sie

wenigstens von Zeit zu Zeit den Sonntag frei haben sollen, um
wieder zu sich selber zu kommen und ihren Blick frei nach unten
wie nach oben richten und in die Ewigkeit schauen zu können.
Mein Antrag lautet, daß jeder Bahnangestellte je den dritten
Sonntag vom Dienste frei sein solle.

Bach. Ich habe auch einen Zusatzanlrag zu machen und
zwar zu Art. 7) litt. f.

Herr Präsident. .Wir können nicht mehr auf die
einzelnen Artikel zurückkommen, indem die artikelweise Berathung
geschlossen ist.

v. Gonzenbach. Ich setze mich vielleicht dem nämlichen
Vorwurf aus, wie Herr Bach. Allein dessen ungeacht erlaube
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ich mir, es zu versuchen, noch mit einem Antrage durchzukommen,
welcher vielleicht besser zum Art 41 gestellt worden wäre. Dieser
Artikel bestimmt nämlich, daß die Bahn weder in kantonale noch
in Gemeindebesteurung gezogen werden dürfe. Hier möchte ich
sagen:

Der Herr Präsident bemerlt unter Berufung auf das
Reglement, daß nur noch neue Artikel beantragt werden können.

v. Gonzenbach. Der Antrag, den ich stelle, bildet einen
neuen Artikel, der lauten soll: „Die Staatsbahn ist hinsichtlich
der Staats- und Gemeindesteuern ebenso gehalten, wie die Ceir-
tralbahn." Es ist dieß ein neuer Grundsatz, welcher im Gesetze

noch nicht enthalten ist.

Herr Präsident. Das Gesetz hat bereits einen Grundsatz
angenommen, welcher den Antrag des Herrn v. Gonzenbach
ausschließt.

Herr Regierungspräsident. So gut der Äntrag deS

Herrn v. Büren auch gemeint ist, so muß ich ihn doch bekämpfen.

Das Personal der Bahn ist nicht so zahlreich bestellt,
daß man am Sonntag je einen Drittel austreten lassen könnte.
Die Annahme deS Antrages wäre daher gleichviel, wie die
'Annahme des Grundsatzes, der Bahnbetrieb sei am Sonntag
einzustellen. allein so ist eS mit der Sonntagsfeier nirgends auf dem

ganzen Kontinente gehalten, ausgenommen vielleicht einige Bahnen

in England. Die bernische Staatsbahn wird in ihren
Einnahmen kaum so gestellt sein, daß Betrieb jcweilen am Sonntag,
an welchem ohnehin die Bahn am meisten benutzt wird, eingestellt »

werden könnte. Wenn Sie indessen dieses Opfer, das ungefähr
Fr. 150,999 jährlich betragen würde, bringen wollen, so mögen
Sie cö thun; allein wenn der Große Rath des Kantons Bern
glaubt, infolge dieser Maßregel werde jeweilen ein Drittel der
Bahnangestcllten in die Predigt gehen, so wird er sich

wahrscheinlich irren, denn diejenigen, welche religiöse Bedürfnisse zu
befriedigen haben, werden dies sonst thun können, die Andern
aber würden ohne Zweifel anderwärlige Geschäfte treiben oder
den Sonntag dem Vergnügen widmen. Der Antrag, welchen

Herr v. Büren stellt, würde daher den beabsichtigten Zweck
gewiß nicht erreichen.

In der Abstimmung bleibt der Antrag des Herrn v. Büren
in der Minderheit.

Hierauf genehmigt der Große Rath ohne Widerspruch das
Gesetz, wie eS aus der bisherigen Berathung hervorgegangen.

Vergleich mit der Einwohnergemcinde Viel
zu Erledigung der Ohmgeldangelegcnheit.

Auf die Anfrage des Präsidiums beschließt der Große Rath,
diesen Gegenstand keiner besondern Kommission zu überweisen,
sondern sogleich einzutreten.

Der Antrag des Regierungsrathes und der Entwurf deS

Vergleiches werden verlesen. Der letztere lautet wie folgt:

Zwischen der Direktion der Finanzen des Kantons Bern,
Names des Staates, und der Einwohncrgemeinde von Viel ist

zu gütlicher Beilegung des zwischen beiden Parteien obgewalteten
Rechtsstreites in Betreff der von der Gemeinde Biel gegenüber
dem Staate erhobenen Reklamationen wegen Aufhebung des

dortigen Ortsohmgeldes und der gegen die Rechtsbeständigkeit
des dießfalls von dem Appellations- und Kassationshofe auSge-
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fällten Urtheils vom 30, Januar t863 von dem Staate
erhobenen Einreden der folgende Vergleich geschlossen worden:

1) Der Staat Bern bezahlt der Einwohnergcmcinde Viel in
Betreff der fraglichen Reklamationen als Entschädigung eine

Aversalsumme von fünszigtauscnd Franken, nicht inbegriffen
die Prozeßkosten, welche demselben durch gerichtliche Urtheile
auferlegt worden find.

2) Dagegen verzichtet die Einwohnergemeinde Biel auf alle
weitern Forderungen, sowohl in Betreff der aufgehobenen
Ohmgcldberechtigung, als auch bezüglich allfälligcr anderer
Entschädidungsansprüci e, welche fie ans dem Art. 20 der

Vercinigungsurkunde von, 20. November 1815 herzuleiten
im Falle sein dürfte; namentlich gilt dieser Verzicht rück-

sichtlich des zufolge der Grundsätze der Kantonsverfassung
vom Jahr >846 aufgehobenen Hinter säßgelder.

Z> Dir Finanzdirektion des Kantons Bern behält sich für diesen

Vergleich die Ratifikation d-.s Großen Rathcö vor, zu
welchem Ende derselbe der genannten Behörde in ihrer nächsten

Sitzung vorgelegt werden soll. Wird die Ratifikation
ertheilt, so hat die Ausbezahlung der stipulirten Vergleichssumme

innerhalb 90 Tagen, von dem Datum der daherigeu
Schlußnahmcn des Großen Rathes an zu zählen, ohne

Zins, zu erfolgen; im Falle der Verweigerung der Ratifikation

dagegen fällt der gegenwärtige Vergleich dahin und
beide Parteien bleiben in ihren ehevorigen Rechten.

Herr Regierungsrath Hartmann, als Berichterstatter.
Wie Sie diesem Vortrage entnommen, hat zwischen dem Staate
und der Einwcàrgemeinde Biel eine Streitigkeit stattgefunden,
betreffend den Fortbezug des von der Gemeinde Biel früher
erhobenen Obmgeldes. Der Sachverhalt dieser Angelegenheit ist

folgender Die "Stadt Biel bezog seit Jahrhunderten ein
sogenanntes Ohmgeld siebst Böspfcnning von dem in ihrem Bezirke

ausgeschenkten Weine. Die Einführung dieser Abgabe beruhte

auf einem Erlasse des Bischofs von Basel vom Jahr >336 und
einer Verordnung von Meyer und Rath der Stadt Biel vom
6. November >348. Im Verlaufe der Zeit wurde der Bezug
dieser Abgabe durch wiederholte Verordnungen der Stadtbebörde

bestätigt, die Abgabe auf geistige Getränke im Allgemeinen
ausgedehnt und der Ertrag derselben bald erhöbt, bald herabgesetzt.

Nach der Vereinigung des Freistaates Biel mit dem Kanton
Bern bestätigte zuerst der Kanton Bern der Stadt Biel ihr
Ohmgckdsrecht so wie ihren Zoll und das Recht zrir Beziehung
eines Hintersäßgeldes, ohne daß jedoch diese Bestätigung eine

ausnahmsweise Vergünstigung der Stadt Biel enthalten hätte.

Bei Anlaß der politischen Umgestaltung des Kantons Bern in
den Jahren >830 und 4835 erhob der Stadtrath von Biel
Einsprache gegen jede Veränderung der der Stadt Biel durch
die Vercinigungsurkunde zugesicherten Rechte, allein der Große

Rath verwarf durch Beschluß vom 26. Jänner 1832 diese

Einsprache als unverträglich mit den Grundsätzen der neuen Staats-
verfassuna, wobei jedoch die Motivirung der Schlußnakme
hervorhob daß der 8 9 der Verfassung bloß die der Stadt Biek
zugesicherten örtlichen Vorrechte aufbebe, keineswegs aber ihre
Eigentbumsrechte, wie Zoll, Obmgcld w., welchen das Grundgesetz

selbst die feierlichste Garantie gewährte. Der Bezug des

Ohmgekdes dauerte demnach in Viel wie in den übngen in
gleicher Lage befindlichen Städten des Kantons fort, bi^ der

Große Ratb unterm 13. Juni >837 aus höhern nationalökonomischen

Rücksichten dekretirte: „Alle Konzessionen, welche einzelne
Gemeinden zum Bezüge eines Ortsobmgeldrs lOktroi) erhalten
haben, werden auf >. Januar >838 zurückgezogen, von welchem

Zeitvunkte hinweg der Bezug dieser Munizipalabgabe aufhören
soll." Die meisten Stadtgemeinden, welche bisher ten Obmgeld-
Vezug gehabt hatten, reklamirten anfänglich gegen diesen

gesetzgeberischen Erlaß, später liessen dieselben jedoch sämmtlich die
erhobenen Reklamationen fallen mit Ausnahme der Einwohnergcmcinde

von Biel, welche durch Klage vom >'7. Oktober 1«59>

das Rechtsbegehrcn stellte: „Der Staat Bern fei schuldig das

Ohmgcldrecht der Klägerin anzuerkennen, oder wegen Aufhebung
desselben gesetzliche Entschädigung zu leisten, unter Folge der
Kosten." Der Staat bestritt diese Klage, in erster Linie gestützt
auf die Ersitzung durch eine prozeßhindernde Einrede und in
zweiter Linie einläßlich, verwahrte sich jedoch für den Fall, daß
die Ohmgeldberechligung der Stadt Biel von den Gerichten als
ein wohlerworbenes Privatrecht angesehen werden sollte,
ausdrücklich das Recht für die erste Alternative des Klagbegehrens
t Gestaltung des Fortbezuges des Ohmgeldes) zu optlren Das
Amtsgericht Biel wies indessen durch Urtheil vom 8. Januar
1862 die prozeßhindcrnde Einrede deS Staates ab und sprach

dagegen der Einwohnergemeinde Biel die zweite Alternative
ihres Klagbegehrens zu mit dem Beisatze : „mit diesem Entscheide
fällt der erste Alternativschluß betreffend die Anerkennung des
OhmgeldrechteS dahin." Gegen dieses Urtheil erklärte der Staat
die Appellation. Beim Termin vom 30. Januar 1863 wurden
zunächst die zu beurtheilenden Streitfragen wörtlich nach den
beidseitig angebrachten Rechtsbegehrcn aufgestellt. Die
gegenseitigen Parteianträge dann lauten folgendermaßen:

1) Der Anwalt des Staates beantragte:
s. daß dem Staate das Rechtsbegehren seiner prozcßhin-

dernden Einrede zugesprochen werde;
b. eventuell, daß die Gemeinde Biel mit ihren beiden alter¬

nativen Klagsbegehren abgewiesen werde.
2) Der Anwalt der Gemeinde Biel dagegen erklärte vorerst,

diese Alternative sei nicht mehr streitig, indem solche erst-

instanzlich nicht zugesprochen worden und von seiner Seite
das Urtheil nicht appcllirt worden sei. Derselbe schloß

demnach auf Bestätigung des erstinstanzlichen Urtheils ;

zudem wiederholte er aber auch sämmtliche in den Akte»
enthaltenen Schlüsse und setzte dieselben unter Kostensfolge
an's Recht. Der Appellations- und Kaffationshof wies
hierauf unter Anführung von Motiven, welche wir später
noch genauer ins Auge fassen werden, die prozeßhindcrnde
Einrede des Staates ab und erkannte' dann in der Hauptsache:

„Es ist der Einwohnergemeinde von Biel ihr
Klagsbegehrcn in der zweiten Alternative, die allein noch

in Frage liegt, grundsätzlich zugesprochen."
Gegen dieses Urtheil hat die Finanzdirektion, Namens deS

Staates, unterm 28 Februar 1863, eine Nichtigkeitsklage
eingereicht, wesentlich auf das Motiv gestützt, das Urtheil spreche

der Gemeinde Biel mehr und Anderes zu, als von ihr verlangt
worden (8 363. 6- P.) Zu gleicher Zeit brachte der' Staat à
Rekusationsgefuch gegen den Appellations- und Kassationshof
ein und stellte an den Großen Rath das Begehren um Ernennung

eines außerordentlichen Gerichtes zu Beurtheilung deS

Rechtsbegehrens, 8 10 P. In diesem Stadium des Prozesses

wurden die des gerichtlichen Ganges müden Parteien durch die

Verhältnisse veranlaßt gegenseitig auf Unterhandlungen
einzutreten, und sich zu einem Vergleiche zu vereinigen, welcher Ihnen
vorgelesen wurde, und dessen Hauptgrundsätze darin bestehen:

Erstens, daß der Staat Bern, statt der ungefähr 160,000 Fr.,
welche die Gemeinde Biel laut Entschädigungsnote fordert,
derselben als Entschädigung eine Aversalsumme bezahlt von Fr. 50,000,
nicht inbegriffen die Prozeßkostcn, welche demselben durch gerichtliche

Urtheile auferlegt worden sind. Zweitens, daß dagegen
die Eknwohnerqemeinde Biel' auf alle weitern Forderungen,
sowohl in Betreff der aufgehobenen Ohmgeldbcrechtigung, als auch
bezüglich allfällig anderer Entschädigungsansprüche welche sie

aus dem Art. 20 der Vercinigungsurkunde vom 20. November
1815 herzuleiten im Falle fein dürfte, verzichtet, in dem Sinne,
daß dieser Verzicht namentlich Geltung habe rücksichtlich des
zufolge der Grundsätze der KantonSverfassung vom Jahr 1846
aufgehobenen Hintersäßgeldes. Die Ausbezahlung der stipulirten
Verqleichsumme soll innerhalb 90 Tagen, vom Datum der da-
herigen Schlußnahme des Großen Rathes an zu zählen, ohn«

Zins erfolgen, und die Ratifikation sollte, wie der Vergleich
sich ausdrückt, in der „nächsten" Sitzung des Großen RathcS
erfolgen. Diese „nächste" Session wäre nun eigentlich diejenige



gewesen, welche mit dem 28, Mai laufenden Jahres begonnen
bat. Das daherige Traktandum war im Kreisschreibcn an die

Mitglieder des Großen Rathes, unter Ziffer I der Traktanden
der Finanzdircktiou mugctheilt, allein der Große Rath ging
auseinander ohne diesen Gegenstand zu behandeln. Es wird
daher der zu Stande gekommene Vergleich, wenn die Ratifikation

erfolgt, in diesem Ncbenpunkte eine Abänderung zu erleiden

haben. Der Regierungsrath, welcher der Finanzdirektion zur
Aufnahme des Prozesses, sowie zur Anbringung der Richtig-
keitsklaae und des Rekusationsbegehrenö die entsprechenden
Weisungen ertheilt hat, ist noch dermal davon überzeugt: Erstens,
daß das obennstanzliche Urtheil der Gemeinde Viel mehr und
Anderes zugesprochen hat, als die Klage verlangt, und daß

demnach das Urtheil vizios und die dagegen eingeleitete
Nichtigkeitsklage vollständig begründet ist. Ebenso unterliegt es nach
den klaren Bestimmungen des Civilprozesses in den Äugen bcS

Regierungsrathes keinem Zweifel, daß zu der Beurtheilung diefer

Nichtigkeitsklage der Appellations- und Kassationshof rekusirl
werden kann, und daß vom Großen Rathe zur Beurtheilung
dieser Nichtigkeitsklage nach Mitgabe des Civilprozesses tch 16),
ein außerordentliches Gericht aufzustellen ist. Zweitens ist der

Regierungsrath nach gründlicher, unpartheiiscker und allseitiger
Untersuchung der Angelegenheit im Fernern der Ansicht, daß

das obennstanzliche Urtheil auch in materieller Beziehung nicht

gerechtfertigt ist und nach Zurechterkennung des Rekujationsbe-
gehrenS durch das aufzustellende außerordentliche Gericht
abgeändert werdm müßte. In dieser Beziehung werden folgende

Andeutungen genügen: Das Ortsohmgcld in Biel, fowie in
allen andern Städten des Kantons, wo dasselbe früher eingeführt

war, wie z. B gerade in Bern, ist seiner Entstehung und
Natur nach nichts Anderes als eine zum Zwecke der Bestreitung
der öffentlichen Bedürfnisse bewilligte und auf der Einwohnerschaft

der betreffenden Städte lastende indirekte Kommunalabgabe.
Das Ohmgeld findet sich daher nickt nur bei Biel, sondern auch

bei den meisten andern Städten des Kantons; allein es hat
dieses Abgabensystem den neuen Begriffen von Recht und
Zweckmäßigkeit in der Nationalökonomie weichen müssen Durch die.

Aufhebung des ObmgeldeS hat der Staat den betreffenden
Gemeinden nichts genommen. Die Okmgeldsabgabe war nämlich
nichts anderes als ein Modus der Steuererhebung, welcher in
den frühern Verhältnissen und dem frühern Zeitgeiste begründet

war, — allein ein SteuermoduS, welcher nunmehr, als den

Zeitverhältnisscn nicht mehr entsprechend, aufgehoben worden.
Das Besteuerungsrecht bleibt den Gemeinden und die einzige

Aenderung besteht darin, daß ein anderer Bezugsmodus an
die Stelle des frühern getreten ist. Bei dem frühern
Steuermodus, wie bei dem jetzigen, hatte die betreffende Ortschaft
selbst die Auflage zu ertragen; dieselbe wurde einfach auf den

Preis der Getränke geschlagen und man trank daselbst theurem
oder schlechtem Wein als anderswo. Ein praktischer Unterschied
besteht lediglich darin, daß während früher die Auflage einzig
die Konsumenten und unter diesen namentlich die arbeitende
Klasse der Bevölkerung und den Mittelstand traf, gegenwärtig
das gerechtere System der Vertheilung auf Vermögen und
Erwerb eingetreten ist. Hierin liegt aber zuverlässig keine

Verletzung der wohlverstandenen Interessen der Einwohnerschaft
solcher Städte, und wir dürfen sogar fest überzeugt sein, daß
die Einwohnerschaft von Biel sich wie ein Mann dagegen
erheben würde, wenn man ihr den alten SteuermoduS wieder
oktroircn wollte. Der Regierungsrath ist daher auf das
Vollständigste davon überzeugt, daß bei der Fortsetzung des Prozesses
ein définitives Endurthcil zu Gunsten des Staates ausfallen
müßte. Um indessen selbst den Schein zu vermeiden, als ob

durch die Aufstellung eines außerordentlichen Gerichtes, welches

übrigen nicht das erste dieser Art wäre, die Staatsgewalt zu
Handen des Fiskus sich ein, möglicherwciscsder Kritik ausgesetztes

Drängen gegen die Ncchtssprcchung der Civilgerichte erlauben
wollte, — eine Behauptung, die zwar mit Unrecht, bereits
erhoben worden ist, — und. um das Beispiel der Nachgibigkcit

selbst in solchen Fällen zu geben, wo der Fiskuö nach dem strikten
Buchstaben dcS Gesetzes ein günstigeres Urtheil erwarten dürfte,
stellt der Regierungsrath Ihnen, Herr Präsident, meine Herren den
Antrag: Sie möchten die Ratifikation des vorläufig zu Stande
gekommenen Vergleiches beschließen. Es wird dabei ausdrücklich
bemerkt, daß die Initiative zu Beseitigung des langjährigen
Streites auf dem Wege des Vergleichs von Seite der
Einwohnergemeinde Biel ausgegangen ist, indem die, mit der Wahrung
der fiskalischen Interessen beauftragte vollziehende Behörde ohne
bestimmte Weisung des Großen Raihes es als Pflicht betrachtet
hätte, den Weg Rechtens bis auf's Aeußerste zu verfolgen.
Weiter zu gehen aber, könnte der Regierungsrath Ihnen nicht
empfehlen. Die Gemeinde Biel hat nämlich durch Schreiben
vom 28. Mai 1864, ohne die von ihr bereits ertheilte Ratifikation

in Frage stellen zu wollen, dem Großen Ra he
vorgestellt, es möchte eine Abrechnung für den Zins derjenigen
Summe von Fr. 166,666 bewilligt werden, welche die Gemeinde
Biel dem Staat mit Bezug auf den Vieler.Schulkaus-Bau
schuldet. Da einerseits zwischen diesen beiden Rechtsverhältnissen
kein innerer Zusammenhang vorliegt, und anderseits der Staat
durch das Eintreten auf den Vergleich seine Nachgibigkeit und
Willfährigkeit bereits zur Genüge bethätigt, so glaubt der
Regierungsrath um so mehr, es seien derartige weitere Konzessionen
nicht mehr zu machen, als der Staat nach dem abgeschlossenen

Vergleiche bereits die ergemgenen Rechtskosten, so weit sie ihm
auferlagt worden sind, zu bezahlen übernommen hat.

Dieser Doppelantrag wird ohne Widerspruch durch daS

Handmehr zum Beschluß erhoben.

Der Herr Finanzdirektor zeigt an, daß die Bilanz des
Staatsbudgets pro 1865 nach den Beschlüssen des Großen
RatbeS sich so herausstelle:

Einnahmen Fr. 5,634,172
Ausgaben „ 5,358,673
Uebcrschuß deS AusgebenS Fr. 318,966

Ohne Bemerkung genehmigt.

Schluß der Sitzung um 1»/., Uhr

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.
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Zehnte Sitzung.

Donnerstag den t. Dezember 1864.

Vormittags um 8'/z Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Earlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Burger, Chapuis,
v. Graffenried, Knechtenhofcr, Mathez, Rösti, Ryser, Seßler,
Sommer und Stocker; ohne Entschuldigung: die Herren Aebi,
Blösch, Friedrich; Beguelin, Berger, Christian; Berger, Ulrich;
Botteron, Bühlmann, Bütigkofer, Buri, Niklaus; Buri, Fried.;
Chopard, Choulat, Christen, Crelier, Dähler, Ecabert, Fankhauscr,
Frisard, Frots, Gfeller in Signau, Gobat zu Moutier, Gobat
zu Cremines, Hennemann, Henzelin, Jmobersteg, Jordi, Karlen,
Keller vom Buchholterberg, Klaye, König, Loviat, Lutz, Monin,
Oeuvray, Probst, Reickcnbach, Rcnfer, Rosselet, RöthliSberger,
Jsaak; RöthliSberger, Gustav; Stämpfli, Bankpräsident; Scher-
tenleib, Schmid, Andreas; Siegenthaler, Stämpfli in Schwanden,
Stettler, Streit, Thönen, Vogel, Willi, Simon, und Zbinden.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Großrath Mühlethaler funktionirt statt des abwesenden

Herrn Ryser provisorisch als Stimmenzähler.

Tagesordnung:
Zweite Berathung deS Gesetzes über die Ausübung

der medizinischen Berussarten.

(Siehe erste Berathung im Jahrgang 1863, Seite 31 ff., 43 ff.)

8 1.

Herr Regicrungsrath Kurz, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Herr Präsident, meine Herren! Dieser
Gesetzesentwurf ist bereits im März vorigen Jahres zur ersten
Berathung gelangt und infolge derselben sind verschiedene und
theilweise wichtige Abänderungen eingetreten, allein er konnte in
der gleichen Session nicht mehr zur definitiven Redaktion vorgelegt

werden. Mittlerweile wurde das neue Großrathsreglement
eingeführt und demgemäß zur Berathung des Entwurfes in der
Sitzung vom 24. November 1863 eine Großrathskommisston

niedergesetzt, mit der Erläuterung, daß die endliche Redaktion
der ersten mir der zweiten Berathung zusammen fallen solle.
Meine Ausgabe wird daher nun darin bestehen, über die in erster

Berathung erheblich erklärten Anträge Bericht zu erstatten. Im
8 1 dieses Gesetzes war es hauptsächlich der Artikel über unbefugte

Ausübung der Medizin, der zu Diskussion Anlaß gab.
DaS Lemma 3 desselben hat gelautet: „Alle andern Personen,
welche in einen Zweig der Heilkunde einschlagende Verrichtungen
gegen Belohnung leisten, oder welche sich notorisch, wenn auch

ohne Belohnung anzunehmen, öfters derartig beschäftigen, wenn
es an medizinischer Hülfe nicht fehlte, machen sich der unbefugten
Ausübung schuldig." Man hat gefunden, diese Bestimmungen
seien zu allgemein; andrerseits hat man aber auch gefunden, sie

seien zu streng, und es ist die Befürchtung ausgesprochen worden,
daß Jemand wegen Austhcilung bloßer Hausmittel bestraft werden

könnte. Deßhalb wurde der Antrag von einem Mitgliede
deö Großen Rathes gestellt, dieses Lemma so zu redigiern: „Alle
andern Personen, welche gewerbsmäßig und gegen Belohnung
in einen Zweig der Heilkunde einschlagende Verrichtungen besorgen,

machen sich deS unbefugten Mevizinirens schuldig." Es
ist von anderer Seite bemerkt worden, daß es Pfuscher gebe,

die nickt gegen Belohnung lhrc Verrichtungen besorgen, sondern
sich beschenkeil lassen. Ein anderes Mitglied beantragte daher
diese Worte: „gegen Belohnung" zu streichen. Diese Redaktion
ist dann erheblich erklärt worden. Endlich wurde von Ihrem
Berichterstatter beantragt, den Passus: „wenn medizinische Hülfe
fehlte" zu streichen. Wenn die erheblich erklärte Redaktion

angenommen werden sollte, so würde dieser Passus: „wenn es an
medizinischer Hülfe fehlte" von selbst wegfallen; sollte aber die

ursprüngliche Redaktion wieder aufgenommen werden, so würde
es sich fragen, ob Sie an dieser Redaktion nichts verändern
wollen. Der Regicrungsrath hat sich nun gefragt, ob er an
der ursprünglichen Redaktion festhalten solle, oder an der im

Moßen Rathe erheblich erklärten, und ferner, was der Zweck

dieser Vorschrift sei? Dieser Zweck besteht darin, die unbefugte
Ausübung der Heilkunde zu verhindern, zu verhindern, daß

Personen, die nicht die erforderlichen Kenntnisse haben,
Verrichtungen ausüben, die nur anerkannte Medizinalpersonen
besorgen sollen, damit nicht die Gesundheit von Menschen und

Thieren gefährdet werde. Die Besorgung solcher Verrichtungen
muß als unbefugt erklärt werden, geschehe dieß gegen Belohnung
oder nicht, und nur einmal oder mehrmals, ob mediziniiche Hülfe
fehle oder nicht. Es ist Sache des Richters, hier auf die

Umstände bciin Strafmaß Rücksicht zu nehmen. Von diesem Standpunkt

ausgehend, glaubte der Regierungsrath eine neue Redaktion
vorschlagen zu sollen, die weder mit der ursprünglichen, noch mit
der im Großen Rath beantragten übereinstimmt, sondern lautet:
„Alle anderen Personen, welche in einen Zweig der Heilkunde
einschlagende Verrichtungen besorgen, für welche der Besitz der

von den Medizinalpersonen verlangten Kenntnisse und
Eigenschaften erforderlich ist, ebenso die Medizinalpersonen, welche ihre
Berechtigung überschreiten, machen sich der unbefugten Ausübung
der Heilkunde schuldig." Der Satz: „ebenso" bis „überschreiten"
müßte jedenfalls eingcschoben werden. Es ist darüber bei der
ersten Berathung keine Einwendung gemacht worden. Man
wird finden, daß diese neue Redaktion auch ihre Bedenken hat,
und diese mögen namentlich walten über den Begriff einer

Verrichtung, zu der medizinische Kenntnisse erforderlich sind;
aber in dem Falle, wo Zweifel entstehen können, ist es dann
Sache des Richters, darüber zu entscheiden, so wird er
Sachverständige zu Rathe ziehen. Von Seite der medizinischen
Kantonalgescllschaft wurde eine Eingabe eingereicht, welche den

Wunsch ausspricht, daß man nicht die erheblich erklärte Revaktion,
sondern wieder die ursprüngliche annehmen möchte. Damals,
als die jetzige Redaktion vom Regierungsrath aufgestellt wurde,
war aber diese Bittschrift noch nicht eingegangen. So viel mir
bekannt, ist die Kommission nun mit dieser letztem Redaktion
einverstanden. Ein fernerer Antrag ist erheblich erklärt worden,
den Herr vr. Tische gestellt hat: „Im dritten Lemma vor dem



Worte „Patente" einzuschalten „von der Direktion des Jnnxrn
anerkannte/' Der Regierungsrath glaubte, es sei nicht nöthig,
diesem Antrag Folge zu geben. Im Lemma l sind nur solche

Personen bezeichnet, die unter den jetzigen Gesetzen Patente
erhalten haben. Nur ganz wenige Personen im Jura, die noch

als unter der französischen Herrschaft patentirt erscheinen, werden
dort tolorirt. Der Regierungsrath hat nicht geglaubt, daß eS

nöthig sei, darüber etwas aufzunehmen. Es steht den Behörden
immer frei, nach dem zweiten Satz dieses Paragraphen solchen
Personen die Ausübung der Medizin zu gestatten. Ich erlaube
mir, Ihnen die vom Regierungörath vorgeschlagene Redaktion

zur Annahme zu empfehlen.

Dr. Manuel, als Berichterstatter der Kommission. Herr
Präsident, meine Herren! Ich habe die Ehre als Berichterstatter
Ihrer Kommission für dieses Gesetz zu erscheinen. Die
Kommission stellt in Bezug auf den § 1, der ziemlich wichtig ist,
falzenden Artrag: „Die Zusätze l, 2 und 3, die erdeblich
erklärt sind, zu streichen und den K so anzunehmen, wie er jetzt
redigirt ist." Sie haben gehört, daß von Seite des Regierungsrathes

einigen Anträgen Rechnung getragen wird, welche in der
ersten Berathung gestellt worden sind. Der § 1 bezeichnet die
Personen, die zu Ausübung der Medizin befugt sein sollen und
stellt den Begriff der Pfuscherei auf. Die Kommission ist
einverstanden mit der Redaktion, wie sie gegenwärtig lautet. In
Bezug auf das erste Lemma hat man gefunden, es sei nicht
nöthig die Worte: „von der Direktion des Innern anerkannte"
einzuschalten. In Bezug auf das zweite Lemma (der erheblich
erklärten Anträge) ist die Kommission einig mit dem Rcgierungs-
rath, daß dies dann Sache des richterlichen Ermessens sei, ob
es an medizinischer Hülfe fehlte oder nicht. Das Wichtigste ist
die dritte erheblich erklärte Abänderung, welche gelautet hat:
„Alle andern Personen, welche gewerbsmäßig u. s. w. (siehe im
Vortrag des Herrn Regierungsrath Kurz die betreffende Stelle)."
Die Kommission und der Regierungsrath sind von der Ansicht
ausgegangen, daß es nicht genüge, diesen Passus dcö vierten
Lemma so zu redigiren, wie es erheblich erklärt worden, indem
die Worte „gewerbsmäßig und gegen Belohnung" einer Deutung

fähig sind, die bei Straffällen benutzt werden könnte, um
den Zweck des Gesetzes zu vereiteln. Man könnte nämlich sich
Geschenke machen lassen, oder es könnte eine Belohnung gegeben
werden, die man nicht selber bezieht. Wir hatten vor dem
Ämtsgericht von Bern das Beispiel einer Somnambüle, die kein Geld
abgenommen hat, allein vor der Thür ihres Zimmers saß eine

Frau, die sagte: „es koste zwei Franken Eintritt." Wir glau-
ten, diese Worte „gewerbsmäßig und gegen Belohnung" werden
der Pfuscherei zu sehr Vorschub leisten zu Umgehung des Gesetzes.
Dies ist nicht der Fall mit der vom Regierungörath beantragten
Fassung. Es ist mit der letzlern nicht gemeint, daß wenn zwei
Freunde auf der Straße mit einander sprechen und einer dem
andern klagt, er leide an diesem oder jenem Uebel, der andere
ihm aber antwortet: „er habe von Konstantinopel ein LebenS-
elirir mitgebracht, er wolle ihm davon geben, es werde ihm gewiß
helfen," und ein vorbeigehender Landjäger, der das hört, eine
Anzeige wegen Pfnscherei einreicht, daß alsdann der rathgebende
Freund bestrast werden soll. Es ist Sache des gesunden
Verstandes, das Gesetz vernünftig auszulegen. Aber da die
Pfuscherei im Kanton ziemlich im 'Schwange ist, hat man durch die
Fassung des 5 t ihr entgegentreten wollen. Diese Ansichten der
Kommission und des Regierungsraths werden auch unterstützt
durch Petitionen. Es sind deren sehr viel eingekommen, welche
sich in diesem Sinne aussprechen. Eine von sehr vielen Aerzten
des Kantons unterzeichnete Petition sagt über die erheblich
erklärte Abänderung des letzten Lemma dieses Paragraphen:
„Nach diesen Bestimmungen wäre somit Jedermann erlaubt,
ärzliche Verrichtungen auszuüben, sofern er sich dafür nicht
bezahle» läßt. Es würde Jeder straflos sein, selbst wenn er durch
anerkannt heftige Mittel das Leben eines Nebenmenschen gefährdet
hat, sobald dies ohne Bezahlung geschieht. Es ist leicht einzu-
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sehen, zu welchen Mißbräuchen eine derartige Bestimmung in
dem Gesetze führen könnte, daß dadurch einer verdeckten Pfusckerei
offenbar Vorschub geleistet würde, was gewiß nickt im Sinne
des Gesetzes liegen kann. Wir sind deßhalb der Ansicht, daß
dieses in erster Berathung aufgenommene Amendement in einem

Gesetz, welches den Gang des Medizinalwesens des Kantons
ordnen soll, müsse fallen gelassen werden und wünschen, daß der

K l unverändert nach dem Projekt-Gesetzesentwurf angenommen
werden möchte." Ebenso sagt die medizinisch-chirurgische Gesellschaft

des Kantons Bern: „Bezüglich des von Ihnen bei der

ersten Berathung erheblich erklärten Antrages aus Streichung
des letzten Alinea von 8 t des Projektgesetzes ist die Gesellschaft

einhellig der Ansicht, daß die möglicherweise aus einem solchen

Beschluß abzuleitende Gestattung der Pfuscherei, sobald letztere

wie gewöhnlich pro lorms gratis betrieben wird, der Pfuscherei
überhaupt Thür und Thor öffnen würde. Liegt dies in der

Absicht des Staates; stellt er den Satz auf, daß die von gewisser

Seite so warm «erfochtenen „Naturärzte" trotz aller Gegenbeweise
wirklich dasjenige zu leisten vermögen, was sie vorgeben: dann
mag er seine Hochschule schließen, den vorligenden Gesetzenwurf
sä sets legen, 8 12 des Gewerbsgesetzcs streichen, die Medizinalpersonen

ihres Patentcidcs entbinden, in seinen Spitälern
Naturärzte und anderswo Nalurpfarrer, Naturfürsprechcr, ja
Naturoberrichter und Naturkommandanten anstellen; dann mag er auch
zusehen, wie große Landesgegenden von gebildeten Aerzten
entblößt werden." Das medizinische Personal des Kantons ist also
über diesen Punkt einig. Es war dies ein Grund mehr für
die Kommission anzunehmen, man sollte sich dem Antrag deS

Regierungsrathes anschließen. Im Namen der Kommisston habe
ich also die Ehre, Ihnen die Redaktion zu empfehlen, wie sie

vom Herrn Berichterstatter des Regierungsrathes vorgeschlagen ist.

l)r. Lehmann. Als Mitglied der Kommisston muß ich

mir bei diesem Paragraphen einige Worte erlauben, namentlich
betreffend den von Hrn. Tscharner gestellten, vom Großen Rath
erheblich erklärten Antrag, daß das vierte Lemma redigirt werde,
wie folgt: „Alle andern Personen, welche gewerbsmäßig und
gegen Belohnung in einen Zweig der Heilkunde einschlagende
Verrichtungen besorgen, machen sich des unbefugten Medizinircns
schuldig." Ich halte diesen Beschluß für sehr wichtig. Herr
Präsident, meine Herren! Die Äbsicht des Herrn Tscharner geht
dahin, daß die Besugniß. medizinische Verrichtungen zu besorgen,
nicht allzusehr beschränkt werde, so daß nicht jede Rathserthci-
lung verständiger praktischer Leute verboten werde. Soweit wollte
aber der erste Entwurf des Regierungsrathes auch nicht gehen,
denn gerade um solche Raths- und Hülfsertheilung nicht der
Strafe zu unterwerfen, wurde der 8 1 so redigirt, wie er
vorlag; der Regierungsrath wollte nur diejenigen in einen Zweig
der Heilkunde einschlagenden Verrichtungen bestraft wissen, welche

gegen Belohnung, oder doch offenkundig öfters besorgt werden.
Achnlich wie die vom Regierungsrathe vorgeschlagene Redaktion
lauten auch die meisten Mxdizinälgesetze in andern Staaten. Auf
mich hat bei der Redaktion dieser Stelle eine Verhandlung in
der belgischen Kammer einen entscheidenden Einfluß gehabt, wo
nach einer einläßlichen langen Diskusston man das Hauptgewicht

auf die Thatsache der wiederholten Ausübung solcher
Verrichtungen legte, gleichviel, ob Wohlthätigkeit oder Gewinn
beabsichtigt werde. Die Absicht des Regierungsrathes geht durchaus

nicht dahin, solche Verrichtungen als strafbar zu erklären,
auch wenn keine Äbsicht obwaltet, ein Gesetz zu umgehen. Es
ist aber sehr schwer eine Redaktion zu finden, welche allem
entspricht, und es ist deßhalb in mehreren Gesetzen einfach jede
unbefugte Ausübung medizinischer Verrichtungen verboten, wie
z. B. in Zürich. Man hat angenommen, es werde dem Richter
nicht schwer fallen, zu entscheiden, ob gewisse Verrichtungen sich

zu Vergehen qualifiziren oder nicht. Nur in Bezug auf Bader
hat das zürcherische Gesetz die Strafbarkeit davon abhängig
gemacht, daß die Äusübung berufsmäßig stattfinde. In andern
Gesetzen ist das Hauptmerkmal der Strafbarkeit in das Wort
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„gewerbsmäßig" geiegl. So war es auch in einigen frühern
hiesigen Entwürfen, während man in andern auf das Wort
„berufsmäßig" das meiste Gewicht legte. Man hat auch
behauptet, beides sei gleich bedeutend, während anderseits man
„berufsmäßig" für beschränkender hält, weil man einen Beruf
ausüben kann, ohne damit Erwerb zu bezwecken und ohne
Belohnung anzunehmen. Man kann solche Verrichtungen berufsmäßig

ausüben, ich möchte sagen, infolge eines innern Berufes,
nicht gewerbsmäßig, d. h, ohne Absicht auf einen Gewinn, Ich
kenne hier in Bein Aerzte, Theologen, Advokaten, Förster, welche
als solche befugt sind, ihren Beruf auszuüben und ihn auch

wirklich ausüben, allein ohne einen Lohn anzunehmen; namentlich

ist hier ein sehr beschäftigter, gewissenhafter Arzt, von welchem
man mir versichert hat, daß er keine Belohnung annehme. Es
ist daher ein wesentlicher Unterschied zwischen berufsmäßiger und
gewerbsmäßiger Ausübung solcher Verrichtungen. Eigentlich ist
es durchaus ein unrichtiger Standpunkt des Großen Rathes,
darauf zu sehen, ob durch solche Verrichtungen ein Gewinn
bezweckt werde oder nicht. Ein solcher Standpunkt wäre nur dann
am Ort, wenn das Grsetz bloß zum Schutze der Medizinalpersonen

erlassen würde; allein das ist nicht der Fall; sondern es

wird auch im allgemeinen Interesse, also zum Schutze des
Publikums erlassen. Wenn der Große Rath bloß diejenigen
Verrichtungen als unbefugt und strafbar erklärt, welche gewerbsmäßig
ausgeübt werden, so könnte man finden, er stelle ein Prinzip
auf, welches seiner nicht würdig ist, indem man damit sagen
würde: was kümmert es die oberste Staatsbehörde, ob die
Kranken von tüchtigen oder untüchtigen Personen behandelt
werden, wenn es sie nur nichts kostet. Das wäre des Großen
Rathes sicher nicht würdig. Der Zweck: Verhütung der
Pfuscherei, würde zwar dabei größtentheils erreicht werde», weil,
wenn kein Erwerb erzielt weiden darf, wohl die meisten Pfuscher
aufhören werben. Das wäre aber nicht das rechte Mittel; eS

wäre, um mich so auszudrücken, nicht die rechte Moral des
Gesetzgebers, Der Staat soll vielmehr den festen Willen haben,
zu verhindern, daß Kranke in die Hände untüchtiger Leute fallen,
welche die Gesundheit mehr gefährden als befördern. Der Staat
soll die Absicht haben, daß Kranke nur von solchen Personen
behandelt werden dürfen, welche dazu die nothwendigen Kenntnisse

und Eigenschaften besitzen. Deßwegen hat denn auch der

^ Staat Schulen errichtet zu Heranbildung von Medizinalpersonen,
Prüfungen für sie eingeführt und Patente ertheilt. Ich halte
dafür, daß jedenfalls das Verbot für unpatentirte von
„berufsmäßiger" Ausüsung besser wäre, als von „gewerbsmäßiger"
und gegen Belohnung vorgenommener Ausübung, wie es von
Herrn Tscharner vorgeschlagen wird. Der Ausdruck „berufsmäßige

Ausübung" würde ungefähr mit demjenigen übereinstimmen,

was der Regierungsralh früher wollte; allein die jetzt
vom RegierungSrathe vorgeschlagene Redaktion ist noch rationeller.
Es ist rationeller bei der Beurtheilung von gewissen Verrichtungen
durch nicht patentirte Personen das Hauptgewicht darauf zu
legen, ob Verrichtungen besorgt werden, welche, wenn auch in
einen der Zweige der Heilkunde cinschlageu, doch nicht gerade
technische Kenntnisse und Eigenschaften erfordern, wie sie von
Medizinalpersonen verlangt werden, oder aber, ob dieses der
Fall sei. Dièse Redaktion ist nach meiner Ansicht die einzig
vernünftige und wahre. Man wird sich zwar hie und da darüber
streiten, ob zu einer besondern Verrichtung technische Kenntnisse
nothwendig seien, allein für solche Fälle kann man doch, wie
der Herr Berichterstatter darauf hingewiesen hat, Sachverständige
befragen. Ich möchte Ihnen daher die Redaktion des
Regierungsrathes empfehlen.

Bach stellt die Anfrage, wie es mit den gegenwärtig noch
lebenden, offiziell tolerirtcn Thierärzten in Zukunft gehalten sein
solle, und ob dieselben in Zukunft nicht mehr praktiziren dürfen,
obgleich sie in manchen Gegenden ein wirkliches Bedürfniß seien,

F

Herr Direktor des Innern ertheilt die Auskunft, daß
die eigentlich tolerirtcn Thierärzte seiner Zeit zur Ausübung ihrrs
Berufes eine Bewilligung erhalten haben, welche ihr Patent
repräsentier und auch für die Zukunft gültig sei; allein neben
diesen tolerirtcn Thierärzten gebe es noch ärztliche Pfuscher, welche
ihren Beruf nicht mehr sollen ausüben dürfen,

v. Büren. Da der erheblich erklärte Antrag des Herrn
Tscharner nicht wieder aufgenommen worden ist, so mache ich
ihn zu dem Meinigen. Es ist in der Stellung des Großen
Rathes, einerseits gegen Pfuscherei und gegen das unverantwortliche

Handthieren im Medizinalfach energisch einzuschreiten,
damn nicht die Leichtgläubigkeit und Gutmüthigkeit gewisser
Personen mißbraucht werden können; allein auf der andern Seite
sind auch gewisse Verhältnisse nicht außer Auge zu lassen. Es
ist schon bei der frühern Berathung aufmerksam gemacht worden,
daß eine gayze Menge von Handlungen vorkommen können,
welche nicht in das Gebiet von Pfuscherei und deS widerwärtigen

Praktizirens unbefugter Art fallen, sondern welche auf die

Rechnung von Theilnahme am momentanen Unglück Anderer
zu setzen sind. Es gibt eine ganze Reihe von Hausmitteln, ganz
unschuldiger Art, welche nichts schaden, allein doch einen Schmerz
stillen können, und welche häufig ein Nachbar dem Andern gibt.
Es ist zwar in unserer Zeit weniger Bedürfniß als früher, wo
es noch viel weniger Aerzte gab, zu solchen Mitteln Zuflucht zu
nehmen; allein es kommt doch immerhin noch vor, namentlich
in zerstreuten Gegenden, wo man nicht immer in der Nähe von
patentirte» Aerzten und Apothekern ist. Der Antrag des Herrn
Tscharner möchte nun diesem Verhältnisse gerecht werden durch
Einschaltung der Worte „gewerbsmäßig und gegen Belohnung."
Ich möchte zwar auf die Worte „gegen Belohnung" kein großes
Gewicht legen, hingegen das Wort „gewerbsmäßig" gehört hieher.
Ich schlage daher vor, daß, bessere Redaktion vorbehalten, das
vierte Lemma angenommen werde, wie es erheblich erklärt worden.

Dr. Tische. Die so eben von Herrn v. Büren angebrachten
Bemerkungen nöthigen mich, das Wort zu ergreifen. Glauben
Sie mir, daß ich die Gefühle der Wohlthätigkeit zu schätzen
weiß, die diesen verehrten Herrn Redner leiten, allein er, wie
ich und wir alle müssen wissen, wie schwer es in den Behörden
fällt, die Gesetze vollziehen zu lassen, die zur Anwendung kommen
sollen, und auf wie viele Schwierigkeiten der Regierungsrath
stößt, wenn es sich darum handelt, auch solchen Gesetzen Achtung
zu verschaffen, die scheinbar von keiner großen Wichtigkeit find.
Es wird Niemanden in den Sinn kommen, die wohlthätige
Handlung, welche eine mitleidige Person zu Zwecken der
Menschlichkeit ausübt, indem sie beim Anblick der Leiden eines
Nachbars, ihm Rath ertheilt und ihm ein Heilmittel gibt, cS

wird Niemanden einfallen, eine solche Handlung als unbefugte
Ausübung der Arzneikunde zu betrachten. Wenn z. B. Herr
v. Büren steht, daß sein Nachbarn, Herrn Steiner, an heftigen
Zahnschmerzen leidet, und er ihm irgend ein örtliches Mittel zur
Stillung dieser Schmerzen gibt, so wird ihn offenbar kein Mitglied

des Großen Rathes wegen unbefugter Ausübung der
Heilkunde anklagen, und noch viel weniger verurtheilen. Solche
Handlungen werden niemals auf diese Art aufgefaßt werden.
Ich muß daher die Anträge der Kommisston und des Regierungs-
rathes vertheidigen, welche grundsätzlicher sind, der menschlichen
Gesellschaft mehr Sicherheit

'
bieten, und die Einschlcichung von

Mißbräuchen verhindern; denn es bestehen schreiende Mißbräuche,
die man durch Annahme der von Hrn. v. Büren vorgeschlagenen
Bestimmungen nur forteristiren lassen und sogar anerkennen würde.
Alle Aerzte wünschen, daß das Gesetz bestimmt aussprechc, wer
das Recht zur Ausübung der Heilkunde habe oder nicht? Ich
bitte demzufolge die Versammlung, den Antrag des Herrn
v. Büren nicht erheblich zu erkläret und sich an denjenigen der
Kommission zu halten.
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Für das vierte Lemma uach dem Entwürfe 43 Stimmen.

„ » „ „ dem gefallenen Antrage 77 „
„ die unangefochtenen Bestimmungen Mehrheit.

8 2.

Herr Berichterst alter des Regierungsrathes. Das zweite
Lemma dieses Paragraphen lautet: „ven palentirten Medizinalpersonen

der Nachbarkantone ist die Ausübung ihres Berufes in
den bernischen Grenzgemeinden ohne Niederlassung im Kanton
gestattet; zu gerichtlichen und polizeilichen Funktionen im Kanton
Bern ssnd dieselben jedoch nicht befugt." Die Berathung dieser

Bestimmung ist jedoch verschoben worden bis zur Berathung des
Konkordates über die Freizügigkeit von Medizinalpersonen, indem
man glaubte, dasselbe werde mittlerweile berathen werden, was
aber nicht stattgefunden hat. Wir dürfen die Berathung nun
nicht ferner verschieben, müssen aber schon jetzt das Gesetz so

redigiren, daß es, wenn auch später das Konkordat angenommen
wird, keine Aenderung zu erleiden braucht. Das Konkordat
beschlägt übrigens bloß die Aerzte, Apotheker und Thierärzte,
nicht aber auch die Zahnärzte und die Hebammen. Vorausgesetzt

nun, daß der Große Rath das Konkordat annimmt, so hat
das folgende Konsequenz: Es muß im Gesetz bestimmt werden,
wer den Zahnärzten, Hebammen, :c. die Bewilligung zu Aus-
übuog ihres Berufes zu ertheilen habe, und es muß auch
bestimmt werden, unter welchen Bedingungen diese Bewilligungen
zu ertheilen seien, überhaupt muß es so redigirt werden, daß
wenn der Kanton vom Konkordate zurücktritt, das Gesetz

deßwegen keine Aenderung erleidet. Von diesem Gesichtspunkte
ausgehend, glaubt der Regierungsrath, es sei am Platze, Ihnen
eine etwas weiter gehende Redaktion vorzuschlagen und dieses
Lemma in den 8 3 zu versetzen, dessen letzter Absatz dann
folgendermaßen lauten würde: „Werden mit einzelnen oder mehreren
Kantonen Konkordate abgeschlossen, welche hinsichtlich der Prüfung

und Berufsausübung der Mcdizinalpersonen abweichende

Bestimmungen enthalten, so machen die letztern Regel." Ich
habe noch Auskunft zu ertheilen über einige erheblich erklärte
Anträge. Es ist erheblich erklärt worden im dritten Lemma der
Zwischensatz: „welche der bcrnischen Grenze nahe ansäßig sind,"
zu streichen. Der Regicrungsrath hat gefunden, man könne
diesen Passus ohne Nachtheil fallen lassen. Ein anderer Antrag
ging dahin, eine Bestimmung des Inhaltes aufzunehmen, daß
dem Regicrungsrath gestattet fei, auch fremden patentirten Aerzten
vorübergehend im Kanton die Ausübung der Heilkunde zu
gestatten Wird das Konkordat angenommen, so ist alsdann auch
dieser Bemerkung bereits Rechnung getragen für die Aerzte
derjenigen Kantone, welche dem Konkordate beitreten. Der
Regierungsrath glaubte keinen Anstand nehmen zu sollen, diesem

Antrage auch für die Aerzte aus nicht konkordirenden Kantonen
Rechnung zu tragen Uebrigens ist es bis dahin bereits so

gehalten worden. Wenn bis dahin ein berühmter auswärtiger
Arzt für einen besondern Krankheitsfall hieherberufen worden rst,
so hat nie Jemand daran gedacht, eine Bemerkung zu machen.
Man darf aber dem Antrage nicht in dem Sinne Folge geben,
daß die Thätigkeit eines solchen Arztes von der vorausgehenden
Bewilligung des Regierungsrathes abhängig gemacht werde,
indem sonst der Kranke leicht sterben könnte, bevor die Bewilligung
des Regierungsrathes da wäre. Man muß sich daher ungefähr
so ausdrücken : „fremden patentirten Aerzten ist es gestattet,
vorübergehend im Kanton Bern die Heilkunde auszuüben." Der
Sinn dieses Antrages ist der, daß fremde Aerzte in einzelnen
Krankheitsfällen ihren Beruf hier sollen ausüben dürfen. Es ist

also nicht fo gemeint, daß ein fremder Arzt hier monatelang sich

soll aufhalten können, um z B. im Berneroberland die
Fremdensaison zu benutzen; so weit will die Regierung nicht geben,
und man könnte daher vielleicht auch sagen, eS sei einem fremden
Arzte gestattet, in einem einzelnen Krankheitsfalle die Heilkunde
auszuüben.

Manuel, Berichterstatter der Kommission. Auch in diesem
8 2 ist die Kommisston mit der vorgeschlagenen Redaktion
einverstanden. Dem ersten erheblich erklärten Antrage, im dritten
Lemma den Zwischensatz ' „welche der bernischen Grenze nahe
ansäßig sind", zu streichen, ist durch die neue Redaktion des
zweiten Lemma Rechnung getragen, welches übcrdieß nur eine
Bestätigung der bisherigen Praxis enthält Es versteht sich,
daß in Nothfällen Aerzte aus Grenzgemcinveu herübergezogen
werden können, allein wenn ein Arzt zu gerichtlichen oder
polizeilichen Funktionen beigezogen wird, so gibt man denn natürlich
einem einheimischen Arzte den Vorzug, weil es alsdann nicht
so sehr presslrt. Es ist ferner der Antrag erheblich erklärt wor.
den, eine Bestimmung des Inhaltes aufzunehmen: „dem
Regierungsrath ist gestattet, auch fremden patentirten Aerzten vorübergehend

im Kanton die Ausübung der Heilkunde zu gestatten."
Die Kommission trägt darauf an, von diesem Antrage zu ab-
strahircn, denn ste glaubt, daß trotz deS Wortes „vorübergehend"
doch ein Nachtheil für die inländischen Aerzte eintreten würde,
indem z. B. während der Fremdensaison fremde Aerzte im
Oberlande oder anderswo sich niederlassen, und es dagegen den
einheimischen Aerzten überlassen könnten, im Winter der Schnee
und Eis auf weiten Bergen oder in entfernten Thälern die
Kranken zu besuchen. Das wäre nicht billig gegenüber den
inländischen Aerzten, welche in allen Jahreszeiten, bei Hitze und
bei Kälte die Kranken besuchen und bei Epidemien bedeutende
Opfer bringen müssen. Die Kommisston hielt es daher für
billig, daß solche Ausnahmen nicht angenommen werden.
Dagegen stimmt sie der Redaktion des dritten Lemma bei, wonach
solche fremde Aerzte, wenn sie in einzelnen Krankheitsfällen um
Hülfe angesprochen werden, berechtigt sind, die Heilkunde
vorübergehend auszuüben. Das sind jedenfalls nur einzelne Fälle,
welche nicht häufig vorkommen und wo man den Verhältnissen
Rechnung tragen muß. Nach meiner persönlichen Ansicht würde
man dabei besser sagen, „solche einzelne Fälle zu behandeln"
statt „die Heilkunde im Kanton vorübergehend auszuüben."

Dr. Wyt ten bach. Die Redaktion dieses Artikels ist in
ihren meisten Bestimmungen ziemlich deutlich und ich bin mit
deren Inhalt grundsätzlich einverstanden. Anders ist es dagegen
bezüglich des von Herrn alt-Regierungsrath Brunner gestellten
Antrages, dem Regierungsrath die Bcfugniß einzuräumen, auch
fremden patentirten Aerzten vorübergehend im Kanton die
Ausübung der Heilkunde zu gestatten. Der Antragsteller hat
behauptet, es sei im Interesse des Publikums und es sei der Ehre
des Kantons angemessen, nicht engherzig zu sein in solchen
Beziehungen, sondern large und frei, wie eS schon seit längerer
Zeit der Brauch sei. Dadurch, daß Sie bereits im 8 1 allen
andern als patentirten Medizinalpersonen die gewerbsmäßigen
Verrichtungen in der Heilkunde verboten haben, haben Sie sich

auch gegen die Anklage sicher gestellt, als wollen Sie auch
auswärtigen ausgezeichneten Celebritäten den Riegel schlieffen.
Solche Personen können in den Kanton kommen und
ausnahmsweise einen Fall behandeln, ohne daß Jemand etwas
dagegen einwenden wird, denn eS ist nicht anzunehmen, daß
eine Berühmtheit aus Paris, Berlin, Wien, Prag ic. hieher
komme, um gewerbsmäßig ihren Beruf auszuüben. Es wäre
auch nicht im Vortheile des Publikums, weil alsdann, wenn
man solchen Celebritäten erlauben würde, vorübergehend, z. B.
in Jnterlaken zu praktiziren, jeder selbstständige hiesige Arzt auch
in den Wintermonaten einer solchen Gegend den Rücken kehren
würde, so daß dann die Bevölkerung während des größer»
Theiles des Jahres gar keinen Arzr hätte. Die Unbllligkeit,
welche dadurch dem Stande der Aerzte zugefügt würde, find
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bereits geschildert worden. Man hat aber auch gesagt, es wäre
ein Vortheil für die Fremden und fremde Familien könnten sich

vielleicht veranlaßt sehen, solche Kurorte nicht zu besuchen, an
welchen sie ihre Familienärzte nicht benutzen dürften. Das ist

nicht richtig; denn ich habe ganz andere Erfahrung gemacht.

Ich bin längere Zeit als Leibarzt mit einer gräflichen Familie
gerciöt und man hat mir zum Voraus bemerkt, ich solle mich

nicht daran stoßen, wenn die Familie jeweilen die Aerzte des
Landes berathe, in welchem sie sich aufhalle. Ein wlckes
Verhältniß ist sehr natürlich, wie ich durch ein vergleichendes Beispiel

klar machen werde. Ick bin wie mancher andere Bürger
in den Fall gekommen, nicht mit allen Regierungsbeschlüssen und
Grundsätzen zufrieden zu sein, und bin deßhalb wohl auch schon

zu den Malkontcnten gerechnet worden, namentlich in Bezug auf
die Anstellung von Fremden. Da habe ick mir denn auch die

Frage erlaubt, ob es nicht zweckmäßig wäre, fremde Diplomaten,
die etwa zufällig im Lande waren, für einige Zeit in die
Regierung auf die Stör zu nehmen; so ein neuer Taleyrand oder
Mettcrnich müßte die Regierungskunst jedensalls bestens
verstehen Nun, die Versassungsmäßigkcit und Spaß bei Seite, so

wirb Jedermann leicht einsehen, daß so ein Diplomat unsere
Verhältnisse kaum so bald richtig zu würdigen im Stande wäre.
Noch viel weniger würde ein bloß vorübergehender Arzt die

Praris bei unserm Klima und bei unsern Lebensverhältnissen so

ausüben können, daß das Publikum nickt mit seinem Leben und
seiner Gesundheit das Lehrgeld bezahlen müßte. Die Verhältnisse

der menschlichen Oekonomie sind ganz gewiß schwieriger zu
behandeln, als die politischen Verhältnisse. Es ist daher nicht
erfahrungsgemäß, zu sagen, daß diese Debuts von fremden
Celebcjtäten dem Publikum Vortheil brächten oder daß fremde
Familien hier gern ihre eigenen mitgebrachten Aerzte benutzen
möchten. Man könnte dagegen einwenden, das Publikum sei

hinlänglich unterrichtet und es wisse sich schon gegen fremde
Aerzte zu verhalten. Allein hier muß ich erwidern, daß von
allen solchen Fällen die belehrendsten in der Regel nicht zur
Oessentlichkeit kommen, denn der Beschädigte schäm! fick, es zu
sagen, daß er das Opfer seiner Leichtgläubigkeit geworden, sondern
er rühmt bloß, wenn die Behandlung einen guten Erfolg gehabt
hat. Vor einiger Zeit ist ein fremder Arzt Hieher gekommen,
mit Namens Naylor Bay, unter dem Vorgebens für den Vizekönig

von Egypten Augenärzte anzustellen. Die Regierung und
Sanitätsbehörden von Bern schenkten den Vorspiegelungen keinen
Glauben und wiesen den Petenten mit dem Gesuch vorübergehend

hier praktiziren zu dürfen ab. Er wandte sich nach
Freiburg, versprach dort goldene Berge, den ganzen Ertrag seiner
Praris zur Errichtung eines Spitals für Augenkranke u. s. w.
Er erhielt die nachgesuchte Bewilligung und praktizirte nun mit
Hülfe inländischer Aerzte, die sich bei ihm cinfandcn, um für die

glänzenden Stellen in Kairo zu konkurriren, mit solcher Kunst
und solcher Gewandtheit, daß bald alles Volk ihm zuströmte und
seine Einnahmen bei tausend Franken im Tag betrugen. Bald
kaufte er Equipage, dann ein großes Landgut, ordnete die
Einrichtung des versprochenen Spitals in zwei gemietheten Zimmern,
und wußte auf diese und andere Weise den. Schein der Uneigen-
nützigkeit über der fein gesponnenen Ausbeutung des Publikums
fest zu halten. Endlich jedoch brachte seine niederträchtige
Gewinnsucht Verdacht, und Naylor Bay verschwand mit wenigstens
25,Wl> alten Franken, die er sich in sechs Wochen erbeutet hatte.
Die Verkaufsobjekte blieben den erstaunten Verkäufern, weil
nichts daran bezahlt worden und der Spital schloß sich in aller
Stille, während er unter Trompetenstößen eröffnet worden war.
Solche Fälle, wie der erzählte, werden nicht bekannt, weil
Niemand sich rühmt, betrogen worden zu sein. Nun komme ich auf
die Frage, ob wir unö im Kanton Bern wirklich in dem
Stadium befinden, besonderer Paragraphen zu bedürfen, um fremden
angeblichen oder wirklichen Cclebritäten einen Vortheil über unsere
eigenen Staatsbürger einzuräumen? Dürften wir nach Allem,
was wir seit dem Jahre 1837 erlebt haben, dem Lande eine
solche Demüthigung anthun? Der Charlatan, welcher gegen¬

wärtig mit drei Ponny's und vergoldetem Wagen in der Stadt
herumfährt, hat von der Justizdircktion eine solche Erlaubniß
bekommen, vorübergehend als Zahnarzt zu praktiziren. Ich tadle
dieß, nicht weil ich persönlich mich als Arzt beeinträchtigt fühle,
sondern weil die Justizdirektion ihre Kompetenz überschritten hat.
Nachdem Sie einmal das Institut der Zahnärzte eingeführt
haben, wofür ein Patent erworben werden muß durch Prüfung
und Bezahlung von Gebühren und dabei gewisse Verpflichtungen
handgelüblich übernommen werden, namentlich die den Beruf
nicht markschreierisch ausüben, ist es ein öffentlicher Skandal,
einem solchen Menschen die Befugniß zu geben Sie sehen, daß
wenn man das thun will, man es auch ohne besondern
Paragraphen thun kann. Ich will von allen andern Beispielen nicht
Iprcchen, es genügt wahrhaftig zu sagen, daß weder die Ehre
des Landes noch die Nothwendigkeit, eine solche Ausnahme
rechtfertige Die Ehre des Landes erfordert vielmehr, endlich
von einem derartigen Bevorzugungssystem zurückzukommen und
mit mehr Selbstvertrauen und Selbstgefühl für die LandeSkinder
auszutreten. Herr Präsident, meine Herren! Ick glaubte diese

Gelegenheit ergreifen zu sollen, um einen kritisircndcn Blick auf
diese Zustände, die so lange geherrscht haben, zu werfen.

v. Go nzenbach. Herr llr. Wyttenbach glaubt, Herr alt-
Regierungsrath Brunner habe das Beispiel von l>r. Gräffe
angeführt und den Wunsch ausgesprochen, daß Vorsorge getroffen
werde, daß man bei medizinischen Sanitäten Hülfe suchen könne,

wenn solche im Lande sind. Das Beispiel von Herrn I)r. Gräffe
von Berlin habe ich angeführt und dabei erwähnt, daß derselbe

jährlich in den Kanton Appenzell kommt. Es ist nun aber

unrichtig, zu glauben, daß mit dem Ausdrucke „gewerbsmäßig"
gehoffen würde; denn ein Arzt, der sich für seine Dienstleistungen
bezahlen läßt, übt seinen Beruf gewerbsmäßig aus. Dr. Gräffe
aber läßt sich wacker honoriren, wie andere Aerzte auch. Aehn-
liches weiß ich von Professor Langenbeck und andern, die in
schwierigen Fällen schon ins Land berufen worden sind; diese

alle könnten demnach Schweizern keine Hülfe bringen, und doch

scheint mir, der Standpunkt, den der Staat einnehmen muß, sei

derjenige des Publikums und nicht derjenige des Arztes. Wenn
zugegeben werden muß, daß unter Umständen wirklich ein fremder

Arzt, z. B. ein ausgezeichneter Chirurg ober ein vorzüglicher
Augenarzt dem Publikum eine Hülfe zu leisten im Falle ist,
welche ihm von einem andern Arzte nicht gebracht werden kann,
so ist es nicht der Standpunkt des Staates, dieses zu verbieten.
Das dritte Lemma des § 2 gehl aber weiter, als ich beabsichtigt
hatte. Der Konsens der Regierung soll dem Publikum die
Garantie darbieten, daß der Betreffende wirklich Arzt ist; allein
wenn nun ein griechischer Arzt kommt, in dessen Heimat
möglicherweise die Medizinaleinrichtungen sehr unvollkommen sind,
oder ein Charlatan, wie sick dermal Einer hier aufhält und der
vielleicht auch patentirt ist, der Himmel weiß, welche Fakultät
ihm ein Patent ausgestellt hat, — und ein solcher Mann, der
vielleicht von Fuad Pascha als Arzt erklärt worden ist, sich an
einem Orte firirt, wo viele Fremde sind, so verlange ich, daß
doch einige Garantie über seine wirkliche Tüchtigkeit vorhanden
sei, und daß die Regierung infolge ihrer Untersuchung auch
wirklich das Zutrauen habe, daß das Patent von einer kompetenten

Behörde ausgestellt worden sei. Wenn die Zustimmung
der Regierung jederzeit zum Voraus eingeholt werden soll, so

ist es in einem akuten Fall allerdings möglich, daß diese

Bewilligungen erst nach dem Tode deS Patienten einträfe; man
könnte daher vorschreiben, daß eine Bewilligung unter Umständen

auch nachträglich eingeholt werden könne. Allein so einem
griechischen Wunderdoktor würde man sagen: Du hast zwar ein

Patent, allein da wir die Leute nicht kennen, welche es ausgestellt

haben, so können wir auch nichts darauf geben. Das
dritte Lemma geht also viel weiter als der erste Entwurf, »Deßhalb

ich glaube, man sollte euren Zusatz machen, in dem Sinne,
daß der Regierungsrath solchen Leuten jeden Augenblick, wenn



erhebliche Gründe vorliegen, die Erlaubniß zur PrariS wieder
entziehen könne.

Ganguillet Als ich gestern im Interesse des Handelsstandes

und im Einklänge mit den Einrichtungen der Centralbahn,
unterstützt von andern Mitgliedern des Großen Rathes einen

Antrag zum Gesetz über den Betrieb der Staatsbahn stellte, ist

der Große Rath nicht eingetreten, sondern hat den fiskalischen

Antrag des RegierungSratheS angenommen. Man sagte mir,
er sei nicht angenommen worden, weil man bezüglich meiner

Empfehlung desselben einfach vorausgesetzt habe. Jeder predige

für seine Kirche und die Handelsleute werden sich schon zu helfen
wissen. Hier haben wir nun einen andern Fall, wo ich zwar
nicht für meine Gemeinde predigen, aber dennoch die Freiheit
nehmen will, ein Wort zu reden. Es handelt sich hier um die

Ausübung der medizinischen Berufsarten, und zwar in einem

Lande, wo man ein ausgezeichnetes Medizinalpersonal hat und

wo eine Hochschule besteht, deren medizinische Fakultät einen

europäischen Ruf hat. Ich möchte den Medizinern die
Möglichkeit geben, für ihre schwierigen, langen und kostspieligen
Studien'sich durch die Praxis einen Ersatz zu verschaffen. Die
Regierung hat ein Reglement erlassen, welches von allen jungen
Leuten, welche an der Hochschule die Medizin studiren wollen,
ein Maturitätseramen verlangt, welches nur infolge eines längern
Besuches guter Schulen gemacht werden kann. ES ist gegen
dieses Reglement ein Anzug eingereicht worden, zu welchem ick

nicht stimmen werde, weil ich nicht dafür bin, daß man halb-
gelehrte Leute patentirt, sondern will, daß wenn man einen

Beruf lernt, man ihn recht lernt. Hingegen bin ich auch dafür,
daß wenn die Aerzte ihren Beruf gehörig erlernt haben, sie damit

ihr Auskommen sollen finden können. Ich schließe mich deßhalb
dem Antrage der Kommission an und erkläre mich gegen die

Aufnahme einer Bestimmung, nach welcher es dem Regierungsrathe
erlaubt sein soll, auch fremden patenlirten Aerzten vorübergehend
im Kanton die Ausübung der Heilkunde zu gestatten. Herr
Präsident, meine Herren! Was will daö sagen? Gerade so

viel, daß es für fremde Aerzte erlaubt sein solle, zur Sommerszeit

in Grindelwald, im Gurnigel, in Weißenburg oder sonst an
Orten, wo sich fremde Reisende oder Kurgäste aushalten, in der

Saison einen schönen Schnitt zu machen, während gerade in
den Sommermonaten die hiesigen Aerzte einen Ersatz finden sollen

für die Beschwerlichkeiten, welche ihr Beruf im Winter mit sich

bringt. Herr Dr. Luz, Mitglied des Großen Rathes, war viele

Jahre Arzt in Grindelwald und entschloß sich später, nach Aarberg

überzusiedeln. Das schöne Wartgeld, welches die Gemeinde

Grindelwald ihrem Arzte bezahlt, war lange und wiederholt
ausgeschrieben, allein dessenungeachtet war cS lange nicht möglich,
einen Arzt in diese Gegend zu bekommen. Man würde aber

gar keinen bekommen, wenn man während der Sommermonate
fremden Aerzten noch erlauben würde, in Grindelwald die Fremden

zu behandeln, so daß ihm selbst nicht anderes übrig bliebe,

als in den langen Wintermonaten gegen eine geringe Bezahlung
die Leute in ihren entfernten Wohnungen aufzusuchen. Das
wäre nicht recht; sondern wenn man von unsern Aerzten
verlangt, daß sie mit großen Kosten lange Studien machen, so soll

man ihnen auch die Möglichkeit geben, sich später im Kantone
niederzulassen und ihr Auskommen zu finden. Selbst in Jnterlaken

könnte ein Arzt nicht bestehen, wenn er nicht die Sommer-
praris hätte. Ein Arzt aus Jnterlaken hat mir gesagt, er sei

nur dadurch veranlaßt worden, sich in Jnterlaken niederzulassen,
weil er im Sommer eine Rekompcnsation finde für die beschwerliche

Praxis während des übrigen großen Theiles des Jahres.
Besonders denjenigen, welche wissenschaftliche Berüfe erlernen
und von denen man sehr viel fordert, muß man es möglich
machen, u eristiren, denn es ist auch so noch immer keine

Gefahr, daß Einer zu viel Geld verdient. Man macht sich häufig
Illusionen über den Verdienst der Aerzte; es gibt zwar Einzelne,
welche Glück haben und sich eine gewisse Reputation verschaffen;
allein die meisten sind froh, wenn sie sich durchbringen. Der

îagblat? des Großen Rathe? >864

Redner stellt schließlich den Antrag, das dritte Lemma sei so zu
redigiren, daß es fremden Aerzten gestattet sein solle, ärztliche
Hülfe zu leisten, wenn sie „in einzelnen Krankheitsfällen" um
Hülfe angesprochen werden, was einen Gegensatz bilde zur
vorübergehenden Ausübung der Praxis auf Bewilligung deS

Regierungsrathes.

v. Büren. Nur eine kleine Redaktionsvcränderung im
Anschluß an die Herren Gonzenbach und Ganguillet. Ich möchte
beantragen, die Worte: „in einzelnen Fällen" an den Schluß
zu setzen, und also zu sagen: „in einzelnen Fällen auszuüben,"
ich glaube es gebe doch euren etwas andern Sinn

Girard. Ich glaubte zuerst, die deutsche Redaktion des
Gesetzescutwurfes sei nicht gut ausgefallen und die französische
entspreche besser der Absicht des Gesetzgebers, bin aber durch
Vergleichung beider Redaktionen zu einer andern Ansicht gekommen

und muß nunmehr sagen, daß sowohl die französische
Fassung nicht ganz tadellos ist, als daß auch die deutsche etwas zu
wünschen übrig läßt. Am Ende des zweiten Absatzes dieses
Artikels heißt es mit Bezug auf die zur Ausübung eines
ärztlichen Berufes patentirten Aerzte der Nachbarkantonc: „sie können
im Kanton zu keinen „„konotions jullioiairos ou rie police""
verwendet werden." Run kann der deutsche Wortlaut s„zu
gerichtlichen und polizeilichen Funktionen") in abweichendem
Sinne ausgelegt werben. Man kann hier unter gerichtlichen
oder Polizeiverrichtungcn keine andern verstehen als ärztliche,
weil es zu allen Zeiten bei uns vorgekommen ist, daß Aerzte
zu andern Aemtern und öffentlichen Stellen gelangt sind, als
zu denen ihres Berufs. So haben wir Aerzte unter uns zu
Mitgliedern des Regierungsrathes wählen, andere zu den Amtö-
verrichtungen von Reaierungsstatthaltern berufen sehen. Diesen
Sinn will man den Worten: „gerichtliche oder polizeiliche
Funktionen" nicht geben, sondern man will damit nur sagen,
kantonsfremde Aerzte können nicht dazu berufen werden, bei uns
Verrichtungen der gerichtlichen Medizin- oder Gesundheitspolizei
auszuüben. Ich wünschte daher diese Stelle zu ändern, und,
eine bessere Redaktion vorbehalten, zu sagen: „zu Verrichtung
von Handlungen der gerichtlichen Medizin im Kanton sind sie

jedoch nicht befugt." („Nais ils no pouvont ê'io sppolos à

exorcor ckans lo canton à solos à moâocino ls^ulo") Die
Kommission könnte eine passende Redaktion in diesem Sinne
vorschlagen.

vr. Tische. Ich unterstütze die soeben von Hrn. Girard
angebrachten Bemerkungen. Es ist richtig, daß sich im zweiten
Absatz dieses Artikels eine Lücke findet, die. auszufüllen ist, und
daß die bezeichnete Stelle eine andere Wendung erhalten muß,
wenn man im Jura die wahre Bedeutung dieser Bestimmung
erkennen soll. Offenbar zeigt sich bei Vergleichung des Wortlauts

in den beiden Sprachen, daß die deutsche Redaktion den
Gedanken des Gesetzgebers ausdrückt, und daß sie die Absicht
des Gesetzes genauer wiedergibt, als die französische. Die letztere
sollte daher durch die Worte ersetzt werden: „msis ils no pouvont
ôtro appolss à oxorcor «lans le c.inton clos foliotions <Io ins-
ckeoino IsKillo ot «lo police sanitaire." Dieß ist anch der
Gedanke der Kommission und derjenige des Regierungenathes.
Bezüglich der von den Herren v. Gonzenbach, Wyttcnbach und
v. Büren gemachten Bemerkungen, so können unzweifelhaft gegen
fremde Aerzte ebensowenig verbietende Zwangsmaßregeln zur
Anwendung kommen, als überhaupt gegen Fremde, welche in
andern Verhältnissen in unser Land kommen, so daß, wenn Herr
v. Gonzenbach oder irgend ein anderer Bürger ausländische
Berühmtheiten, wie einen Gräffe, einen Nelaton zu berufen
wünscht, um ihn zu berathen, Niemand im bernischen Staatsgebiet

ihm daö Geringste dagegen einwenden wird. Andrerseits
könnte dieser dritte Absatz, ohne irgend welchen Nachtheil aus
unserem Gesetzesentwurf wegfallen, damit die bürgerliche Gesellschaft

im betreffenden Falle die nöthige Hülfe erhalten könne.
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Nach meiner Ansicht hm Herr v. Gonzenbach Unrecht gehabt,
seinen ersten Adänverungsantxag zu ändern; denn ungeachtet der

Sicherheitsvorkehrungen, welche die Gesundheitspolizei für pie

Gesundheit der Bürger treffen soll, könnte offenbar dieser dritte
Absatz zu Mißbräuchen Anlaß geben. Wer bürgt uns dafür,
daß nicht ein Mensch unter dem Deckmantel eines berühmten
Namens ein Marktschreier sein kann? Wie soll man seine Identität

konstatiren? In einem solchen Falle kann die Behörde nichts

zur Ahndung einer solchen Handlung thun. Um derartigen
Hebelständen zu begegnen, ist es wichtig, paß die Regierung
wisse, welches dje Personen sind, die vorübergehend die
Heilkunde im Lande ausüben, und daß sie dnrch das Gesetz die Be-
fugniß erhalte, sich von den besondern Eigenschaften dieser Personen

zu überzeugen, welche die Heilkunde im Staatsgebiete ausüben
wollen. Geschieht dieß nicht, so wird die MaUtschreierei, welche,

gewandter und geschickter als die ächte Wissenschaft, das Volk
durch großes Gepränge zu blenden weiß, prächtiges Spiel haben;
der,, welchem viel Lärm in hen Zeitungen und Anschlagzeddeln
gemacht, auf diese Weise die öffentliche Leichtgläubigkeit
mißbraucht und hie Beutel der Leichtgläubigen geleert hat, ohne
irgend Jemanden die Gesundheit herzustellen, wird vor jeder
Verfolgung geschützt sein und keine Verantwortlichkeit zu tragen
haben. Sehen wir nicht gerade heule in Per», auf dem öffentlichen

Platz ejnen solchen Marktschreier, der die Leichtgläubigkeit
des Volks unter den Augen der Polizei ausbeutet? Es ist mir
unbekannt, wie die letztere derart einem Fremden die Ausübung
der Heilkunde erlauben konnte, und ob eS eine Dlrektwn grbt,
die infolge ihrer Stellung eine solche Erlaubniß ertheilen kann.
Per Wunderdoktor, von dem ich spreche, ist schon im Jura von
einem Markt zum andern gezogen; er künoiW an, daß er den
Tauben das Gehör wieder gebe, durch bloße Berührung Nerven-
und Glieder ichmerzen nehme, daß das von ihm verkaufte Mittel
Zahnschmerzen heile u. f. w- — und sofort läuft die durch seine
Gaukeleien geblendete Menge herbei, kauft und zahlt. Der
Wunderdoktor steckt die Fünffrankenstücke und Napoleons ein, und
kaum hat er den Rücken gewandt, so kehren die Schmerzen zurück
und alles Elend sängt von vorne an, allein unser Künstler ist

fort, um andere zu suchen, die er zum Narren halten kann. —
So, meine Herren, wird die menschliche Gesellschaft, angesichts
der Behörde, mit Wissen der Polizei, durch die àuktschreierei
ausgebeutet! Und wir haben nichte, in den Händen, um solche
Mißbräuche abzuschaffen und zu hindern. So suchen wir den»,
da wir gerade an der Arbeit sind, hier ein Werk zu Stande zu
bringen, welches von Seiten des Beiner Volkes einige
Anerkennung verdient, und bezeichnen wir den Regierungsrath als
die mit der Erlheilung oder Verweigerung zeitweiliger Erma?-
tigungen zur Ausübung der Heilkunde au fremde Fachmänner,
beauftragte Behörde. Er wird eine solche Ermächtigung ertheilen,
wenn er findet, der Mann erfülle die nöthigen Erfordernisse;
im entgegengesetzten Fall wird er sie verweigern; die Hauptsache
ist, die Leute vor Betrügereien zu schütze»; ohne das würden
wir nichts Gutes gemacht haben.

Dr. Manuel. Herr Präsident, meine Herren! Ich
ergreife bloß das Wort aus die Bemerkung von Herrn Girard
in Bezug auf datz zweite Lemma; er schlägt vot, so viel ick

wenigstens verstanden habe, „nur zu gerichtlichen Funktionen
sind dieselben nicht befugt" und daS Wort „polizeilichen" aus-
zulassen. Wenn dieß geschähe, so wäre ein Mangel im Entwurf.
Es sagt derselbe: „zu gerichtlichen und polizeilichen Funktionen "
Unter gericktlichen Funktionen ist alles verstanden, was ein
Gerjchtsarzt zu thun hat. Die polizeilichen Funktionen gehen
den GcrichtSarzt gar nichts an. Dahin gehört z. B. das
Impfen, und bei ansteckenden Krankheiten die Einrichtungen von
Spitälern, Ueberwachen der Sauitätöpolizei in gewissen Gegenden.

Natürlich sind damit Vergütungen vorbunden. Man
glaubte daher, solche Funktionen sollten ebenfalls, wie die
gerichtlichen, auch den inländischen Aerzten allein überlassen bleiben
und nicht den Aerzten der Nachbarkantyne übertragen werden

können. Mau glaubte also auch die Funktionen beim Impfen,
bei epidemischen Krankheiten u. s. w. mit ins Gesetz aufnehmen
zu sollen. Die französische Uebcrsctzung würde richtiger so

lauten: st -à I» police «giàire. Ich glaube also es fei nöthig
daß das Wort „polizeilich" im Gesetz bleibe."

Herr 'Berichterstatter des Regierungerathes. Ich
erlaube mir eine kurze Bemerkung. Eine Waffe von Besorgnissen
haben sich geltend gemacht in Bezug auf den Antrag des Re-
gierungsraches, bezüglich der Bestimmung im dritten Lemma
über die ausländischen Aerzte. Der Regierungsrath hängt gar
nicht an diesem dritten Lemma, fondern glaubn, auf den Wunsch
und den Antrag, der seiner Zeit von Herrn v. Gonzenback gestellt
und vom Großen Rath angenommen worden ist, Rücksicht nehmen

und die demselben entsprechende Redaktion vorschlage» zu
sollen. Ich erlaube mir zu bemerken, daß die vorübergehende
Ausübung der Heilkunde von der Bewilligung des Regierungsrathes

abhängig zu machen ganz uitthunlich ist. Es handelt
sich hier .um dringende Fälle. Daher ist eine solche Bewilligung
vor dem Eintritt des Falls unmöglich. Man k.mn sagen, eS

könne eine nachträgliche Bewilligung ertheilt werden, allein eine
solche wäre eine leere Form. Ich glaube, es wäre besser, von
einer solchen Bestimmung über zu ertheilende Bewilligungen ganz
zu abstrahiren.

Ruchli, Herr Ganguillet Hai gesagt, die Aerzte tm
Oberland würden ihr Auskommen nicht wohl finden, wenn sie

die Sommerpraris nicht hätten. Ich glaube aber, daß diese

Sommerpraris nur ihre Geschäfte glänzend macht und daß sie

auch ohne dieselbe ihr Auskommen ganz gut finden würden.
Ich glaube, wenn fremde Aerzte tüchtig und als solche bekannt
sind, so sollten sie den Sommer? über in Jnterlaken praktiziren
dürfen; dieß wäre sehr wohlthätig für die âremdensaijon. Ein
Dr. Löwe, dem ein großer Ruf vorausging, hat letzten Sommer
dort praktizirt, und ich habe die Erfahrung gemacht, daß er nicht
nur von den dort schon anwesenden Fremden gebraucht wurde,
sondern, daß seinetwegen auch aus Deutschland viele Patienten
nach Jnterlaken geschickt und geradezu an ZZr. Löwe gewiesen
worden sind. Ich glaube daher, daß in solchen Fällen die
Befähigung in vollem Maße Anerkennung finden und daß daher
auch keine Beschränkung in dieser Beziehung eintreten sollte, da
wo der Fremdenverkehr von Bedeutung ist. Ich glaube, es
wäre für Jnterlaken von großem Vortheil, eine solche Beschränkung

zu unterlassen, weil durch eine solche der Fremdenverkehr
leiden würde.

Dr. v. Gonzenbach. Ich stellenden Antrag, die beireffende
Stelle so zu fassen: „Nicht im Kanton niedergelassene patenttrte
Medizinalpersonen dürfen mit Ermächtigung oder bei nachträglicher

Genehmigung durch den Direktor des Innern, die
Heilkunde im Kanton vorübergehend ausüben, wenn sie in einzelnen
Fällen dafür angesprochen werden." Ich glaube, das würde
alle Bedenken beschwichtigen. Herr Ganguillet hat die Sache
unlgekehrt. Bis jetzt glaubte man, die Aerzte seien da, um die

Menschheit zu erhalten, er aber glaubt, die Menschheit sei da,
um die Aerzte zu erhallen. Ich glaube, Herr Ganguillet hat
dieß nur im Scherz gesagt. Die Aerzte sind vorhanden um die
Menschheit zu heilen, und nicht die Menschheit um den Aerzten
zu Hülse zu kommen.

Flük. Ich will die Wichtigkeit einer Erlaubniß an fremde
Aerzte, vorübergehend im Kanton die Heilkunde auszuüben, an
einem Beispiele erläutern und Ihnen durch dasselbe zeigen, wie
es in einzelnen Fällen gehen kann. Es war einmal im Kanton
Bern ein Schulmeister, welcher es zu nichts bringen konnte und
nach Amerika ging. Dort wußte er sich bald einen Beruf zu
schaffen, indem er den Pfarrer spielte, die Kanzel bestieg und
gegen Honorar predigte. Er hätte sich eben so gut als Arzt
ausgeben, das Volk betriegen und statt die Leute gesund zu
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machen, fie speduen können. Solche Leute, die sich im Auslande
als Aerzte ausgeben und eine Reputation zu verschaffen wissen,
konnten nach dem erheblich erklärten Antrage mit Bewilligung
des Regierungsralhes auch bei uns praktiziren oder doch während
einiger Zeit sich als Aerzte in den geeignetsten Lokalitäten
aufhalten. Wie sehr die Gutmüthigkeit der Leute mißbraucht werden

kann, erfährt man an Fremden häufig genug. (Der Redner
führt das Beispiel eines französischen Schwindlers an, welcher
sich längere Zeit im Berner Oberlande aufgehalten und viele
Leute betrogen habe.)

G a n g uillet. Ich muß dem Herrn v. Gonzenbach
erwidern, daß ich zum dritten Alinea mich ebenfalls dahin
ausgesprochen habe, es möchte in einzelnen Fällen den Leuten, wclcke

Zutrauen zu einem fremden Arzte haben, gestattet sein, sich von
demselben behandeln zu lassen. Ich habe dabei indessen nur die

Thätigkeit fremder Aerzte in einzelnen Fällen im Auge und
möchte eben vermeiden, baß der Regierungörath an fremde Aerzte
allgemeine Bewilligungen geben könne, eine Zeit lang im Kanton
Bern ihr Beruf auszuüben. Herr v. Gonzenbach hat bemerkt,
ich werde wohl null im Ernste gesprochen haben, denn bis dahin
habe es geheißen, die Aerzte müssen das Publikum gesund erhalten,

während jetzt auf einmal das Publikum die Arrzte erhalten
solle. Ich ewidere ihm indessen, daß dies gegenseitig sein und
daß man sich gegenseitig erhalten und die Eristenz möglich machen

muß UebrigenS ist es durchaus nicht gesagt, daß solche fremde
Aerzte etwa geschickter seien, als die mistigen, sondern man kann

hier füglich an das Sprüchwort denken, daß der Prophet häufig
in semeur Vatcrlande am wenigsten gilt.

Bützberger. Ich will lieber das ganze Lemma streichen,
als es mir dem Anhängsel annehmen, welchen Herr v. Gonzenbach

vorschlägt. Will ein Kranker, baß der ihn behandelnde
Arzt eine Konsultation mit einem fremden Arzte abhalte, oder

will er sich von dem fremden einzig behandeln lassen, so kann
er gewöhnlich nicht eine vorherige Bewilligung des Regierungsrathes

einholen, weil eine solche meistens zu spät eintreffen würde.
Ich habe hier Nothfälle im Auge, wo man eine solche Erlaubniß
nicht vorgängig verlangen kann. Herr v Gonzenbach will daher
die Erlaubniß wenigstens nachträglich beibringen; allein das ist

das ist das Schlimmste von allem Schlimmen. Wenn Jemand
eiircn fremden Arzt beruft und seine Hülfe wirklich erhält, allein
die nachträgliche Bewilligung nicht bekommt, so ist entweder
derjenige, welcher berufen hat, oder î er Berufene oder es sind beide

strafbar. Ich halte eS nicht für möglich, es zu verbieten, in
einem einzelnen Falle einen fremden Arzt herzurufen, zu welchem
man Zutrauen hat, — wenigstens kann man eS nicht verhindern.
Herr v. Gonzenbach glaubt, man könnte mißbräuchlich unter
dem Verwände, es sei ein einzelner Fall zu behandeln, eine

ganze Reihe von Fällen behandeln lassen Man müßte alsdann
einfach unterscheiden, ob wirklich mehrere Fälle an einander
gereiht worden seien und je nach Umständen gerichtlich entscheiden,
ob gewerbsmäßig zu Werke gegangen worden.

Im er. Ich theile die Ansicht des Herrn v. Gonzenbach
bezüglich des dritten Absatzes, daß den palentirten, aber nicht
im Kanton angesessenen Aerzten nur mit vorhergehender Ermächtigung

des Regierungsrathes das Recht ertheil: werde, auf
bernischem Territorium ihren Beruf vorübergehend auszuüben. Herr
Bützberger hat mich aber noch weiter über die Bedeutung dieses
Alineas belehrt und mich aus einen zweiten Fall aufmerksam
gemacht. Es ist sicher, baß in dem von diesem Redner bezeichneten

Fall man eine vorherige Ermächtigung nicht ändern kann
und daß man daher die durch den Herrn Berichterstatter der
Kommission vorgeschlagene Redaktion annehmen muß. Wenn
man indessen auf die in der Versammlung geäußerten Wünsche,
daß die fremden Aerzte vorübergehend ihre Kunst ausüben können,
Rücksicht nehmen will, so muß man es auch hier aussprechen
und den Antrag des Herrn Bützberger in Betracht ziehen. Der

Fall, daß frende Aerzte sich in unserem Lande ansiedeln, muß
vorgesehen sie dürfen nicht ausgeschlossen sondern es muß
ihnen ein Ausweg offen behalten werden, um ihnen die

Ausübung ihres Faches zu gestatten. Dem zufolge unterstütze ich
die durch Herrn vr. Manuel vorgeschlagene Fassung, und wünsche,
daß den fremden patentirten Aerzten die Berufsausübung im
Kanton erlaubt werde. In diesem Sinne sollte der dritte Absatz
redigirt werden.

A b st i m m u ng.

Eventuel für den Antrag, den Schlußsatz des
dritten Lemma „die Heilkunde im Kanton
vorübergehend auszuüben" zu ersetzen durch
„solche EinzelfäUe zu behandeln" Mehrheit.

Eventuel für den Antrag, im dritten Lemma nach
„berechtigt" einzuschalten „mit Ermächtigung
des Regierungsralhes oder nachträglicher
Bewilligung der Direktion des Innern" Minderheit.

Dagegen Mehrheit.
Eventuel für den Antrag, im gleichen Lemma den

Zwischen „wenn sie in einzelnen Krankheitsfällen

:c." an den Schluß zu versetzen Mehrheit.
Für Beibehaltung des dritten Lemma „
„ Streichung desselben Minderheit.
„ die Redaktionsverbesserung den französischen

Tert des zweiten Lemma also bestimmter zu
formuliren: ^tlc« lonctiont, tie rattachant à

la Mlàcine l^-à et a la police «anitaire" Mehrheit.
„ die unangefochtenen Bestimmungen „

Herr Berichterstatter des Regicmngsrathes. Dieser
Paragraph ist in der ersten Berathung unverändert angenommen
worden. Als letztes Lemma ist nun hier mit kleiner Veränderung
ein früheres Lemma des K 2 aufgenommen worden, welches
lautet: „Werden mit einzelnen oder mehreren Kantonen
Konkordate abgeschlossen, welche hinsichtlich der Prüfung und
Berufsausübung der Medizinalpersonen abweichende Bestimmungen
enthaltm, so machen die letzrern Regel."

Wird ohne Bemerkung angenommen.

» 4

Wird ebenfalls unverändert angenommen.

K 5 »nv 6

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Zum 8 5
ist in der ersten Berathung ein Antrag gestellt worden, welcher
im Protokoll nicht ganz richtig wieder gegeben ist. Herr l)r.
Schneider hat sich damals dahin ausgesprochen, eS wäre
wünschenswert!), wenn das Institut veS sogenannten Phystkates
eingeführt würde. Er hat seinen Antrag in der Weife formulirt:
Der RegierungSrarh möchte untersuchen, ob nicht Medizinal-
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kreise zu bilden und besondere Personen zu bezeichnen wären,
welche die Verpflichtungen hätten, wie der vorliegende Entwurf
sie nun allen Aerzten auferlegen will Der Regierungsrath hat
diesem Antrag in der Weise Folge geleistet, daß er zum § 6

folgende Bestimmung aufgenommen hat: „Die bestehenden und
noch zu bildenden medizinischen Vereine können im Einverständniß
mit der Direktion des Innern einzelne oder mehrere Personen
aus ihrer Mitte beauftragen, die Handhabung der auf das
Gesundheitswesen bezüglichen Gesetze und Verordnungen zu

überwachen, allfällige WiderHandlungen gegen dieselben
anzuzeigen, überhaupt in allen die Gesundheitspflege und Gesund-
hcitspolizei betreffenden Fragen den Behörden mit Rath und
That an die Hand zu gehen. In diesem Falle sind die einzelnen

Medizinalpersonen, welche Mitglieder des Vereins sind, der

ihnen nach K 5, zweites Lemma, obliegenden Verpflichtungen
enthoben. Die Kommission ist etwas weiter gegangen, indem sie

beantragt, das zweite Lemma des K 5 ganz streichen und durch
die Bestimmung ersetzen will, daß in jedem Amtsbezirke ein Arzt
zu bezeichnen sei, welcher die Aufgabe eines Kreisarztes oder

KreisphysikuS zu erfüllen hat. Folgerichtig müßte dann auch

der vom Regierungsrath vorgeschlagene, so eben mitgetheilte
Zusatz zum § 6 dahin fallen. Für den Fall, daß der' Große
Rath dem Antrage der Kommission beipflichten sollte, sollte es

doch dem Regierungsrathe überlassen bleiben, die Medizinalkreise
zu bezeichnen, indem möglicherweise mehrere Amtsbezirke oder
eine ganze Landesgcgend zu einem solchen Kreise zu vereinigen
wären.

Herr Berichterstatter der Kommission. Der Große Rath
hat in der ersten Berathung den Antrag erheblich erklärt, das
zweite Lemma im § 3 ganz zu streichen; dasselbe verpflichtet die

Medizinalpcrsonen, Widcrhandlungen gegen gesundheitöpolizeiliche
Gesetze und Verordnungen, welche zu ihrer Kenntniß gelangen,
beförderlich der Direktion des Innern anzuzeigen. Die
Kommisston ist mit diesem Antrage einverstanden, so wie auch mit
dem fernern, daß im Falle der Streichung dieses Lemma's eine

Bestimmung folgenden Inhaltes aufzunehmen sei- „Es ist in
jedem Amtsbezirke ein Arzr zu bezeichnen, der die Aufgabe eines

Kreisarztes (Physikuö) zu erfüllen hat." Es wäre ohne Zweifel
wünschenswerth, das Institut der Kreisärzte, welches in den

meisten vorgeschrittenen Staaten eingeführt ist, auch bei uns
einzuführen. Für den Fall, daß dieß belieben sollte, stellt die

Kommission noch den Antrag, beizufügen: „Der Regierungsrath

ist beauftragt, die nöthigen Instruktionen und Regulative
zu erlassen, durch welche die Pflichten und Befugnisse eines

Kreisarztes näher zu bestimmen sind." Die Gründe zur Streichung

des zweiten Lemma liegen darin, daß die Aerzte und
Apotheker nach dem Wortlaute desselben genöthigt sind, ihre
Kollegen zu denunziern, während ein Kreisarzt, welcher infolge
seiner Stellung, welche er über die andern Medizinalpcrsonen
einnimmt, hieran keinen Anstoß zu nehmen hat und sich nicht
in die Stellung versetzt sieht, gegenüber seinem Kollegen den

Anzeiger zu machen, sondern in die Stellung, als medizinische
Autorität dafür zu sorgen, daß leine Wide-Handlungen gegen
Mc izinalgesetze startfinden. In dieser Stellung ist er nicht mehr
ein Angeber, sondern, wie die Franzosen sagen würden: Zl a

la guulitö <lo llôittnu'1-r." Die Regierung wird bei der

Ernennung solcher Personen auf größere Erpcvbtheit und größere
Talente Rücksicht nehmen. Dem Antrage des Herrn Berichterstatter

des Rcgierungsrathes, dieser Behörde die Eintheilung
der Kreise zu überlassen, könnte die Kommission beistimmen. Im
Uebrigen will sie es den Herren Kollegen im Großen Rathe,
welche der medizinischen Fakultät angehören, überlassen, dieses

Institut näher zu beleuchten.

G fell er von Wichlrach. Das vorgeschlagene Institut wird
Kosten zur Folge haben, welche zwar nicht groß werden sollen,
allein möglicherweise doch größer, als man jetzt denkt. Da es

nun nicht absolut nöthig ist, diese neue Einrichtung einzuführen,

und da ferner der Moment nicht geeignet ist, neue Ausgaben
zu solchen Zwecken zu beschließen, so sollten wir mit Derartigem
einhalten und lieber untersuchen, wie wir die nöthigen Geldmittel
erhalten können, damit der Staat diejenigen Verpflichtungen
erfülle, welche ihm bereits obliegen. Es wäre mir lieb gewesen,

zu vernehmen, wie viel Kosten dieses neue Institut zur Folge
haben würde.

I), Wytten bach. Erlauben Sie mir hier einige Bemerkungen

über daS Institut der Physikate anzubringen. Der Physikuö

vermittelt zwischen dem Arzt, Apotheker und Thierarzt,
und überhaupt den Medizinalpersonen einerseits, und anderseits
dem Direktor des Innern die Verhandlungen und den amtlichen
Verkehr über medizinische Gegenstände, namentlich gerichtlicher
und polizeilicher Natur. Sie sind sachverständige-Zwischcnbcamre.
Diese Einrichtung hak sich bisher überall, wo sie eingeführt
worden ist, bewährt. Es ist dagegen angeführt worden, es sei

nicht demokratisch, wenn Mcdizinaipersonen durch Beamte aus
ihrer eigenen Mitte in ihrem Wirkungskreis beobachtet und
beaufsichtigt werben. Allein diese ganze Einrichtung hat sich auch bei

andern Ständen als zweckmäßig herausgestellt, z. B. bei dem
Ttande der Geistlichen, welche auch alljährlich zusammentreten
und untersuchen, ob die Gründe zu Klagen oder zu Unzufriedenheit

vorhanden seien, bezüglich der Ausübung des geistlichen
Amtes. Auch die Aerzte haben nun, so gut wie jeee andere
Klasse, nothwendig, daß ihnen hin und wieder ein Wink gegeben

werde, und in diesem Sinne muß ich das angeblich
Undemokratische als nützlich und zweckmäßig erklären. Man macht
ferner gegen das Physikat geltend, daß die Funktionen eines
Gerichtsarzteö den Aerzten, auf welche sie vertheilt werden, einen
fortwährenden Unterricht gewähren, besonders in der gerichtlichen
Medizin, indem bei vorkommenden Sektionen und andern ge-
richtöärztlichen Untersuchungen das Gedächtniß stets aufgefrischt
werde. Allein daS ändert an der Sache nichts, indem dem
Gerichtsarzle stets noch ein zweiter Arzt beigegeben und auch
der behandelnde Arzt, der gewesene Arzt des Verstorbenen stets

zur Sektion eingeladen werden wird. UebrigenS handelt es sich

hiebet nicht um wissenschaftliche Zwecke und um Unterricht,
sondern um Förderung der Rechtspflege in vielen Fällen, wo
Angriffe gegen die Sittlichkeil, die Gesundheit und das Leben von
Mitmenschen stattgefunden haben. Wenn Sie für solche
Gutachten und Untersuchungen nicht Personen haben, welche bis
aus die Höhe der Wissenschaft unterrichtet sind, so werden
dieselben ihre Verrichtungen mangelhast ausüben und mangelhafte
Aktenstücke ausarbeiten, und infolge dessen wirb es der Rechtspflege

nicht möglich werben, zu einem richtigen Urtheile zu
kommen. Wenn übrigens auch zur medizinischen Begutachtung
grober Vergehen gewöhnliche ärztliche Kenntnisse hinreichen, so

ist dieß doch nicht immer der Fall, wo gewisse rasfinirle
Verbrechen vorliegen; denn der gewöhnliche Arzr, der in allen Zweigen
der Medizin zu praktiziren genöthigt ist, hat nicht immer die

gleiche Möglichkeit, und vielleicht steht ihm auch nicht immer
Litteratur zu Gebot, um sich in allen Zweigen des Faches auf
der vollen Höhe zu erhalten. Ueberhaupt soll ein Kreisarzt auch
die gewöhnliche Gesundheitspflege im Auge halten, und das ist
nach meiner Ansicht, weitaus die wichtigste seiner Obliegenheiten.
Die öffentliche Gesundheitspflege hat zur Aufgabe, alles
dasjenige, was auf den Gesundheitszustand des Menschen Einfluß
haben kann, zu beobachten, zu verwerthen und zugänglich zu
machen, zu Handen des Staates Das dar in der That einen

außerordentlichen praktischen Werth, welcher sieb zum größern
Theil konzentrirt in den Resultaten der mittlern Sterblichkeit
einer Bevölkerung. Diese mittlere Sterblichkeit beiuht allerdings
nicht bloß auf der Gesundheitspflege, sondern auch die Kultur
und der Wohlstand üben einen großen Einfluß auf sie aus. Die
mittlere Sterblichkeit der Bevölkerung Frankreichs betrug nach
Dr. Gujetant anno l777, 23 Jahre; 1798, 26 Jahre; 1836,
39 Jahre: 1864, 39 Jahre. In der Schweiz wird man das
mittlere Lebensalter auf 46 Jahre festsetzen können. Wenn wir



nun im Stande wären, durch gründlichere Gesundheitspflege
daS mittlere Lebensalter zu verlängern, so wäre dieß ein großer
Gewinn sür den Nationalwohlstand. Ein Bezirk deS KantonS
Zürich, der Bezirk Winterthur, weist eine mittlere Sterblichkeit
von 47 Jahren nach, also ein durchschnittliches Lebensalter, daS

um sieben Jahre länger ist, als das gewöhnliche, was
hauptsächlich daher kommt, daß der Bezirk Winterthur in sanitarischer
Beziehung einer der am besten eingerichteten ist. Würde es nun
gelingen, im Kanton Bern durch eine bessere Pflege deS

Gesundheitswesens das mittlere Lebensalter auch nur um ein Jahr
zu verlängern, so hätte man auf eine einzige Generation eine

halbe Million Jahre mehr zu vertheilen, als bis dahin; denn
man könnte auf jede einzelne Person ein Jahr mehr rechnen als
bisher ; allein gewiß könnte man leicht einem Résultât kommen»
wie eS bereits in einzelnen Bezirken anderer Kantone erreicht
worden ist. ES würde dadurch der Nationalwohlstand bedeutend

gehoben; denn sechs Jahre längere Lebensdauer auf einen Kopf
macht sehr viel aus. Bei den Apothekern haben wir ein solches
Institut nicht so nothwendig, weil ihre Zahl geringer ist. Der
Staatsapotheker findet gerade durch die Verwendung zu solcher
Oberaussicht eine ähnliche Aufgabe, wie der Kreisarzt; denn die
StaatSapotheke hat ihren Grund nicht bloß darin, daß der
Staat etwa einen besondern Apotheker braucht. Bei den Thierärzten

ist bereits theilwcise eine solche Einrichtung eingeführt,
indem bei fast allen Epizvtien höhere Thierärzte zum Zwecke von
Untersuchungen im Lande herumgcschickt werden. ES handelt
sich also bloß noch darum, das Gleiche beim Stande der Aerzte
einzuführen. Die Kosten sind leicht zu berechnen; eS ist bloß
für einige Remunerationen für die Scripturen zu sorgen, und
etwa dafür, daß die Anschaffungen von Litteratur ermöglicht
werden. Wenn Sie nun nach dem Vorschlage der Kommission
ungefähr in jedem Amtsbezirke ein Phystkat einrichten, so kommen
die Kosten per Amtsbezirk auf ungefähr Fr. 2N0, also im ganzen
Kanton auf ungefähr Fr. AM). Wollen Sie aber nach einem
frühern Antrage der Kommisston nur in den Assisenbezirken
Physikate einführen, oder im Verhältniß zur Zahl der
medizinischen Vereine, so würde dieß noch bedeutend weniger kosten,
wahrscheinlich nicht mehr als Fr. AM) Es ist nicht zu
vergessen daß der Staat schon dermal zu diesem Zwecke Ausgaben
hat, denn in jedem Falle, wo ein Arzt von der Gerichtsbehörde
zu einer Untersuchung in gerichtlich-medizinischen Angelegenheiten
beigezogen wird, muß er bezahlt werden, und diese Ausgaben
würden in Zukunft dahinfallen. ES würde übrigens noch die
Frage entstehen, ob nicht die Armenimpfungen, welche vom
Staate bezahlt werden, einem solchen Kreisarzte zu übertragen
wären. Ich stimme in erster Linie zum Antrage der Kommission,
für Aufstellung von Physikalen in den meisten Amtsbezirken, und
wenn dieß der Kosten wegen nicht belieben sollte, in zweiter
Linie für den Antrage deS Herrn Dr. Schneider, daß wenigstens
in größern Bezirken Physikate errichtet werden.

Dr. Schneider. Ich wünsche gar sehr, der Große Rath
möchte in den Antrag auf Errichtung von Phystkaten eintreten;
allein ich muß auch wünschen, daß er sich die Konsea,lenzen
davon ganz klar vor die Augen stelle. Deßhalb ergreife rch daS
Wort, damit Jedermann überlegen könne, ob wir heute schon
Physikate für jeden Amtsbezirk einführen wollen, oder nicht
Die Wünschbarkeit hat soeben Herr Dr. Wyttenbach mit
hinlänglicher Gründlichkeit auseinandergesetzt. Die Einführung des
Instituts ist indeß immerhin mit ewigen Schwierigkeiten
verbunden; denn es zieht immerhin einige Ausgaben nach sich, von
welchen ich mir nicht verhehle, daß sie in spätern Jahren doch
etwas höher steigen werden, als Herr Dr. Wyttenbach berechnet
hat. Die Aufgäben eines Kreisarztes sind der Art, daß sie

allerdings hie und da mit unsern republikanischen Begriffen in
Widerspruch treten; denn namentlich haben sie überall die
Aufgabe, innerhalb ihres Kreises die Medizinalpcrsonen zu
beaufsichtigen. Dieß wird viele unserer Medizinalpcrsonen stossen, und
am Ende fragt es'sich noch, ob die ganze-Sacke gute praktische
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Folgen hat. Entweder ist nämlich der Kreisarzt selber ein Arzt,
welcher neben den übrigen Aerzten als Kollege praktizirt, oder
nicht. Ist er aber selbst praktizirendcr Arzt, so wird er im
Gefühle seiner eigenen Schwäche, gewiß auch hie und da seinen
Kollegen gegenüber ein wenig durch die Finger schauen. Stellen
Sie ihn aber ganz unabhängig und schreiben Sie ihm vor, bloß
seiner Beamtung zu leben, ohne zu praktizircn, damit er nicht
mit andern Aerzten in Kollisionen komme, so müssen Sie ihn
bedeutend hoch besolden und alSdann wird der beabsichtigte
Zweck nicht ganz erreicht werden. Dazu kommt, daß ein Theil
der Aufgabe, welche dem Kreisphystkus übertragen werden sollte,
bereis vertheilt ist. Während z. B in Deutschland den KreiS-
phystkern die Impfungen anvertraut sind, ist hier diese

Obliegenheit bereits an besondere Jmpfärzte übergeben Wir könnten,
wie eS auch anderswo eingerichtet ist, ihnen ausschließlich die

gerichtlich-medizinischen Funktionen übertragen, was insofern gut
wäre, wie Herr Dr. Wyttenbach bereits bemerkt hat, als der

Kreisarzt dadurch stets in Uebung erhalten würde, und infolge
dessen mehr und Besseres leisten könnte, als wenn alle Aerzte
successiv diese Funktionen ausüben. Ich glaube daher, wir sollten,
wenigstens heute, vielleicht lieber noch nicht völlig so weit gehen.

Ich stimme zwar in erster Linie für die Einführung von
Kreisärzten, sobald der Große Rath glaubt, er könne schon heute so-

weit gehen ; da ich aber vor Allem aus Gelegenheit haben möchte,

zu fehen, ob wirklich sich dieses Institut auch bei uns bewähren
würde, so möchte ich einstweilen doch noch lieber dem Antrage
deS RegierungSratheS beipflichten, welchem zufolge den medizinischen

Vereinen derartige Obliegenheiten zu übertragen wären.
Es wäre dieß eine Art von Uebergang von einein System zum
andern, der wenig oder nichts kosten würde. Wenn er sich

wirklich bewährt, so kann dann der Große Rath in einigen

Jahren weiter gehen. Ich habe das Gefühl, daß unsere Central-
behörde, welche daS Sanitätswesen leitet, in den Bezirken
sachverständige Organe haben sollte, welche ihr zur Seite stehen

müssen, wenn wenigstens unser SanitätSwesen gehörig geleitet
werden soll. Ich habe daher schon früher den Antrag gestellt,
eS möchte zwischen den Behörden und dem ärztlichen Publikum
ein, ich möchte sagen, freies, gegenseitiges Verständniß eintreten,
in dem Sinne, daß überall, wo Medizmalpersoncn sich zu einer

medizinischen Gesellschaft vereinigen, diese Vereinigung berechtigt
fein folle, der Regierung oder überhaupt der Direktion deS

SanitätSwesens diejenigen Mediziner zu bezeichnen, welche ihnen
in den Bezirken als Organe zur Verhandluug mit den Behörden
diene« sollen. Das Verhältniß wäre also ungefähr das gleiche,
wie es jetzt zwischen der Regierung und den Gemeinden besteht.

Die Gemeinde hat ihren Präsidenten, allein die nämliche Person
ist auf der andern Seite auch ein Beamter der Regierung und
vollzieht in dieser Eigenschaft diejenigen Aufträge, welche ihm
die Regierung gibt. Ich habe die Ueberzeugung, daß eS den

wissenschaftlichen Sinn und Geist der Medizmalpersoncn bedeutend-

fördern wird, wenn sie in eine solche Stellung versetzt

werden könnten, wo sie das Bewußtsein haben werden, mehr
oder weniger direkt für das Wohl der Bevölkerung zu wirken,
indem sie in beinahe unmittelbare Berührungen mit den obersten

Sanitätsbehörden kämen. Nehmen Sie den Fall an, es breche

in einer Gegend eine epidemische Krankheit aus. Die Aerzte

werden zusammentreten und sich ihre Ansichten über die Mittel
und Wege mittheilen, wie zu helfen und wie in Zukunft der

Wiederkehr des Uebels vorzubeugen sei. Sie werden ihre
Ansichten dem Direktor des Innern mittheilen und bewirken, daß
bei einem andern Falle von Polizeiwegen dieses oder jenes

vorgekehrt werde. Herr Präsident, meine Herren! Hundertmal
hören Sie sägen: diese oder jene Schulstube ist so eingerichtet,

daß die Kinder krank werden müssen, allein der betreffende Arzt
theilt diese seine Wahrnehmung höchstens einem seiner Kollegen
mit, ohne daß der wahrgenommene Uebelstand weiter verfolgt
würde. Wissen dagegen die Aerzte, daß sie eine Art Polizeibehörde

bilden, so werden sie bei ihren Zusammenkünften über
die Einrichtung der Schulhäuser, der Gefangenschaften, der Be-
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zirköspitäler sich besprechen i:nd die Behörden auf did Ucbelstände
aufmerksam machen. Wen« ein solches freies Verhältnißzwischen
den Behörden und diesen Vereinen zu Stande kommt, so wcrden
wir daher, ich will nicht sagen alles, allein doch ein bedeutendes ì

von denjenigen Bortheilen..erreichen welche uns die Kreisphh-.
sikate gewähren würden, und zwar mit wenig Kosten, höchstens

etwa mit Entschädigungen für Schreibereien. ^ Ich schließet indem
ich für den Fall, daß die KreiSphysikatr nicht belieben sollte», -

Ihnen das letzte Lemma des vom Regierungsralhe vorgeschlagenen

8 «j empfehle. ' >
»/..à '-à.,',.'/ f/- ' ^ -V.!- s, ,.Ä

Lenz. Herr Präsident, meine Herren! Ein verehrtes

Mitglied des Großen Rathes hat vor einigen Tagen gesagt, man
solle dem großen Kanton Bern nicht immer nur Abführungsmittel

geben, während er etwas Stärkendes haben sollte. Jetzt
kommt es mir aber, vor, die Herren Aerzte wollen ihm wieder
etwas abzapfen. Ich glaube wir habe« das im gegenwärsigen
Moment nicht nöthig. Es ist da vorgeschrieben: „Es ist in jedem

Amtsbezirke ein Arzt zu bezeichnen, der die Aufgabe eines Kreisarztes

(Physikus) zu. erfüllen hat." Wie ich soeben aus dem,
Munde von Herrn l>> Wptlenbach gehört habe, so ist et der

Ansicht, daß man einem Kreisarzt Fr. 2t1<) geben solle-, gvaö.

für den ganzen Kanton ungefähr Fr. àtM ausmachen, würde;
es sei dieß nicht eine große Summe. Ich glaube hingegen>-wegen
Fr. 5lM solle der Kanton Bern schon "ein wenig »nebenume

luge" und stimme daher gegen die Kreisärzte. ->> r s

Mö schler. Auch ich will nichts von diesen Kreisärzten
wissen. Der Bürgen kommt oft fti den Falls -den KroismP,
haben zu müssen. Dann, müßte er ihn 3 bis-4 Stunden wett,
herholen und noch die Kosten davon tragen und ein näherer
Arzt, welcher die Sache eben so gut hätte besorgen können, darf
nichts dazu sagen. Reue Stellen errichten, wie die der Kress'-
ärzte wird nicht nur den Staat in Kosten bringen, sondern auch
dem Bürger ein Institut aussalzen, daö auch ihm nichts als
Kosten verursacht. Es würde nur Eisersucht entstehen denn
die Kreisärzte würden begreiflich in der Nähe der GcrichtSbc-
hörden sein und dort werden sie den Aerzten in den Dörfern M
schaden suchen; wo sie könnten. Ich sehe daher nicht ein, daß
es nöthig ist, Kreisärzte einzuführen. >

A bst i m m un g.

Eventuell für Streichung dcö letzten Lemina des 8 6 Mehrheit.
Eventuell für den Antrag, das Wort „Amtsbezirk" -z

zu ersetzen durch „Mdizinalkreise" 7t Stimmen.
Dagegen, lä „
Für den Antrag der Kommsssiou, das zweite Lxmma r

des K 5 zu streichen und-durch die Bestimmung
zu ersetzen, daß KreiSphystkà aufzustellen g .s

seien Minderheit.
„ die Anträge des Regierungsrathes .Mehrheit.

„ Streichung des dritten Lemma des 8 ft - Minderheit.

Herr Präsiden:. Die 88 à und k sind also unverändert
genehmigt, wie der Regierungsrath sie beantragt.

Mühlcthaler stellt die Motion, hier abzubrechen und
eine Nachmittagssitzung zu halten, was vom Großen Rath
verworfen wird.

.r.h'pär.-är.'äO 88 7„ 3 und 9. -ä..-
' .n.k..." 1

5»- Werdeniohne Einsprache genehmigt, n ; -D
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8 lll. -

I>>. Tiö ch'e. ' Dem -' Art. lu äst nicht dasjenige Gewicht
beigelegt worden, welches er durch seine Bedeutung verdient.
Er'bestimmt, daß die Wedizinaipersonen für die. nothwendige
Hstà die sie in dringenden Fällen leisten; auf eine Entschädigung
Anspru.h haben, welche „je nach den Umständen" durch die

Armen--, Kranken- oder GeMcindskasse des Ortes, wo die

Besorgung stattfa.no, .bezahlt- Werden soll, .vvrausgcsetzl, daß die

betreffenden Medizjnalpersomn davon binnen ach: Tagen an den
Präsidenten der zustäHigen Behörde oder seine Beauftragten
Anzeige gemacht -habM Dergestalst wird à Stellung deö

Arzteh für wie Hülse bestimmt, welche M armen Kranken zu
leisten berufen wird. Infolge der Anwendung des Grundsatzes,
dass der Arzh Mc, Arme und Reiche, ohne UnteMied besorgen
soll, ist. es, klgr> daß kein Fachmgi«, welcher einiges Pflichtgefühl
hat. einen «KrMken ftagen wird/ob er bezahlen werde oder nicht.
Run wird hier die Art Md Mise wie ihm - seine-Besorgung
vergütet wird, vorggsehe:» > unh zwar in der Weife, daß er nur
dann euren Aflspaà-astf: ^àschâdiMNg has,, »penn er die-Moi
zwifchenkunst der zuständigen Behörde, des Kaistexs veranlaßt,,
iMm fr ihm - ÄnMgc „Mcht ; und. eS wird sepner bestimmt/
rpeschrch chtP Stellung-,her .GemeinNbehörde dabei- ist5. dairrit die

ihr.faMrtegte. - Husfageä.H. -IiKt än'ö Unendliche verlängere.
Piij.sspchwàfge.Ktzlge Alèses. Wortlauts des Gesetzes wird die

M, daß der Arzt,M'fahr.Mft, !ä'ejne .Aufopferung und sein«

Äztlrche Mhandlung-uicht gmmer anerkennt zu scherz, indem die
Gemeindsbehörde, gestützt aus dje in diesem Artikel enthaitenm
Beschränkungen, sggen kann, sie verpflichte sich nichf, Dr längere
Zeit, die ärztlich« - Pflege eines armen K^An M beznWn. Nun
Her sè tuà vom Standpunkte der Mürbe des Arztes aus ihn
niH in ein« solche Stellgng versetzen Ich wünsche demgemäß,.
d.aß dipsc BMmMMg-Mgffllle, und dgß irr allen Fällen, und
so lange-win -

armeT KrairketzUiiter Vchandlung eines Arztes steht,
ihW à^àmchldskgffe'Gne Pergsttung bMhft,. Ich .frage >eß«.

yglb aus Streichung des zweiten AbiätzeS a».

Gipapb. Ich tWAg..darauf an, diesen ganzen Artikel zu
stt4'jcheil- Mestu es ze WW-Fafl gibt, M -der Arzt,.ohne pf-was
auszugeben, ei«. Werk her Wchlthätigkeit ühG kann, so ist es
gewsß der.,, W er. armen Unglücklichen hilft. -Run will das
Gesetz dem Arzt dps Recht gehen, sich Hczahlen zu lassen, d. h.
das Gelb zu nehmen, das oft von einem sehr wenig begüterten
Zahler.kommt Daher muß man diesen Artikel streichen, und
djc Arfffcn werden daher nichts verlieren, weif sich immer
mitleidige Letzte, finden werden, die einen Arzt einen Unglücklichen
besorgen heißen. Ich sehe mich urn so mehr veranlaßt, diesen

Antrag M stellen, als ich Beispiele vor Augen gehabt habe, wo
von Aerften ein Mangel an prescm Wohlfhchigkeitssinn gezeigt
worden zst. DMMy gibt eS auch wieder solche, die, wie Herr
v. Marval in.Neuenbstrg, ohne mit Glücksgütern gesegnet zu
sein, nicht -nur. ihre Zeit Wd ihr Geld, sondern sogar ihre
Gesundheit opferten und ihre Pflege armen Kranken angedcihen
lassen, ohne irgend eine Vergütung dafür zu empfangen. DaS
ist ein Beispiel, das die Aerzte nachahmen sollten« und sie werden
nichts dabei verlieren, weil es ihnen frei steht, sich von den

Reiche« sehr schön bezahlen zu lassen. Ich beantrage deßhalb
die Streichung des Art. l(>.

Regez stellt dW Antrag, statt dieses Paragraphen einen
andern aufzunehmen, folgenden Inhalts: Für die an Notharme



oder andere unterstützte Personen geleistete erste Hülse haben sie

Anspruch laus Entschädigung durch die Armen-, Kranken- oder
Gemeindokasse des Orts, wo die Hülfe geleistet werden -mußte,
wenn inner îwr nächsten acht Tage.'von dem Präsidenten der
betreffenden Behörde oder dessen Beauftragten eine dayerige
Gutsprache ausgestellt wird. Zu fernerer Besorgung auf Rechnung

einer der bezeichneten Kassen bedarf es dann eines besondern

Auftrages nicht. Herr Regez begründet diesen Antrag
damit, daß durch eine bloße Anzeige des Arztes an den Präsidenten
der betreffenden Behörde derselben jede Garantje entzogen werde,
daß nicht auch solche Personen sich gratis behandeln lassen, welche
nur vorübergehende Unterstützung erhalten haben, allein wieder
in bessere Umstände gekommen seien und ganz gut bezahlen könnten.

v. Gonzenbach. Dieser Redaktion könnte ich nicht
beistimmen Der Zweck dieses Paragraphen ist der, daß der Arzt
wissen soll, wenn er seine Zeit und vielleicht durch Lieferung von
Arzneien auch sein Geld für die notharme und bedürftige
Bevölkerung verwende, er Anspruch aus à Entschädigung habe.
Wenn man nun qtxzr diesen Anspruch auf Entschädigung davon
abhängig macht, daß dem Arzte inner, den nächsten acht Tagen
wn dem Präsidenten- der betreffenden Behörde ein Gutschein
ausgestellt wird, so wird auch den Zweck ganz verfehlt. Mr.
Präsident kann sehr weit von» Patienten oder vom Arzte wohnen,
indem bekanntlich bei weitem nicht jede Gemeinde einen Arzt hat;
W Arzt müßte-daher zuerst einen weiten Gang thun, um den
Patient, zu bMchen und nachher müßte er vielleicht noch viel
weiter gehen, um innerhalb der angegebenen Frist die Gutsprache
des beneffenden Präsidenten zu bekommen. Dazu bleibt er noch
ungewiß, ob der Präsident eine solche Gutsprache ausstellen wird.
Ein Arzt, welcher z. B. von Bern aus zu einem Kranken auf
das Land gerufen wird, wird daher vielleicht sagen.: ich bin hier
in Bern beschäftigt zmd kann nicht kommen, denn er weiß, daß.
er noch weit gehen und piel Zeit verlieren muß, M die
Gutsprache zu ephalten, ohne nur sicher zu sein, daß sie ihm wirklich
ausgestellt wirb. Dir Armenbehördxn sind die Vormünder und
Vertreter der Armen, weßhalb sie den Arzt entschädigen sollen
Ach müßte daher den Artikel, wie er vorgeschlagen ist, unterstützen
und könnte sogar das zweite Lemma ganz streichen, welches
vorschreibt, daß es zur fernern Besorgung aus Rechnung der bezeichneten

Kasse eines besondern Auftrages bedürfe. Es wäre dann
im Paragraph bloß der Grundsatz ausgesprochen, daß auch dem
Aermsten ärztliche Hülfe geleistet werden solle und daß der Arzt
dafür von den gesetzlichen Organen des Armen entschädigt werden

solle,- -
- -

-

Geiß bühler spricht seine Ansicht dahin aus, der Artikel
fei vollständig zweckmäßig rcdigirt.

Brunner stellt den Antrag, in der zweiten Linie das
Wort „sie" zu ersetzen durch „die Medizinalpersonen des
betreffenden Amtsbezirks". Es könnte sonst einem Armen einfallen,
einen Arzt aus einem andern Amtsbezirke zu rufen, und dieser,

wäre dann verpflichtet, zu kommen.

v. Hären. Ich bin zwar im Ggnzen mit diesem

Paragraphen einverstanden, muß aber über einige Punkte Auskunst
verlangen. Dieser Paragraph stellt keineswegs die Pflicht für
Aerzte auf, den Armen Hülse zu leisten, sondern gibt ihnen bloß
die Berechtigung, sich bezahlen zu lassen. Diese Pflicht der
Aerzte ist im K à ausgesprochen. Wenn es nun aber hier heißt,
der Arzt habe Anspruch auf Entschädigung „durch die Armen-,
die Kranken- oder die Gcmeindskasse des Orts, wo rie Hülfe
geleistet werden mußte," so fragt es sich, welche dieser drei Kassen
eigentlich bezahlen solle. ES scheint mir am nächsten zu liegen,
daß die Kranken- und Armenkasse, nicht aber die Gcmeindskasse
diese Hülfe leiste; allein der 8 7 des Gesetzes über das Ge-
meindxwescn bestimmt, daß zur Ottspolizei auch die erste

nothwendige Sorge für Verunglückte rc. gehöre. Wer soll daher
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angewiesen sein, die Entschädigung zu leisten? Am Fernern frage
ich, ob die: Aerzte in allen Fällen berechtigt sein sollen, Bezahlung
zu vcrlangà? Es gibt Gemeinden,., in welchen die Aerzte die
Armen unentgeldlich behandeln, was ich sehr hoch anschlage,
höher als eine bedeutende Gabe in Geld. Wenn nun der Arme
dessenungeachtet zu einem andern Arzte geht, so wird dieser
schwerlich das Recht haben, Bezahlung zu verlangen, weil der
Arme sich gratis hätte behandeln lassen können. Es liegt im
Uebrigen eine Rebaktion vor, welche nicht deutlich durchgeführt
ist Es wird gesagt: „für die in Nothfällen an notharme aber
unterstützte Personen geleistete nothwendige Hülfe haben sie"
soweit wäre die. Sache deutlich; allein nun fährt es fort: „je
nach Umständen Anspruch aus Entschädigung durch die Armen-,
die Kranken- oder die Gemeindskaffe rc." Auf was geht nun
dieser Ausdruck „je nach Umstänten"? Will es soviel sagen,
daß je nach Umständen diese oder jene Kasse die Hülfe zu leisten
hat, oder will es soviel bedeuten, als: der Arzt hat je nach den
Umständen für die geleistete Hülse Anspruch aus Entschädigung?
mit andern Worten, je- nach Umständen hat er Anspruch auf
Entschäduzung oder nicht. Es sollte,- um diese Undeutlichkeit zu
vermeiden, nach dem Worte „Entschädigung eingeschaltet werden
„und zwar entweder." : > -

Herr RegierungSrath Kummer. Die Befürchtungen der
Herren Regez und v. Wren sind unbegründet, denn da das
Armengesetz die Armen in verschiedene Klassen eintheilt, und die

Hülfsmittel für jede einzelne Klasse angibt, so ist es
selbstverständlich, aus welcher Kasse für die Einzelnen bezahlt werden
muß. Der vorliegende Artikel reproduzirt eigentlich nur, was
bereits im Ar mengesetz und in den Reglemcnten enthalten ist

und könnte daher auch ganz gestrichen werden Dem Herrn
v. Bürcn muß ich noch bezüglich der Klinik in der Stadt Bern,
denn von dieser scheiyt..er. mir gesprochen zu haben, erwidern,
daß dieselbe nicht bloß den Zweck hat, den Armen zu helfen, sondern
auch den Siubirenden Gelegenheit zur Praxis zu geben. Wenn
der Staat hiesür eine finanzielle Unterstützung siechtet, so geschieht
dieß zum Zwecke der Unterstützung der medizinischen Fakultät,
so daß â'ftr Beitrag M .dem Armenwesen in keinem
Zusammenhange steht.

v. B ure-g. Die Worte „je nach Umständen" haben mich
nicht beunruhigt, weit sie mir etwa Zweifel erregen, ob diese

oder jene Kasse Entschädigung zu leisten habe; sondern weil sie

Zweifel lass n, ob vielleicht unter gewissen Umständen eine Ent«.
schädigung nicht, zu beziehen sei. Dem Herrn Regierungsrath
Kummer muß ich noch bemerken, baß ich nicht von der Klinik
gesprochen habe, sondern von den, freiwilligen AlMbietungen
gewisser Aerzte, in bestimmten Quartieren, die Armen Unentgeldlich
zu behandeln >

Dr. Schneider. Ich glaube ebenfalls mit Herrn v.
Buren, man könnte nach dem Worte „Entschädigung" noch
beifügen, „sei es" oder „und zwar entweder." In den im 8 !»
gebrauchten Ausdrücken „Nothfälle" und „nothwendige Hülfe"
ist der Begriff von Noth doppelt ausgedrückt. Gewöhnliche
Krankheitsfälle können aus innern und äußern Gründen zu
Nothfällen werden; zerschneidet z. B- Jemand eine kleine Arterie,
so daß das Blut ausspritzt und eine Verblutung möglich wird.
Ist vielleicht gerade Jemand da, der einen Begriff von der

Einrichtung des menschlichen Körpers hat, so wird derselbe einfach
an einer andern bestimmten Stelle mit der Hand zudrücken oder
einen festen Verband anlegen, und die Blutung hört von selbst

aus, während, wenn eine solche Hülfe nicht in der Nähe ist,
der Fall ein Nothfall wird Herr v. Büren kann daher über
diesen Punkt ganz beruhigt sein. Weil ich nun gerade das
Wort habe, so will ick mich noch darüber aussprechen, welches

eigentlich der Sinn dieses Paragraphen ist, oder doch welchen
Sinn ich in denselben lege. Me meisten Redner haben daS

Ding so ausgefaßt, als ob der Paragraph zu Gunsten der Aerzte
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gemacht wäre, und er ist auch in gewisser Beziehung für den

Arzt günstig; allein aufgestellt wird er nicht im Interesse der

Aerzte, sondern in demjenigen der Armen. Die Aerzte sind

Menschen wie andere; es gibt auch hartherzige Aerzte, und wenn
ein solcher zu einem armen Patienten berufen wird, sei es nun
wegen eines Nothfalles oder nicht, so ist es möglich, daß er
erwidert: ich muß jetzt anderswohin gehen, und daß er wirklich
dahin gehet, wo er weiß, daß er bezahlt wird. Ich sage nicht,
daß dieses geschehen ist, allein die Möglichkeit ist vorhanden.
Für solche Fälle soll der Arzt wissen, daß er bezahlt wird, nicht
im eigenen Interesse soll er das wissen, sondern im Interesse
des Kranken. Ich möchte daher den Paragraphen empfehlen,
wie er vorliegt. Herr v. Gonzenbach möchte daS zweite Lemma

ganz streichen, so daß der behandelnde Arzt auch ohne Anzeige
an den betreffenden Präsidenten, und ohne besondern Auftrag
von dessen Seite, die Behandlung fortsetzen könnte. Das könnte
aber zur Folge haben, daß der Arzt einen Patienten noch mehrere
Wochen zu besuchen fortfährt, weil er weiß, daß er bezahlt
wird. Er soll daher nach ter nothwendigen Hülse, die er
geleistet, Anzeige an die betreffende Behörde machen, damit dieselbe

untersuchen könne, ob es vielleicht besser wäre, wenn der Patient
in einen Spital transportirt würde.

v. Gonzenbach. Herr v. Büren hat bereits berührt,
man solle nach den Worten „je nach Umständen Anspruch auf
Entschädigung" einschalten „sei es durch die Armen-, die Kranken-

oder die Gemeindskasse des Orts, wo die Hülfe geleistet
werden mußte." Es haben natürlich die Kranken- und Armenkassen

derjenigen Gemeinde die Entschädigung zu bezahlen, wo
der Betreffende wohnt und erkrankt ; es gibt aber außerdem noch

Fälle, die zu berücksichtigen sind, wenn nämlich der Betreffende
außer seiner Wohnsitzgemeinde erkrankt. Ich glaube nun. eS

stehe gar nicht mit unserer jetzigen Armengesctzgebung im
Einklang, wenn wir die im Entwurf oder die von Herrn v. Büren
vorgeschlagene Fassung annehmen. Ich unterscheide nämlich
zwischen dem Orte wo der Kranke wohnt und dem, wo die
Hülfe geleistet werden mußte, und glaube, Sie sollten sagen:
daß die Kasse der Wohnsitzgemeinde des Betreffenden dem Ärzte
seine Bemühung vergüten solle. Wir haben jetzt die örtliche
Armenpflege und diese muß auch hier zur Anwendung kommen.
Nehmen Sie an, ein Mann von Köniz oder Muri verunglückt
hier in Bern und erhält hrer ärztliche Hülfe. Soll jetzt die
bernische Kasse dem Arzte die Entschädigung geben? Nein,
sondern da hat die Kasse von Muri zu bezahlen, und der
betreffende Arzt muß wissen, daß er von dieser Kasse seine
Vergütung zu fordern hat. Sie können daher nicht sagen, „wo die
Hülfe geleistet worden ist", ^>a zahlt die Armen-, Kränken- oder
Gcmcindskassc die Entschädigung für die ärztliche Pflege der
erkrankten Armen, sondern da, wo er seinen Wohnsitz hat. Ich
will indessen gerne hören, ob Herr Regierungsrath Kummer
glaubt, eS sei dieß absichtlich im Gesetzcsentwurf gesagt worden,
oder ob er sich meinem Antrage anschließen könnte

IK. Lehmann. Da ich diesen Paragraphen redigirt habe,
so will ich bezüglich der verschiedenen Kassen die Aufklcuung
geben, daß die Redaktion so gefaßt wurde, nachdem der Art. I<>

dem damaligen Direktor des Armcnwesens, Herrn Schenk,
vorgelegt worden war. Also sind im Einverständniß mit ihm die
betreffenden Kassen hier genannt worden, und zwar nach K 7
des Gemeindegesetzes, welcher sagt: „Zur Ortspolizei gehört
auch die erste nothwendige Sorge für Verunglückte." Gestützt
auf diesen Artikel darf man doch wohl sagen : bei solchen Nothfällen

kann, wenn auch in diesem Augenblick der betreffende
Verunglückte nicht zu Hause, nicht in seiner Wohnsttzgcmeinde
ist, die Entschädigung des ihn behandelnden Arztes der Armen-,
Kranken- oder der Gemeindskasse des Ortes wo die Hülse
geleistet worden ist, auffallen. In Bezug auf dle Krankenkassen
sagt das Armengesetz vom l Juli <857 g 48, daß es Aufgabe
der Krankenpflege ist, so weit möglich zur Herstellung ihrer

Gesundheit und Arbeitsfähigkeit behülflich zu sein. So ist denn
in der Regel angenommen, daß solche Fälle nach Art. 7 deS

Gemeindegesetzes behandelt werden sollen. Handelt eS sich aber
um Nothàrme, so ist die Armenkasse dafür da. Ich glaube also
in dieser Beziehung sei der g Iv deS vorliegenden Entwurfes
ganz gerechtfertigt. Herr v. Büren sagt, eS sei den Armen in
Nothfällen kein Recht eingeräumt auf die Behandlung du'ch
einen Arzt und wünscht eine Bestimmung, welche den Aerzt n
für alle Fälle die Pflicht auferlegt, solche arme Kranke in Nothfällen

zu behandeln, Das beruht auf Irrthum, ich verweise
bloß auf den Wortlaut des 8 4, wo es heißt: „Alle Medizi-
nalpcrsonen sind verpflichtet, innerhalb ihres Wirkungskreises
soweit möglich jedem, der ihrer Dienste bedarf und sie dafür
anspricht, ihre berussgemäße Hülfe zu jeder Zeit nach besten

Kräften zu leisten. Sie sollen dieselbe besonders in Nothfällen
nie ohne hinlängliche Entschuldigungsgründc verweigern. Ueber
die Hinlänglichkeit der letztern hat in Beschwerdefällcn daS

SanitätSkollegium sein Gutachten abzugeben." Hier ist also dem

Arzte unter allen Umstänqen die Pflicht auserlegt, einem
Verunglückten innerhalb seines Wirkungskreises, wenn er auch nicht
da wohnt, in Nothfällen Hülfe zu leisten. Herr v. Büren
wünscht an dieser Stelle nach dem Worte „Entschädigung"
einzuschalten: „je nach Umständen sei eS." Ich glaube nun
zwar, dieser Paragraph enthalte alles Erforderliche für die in
Nothfällen an Notharme und Unterstützte zu leistende nöthige
Hülfe, gebe aber zu, daß man vielleicht besser redigiren kann
und deßwegen will ich nichts dagegen haben, wenn diese Worte
eingeschaltet werden. Die Herren v Büren und Girard haben
angeführt, eS gebe Aerzte, welche uncntgeldlich die Armen
besorgen. Ich hätte gerne gesehen, wenn Herr v. Büren, der hier
in Bern an der Spitze der Armenpflege steht, die nähern bei

der hiesigen Krankenpflege der Armen obwaltenden Umstände
namentlich die Einrichtung der Poliklinik näher inS Auge gefaßt
hätte Die Hauptpflege der armen Kranken besorgt hier eben
die Poliklinik, und wenn hier in Bern nach dem Reglement
dieser Anstalt verfahren wird, so sollen nicht nur Ärme in
der Stadt, sondern auch diejenigen in einem bestimmten Umkreis
diese Pflege genießen. Herr Girard hat von Herrn v. Marval
gesprochen, der die armen Kranken uncntgeldlich besorgte. ES
ist aber nicht jeder Arzt ein reicher Herr v. Marval und ich

finde, es sei ein wenig stark, den Aerzten unter allen Umständen
die Pflicht aufzuerlegen, in Nothfällen die Armen uncntgeldlich
zu behandeln und ihnen noch die Arzneimittel zu bezahlen
Wenn Sie auf der einen Seite Jedermann — so zu sagen —
erlauben wollen, in den medizinischen Beruf herein zu pfuschen,
so sollten Sie den Aerzten nicht noch weitere Zumuthungen
stellen, wie die Herren, welche verlangen, daß die Aerzte die
Armen unentgeldltch behandeln. Es bleibt ihnen ohne das noch

gar vieles für die Armen zu thun übrig, wofür ihnen Niemand
etwas bezahlt. Fragen Sie jeden Arzt, ob er nicht alle Jahre
in den Fall kommt, von seinen Gesammtcinnahmcn einen
bedeutenden Theil zu streichen, wie er gewiß in keinem Verhältniß
steht zu den Verlusten, die man in andern Geschäften macht.
ES gibt Fälle, wo üble Folgen entstehen können, wenn einen
Verunglückten nicht sogleich Hülfe geleistet wird. Wenn aber
die Gemeinden im Zweifel sind, ob ein Nothfall vorhanden sei,
so sind die Behörden da, die dieß untersuchen, und wenn sie
selbst Zweifel haben, die Frage näher durch Fachmänner prüfen
lassen können

R e g c z stellt den Antrag, es seien die betreffenden GesetzeS-
stcllen in diesem Paragraphen anzuführen.

Dr. Tische Verzeihen Sie mir, daß ich über diesen*»
Artikel noch einmal das Wort ergreife, allein die Ausstahms-
stellung, die man in der gegenwärtigen Verhandlung dem Jura
anweist, legt mir die Pflicht auf, noch einige Worte zu sagen.'
Der Grundsatz der Entschädigungsleistung àn die Aerzte ist in
der Hauptsache nicht angefochten worden, sondern bloß die Form,
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unter welcher die Gemeindskasse zur Entschädigung an den Arzt,
kraft des Armengcsetzcs, verbunden sein soll. Run ist dieses

Armcngesetz im Jura nicht in Kraft, und ich bin sehr froh
darüber Im alten Kantonstheil ist der Unterhalt der Armen
durch das Gesetz der Ortsgemeinde auferlegt. Bei uns wissen

wir nichts von diesem Gesetz; die Armen, wo es deren gibt
(und wir haben auch solche) werden niemals von der Ortsge-
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meinde weder unterstützt, noch erhalten, und es würde Niemanden

einfallen, der EinwolMrgemeinde eine solche Last aufzubürden.
Es ist im Jura Uebung, wenn ein Armer außerhalb der Hei-
mathgcmeinde unterstützt wird, daß seine Burgergemcinde die

daherigen Auslagen bestreike. Uusere Einwohnergemeinven besitzen

kein Vermögen; sie haben keine Armenkassen; die Burgergemeinde
aber hat diese Kasse und sorgt für die Bedürfnisse der' Armen,
sei es daß sie in ihrer Heimathgcmeidc, oder sei es daß sie in
einer auswärtigen Gemeinde wohnen. Ich glaube daher, man
würde eine Gewaltthat gegen die Ortsgemeinden des Jura
begehen, wenn man die Bestimmungen dieses Artikels auf sie

anwenden, und diese Gemeinden, welche arm sind, zwingen
wollte, Ausgaben zu bestreiten, welche die Burgergemeinden
angehen, die zum Unterhalt ihrer Armen die nöthigen Geldmittel
besitzen. Ich bedaure unsere staatsrechtlichen Einrichtungen, die

dem Jura eine Ausnahmsstellung anweisen; aber da wir dieselb?

niche ändern können, so wünsche ich, daß der Schlußsatz des

ersten Absatzes in der Weise gefaßt werde, daß er sage: „Im
neuen Kantonstheil durch die Armenkasse seiner Burgergemeinde,
und im alten Kantonstheil durch die Krankenkasse u. s. w." daS

Uebrige wie im Entwurf.

Herr Berichterstatter des Regicrungsrathes. Ich will
nur wenige Worte beifügen. Ich glaube es würde dem Wunsche
der Herren v. Buren und Dr. Mèche am Besten einsprechen,
wenn gesagt würde: „wo die Hülfe gesetzlich geleistet werden
muß." Im Ucbrigrn glaube ich, es sei das Nöthige von andern
Rednern gesagt worden. Ich glaube der Paragraph, wie er da

vorliegt, entspreche den Anforderungen guter Ordnung und
derjenigen der Aerzte. Herr Brunner' will die Bestimmungen des

Paragraphen auf die Aerzte deS betreffenden Amtsbezirkes
beschränken. Ich möchte ihm darauf mit seinem eigenen Amtsbezirk

antworten. Im Amt Oberhasli ist ein einziger Arzt. Soll
nun, wenn ein Arzt von Brienz im betreffenden Fall unten im
Haslithal angesprochen wird, keinen Anspruch auf Entschädigung
haben, auch 'wenn der Arzt von Meyringen sich zur Zeit des

Nothfalls von dort abwesend z. B. in GadMen sich befindet?

Dr. Tièche. (In deutscher Sprache.) Im Jma haben
wir gar keine gesetzliche Verpflichtung, und wenn wir an das
Gesetz gewiesen werden, so wird jede Bugergemeinde diese

Entschädigung verweigern. Mein Antrag will, daß die Burgetge-
meindc diese Entschädigung übernehmen soll.

Or. v. Gonzenbach zieht seinen Antrag zurück und
befriedigt sich mit dem Worte „gesetzlich."

A b st i m m u n g.

Eventuell für Streichung des zweiten Lemma Minderheit.
Für Streichung des Schlußsatzes im ersten

Lemma Minderheit.
Für Unterscheidung zwischen dem alten und neuen

Kantonstheil, vermittelst Einschaltung der
Worte „im Jura durch die Kasse der Bur-

ê gergemeindc des Kranken" nach dem Wort
mußte im ersten Lemma Minderheil.

Für Einschaltung des Wortes „gesetzlich" nach
dem zweiten Wort „Hülse" im ersten Lemma Mehrheit.

Für Einschaltung der Worte „sei es" nach dem

Worte „Entschädigung" im ersten Lemma Mehrheit.

Taqblarl des Großen Rathe? lht>4

Für Ersetzung des Wortes „sie" in der zweiten
Zeile durch die Worte „die Medizinalpersonen

des betreffenden Amtsbezirkes Minderheit.
Für Annahme des Paragraphen mit den zwei

angenommenen Redaktionsvetbesserungen Mehrheit.
Für Annahme der von Herrn Regez vorgeschla¬

genen Redaktion Minderheit.

Der Paragraph wird mit den zwei angenommenen
Redaktionsverbesserungen definitiv genehmigt.

8 lt
Regez. Die Fürsprecher, Rechtsagenten, Notarien, Geistlichen

und überhaupt diejenigen Personen, welche sich einem
Staatseramen unterwerfen müßen, haben den Eid auf die
Verfassung zu leisten, während hier für die Medizinalpersonen, welche
namentlich vom polizeilichen Standpunkte aus sehr wichtige

'Pflichten haben, nur ein Handgelübde an Eides statt ablegen
sollen. Ich will nicht behaupten, daß ein solches Gelübde nicht
èbenso viel Nachdruck haben kann, wie ein Eid; allein eS ist
kein Grund vorhanden, für die Medizinalpersonen eine
Ausnahme zu machen. Ich stelle daher den Antrag, daß auch sie

den Eid auf die Verfassung zu leisten haben.

Dr. Manuel. Nicht im Auftrage der Kommission,
sondern persönlich mache ich darauf aufmerksam, daß statt deS

Wortes „Fahrlässigkeil" vielleicht besser gesagt würde
„Pflichtverletzung;" denn man kann sich den Fall denken, daß ein Arzt
seine Pflicht verletzt, ohne fahrlässig zu sein.

Dr. v. Gonzenbach. Ich bin ganz der gleichen Ansicht
und unterstütze diesen Antrag lebhaft. Wenn das Geringere
bestraft wird, so muß auch das Schwerere bestraft werden.
Erwidert ein Arzt, der zu seinem Kranken berufen wird, ohne
Entschuldigungsgrund: „ich komme nicht," so begeht er keine

Fahrlässigkeit, sondern eine Pflichtverletzung, verspricht er aber

zu kommen, vergißt jedoch unterwegs, diesen Patienten zu
besuchen, so begeht er eine Fahrlässigkeit, welche nicht sö hoch
anzuschlagen ist, wie die eben angedeutete Pflichtverletzung.

A b st i m m u n g.

Für Leistung des verfassungsmäßigen Eides ckö Stimmen.

„ Erstattung tines Handgelübdes 35 „
„ den Ausdruck „Pflichtverletzung" Mehrheit.

„ „ Paragraphen überhaupt Mehrheit.

ES fällt die Motion, wegen geschmolzener Zahl der
Anwesenden, und um die folgenden Paragraphen im Zusammenhange

behandeln zu können hier abzubrechen, was entgegen der

Meinung, daß man fortfahren solle, mit 58 gegen 32 Stimmen
beschlossen wird.

Vchluß der Sitzung um 2 Uhr

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.
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Cilfte Sitzung.

Freitag den 2. Dezember 1864.

Vormittags um 8'/z Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Carlin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Burger, Chapuis,
v. Graffenried, Knechtenhofer, Mathez, Rösti, Ryser, Seßlcr,
Sommer und Stocker; ohne Entschuldigung: die Herren Aebi,,
Bärtschi, Beguelin, Berger, Christian; Botteron, Chopard,
Choulat, Christen, Crelier, Ecabert, Engel, Fankhauser, Feller,
Frisard, Frots, Gobat zu Moutier, Gobat zu Cremines, Guenat,
Hennemann, Henzelin, Hermann, Hubacher, Jmobersteg, Karlen,
Klaye, Loviat, Lutz, Monin, Oeuvray, Probst, Reichcnbach,
Rosselet, Schüpbach, Siegenthaler, Thönen, Willi, Simon;
Willi, Andreas, und Zbinden in Schwarzenburg.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Großrath Mühlethaler funklionirt statt des abwesenden
Herrn Ryser provisorisch als Stimmenzähler.

Das Präsidium theilt mit:

1) Einen Anzug des Herrn v. Gonzenbach und sechs anderer
Großräthe, mit dem Schluß, der Regierungsrath sei einzuladen

:

s. das schon längst in Aussicht gestellte Jagdgesetz dem
Großen Rathe beförderlich zur Berathung vorzulegen;

b. die Frühlingsjagd wie die Fuchsjagd nach dem 1. Januar
bis zur Annahme dieses neuen Jagdgesetzes zu
untersagen;

e. einzelne Bezirke m Bann zu thun, d. h. die Jagd in
denselben auf bestimmte Zeit zu verbieten.

2) Einen Anzug des Herrn Jmer und vier anderer Großräthe,
mit den drei Schlüssen:
g. das Gesetz vom 4. November 1859, so weit es die

Besoldungen der Geistlichen betrifft (Art. 11 u. ff.) einer
Revision zu unterwerfen;

b. hiebet das Klassensystem aufzuheben und fire gleichmäßige
Besoldungen einzuführen;

o. durch den Regierungsrath untersuchen zu lassen, ob nicht
gegen Verleihung des Wahlrechtes ssie Gemeinden zu
einem Beitrage anzuhalten wären.

3) Eine Interpellation des Herrn Großrath Engemann, mit
dem Gesuche um Auskunft, ob, und bejahenden Falls in
welcher Weise der Regierungsralh die Projekte der Ueber-
schienung von Brünig und Grimsel einer gebührenden
Prüfung unterworfen habe oder zu unterwerfen gedenke.

Herr Regierungsrath Hartmann, Direktor der
Eisenbahnen. Auf diese Interpellation kann ich sogleich Auskunft
geben. Sie erinnern sich, daß bei der Behandlung eines
Nachtragskredites für die Eisenbahndireklion in der verflossenen Woche
Ihnen mitgetheilt worden ist, dieser Kredit werde hauptsächlich
verlangt, um die Erperten für die Grimselbahn zu bezahlen. Ich
habe damals mitgetheilt, der Regierungsrath habe gefunden, es
liege im Interesse des Kantons, die Schrift des Ingenieurs
Schmid betreffend Ueberschienung der Grimsel untersuchen zu
lassen. Der Regierungsrath hat zu diesem Zwecke drei Experten
ernannt, den Herrn Gränicher, Oberingenieur der Staatsbahn,
den Herrn Oberingenieur Ganguillet und den Herrn DappleS,
Ingenieur der Eifenbahndireklion. Diese Herren haben dann
auch die Grimsel und den Golthard bereist allein über das
Resultat ihrer Expertise bin ich noch nicht im Falle, irgend eine
Auskunft zu ertheilen. Ich habe erst noch gestern den Herrn
Ingenieur Dapples über den Stand des Berichtes befragt,
allein er antwortete mir, die Erperten seien damit noch nicht
so weil im Reinen, daß im Großen Rathe darüber Auskunft
ertheilt werden könnte. Bis Ende dieses Monats wird dagegen
der Bericht fertig sein.

Tagesordnung:
Endliche Redaktion des Gesetzes über den StaatS-

bahnbetrieb.

Herr Regierunsgrath Hartmann, .Direktor der
Eisenbahnen. Beim Art. 2 wurde der Antrag erheblich erklärt, der
Vorschlag des Regierungsrathes für die Mitglieder des
Verwaltungsrathes solle ein unverbindlicher sein. Das hätte sich

zwar von selbst verstanden, indem sonst der Große Rath nichts
mehr zu wählen hätte, sondern die Wahl vom Regierungsrath
ausginge; allein dessen ungeachtet haben der Regierungsrath und
die Kommission zur Verdeutlichung der Sache diese Worte
aufgenommen. Es ist zum Art. der fernere Antrag erheblich erklärt
worden, den Verwaltungsrath aus fünf Mitgliedern und zwei
Suppleanten bestellen zu lassen. Auch diesem Antrage stimmt
der Regierungsrath bei. Da der jeweilige Eisenbahndirektor und
der Finanzdirektor der Regierung von Amtes wegen Mitglieder
des Verwaltungsrathes sind, so muß der letzte Satz nunmehr
lauten: „die übrigen drei Mitglieder und die Suppléante» erwählt
der Große Rath auf den nnverbiudlichen Borschlag deS

Regierungsrathes," statt die übrigen fünf Mitglieder rc. Die
Kommission beharrt auf ihrem Antrage, daß der Verwaltungsrath
aus sieben Mitgliedern bestehen solle. Die Regierung ihrerseits
hält dafür, ein Verwaltungsrath von fünf Mitgliedern und zwei
Suppleanten genüge vollkommen; denn man hat die Erfahrung
gemacht, daß in der Regel die Geschäfte um so schneller erledigt
werden, je weniger Mitglieder die Behörde zählt, indem, wenn
viele sind, sich stets Einer auf den Andern verläßt.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die Kommission
hätte sich gerne überzeugt, daß dieser Antrag des Regierungsrathes

im Interesse der Sache liege; allein wir haben uns davon
so wenig überzeugen können, daß wir im Gegentheil glauben,
wir würden dem vom Großen Rath erhaltenen Mandat, ein
logisches und richtiges Gesetz zu entwerfen, durch den Beilritt zu
diesem Antrage untreu werden. Es wäre unbescheiden von mir,
Ihnen noch einmal alle diese Argumente auseinandersetzen zu G

wollen, von welchen die Kommission ausgegangen ist, um Ihnen
eine selbstständige, freie und von politischen Fluktuationen
unabhängige Bahnverwaltung vorzuschlagen. Sie haben diese

Anschauungsweise getheilt und den Beweis davon finde ich darin,
daß Sie den Antrag, die Verwaltung in den Schoß des Regie-



rungsrathes zu legen, verworfen haben. Dieser von Ihne.n
bereits eingenommene Standpunkt würde aber rein illusorisch
und die Möglichkeit einer selbstständigen Entwicklung der Eisenbahn

wäre aufgehoben, wenn der Große Rath bloß drei, der

Rcgierungsratb dagegen zwei Mitglieder in den VerwaltungSrath
zu senden hätte. Diese zwei Regierungsräthe werden als
Mitglieder des Verwaltungsrathes mit ihren Ansichten jeweilcn die

Oberhand behalten, weil dieß zwei Männer sein werden, welche
keinen andern Beruf auszuüben haben, als sich den öffentlichen
Geschäften zu widmen, während die vom Großen Rath gewählten
Mitglieder vorzugsweise stets mit ihren Privatangelegenheiten
beschäftigt sein werden. Und wozu sollen denn die zwei
Ersatzmänner dienen? Sie wissen, daß dieselben die Verantwortlichkeit
der Behörde nicht theilen. Sie werden nicht au vourant der
Geschäfte sein und kein Interesse haben die Akten zu studiren,
weil sie nie wissen werden, ob sie an der Berathung Theil zu
nehmen haben oder nicht. Diese Ersatzmänner werden das fünfte
Rad am Wagen sein. Ich will nicht untersuchen, ob man wirklich

bei diesem Antrage die Sache selbst im Auge hatte, oder ob

man uns nicht den Boden, auf welchen wir uns bereits gestellt
hatten, unter den Füßen schwankend und durch eine geschickte

Frontveränderung uns die Position streitig machen will, welche
wir bereits eingenommen hatten. Ich habe gehört, daß man
über die Annahme dieses Antrages bereits gelächelt und sich die

Hände gerieben hat. Herr Präsident, meine Herren! Bei der
Aufstellung einer Kollektivbehörde ist es nicht sowohl die

Ausdehnung der Geschäfte, welche die Mehrheit der Mitglieder
bedingt, als die Bedeutung des Geschäftes. Warum sind wir hier
220 Mitglieder des Großen Rathes, während doch Jedermann
weiß, daß 20 bis 30 Mitglieder die Geschäfte ebensogut abthun
könnten? Deßwegen, weil die Geschäfte eine außerordentliche
Bedeutung haben und es daher nothwendig ist, daß alle
möglichen Intelligenzen, Erfahrungen und Kenntnisse in allen Zweigen
des menschlichen Wissens vertreten seien, um zur Lösung aller
möglichen vorkommenden Frage'' mitzuwirken! Warum haben
wir bei der Kantonalbank 30 "Mitglieder im Verwalmngrath?
Man hat eben gefunden, man müsse dem Verwaltungsrath eine

große Anzahl von Mitgliedern geben, damit eine gehörige Masse
von Intelligenz, Einsicht und Erfahrung konzentrirt sei, um einen

richtigen, logischen Gang der Anstalt und eine richtige Lösung
aller Fragen bedingen zu können. Bei Gegenständen von hoher
Wichtigkeit, wie z. B. bei der Festsetzung des Zinsfußes, ist es
eben nothwendig, daß alle möglichen Interessen vertreten seien.

Ich will Ihnen nun mittheilen, wie zahlreich die Verwaltungsräthe
der verschiedenen schweizerischen Bahnen sind. Der

Verwaltungsrath der Nordostbahn zählt 2t, derjenige der Centralbahn
32, derjenige der Oronbahn 9, derjenige des Jura industriel 9,
derjenige der Westbahn l8 und derjenige der vereinigten
Schweizerbahnen 24 Mitglieder. Alle diese Gesellschaften haben
also gefunden, es sei ein unerläßliches Erforderniß, daß die

Mitglieder der Verwaltungsräthe zahlreich seien, um die
erforderlichen Garantien zu haben; denn diese kommerziellen und
industriellen Etablissemente hätten sonst gewiß auch gesagt, vier
bis fünf Mitglieder werden genügen und man solle in diesem
Punkte sparen, damit die Dividenden größer werden. Allein
warum haben sie nicht so argumentirt? Gerade weil sie die
Dividenden so hoch als möglich stellen und daher dafür sorgen
wollten, daß alles, was im Verwaltungsrathe vorkommen kann,
auch richtig, all - und vielseitig aufgefaßt und behandelt werde.
Wenn wir uns heule auf den rechten Boden stellen wollen, so

müssen wir ebenfalls von diesem Prinzip ausgehen. Bloß sieben

Mitglieder zählt kein einziger VerwaltungSrath der übrigen
schweizerischen Eisenbahnen, so baß der Vorschlag der Kommisston
gewiß auf dem Minimum geblieben ist. Man hat gesagt, daß
durch die Herabsetzung auf fünf Mitglieder eine Ersparniß erzielt
werde. Nun haben wir aber das Taggeid auf Fr. t0 festgesetzt.

Kommt daher der Verwaltungsrath zweimal des Monats
zusammen, hält er also 24 Sitzungen, so macht das für ein Mitglied

Fr. 240 aus. Nun appellire ich an Sie, wenn wir statt
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fünf Mitglieder sieben nehmen, und dabei die rechten Leute treffen,
werden wir nicht der Behörde einen solchen Zuwachs von Einsicht,

Erfahrung und administrativen Kenntnissen geben können,
daß diese Fr. 480, welche wir für die zwei Mitglieder mehr
ausgeben müssen, gar nicht in Betracht kommen? Was wir
umgekehrt damit gewinnen, ist auch in Anschlag zu bringen.
Das, Herr Präsident, meine Herren, ist der Standpunkt, welchen
die Kommission neuerdings glaubt festhalten zu sollen. Es ist
gewiß für die Kommission und namentlich für den Berichterstatter
eine sehr unangenehme Situation, einen erheblich erklärten Antrag
zu bekämpfen, allein baS Interesse der Bahn erheischl es. Ich
empfehle Ihnen den Artikel 2, wie ihn die Kommission
vorgeschlagen.

v. Känel, Negotiant, unterstützt den Antrag des
Regierungsrathes mit der Bemerkung, daß es sich jetzt um die endliche
Redaktion handle und daß dermal die gefaßten Beschlüsse nicht
wieder in Frage gestellt werden dürfen.

Ganguillet. Ich dagegen müßte mit Ueberzeugung den
Antrag der Kommisston unterstützen. Wenn es sich um ein
ständiges fortwährend in Funktion bleibendes Direktorium handeln
würde, so wäre ich ebenfalls für die kleinere Zahl; allein bei
einem Verwaltungsrathe, der nur gegenüber einem einzigen
Direktor steht, sind sieben Mitglieder nicht zu viel. Es ist
bereits auf die Kantonalbank verwiesen worden, dessen

VerwaltungSrath aus 30 Personen besteht und der dessen ungeachret
häufig in kaum beschlußfähiger Anzahl vorhanden ist. Man
darf nicht glauben, daß für ein Taggeld von Fr. 10 sich jedesmal

alle Mitglieder einfinden werden; allein angenommen, dieß
trete dennoch ein, so werden ihnen viele Geschäfte obliegen. Die
Administration einer Eisenbahn gibt ungeheuer viel zu thun.
Alle Jähre zweimal z. B. müssen die Fahrtenpläne abgeändert
und neue Verträge mit andern Gesellschaften abgeschlossen werden;
die Rechnungsverhältnisse müssen genau untersucht werden und
auch das Technische. Will sich die Behörde nicht mit allem
genau abgeben, so ist sie einfach in den Händen des Direktors
und ihrer Beamten. Hier einige hundert Franken ersparen ist
eine Kerzenstümpliökonomie. Wird einmal die Bahn von uns
verwaltet, so sollen wir sie so rentabel als möglich machen, und
14 Augen sehen mehr als 10. Was über die Suppleanten
gesagt worden, ist nur zu richtig, denn so ein Suppléant ist
nur ein Ueberbein, er hat den Faden des Geschäftes nicht in
den Fingern.

Mühlethaler stimmt für fünf Mitglieder, weil dieser
Verwaltungsrath nicht so viel zu thun habe, wie z. B. derjenige
der Centralbahn, und weil er hoffe, daß ohnehin bei der zweiten
Berathung die ganze Sache dem Regierungsrathe übertragen
werde.

Lülhi. Ich stimme dagegen für den Antrag der
Kommission; denn wenn der Verwaltungsrath bloß fünf Mitglieder
hat, von denen zwei Mitglieder des Regierungorathes sind, so

haben diese ohnehin schon beinahe das Uebergewicht; sind dagegen
sieben Mitglieder, so ist doch das Uebergewicht nicht so entschieden

auf Seite des Regierungsrathes. Bei der Verwaltung eines

Vermögens von 20 Millionen soll man hier nicht auf einige
Taggelder sehen.

Slämpfli, Bankpräsident. Ich dagegen stimme für fünf
Mitglieder und zwar ohne Suppleaneen. Was hat man sich

von den Verrichtungen des Verwaltungsrathes für eine

Vorstellung zu machen? Daß der Betrieb regelmäßig laufen soll, —
das ist das Ganze und was kommt da in Betracht? Allerdings
zunächst die Festsetzung des Fahrtenplanes, der bestimmt wie
häufig und zu welcher Stunde Züge abgehen sollen. Nun hat
aber der Verwaltungsraih in dieser Sache nur noch sehr wenig
Freiheit, weil die Verständigung mit den anschließenden Bahnen,
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der àîronbahn, der Franco-Suisse und der Centralbahn nicht
bloß von der Staatsbahn abhängen kann. Sie kann sich im
gegenwärtigen Zeitpunkte hierbei nicht einmal frei bewegen,
sondern muß sich mit den andern Bahnen verständigen. Cs liegt
dem Verwaltungsrathc ferner ob. die Festsetzung der Tarife.
Dieselben hat er innerhalb der vom Großen Rathe gesetzten

Grenzen so zu bestimmen, daß einerseits eine Konkurrenz mit
andern Transportmitteln möglich und auf der andern Seite die

Bahn möglichst rentabel gemacht wird. Dazu braucht es aber
nicht einen Verwaltungörath von sieben Mitgliedern, sondern
fünf, welche die Sache mit Intelligenz verfolgen, werden das
gerade ebensogut machen, wie sieben. Dann kommen noch die
Bau- und Rcparaturfragen; allein diese müssen, wenn sie eine
gewisse Summe übersteigen ohnehin noch vor den Rcgicrungsrath
gebracht werden. Es kommen noch die Fragen der Anstellung
von Beamten und anderm Personal. Allein in dieser Begebung
bedingt die größere Zahl der Wähler auch nicht immer die glückliche

Wahl. Die Zahl von fünf wird daher genügen. Das
Verhältniß dieses Verwaltungsrathcs ist ganz analog demjenigen
der frühern Poftkommission. Als die Post noch Regal war und
der Staat noch auf eigene Rechnung von Bern bis Basel und
von Meiringen nach Saanen fuhr, hatte man da etwa einen
großen Verwaltungsrath? Nein, sondern es war eine
Oberpostverwaltung, bestehend aus einem Präsidenten, - dem jeweiligen
Chef des Finanzdepartemenls — und vier Mitgliedern, unter
welchen der Postdirektor stund. Diese Postvcrwaltung hatte ganz
analoge Geschäfte, wie jetzt der Berwaltungsrath der Staatsbahn

haben wird; nur fuhr man damals mit gewöhnlichen Wagen
auf den gewöhnlichen Straßen, jetzt dagegen mit Waggons auf
den Eisenbahnen. Die Postvcrwaltung hatte sich mit den übrigen
schweizerischen PostverwaltuNgen auch zu verständigen und zwar
ebenfalls über Fragen der Abfahrt der Posten, der Tarife, der
Porti u. s. w. Die PostVerwaltung hatte innerhalb der Schranken,
welche ihr vom Großen Rathe angewiesen waren, Beschlüsse
gefaßt, Material angeschafft ic. und bei größcrn Auslagen die
Sache vor den Negierungsrath gebracht. Der Berwaltungsrath
der Bahn hat daher ganz analoge Obliegenheiten, wie früher
die Postkommisflon, welche übrigens, Nebenbei bemerkt, vom
Regierungsrathe gewählt wurde und unter der Finanzdirektion
stund. Wenn man die Sache recht kompliziren will, so stelle
man einen Verwaltungsrath von sieben Mitgliedern auf ; will
man sie dagegen vereinfachen, so beschränke man sie auf fünf.

Meyer, Oberst. Ich bin hingegen so frei, Ihnen den Antrag
der Kommission zu empfehlen. Die Aenderung, die nun hier in
Frage steht, betrifft die Grundlagedes ganzen Gesetzes und wenn wir
diesen Paragraphen nicht wieder ändern, so kehren Sie die ganze
ursprüngliche Grundlage gänzlich um. Man hat gewünscht, daß
die Verwaltung möglichst frei und selbstständig gestellt werde.
Das ist durch diesen Paragraphen geschehen. Nun macht dieser
Paragraph den Eisenbahndirektor und den Finanzdirektor von
Amteswegen zu Mitgliedern des Vcrwaltungsratheö, und der
Große Rath hätte also nach Ihrem kürzlichen Beschlusse nur die
drei übrigen Mitglieder zu wählen. Herr Präsident, meine
" erren l Es ist durch die Erfahrung bekannt, daß cS bei allen

ehörden solche Mitglieder gibt die weniger Antheil an den
Geschäften nehmen können; es würde gewiß auch hier der Fall
sein, daß bloß drei Mitglieder die Geschäfte besorgen würden.
Liegt es nun aber in Ihrem Willen, daß drei Mitglieder den

Berwaltungsrath vertreten und die Geschäfte erledigen? Das
liegt nicht im Willen des Großen Rathes, sondern daß ein
unpartheiischer Berwaltungsrath bestehe, und wenn der Große
Rath dieß will, so muß er denselben aus mehr als fünf
Mitgliedern zusammen setzen. Bei allen andern Bahnen haben Sie
bedeutend zahlreichere Vcrwaltungsräthe. Mir scheint, die
Kommission sei bereits auf das Minimum hinab. Bei der
Centralbahn sind 32, bei der Nordostdahn 2t, bei der Oronbahn
9, und die Kommission ging hinunter bis auf 7, um sich auf
das Allcrnötbigste zu beschränken. Allein es ist noch ein Um¬

stand zu bedenken. Alle andern Bahnverwaltungen haben
Direktorien von zwei bis fünf Mitgliedern, wir aber haben nur
einen einzigen Beamten der Art. Wollen Sie nun diesem
einzigen Direktor nur eine so wenig Mitglieder zählende Behörde
vorsetzen, daß unter Umständen die Beschlüsse mit einer Mehrheit
von zwei Stimmen gegen eine gefaßt werden können? Ick
glaube, es sollte doch die Möglichkeit erhalten werden, daß eine

zahlreiche Behörde über diese Angelegenheiten beschließe. In
Bezug auf Ersatzmänner will ich nicht wiederholen, was schon

gesagt ist Bis dahin hatte man im Direktorium zwei
Ersatzmänner. Sie wurden selten zugezogen, und wenn es geschah,
so waren sie nicht im Zusammenhang der Geschäfte, nicht au
ouui'iint Ich will daher den Vorschlag auf sieben Mitglieder
aufrecht erhalten. Herr Stämpfli sprach von der PostVerwaltung,
allein bei dieser waren die Verhältnisse anders, denn da waren
nicht 2t> Millionen auf dem Spiel. Auch gehört zu den
Obliegenheiten des Verwaltungsräths eine ganze Menge von
Geschäften. Diese, welche in Z 7 aufgezählt sind, sind gar nicht
so unbedeutend, wie man glauben machen will. Wenn nur fünf
Mitglieder im Verwaltunqsrathe sitzen, so ist also der
Regierungsrath fast immer in der Mehrheit, und dann wird
die Ausbeutung der Bahn viel fiskalischer sein, als im
andern Falle. Man hat schon vorgestern von volkswirth-
schaftlichen Interessen gesprochen, wegen deren die Bahn da sei,

allein es wird sich eben fragen, wie will man diese wahren?
Die Kommission glaubt, wenn man den Verwaltungsrath so

zusammensetze, wie die Regierung vorschlägt, so werde die
Administration fiskalischer betrieben werden, als wenn ein
selbstständiger Verwaltungsrath die Geschäfte leitet. Deßhalb schlug
Ahnen die Kommission eine Zusammensetzung des Verwaltungsraths

auS 2 Regierungsmitgliedern und 5 vom Großen Rath
ernannten Mitgliedern vor. Die Feststellung der Reglemente
durch den Verwaltungsrath ist sehr wichtig und es ist zu diesem

Zwecke nothwendig, daß er so zusammen gesetzt sei, daß er alle
Richtungen vertritt. Er hat ferner die Wahlen von vielen
Beamten zu besorgen, die auf das Gedeihen des Unternehmens
von großem Einfluß sind. Die Verrichtungen des Verwaltungsrathes

sind durchaus nicht so minim, wie man es glauben
machen will.

v. Känel, Fürsprech. Die Kommission steht es mit ihrem

Vorschlag bei diesem Paragraphen vorzüglich darauf ab, den
' siufluß der Regierungsbehörde zu paralisiren. Gerade aus diesem

Motiv, weil ich der Regierung einen Einfluß auf daS

Eisenbahnwesen wahren will, stimme ich zu fünf Mitgliedern; dies

hat mich auch früher bewogen, dazu zu stimmen, daß die'

Verwaltung der Regierung in die Hände gegeben werde. Nun
möchte ich doch, daß die Regierung einen angemessenen Einfluß
hätte. Wenn man sieben Mitglieder aufstellt, so verschwindet
die Stimmgebung der zwei Mitglieder der Regierung vollständig.
Man hat der Regierung ohnehin eine Menge ihr gehörender
Attribute nicht gegeben. Mit einem Wort: wenn man so

verfährt, so kann die Regierung völlig gehindert werden; wenn
dann aber die Sache schlecht geht, so muß doch die Regierung
übel regiert haben; die öffentliche Stimmung richtet sich nicht

gegen den Berwaltungsrath, sondern gegen die Regierung. Ich
glaube nicht, daß es nöthig sei, eine so zahlreiche Behörde zu
bestellen; denn bisher hatte man bloß das Bahnbaudirektorium
von drei Mitgliedern und zwei Ersatzmännern, die man niemals
einberief, als beim Todesfall dcS einen Mitgliedes, und doch ist
die Sache auch gegangen. Bei Einsicht der Rechnung des
Direktoriums konnte man froh sein, daß es aus drei Mitgliedern
bestand und nicht aus fünf. Ich glaube, der Bau der Bahn
war eine eben so schwierige Aufgabe, als jetzt ein paar Züge
hin und her fahren zu lassen. Ich sth^> paher nicht ein, daß
diese große Zahl von Mitgliedern und diese Masse von Intelligenz

nöthig sein soll für die Verwaltung, während man mit
drei Mitgliedern für den Bau genug hatte.



Meyer, Oberst. Herr Präsident, meine Herren! Herr
Fürsprech v. Käncl sagt, es sei darauf abgesehen, den Einfluß
der Regierung ganz zu beseitigen. Gegenüber dieser Behauptung
verweise ich auf den K 7, welcher der Regierung mehr als genug
Einfluß gibt. Uebrigens ist sie auch im Verwaltungsrath dadurch
genügend vertreten, daß der Finanzdirektor und der Eisenbahndirektor

von Amts wegen Mitglieder dieser Behörde sind. Ich
glaube, es sei dem Einflüsse der Regierung gehörige Rechnung
getragen, und unterstütze den Antrag auf sieben Mitglieder.

l»r. v. Gonzenbach. Ich mache auf die reglementarischc
Seite dieser Sache aufmerksam. Es kann und muß sich heute

nur darum handeln, wollen Sie fünf Mitglieder und zwei
Ersatzmänner, oder sieben Mitglieder. Nach dem Reglement für
den Großen Rath kann nur darüber berathen werden. Das
anerkennen Alle, daß ein Ersatzmann das fünfte Rad am Wagen
ist, daß er keine Dienste leistet. Nun stellt sich mir die Frage
so: Wollen Sie sieben rechte thälige Mitglieder oder fünf rechte

und zwei, die sich nicht in die Sache einarbeiten können, weil
sie zu den Sitzungen nur berufen werden, wenn ein wirkliches
Mitglied verhindert ist? Der Antrag der Regierung ist: fünf
Mitglieder und zwei Ersatzmänner; der Antrag der Kommisston:
sieben Mitglieder. Herr Stämpfli sagt: Fahrtenpläne könne der

Vcrwaltungsrath nicht machen, die machen die andern Bahnen.
Es ist gut, daß man heute endlich so redet; früher, als wir dieß

behaupteten, stellte man in Aussicht, als könnten wir ganz
Europa das Gesetz machen, wenn wir eine Staatsbahn hätten.
Nun scheint man anzuerkennen, daß die europäischen Bahnzüge
weder in Neuenstadt noch in Langnau ihren Anfang haben,
sondern daß man auf den Pariserzug warten mußte. Herr
Stämpfli sagte ferner, was ganz wahr ist: wir haben keine

eigenen Tarife zu machen. Leider haben wir gesehen, daß man
allerdings versuchte eigene Tarife zu machen, die aber mehr den

Vortheil des Fiskus als den des Publikums im Auge behielten,
und daß auch ersterer dabei nicht seine Rechnung finden kann,
hat Herr Schmied von Burgdorf vorgestern so deutlich
auseinandergesetzt, daß jedes Wort verloren wäre, was ich beifügen
wollte. Man wird später sehen, was im wahren Interesse des
Landes ist. Wie irrig die Annahme ist, daß höhere Taren für
Waarcnsendungen nur die Fabrikanten bezahlen, welche dieselben
beziehen oder versenden, dieß liegt auf der Hand; denn das, was
Herr Röthlisberger oder Herr Schmid mehr zahlt infolge der
höhern Gebühren müssen sie ihren Abnehmern oder Verkäufern
in Rechnung bringen! Sie bezahlen also nicht allein, sondern
die Leute, die mit ihnen arbeiten, d. h. mit ihnen Geschäfte
machen, zahlen mit. Die betreffenden Auf- und Abladgebühren
sind alch eine Tare von MM» Fr., die sie dem ganzen Lande

auferlegen. Wenn Sie einen unabhängigen Verwaltungsrath
haben, so wird er dieß nach und nach dem Lande begreiflich
machen. Herr v. Känel und andere sagen: Am Liebsten sähen
sie, wenn der Rcgierungsrath als Vcrwaltungsrath bestellt werde.
Aber warum haben Sie denn seiner Zeit den Bau der Bahn
nicht dem Regierungsrath überlassen? Darum weil er ohnehin
schon eine ganze Menge von Gefchästen hat, deren Erledigung
oft lange genug auf sich warten läßt. Die Aufgabe der Regierung

ist keine industrielle, sondern eine administrative. Die
Volkserziehung, seine militärische Ausbildung, die Handhabung der

Justiz, die Überwachung der Staatsbauverwaltung, beschäftigen
sie hinlänglich. Es ist nicht nöthig Ihnen noch zu sagen: Seid
so gut und leitet auch noch die Verwaltung eines Speditionsgeschäfts

in welchem wir so und so viel Millionen stecken haben.
Ich frage nun aber weiter, wenn ein besonderer Verwaltungsrath

aufgestellt wird, aus wie viel Mitgliedern soll derselbe
bestehen, genügen fünf Verwaltungsräthc und zwei Ersatzmänner?
und da antworte ich: Nein! Meine Erfahrungen, die ich im Schooß
des Großen Raths gemacht habe, gehen nämlich dahin, daß in
den Kommissionssitzungen heute dieser und morgen jener fehlt;
auch die Verwaltungsräthe werden ihre eigenen Geschäfte haben,
die sie nicht immer hintansetzen können. Daher werden fünf

5'a.ibUit! des Kroßen RaUie?
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Mitglieder kaum genügen. Nun noch ein Punkt, der von Hrn.
Meyer bereits berührt worden. Die andern schweizerischen Bahnen
haben alle mehrere Direktoren. Diese inspiziren und konlrolliren
von Zeit zu Zeit den Bahnbetrieb, und zwar nicht nur bei
schönem Wetter, wie man sagen wollte; ich habe solche Direktoren
der Cenrralbahn schon bei Schnee und schlechtem Wetter in Ölten
und Thun angetroffen. Sie gehen, wenn es das Interesse der
Bahn erheischt. Ich wünsche, daß Sie als Direktor einen recht
tüchtigen Mann erwählen, aber unterdessen sind wir alle
Menschen, und auch der Betriebsdirektor wird ein solcher sein. Seine
Kräfte werden daher auch ein Maaß haben, er wird nicht überall
zu gleicher Zeit sein können und darum wird es Zeit sein, wenn
er beim Verwaltungörath Unterstützung und Hülfe findet.
Jetzt frage ich: sollen die beiden Regierungsräthe auf die Bahn
gehen, um einzelne Zweige des Betriebs zu kontrolliren? Nein,
die haben zu Hause genug zu thun. Der Direktor darf selbst,

zwar auch immer gehen der Direktor selbst soll auch kon-
trollirt werden vom' Verwaltungsrath. Denn der ganze Betrieb
soll unter der Kontrolle des Verwaltungsraths stehen, und
das ist nur möglich, wenn dessen Mitglieder auf Ort und Stelle
selbst Nachschau halten, so daß auf der ganzen Linie keiner
weiß, ob nicht heule oder morgen Einer kommt. Es muß Ihnen
allen daran gelegen sein, daß die Staatsbahn gut geleitet sei,

und eben damit sie gut geleitet sei, möchte ich das gehörige
Organ schaffen, und das geschieht, wie ich glaube, sicherer bei
dem Antrag der Kommission, als bei dem der Regierung. Ich
will damit die Regierung nicht paralistren, sondern bin froh,
wenn der Eisenbahndirektor in den Verwaltungsrath recht viel
Licht bringt und der Finanzdirektor recht viel Geld. — Daher
empfehle ich den Antrag der Kommission.

Stämpfli, Bankpräsidcnt. Ich will bloß einen Irrthum
berichtigen, welchen Herr v. Gonzenbach begangen hat. Er sagt,
es könne jetzt nicht mehr der Antrag gestellt werden, die Sup-
pleanten wegsallen zu lassen. Stände noch das alte Großrathsreglement

in Kraft, so hätte er ganz recht, allein das System
der sogenannten Erheblichkcitserklärung ist mit dem neuen
provisorischen Reglement weggefallen, und wenn Anträge gestellt
werden, so brauchen sie nicht mehr an den Regierungsrath
zurückgewiesen, sondern sie können definitiv angenommen werden.
Wir sind heute auf einen besondern Artikel des Gesetzes
zurückgekommen, weil die Kommission dieses beantragt hat. Der § 88
des Reglements sagt ausdrücklich: „Nach durchgeführter erster

Berathung eines Gesetzesvorschlages ist es dem Präsidenten und
jedem Mitgliede gestattet, zu beantragen, daß auf einzelne Artikel
zurückgegangen werde. Die Versammlung entscheidet ohne
Weiteres über diesen Antrag." Es ist vielleicht in der Form
gefehlt worden, indem über diesen Antrag hätte abgestimmt
werden sollen Der K 88 sagt nämlich dann im Weitern:
„Wird derselbe — Antrag - angenommen, so findet über den

betreffenden Artikel eine nochmalige freie Berathung statt."
Geschieht dieß, so können natürlich auch ganz freie Anträge
gestellt werden. Ich Halle also den Antrag ausrecht, daß die zwei
Suppleanten gestrichen werden.

Herr Berichter st attcr des Regierungsratheö. Ich habe

mich bloß noch über den Antrag des Herrn Stämpfli
auszusprechen, daß die zwei ^Suppleanten wegfallen und der Verwal-
rungsrath einfach aus fünf Mitgliedern bestehen solle. Ich
schließe mich diesem Antrage an. Noch eine Bemerkung gegenüber

Herrn Oberst Meyer, welcher unsere Bahn auf die gleiche
Linie stellt, wie die Nordostbahn, die auch einen zahlreichen
Verwaltungsrath habe. Allein bei der Nordostbahn, wie bei allen
übrigen Bahnen, finden Sie ein Direktorium von mehrern
Mitgliedern, einen Verwaltungörath und eine Aktionärvcrsammlung.
Bei der Staatsbahn haben wir indessen noch den Rcgierungsrath,

so daß ein so zahlreicher Verwaltungsrath, wie bei den

übrigen Bahnen nicht nöthig ist, sondern ein solcher von fünf
Mitgliedern vollkommen genügt. Die Kommission will einen
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zahlreichern Verwaltunasrath, weil sie fürchtet, der RegierungS-
rath werde allzufiskalisch zu Werke gehen. Die Kommission
scheint also die Absicht zu haben, die Tarife und damit natürlich
auch die Erträgnisse der Bahn herabzusetzen, eine Absicht, welche

allerdings der Rcgierungsrath nicht hat. Derselbe findet, das
Defizit sei schon groß genug und es sei daher mit den Tarifen
nicht weiter hinunter zu gehen. Gerade des fiskalischen Interesses
wegen ist eS daher nothwendig, daß die Regierung gut vertreten
sei. Da übrigens der Regierungsrath bloß zwei Mitglieder im
Verwaltungsrathe haben wird, so werden die drei übrigen stets
noch die Mehrheit bilden. Ich empfehle daher den Antrag deS

Regierungsrathes, einen Verwaltungsrath von bloß fünf
Mitgliedern und ohne Suppleanten aufzustellen.

Es wird Schluß verlangt.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Der Herr
Berichtersta ter des Regierungsrathes scheint den Art. 7 nicht
gehörig gelesen zu haben, denn dieser schreibt vor, daß gerade
dem Regierungsrathe die bleibenden Tarifbcstimmungett vorbehalten

sind. Dem RegierungSratk bleibt also ohnehin das
Wichtigste vorbehalten: Repräsentation durch Abordnung zweier

Mitglieder, Genehmigung der Tarife und periodischen Fahrtenpläne,

Vorschlagsrecht für die vom Großen Rath zu wählenden
Mitglieder, Festsetzung des Bridgets und Aufstellung der
Réglemente, so weit sie öffentliche Interessen betreffen, denn es ist

unrichtig, daß der Regierungsrath keine Réglemente zu sanktioniren
habe, indem ihm ausdrücklich durch den Art. 24 die Genehmigung

der Statuten über die Organisation der Hülfskasse, und
durch den Art. 39 diejenige der Rcglemente über die Bahnpolizei
vorbehalten ist. Von zwei Dingen eins: Wollen Sie einen

Verwaltungsrath von fünf Mitgliedern, so will ich dann lieber
dem Regierungsrathe die Sache ganz überlassen und ihm die

wirkliche Verantwortlichkeit auch ausdrücklich übertragen. Ich
fürchte den Regierungsrath durchaus nicht. Es wäre wohl
traurig, wenn wir fürchten müßten, er werde Anstrengungen
gegen das öffentliche Wohl machen; allein wir sind von der

Anficht ausgegangen, ein besonderer Verwaltungsrath sei, wie

Herr Schmid von Burgdorf klar auseinandergesetzt hat, besser

in der Stellung, das nationalökvmische Interesse in Schutz zu
nehmen. Ich wiederhole es, statt eines Verwaltungsrathes von
fünf Mitgliedern will ich lieber die ganze Sache dem

Regierungsrath in den Schoß legen, denn alsdann trägt er auch die

wirkliche Verantwortlichkeit, während er im andern Falle der
Verantwortlichkeit enthoben ist und doch im Verwaltungsrathe
beinahe das Uebergewicht hat. Schließlich muß ich bloß noch

fragen, ob das wirklich eine Komplikation sei, sieben statt bloß
fünf Mitglieder in den Verwaltungsrath zu ernennen, und ob

man nicht ohne alle Komplikation ihn sogar aus 2i) bis 39
Mitgliedern bestehen lassen könnte?

Egger, Hektor, stellt den Antrag, wenn bloß fünf
Mitglieder beschlossen werden, den Paragraphen im Sinne des Herrn
Röthlisberger an den Regierungsrath zurückzuweisen.

Salchli äußert Zweifel, ob wirklich fünf Mitglieder und
zwei Suppleanten oder nicht viel mehr nach dem Antrage der
Kommisston sieben Mitglieder beschlossen worden seien. Er und
viele Mitglieder seien der bestimmten Ansicht, daß der Antrag
des Regierungsrathes verworfen und daß von Suppleanten gar
nicht gesprochen worden sei.

Rig geler versichert, der Antrag des Herrn Baudirektor
Kilian sei angenommen worden, welcher vorgeschlagen habe, keine

Suppleanten auszustellen. (Stimmen: doch, doch!)

Herr Baubirektor. Ich habe angenommen, es sollen
jä freilich zwei Suppleanten ausgestellt werden, und habe den
Antrag, den Verwaltungsrath aus fünf Mitgliedern und zwei

Suppleanten zu bestellen, dem Antrage der Kommisston entgegen
gesetzt. Dagegen kann ich mich ganz gut auch dem Antrage
anschließen, die Supplante» fallen zu lassen.

DaS Protokoll wird aufgeschlagen und die Abstimmung
über den 8 2, wie sie oben (Seite 275 und 276) aufgestellt ist,
als richtig erklärt und bestätigt.

A b st i m m u n g.

Auf den Beschluß, betreffend die Ersatzmänner,
zurückzukommen Minderheil.

Dagegen Mehrheit.
Für fünf Mitglieder und zwei Ersatzmänner 78 Stimmen.

„ sieben „ 74 „

Die übrigen Paragraphen, soweit sie in der Berathung
Veränderungen erlitten, werden in der nun vorgeschlagenen
Fassung genehmigt.

Es fällt jedoch der Antrag, auf die 88 7 und 8, soweit er
die Wahl des Direktors betrifft, zurückzukommen, was
der Große Rath mit 72 gegen 3l Stimmen beschließt.

Hierauf wird beantragt, es sei in' Festhaltung-des
Entscheides von 39. November, der Direktor nicht vom Verwaltungsrathe,

sondern vom Großen Rath zu wählen. Letzterer pflichtet
mit 89 gegen 33 Stimmen diesem Antrage bei und genehmigt
durch das Handmehr die vom Berichterstatter des Regierungsrathes

vorgelegte endliche Redaktion dieser Paragraphen.

Wahl des Verwaltungsrathes der Staatsbahn.

Es werden gewählt:

a. Zu Mitgliedern:

1) Herr Großrath l)r. v. Gonzenbach, im ersten Wahlgang
mit 99 Stimmen von l27 Stimmenden.

2) Herr Großrath Karrer, im ersten Wahlgang mit 83 Stim¬
men von 127 Stimmenden.

3) Herr Großrath Gustav Röthiisberger, im dritten Wahlgang

mit 77 von 139 Stimmenden.

b. Zu Ersatzmännern:

1) Herr Großrath Andreas Schmid, im zweiten Wahlgang
mit 89 von 124 Stimmenden.

2) Herr Großrath Steiner in Langenthal, im zweiten Wahlgang

mit 74 Stimmen von 124 Stimmenden

Da Herr Schmid jedoch ablehnt, so wird an seiner Statt
gewählt:

Herr Großrath Engemann, im zweiten Wahlgang mit 64
Stimmen von 111 Stimmenden.



Entwurf eines Strafgesetzbuches,

Der vorliegende den Mitgliedern gedruckt mitgetheilte
Entwurf, datirt vom 26. Oktober t864, ist redigirt von den Herren
Oberrichter Buri und Regierungsstatthalter Devoignes und
vorberathen durch die betreffende Großrathskommisston, bestehend aus
den Herren Carlin als Präsident, Karrer als Vizepräsident und
Berichterstatter, Bühlmann, Engemann, Gfeller von Signau,
v, Gonzenbach, Fürsprech v, Käneh Revel, Manuel, Reichenbach
und Dr. Tieüche.

Dr. Tiöche. Ich ergreife das Wort, um eine Ordnungs-
motion zu stellen. Wenn ich die Vertagung der Berathung über
das Strafgesetzbuch vorschlage, so werden die Herren Mitglieder
der beiden Kantonstheile meine Motive leicht begreifen. Jedermann

weiß, daß der Jura ein gehöriges Strafgesetzbuch besitzt,
welches in diesem Landestheil seit der französischen Herrschaft
gilt. Die Verfassung, welche ihm seit seiner Vereinigung mit
dem bcrnischen Gebiete gegeben wurde, gewährleistet «hm seine

Strafgesetzgcbüng unter Vorbehalt der Revision. Nun hat
infolge von Verständigungen, welche zwischen beiden Landestheilen

stattgesunden, der Jura eine Stellung in der Kommisston
für das Strafgesetzbuch angenommen. Dieser Landestheil wurde
durch drei seiner Großrathsmitglieder in dieser Kommission
vertreten. Dieß rechtfertigt schon genügend den Antheil, welchen
seinerseits der Jura an einer beiden Landestheilen gemeinsamen
Strafgesetzgebung nimmt. Wenn nun der Jura hier etwas
gibt und auch etwas verliert, so kann hinwieder der alte
Gebietstheil, der kein Strafgesetzbuch besitzt, ein solches annehmen,
sei es nun vollkommen oder unvollkommen (eine Frage, die ich

für den Augenblick noch nicht entscheiden will). So viel zu
meiner Kenntniß gelangt ist, hat die Kommission mit der Redaktion
eines Gesetzbuches, das auf beide Landesgegenden angewendet
werden soll, eine gewissenhaste Arbeit geliefert, aber auch hier
noch befindet sich der Jura in einer Ausnahmsstellung, weil wir
mit Bezug auf die Hauptsache glauben, wir werden bei'm
Austausch unseres alten Gesetzbuches gegen den neuen Entwurf
nichts gewinnen. Bezüglich der Form glauben wir, der Große
Rath könne heute die Berathung eines Strafgesetzes nicht zur
Hand nehmen, das im Jura nicht bekannt gemacht, worden ist.

Ich wüßte auch nicht, daß diese Bekanntmachung, wie eS durch
die Versassung und die Gesetze vorgeschrieben ist, im alten
Kantonstheil stattgefunden hätte. Ueberdieß ist der Entwurf erst die

letzten Tage den französisch sprechenden Mitgliedern des Großen
Rathes vertheilt worden, und ich bin überzeugt, daß kein einziges
Mitglied der jurassischen Großräthc davon Kenntniß genommen
hat, und die Herren Mitglieder des alten Kantonstheils werden
denselben auch nicht besser geprüft haben. Unter diesen Umständen
kann keine Rede davon sein, daß man dessen Berathung heute
an die Hand nehme, so daß uns keine andere Wahl bleibe, als
den Entwurf so anzunehmen, wie er vorliegt und ihn für einen
zweijährigen Versuch in Kraft zu erkennen. Dieß wäre nun
eine Stellung, die der Jura nicht annehmen könnte. Wir, die
wir schon ein gehöriges Gesetzbuch besitzen, könnten einen
Entwurf, der uns noch unbekannt ist, nicht annehmen, bevor wir
seine Vorzüge mit dem alten Gebietstheil verhandelt hätten.
Gerade deßhalb wird der alte Kantonstheil die Gründe begreifen,
welche wir haben — wir, die wir geben, — und er, der etwas
annimmt oder erhält, um darauf zu dringen, daß der Entwurf,
der für einen zweijährigen Versuch angenommen und in Krast
gesetzt werden soll, vorher gehörig geprüft und berathen werde;
diesen Augenblick, d. h. am Ende einer Sitzungözeit, kann das
nicht mehr geschehen. Andererseits erlaubt die Verfassung nicht,
ein Gesetzbuch von dieser Bedeutung zu erlassen, ehe es vorher
gehörig im Lande bekannt gemacht wurde, damit alle Bürger
in die Lage gesetzt werden, davon Kenntniß zu nehmen. Aber
es kommt noch ein Umstand dazu: das ,Obergcricht ist nicht
anwesend, um an der Berathung Theil zu nehmen, so daß wenn
diese heute vor sich gehen würde, wir die Räthe eines einstchts-
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und bedeutungsvollen Theils der Gerichtsbehörden vermissen
würden. Diese Lücke läßt sich heute nicht ausfüllen, und da
diese Abwesenheit während der ganzen Berathung fühlbar wäre,
so ist es besser, wenn wir die Behandlung des Strafgesetzbuches
auf unsere nächste Session vertagen, welche wahrscheinlich im
Laus des nächsten Hornungs wird stattfinden können. Uebrigens
werden wir in dieser Sache nicht weiter vorwärts kommen, ob

wir den Entwurf nun heute annehmen, oder bis zur nächsten
Session verschieben. Wir können im Hornung berathen, wie es
der Mehrheit des Großen Raths belieben wird; ich soll bloß
bemerken, daß die Großrathsmitglieder des Jura eine artikelweise
Berathung verlangen werden, und dann werden wir ein
Strafgesetzbuch haben, das vom l. Heumonat l865 an in Kraft
wird treten können. Aus allen diesen Gründen, in Erwägung
dieser Stellung des Jura und der Abwesenheit der Mitglieder
des Obergerichts, stelle ich den Antrag, die Berathung des
Entwurfs des Strafgesetzbuchs bis auf die nächste Februarsession

zu vertagen.

Dr. Schneider. Ich muß entschieden einen Gegenantrag
stellen Die Frage einer einheitlichen Kriminalgesetzgebung für
den ganzen Kanton Bern ist nun schon seit 3D Jahren oder noch
viel länger auf den Traktanden Einmal muß diese Frage ihre
Erledigung finden! Einmal muß dieses Verhältniß aushören,
dieses Verhältniß, wo ein Kantonstheil stelS dem andern Schwierigkeiten

bereitet, daß er nicht Fortschritte machen könne. Wenn
eine Opposition gegen den vorliegenden Strafgesetzentwurf zu
erheben wäre, so sollte sie aus dem alten Kantonstheil kommen,
nicht aus dem Jura und zwar warum? Es besteht für den Jura
allerdings ein förmlicher Coder, während der alte Kantonstheil
eine etwas zerfahrene Gesetzgebung in Strafsachen hat, — allein
die Begriffe von Verbrechen und Vergehen sind in den beiden

Gesetzgebungen verschieden. Das neue Projekt bringt nun dem
alten Kantonstheil diejenigen Begriffe und Definitionen, welche
im französischen Gesetzbuch! enthalten sind, so daß der alte Kan-
tonsthcil etwas annehmen muß, woran wir bis dahin nicht
gewöhnt waren, während der Jura keine neuen Grundsätze erhält,
wenigstens keine wesentlichen. Ich wiederhole es: eS wäre aus
diesem Grunde eine Opposition zunächst aus dem alten Kantons-
lheil zu erwarten. Es ist gesagt worden: wir haben im Jura
einen Kriminal-Coder. Ja, meine Herren, allerdings! Allein
einen Coder, der schon längst verdammt ist von der humanen
Richtung der gegenwärtigen Civilisation, und verdammt von
allen Gerichten in Frankreich, weil es keinen Paragraphen mehr
enthält, welcher nicht bereits durch Urtheile französischer Gerichte

abgeändert wäre. Die französische Gesetzgebung hat nämlich
seiner Zeit sehr strenge Grundsätze ausgestellt; allein die französischen

Gerichte können auch durch ihre Urtheile das Gesetz zum
Theil abändern, indem die Urtheile in Frankreich für die

Auslegung des Gesetzes maßgebend sind, und die Gerichte haben das
gethan. Wenn einmal ein oberster Gerichtshof in Frankreich
in Anwendung des Gesetzes eine Auslegung desselben gegeben

hat, so macht ste Regel. Es sind daher für Frankreich
Verbesserungen eingetreten, für den Jura dagegen nicht; mit andern
Wortech das französische Strafgesetzbuch ist in Frankreich selbst

von Jahr zu Jahr verbessert worden, im Jura dagegen ist es

gleich geblieben. Mit allem dem sage ich aber nicht einmal die

volle Wahrheit; denn der französische Sirafcoder eristirt im
Jura eigentlich nicht mehr, weil die wichtigsten Theile desselben

durch Spezialgesetze, wie z. B. das sogenannte Hochverraths-
gesetz entweder ganz ausgehoben, oder doch durch mehrfache

Milderungsgesetze wesentlich modifizirt sind. Diese Milderungsgesetze

haben im alten wie im neuen Kantonstheil Geltung.
Herr Präsident, meine Herren! Es handelt sich heut nur
darum, ein Gesetz zu berathen und provisorisch m Kraft zu
erkennen, welches von Männern entworfen ist, denen wir allseisig
unser Zutrauen schenken, daß sie mit Gerechtigkeit und mit
Humanität zu Werke gegangen sind und zwar soll dieses Gesetz

bloß auf zwei Jahre provisorisch in Kraft erkennt werden, damit
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wir unterdessen erfahren, welche Früchte es bringt. Dringend
möchte ich bitten, einmal diesem provisorischen Zustande ein Ende

zu machen, um dann nach zwei Jahren in einer artikelweisen
Berathung allfällige Modifikationen anzubringen.

Jolissaint. Ganz wie Herr Dr. Tièche hätte ich viele
und dringende Gründe, mich dem Eintreten zu widersetzen. Ich
könnte den von ihm für die Vertagung angeführten Gründen
noch folgende Umstände beifügen. Das für die Ausarbeitung
des Strafgesetzbuchs befolgte Verfahren gefällt mir nur halb.
Sie wissen, daß die Redaktion zweien, ohne Zweifel sehr
ehrenwerthen, Beamten anvertraut worden ist, deren besondere Fähigkeiten

im Gebiete des Strafrechts ich aber nicht würdigen kann,
weil sie mir unbekannt sind. Ich werde mich wohl hüten, diese

Fähigkeiten zu bestreiten. Der durch die Herren Redaktoren
ausgearbeitete Entwurf, wurde einer vom Großezr Rache
ernannten Kommisston vorgelegt. Nachdem diese den ursprünglichen
Entwurf gründlich abgeändert, unterlegt sie denselben Ihrer
Genehmigung, wobei sie Ihnen die Annahme desselben in g-Ià»
und selbst sogar ohne Berathung empfiehlt. Bin ich recht
berichtet, so hat man nicht einmal die Mühe genommen, Eremplare
des endgültigen Entwurfs den Gerichts- und Verwaltungsbehörden

des Landes zuzusenden. Noch weit weniger hat man
deren Ansichten und Bemerkungen über ein so wichtiges Gesetzbuch

eingeholt. Und doch, nehmen eS mir die Herren Redaktoren
und die Herren Kommissionsmitglieder nicht für übel, glaube
ich, Niemand sei besser in der Lage und urtheilsfähiger, um über
ein Strafgesetzbuch sich auszusprechen, als die Herren Mitglieder
des ObergerichtS, der Amtsgerichte, die Regierungsstalthalter,
die Anwälte u. s. w. ; die sich täglich mit peinlichen und korrektio-
nellen Fällen in Strafsachen zu beschäftigen haben. Für diese

praktische Seile des Strafrechts, glaube ich, wären die Ansichten
und die Mitwirkung der erwähnten Behörden nicht zu verachten
gewesen. Wie Sie sehen, die Bemühungen, welche das
Strafgesetzbuch geboren haben, scheinen mir bei aller darauf verwendeten

Gewissenhaftigkeit und Arbeitsamkeit nicht die nöthige
Gewähr zu leisten, besonders mit Bezug auf dessen Anwendung.
Nichtsdestoweniger, ungeachtet aller mehr oder weniger gebieterischen

Gründe, die ich hätte, um mich heute dem Eintreten zu
widersetzen, will ich es nicht thun; vor Allem deßhalb, weil ein

Vertagungöbegehren, Seitens der Jurassier, ohne Zweifel als
eine Feindseligkeit gegen den Grundsatz der Kantonaleinheit auf
dem Gebiete der Strasgesetzgebung ausgelegt werden würde. Ja
freilich! Ich hänge daran, daß Ihr einmal wißt, daß die
Jurassier in großer Zahl, wenn nicht in ihrer Gesammtheit das
nämliche Strafgesetzbuch für das ganze Land wollen. Sie wissen,
daß was dießseits des Gestler Verbrechen und Vergehen ist, als
solches auch jenseits desselben zu betrachten ist. Ueberdicß möchte
ich, so viel mich betrifft, möglichst bald aus den Jrrgängen, aus
dein Labyrinth, ja, ich möchte sagen aus dem Ehaos unserer
Strasgesetzgebung herauskommen. Ich wünsche, und viele meiner
Landsleute wünschen mir mir, die Abschaffung unserer reaktionären
Strafgesetze, worunter ich im Vorbeigehen diejenigen über die

Presse und den Hochverrath anführe. Deßhalb stimme ich zum
Eintreten während der gegenwärtigen Sitzungszeit. Für den

Fall, wo eine Berathung über das Strafgesetzbuch selbst eröffnet
werden sollte, behalte ich mir vor, meine Ansicht über verschiedene

Theile desselben, die ich für mangelhast halte, auszuspràn.

Karrer, als Berichterstatter der Großrathskommission.
Ich bin wirklich mehr als erstaunt über den Antrag eines
Mitgliedes der Konnnisston, welche zur Vorberathung dieses Ge-
setzescntwurfes niedergesetzt worden ist. Beinahe noch mehr aber
als über den gestellten Antrag bin ich erstaunt über die Begründung,

welche mit Ausnahme eines einzigen Punktes, der aber
bloß formeller Natur ist, durchaus unstichhaltig ist, nämlich der

Einwendung, daß der französische Entwurf nicht zu gleicher Zeit,
vertheilt worden sei, wie der deutsche. Dieser letztere ist vor
ungefähr drei Wochen bekannt gemacht worden, der französische

dagegen ist erst letzten Samstag gedruckt und am Montag hier
vertheilt worden. Daß der französische Entwurf erst später
vertheilt worden, ist nicht etwa ein Fehler der Kommission oder des

deuischen Redaktors, denn die Kommission hat ihre Arbeiten
rechtzeitig zu Ende gebracht und auch die letzten Arbeiten, welche
die beiden Redaktoren gemeinschaftlich besorgten, sind rechtzeitig
fertig geworden. Der Fehler liegt darin, daß der französische
Redaktor, welchen ich wegen dieser Verspätung zur Rede stellte,
laut Schreiben, das ich in den Händen habe, durch die
Korrekturen aufgehalten worden ist, welche er jeweilen mit der Post
erhielt und mit der Post wieder nah Bern senden mußte; diese

Verspätung hat aber keine Wichtigkeit, denn auch von denjenigen,
welche den Entwurf schon seit 1st Tagen besitzen, sind keine

Bemerkungen darüber eingelangt. Uebrigens ist dieser Entwurf
nichts Neues. Schon Professor Henke hatte s. Z. einen Entwurf
ausgearbeitet, später ist einer von Herrn alt-Oberrichter Bitzius
ausgearbeitet und im Jahr 1842 fir und fertig hier vorgelegt
worden. Noch später hat Herr Professor Psotenhauer einen
solchen redigirt. Auch von Herrn Oberrichter Buri ist ein
vollständiger Entwurf ausgearbeitet worden. Nicht erst in den letzten

Tagen, sondern seit mehr als 20 Jahren ist an diesem Gegenstände

gearbeitet worden, so daß er nichts NeueS mehr ist. Eine
fernere Aeußerung des gleichen Mitgliedes, die mir aufgefallen,
ist die, daß die jurassischen Deputirten eine artikclweise Berathung
verlangen werden, während doch die französischen Mitglieder der
Kommission einstimmig waren, daß der Entwurf in ^lolw»
behandelt und sofort provisorisch in Kraft gesetzt werde. Ich berufe
mich auf alle Mitglieder der Kommisston, ob dieß nicht der Fall
war. Ferner hat das betreffende Mitglied gesagt, der Jura
habe deßhalb ein besonderes Interesse, weil man ihm zwar aus
der einen Seite etwas gebe, allein auf der andern Seite wieder
etwas nehme. Nun hat Ihnen aber schon Herr vr. Schneider
auseinandergesetzt, wie die Gesetzgebung im Jura beschaffen ist.
Das französische Strafgesetzbuch vom Jahr 1810, ist ein so

strenges Gesetz, daß wohl die Hälfte seiner Bestimmungen im
Jura gar nicht mehr angewendet werden. Das Mildcrungsgesetz
vom Jahr 1803 und die Milberungsgesetze vom Jahre Ì843
und 1847 mußten auch auf den Jura angewendet werden, nur
damit das französische Gesetzbuch noch angewendet werden könne.

In vielen Theilen ist es geradezu aufgehoben. So gelten z. B.
das Gesetz über Aufruhr und Hochverrath vom Jahr 1832 und
das Gesetz über Kindsmord vom Jahr 1823 für den ganzen
Kanton und haben das französische Gesetzbuch in den wichtigsten
Theilen aufgehoben und modistzirt. Dasselbe ist daher noch mehr
zerrissen, als das helvetische peinliche Gesetzbuch, welches die

Grundlage der Strafgesetzgebung im alten Kantonstheil bildet.
Wollte man die jurassische Bevölkerung zwingen, wieder das
französische Gesetzbuch, wie es ist, anzuwenden, so würde sie sich

in Masse dagegen erheben, und jetzt kommt hier ein Mitglied
der Kommission und nimmt dieses unbrauchbare Gesetz in Schutz!
Der Entwurf des Herrn Buri entsprach mehr den Grundsätzen
der deutschen Wissenschaft über Kriminalrecht; allein um dem
Jura mehr gerecht zu werden, hat man diesen Entwurf aufgegeben

und sich mit der vorliegenden Arbeit mehr dem französischen

Gesetzbuche genähert. Nur in einem Punkte ist man abgewichen;
allein in diesem Punkte ist auch schon das französische Gesetzbuch
abgeändert, nämlich in Bezug auf die Grundsätze über den Versuch.

Dieser wird nach dem französischen Gesetze ganz gleich
bestraft, wie das vollendete Verbrechen. Wenn ein Richter im
Jura gerecht urtheilen will, so muß man denjenigen zum Tode
vermthcilcn und todten, welcher auf einen andern schießt, aber
fehlt. Das gewöhnliche Gerechtigkeitsgefühl, der gesunde
Menschenverstand und die Humanität sagen aber, daß der Betreffende
wegen eines solchen Versuches nicht getödtet werden soll, wenn
der Andere noch gesund in der Welt herumläuft. Allein dieser

strenge Grundsatz übe! den Versuch wird auch im Jura schon
lange nicht mehr angewendet. Ich halte daher die Sache für
durchaus reif zur Behandlung, und glaube man könne ohne

Gefahr den Entwurf provisorisch für einige Jahre in Kraft treten



lassen. Wenn Sie indeß dem Umstand, daß der französische
Entwurf später ausgetheilt worden ist, als der deutsche, zwar
nicht durch die Schuld der Redaktion, Rechnung tragen wollen,
so mögen Sie entscheiden.

Revel. Als Mitglied der Kommission für das Strafgesetzbuch

erlaube ich mir einige Worte über die vorliegende Frage.
ES sind nun 25 Jahre, daß ich in den verschiedenen Kommissionen
sitze, die sich mit dem Strafgesetzbuch zu beschäftigen haben, und
während dieses Zeitraumes habe ich wohl ein halbes Dutzend
Entwürfe geprüft, ohne daß man je zu einem Endziel gelangte.
Dies rührte daher, daß die mit Ausarbeitung derartiger Entwürfe
beauftragten Kommissionen bei den frühern Arbeiten stets das
Bestreben hatten, die Grundsätze der im alten Gebietstheil
geltenden Gesetzgebung gegen diejenigen des Jura vorwiegen zu
lassen. Heute ist es nicht mehr dem also; denn die nunmehr
mit Ausarbeitung des Strafgesetzbuches betraute Kommission hat
einen neuen Weg betreten, den Weg der Verständigung, welcher
die Grundsätze und das Wohl beider LandeSgegenden zusammen-
füht und vereinigt. Aber auch das muß ich sagen: um zu einem
solchen Ergebniß zu gelangen, haben wir dem alten Kantonstheil
sehr wichtige Zugeständnisse machen müssen, ja bis zu dem Maße,
daß ich für meinen Theil nur sehr ungern zu den betreffenden
Vorschlägen stimmen konnte. Um jedoch die Verständigung
vollständig zu machen, so habe ich mich ermannt und mich der Mehrheit

angeschlossen, um ein für alle Mal zu einem bleibenden

Resultate zu gelangen. Da nun aber von beiden Seiten etwas
zugestanden wurde, so soll ich diese Sache dem Großen Rath
empfehlen. Ich theile keineswegs die Ansicht des Herrn vr.
Schneider, indem die im Entwurf des Strafgesetzbuches
angenommenen Grundsätze gut sind; wenn übrigens etwas davon
wegzulassen ist, so kann es hier geschehen, wenn der Große Rath
zur Berathung der Artikel übergehen wird; dann wird man
sehen, was dem Lande zusagt, oder waS ihm nicht zusagt. So
viel an mir will ich damit ein für alle Mal fertig machen, und
in die Bahn des Fortschrittes einlenken. Ich verhele auch nicht,
daß im Entwurf verschiedene Artikel sind, die mir nicht gefallen,
und über die wir gemeinsam werden verhandeln müssen, z. B.
die Bestimmungen über den Zweikampf, wovon im französischen
Strafgesetzbuch keinerlei Erwähnung geschieht. Dies sind jedoch

Fragen, über welche zu entscheiden der Große Rath in der Lage ist.
Unterdessen stimme ich dazu, daß die Anträge der Kommisston
durch die Versammlung angenommen werden.

Herr Präsident Car lin, nachdem er den Platz des
Präsidenten verlassen. Der Strafgesetzesentwurf, welcher Ihnen
zur Prüfung vorliegt, ist von einer Kommission aus neun
Mitgliedern ausgearbeitet worden. Am Platze des verstorbenen
Herrn Präsidenten Kurz bin auch ich in diese Kommission
gewählt worden, muß aber hier mittheilen, daß ich an der Arbeit
keinen Antheil habe nehmen können. Ich kann daher auch keine

Verantwortlichkeit für diese Arbeit übernehmen, lehne aber
anderseits auch jede Ehre bezüglich der Redaktion ab. Dieß zu
meiner persönlichen Rechtfertigung. — Wie verhält es sich nun
mit dem Entwürfe selbst? Es ist dermal gewiß nicht der Moment,
eine Ansicht über die verschiedenen Bestimmungen desselben
auszusprechen, wie denn auch Herr Or. Tièche zur Motivirung
seines Verschiebungsantrages die Frage auswirft, ob eS zuläßig
und möglich sei, Angesichts des Art. 3» der Verfassung, welcher
vorschreibt, daß jeder Gesetzesentwurf vor seiner endlichen
Berathung dem Volke bekannt gemacht werden müsse, — ob es

Angesichts dieser Vorschrift zuläßig sei, heute den Entwurf in
seinen materiellen Bestimmungen zu prüfen? Meine Herren,
die französische Uebersetzung des Entwurfes ist Ihnen erst
verflossenen Samstag, also vor noch nicht acht Tagen, ausgetheilt
worden. Ich für meine Person erkläre, daß es mir unmöglich
war, seinen Inhalt kennen zu lernen, und ich darf voraussetzen,
daß es den meisten der Herren eben so gegasigen ist. Anderseits
hat das Volk auch seine Rechte und verlangt, daß sie respektirt
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werden, wie Verfassung und Gesetz sie garantiren. Schon aus
dieser einzigen Rücksicht sollten Sie dem Antrage des Herrn
vr. Tische beistimmen. Ich meinerseits unterstütze ihn bestens
und frage: verlieren Sie etwas durch die beantragte Verschiebung?

Im Gegentheil, Sie können dabei nur gewinnen, denn
einerseits fügen Sie sich einer förmlichen Bestimmung der
Versassung, was eine große Konsequenz hat, und anderseits verlieren
Sie nicht einen einzigen Tag, weil der Entwurf selbst die

Bestimmung enthält, er solle erst auf den t. Juli 1865 in Kraft
treten. Wird nun der Entwurf nicht heute angenommen,
sondern später, d. h. in der Session im Januar oder Februar,
wenn es nur vor dem 1 Juli ist, so wird diese Bestimmung
des Entwurfes immerhin verwirklicht. Der Große Rath sollte
daher keinen Anstand nehmen, sich für diese letzte Alternative zu
entscheiden. Die Herren Schneider, Jolissaint und Karrer haben
mehrere Bestimmungen des Strafrechtes hervorgezogen und ihr
persönliches Urtheil darüber abgegeben, allein darum handelt es
sich hier nicht und wir haben hier diese Einzelheiten nicht zu
untersuchen, sondern dafür braucht es eine bestimmte Zeit. Wenn
z. B. die wichtige Prinzipicnfrage über die Todesstrafe, welche
durch den Entwurf aufgestellt wird, zur Behandlung kommt, so

wird hoffentlich die Berathung alle nur wünschbare Ausführlichkeit

haben. Das Gleiche wird der Fall sein, wenn man sich

auözusprechen hat über die außerordentliche Latitüde, welche dem
Richter in der Wahl des Marimums oder des Minimums der
Strafen zusteht, und über die Annahme oder Verwerfung der
Grundsätze in den Milderungsgesetzen vom Jahre 18V» und
18V3, welche eine Reduktion und Umwandlung der Strafen, ja
sogar Strafen erlaubt, die nicht vorgesehen sind, was, beiläufig
bemerkt, eine Verwechslung und Vermengung der gesetzgebenden
und der gerichtlichen Gewalt involvirt. Ueberhaupt, der
Fortschritt, den man mit dem neuen Entwürfe macht, wenn hier
von einem Fortschritte gesprochen werden kann, kann nicht in
einer Viertelstunde oder einer halben Stunde konstatirt werden,
sondern man muß Grundsätze von solcher Tragweite ernstlich
und mit Muße prüfen und bei ruhiger Gemüthsstimmung
untersuchen, ob sie wirklich einen Fortschritt enthalten und unS
etwas besseres bringen. Wir sind das uns selbst und unserer
eigenen Würde schuldig, indem wir eine parlamentarische Behörde
bilden, welche Aufklärung haben will über die Motive, welche
die Kommisston bestimmt haben, gerade solche Bestimmungen
vorzuschlagen und keine andern. Lassen wir dem Publikum und
im vorliegenden Falle besonders dem Jura, die Garantien, welche
die Verfassung ausstellt, namentlich das Recht und die Möglichkeit
der Prüfung. Ich wiederhole es: Sie verlieren nichts durch
die Verschiebung, sondern können nur gewinnen. Ich unterstütze
lebhaft den Antrag des Herrn vr. Tièche auf Verschiebung bis
zur nächsten Session.

Reichenbach. Als Mitglied der Kommission sehe ich

mich zu einigen Berichtigungen veranlaßt. Ich finde es durchaus
nicht am Ort, daß Herr Carlin die Verantwortlichkeit für diesen

Geseßesentwurs ablehnt. (Carlin: Ich habe nicht nur die
Verantwortlichkeit, sondern ausdrücklich auch die Ehre abgelehnt.)
Herr Carlin war von Anfang an Mitglied der Kommission;
allein er hat an den Sitzungen nicht Theil genommen, wie
überhaupt von den jurassischen Mitgliedern Anfangs nur Herr Revel
beiwohnte. Nach dem Tode des Herrn Kurz, welcher Präsident
der Kommission war, wurde er durch Herrn Karrer ersetzt und
in Bezug auf das Präsidium wurde angenommen, der jeweilige
Präsident des Großen Rathes solle die Kommission präsidiren.
Man sagt, die Verfassung schreibe vor, jeder Gesetzcsentwurf
solle dem Volke bekannt gemacht werden; das ist richtig, allein
die Verfassung fügt bei, diese Bekanntmachung soll vor der
„endlichen Berathung" stattfinden, also vor der zweiten Berathung,
während cS sich hier nach dem einstimmigen Antrage der
Kommission bloß um einen Versuch und bloß darum handelt, den

Entwurf für einstweilen in Kraft zu setzen und die zweite

Berathung erst nach zwei Jahren vorzunehmen. Herr Carlin hat
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gesagt, der Entwurf werde namentlich in einem Punkte Widerspruch

finden, nämlich in Bezug auf die eventuellen Strafen, —
allein, diese sind gerade im letzten Entwurf gestrichen worden.
Ich für meine Person sehe keinen großen Ucbelstand darin, die

Behandlung bis zur Februarscsston zu verschieben, allein ich kann
die Motive nicht gelten lassen, welche die jurassischen Mitglieder
angeführt haben.

Carlin. Ich habe einen Irrthum zu berichtigen. Ich
bin nämlich nicht von Anfang an Mitglied der Kommission
gewesen, sondern erst später, gleichzeitig mit Herrn Kurz gewählt
worden. Die Kommission zählte nämlich zuerst sieben Mitglieder
und ist nachher noch durch zwei vermehrt worden, nämlich durch
Herrn Kurz und mich. Bei der ersten Sitzung, welcher ich
beiwohnen sollte, war ich krank und für die beiden andern habe ich
mich mit Geschäften entschuldigen lassen. Wenn ich die

Verantwortlichkeit ablehne, so ist das ganz natürlich und ich will
auch die Ehre nicht beanspruchen, indem ich an dieser Arbeit
keinen Theil genommen habe. Ich bin derselben ganz fremd und
das wollte ich hier mittheilen.

Brunner, alt-RegierungSrath. Ich bin für den Antrag
der Kommission, wünsche aber, bevor ich meine Stimme abgebe,
Auskunft darüber, warum das Gesetz erst mit dem l Juli Í8K5
in Kraft treten soll. Wäre dasselbe privatrechtlicher Natur, so würde
ich diese Hinausschiebung begreifen, allein bei einem Strafgesetzbuch

begreife ich es nicht. Ich stelle daher den Antrag, es solle
auf den t. Januar l8kä in Kraft treten.

Karr er ertheilt die Auskunft, daß wenn in der gegenwärtigen

Session das Gesetz angenommen würde, bis zum i Jannar
die Vcrtheilung an die Beamten nicht stattfinden könnte und man
überdies den betreffenden Beamten Zeit lassen müsse, um sich mit
dem Gesetze bekannt zu machen.

Kaiser von Delsberg. Ich biu so frei, den Antrag des
Herrn l)r. Tische dahin zu modifiziren, daß heute zwar das
Eintreten beschlossen, allein oie Diskussion auf das nächste Mal
verschoben wurde. Es ist richtig, Sie werden es mir zugeben,
daß die Jurassier französischer Zunge nicht Gelegenheit gehabt
haben, den Entwurf zu lesen, auch wenn er verflossenenen Montag

ausgetheilt worden ist. Die Konvenicnz nnd die natürliche
Rücksicht gegen einen so wichtigen Landestheil erfordere, daß
verschoben werde, und zwar um so mehr, als verlangt wird,
daß der Entwurf in o-Ià, angenommen werde.

Karrer. Ich habe soeben mit den meisten Mitglidcrn der
Kommission Rücksprache genommen. Dieselben finden keinen

Nachtheil darin, daß verschoben werde, vorausgesetzt, daß der

Entwurf in der Februarsession als einer der ersten Verhand-
lungsgegenstänve auf die Tagesordnung gesetzt werde. Der
Antrag des Herrn Kaiser ist nach dem Reglemente nicht zulässig,
indem nicht mehr zuerst über Eintreten oder Nichteintreten,
sondern gleichzeitig über das Materielle und über die Eintretensfrage
verhandelt wird.

R enfer. Ich sehe dagegen keine Jnkonvenienz, den

Entwurf heute zu behandeln und provisorisch in Kraft treten zu
lassen, denn im Februar wird das ohnehin geschehen und für
die Fcbruarsitzung bleibt uns von der gegenwärtigen Session
her noch Arbeit genug übrig. Ich beharre darauf, heute einzutreten

und widersetze auch entschieden dem Antrage des Herrn
Dr. Tiàche.

A b st i m m u n g.

Für Verschiebung 84 Stimmen.
Dagegen 3t «

Entwurf einer Vervollständigung des kantonalen
Straßennetzes.

Herr Baudirektor, als Berichterstatter der Kommission,
erklärt, er habe schon zu wiederholten Malen dem Präsidium deS

Großen Rathes den Wunsch ausgesprochen, dieser Gegenstand
möchte in Behandlung genommen werden. Da gegenwärtig, bei

dem bevorstehenden Schlüsse der Session, die erforderliche Zeit
zur gehörigen Berathung nicht vorhanden sei, so gebe er zu, daß
das Geschäft auf die nächste Session verschoben, allein alsdann
als eines der ersten Geschäfte an einem der ersten Tage in
Behandlung genommen werde. Sollte dagegen die Session auf die

nächste Woche verlängert werden, so wünsche er, daß auch dieses

Geschäft noch zur Behandlung komme.

Die Verschiebung wird durch das Handmehr beschlossen.

Schluß der Sitzung um 2V? Uhr

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.

Zwölfte Titzung.

Samstag den 3 Dezember t864
Vormittags um 8'/? Uhr.

«

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Car lin.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mir Entschuldigung: die Herren Burger, ChapuiS,
v. Graffcnried, Jndermühle, Knechtenhofer, Mathez, Revel, Rösti,
Ryser, Seßlcr, Sommer, Stocker und Willi, Andreas; ohne
Entschuldigung: die Herren Aebi, Anderegg, Affolter zu Grünen,
Affolter in Riedtwyl, Bärtschi, Beguelin, Berger in Spicz,
Biedermann, Böstger, Botteron, Brechet, Bucher, Buhrcn,
Bütigkofer, Bützberger, Buri in Urtenen, Buü in Hettiswyl,
Chopard, Choulat, Crelier, Ecabcrt, Egger. Engel, Fankhauser,
Feller, Fleury, Freiburghaus, Fresard, Frisard, Frots, Gerber in
Steffisburg, Geißbühler, Gfeller in Signau, Girard, Gobat zu
Montier, Gobat zu Cremines, Grimaitre, Guenat, Hartmann,
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Hennemann, Henzclin, Hermann, Hnbacher, Jmcr, Jmobersteg,
Kaiser in Äürcn, v, Känel in Wimmis, Karlen, Klaye, Knuchel,
Lempen, Lenz, Loviat, Lüthi, Lutz, Messerli von Rümligen,
Michaud, Michel in Ringgenberg, Monin, Müller, Niggelcr,
Oeuvray, Perrot, Probst, Regez, Rosselet, Röthlisberger, Jsaak,
in Walkringen; Röthlisberger, Gustav, in Walkringen;
Röthlisberger in Hcrzogenbuchsee, Roth in Erstgen, Rutsch, Salzmann,
Schüpbach, Schmid in Eriswyl, Schmid in Burgdorf, Schmider,
Schneeberger, Siegenthaler, Spring, Steiner in Langcnthal,
Thonen, Werren, Willi, Simon; Wyder, Zbinden in Schwar-
zenburg, Zeesiger, Zingg und Zingre.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Herr Großrath Mühlcthaler funktionirt statt des abwesenden
Herrn Ryser provisorisch als Stimmenzähler.

Tagesordnung:
Vortrag des Regierungsrathes, betreffend Maß¬

regeln für Befriedigung der Geldbedürfnisse
der Hypothekarkasse in den gegenwärtigen
schwierigen Geldvcrhältnissen.

Der Vortrag der Finanzdirektion vom'21. November >864,
vom RegicrungSrath gleichen Tags genehmigt und mit Empfehlung

an den Großen Rath gewiesen, schließt mit dem Antrag:
es sei die Hypothckatkasse zu ermächtigen, in Abweichung von
der Vorschrift des § 8 des Gesetzes vom 33. Juni 1856 den
Zinsfuß der aus der allgemeinen Hypothekarkasse bewilligten
und noch zu bewilligenden Darlehn so lange auf 4 "/» stehen

zu lassen, als die Gelder, welche die Hypothckarkasse in Ge-
mäßhcit der ihr vom Regierungsrathe am 21. November 1864
ertheilten Ermächtigung auf Kassascheine mit bestimmten Rück-
zahlungstermincn aufnimmt, nicht wenigstens den vierten Theil
der gesammtcn Summe von achtzehn Millionen Franken betragen,
zu deren Aufnahme die Hypothekarkasse durch Beschluß des Großen
Rathes vom 29. Juni >863 ermächtigt ist.

Herr Regierungspräsident und Finanzdirektor Scherz, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr Präsident, meine

Herren! Da der Vortrag des Regierungsrathcs gedruckt ausgetheilt

worden ist, sowohl in deutscher als französischer Sprache,
so nehme ich an, Sie werden die Ablesung des Berichts nicht
verlangen. Am 23. Januar letzthin, haben Sie folgenden Anzug

erheblich erklärt, und dem Rcgierungsrath zum Bericht und
Antrag überwiesen: „Der Rcgierungsrath habe zu untersuchen
und zu berichten, durch welche Mittel die allgemeine Hypothekarkasse

in den Stand gesetzt werden könne, den Geldbcdürfnissen
der Grundcigentbümcr unter billigen Bedingungen zu entsprechen,"
über den nämlichen Gegenstand ist seither eine Reihe von
Vorstellungen eingekommen, aus den Amtsbezirken Saancn, Ober-
und Nieder-Simmenthal, Oberhasli, Jnterlakcn und Frutigcn,
theils von Gemcindsbchördcn, theils von Privaten. Sie schließen
alle dahin: „Der Große Rath möge den Beschluß fassen: Die
Regierung ist beauftragt, zu Handen der Hypothekarkasse des
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KantonS Bern/irgendwo ein Anleihen zu einem möglichst billigen
Zins von zehn Millionen aufzunehmen und in der Weise auf
Grundpfand als Darlehen verwenden zu lassen, daß der Staat
auf dem Zins keinen Vortheil nimmt, aber auch keinen Nachtheil

hat " Es ist früher bereits eine andere Vorstellung von
den Gemeinden Zweistmmen und Völligen eingelangt, welche
gleichzeitig mit diesen vorliegt, aber besonders behandelt werden
muß, weil ihr Petitum dahin geht, daß nicht die allgemeine
Hypothekarkasse, sondern die Oberländcrkaffe mit einem neuen
Beitrag von fünf Millionen unterstützt werde, unter den
nämlichen Bedingungen, wie die alte Oberländer-Hypothekarkasse.
Die Finanzdirektion hat sich schon längere Zeit mit dieser Frage
beschäftigt, allein sie ist auf außerordentliche Schwierigkeiten
gestoßen, die auf den ersten Blick nicht zu erwarten waren. Als
nach dem Gesetz vom 23. Juni >856 die im Jahr 1847
eingestellten Operationen neuerdings begannen, betrugen die Kapitalien
der allgemeinen Hypothekarkasse, welche sie zu fordern hatte
Fr. 2,394,50 t. 60 Rp. Seit dieser Zeit aber hat sich das
Kapital, ungeachtet des auf 4 >/, erhöhten Zinsfußes deS

Darlehns, rasch vermehrt, so daß es auf Ende des Jahres >863
bereits die Höhe von Fr. 14,535,292. 51 Rp. für die allgemeine,
Fr. 7,308,457. 84 Rp. für die Oberländerkasse erreichte. Der
Kapitaleinschuß des Staates an die Hypothekarkasse beträgt auf
dieselbe Zeit Fr. 6,904,529. 07 Rp. und ist vollständig durch
die der Oberländerkasse zum Voraus zugewiesenen Fr. 5,000,000
alte Währung oder Fr. 7,246,400 neue Währung aufgebraucht;
es war somit die allgemeine Hypothekarkasse auf die Depots
angewiesen, welche sie nach Maßgabe der Gesetze vom 11.
November >846, 8 29 und vom 23. Juni 1856, 88 4 und 5
aufzunehmen berechtigt war. Zuerst konnten dieselben großentheilS
zu 3 >/z aufgebracht werden. So war das Verhältniß der
Depots à 3 >/z "/« zu denen à 4 »ch folgendes:
1856, zu 3</z Fr. 1,609,255. 92, zu 4 ->/« Fr. 2,689,269. 87
1857 „ „ 1:785,521 28, „ „ „ 3,365924. 87
1858 „ „ >,018,649. 28, „ „ „ 6,554,954. 87
1859 „ „ „ 2,055,069. 28, „ „ 6,69>,369. 87
>860 „ „ „ 2,721,670. -, „ „ 6,905,754. —
Im Jahr 1357 waren daher die 3 prozentigen Depots um
ungefähr Fr. 176,000 stäker als im Jahr 1856; im Jahr >858
hattten sie dagegen wieder abgenommen um ungefähr Fr. 768,000,
während sie im Jahr 1860 wieder zugenommen hatten, um ungefähr
Fr. 700,000. Allein diese günstigen Verhältnisse änderten sich
mit der steigenden Nachfrage und dem Anwachsen des Kapitals.
Am Ende deS Jahres 1861 betrugen die Depots zu 3' z Prozent
nur noch Fr. 920,300, dagegen waren die zu 4 Prozent
angestiegen zu Fr. 10,034,739. Am Ende 1862 waren zu 3'/^.
Prozent Fr. 345,665, zu 4 Prozent Fr. 13,123,104, und am
Ende 1863 zu 3V? Prozent Fr. 243,345, und zu 4 Prozent
Fr. 15,286,085, zusammen Fr. 15,529,430 Hinterlagen angelegt:
In der letzten Zeit ist nun unter dem Drucke der schwierigen
Geldverhältnisse sogar der Zufluß der vierprozcntigen Depots
ziemlich in's Stocken gerathen, nämlich so, daß die neuen Depots
kaum hinreichten, um die Aufkündnngen zu decken. Unter diesen

Verhältnissen war die allgemeine Hypothekarkasse für ihre
Operationen in Bewilligung neuer Darlehen so zu sagen ausschließlich
auf die Wiederanlage der Summen beschränkt, die als
Amortisationsquoten der bereits bestehenden Darlehen an sie

zurückflössen. In der letzten Zeit ist endlich eine vollständige
Einstellung der Darlehen erfolgt. Die Fortdauer dieser schwierigen
Geldverhältnisse ließ befürchten, daß durch gleichzeitige Zurückziehung

vieler Depositen die Kasse und der Staat in große
Verlegenheit gerathen könnten. Herr Präsident, meine Herren! Die
Finanzdirektion hat sich nun nach den Mitteln umgesehen, um
die Hypothekarkasse wieder in Gang zu bringen, d. h. sie in die

Möglichkeil zu setzen, den Gcldbegehren wieder entsprechen zu
können. Hier standen zwei Wege offen: entweder ein größeres
festes Anleihen auf längere Zeit aufzunehmen, oder den Zinsfuß
zu erhöhen, allein beide Auskunftmittcl stoßen auf Schwierigkeiten.

Was zunächst die Aufnahme eines größern AnleihenS
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betrifft, so ist das Geld gegenwärtig gar zu schwierig zu bekommen,

Billiges Geld wäre diesen Augenblick nicht möglich zu
bekommen und unter 4'/. Prozent wäre nicht daran zu denken.
Unter allen Umständen müßte man zufrieden sein, ein solches
Anleihen um 5 Prozent zu erhalten. Die allgemeine Hyoothe-
karkasse müßte daher, wollte sie sür Verwaltungskosten, ZinS-
chomage, Provisionen u. s. w. gedeckt sein, von ihren Schuldnern
in Zukunft wenigstens 5 Prozent Zins verlangen, und zwar
nicht bloß von künftigen Anleihen, sondern von sämmtlichen, die
seit 1856 für Rechnung der allgemeinen Kasse gemacht worden
sind, was um so billiger wäre, als doch ein großer Theil des

AnleihenS dazu verwendet werden müßte, die Depvtgclder zu
ersetzen, welche ihre Verwendung sür die bereits bestehenden
Darleihen gefunden haben. Im Fernern könnte, wenn man ein
solches Anleihen aufnähme, die Realisirung nicht so geschwind
geschehen, daß es den Inhabern der bisherigen Depotscheine nicht
möglich wäre, der Kasse aufzukünden, und die Gelder wieder

zu diesem neuen Anleihen bei derselben anzuwenden, dann hätten
wir wohl einen höhern Zinsfuß, aber nicht mehr Geld. Dieß
wären also die Folgen des ersten Aushülfsmittels der Aufnahme
eines größern Anleihens. Herr Präsident, meine Herren! Die
andere Form, Geldmittel zur Verfügung der Hypothekarkasse
herbeizuziehe., bestünde darin, daß diese Anstalt den Zinsfuß
ihrer künftig aufzunehmenden Depots erhöhen würde, allein auch
diese Maßregel würde unvermeidlich die gleichen nachtheiligen
Folgen haben. Ohne Zweifel würden vor Allem aus die bisher
zu 4 Prozent deponieren Summen in Masse zurückgezogen, und

zum höhern Zinsfuße neu angelegt. Im Fernern müßte den

Schuldnern der Anstalt künstig statt eines Zinses von 4'/z
Prozent ein solcher von 5 Prozent gefordert werden, und über-
dieß würde eine bedeutende Entwerthung der Partialschuldscheine
der bisherigen 4'/z prozentigen Staatsanleihen eintreten.
Infolge dessen würde für die Zukunft jede Aussicht auf Kontra-
Hirung eines solchen, auf längere Frist rückzahlbaren Anleihens
auf so lange abgeschnitten werden, als Depots bei ganz gleicher
Garantie und zum nämlichen Zinsfuß, aber jederzeit abkündbar
bei der Hypothekarkasse gemacht werden könnten, Sie sehen

also, daß der eine wie der andere Weg seinen Nachtheil hat.
Diese Nachtheile bestehen zunächst darin, daß der geldsuchende

Grundbesitzer 5 Prozent bezahlen muß, waS mit dem
einen zur Amortisation des Kapitals bestimmten Prozent
6 Prozent ausmacht. Das ist aber für den Bauer ein Zins,
den er auf die Dauer nicht bezahlen kann und von dem er
erdrückt wird. Wenn übrigens die Hypothekarkasse 5 Prozent
Zins verlangt, so wird der Landmann von Privatpersonen kein

Kapital mehr zu einem niedrigern Zinsfuß erhalten, und der

Zinsfuß für unterpfändliche Darlehen wird allgemein auf 5 Prozent

ansteigen. Der Staat muß es daher vermeiden, den Ton
in dem Sinne anzugeben, daß der Zinsfuß erhöht wird. Ich
wiederhole: der Landmann würde zu einem billigern Zinsfuß
als 5 Prozent kein Geld mehr erhalten. Das liegt auf der

Hand; denn wer Geld anzuwenden hat, wird es lieber nicht
dem einzelnen Schuldner in Schwarzenburg, Frutigen, Saancn :c.
geben, sondern vorziehen, eS auf der Hypothckarkasse selbst
anzulegen, weil er da den ZinS auf den Tag bekommt, keine

Eingaben in Geldstage oder amtliche Güterverzeichnisse zu machen
braucht, keine Verwaltungskostcn hat, keinen Verlust risquiren
muß, keine Steuer zu bezahlen hat, ihm stets das Kapital
zur Verfügung steht und er für seine Coupons bei allen öffentlichen

Kassen baares Geld bekommt. Es ist dieß die bequemste
und sicherste Weise sein Geld anzulegen. Viele würden zwar
im gegenwärtigen Augenblicke gerne 5 Prozent ZinS bezahlen,
wenn sie nur Geld bekämen; allein das ist ein vorübergehender
Zustand, und wenn einmal die Krisis vorüber ist, so würde
dieser Zinsfuß unerträglich. Die Finanzdirektion befindet sich

daher in der größten Verlegenheit, diejenigen Mittel zu wählen,
weiche dem allgemeinen Interesse entsprechen. Der Verwalter
der Hypothckarkasse hat sich die Sache viel leichter gemacht und
gedacht, wenn er überhaupt einen Antrag stelle, so habe er alles

«

gethan, was nöthig sei; allein mit seinen Motiven ist dem
Publikum nicht geholfen. Welche Mittel hat nun die Regierung
vorgeschlagen? Nach dem Gesetz vom 23. Juni >856 ist die

Regierung ermächtigt, den Zinsfuß der Depotgelder der
Hypothekarkasse in außerordentlichen Fällen und bei dringender
Nothwendigkeit bis aus 5 Prozent zu erhöhen, und nach seinem
Ermessen Staatsschuldscheine mit bestimmten Rückzahlungsterminen
auszugeben. Der Regierungsrath hat daher am 2l. v. M.
beschlossen, der Hypothekarkasse die Ermächtigung zu ertheilen,
innerhalb des vom Großen Rathe bestimmten Marimums der
aufzunehmenden Depotgelder von achtzehn Millionen Franken,
besondere Schuld oder Kassascheine auszugeben, welche aus dem

Fuße von 4 >/j bis höchstens 4 verzinslich, während fünf
Jahren unaufkündbar und nach Ablauf dieser Frist auf eine

sechsmonatliche Aufkündung rückzahlbar sein sollen. Diese Kassascheine

unterscheiden sich also vog den Depots dadurch, daß sie

während fünf Jahren unaufkündbar sind, während die Depots
aus dreimonatliche Kündigung zurückgezogen werden können. ES
werden durch diese Kombination verschiedene Vortheile erreicht.
Vorerst werden viele Depots, welche jetzt aufgekündet und zurückgezogen

würden, statt dessen in Kassascheine von 4'/z bis 4'/z Prozent
verwandelt, so daß sie, wenn auch zu einem höhern Zinsfuße,
als bisher, der Hypothekarkasse belassen werden Ein fernerer
Vortheil ist darin, daß für die Kasse ein bestimmtes Kapital
auf längere Zeit, wenigstens auf fünf Jahre konsolidirt wird,
so daß während dieser Zeit keine Aufkündung zu befürchten ist.

Mit der Wiederkehr besserer Geldverhältniffe können dann diese

Kassascheine wieder eingezogen und durch Depots oder ein festes

Anleihen ersetzt werden, während umgekehrt, wenn die Schwierigkeiten

des Geldmarktes länger andauern, diese Cassascheine

das Mittel bilden, um daS dermaligc, eine sehr unzuverlässige
Grundlage bildende System der jederzeit aufkündbaren Depots,
nach und nach durch eine konsolidirtere Form von Anleihen zu
ersetzen. Die Sache ist dabei so gemeint, daß hauptsächlich die

kleinern Darlchnsbegehren berücksichtigt werden sollen. Es ist

zwar im gegenwärtigen Augenblick keine große Gefahr, daß in
Folge dieser Maßcgel ein bedeutendes Kapital von neuem Geld
zufließen werde; allein etwas wird man doch bekommen. ES
wird sich alsdann zeigen, ob man noch zu weitern Maßregeln
greifen müsse. Soweit war die Regierung kompetent von sich

aus Maßregein zu treffen. Der 8 8 des Gesetzes vom 23. Juni
1856 schreibt nun vor, es sei der Zinsfuß der neuen Darlehn
so zu bestimmen, daß zu Deckung der Administrationskosten und

allfälliger Verluste ein Differentialzins von wenigstens '/z Prozent
zwischen den angeliehenen und den ausgegebenen Geldern bestehe.

Dieser Vorschrift gemäß müßte, da für die auszugebenden Kassascheine

ein Zins von 4 V» Prozents vorgesehen ist, der Zins
für Darlehn auf mindestens 4 ^ Prozent erhöht werden und
zwar nicht nur für die neuen Darlehn, soildcrn auch sür die

bereits bestehenden. Der Regierungsrath ist indessen der Ansicht,
es solle wenigstens vor der Hand von einer solchen Zinserhöhung
Umgang genommen und der bisherige Zinsfuß von 4 '

z Prozent
beibehalten werden, da man sich einstweilen doch noch der Hoffnung

auf eine Wiederkehr günstiger Verhältnisse des Geldmarktes
hingeben darf, und eS deßhalb nicht gerechtfertigt wäre, durch
eine vielleicht nur auf kurze Zeit in's Leben tretende Zinserhöhung
Anlaß zu einer allgemeinen »! Steigerung des Zinsfußes von
Grundpfandschulven zu geben. Damit aber der Große Rath
Garantie habe, daß der Staat nicht allzusehr benachtheiligt werde,
verlangt der RegicrungSrath sür die Hypothckarkasse die
Autorisation, in Abweichnng von der Vorschrift des § 8 des
angeführten Gesetzes vom Jahr >856, den Zinsfuß der aus der

allgemeinen Hypothekarkasse bewilligten und noch zu bewilligenden
Darlehn so lange auf 4T/z Prozent Zins stehen zu lassen, als
die Gelder welche die Hypothekarkassc in Gcmäßheit der ihr vom
Regicrungsrathe am 2t. November 1864 ertheilten Ermächtigung
auf Kassaschcine mit bestimmten Rückzahlungsterminen aufnimmt,
nichl wenigstens den vierten Theil der Gesammtsumme von achtzehn

Millionen betragen, zu deren Aufnahme die Hypothckarkasse



durch Beschluß des Großen Rathes vom 29. Juni l863 ermächtigt

ist. Wenn bis zum vierten Theil der gesammten Summe
von achtzehn Millionen Gelder aufgenommen sind, so wird dann
der Regierungsrath neuerdings vor den Großen Rath treten,
um neue Schlußnahmen zu provoziren. Möglich ist.es, daß
der Regierungsrath bis zur nächsten Session Ihnen etwas Neues
vorschlägt; allein vorläufig halte ich diesen Antrag für gerechtfertigt

und sehe nicht ein, was sonst gemacht werden könnte.
Der dem Staat entstehende Ausfall ist nicht bedeutend, und wenn
man den Zweck im Auge haben will, so genügt das halbe Prozent

vollständig zur Deckung der Verluste und der Verwaltungskosten.

Bach. Als einer der Anzüger fühle ich mich bewogen,
hier ein Wort anzubringen. Ich verdanke der Regierung den
umfassenden Bericht, welchen sie gebracht hat. Derselbe hat
wenigstens den Nutzen, daß die Bürger über die jetzt bestehenden
Geldverhältnisse aufgeklärt werden. Ich verspreche mir aus dem

Antrage der Regierung mehr Belehrung, als eigentlich Hülfe;
allein ich verkenne durchaus nicht die Schwierigkeit, welche es

hat, Maßregeln zu treffen. Nun muß ich noch über einen Punkt
M den Regierungsrath eine Einladung richten. Bekanntlich
stellt unser Civilgesetz den Grundsatz auf, daß für gewöhnliche
Schuldforderungen nur 5 vom Hundert und für unversicherte
Forderungen me mehr als 6 vom Hundert gefordert werden
dürfen und zwar das letztere bloß von Handelsleuten und
Fabrikanten für unversicherte Forderungen, die von ihrem
Berufsgeschäften herrühren. Ich weiß nun sehr wohl, daß durch den

Buchstaben des Gesetzes der allgemeine Zinsfuß nicht bestimmt
werden kann, sondern daß der Geldmarkt mächtiger ist, als alle
Gesetze und ich will daher auch keinen Antrag stellen, daß das
Gesetz abgeändert werden möchte in dem Sinne, daß ein anderer
Zinsfuß ausgestellt werde. Hingegen möchte ich die Regierung
einladen, die Frage zu untersuchen, ob es femerhin möglich sei,

die Vorschriften unseres Civilgesetzbuches über den Zinsfuß zu
handhaben. Wäre das nicht möglich, so würde ich es vorziehen,
die Bestimmung über den Zinsfuß ganz aufzuheben, denn wenn
einzelne Personen sich dem Gesetze unterordnen, andere dagegen,
besonders Geldinstitute, sich darüber wegsetzen können, so entstehen
Mißverhältnisse, die nicht sein sollten.

Steiner, Müller. Da wir gerade Geldsachen verhandeln,
so ergreife ich den Anlaß, um eine Frage an den Herrn Finanzdirektor

zu stellen. Ich habe letzthin in einem öffentlichen Blatte
gelesen, daß die Bauunternehmer der Staatsbahn für ihre
Arbeiten dringend Bezahlung verlangen, allein fortwährend warten
müssen. Diese Anfrage gehört zwar eigentlich nicht zum
vorliegenden Gegenstand; allein der Große Rath darf doch wissen,

warum diese Bauunternehmer nicht bezahlt werden, obgleich
Anleihen zu diesem Zwecke aufgenommen worden sind und Geld
dazu in der Kasse sein soll. Zur Sache selbst übergehend, gebe
ich zu, daß ich auch nichts besseres vorzuschlagen wüßte, als
was uns gegenwärtig die Regierung und die Finanzdirektion
vorschlagen. Die beantragte Maßregel ist ein sehr vorsichtiges
Vorgehen in einer kritischen Zeit. Wir befinden uns in einer
so ausnahmsweisen schlimmen Lage, betreffend die Kreditverhältnisse,

daß man nur die Vorsicht anerkennen muß, mit welcher
die vorberathende Behörde hier zu Werke geht. Was den Antrag
des Herrn Bach betrifft, betreffend die Aufhebung der Bestimmung
über Wucher, so kommt sein Antrag sehr gelegen. Wir haben
bis dahin den Wucher bestraft; allein wie ich aus dem kürzlich
ausgetheilten Entwürfe des Strafgesetzbuches entnehme, werden
in Zukunft keine Strafbestimmungen über Wucher mehr bestehen.
Es ist mir wohl bekannt, daß es sehr schwierig ist, solchen
Vergehen beizukommen; allein ich muß doch fragen, ob es nicht
gerathen ist, derartige Bestimmungen im neuen Strafgesetzbuch
beizubehalten? Da wir bis zur Berathung des Strafgesetzbuches
noch Zeit haben zur Ueberlcgung, so möchte ich Ihnen die Frage
an das Herz legen, ob es wirklich zum Besten des Landes dient,

îagblatt des Große« Rathes tktit.

daß jede Strafbestimmung über Wucher für alle Zeit abgeschasst
werde? Die gedrückten öffentlichen Kreditverhältnisse sind im
Allgemeinen dem amerikanischen Kriege und der aus demselben
entstandenen Geldkrisis zuzuschreiben; allein für unsere kantonalen
Verhältnisse kommen überdieß zwei Umstände in Betracht. Ich
meine zunächst die wiederholten Staatsanleihen. Ein Staat,
welcher Schulden macht und jeden Augenblick Anleihen aufnimmt,
wirkt mächtig auf den allgemeinen Zinsfuß. Ich erinnere mich
an die Zeit, wo jeder Bauer zu 4 und 3'/^ Prozent Anleihen
auf Grundpfand erhalten konnte, und daß dieß nicht mehr
möglich ist, haben wir wesentlich dem Umstände zuzuschreiben,
daß wiederholt Staatsanleihen aufgenommen worden sind Man
kann lange das Geld für solche Anleihen in Frankfurt aufnehmen,
die daherigen Titel werden stets wieder in die Heimath zurück
kommen, und wenn der Kapitalist sein Geld durch Ankauf von
solchen 4'.4 prozentigen Papieren verwenden kann, so wird auch
der Landmann kein Geld zu einem billigern Zins bekommen, als
der Staat selbst bezahlt. Wir haben in dieser Beziehung betrübende

Erfahrungen gemacht. Die Finanzdirektion schreibt in der
letzten Zeit in den öffentlichen Blättern ein Staatsanleihen pon
bloß zlXIMl) Fr aus zu ts z Prozent für Entsumpfungszwecke,
und muß dasselbe stets wieder ausschreiben. weil es nicht zu
finden ist. Ich erkläre das, wie gesagt, aus den gedrückten
Verhältnissen. Es ist in dieser Beziehung aber noch ein anderer
Umstand zu erwähnen. Es weiß nämlich Jedermann, daß der
Kurs der bernischen Staatspapierc hinuntergehen muß, wenn
wir fortwährend Anleihen aufnehmen, und daß das StaatSpapier,
welches man jetzt noch für lllO Fr. bekommt, man bald zu
9l) Fr. bekommen wird, wie die Staatspapiere von Genf und
Freiburg. Die Natur der Verhältnisse selbst gibt jedoch daS

Heilmittel gegen das Schuldenmachen, indem bald Niemand
mehr Geld geben will einem Staate, der immerfort Anleihen zu
machen sucht. Ein anderer Grund des hohen Zinsfußes sind
die zahlreichen neu entstandenen Banken Sehr praktische Männer
haben gesagt: Je mehr Banken entstehen, desto weniger oder
doch desto theureres Geld werden wir haben, und ich bin ganz
bereit, mich diesem Urtheile anzuschließen. Es würde höchst

unnütz sein, wenn der Finanzdirektor in gegenwärtiger Bedrängniß
sich z. B. an die eidgenössische Bank wendete, um wohlfeiles
Geld zu erhalten, obwohl man bei deren Gründung dem Volke
vorspiegelte, es kommen 6t) Millionen in's Land, und der Bauer
werde nun wieder, wie ehedem, zu 4 ja sogar zu 3'/^ Prozent
Geld genug bekommen auf grundpfändliche Sicherheit.
Derartiges wurde vor einem Jahr bei Gelegenheit der National-
rathswahlen in einer öffentlichen Versammlung zu Kirchdorf
gesagt. Ich glaube nicht, daß man heute im Falle sei, derartige
Versprechungen zu halten. Ich habe mir erlaubt, vom
vorliegenden Gegenstande abzuschweifen, weil ich glaubte, diese

Verhältnisse bei einer solchen Gelegenheit in's Auge fassen zu sollen.
Die gegenwärtige Lage soll uns anspornen, Ersparnisse
anzustreben, denn, wenn wir dem Staate stets neue Opfer zumuthen
und zu diesem Zwecke stets neue Anleihen machen müssen, so

werden die jetzt zu Tage getretenen Uebelstände sich noch
vermehren und die bedenklichsten Folgen herbeiführen. Ich verdanke
der Finanzdirektion den Antrag, welchen sie gestellt hat und
empfehle Ihnen, denselben anzunehmen.

Karr er. Herr Präsident, meine Herren! Von Herrn
Steiner ist an die Finanzdirektion die Anfrage gestellt worden,
auf welche ich glaube, die Finanzdirektion sei nicht im Fall zu
antworten. Ich bin so frei, es zu thun. Ich habe im Jntelli-
genzblatt mit ziemlich grober Fettschrift und großen Frakturbuchstaben

Anfragen gelesen des Inhalts: „Bescheidene Frage. Ist
es wohl war, daß sämmtliche Unternehmer, Arbeiter und
Lieferanten an die Staatsbahn mit ihren Forderungen so unverantwortlich

lange hingehalten werden?" und gestern: „Weitere-
bescheidene Frage. Wie kommt es wohl, daß von dem Anleihen
sür Eisenbahnzwecke nichts mehr für Bezahlung der Unternehmer
und Lieferanten an der Staatsbahn verfügbar sein soll? Hat
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der Finanzminister dieses Geld zu andern Zwecken verwenden
müssen?" Ich glaube, der betreffende Fragcr hätte weitaus besser

gethan, wenn er sich an das Bahndirèklorium gewendet und
gefragt oder das Geld gefordert hätte. Ich kann die amtliche

Versicherung geben, daß keine einzige wirklich zahlfällige Schuld
der Staatsbahn unbezahlt ist. Ich glaube den Grund zu diesen

Einrückungcn zu kennen. Einer der Unternehmer der Staatsbahn

ist in eine große Menge von Schulden gerathen, ob durch
das Unternehmen bei der Staatsbahn oder aus andern Gründen
weiß ich nicht; er steckt nämlich noch in vielen andern
Unternehmen. Nun wurden lll oder 12 Arreste genommen auf das

Guthaben, welches er an das Direktorium zu haben glaubt,
allein der betreffende Bauunternehmer hat keinerlei Anforderung
mehr au das Direktorium Ich bestreike daher, daß irgend ein

Mensch eine zahlfällige Forderung an das Direktorium hat und
nicht bezahlt ist. Auf die Bemerkungen des Herrn Bach hat

Herr Steiner ganz richtig bemerkt, daß über den Wucher im
Strafgesetzbuch nichts gesagt ist. Es steht in dieser Sache so,

daß das Wuchergesctz, welches im Jura bestand, aufgehoben sein

soll, und es wird ein Antrag gestellt werden, daß auch die

Satzung des bernischen Civilgesetzbuchs aufgehoben werden soll,
welche Bestimmungen über den Zinsfuß enthält. Sie mögen
machen, wie Sie wollen, Sie werden den Wucher nicht verhindern.

Warum sagen Sie nicht, man solle nicht mehr als 2 Prozent

fordern? Was würde die Folge sein? Es würde Niemand
Geld geben wollen. ES ist mit dem Geld wie mit allen andern
Sachen. Ist viel Geld auf dem Markt, so ist es billig, ist wenig
auf dem Markt, so ist es theuer. So sind gegenwärtig die Titel,
die Napoleon zu höherem Zinsfuß ausgibt, viel weniger werth,
als die englischen und gelten in Frankreich weniger, als die

fünsprozentigen in England Oesterreich hat ja in dieser
Beziehung probirt und verboten Baargeld auszuführen. Man hat
Jedem, der zum Lande ausging, die Säcke untersucht. Was
war die Folge davon? Gegenwärtig ist in Oesterreich gar kein'
baares Geld mehr. Der Kredit läßt sich eben von Niemanden
befehlen, sondern muß durch das öffentliche Zutrauen erhalten
werden, und dieses wird nur dadurch erhalten, daß Jeder seine

Waare zu dem Preise verkaufen darf, den sie wirklich werth ist.
Aus diesem Grunde hat auch die Strafgesetzbuchkommission
einstimmig diese Bestimmungen gestrichen. Ich will Ihnen ein
Beispiel ans der Nähe geben. Der Kanton Freiburg hat
Staatsobligationen ausgegeben, welche jetzt in dem Verhältnisse stehen,
daß man für Fr. 75 8V einen Nominalwerth von Fr. 1VV

bekommt. Es gibt schweizerische Cisenbahnpapiere. im Ncnn-
wcrthe von Fr! 5VV, die man zu Fr. 85V und noch billiger
kauft, während man andere im Ncnnwerthe von Fr. lvv mit
Fr. 1V3—l«5 bezahlen muß.

Jolissaint. Ich danke dem Regicrungsratb, daß er
meinem, beim Beginne dieser Session ausgesprochenen Wunsch,
betreffend die Hypothekarkassc, Rechnung getragen hat.
Dessenungeachtet beeile ich mich zu sagen, daß ich die vorgeschlagenen
Maßnahmen nicht für genügend halte, um diese Kasse von Neuem
zu speisen. Man muß sich über die Wirkung dieser Maßnahmen
keinen Täuschungen hingeben. Sie scheinen mir nicht der Art,
daß sie den Erfolg hervorbringen werden, welchen zu erwarten
die ackerbauende Bevölkerung berechtigt ist. Ich kann nicht
glauben, daß man durch Erhöhung des Zinsfußes der Hinterlagen,

bloß um zwei Prozent, und durch Ausgabe eines bloßen
Vicrthcils der Kafsagutscheinc, zu einer neuen hinlänglichen
Speisung der Hypothekarkasse gelangen werde Ich stelle daher
den Antrag, der Regierungsrarh sei zeitweilig zu ermächtigen,
den Zinsfuß der Hinterlagen auf 4 V? Prozent zu erhöhen, sind
bis zum Betrag eines Drittheiles von den im vorgelegten
Entwurf erwähnten Kassagutscheincn auszugeben. Da sich gerade
Gelegenheit dazu bietet, so will ich mir die Frage an den Herrn
Finanzdirektor erlauben, ob ich gut unterrichtet worden bin, als
man mir sagte, die Staatsbahndirektivn habe bei der Hypothekarkasse

einen Betrag von Fr. 1VV,VVV geliehen.

Herr Finanzoircktor. Ich will sogleich Antwort geben.
Wenn ich richtig verstanden habe, so ist die letzte Frage die, ob

Gelder aus der Hypothekarkasse genommen worden seien, zu
Verwendung für Eisenbahnzwecke? Nein, das ist nicht der Fall,
sondern man hat im Gegentheil vom letzten Eisenbahnanleihen
einige IVVMV Fr. in die Hypothekarkassc gelegt, so daß gerade
das Gegentheil von demjenigen der Fall ist, was vermuthet
wird. Die Hypothekarkasse ist dermal für eine bedeutende Summe
Schuldnerin der Staatskasse, und die Letztere war im Fall, die

Hypothekarkassc weniger zu drängen, als es eigentlich hätte
geschehen sollen. Herr Jolissaint stellt den Antrag, die Regierung

sei zu autorisiren, auch einen höhcrn Zins zu versprechen
als 4'/^, beziehungsweise 4s4 Prozent; allein dieser Autorisation
bedarf die Regierung nicht; denn durch das Gesetz vom Juni
1856 ist sie bereits autorisirt, bis auf 5 Prozent zu gehen, so

daß dieser Antrag als überflüssig--dahinfällt. Auf die Anfrage
des Herrn Steiner, betreffend angebliche rückständige Bezahlung
an Baunnternehmer der Staatsbahn, hat Herr Karrer bereits
geantwortet. Der Einsender hätte sich die Einrückungsgebühr
ersparen und auf der Finanzdirektion gratis Auskunft erhalten
können. Ich hätte diese Auskunft zwar auch im Jntelligenzblatt
ertheilen können; allein ich glaubte, dem Staate die daherige
Einrückungsgebühr ersparen zu sollen.

Iollis s aint. Wenn der Regierungsrath ermächtigt ist,
den Zinsfuß der Hinterlagen mehr als auf 4 "

z Prozent zu
erhöhen, so glaube ich, der Augenblick sei jetzt oder nie gekommen,

von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen.

Bach erinnert an seinen Antrag, die Regierung sei

einzuladen, zu untersuchen, ob die Bestimmung des Civilgesetzbuches

betreffend den Zinsfuß auch fernerhin aufrecht zu erhalten
und zu vollziehen sei.

Gang nil let. Ich bemerke dem Herrn Jollissaint, daß
ich Mühe habe zu glauben, daß man einen Drittheil des Maximums

von l8 Millionen erlangen wird. Ich hege die
Ueberzeugung, daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen diese
Maßnahme nicht zum Ziel fühen wird. Die Finanzdirektion kann
nichts anderes vorschlagen; man muß sich für den Augenblick
an das halten, was sie vorschlägt; wenn die Sache gelingt, so

kann man dann die Maßregel immer noch ausdehnen.

A b st i m m u n g.

Für unveränderte Aufnahme des regierungs-
räthlichen Antrages 89 Stimmen.

Für den Antrag, statt des Bierthcileö den Dritt-
thcil der Gesammtsumme als Marimum
der neuen Anlage aufzunehmen 7 „

Für den Antrag, betreffend Aufrechterhaltung
der gesetzlichen Bestimmung über den Zinsfuß

durch den Regierungsrath Minderheit.

Der regierungSräthliche Antrag ist demnach angenommen.

Gesuch der Gemeinden Zweisimmcn und Boltigcn, um
Erweiterung der Oberländer-Hypothekarkasse, mittelst neuen fünf
Millionen auf fernere 3V Jahre und unter bisherigen
Bestimmungen.

Der Regierungsrath trägt in seinem Bortrage auf TageS
ordnung an.



Hen Finanzdirektor. In ihrem Gesuche berufen sich

die petitionirenden Gemeinden auf das allgemeine Bedürfniß,
auf die Unzulänglichkeit der verfassungsgemäß dem Obcrlande
zur Verfügung gestellten fünf Millionen, auf die benachtheiligte
Stellung desselben, gegenüber den andern Landesgegenden, die

den Vortheil verbesserter Verkehrsmittel, wie Straßen,
Eisenbahnen und Telegraphen genießen, und auf die vielen im Oberlande

nothwendigen Flußkorrcktionen, Entsumpfungenn. Die
erwähnten Verkehrsmittel betreffend, ist zu bemerken, daß dieselben

dem Oberlande durch Steigerung des Fremdenverkehrs, erleichterte

Ausführ der Landcsprodukte n eben so sehr zu Statten
kommen, als den übrigen Landesgegenden, und daß die letzteren
den ihnen erwachsenen Vortheil durch Grundsteuererhöhungen
dem Oberlande gegenüber wieder ausgleichen müssen. Das Oberland

partizipirt zudem am Staatsanleihen zu Bauzwecken, laut
dem Verwendungstableau, um nahezu einen Viertheil, für
neuanzulegende Straßen. Im Fernern sind die bedeutenden Opfer
für Aarräumungcn in Untersten und für Vorarbeiten zu Ent-
sumpfung des Haslethales nicht außer Acht zu lassen, und wenn
in Entsumpfungssachcn bisher nicht mehr geleistet worden, so

liege der Fahler nickt in einer benachtheiligenden Behandlung
Seitens des Staates, sondern vielmehr im Mangel an Initiative
auf Seite der Bethciligten. Das Geldbedürfniß ist nicht nur
im Obcrlande, sondern auch in andern Kantonsgegenden fühlbar
und das Oberland hat neben dem Vortheil seiner fünf Millionen
zu reduzirtem Zins, noch den der Betheiligung bei der
allgemeinen Hypothckarkasse. Das entscheidende Hinderniß, dem
Gesuche zu entsprechen, liegt in der Verfassung selbst, welche die
Oberländerkasse mit einer Summe von drei bis fünf Millionen
dotirte, die vollständig absordirt sind. Eine Ueberschreitung dieses
Maximums wäre verfassungswidrig und der Ausgleichung der
finanziellen Interessen unserer einzelneu Landesgegenden
widersprechend. Unter diesen Umständen ist es eigentlich überflüssig,
auch die finanziellen Konsequenzen zu beleuchten, welche sich an
die Gewährung des Gesuches knüpfen würden. Gleichwohl
mache ich hier noch darauf aufmerksam, daß die der Hyvothekar-
kasse zur Verfügung gestellten Fonds beinahe ausschließlich durch
die Oberländerkasse absorbirt sind und der Betrieb der
allgemeinen Hppvtbckarkasse größtentheils auf Privatgcldern beruht.
Diese Quelle fließt jedoch immer spärlicher und dürfte auf die
Dauer kaum genügen. Es müßte somit zur Erweiterung der
Oberländerkasse zu Anleihen geschritten werden, die nicht unter
4V- erhältlich wären, so daß der Staat durch Gewährung des
Gesuchs eine Einbuße von l bis l ' j Prozent oder Fr. 62,500
jährlich erleiden würde, um welche die Gesammtheit der
Steuerpflichtigen 30 Jahre lang zu Gunsten des Oberlandes benach-

theiligt wäre. Diese Gründe mögen den Abweisungsantrag der
Regierung hinlänglich rechtfertigen.

Durch das Handmehr abgewiesen.

Die vom Wahlkreis Wahlern getroffene Wabl des Herrn
Joh. Glaus in Eigen, zum Mitglied des Großen Rathes, wird
auf den Antrag des Rcgierungsrathcs genehmigt.

Der Kirchgemcinde Hcrzogenbuchsee wird zum Ankauf des

zur Anlegung eines Schießplatzes nöthigen Landes nach
vorgelegtem Plan, und der Einwohnergemcinde Oberhofen, zum
Zweck der Aulegung neuer Dorfstraßen für den Wiederaufbau
des abgebrannten Dorfes auf Grundlage des Alignementsplanes
das Erpropriationsrecht ertheilt.
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Antrag der Baudirektion und deS Regierungörathcs, der
Einwohnergemcinde Sigriswyl an die Erbauung einer steinernen
Schale im Gontenbach beim Dorfe Gonten, und an die zugc-
hörenden Versicherungsbauten nach dem vorgelegten, vom Bezirks-
Jngenieür Zabgeändertcn Plane, nebst Kostcnvoranschlag von
Fr. 25,000, einen Staatsbeitrag von Fr. 8340, unter dem Vor-
behablte zu bewilligen, daß diese Bauten nach einem, von der
Baudirektion aufzustellenden Vorschriften- und Bedingnißheft
ausgeführt werden.

v. G un ten. Ich stelle den Antrag, den StaatSbeitrag
von '

^ auf >, der Kosten zu vermehren, indem es weder der
Ortschaft Gunten, noch der keineswegs reichen Einwohnergemeinde

Sigriswyl möglich ist, so große Opfer zu bringen. Das
Unternehmen gereicht zum Vortheile des Staates, indem nächstens

die Straße von Thun nach Jnterlaken gebaut wird, bei

welcher Gelegenheit der Staat über den Guntenbach -eine Brücke
errichten muß, welche viel mehr kosten würde, wenn die Schale
nicht erstellt wird.

Herr Berichter st alter Der Regicrungsrath hat gefunden,

es sei nicht am Platze, einen größern Beitrag zu geben,
als den vorgeschlagenen Dritttheilen der Kosten, weil der Staat
gar keine Pflicht hat, einen Beitrag zu leisten. Er kann nur
deßhalb den vorgeschlageneu Beitrag empfehlen, weil die Hülfsmittel

der Gemeinde ziemlich beschränkt sind, und weil bis dahin
jewcilen Beiträge von ' » bis '

.z bewilligt worden sind, um
einzelne Ortschaften oder ganze Gcge' den vor weitern Verheerungen

und Gefahren zu schützen, wie sie auch beim Guntcnbachc
drohen. Sie mögen entscheiden; allein ich muß doch mit einigen
Worten auf die Konsequenzen aufmerksam machen, welche

entstehen, wenn Sie hier statt eines Drittheils die Hälfte bewilligen.
Es gibt noch sehr viele Ortschaften und Gegenden, welche mit
der Zeit im Falle sind, sich gegen die Gefahren von Waldbächen

zu schützen. Wenn der Staat hier, obschon er keine Pflicht hat,
nicht nur den gewöhnlichen Beitrag leistet, sondern sogar einen

größern, so wird er das Gleiche auch bei andern einlangenden

Begehren thun müssen; allein da er sich nach den Einnahmen
und nach dem Büdget zu richten hat. so wird ein solches

Ueberschreiten der gewöhnlichen Hülfe die Folge haben, daß man zwar
an einzelnen Orten sehr wirksam hilft, an andern dagegen aus

Mangel an verfügbaren Mitteln nicht mehr helfen kann. Man
muß daher innerhalb der bisher beobachteten Schränken bleiben,

damit es möglich wird, auch anderswo den Gemeinden unter
die Arme zu greifen Bei dem vorliegenden Bau der Gunten-
bachschalc ist der Staat in keiner Weise betheiligt; nur wenn
später die Straße von Thun nach Jnterlaken, auf dem rechten

Secufer, fortgesetzt wird, kann er in einige Beziehung zu dieser

Korrektion kommen. Allein dann hat er eben durch den

vorgeschlagenen Drittheil das Seinige schon mehr als geleistet, denn

die Straße bildet nur einen sehr unbedeutenden Theil, gegenüber
der Landfläche, welche durch diesen Bau sicher gestellt wird.

Fr. 8340 bilden wahrhaftig einen sehr schönen Beitrag, wclcker,

wie schon bemerkt, rein den Charakter eines Geschenkes hat.

Furrer bemerkt, der Beitrag deS Staates von Fr. 8340,
sei aller Anerkennung werth; allein es sei der Gemeinde dennoch

unmöglich, die Opfer, welche sie noch zu leisten hätte, zu bringen

Hezr Dr. Wyttenbach habe bei der Büdgetberathung gefragt, ob

es nicht möglich wäre, daß der Staat, um Kosten zu ersparen,

solche Arbeiten durch Zuchthaussträflinge ausführen lassen könnte.

Wenn etwas so zu machen wäre, so wäre es hier Im Jahr
4823 habe in der Gegend von Sigriswyl ein Wolkenbruch die

Bäche so angeschwellt, daß große Verheerungen angerichtet worden
seien. Die Regierung habe damals eine Anzahl Schellenwerk-

sträflinge hinau'fgeschickt und unter der Leitung eines Baumeisters
die Ufer des Baches durch solide Mauern schützen lassen. Wenn
gegenwärtig das Gleiche gemacht würde, so würde wahrscheinlich
der StaatSbeitrag nicht einmal aufgebraucht. Sollte diese Idee
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nicht Anklang finden, so unterstütze er den Antrag des Herrn
v. Gunten.

l)r. Wyttenbach. Nur ganz kurz eine Erläuterung von
dem, was so eben gesagt worden ist. Die Gemeinde Gunten
sollte auch von den obern Gemeinden unterstützt werden, aber
eS geschieht nickt, weil dieselben nicht von Ueberschwemmungen
bedroht sind, sondern nur die untersten Häuser derselben. Ich
habe gehört, die Regierung habe auch in andern Gemeinden
solche Beiträge gegeben, so in Merligen die Hälfte. Ohne ihn
weiter zu begründen, möchte ich den-Antrag stellen, die Regierung

möchte ersucht sein, bet diesem Anlaß und als Versuch für
spätere größere Arbeiten eine Kompagnie Sträflinge dahin zu
senden, um die dort nöthigen Arbeiten auszuführen.

Herr Baudirektor Kilian. Ich bin im Falle über die

gefallenen Voten noch einige Auskunft zu geben. Die Anträge
von Herrn 'Furrer werden von Herrn vr. Wyttenbach unterstützt
und beide sind an und für sich dieselben: nämlich, daß die

Regierung einen Versuch mache, eine Anzahl Sträflinge nach Gunten
abzusenden, um dieses Werk auszuführen. Ich glaube aber, cS

sei nicht in der Aufgabe des Großen Rathes, sich mit dieser

Sache zu befassen; das ist rein Vvllziehungssache. Nicht der

Staat, sondern die Gemeinde Sigriswyl hat diese Arbeit
auszuführen und kann sich also an die Verwaltung der Zuchtanstalten

wenden, um eine Anzahl Zücktlinge zu erhalten, zu
Ausräumung und Herrichtung des Materials; es ist dies nur eine

BerwaltungSsache, die zwischen der Gemeinde SigriSwyl und
der Zuchtanstalt abgethan werden kann. Findet die Oberbehörde,
daß sich sas thun läßt, so wird sie es unterstützen. ES ist

allerdings richtig, daß ganz ausnahmsweise ein solcher Beitrag,
wie angeführt wurde, vom Staate gegeben worden ist, nämlich
in Merligen, allein dort waren die Verhältnisse anders Es
handelte sich dort um zwei Schalen, weil das Dorf von zwei
Seiten her bedroht war, und deßhalb glaubte die Regierung:
dort solle man mit Rücksicht auf die verlassene Lage des Ortes
weiter gehen als sonst. Im vorliegenden Fall aber ist es etwas
anders. Es ist die Gemeinde SigriSwyl, zu der auch Gunten
gehört, welche die Vorstellung eingereicht hat. Sigriswyl soll
sich daher bei der Sache betheiligen nach dem Wasserbaugesetz,
wonach für solche Schutzbauten ganze Gemeinden in Anspruch
genommen werden können. Übrigens hat die Gemeinde SigriSwyl

nicht um die Hälfte oder zwei Drittel der Kosten gebeten,
sondern nur um einen angemessenen Beitrag. Nun hat die
Regierung einen Beitrag von einem Drittel angemessen gefunden.
Ich möchte noch einmal auf die Konsequenz aufmerksam machen,
die daraus entstehen würde, wenn man die Sachen nicht gehörig
untersucht.

v. Gunten. Ich ziehe meinen Antrag zurück, indem die
beschlußfähige Anzahl von Mitgliedern nicht mehr da und daher
eine Genehmigung des Antrages nicht mehr möglich ist.

Der Antrag des Regierungsrathes wird durch das Handmehr

angenommen.

Die Berathung deS Geschäfts, betreffend Errichtung einer
katholischen Pfarrei in Viel wird verschoben.

Da eine ziemliche Zahl Mitglieder sich entfernt hat, so wird
Zählung verlangt; bevor jedoch daS Ergebniß derselben eröffnet
ist, werden folgende Strafnachlaßgesuche behandelt:

1) Dem Jean Pierre Corbat von Vendlincourt die letzten fünf
Wochen seiner dreimonatlichen Einsperrung.

2) Dem Auguste Tardy von les Bois der nicht mehr ein
Viertel betragende Rest seiner viermonatlichen Gefangenschaft.

3) Dem Johann Kunz von Trub, in Bern, der Rest seiner

Kantonsverweisung.
4) Dem Franz Peter Villiger von Flühli, Kantons Luzcrn,

der Rest seiner vierjährigen Kcttenstrafe.
5) Dem Johann Schüpbach von Wyl der letzte Viertel seiner

achtzehnmonatticher Zuchthausstrafe.
6) Dem Adam Berner von AgriSwyl, KantonS Freiburg, der

nicht mehr ein Viertel betragende Rest seiner sechsjährigen
Kettenstrafe.

7) Dem Niklaus HaSler von Walkringen der Rest seiner
zweijährigen Zuchthausstrafe.

8) Dem Christian Gertsch von Güntlischwand der letzte Sechs¬
tel seiner vierjährigen Zuchthausstrafe.

9) Dem Johann Zurlinden von AttiSwyl der Rest seiner zwölf¬
jährigen Kettenstrafe.

tl)) Dem Christian Jmhof von Buchholterberg der letzte Viertel
seiner achtzehnmonatlichen Zuchthausstrafe.

11) Dem Laver Spengler von Roggliswyl, KantonS Luzern,
der letzte Viertel seiner l llmonatlichen Zuchthausstrafe.

12) Der Katharina Maria Gräub von Lotzwyl der letzte Fünftel
ihrer fünfjährigen Zuchthausstrafe.

13) Der Anna Barbara Schütz geb. Trüffel in Bern der letzte
Monat ihrer dreimonatlichen Einsperrung.

Ferner wirb dem Gottfried Staub von Oberönz die auferlegte

zehntägige Gefangenschaft in eine sechsmonatliche KantonS-
verweisung umgewandelt.

H

Endlich wird auf den Antrag der Krimtnalkammer die dem
Andreas Martin von Köniz auferlegte vierjährige Zuchthaus-
frafe auf eine dreijährige und dem Johann Aebersold von Konol-
fingen auferlegte zweijährige Zuckthausstrafe auf eine einjährige
herabgesetzt.

Dagegen wird beschlossen, die Behandlung der Strafnachlaßgesuche

des I. U. Arn, des Jakob Lanz, des Samuel Spring
und des David Hoffmann zu verschieben.

Auf den Antrag deS Regierungsrathes wird
1) dem mit Johann Minnig um die zur Pfrund Därstetten

gehörende Kröschernweide von vierzehn Kühen Sömmcrung
nebst Sennhütte und Weidgemach um Fr. 17,200
abgeschlossenen Kaufvertrag durch das Handmehr die Genehmigung

ertheilt und
2) die Domaincndircktion ermächtigt, die zur nämlichen Pfrund

gehörende Grabenmatte von ungefähr zwölf Jucharten nebst
Gcbäulichkeiten dem Meistbietenden, Johann Schallenberg
in der Lochmatte, nach den Steigcrungsbedingungen um
Fr. 16,000 hinzugeben und den Kaufvertrag mit ihm
abzuschließen.

Nachkreditbegehren von Fr. 6800 für die EntsumpfungS-
direktion.

Herr Regierungsrath Weber, als EntsumpfungSdirektor.
Herr Präsivent, meine Herren! Die im Budget pro 1864 nicht
vorgesehenen bedeutenden Kosten für die Vorarbeiten der Jura-
gewässcrkorrektion und die Haslethalcntsumpfung, nöthigen auch
die Direktion der Entsumpfungen, um die Bewilligung eines
Nachkredits einzukommen. Die bereits verwendeten Summen
betragen laut Spezifikation:



Für Vorarbeiten der Juragewässer¬
korrektion Fr. à,366. —

„ Vorarbeiten der Haslethalent-
sumpfung „ 1,185

», die Gürbe 6,615. 40

„ kleinere Korrektionen und Drai¬
nageanlagen in verschiedenen
Gegenden „ 2,065. 35

„ Verschiedenes », 534. 93

Zusammen Fr. 15,766. 63
Zu Besorgung des laufenden Dienstes und

zur Erfüllung vertragsmäßig eingegangener
Verpflichtungen bedarf die Direktion für dieses Jahr
noch:
Für die Vorarbeiten der Juragewässcr-

korrektiön Fr. 4,785. —
„ die Vorarbeiten der HaSlethal-

Entsumpfung „ 747. —

„ die Gürbearbeiten „1130. —
„ kleinere Korrektionen „ 450. —

„ Verschiedenes », ^
400. —

Zusammen Fr 7,512. -
Mutbmaßliches GeiammtauSgeben Fr. 23,278. 68
Der im Budget pro 1864 bewilligte Kredit

beträgt Fr. 16,000. -
Ferner können durch Übertragung
aus dem Kredit für Schwellenbauten
im Gürbegebirg gedeckt werden „ 400. 55

Macht zusammen „ 16,400. 55

Oder zu wenig Fr. 6,878. 13

abgerundet Fr. 6800, wofür ein Nachkredit nachgesucht wird.

Der Regierungsrath bat die Nothwendigkeit dieser
Ausgaben anerkannt und empfiehlt Ihnen diesen Nachkredit.

v. Gonzenbach, als Berichterstatter der Staatswirth-
schaftskommisston. Die StaatSwirthschaftskommission ist zwar
prinzipiell gegen solche Nachtragskredite, indem die Direktionen
sich so.viel als möglich in den ihnen angewiesenen Schranken
halten sollen. Sie haben indessen gehört, wie die Sache sich

verhält. Ein Hauptmotiv, warum die Staatswirthschaftskommission

sich diesem Kredite nicht widersetzt, liegt darin, daß die

Entsumpfungsdirektion im Laufe des Jahres ziemlich verwaist
dagestanden ist, indem Herr Regierungsrath Stockmar in den

» letzten Monaten seines Lebens durch Krankheit vielfach von den

Geschäften abgehalten wurde und Herr Regierungsrath Weber,
welcher nach dem Tode des Herrn Stockmar zu seinen vielen
andern Geschäften auch noch diese Direktion übernehmen mußte,
nicht überall gegenwärtig sein konnte. Die Kommission empfiehlt
Ihnen daher die Bewilligung dieses Kredites.

Durch das Handmehr angenommen.

In einer Zuschrift zeigt Herr Großrath Gustav RöthliS-
berger die Annahme seiner Wahl in den VerwaltungSrath der
Staatsbahn an, jedoch unter dem Vorbehalte, bis zur nächsten

Sitzung zurücktreten zu dürfen, falls er in Erfahrung bringe,
daß er seine daherigen Obliegenheiten nicht erfüllen könne, ohne
diejenigen seines Berufes hintanzusetzen.
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Herr Präsident. Somit haben wir unsere Geschäfte
erledigt. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Nachsicht.
Wenn wir heute auch nicht so zahlreich waren, wie an den
übrigen 11 Sitzungstagen, so haben wir doch die Geschäfte
erledigt und bis 10 Uhr war die Zahl der Anwesenden doch
noch ziemlich bedeutend. Im Monat Februar werden wir wieder
zusammenkommen. Ich wünsche Ihnen glückliche Heimreise und
erkläre die Sitzung für geschlossen.

Schluß der Sitzung und der Session um 12 Uhr.

Für die Redaktion-

Karl Schärer, Fürsprecher.

BerzeicdniH
der seit der letzten Session eingelangten Vorstellungen und

Bittschriften.
Comboli, Sophie, Somnambule, Begnadigungsgesuch vom 26.

August 1864.

Bern, katholische Kirche, Gesuch um einen Beitrag zu Vollen¬

dung des Baues, vom 27. August 1864.

Klai, Bendicht, im Altenberg, Begnadigungsgesuch vom 2. Sep¬
tember 1864.

Herzogenbuchsee, Kirchgemeinde, Gesuch um Errheilung des Er-
propriationsrechtes zu Schießzwecken, vom 20. Sept. 1864.

Biel, Konnte, Empfehlung der Kreirung einer katholischen Pfarrei,
vom 29. September l864.

Erstgen, rcchtsamelose Burger, Gesuch um Anerkennung als Kor¬
poration, vom 29. September 1864.

Schmid, Jakob, in Affoltern im Emmenthal, Strafumwand lungS-
gesuch vom 6. Oktober 186

Rinqgenberg, Christen, am Stoffelberg, StrafumwandlunqS vom
'18. Oktober 1864.

Amtsschreiber-Versammlung, Vorstellung bezüglich des Gesetz¬

entwurfes über Besoldung der Amtsschreiber und AmtSge-
richtsschreiber, vom 3. November 1864.

Romang, Obergerichtsschreibcr, Gesuch um Entlassung auf Ende
Dezember, statt Ende Oktober, vom 4. November 1864.

Oberaargau, ökonomischer Verein, Vorstellung über die Brannt¬
weinfrage und über freie Einsuhr von Bier und Most,
vom 8. November 1864.

Oberhofen, Erpropriationsgesuch vom 10. November 1864.
Jean Maire Favre, Domino, Feuvrier und Wittwe Michel Picard,

Strafnachlaßgesuch vom 10. November 1864.

Herzogenbuchsee, Versammlung, Vorstellung betreffend die Brannt¬
weinpest, vom 14. November 1866.

Bögli, Johann und Anna Elisabeth, EhehindernißdispensationS-
gesuch vom 19. November 1864.

Stabsoffiziersverein, Vorstellung betreffend einen Beitrag an die

Ausrüstung armer Rekruten, vom 22. November 1864
Gerzensce, Kirchdorf und Mühledorf, Beschwerde gegen den Be¬

schluß deS Regierungsrathes vom 7. Sept. 1864, betreffend
die Bahnstation Wichtrach, vom 23. Nov. 1864.

Oberländische Bezirke, Gesuch um Dotation der Hypothekarkasse
- mittelst eines Anleihens von 10 Millionen, vom 23 Nov. 1864.
Rubin, Jak., in Thun, Gesuch um Leistungsnachlaß, vom 25.

Nov. 1864.
Baume, Justin und Augustin, Thurrct und Theurillat:c., Gesuch

um Strafnachlaß.
Niedersimmcnthal, Gemeinden, Gesuch um Dotation der Hypo¬

thekarkasse, vom 28. Nov. 1864.
Rüschegg, Guggisberg und Wahlern, Primarschulkommissionen,

Vorstellung, betreffend Art. 4 des Gesetzes vom 24. Juni
1856 über Obliegenheiten der Volksschulbehörden, vom 29.
Nov. 1864
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